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1. Uebersicht über die Verhandlungen 
Resume des deliberations 

80.088 n Finanzordnung 
Botschaft und Beschlussesentwurf vom 8. Dezem
ber 1980 (BBI 1981 I, 20) über die Weiterführung 
der Finanzordnung und die Verbesserung des Bun
deshaushaltes. 

N Uchtenhagen, Affolter, Auer, Barchi, Biet, Blocher, 
Bonnard, Bratschi, Bremi, Carobbio, de Chastonay, 
Columberg, Eng, Feigenwinter, Flubacher, Hofmann, 
Hubacher, Jaeger, Jelmini, Junod, Kaufmann, Kohler 
Raoul, More!, Nebiker, Riesen-Freiburg, Schmid, 
Stich, Stucky, Weber Leo (29) 

S Egli, Andennatt, Aubert, Binder, Bürgi, Generali, 
Genoud, Gerber, Guntem, Kündig, Letsch, Meylan, 
Piller, Schönenberger, Weber (15) 

Motion I der Kommission des Nationalrates, vom 13. Fe-
bruar 1981: 

Umsatzbesteuerung. Revision 
Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen 
Räten raschmöglichst •eine Re,.,ision der Umsatzbe
steuerung vorzulegen. Damit sollen die strukturellen 
Unebenheiten des geltenden Rechts (insbesondere die 
taxe occulte) bereinigt und die nachteiligen Folgen für 
den Wettbewerb der schweizerischen Wirtschaft gemil
dert werden. 

Motion Il der Kommmion des Nationalrates, vom 13. Fe-
bruar 1981: 

Sparmassnahmen 
Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Rä
ten spätestens bis Ende 1982 im Anschluss an die bisheri
gen Massnahmen zur Sanierung des Bundeshaushaltes 
zusätzliche Einsparungen von dauerhafter Wirkung vor
zuschlagen. 

1981 16. März. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Entwurf des Bundesrates. 

Die Motionen I und II der Kommission werden ange
nommen. 
1981 3, Juni. Beschluss des Ständerates abweichend vom 

Beschluss des Nationalrates. 
Die zwei Motionen des ~ationalrates werden ange

nommen. 
1981 11. Juni. Beschluss des :,.;ationalratcs. Zustimmung. 
1981 19. Jwii. Beschluss des '.'lationalrates: Der Bundes-

beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

1981 19. Juni. Beschluss des Ständerates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men. 

Bundesblatt II, 561 

-'" 

80.088 n Regime financier. Constitution federale 

Message et projet d'arrete du 8 decembre 1980 
(FF 1981 I, 20) sur Ia prorogation du regime finan
cier et l'amelioration des finances federales. 

N Uchte11hage11, Affolter, Auer, Barchi, Biel, Blocher, 
Bonnard, Bratschi, Bremi, Carobbio, de Chastonay, 
Columberg, Eng, Feigenwinter, Flubacher, Hof
mann Hubacher, Jaeger, Jelmini, Junod, Kaufmann, 
Kohl;r Raoul, More!, Nebiker, Riesen-Fribourg, 
Schmid, Stich, Stucky, Weber Leo (29) 

E Egli, Andermatt, Aubert, Binder, Bürgi, Generali, 
Genoud, Gerber, Guntern, Kündig, Letsch, Meylan, 
Piller, Schönenberger, Weber (15) 

Motion I de la commission du Conseil national, du 13 fe-
vrier 1981: 

lmpositio11 du chiffre d'affaires. Rhisio11 
Le Conseil federal est charge de presenter aux Chambres 
föderales, le plus rapidement possible, une ~e~ision de 
l'imposition du chiffre d'affaires. Par celle-c1, t1 y _aura 
lieu de corriger les inegalites structurell~ _du dro!t e? 
vigueur (en particulier la taxe occulte) amst que d atte
nuer les distorsions de concurrence defavorables a 
l'economie suisse. 

Motion II de la commission du Conseil national, du 13 fe-
vrier 1981: 

Mesures d'economie 
Le Conseil federal est invite, en relation avec !es mesures 
deja prises pour assainir Je menage federa:l, a proposer 
des economies supplementaires ä effet durable, au plus 
tard jusqu'ä fin 1982. 
1981 16 mars. Decision du Conseil national modifiant Je 

projet du Conseil federal. 
Les motions I et II de Ja commission sont adoptees. 
1981 3 juin. Decision du Conseil des Etats avec des 

divergences. Les deux motions du Conseil national 
sont adoptees. 

1981 11 juin. Decision du Conseil national: Adhesion. 
1981 19 juin. Deci!iion du Conseil national: L'arrete est 

adoptc en votation finale. 
1981 19 juin. Decision du Conseil des Etats: L'arrete est 

adopte en votation finale. 

Feuille federale II, 545 
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80.088 

Finanzordnung. Bundesverfassung 
Regime flnancler. Constltutlon federale 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 8. Dezember 1980 (BBI 1, 20) 
Message et projet d'arrät6 du 8 d6cembre 1980 (FF 1, 20} 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 

Minderheit 
(Carobbio) 
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, neue 
Vorschläge vorzulegen, enthaltend: 
- die Verlängerung der geltenden Steuerordnung im Be
reich der Warenumsatzsteuer ohne Befristung; 
- die Verlängerung der geltenden Steuerordnung im Be
reich der direkten Bundessteuer ohne Befristung, verbun
den mit Massnahmen, die 

a. den Tarif und die Sozialabzüge betreffen, um die Fol
gen der kalten Progression vollständig auszugleichen, 
b. höhere Maximalbelastungen für natürilche und Juristi
sche Personen beinhalten. 

Proposition de Ja commlsslon 
Majorite 
Entrer en matiere 

Mlnorlte 
(Carobbio) 
Renvoi du projet au Conseil federal avec mandat de pre
senter de nouvelles propositlons prevoyant 
- la prorogation du regime en vigueur en matlere d'impOt 
sur le chlffre d'affaires et cela sans !Imitation dans le 
temps; 
- en matiere d'impöt federal direct la prorogatlon du re
gime en vigueur sans limitation dans Je temps avec des 
mesures touchant 
a. Las baremes et les däductlons sociales de faQon a cor
riger entierement les effets de la progresslon a frold; 
b. Les charges maximales en les augmentant, pour les 
personnes physiques et morales. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Bei der Vorlage, die 
wir durchberaten, geht es - wie der Titel der Botschaft 
bereits aussagt - um zwei Dinge: die Weiterführung der 
Bundesfinanzen und die Verbesserung des Bundeshaus
haltes. 
Wie Sie wissen, sind die Wehrsteuer und die Warenum
satzsteuer seit Ihrer Einführung in den Jahren 1940 bzw. 
1941 befristet Seit 1958 Ist die Befristung der Erhebungs
dauer in Artik-el 41ter der Bundesverfassung festgelegt, 
wobei sie bereits zweimal erstreckt werden musste, zuletzt 
1970, als man die Befristung auf Ende 1982 festlegte. Wir · 



11. März 1981 N 

stehen folglich unter dem Sachzwang, bis dann eine Vor
lage durchzubringen, welche dem Bund weiterhin die 
Kompetenz gibt, eine Warenumsatzsteuer und eine direkte 
Steuer zu erheben; diese beiden Hauptsteuern des Bun
des erlangen zusammen 8,3 Milliarden Erträge, also mehr 
als die Hälfte seiner Einnahmen. 

Da sowohl die Warenumsatzsteuer wie auch die direkte 
Bundessteuer für den Bundeshaushalt unerlässlich sind, 
schlägt der Bundesrat In seiner Botschaft vor, diese bei
den Steuern zeitlich nicht mehr zu befristen. Die anstehen
den Reformen, die sich bei beiden Steuern aufdrängen, 
sollten gründlich und ohne einen durch die Befristung 
eventuell entstehenden Zeltdruck angegangen werden. 
Auch Ihre Kommission schlägt Ihnen mehrheitlich vor, die 
Weiterführung nicht mehr zu befristen. Eine Minderheit 
möchte die Befugnis des Bundes, diese beiden Steuern zu 
erheben, bis Ende 1994 befristen. Wir werden In der De
tailberatung auf diese Frage zurückkommen. 
Das zweite Ziel, das mit dieser Vorlage erreicht werden 
soll, Ist eine - in Anbetracht der auflaufenden Defizite re
lativ bescheidene - Verbesserung des Bundeshaushalts. 
Nach Ablehnung von zwei Mehrwertsteuervorlagen sind 
die seit 1975 unternommenen Sparanstrengungen noch
mals verstärkt worden. Durch Streichung oder Zurückstel
lung einer ganzen Reihe von Vorhaben wurden bei der 
Aufstellung des Leglslaturflnanzplanes die Ausgaben um 
rund 1 MIiiiarde Franken pro Jahr gekürzt. Mit dem Spar
paket 1980 - eine Art Vorleistung im Hinblick auf die zur 
Diskussion stehende Vorlage - wurde auf dem Wege der 
Verfassungs- und Gesetzesänderung das Budget 1981 um 
weitere 660 MIiiionen Franken verbessert. 
Im Umfang von etwa 630 MIiiionen Franken sind diese 
Massrtahmen allerdings nur kurzfristiger Natur; die vor al
lem ins Gewicht fallende lineare Beitragskürzung Ist auf 
die Jahre 1981 bis 1983 beschränkt, der Abbau der Kan
tonsantefle am Ertrag der Stempelabgaben und am Rein
gewinn der Alkoholverwaltung Ist bis 1985 befristet. Ersatz
lösungen für die dann dahlnfallenden Ersparnisse (bzw. 
Mlnderausgaben) werden Im Zusammenhang mit der Auf
gabenteflung zwischen Bund und Kantonen sowie im Rah
men weiterer Sparmassnahmen geprüft. 
Mit einem Subventionsgesetz sollen auch die Subventio
nen durchgeforstet werden; Insbesondere sollen Bagatefl
subventlonen (wie etwa jene 42 Franken für die berühmt 
gewordenen Ostschweizer Ziegenböcke) ausgemerzt wer
den. Sparen, haushälterisches Umgehen mit Steuergeldern, 
wird eine Daueraufgabe bleiben. 
Die zeitlich wie materiell dringlich gewordene Sanierung 
des Bundeshaushaltes (die Verzinsung der aufgelaufenen 
Schulden kostet heute bereits 1 Milliarde Franken Im Jahr) 
lässt sich Indessen nicht ausschflesslich über eine weitere 
Einschränkung der Ausgaben erreichen. 80 Prozent der 
Bundesausgaben entfallen auf die sechs grossen und 
auch politisch bedeutsamen Aufgabenbereiche Landesver
teidigung, Soziale Wohlfahrt, Verkehr, Unterricht und For
schung und Beziehungen zum Ausland. In all diesen Berei
chen lassen sich nicht einfach MIiiiardenbeträge strei
chen, es sei denn, man nehme zunehmende regionale und 
soziale Ungleichgewichte, nur schwer wieder aufholbare 
Defizite im Bereich Ausbfldung und Forschung, eine unge
nügend ausgerüstete Armee, die Schlachterstellung der 
Landwirtschaft oder eine Verschlechterung unserer Bezie
hungen zu andern Ländern - auf die wir als Exportland 
letztlich angewiesen sind - in Kauf. 
Mit Sparübungen allein Ist das strukturelle Haushalt-Un
gleichgewicht nicht zu beseitigen. In diesem Punkt sind 
wir uns, glaube ich, weitgehend einig. Für die Sanierung, 
für die Beseitigung der Immer noch bestehenden MIiiiar
dendefizite innerhalb eines Budgetjahres, müssen auch 
zusätzliche Einnahmen erschlossen werden. 
Mit der Verlängerung der Finanzordnung sollen deshalb, 
durch eine mässlge Erhöhung des Warenumsatzsteuersat
zes, auch Mehreinnahmen erzielt werden. Im Vorentwurf 
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der jetzigen Vorlage war eine Erhöhung des Wustsatzes 
um 1 Prozent vorgesehen, die Sätze sollten also von 
5,6 Prozent auf 6,6 Prozent bzw. für Engrosfleferungen 
von 8,4 Prozent auf 9,9 Prozent erhöht werden. Unter Be
rücksichtigung der Einbussen durch Mindereinnahmen bei 
der Wehrsteuer hätte damit ein Nettoerlös von über 800 
MIiiionen Franken erzielt werden können. 
Nachdem diese Wustsatzerhöhung Insbesondere in Wirt
schaftskreisen bei der Vernehmlassung auf Widerstand ge
stossen war, wurden die Warenumsatzsteuersätze In der 
zur Diskussion stehenden Vorlage auf 6,4 Prozent und 9,6 
Prozent gesenkt. Ihre Kommission schlägt Ihnen eine wei
tere Senkung der Sätze auf 6,2 Prozent bzw. 9,3 Prozent 
vor. Eine Minderheit beantragt Sätze von 6 und 9 Pro
zent. 
An System und Struktur der heutigen Warenumsatzsteuer 
soll im übrigen Im jetzigen Zeitpunkt keine Aenderung 
vorgenommen werden. Mit zwei Ausnahmen: Kunstmaler 
und Bildhauer sollen In Zukunft für die von Ihnen persön
lich hergestellten Kunstwerke von der Steuerpflicht befreit 
sein. Selbstkelternde Weinbauern, welche jährlich für 
mehr als 35 000 Franken Wein liefern, sollen aus wettbe
werbspofltlschen Gründen In Zukunft steuerpflichtig sein. 
Zum zweiten Punkt liegen verschiedene Anträge vor; wir 
werden darüber In der Detallberatung sicher eine Interes
sante Diskussion haben. 
Bei der Wehrsteuer sollen die übergangsrechtlichen 
Grundlagen des Wehrsteuerbeschlusses (Art. 8 Ueber
gangsbestlmmungen BV) möglichst unverändert verlängert 
werden. Grundsätzllche Neuerungen und strukturelle Aen
derungen sind bei der In Vorbereitung stehenden Ausfüh
rungsgesetzgebung zur direkten Bundessteuer im Rahmen 
der Harmonisierung zu diskutieren, wo man ohnehin Aus
einandersetzungen über den Tarif Im Rahmen des gelten
den Höchstsatzes erwartet. Lediglich die sogenannte kalte 
Progression soll Im Rahmen des Möglichen gemildert wer
den. Zu diesem Zweck schlug der Bundesrat eine leichte 
Erhöhung der Sozialabzüge sowie einen Rabatt vom 
Steuerbetrag für alle Steuerpflichtigen von maximal 160 
Franken ab 1000 Franken Jahressteuer vor. Diese Rabatt
lösung sollte die heute gültige Lösung, welche Rabatte bis 
70 Franken für Verheiratete gewährte, ablösen. 
Die Kommission beantragt Ihnen einerseits die Streichung 
der Rabatte, anderseits wesentlich erhöhte Sozialabzüge. 
Die Lösung Bundesrat hätte den Steuerzahlern Insgesamt 
eine Entlastung von 250 Millionen Franken gebracht. Die 
Lösung, die Ihnen Ihre Kommission vorschlägt, entlastet 
den Steuerzahler mit Insgesamt 230 MIiiionen Franken. Sie 
bringt bei den Sozialabzügen Ausfälle von 345 MIiiionen 
Franken, doch fällt der bisherige Rabatt in der Höhe von 
115 MIiiionen Franken weg, was Insgesamt 230 Mllllonen 
Franken Entlastung ergibt. Damit können, das Ist unbestrit
ten, die Folgen der kalten Progression nicht ausgeglichen 
werden. Ein Ausgleich kann im heutigen Zeitpunkt aller
dings auch nicht zur Diskussion stehen; er würde etwa 800 
MIiiionen Franken kosten; ein Betrag, der schlicht und 
einfach nicht verteilt werden kann, da er nicht vorhanden 
ist. Vorhanden sind ledigllch - auch wenn diese Vorlage 
durchgeht - Defizite in ungefähr dieser Grössenordnung, 
ohne dass vorläufig klar zu sehen wäre, wie diese durch 
andere Mehreinnahmen abgedeckt werden können. 
Wollte man die Kosten der durch den Ausgleich der kalten 
Progression entstehenden Ausfälle gerecht verteilen - also 
Im Ausmass, In dem die Steuerzahler durch die kalte Pro
gression getroffen werden -, so könnte dies nur über eine 
Korrektur des Wehrsteuertarifes geschehen. Dies würde 
die nicht gerade sinnvolle Uebung beinhalten, dass Jeder 
Steuerzahler soviel zusätzliche Steuern zahlen müsste, wie 
er Im Rahmen des Ausgleiches der kalten Progression 
entlastet würde. 
Wie das Problem der kalten Progression In Zukunft gelöst 
werden soll, wird eine wichtige Frage der Detailberatung 
sein, da hier verschiedene Anträge und Varianten zur Dis
kussion stehen. 
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Nach den Vorschlägen, wie Sie Ihnen Ihre Kommission 
unterbreitet, ergeben sich aus der Vorlage insgesamt fol
gende Auswirkungen: 
Die Mehreinnahmen als Folge der Wustsatzerhöhung von 
0,6 Punkten belaufen sich auf rund 600 Millionen Franken. 
(Sie finden das auch auf dem verteilten grünen Papier, 
Tabelle 2.) Die Mindereinnahmen bei der Wehrsteuer als 
Folge der erhöhten Sozialabzüge und der Streichung des 
bisherigen Rabattes betragen rund 230 Millionen Franken. 
Es verbleiben rund 370 Mllflonen Franken. Da von den 
Mindereinnahmen rund 69 MIiiionen Franken auf die Kan
tonsantelle an der Wehrsteuer entfallen, erhöht sich der 
Nettoertrag auf rund 440 Milllonen Franken. In den Jahren 
1983 bis 1985 werden die Nettoeinnahmen wie folgt veran
schlagt: 1983: 570 Mllflonen Franken (die erhöhten Abzüge 
wirken sich da noch nicht aus), 1984: 439 Millionen Fran
ken, 1985: 469 MIiiionen Franken. 
Die Kommission beantragt Ihnen Im übrigen zwei Motio
nen: eine weitere sogenannte Sparmotion sowie eine Mo
tion, die den Bundesrat beauftragt, eine Revision der Wa
renumsatzsteuer an die Hand zu nehmen, welche die Un
ebenheiten des geltenden Rechts (Insbesondere die «Taxe 
occulte») mildert. Ueber diese Motionen wird In der Detail
beratung noch zu sprechen sein. 
Da wir In der Detailberatung auf verschiedene Fragen 
noch zurückkommen, habe Ich mich darauf beschränkt, 
Ihnen die wichtigsten Ziele der Vorlage sowie die Stellung
nahme Ihrer Kommission zu den wesentlichsten Fragen 
darzulegen. 
Es Ist keine grossartlge Vorlage. Auch längst fälflge Refor
men, etwa Im Bereich der Wehrsteuerveranlagung, wie Ge
genwartsbesteuerung, Jährliche Veranlagung, eine propor
tionale Besteuerung oder zumindest ein Zweistufentarif bei 
den Juristischen Personen, Ansätze zu einer Steuerharmo
nisierung u. a. m., werden nicht angegangen. Die Folgen 
der kalten Progression werden nur teilweise ausgegli
chen. 
Alle Kommissionsmitglieder hatten wohl etwelche Mühe, 
Ihren Fraktionskollegen das Ergebnis der Kommissionsver
handlungen schmackhaft zu machen. Für die einen Ist es 
schwer zu verdauen, dass zwar eine Erhöhung der Waren
umsatzsteuer vorgenommen wird, aber keine entspre
chende Tarifänderung bei der Wehrsteuer, und dass die 
Rabatte zugunsten von erhöhten Sozialabzügen gestrichen 
wurden, was die kleineren Elnkommensbezüger weniger 
entlastet. 
Andere hatten Mühe mit der Wustsatzerhöhung, die heute 
Insbesondere In Wirtschaftskreisen zum Tell auf Ableh
nung stösst, aber natürlich auch bei Jenen, die nach wie 
vor die Meinung vertreten, dass nur durch eine Politik der 
Einnahmenverweigerung weitere Sparanstrengungen oder 
der da und dort gewünschte Abbau der Staatstätigkeit 
durchgesetzt werden können. 
Unsicherheit und entsprechend unterschiedliche Meinun
gen ergeben sich auch aus abstlmmungstaktischen Ueber
legungen; das Fuder darf, da sind wir uns wohl einig, 
nicht überladen werden. Die Einschätzungen dieser 
Punkte divergieren aber zum Tell. 
Die Tatsache, dass Ihre Kommission sich In den wesentli
chen Punkten einigen konnte - obwohl die Meinungen der 
Parteien und Fraktionen In der Vernehmlassung und auch 
in späteren Stellungnahmen weit auseinanderglngen -, Ist· 
meines Erachtens positiv zu würdigen. 
Ich möchte an dieser Stelle den Kommissionsmitgliedern 
für ihr grosses Bemühen um Objektivität und Kompromiss
bereitschaft, das eine Einigung In den wichtigsten Punkten 
ermöglicht hat, danken. Danken möchte ich auch Herrn 
Bundesrat Rftschard und den Mitarbeitern der Verwaltung, 
die durch Flexibilität, sachliche Information und promptes 
Beschaffen einer Vielfalt von verlangten Unterlagen die 
Kommissionsarbeit erleichtert haben. 
Finanzen sind eine hochpolitische Angelegenheit. Die Par
teien, die hier Ja die Interessen Ihrer Wähler zu vertreten 
haben, können selbstverständlich nicht darüber einig sein, 
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wer wieviel Steuern bezahlen muss und wo der Hobel bei 
den Sparübungen angesetzt werden soff. Auch bei allen 
Differenzen, die zwar Immer wieder ausgetragen werden 
müssen, sind wir als Politiker auch dem Gesamtwohl ver
pflichtet und sind daher angehalten, Immer wieder tragfä
hige Kompromisslösungen zu erarbeiten, welche von der 
Mehrheit der Stimmbürger und der Stände akzeptiert wer
den können. 
Dies ist im finanzpolitischen Bereich natürlich besonders 
schwierig. Finanzvorlagen sind, das zeigt ein Blick In die 
Geschichte der Bundesfinanzen, auch für den Stimmbür
ger schwierig. 
Es fällt allgemein leichter, Forderungen an den Staat, In 
bezug auf seine Leistungen, auch In bezug auf die letztlich 
der Wirtschaft dienende Infrastruktur, zu steifen, als 
Steuern zu zahlen. Beim Steuerzahlen hat jeder seine 
ganz privaten Vorstellungen, und gute Steuern sind kaum 
jene, die einem selbst wehtun. Auch die grosse Einigkeit 
beim Sparen ist oft recht vordergründig. Jeder hat seine 
ganz privaten Vorstellungen, wo sich MIiiionen oder gar 
Milliarden einsparen liessen. Entsprechend einfach Ist es 
natürlich, Finanzvorlagen zu bekämpfen. 
Ich schliesse mit der Hoffnung, dass Sie Hand zu einer für 
uns alle akzeptablen Lösung bieten. Wir werden diese 
schliesslich auch In der Oeffentllchkelt und bei den eige
nen Wählern vertreten müssen, und das wird voraussicht
lich für niemanden von uns ein grosser «Hit» oder ein be
sonderes Vergnügen sein. Es Ist - wie gesagt - kein gros
ser Wurf, kein grundlegendes Reformprogramm, über das 
und an dem man sich ereifern könnte. Aber Ich glaube, 
dass der Stimmbürger im Augenblick auf grosse finanzpo
litische Auseinandersetzungen auch gar nicht mehr so er
picht Ist. Sie haben uns bis heute nicht allzu viel gebracht. 
Ich denke vielmehr, dass unsere Stimmbürger von uns 
erwarten, dass wir einen Konsens finden, der eine Weiter
führung der Bundesfinanzen ohne Notrecht ermöglicht und 
gleichzeitig einen Beitrag an den Abbau der nun schon 
zehn Jahre dauernden Defizitwirtschaft leistet. 

M. de Chastonay, rapporteur: «II faut qu'il y alt une pro
portlon entre l'Etat creancler et !'Etat deblteur car l'Etat 
ne peut ätre creancier ä l'lnfinl et II ne peut ätre deblteur 
qu'ä un certaln degre.» Cette pensee de Montesquleu si
tue parfaltement l'etendue du debat qul s'ouvre au
Jourd'hul et qul nous fera parcourlr ä nouveau les voles 
etroltes de la difficile recherche non seulement de l'equl
llbre financler de la Confederatlon mals encore de celfe 
de f'amelloration des flnances federales. Je ne reviens 
pas sur fes longues heures consacrees en septembre 1978 
dans cette salle ä fa reforme des flnances federales. Je 
ne reviendral pas non plus sur les abondants debats de 
mars 1980 que notre Conseil a consacres au plan flnan
cier de la leglslature 1981-1983. 
Je me borneral ä constater que, depuis 1950, les projets 
financlers federaux ont accapare quatorze fols l'attention 
du souveraln. SI, seuls, hult de nos projets on trouve 
gräce devant le peuple, la raison en est probablement 
qu'lls etalent assortls d'allegements sensibles ou qu'lls 
proposalent des mesures d'economle auxquels le' corps 
electoral lul-m~me tenalt. Cela revlent blen ä dlre qu'en 
un pays Oll le souveraln declde des taux de sa flscallte, 
Oll le peuple et les cantons dolvent se prononcer sur des 
textes feglslatlfs qul redulsent - de manlere lmportante 
parfols - Ies montants des subve'ntlons federales accordes 
ou encore les quotes-parts cantonales aux recettes fede
rales, fa marge de manreuvre parlementalre se revele ar
due, problematlque et lncertalne, ce qul a fait dlre ä notre 
actuel minlstre des flnances qu'II est parfols blen rocall
leux Ie «Leidensweg» de l'assalnlssement des flnances de 
la Confederatlon. J'evlteral dans mon rapport de vous 
abreuver de trop de chlffres, de trop de statlstlques ou de 
comparalsons trop poussees de l'etat de nos finances 
avec celfes des pays qul nous entourent. Je voudrals ce
pendant situer le contexte flnancier global· dans lequel vo-
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tre Commlssion des finances a ete amenee a se salslr et a 
debattre de tout le probleme que le message du Conseil 
federal du 8 decembre 1980 nous revele dans sa diversite 
aussl bien que dans sa complexite. 

Tout d'abord, il faut remarquer que nous avons dejä et 
heureusement derriere nous tout un traln de mesures 
d'economle qul soulagent quelque peu et provisoirement 
les endemlques deflcits du compte financier. Rappelez
vous qua nous avons tire du plan flnancler actuel des 
economles de !'ordre d'un mllllard de francs sans qu'll fQt 
necessalre, au Conseil federal, de proceder a des modifl
cations legislatives et cela en annulant toute une serie de 
projets ou en en differant la realisation. En date du 
30 novembre dernier, le souveraln a accepte diverses mo
diflcatlons constitutionnelles et legislatives qul econo
misent envlron 630 millions de' francs ä la calsse federale. 
II convlent de rappeler lcl qua l'effet de ces mesures se 11-
mlte pour certaines ä 1981 et ä 1983 et pour d'autres ä 
1985. 

Entre-temps, l'assujettissement du commerce de l'or ä 
l'ICHA, de mame que l'applicatlon de ses taux maxlma au 
commerce de tabac ont procure ou procureront encore 
quelque 100 millions de francs par an a la calsse federale. 
Parallelement, on a mis en veilleuse - je dirais en hiberna
tlon - les autres recettes nouvelles proposees par le Con
seil federal et qui ont nom: redevance sur le traflc des 
polds lourds, impositlon de l'energle, extension de l'lmpöt 
antlclpe aux avolrs flducialres. 

Recemment encore, le Conseil federal a annonce qu'ä 
partlr de 1983, annee d'expiratlon des mesures de re
ductlon llnealre de 10 pour cent des subventlons federa
les, II envlsagealt de proposer d'autres compresslons de 
depenses, notamment par l'annulatlon de ces «subven
tlons-arrosolrs» qul, en definitive, ne font le bonheur de 
personne tant alles saupoudrent mals qul grevent lourde
ment la calsse federale lorsqu'on las addltionne. A ca pro
pos, II n'est pas sans lnterat de discerner, dans les Inter
ventions recemment manifestees par le Conseil federal, la 
volonte de mleux maitriser toute la polltique' de subven
tlons par le blals d'une leglslation qul creeralt. une sorte 
d'unite de la matiere dans la nouvelle polltlque a suivre, en 
s'lnspirant du prlnclpe de subsidiarlte qul postule que le 
versement de subsldes ne se justifle que lorsque les resul
tats deslres ne peuvent ätre obtenus malgre les efforts ac
complls par le secteur prlve. 

Toutes ces demarches, sur la base d'estlmatlons que l'ad
mlnlstratlon federale des flnances nous a falt · connaitre, 
redulront, selon le budget 1981, le deflcit du compte finan
cler a 1 milliard 174 mlillons, les prevlslons avancees 
pour 1982 et 1983 lalssant apparaitre un deflclt presume 
de !'ordre de 1 milllard 165 mlllions, alors qua las perspec
tlves 1984 - annee qul se sltue en dehors du plan flnancler 
de la leglslature - se revelent franchement mauvalses puls
qu'un deflclt de 1 milllard 775 millions est escompte. 
Des lors, comment expliquer ces tendances apparemment 
contradlctoires revelees par les estimatlons? Est-ce a 
dlre que les efforts constants voues ä la compresslon des 
depenses auraient tendance ä se relächer? Est-ce ä dire 
que ces efforts ne sont pas assez serleusement entrepris, 
appllques ou tenus dans tous les secteurs des departe
ments federaux? Je n'oserais le pretendre car II exlste 
dans l'admlnlstratlon federale, qu'on le veullle ou non, des 
engagements financlers dont le volume augmente en fonc
tlon du simple rencherlssement, l'adaptatlon au ren
cherlssement reposant sur des bases legales preclses. 
Songez lcl aux rentes AVS, aux rentes Al, aux tralte
ments du personnel federal, aux parts cantonales aux re
cettes federales, ä la prise en charge du deflcit des Che
mlns de fer federaux, aux charges d'interats. 
A ceux qui retorqueraient qu'ä l'augmentatlon des 
depenses, llee a ia crolssance conJoncturelle, correspond 
Inevltablement une augmentation des recettes fiscales, Je 
dlrais slmplement que; de 1970 ä 1979, las depenses glo-
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bales de la Confederation ont augmente de 115 pour cent, 
alors qua durant la m6me perlode les recettes ont pro
gresse, alles, de 83 pour cent. On relevera qu'une part 
de cette difference est due au demantelement des tarlfs 
douanlers que nous avons connu dans les annees soixan
te-clnq. SI nous avons realise quatre programmes 
d'economie depuls 1975, redulsant en cela la croissance 
excessive des depenses federales, nous devons recon
naitre aujourd'hui que !es mesures prlses sufflsent ä pel
ne ä stablliser le deficit au niveau actuel et qu'il convlent 
de rechercher des recettes nouveiles. Et ä ceux qui 
prönent des economles tous azlmuts et qul estlment avec 
un optimisme parfols peu reellste et adapte a la sltuatlon 
presente, qua l'assainlssement recherche ne peut 6tre ob
tenu que par le bials de la compression des depenses, 
une compression de !'ordre de 1 milliard de francs par an, 
il faut rappeler, avec le Conseil federal, qua cela impll
querait des blocages quaslment paralysants de secteurs 
federaux qul ont nom: communlcatlons, prevoyance so
ciale, enselgnement et recherche, defe'nse nationale, agrl
culture, domalnes qul absorbent plus des trois quarts des 
depenses totales de la Confederation. 
II en seralt de mAme pour les autres affectatlons des re
cettes federales, que ce solt dans le domaine du loyer de 
l'argent - un deficit de 1 milliard de francs d4 compte fi
nancler coate plus de 60 milllons par an en inter6ts - ou 
dans !es domalnes de l'admlnistratlon generale: la culture, 
la politique regionale du developpement, l'amenagement du 

. terrltoire, la protectlon de l'environnement, pour ne citer 
que ceux-la. 

Cela est impensable et II convlent de le declarer ouverte
ment. Dans un regime federallste tel que le nötre, face aux 
importantes inegalltes economlques qui apparalssent en
core dans les diverses reglons du pays, la dynamique de 
notre polltlque flnanclere s'insplrera molns du slogan 
«economles a tout prix» que d'une recherche de l'equlli
bre financler qui permette preclsement ä la Confederatlon 
de continuer a soutenlr les cantons les plus defavorises, 
comblant peu ä peu en cela le fosse qul exlste entre teile 
ou teile partle du pays par rapport ä d'autres mieux lotles 
et structurellement mieux armees. Or, dans cette recher
che, le soucl de procurer des recettes nouveiles a la Con
federatlon le dlsputera au maintlen des efforts que nous 
avons consentls en vue de llmiter les depenses fede
rales. 
J'en arrive malntenant au projet du Conseil federal et aux 
dellberations de votre commlsslon. L'impöt sur le chlffre 
d'affaires et l'impöt federal dlrect constltuent, vous le sa
vez, les deux princlpales ressources flscales de la 
Confederation puisqu'elles rapportent pres de 8 mllllards 
300 millions de francs, soit plus de 50 pour cent des re
cettes federales. Mals vous savez aussl qua le preleve
ment de ces lmpöts se trouve 6tre llmlte dans le temps, 
soit Jusqu'a fln 1982, selon la declslon prlse par le peuple 
et les cantons le 6 juln 1971. Nous devons donc nous 
«häter lentement», de maniere que l'evolutlon de nos 
travaux, llee a celle des debats du Conseil des Etats, per
mette de presenter au souveraln, dans le courant de cette 
annee encore, ce nouveau paquet financler. Dans l'eclai
rage d'une volonte dellberee de fournlr a la calsse fede
rale des recettes supplementalres nouvelles depassant 
largement la simple compensation de la progresslon a 
froid, les lignes de force et la systematlque du projet du 
Conseil federal peuvent ätre deflnles comme suit: tout 
d'abord pour l'essentlel, premlerement, malntlen du prln
clpe de l'lmp0t sur le chlffre d'affaires, les taux actuels 
pour les livraisons de detall et de gros, 5,6 et 8,4 pour 
cent, passant a 6,6 et 9,9. Je releve en passant, pour nos 
calculs dans la discussion qui suivra, que chaque manipula
tion du taux de l'ICHA de 0,1 pour cent represente envlron 
cent millions de francs. Deuxiemement: malntien de l'im
posltlon dlrecte de l'IDN, avec deux sortes de deductlons 
soclales, l'une personnallsee et operant sur le revenu, 
octroyee aux contrlbuables marles en fonction du nombre 
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d'enfants, aux necesslteux, aux divorces, aux celibataires, 
aux epouses ayant une actlvlte tucrative, l'autre constituee 
par un rabais accorde sur le montant de l'impöt et visant 
tous les contribuables quels qu'ils soient. Je releve, en 
ce qui concerne l'application du prlnclpe de la compen
satlon periodique de la progression ä frold, que le projet 
qul nous est soumis en maintlent l'enonce sans toutefols 
proposer une compensatlon suis generls puisque, dans 
l'idee du Conseil federal, qui sera partagee par Ia · commls
slon, la majoration des deductions soclales peut IMre con
slderee en soi comme une certaine compensation. Trol
sleme caracteristlque du projet: propositlon de suppres
slon de la validite temporelle de la competence de Iever 
l'lmp0t de consommatlon alnsi que l'impöt direct. Nous y 
reviendrons tout ä !'heure. Quatrieme propositlon de modi
ficatlon de ia leglslation actuelle: l'exemption de l'ICHA 
des artlstes-peintres et sculpteurs, et l'assujettissement 
des vignerons-encaveurs llvrant annuellement pour plus 
de 35 000 francs de vin. Cinquieme et dernier eiement no
vateur du projet: le passage de l'actuel systeme de l'ICHA, 
au taux fixe, au systeme du taux maximal, mesure qul de
vralt permettre .d'lntrodulre par simple voie legale des taux 
redults en matiere d'lmpositlon sur la consommation. · 
Pour le surplus, je releve le fait que la commission, dans 
sa large majorite, epouse t'avls du Conseil federal de ne 
rien changer pour !'Instant ä la systematique et aux meca
nismes fondamentaux de l'ICHA, aussl blen que de l'lmp0t 
federai dlrect, Ie delal de valldlte jusqu'ä fln 1982 de ces 
ressources fiscales redulsant considerablement notre mar
ge de manaiuvre dans ce sens. En l'etat des proposltions 
du Conseil federal, l'augmentatlon des taux de l'ICHA ä 
6,4 et 9,6 pour cent, apportera en 1983 un supplement de 
recettes brutes de 760 mllllons, 800 mllllons en 1984 et 840 
millions en 1985. Le rabais propose en matiere d'impositlon 
dlrecte attelnt 130 millions en 1984 et en 1985, aiors que la 
maJoration des deductlons soclaies porte sur 120 millions 
pour ces mAmes annees; c'est en definitive, sous deduc
tlon des quotes-parts cantonales ä l'IDN de 75 millions de 
francs par an, un apport global de recettes nouvelles de 760 
mlllions en 1983, 625 millions en 1984 et 665 milllons en 
1985 qul est ainsi procure ii la caisse federale. 

J'ajoute d'emblee qu'au terme de ses debats des 19 et 
20 janvier, et des 2 et 13 fevrier 1981, le projet qul vous est 
soumis par votre commlssion redult ces chlffres. Cette 
reduction trouve sa cause tout d'abord dans le nouveau 
taux de I'ICHA que la majorite de la commlssion vous pro
pose, ä savoir 6,2 pour cent pour las livraisons de detall, 
et 9,3 pour cent pour les livraisons de gros. Par rapport 
aux taux de l'avant-projet 1980 du Conseil federal, et en 
regard des taux du message du m&me Conseil federal, 
cela represente une reduction de l'augmentation des re
cettes de l'ordre de 640 ä 440 millions de francs. Cette 
reduction a susclte une large dlscussion parmi Ies com
missaires, certains estlmant que, politiquement, le taux 
adopte par la majorite comportait un coefflclent de rlsques 
beaucoup trop eleve face aux perspectives de la votatlon 
populaire. D'autres ont releve que, dans l'etat actuel de la 
conjoncture, un taux lnferleur se justlflalt mieux, compte 
tenu des lmperfectlons qui decoulent de la nature m&me 
de l'ICHA, notamment sur le plan des distorslons de con
currence ou de ia taxe occulte qui trappe aussi bien les 
moyens de productlon que les blens de consommation, 
portant alnsi preJudlce ä l'economle sulsse par rapport ä 
la concurrence etrangere. On a egalement lnvoque le fait 
que le taux de relevement de l'ICHA flnalement adopte par 
la commission etalt de nature ä renforcer le mecanlsme 
du rencherissement Interieur et les tendance's lnflation
nlstes. SI, en definitive, un concensus maJoritalre s'est 
instaure chez Ies representants des partis gouverne
mentaux aux flns de vous proposer des taux de 6,2 et 
9,3 pour cent, la ralson en est que, nonobstant ses 
defauts - dont une motion adoptee ä l'unanimlte de la 
commission demande d'allieurs ia correction - la fiscalite 
grevant la consommatlon dolt conserver son caractere 

preponderant dans les ressources de la Confederation. Si 
Ia procedure de consultation de novembre 1980 a reve
le des avis divers ä ce sujet, force est tout de m&me 
de constater que le compromis offert par la commis
sion, ä propos du taux qui vous est soumis, reste 
en definitive acceptable. L'assainissement financier sera 
obtenu ä ce prix, d'autant que le contexte d'une repartl
tion des charges et des täches entre Ia Confederation et 
les cantons, de mäme que Ia perspective d'autres impöts 
nouveaux, dont les projets sont mls actuellement en vell
leuse, se reveleront moins ardus et plus favorables face ä 
une sltuation mieux assainie des finances federales. 

II taut d'ailleurs noter que dans Ie processus inflationniste, 
que certains ne manqueront pas de relever ici, l'inces
sante augmentation des deficits de la Confederation prend 
pour le molns une place aussi !arge que l'augmentation 
de pres de 11 pour cent proposee pour i'ICHA. 

En vous presentant une sensible augmentation des deduc
tions sociales de i'impöt federal direct, par rapport au 
projet du Conseil federal, nous reduisons l'envergun~ des 
nouvelles recettes de !'ordre de 345 millions. Diminue de 
la suppression du rabals, qui represente 115 millions, ie 
total des reductlons operees par ia commission en matiere 
d'allegements sociaux se monte donc ä 230 millions. Sur 
cette somme, trente pour cent concernent ies cantons et 
septante pour cent la Confederation. icl egalement la 
commission, suivle par Ie Conseil federal, estime qu'en 
matiere d'impöt direct le jeu des deductions sociales, ba
sees sur des considerations familiales, sur la prise en 
compte de l'etat civll du contrlbuable et du nombre de ses 
enfants, est blen plus efficace que ·ra reduction uniforme 
accordee sur le montant de l'impöt d0 par les person
nes physiques. Par rapport ä ia solutlon du rabals qui 
place tous les contribuables sur un pied d'egalite, les de
ductions sociales augmentees, eu egard aux chiffres du 
message, pe'rmettent precisement d'accorder des allege
ments ä ceux qui en ont Ie plus besoin. Dans ce con
texte, II est opportun de vous indlquer que l'augmenta
tlon ä 4000 francs des deductions pour les personnes 
mariees entraine une dimlnution de recettes de !'ordre 
de 120 millions de francs, alors que les autres augmenta
tions des deductlons sociales portent sur 80 millions et 86 
mlllions. Cela revele blen le souci de la commlsslon de 
personnallser Ie systeme des deductions tout en ie renfor
c;:ant conslderablement. 

J'en viens maintenant ä evoquer une questlon qul a retenu 
Ionguement l'attentlon de la commission. Faut-il ou non 
Iimiter dans le temps la prorogation de l'impöt federal di
rect et de I'ICHA? Suivant le message du Conseil federal, 
la majorite de la commlssion vous propose d'abolir Ia llmi
tation temporelle. Sans revenir sur la longue histoire et Ies 
tribulations d'impöts qul furent adoptes en 1940 et. 1941 
dejä, et dont Ia valldite explre ä fln 1982, reglme provisolre 
qui dure, I'oplnlon majoritaire qui s'est degagee des de
bats de votre commlsslon a consldere que !'Insertion dans 
la constitutlon de deux lmpöts blen deflnis supportait mal 
une limitation temporelle. La legislation constitutionnelle -
on aura I'occaslon d'y revenir tout a !'heure - dolt evlter, 
tant qua faire se peut, de connaitre des limltations dans le 
temps, ces Iimitations ne correspondant pas a I'essence 
m&me d'une charte fondamentale. D'autre part, il n'est pas 
douteux que l'on ne renoncera pas de sltöt solt ä l'ICHA 
soit a I'lmpöt federal direct dans le domaine des recettes 
de Ia Confederation. De ce polnt de vue, II apparait donc 
justlfle de renoncer ä Ia limitation dans Ie te'mps, ce qul 
assurera ä la calsse federale une continuite certaine dans 
Ia quote-part Ia plus importante de ses ressources. La 
non-Ilmitatlon temporelle de I'ICHA et de I'lmpöt direct evi
tera d'avoir constamment, a chaque decennle, ä remettre 
f'ouvrage sur le metler, dans des conditlons economiques 
et conjoncturelles qui se revelent malheureusement fort dif
ferentes Ies unes des autres. Comme II ne taut pas oublier 
que Ia prorogation du reglme financier s'inscrit dans un 
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train de mesures qui devrait donner a la Confederation, 
ces prochaines annees, une assise financiere differente, il 
Importe d'eviter la pression exercee sur le Conseil federal 
et sur les Chambres par une limitation temporelie des 
deux prlnclpales recettes flscales federales dans le cadre 
de nos futurs debats. Comme notre projet passe du sys
teme des taux fixes a celul du taux maximal, l'absence de 
llmitatlon dans le temps ne constltuera pas un obstacle, le 
cas echeant, a la reductlon de ces taux par la simple vole 
legale. 

Une dernlere remarque a propos de l'actuelle dlsposition 
relative a la compensatlon perlodlque des effets de la pro
gression a frold grevant le revenu des personnes physi
ques. La majorite de la commisslon s'est prononcee en 
faveur du malntlen de cette dispositlon dans le nouveau 
projet d'article 41ter, lettre c, dernier allnea. L'opinion 
majoritaire en faveur du statu quo repose sur las conside
rations du message selon lesquelles, dans l'histolre de la 
fiscalite federale dlrecte, une seule compensation totale 
est intervenue en 1973 par un etirement de 10 pour cent 
du bareme de l'impöt. En 1975, une autre compensatlon, 
partielle celle-la, est intervenue portant sur une reductlon 
de 70 francs accordee sur le montant de l'impöt aux per
sonnes marlees. II convient d'ätre conscients qu'une 
plelne et totale compensation des effets de la progression 
a froid, preconisee par le projet que nous debattons, en
traineralt, selon des propositlons que nous discuterons 
tout a !'heure, une perte de recettes de !'ordre de 800 mil
lions de francs par an en chiffre rond. Cela est insup
portable, cela vous dlcte d'emblee que nous aurions ä 
trouver allleurs le manque de recettes ainsi cree. D'ail
leurs, dans la flxation des deductions soclales beaucoup 
plus elevees que celles du Conseil federal, nous avons, Je 
crols, largement tenu compte de la necessite d'alier au
devant d'une certaine compensation de la progression. A 
ceux qul pretendront, avec une certaine raison d'ailleurs, 
que l'inscriptlon dans la constltution du prlnclpe de l'atte
nuation perlodique de la progression ne dolt pas en rester 
au stade de la pure Intention, au stade purement declara
tlf, mals dolt au contraire ätre concretlsee totalement ou 
partiellement a chaque periode de taxatlon, la majorlte de 
la commission retorque que, d'une part, une dispositlon 
constitutionnelle ne cree pas automatlquement un drolt 
subjectif en faveur de chaque lndlvldu; d'autre part, si la 
compensation procede d'une certalne equlte flscale, l'ap
pllcation obllgatolre de ce princlpe periodiquement, totale
ment ou partiellement, nous posera - il faut qu'on en soft 
conscient - Inevitablement le probleme de la recherche 
d'autres recettes destlnees a remplacer celles dont la 
compensatlon nous privera. Je ne cite pas lci l'exemple de 
cantons qul, en compensant obligatolrement et trop large
ment la progresslon a frold, ont connu de lourdes lm
passes flnancleres. II faut nous garder de I'lnscriptlon 
constltutlonnelle de mecanismes automatiques trop rigides 
et trop absolus qul nous feralent compenser Iors du pale
ment de l'lmpöt une progresslon a froid dont les effets se 
sont manifestes durant les deux ou trois annees prece
dentes. II n'apparait guere logique, malgre toutes nos 
bonnes Intentions en la matlere, de reprendre d'une maln 
ce que l'on donneralt de l'autre. 

En vous signalant, en termlnant, que l'entree en matlere 
sur le projet n'a pas ete combattue en· tant que teile, et 
que nous debattrons ulterleurement de deux motions ac
ceptees par votre commlssion, Je vous demande de re
pousser, alnsi que la commlsslon l'a fait par 25 volx contre 
1, la propositlon de M. Carobblo, qul sollicite le renvol. de 
tout le projet au Conseli federal. Les arguments de notre 
coliegue tesslnois, sur lesquels nous revlendrons tout a 
!'heure, n'apparalssent nl fondes nl surtout adaptes a la 
sltuation actuelle dans laquelle evoluent nos finances fe
derales. 

M. Bonnard: Le groupe liberal votera l'entree en matlere. 
Le regime actuel etant limite au 31 decembre 1982, II s'agit 

pour le groupe liberal, en premler lieu, d'en obtenir le 
renouvellement. Bien s0r, personne ne songe en Suisse ä 
priver d'un coup la Confederation de la moitle de ses re
cettes. Cependant, le citoyen sulsse moyen est meflant 
des qu'on lui parle impöts. II le devlent d'autant plus lors
qu'on lul parle lmpöts nouveaux. C'est pourquol notre 
groupe pense que le Conseil federal a ralson de proposer 
un reglme financier qul solt le m6me dans ses prlnclpes 
que l'anclen. 
Assurement, cet anclen reglme presente de serleux de
fauts que le Conseil federal ne cesse de denoncer depuis 
plusieurs annees. La dlminutlon progressive des droits 
d'entree, qui ne sont remplaces par rlen, la taxe occulte, 
les distorslons de concurrence dont souffre I'Impöt sur le 
chiffre d'affaires, la flscalite lndlrecte qul est trop falble 
par rapport a la flscallte dlrecte ou encore la part exces• 
sive des recettes affectees. Toutefois, avec Ie gouverne
ment, nous estimons que ces defauts, sl reels solent-lls, 
ne sauralent tltre corrlges dans le cadre du present projet. 
Sur certains polnts, les solutions a trouver feront l'objet de 
vives controverses au niveau politique. Or, II faut eviter de 
grever le projet de telles controverses, alles pourraient lui 
ätre fatales. C'est pourquol, en commlsslon, nous nous 
sommes systematiquement opposes aux amendements qui 
visaient a modifier dans ses princlpes le reglme actuel. 
Nous voterons en revanche la premiere motlon de la com
mission qui vise a corriger les defauts les plus importants 
de l'impöt sur le chiffre d'affaires. 
Notre groupe consldere qu'il ne sufflt pas d'assurer la 
prorogatlon du regime flnancler, II faut aussl assalnir ce 
regime. Le deficit que nous connaissons actuellement et 
dans les circonstances economlques et politiques ou nous 
sommes aujourd'hul est manifestement malsaln. En partant 
de l'hypothese que les clrconstances resteront peu ou prou 
ce qu'elles sont actuellement, nous devons tendre a l'equl
libre budgetaire. Nous disposons a cet effet de deux 
moyens, des economies supplementalres et des recettes 
nouvelles. 
Quant aux economies, nous prenons acta avec satlsfactlon 
de la volonte du Conseil federal de poursuivre ses efforts. 
Nous saluons son Intention de nous präsenter, prochalne
ment, une lol generale sur les subventlons, ·qul devralt 
permettre de mettre de !'ordre dans un domalne qui s'est 
developpe «a la petlte semalne» et ou manque, II faut le 
dire, la vue d'ensemble qul seule permettralt une polltlque 
coherente et plus menagere des deniers publlcs. Nous 
saluons egalement d'ldee du Conseil federal de proceder 
a un examen critlque, rlgoureux, de toutes les depenses 
dont l'augmentatlon procede de regles automatlques. 
Nous appulerons las efforts que vous ferez, Monsieur le 
Conseiller federal, dans ca sens. Nous almerions vous 
demander aussl d'examiner d'une manlere plus generale 
encore sl, parml toutes las täches que !'Etat federal as
sume aujourd'hul, II n'en est pas certaines qul pourralent 
ätre cedees au secteur prlve, qul pourralent ätre slmpll
fiees, qui pourraient peut-ätre mäme ätre abandonnees. 
Nous savons enfln, Monsieur le Conselller federal, l'impor
tance que vous accordez a la nouvelle repartltlon des tä
ches entre les cantons et la Confederatlon. Cette reparti
tion ne dolt pas avoir pour but premler un allegement des 
finances federales. Elle dolt permettre de mettre de !'ordre 
et de la clarte dans un enchevätrement de pouvolrs qui 
nuisent a une gestlon rationnelle et econome des affaires 
publiques. Cependant, cette clarte plus grande, cet ordre 
meilleur permettront aussl d'alleger la täche de l'admlnis
tration federale, an supprlmant les doubles emplols, las 
doubles contröles et las doubles responsabllites. II devrait 
an resulter certalnes economles. 
Si nous sommes convaincus, avec le Conseil federal, que 
certalnes economies sont encore posslbles, nous ne 
croyons pas qu'elles permettront, a alles seules, de resou
dre les difficultes flnancleres. En effet, II ne sauralt ätre 
questlon, a nos yeux, de redulre masslvement les lnves
tissements que la Confederation entreprend soft eile-
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meme, soit par ses grandes regies en faveur par exemple 
des telecommunications, des reseaux ferrovlaires, de l'en
selgnement universltaire, de la recherche ou des voies de 
communications. II s'agit ia de depenses essentielles pour 
ie bien du pays dans son ensemble et en particulier de 
son economie. C'est pourquol, si la Confederation peut 
encore epargner, ce sera bien davantage dans ses depen
ses de fonctionnement. Or, de telles economies ne suffiront 
evidemment pas a combler le deficit actuel. Elias le pour
ront d'autant moins que de nouvelies depenses sont 
d'ores et deja en vue, par exemple en faveur des assu
rances sociales ou du personnei federal. Rappelons 
d'allleurs qua ia situation actuelle des finances empeche 
ia Confederatlon de remplir certaines de ses täches priori
taires de la maniere qu'exlgerait l'ensemble des circons
tances. Ainsi, la recherche qui est vitale pour un pays qui 
n'a pas d'autres matieres premieres que sa substance 
grise, devrait pouvoir beneficier d'un appui accru de ia 
Confederatlon; en outre, il ne faut pas oubller que ie plan 
directeur Armee 80, pour sa part, souffre d'un retard tre~ 
sensible dans son execution. 
Tels sont les motifs qul conduisent notre groupe, apres 
avoir recommande une politlque de stricte economie, a 
admettre aussi, dans ie cadre du present projet, le principe 
de recettes supplementaires. En d'autres termes, nous ap
prouvons !'Idee du Consell federal et de la commission 
d'elever las taux de i'ICHA non seuiement pour compenser 
las pertes resuitant de ia correction des effets de ie pro
gression a froid, mais aussi pour procurer au Conseil fe
derai quelques recettes supplementaires. Cette Idee nous 
convient d'autant mieux qua nous formulons les plus ex
presses reserves a l'egard des trois impöts nouveaux qui 
nous sont proposes hors du projet qua nous discutons 
malntenant, a savoir las lmpöts sur i'energle, sur ie trafic 
iourd et sur las avolrs fiduciaires des banques. A nos 
yeux, c'est en restant dans le cadre des impöts actuels 
qua la Confederation dolt se procurer las recettes supple
mentaires dont elle a besoin. Elle devra le faire, a notre 
avls, en deux etapes: dans une premiere etape, celle que 
nous traversons maintenant, il lui sufflra d'elever las taux 
de l'ICHA. Cette augmentation restera cependant mode
ree, afin de ne pas aggraver a l'exces las defauts de 
l'impöt sur le chiffre d'affaires. Si cette premiere etape de 
recettes nouveiles, comblnee avec ies economies que l'on 
envisage d'ores et dllja, ne suffit pas a redresser las fi
nances fedllraies, aiors la Conflldllratlon devra ouvrir une 
deuxieme etape qui commencera par une revision des 
dlspositlons lllgales, de maniere a corriger les dllfauts de 
l'ICHA. Une fois ces defauts llllmlnes, mais alors seuia.
ment, une nouvelle augmentation des taux pourra etre 
envisagee, sl, a alle seule, la poiitlque d'economle n'a pas 
suffi. 
Nous sommes prets, quant a nous, a soutenir une poiitl
que financiere qul se developperait de cette maniere. 
Elle irait d'ailleurs dans le sens d'une Idee qua nous 
avons toujours dllfendue, a savoir qua las recettes fiscales 
federaies doivent provenir avant tout de l'lmpositlon lndi
recte, de maniere a diminuer les impöts fed{lraux dlrects 
qui frappant la meme matlere fiscaie qua celle qul est a 
dispositlon des cantons et des communes. 
Dans ie cadre de ia premiere lltape, nous nous rallions 
aux taux de 6,2 et 9,3 proposes par la maJorite de ia com
mission. Dans son projet soumis a consultation, le Conseil 
federai souhaitalt une augmentation. de 17,7 pour cent. II 
demande aujourd'hul 14,3 pour cent. Or, ia maJorite de la 
commlssion, pour sa part, vous propose 10,7 pour cent. 
Cela nous para1t le maxlmum de ce qui est possible, 
compte tenu des oppositions tres nettes qui se sont mani
festees dans la procedure de consultation. 
Nous admettons aussi qua solent corriges les effets de la 
progression a frold. L'article 41ter, 5e alinea, de la constitu
tion prevolt que les effets de la progression a frold sur 
l'impöt frappant ie revenu des personnes physiques, dol
vent ätre compenses perlodlquement. II est probable qua 
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cette regle signifie que la compensation doit etre inte
grale. De falt, cette dispositlon constitutionnelle n'a pas 
ete appliquee de cette manlere. Le plus souvent la compen
sation n'a ete qua partielle. Pour autant et contrairement a 
ce qua croit M. Raoui Kohler, nous n'avons pas viole la 
constitution. En effet, la compensation partielle a ete ins
crite dans les dlspositions transitoires de la constitution 
federale, dispositions qui ont exactement la meme valeur 
Jurldique que la constitution eile-meme, puisqu'elles sont 
soumises au referendum·obligatoire, avec la double majori
te du peupie et des cantons. II s'ensuit qu'en acceptant 
une compensation partielle seulement dans le cadre des 
dispositlons transitoires, le constituant modifie l'article41ter, 
5e alinea in fine, comme c'est son droit souverain. Nous lui 
proposons aujourd'hui de continuer de la meme maniere. 
S'il accepte, ceia signifiera simpiement qu'il a modifie l'ar
ticle 41ter, 5e alinea in flne, pour la duree de validite des 
dlspositlons transitoires. Doit-on changer de systeme et 
s'engager d'une maniere inconditionnelle dans une correc
tion automatique et totale des effets de la progression a 
froid? A cette question, nous repondons · sans hesitation: 
Las effets d'une correction integrale et automatique 
pourraient etre catastrophiques pour les finances fede
raies. Tant que nous n'aurons pas un impot de consomma
tlon mieux structure, permettant de compenser les pertes 
resultant de la correction, je crois que nous ne devrons 
pas nous lancer dans cette aventure. 
Enfin, mes chers coliegues, permettez-moi de vous dire 
tres ciairement qu'il y a un point sur lequel nous ne sui
vrons pas la majorite de la commission, c'est celui de la 
duree du futur reglme. Nous voterons la !Imitation dans le 
temps, teile qu'elle est proposee par la minorlte. Je m'en 
expllquerai dans la discussion de detaii. SI cette proposi
tion-ia est rejetee, nous reservons notre position quant au 
vote final. 

Auer: Unsere Fraktion stimmt der Vorlage mehrheitlich zu, 
wenn auch ohne Begeisterung. Wir betrachten sie als 
Kompromiss im «Geiste von Beatenberg», offenbar inspi
riert von der nahen Bibelschule und dem Charme der 
Kommissionspräsidentin. Wo wir anderer Meinung sind als 
die KomlTlisslon - für Befristung und für besseren Aus
gleich der kalten Progression -, handelt es sich nicht um 
wesentliche Teile der. Vorlage. 
Gestatten Sie mir vorerst einen historischen, wenn auch 
nicht sehr erbaulichen Rückblick: in den vier Jahrzehnten 
vor dem Zweiten Weltkrieg musste das Volk 16 mal zu 
Steuervorlagen des Bundes Steilung nehmen, zu elf Vorla
gen aus dem Bundeshaus (neun wurden gutgeheissen) 
und zu fünf Initiativen, die alle abgelehnt wurden. In den 
letzten 40 Jahren hingegen handelten volle 34 Abstim
mungsvorlagen von der Füllung des Bundessäckels: 28 
aus dem Parlament (davon wurden immerhin 18 gutgeheis
sen) und sechs Initiativen (sie wurden «traditionsgemäss» 
verworfen). 
Es besteht ein auffallender Zusammenhang zwischen den 
Volksentscheiden und den Titeln der Vorlagen, die immer 
wieder änderten. Kamen darin die Worte: «Sparen», 
«Bremsen», «Verlängerung», «Weiterführung» oder «Mass
nahmen zum Ausgleich» vor, so stimmte das Volk stets zu. 
War aber von «Verbesserungen», «Aenderungen», «Paket», 
«Reform» oder gar von «Neuordnung» die Rede, so sagte 
es - mit einer Ausnahme - nein. Das Volk will offenbar 
keine grundsätzlichen Neuerungen, weil es grundsätzlich 
keine Neuerungen will. Es empfiehlt sich jedenfalls für 
einen eidgenössischen Finanzminister, auch für die Titel 
seiner Vorlagen geeignete Schriftsteller beizuziehen ... 
Der Gerechtigkeit halber ist immerhin beizufügen, dass 
verschiedentlich die Titel der Vorlagen auch mit dem In
halt übereingestimmt haben! Und nicht vergessen sei 
schliesslich, dass das Volk, trotz vieibeklagter Nein, 1975 
ja zu Steuererhöhungen gesagt hat. Sie erbrachten letztes 
Jahr 1,6 Milliarden Franken. 
Die Geschichte der Bundesfinanzen - eine Leidensg&
schichtei - zeichnet sich durch eine Vielfalt von Steuern 
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aus: Zölle, Alkohol-, Getränke- und Biersteuern, einmalige 
und neue ausserordentliche Kriegssteuer, erste und zweite 
Kriegsgewinnsteuer, einmaliges und dann neues Wehrop
fer, Tabaksteuer, Stempelabgaben, Krisenabgabe, Wehr
und Quellenwehrsteuer, Auswanderer-Wehrbeitrag, Siche
rungs-, Luxus- und Ausgleichssteuer, Warenumsatz- und 
Verrechnungssteuer und schliessllch Militärpflichtersatz
steuer. 
Von all diesen Fiskalabgaben sind ganze fünf auf dem 
«ordentlichen» demokratischen Weg eingeführt worden, 
d. h. durch Vorschlag des Parlamentes oder Initiativen 
und Gutheissung an der Urne; von den heute bestehen
den ganze drei: nämlich die Alkohol- und die Tabaksteu
er sowie die Stempelabgabe. Alle anderen aber wurden 
durch Dringlichkeitsbeschlüsse der, grösstenteils, durch 
Vollmachten des Bundesrates eingeführt; eine einzige, 
die Militärpflichtersatzsteuer, durch Nichtergreifung des 
Referendums. Waren die derart eingeführten Steuern ein
mal da, vor allem die direkte Bundes- und die Warenum
satzsteuer, so wurden sie nachträgllch mehr oder weniger 
willig sanktioniert, wenn auch nur befristet und oft im 
Glauben, es handle sich um vorübergehende Uebel. 
Wir müssen mit dem Widerspruch leben, dass wir zwar im 
Parlament die Ausgaben beschllessen und allenfalls das 
Referendum zum Zuge kommt, dass wir jedoch bei den 
Einnahmen mehr oder weniger ganz vom Willen des Sou
veräns abhängen. Das hat den Vorteil, dass unsere Ausga
benfreudigkeit mitunter ganz ordentlich gedämpft wird. 
Herr Otto Fischer wird dies sicherlich noch geziemend 
unterstreichen ... 
Es sei daran erinnert, dass die euphorischen Finanzpläne 
und Perspektiven des Bundesrates vom Januar 1976 - die 
wirtschaftlichen Gegebenheiten völlig missachtend - für 
1981 noch Ausgaben von 22,4 Milliarden Franken vorsa
hen. Dass es nun Im Budget rund 5 Milliarden weniger 
sind, ist eindeutig auf die Sparbefehle des Volkes zurück
zuführen. 
Weniger diese als die Ablehnung der Mehrwertsteuer ma
chen es heute in zweierlei Hinsicht schwer, eine befriedi
gende Finanzvorlage zu unterbreiten. 
1. Wirtschaftlich und finanzpolitisch Ist die beantragte Er
höhung der Warenumsatzsteuer höchst problematisch. Die 
Expertenkommission Clerc erachtete 1968 Sätze von 5 und 
7,5 Prozent noch als tragbar. In der Vernehmlassung zum 
vorliegenden Finanzpaket erinnert der Bundesrat daran, 
die heutigen Steuersätze gingen bereits über dieses Mass 
hinaus, «ohne dass es zu allgemein untragbaren Wettbe
werbsverzerrungen gekommen wäre», und fügt dann lapi
dar bei: «Ob die vorgeschlagenen (noch höheren) Sätze 
dieses tragbare Mass übersteigen werden, muss sich erst 
noch weisen ... » Der Brunnen wird also nicht zugedeckt, 
nachdem das Kind hineingefallen ist; er wird abgedeckt, 
und man wird nun halt sehen, ob etwas Schlimmes ge
schieht. Es besteht kein Zweifel: die nun beantragten Satz
erhöhungen verschärfen die bestehenden Mängel. 
2. Das zweite ist politischer Natur: Der Bundesrat - und 
wir als Proreferenten der beiden letzten Vorlagen - haben 
immer wieder erklärt, eine weitere Heraufsetzung der Wa
renumsatzsteuer sei nicht möglich. Nun schlagen wir das 
Gegenteil vor. 
In diesem objektiven und politischen Dilemma gibt es nur 
einen Ausweg: Wir müssen erstens dem Volk offen sagen, 
dass es angesichts der Finanzlage des Bundes und der 
beiden Nein zur Mehrwertsteuer gar keinen anderen Weg 
gibt. Und wir müssen zweitens dafür sorgen, dass die be
kannten Mijngel der Warenumsatzsteuer tunlichst bald be
hoben, zumindest gemildert werden. Unsere Zustimmung 
zu den erhöhten Warenumsatzsteuersätzen erfolgt daher 
unter der Voraussetzung, dass die von der Kommission mit 
allen gegen eine Stimme gutgeheissene Motion überwie
sen wird. 
Was die angestrebten Mehreinnahmen betrifft: eine «Null
lösung» oder Mehreinnahmen? Wir haben diese Frage in 
unserer Fraktion gründlich erörtert. Von 1960 bis 1976 stie-
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gen die Ausgaben im Jahresdurchschnitt um 12 Prozent 
an und damit erheblich mehr als das Volkseinkommen 
(+8,8 Prozent). Von 1976 hingegen bis heute - wobei 1976 
allerdings ein Spitzenjahr war -, verminderte sich im Jah
resdurchschnitt das nominelle Wachstum auf 1,7 Prozent 
und ging damit im Jahresmittel real um 0,8 Prozent zurück. 
Dies sollte von all jenen mit Genugtuung vermerkt werden, 
die besonderes Gewicht auf den Sparbefehl des Volkes 
legen und zu Recht einen Stopp der staatlichen Expan
sionsgelüste fordern. 
Wir haben Jedoch weiter festgestellt, dass sich trotz ver
schiedenen Sparmassnahmen dieses minimale Wachstum 
zumindest In den nächsten Jahren nicht durchhalten lässt: 
Wird kein neues Sparpaket beschlossen, so erhöhen sich 
nämlich allein bis 1984 die Ausgaben - ohne neue Aufga
ben! - um 2,7 Milliarden Franken. Das Wachstum steckt, 
wie Bundesrat Celio jeweils sagte, «in die Pipeline». Es 
ergibt sich durch das geltende Recht. Allein die Sozialwer
ke werden zusätzlich gegen 700 Millionen Franken erfor
dern, die Entwicklungshilfe zusätzlich 200 MIiiionen Fran
ken. Dazu kommen die Auswirkungenn der steigenden 
Teuerung und die Reallohnerhöhungen für das Bundesper
sonal. Es sei weiter daran erinnert, dass wir uns hier fast 
einmütig für ein Armeeleitbild ausgesprochen haben. Sei
ne Verwirklichung Ist jedoch der schlechten Finanzlage 
wegen in Frage gestellt. 
Es darf im übrigen nicht vergessen werden, dass die pro
gnostizierten Mehreinnahmen von netto 500 Millionen 
Franken nur bei wirtschaftlichem Wachstum eingehen wer
den. Fast die Hälfte der Warenumsatzsteuer ergibt sich 
aus den Investitionen der Wirtschaft, und diese sind be
kanntlich stark konjunkturabhängig. 
Aufgrund dieser Sachverhalte resultiert 1983 voraussicht
lich Immer noch ein Defizit von rund 200 Millionen Fran
ken, selbst dann, wenn die Schwerverkehrs- und die Ener
giesteuer eingeführt werden. Aber bereits ab 1984 steigt 
wegen des Wegfalls der Subventionskürzungen der Fehl
betrag wieder an. 
Aus diesen Gründen stimmt unsere Fraktion einerseits den 
vorgesehenen Mehreinnahmen zu. Sie verlangt anderer
seits nicht nur Anstrengungen auf selten der Einnahmen, 
sondern in verstärktem Masse auch solche bei der Re
duktion der Ausgaben. Sie fordert daher, dass die von 
der Kommission unterbreitete Sparmotion gutgeheissen 
wird. 
Es sei schliesslich daran erinnert, dass Verfassungs- und 
Haushaltsgesetz ausdrücklich vorschreiben, es sei der 
Fehlbetrag in der Bilanz abzutragen. Mit anderen Worten: 
wir halten die Zunahme der Bundesverschuldung, nament
lich in wirtschaftlich guten Zeiten, für falsch. Unsere Auf
fassung deckt sich hier mit Jener von Bundesrat Ritschard. 
Er ist bekanntlich von Wissenschaftern und anderen ge
scheiten Leuten angegriffen worden, er vertrete altväterli
che Thesen. Wir wären vielleicht anderer Meinung, wenn 
nur die Brutto-, nicht aber auch die Nettoverschuldung 
derart stark angestiegen wäre, und wenn die Fremdgelder 
für produktive Investitionen In Anspruch genommen wür
den. Wir brauchen sie jedoch bedenklicherwelse für Kon
sumzwecke und zur Deckung der erhöhten Zinslasten. 
Ehe ich abschliessend züsammenfasse, sei Herr Bundesrat 
Ritschard und seinen Mitarbeitern für die gute Vorberei
tung der Vorlage und die tatkräftige Unterstützung In den 
Kommissionsverhandlungen gedankt. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion stimmt der Vorlage 
zu, weil wir gesunde öffentliche Finanzen als eine primäre 
Aufgabe der Staatspolitik sehen; weil sie zwar in mancher
lei Hinsicht zu befriedigen vermag, uns jedoch kein ande
rer Weg offenbleibt, weil auch bei zusätzlichen Sparmass
nahmen zusätzliche Einnahmen notwendig sind, soll der 
Bund die ihm anvertrauten Aufgaben erfüllen; weil wir uns 
die pitoyablen politischen Schauspiele anlässlich der bei
den letzten Finanzvorlagen nicht mehr leisten können, sol
len das Parlament und die Zauberformel einigermassen 
glaubhaft bleiben; weil wir uns .auf eine Vorlage zu einigen 
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haben, die grösstmögliche Chancen in der Volksabstim
mung hat, und schliesslich weil wir auch deshalb dem 
vorliegenden Kompromiss zustimmen müssen: Er erfüllt 
zwar unsere Erwartungen nicht; dies dürfte jedoch auch 
für andere zutreffen, die Ihm ebenfalls Im Interesse des 
Ganzen zustimmen. 

Hofmann: Zunächst zum Eintreten: Die SVP-Fraktion 
stimmt für Eintreten auf den Bundesbeschluss über die 
Weiterführung der Finanzordnung und die Verbesserung 
des Bundeshaushaltes. Dazu fünf Bemerkungen: 
1. Die SVP hat stets unterstrichen, dass sie der Weiterfüh
rung der Bundesfinanzordnung Priorität einräumt. Es geht 
hier um die Hauptpfeiler, um das Fundament der Bundes
einnahmen. 
2. Die Weiterführung der Vorlage sollte so gestaltet wer
den, dass sie Im ersten .Anlauf von Volk und Ständen gut
geheissen wird. Der Weg über das Notrecht, das Dringlich
keitsrecht, sollte unter allen Umständen vermieden wer
den. 
3. Das hat erfahrungsgemäss zur Folge, dass die Weiter
führung der Bundesfinanzordnung nicht mit einschneiden
den materiellen oder gar grundsätzlichen Aenderungen 
gekoppelt werden kann. Der Beschaffung von Mehreinnah
men sind verhältnismässig enge Grenzen gesetzt, soll die 
Annahme der Vorlage nicht gefährdet werden. 

4. Bei den Regierungsparteien muss der Wille vorhanden 
sein, eine Verständigungslösung zu finden, soll die Vorla
ge nicht gefährdet werden. Dieser WIiie zur Verständigung 
ist unseres Erachtens vorhanden. 
5. Den Antrag Carobblo auf Rückweisung der Finanzord
nung an den Bundesrat lehnt die SVP-Fraktion ab. 
Zur Ausgestaltung der Finanzvorlage: Bel der Weiterfüh
rung der Bundesfinanzvorlage stehen vier Probleme Im 
Vordergrund: 

1. Soll die Befristung für die Hauptsteuern des Bundes, 
nämlich die Warenumsatzsteuer und die Wehrsteuer, auf
gehoben werden? 
2. Welches Ist die richtige Lösung für den Ausgleich der 
kalten Progression? 
3. Wie ist der durch den Ausgleich der kalten Progression 
entstehende Steuerausfall zu kompensieren? 
4. Sollen mit der Verlängerung der Finanzordnung gleich
zeitig zusätzliche Mehreinnahmen beschaffen werden? 
1. Zur Frage der Befristung: Voraussichtlich wird der 
Bund stets auf Indirekte Steuern und auch auf direkte 
Steuern angewiesen sein, was einerseits dafür spricht, die 
Weiterführung der Warenumsatzsteuer und der Wehrsteuer 
nicht zu befristen. Anderseits erlaubt aber eine Befristung 
der Vorlage den Stimmbürgern, von Zeit zu Zelt zu den 
Hauptpfeilern der Bundesfinanzen Stellung zu beziehen. 
Es gibt viele, die das Heft hinsichtlich Indirekten und 
direkten Bundessteuern nicht aus der Hand geben und peri
odisch wiederum dazu Stellung beziehen möchten. Die Po
litik ist ja nie zu Ende, und jede Generation möchte wie
derum politisieren. In der Politik Ist «definitiv» ohnehin nur 
ein anderer Ausdruck für «provisorisch». Gestützt auf die 
Vernehmlassungen muss angenommen werden, dass mit 
einer Befristung der Vorlage die Chance für eine Annahme 
grösser ist, als wenn wir sie nicht befristen. Wir sind daher 
auch aus taktischen, aus abstimmungspolltlschen Gründen 
für eine Befristung der Vorlage. 
2. Zum Ausgleich der kalten Progression: Wollte man die 
kalte Progression vollständig ausgleichen und den da
durch bedingten Steuerausfall kompensieren, so müsste 
man entweder die Warenumsatzsteuer massiv erhöhen, 
oder aber den Steuertarif ändern. Beides würde auf gros
se Opposition stossen. Eine einwandfreie Korrektur der 
kalten Progression wäre nur über eine Tarifkorrektur mög
lich. Sie allein könnte jenen breiten Mittelschichten, die 
von der kalten Progression besonders hart betroffen wur
den, die ihnen ·zustehende Kompensation bringen. Sobald 
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man jedoch eine Tarifänderung vornehmen will, treten 
die unterschiedlichen politischen Interessen krass hervor. 
Das grosse Budgetdefizit, die beschränkte Möglichkeit, 
Mehreinnahmen zu beschaffen, und die Verpflichtung, den 
Bundeshaushalt ausgeglichen zu führen, ermöglichen 
einen nur teilweisen Ausgleich der kalten Progr9-ssion. Es 
galt folglich auch hier, ein·e Verständigungslösung zu su
chen. Wir schliessen uns von der SVP aus der von der 
Mehrheit der Kommission gewählten familienfreundlichen 
Lösung über die Erhöhung der Sozialabzüge an. Die SVP
Mitglieder in der Kommission haben bei der Ausgestaltung 
dieser Lösung massgebend mitgewirkt; Kollege Blocher 
wird sich dann dazu noch äussern. Man kann natürlich 
auch diese Lösung kritisieren, dass vor lauter Haaren die 
Suppe nicht mehr schmeckt. Es hat bereits Kritiker gege
ben, die mit einem Rasiermesser an den Hais der Kommis
sionslösung herangetreten sind. Es gibt aber auch bei 
dieser Frage· verschiedene Standpunkte. Wir halten dafür, 
dass angesichts der Problematik der von der Mehrheit der 
Kommission gewählte Weg verantwortbar ist. Gerade die 
von der kalten Progression am stärksten getroffenen mitt
leren Einkommen erfahren eine in Betracht fallende Entla
stung. 
3. Zur Erhöhung der WUST: Durch den teilweisen Aus
gleich der kalten Progression entstehen Ausfälle bei der 
direkten Bundessteuer. Dass sie durch Erhöhung der Sät
ze bei der Warenumsatzsteuer zu kompensieren sind, Ist 
für diesmal praktisch unbestritten. Es ist dies auch der 
richtige Weg, angesichts des Missverhältnisses zwischen 
direkten Steuern und indirekten Steuern in unserem lande 
im Vergleich zum Ausland. 
4. Eine umstrittene Frage ist, wie weit der Bund durch 
eine Erhöhung der WUST noch zusätzliche Einnahmen be
schaffen soll. 
Mit Sicherheit darf gesagt werden: 
a. Je stärker wir die Sätze der WUST erhöhen, um so 
mehr gefährden wir die Annahme der Vorlage wegen der 
Steuermüdigkeit, dem Steuerüberdruss; um so riskanter 
wird also die Vorlage abstlmmungspolitisch. 
b. Je stärker wir die Sätze der WUST erhöhen, um so 
mehr Nein-Stimmen rufen wir auch wegen der zunehmen
den Wettbewerbsverzerrung infolge der taxe occuite her
vor. 
c. Je stärker wir die WUST-Sätze hinaufsetzen, um so 
mehr Gegner ergeben sich auch, weil die WUST lndexrele
vant Ist. 

Anderseits ist aber auf folgendes hinzuweisen: 

1. Die Staatsverschuldung hat bei uns ein Ausmass ange
nommen, dass wir auch an den Abbau der Defizite, ja mit 
der Zeit auch an eine Schuldentilgung denken sollten. Die 
Wiederherstellung des Gleichgewichtes der Bundesfinan
zen darf nicht aus dem Auge verloren werden. Dieses 
Gleichgewicht kann unseres Erachtens nicht nur durch 
Sparmassnahmen erreicht werden, wenn nicht wichtige 
Aufgaben vernachlässigt werden sollen, sondern es sind 
auch Mehreinnahmen erforderlich. 
Wir sollten an die Schuldentilgung in Zeiten, in denen un
sere Wirtschaft nicht unter den Erscheinungen einer Re
zession leidet, herantreten können. Es wäre nicht zu ver
antworten, wenn man daran denken wollte, die Schulden
last mit der Zeit über eine Inflation zu tilgen, derweil sich 
anderseits unsere Notenbank grösste Mühe gibt, die Infla
tion tief zu halten, indem sie eine konsequente Anti-Infla
tionspolitik betreibt und deswegen Zinssteigerungen sogar 
in Kauf nimmt. Es ist auch nicht angängig, dass unsere 
Steuern je länger, je mehr durch den Zinsendienst in An
spruch genommen werden. Die Erhöhung der WUST sollte 
deshalb auch Mehreinnahmen zum Defizitabbau erge
ben. 
2. Was nun den Steuerwiderstand der Wirtschaft gegen 
eine Erhöung der WUST wegen der taxe occulte betrifft, 
so ist folgendes zu sagen: 
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Wir haben in der Kommission auch von der SVP aus eine 
Motion eingereicht, nach der der Bundesrat beauftragt 
wird, den eidgenössischen Räten eine Revision der Um
satzbesteuerung vorzulegen, um die nachteiligen Folgen 
der taxe occulte zu mildern. 
Sie wurde zusammen mit der Motion Bremf zur Motion der 
Kommission. Wir stimmen von der SVP aus dieser Motion 
zu. Dabei sind wir uns bewusst, dass die taxe occulte 
nicht vollständig ausgeglichen werden kann, weil sonst ein 
zu hoher Steuerausfall entstünde. Die taxe occuite sollte 
aber auf alle Fälle nicht mehr verschärft werden. Ein Steu
erausfall könnte durch die Einengung der Freiliste bei der 
Warenumsatzsteuer kompensiert werden. 

3. Unsere Fraktion Ist grossmehrheitlich zur Ueberzeu
gung gekommen, dass den von der Mehrheit der Kommis
sion gewählten Sätzen für die Erhöhung der WUST zuge
stimmt werden kann. Wir haften dafür, dass auch die Wirt
schaft gegen diese Satzerhöhungen keinen Widerstand 
leisten sollte. 
Was die Exportindustrie betrifft, so darf doch festgehalten 
werden, dass sie eine wesentliche Erleichterung durch die 
Wechselkursänderungen, die im Jahre 1980 beim Dollar 
und beim japanischen Yen erfolgten, spüren darf (rund 10 
Prozent gegenüber dem Dollar, 25 Prozent gegenüber dem 
Yen, im Durchschnitt rund 10 Prozent). 
Wenn wir die Entwicklung der Lohn- und Sozialkosten in 
unserem lande betrachten, so ist die Belastung für die 
Wirtschaft sicher hoch, aber im Vergleich zum Ausland 
darf die Entwicklung doch als vernünftig bezeichnet wer
den. 
Zum Lebenskostenindex: Eine gewisse Opposition gegen 
die Erhöhung der Warenumsatzsteuer ist auch darauf zu
rückzuführen, dass sie sich auf den Lebenskostenindex 
auswirkt. WUST-bedingte Preiserhöhungen führen über den 
Index zu Lohnforderungen, wodurch die Lohn-Preis-Spi
rale verstärkt in Bewegung kommt. Da jedoch der Lebens
kostenindex eine ausgehandelte Verständigungslösung 
darstellt, hat es sich bereits in der Vergangenheit gezeigt, 
dass ei'ne Ausklammerung der durch die WUST-Erhöhun
gen bedingten Preissteigerungen bei der Berechnung des 
Lebenskostenindexes politisch nicht durchsetzbar ist. Wir 
dürfen auch festhalten, dass eine Erhöhung der Warenum
satzsteuer, wie sie nun von der Mehrheit der Kommission 
beantragt wird, nämlich um 0,6 Prozent im Detailhandel, 
nur einen Indexanstieg von rund 0,2 Prozent ergibt. 
Wir haften somit abschllessend dafür, dass die von der 
Mehrheit der Kommission vorgeschlagene Verständigungs
lösung, auch Im Hinblick auf ein steuerpolitisches Mass
haften, zu verantworten ist. 
Aus dieser Sicht stimmen wir auch der Motion ff der Kom
mission des Nationalrates hinsichtlich Sparmassnahmen 
zu. Wir interpretieren diese Motion vor allem im Sinne, ein 
Ersatz oder eine Weiterführung der befristeten Sparmass
nahmen vom November 1980 sei erforderlich. 

Blei: Die unabhängige und evangelische Fraktion ist für 
Eintreten auf die Vorlage. Allein die Tatsachen, dass mehr 
als 50 Prozent der Bundeseinnahmen auf den beiden 
Hauptsteuern beruhen und dass die geltende Bundesfi
nanzordnung befristet ist, zwingen uns Ja alle, für Eintreten 
zu sein. Das heisst andererseits natürlich nicht, dass wir 
der Vorlage, so wie sie von der Kommission vorgelegt wor
den ist, zustimmen. Wir haben hier einige gewichtige Vor
behalte anzubringen. 
Zuerst möchte Ich auf einige Konstanten in unserer finanz
politischen Auffassung hinweisen. Es Ist nun bereits die 
6. Finanzordnung, mit der Ich mich hier im Namen unserer 
Fraktion auseinanderzusetzen habe. Die Kritik, aber auch 
die Grundkonzepte, die hinter unserer Auffassung stehen, 
haben sich nicht geändert. 
Wir halten nach wie vor an unserer grundsätzllchen Auf
fassung, wie In diesem Land Ffnanzpolitlk betrieben wer
den sollte, fe~t. Eine Finanzordnung hat, ob es uns gefällt 
oder nicht, eine zentrale Aufgabe. Schflessfich steckt sie 
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den finanziellen Rahmen für die Politik schlechthin ab. 
Mindestens so wichtig sind aber die Wechselwirkungen, 
die einerseits von der Finanzpolitik auf die Wirtschaft und 
andererseits von der Wirtschaft wieder auf die Finanzpoli
tik und auf die öffentlichen Haushalte ausgehen. Wir ha
ben konjunkturelle Wirkungen durch die Gestaltung unse
rer Finanzen, wir haben aber auch längerfristige Pro
duktivitätswirkungen, sei es über den Ausbau der For
schung, der Bildung, der Ausbildung, sei es über den Aus
bau der Infrastruktur. Gerade darum dürfen wir unsere 
Betrachtungen nicht allein auf den Bundesfinanzhaushalt 
ausrichten, sondern wir haben sämtliche öffentlichen 
Haushalte in die Betrachtung einzubeziehen. Wir minde
stens beurteilen diese Vorlage auch aus dieser Sicht. 
Zum Ziel t'.ier Bundesfinanzpolitik habe ich hier schon wie
derholt ausgeführt: Eigentlich sollten wir anstreben, bei 
Vollbeschäftigung den Budgetausgleich zu erzielen. Die 
Entwicklung zeigt allerdings, dass wir weit davon entfernt 
sind, dass wir im Gegenteil zumeist prozykllsch handeln 
und die Konjunkturschwankungen durch die FinanzpoÜtik 
tendenziell noch ausweiten. Das trifft auch diesmal wieder 
zu. 
Es wäre natürlich reizvoll, über die Verschuldung zu spre
chen, welche Kollege Hofmann solche Sorgen bereitet hat. 
Ein Blick auf die Vereinigten Staaten kann uns allerdings 
zeigen: Es gibt verschiedene Dimensionen der öffentlichen 
Verschuldung. Auch wenn dort heutzutage schwindelerre
gende Werte gelten, hat offenbar der normale Anleger in 
den Vereinigten Staaten das Vertrauen in den öffentlichen 
Haushalt doch nicht verloren; das sollte uns vielleicht 
auch wieder zur Realität zurückführen, dass zwar die ro
ten Zahlen in unserem Bundeshaushalt unbestritten sind, 
dass aber Insgesamt die Verschuldung - auch die Lage 
der öffentlichen Haushalte - ungleich rosiger aussieht. 
Man könnte sich ja auch einmal über das Laffer-Theorem 
unterhalten, d. h. darüber, ob - im Gegensatz zu dem, 
was wir tun - Steuersenkungen letztlich zu Mehrein
nahmen des Staates führen würden. Ich weiss nicht, wo in 
der Schweiz der optimale Steuersatz ist. Politisch haben 
wir das Optimum allerdings fängst überschritten, wie die 
negativen Volksentscheide laufend zeigen. Es gilt vielleicht 
auch dieses politische Optimum der Steuerbelastung im 
Auge zu behalten. 

Grundsätzlich sind wir davon ausgegangen, dass man die 
geltende Finanzordnung ohne Steuererhöhungen verlän
gern sollte. Wir akzeptieren zwar - das habe ich hier an
lässlich der Finanzdebatte bei den Richtlinien auseinan
dergesetzt - gewisse Sonder-Verbrauchsabgaben wie die 
Schwerverkehrsabgabe, wir lehnen aber unter den heuti
gen Voraussetzungen eine allgemeine Steuererhöhung ab. 
Wir akzeptieren auch eine Ausdehnung der Zweckbindung 
der Treibstoffzolleinnnahmen auf den Verkehr insgesamt, so 
wie es unser Fraktionskollege Schär mit seiner Initiative 
schon 1976 gefordert hat. Der Bundesrat Ist ja Jetzt in 
einen Zugzwang geraten, weil er genau weiss: In zwei 
Jahren muss er eine Vorlage bringen oder die Trelbstoff
zoflzuschfäge senken. Bis 1990 dürften wir zwischen 750 
und 900 Millionen Franken aus der Treibstoffbelastung ins
gesamt freibekommen. 
Wir sind nun der Meinung, diese Mittel sollten Im Verkehr 
eingesetzt werden, und zwar zur Sanierung und zum Aus
bau des öffentlichen Verkehrs, besonders In den Agglome
rationen. Wir wehren uns aber gegen eine Aufhebung der 
Zweckbindung; wir würden es bekämpfen, wenn diese Mit
tel In die allgemeine Bundeskasse fllessen sollten. Im Be
reich des öffentlichen Verkefirs bestehen grosse Vorha
ben, die wir realisieren müssen und für die die öffentliche 
Hand - insbesondere der Bund - Mittel freimachen muss. 
Wir würden also einer solchen Ausdehnung der Zweckbin
dung unter den heutigen Voraussetzungen nicht opponie
ren, weil man jetzt klarere Vorstellungen hat, wie der öf
fentlfche Verkehr gestaltet und ausgebaut werden soll. 
Leider sind die Voraussetzungen für eine dauernde Fi
nanzordnung heute nicht gegeben. Darum unterstützen wir 
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den Minderheitsantrag, der weiterhin eine Befristung der 
Bundesfinanzordnung vorschlägt. 
Eine Voraussetzung für eine Dauerordnung ist für uns die 
Realisierung erster Schritte in der Aufgabenverteilung zwi
schen Bund und Kantonen. Wir sehen, dass der Bund in 
den roten Zahlen steckt, die Kantone und Gemeinden da
gegen gute Rechnungsabschlüsse aufweisen, dass die Ge
meinden laufend - und zwar schon seit Jahren - ihre 
Steuersätze senken können. Das heisst doch: Es muss In 
diesem Bereich etwas geschehen. Wenn Sie daran den
ken, dass zwischen Bund und Kantonen sowie zwischen 
den Kantonen und Gemeinden heute pro Jahr annähernd 
8,5 Milliarden Franken In Form von Ueberweisungen zwi
schen öffentlichen Haushalten hin und her geschoben 
werden, dann sehen Sie doch auch, wo man ansetzen 
kann, wenn man sanieren will. Dieses Hin- und Herschie
ben führt zu einem wirtschaftlich-finanziellen Effizienzver
lust; es führt aber auch zu einem politischen Effizienzver
lust, well die Verantwortlichkeiten nicht mehr klar daste
hen. Wir müssen einen Schritt zurück tun, klare Verant
wortlichkeiten abstecken; dadurch werden wir auch Ein
sparungen erzielen. Die Entwicklung ist ja auch beunru
higend In dieser Hinsicht. Seit 1960 bis heute haben die 
öffentlichen Ausgaben in der Schweiz netto um 650 Pro
zent zugenommen, die Ueberwelsungen zwischen den öf
fentlichen Haushalten dagegen um 770 Prozent. Wir müs
sen also unbedingt hier einsetzen und Korrekturen anbrin
gen. 
Bei dieser Gelegenheit müssen wir uns bewusst sein: auch 
die andern öffentlichen Haushalte in der Schweiz haben 
zwar Scf,ulden, aber diesen Schulden stehen gewaltige ln
frastrukturinvestitionen gegenüber. Der Bund dagegen hat, 
abgesehen von einigen Gebäuden in zivilen Bereichen 
und beim Militär, kelne grossen lnfrastrukturlnvestitionen 
als Gegenwert, da er ja nur mitfinanzieren hilft an die Kan
tone und Gemeinden. Darum sieht eben auch die Finanzla
ge etwas anders aus. 
Wir erwarten aber auch als Voraussetzung für eine dau
ernde Finanzordnung einige Strukturreformen in der Be
steuerung. Unsere Fraktion protestiert dagegen, Herr Bun
desrat, dass Sie die formelle, die bescheidene formelle 
Steuerharmonisierung, die nach den Richtlinien bereits 
vorliegen sollte, wieder hinausgeschoben haben. Ich 
weiss, es gibt Schwierigkeiten zu überwinden, aber die 
gibt es in allen Bereichen. Der Fiskus ist in diesem lande 
nur rasch, wenn es darum geht, dem Bürger ins Porte
monnaie zu greifen. Aber bei Reformen hat man unheimli
che Probleme zu wälzen und macht nicht voran. Wir er
warten, dass endlich ein Schritt im Bereich der Steuerhar
monisierung getan wird, und zwar nicht nur Versprechun
gen. Wir wollen endlich Taten sehen. 
Eine weitere Reform, die unumstösslich Ist, ist jene der 
Warenumsatzsteuer. Die Kommission weiss das selbst, 
und darum schlägt sie Ihnen In einer Motion diese Reform 
vor. Aber genau mit dieser Motion wird sie ja wider
sprüchlich. Wie kann man eine dauernde Finanzordnung 
vorschlagen, wenn man gleichzeitig den wesentlichsten 
Tell davon, nämlich die Warenumsatzsteuer, total umkrem
peln muss? Das muss man, wenn man die bestehenden 
Unebenheiten ausgleichen will. Es würde auch diese Steuer
reform für eine Befristung sprechen. 
Schllesslich erwarten wir die Weiterführung einer straffen 
Ausgabenpolltik und insbesondere die Vorlage des Sub
ventionsgesetzes. Wir sind für Einsparungen, aber es geht 
natürlich nicht so, wie es Kollege Blocher mit se'inem An
trag will. Man kreiert in diesem Staat laufend «heilige 
Kühe». Für mich Ist die Armee oder die Rüstungsbeschaf
fung keine «heilige Kuh». Ich bin sehr für die Landesver
teidigung; aber die Landesverteidigung geht über die Rü
stungsbeschaffung hinaus. Für mich gehört zur Landesver
teidigung beisplelswelse auch der soziale Frieden. Auch 
das ist ein Aspekt, der berücksichtigt werden muss. Man 
kann also nicht Sparmassnahmen vorschlagen und die 
Rüstungsbeschaffung einfach ausnehmen. Wenn schon, 
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müssen wir Sparmassnahmen in allen Bereichen durch
führen, und alle wissen, dass das auch im Bereiche der 
Landesverteidigung möglich ist. 
Unsere Fraktion ist· also für Eintreten auf die Vorlage, 
macht aber ihre Zustimmung von der Detailberatung ab
hängig. Wir waren ja ursprünglich für eine unveränderte 
Weiterführung der geltenden Finanzordnung. Die Tatsa
che, dass wir immerhin eine Erhöhung der Warenumsatz
steuer auf 6 bzw. 9 Prozent akzeptieren, zeigt, dass auch 
wir bereit sind, mitzuarbeiten und einen tragfähigen Kom
promiss zu finden. Aber es gibt immerhin Grenzen unserer 
Kompromissbereitschaft, und die habe ich Ihnen in unse
rem Konzept zur Finanzpolitik angeführt. In dem Sinne 
beantragen wir Ihnen Eintreten und Ablehnen des Rück
weisungsantrages. 

Feigenwinter: Namens der Fraktion der Christlichdemo
kraten kann ich Ihnen Eintreten und Zustimmung zur 
Finanzvorlage erklären, wie sie aus den Kommissionsbera
tungen hervorgegangen Ist. Wir lassen uns dabei von fol
genden Ueberlegungen leiten: Warenumsatzsteuer und 
Wehrsteuer stellen heute rund 50 Prozent der Bundesein
nahmen sicher. Nachdem der Souverän in den Jahren 
1977 und 1979 mit überdeutlichen Mehrheiten die Umstel
lung auf ein neues Steuersystem abgelehnt hat, ist die 
Frage nach d~r Weiterführung der jetzigen Finanzordnung 
nurmehr eine rhetorische. Die Verlängerung ist angesichts 
des Stellenwertes der Wust und der Wehrsteuer zwingend, 
und es kann lediglich die Frage zur Diskussion gestellt 
werden, in welcher konkreten Ausgestaltung diese Verlän
gerung zu erfolgen hat. Diese Frage ist für uns einerseits 
aus der gesamten Situation der Bundesfinanzen heraus zu 
beantworten. Andererseits muss aber die Ausgestaltung 
der Finanzordnung klarerweise auf den Steuerwillen des 
Bürgers und damit zusammenhängende referendums
politische Ueberlegungen Rücksicht nehmen. 

Die Verlängerung der Finanzordnung steht nach den 
Ueberlegungen des Bundesrates In einem Konzept zur 
Sanierung des Bundeshaushalts. Die Wiederherstellung 
des Gleichgewichts im Bundeshaushalt ist für uns ange
sichts der umfangreichen bestehenden Defizite unbestrit
ten. Diese Zielsetzung muss aber sowohl auf der Ausga
ben- wie auf der Einnahmenseite realisiert werden. Mit 
den Sparmassnahmen 1980 hat der Bund für die Jahre 
1981 bis 1983 jährlich rund 750 Millionen vor allem 
zulasten der Kantone und öffentlichen Körperschaften ein
gespart. Die so eingeleitete Sparübung Ist weiterzuführen, 
weil sie von der Sache und vom Kreis der Betroffenen her 
gerechtfertigt ist. Im Unterschied zum Bund weisen die 
Kantone - und insbesondere die Gemeinden - tendenziell 
eindeutig positive Rechnungsabschlüsse auf. freilich sind 
die Verhältnisse unterschiedlich, was bei der Weiterfüh
rung dieser Sparmassnahmen einen wesentlich verfeiner
ten Finanzausgleich nötig macht. Wir unterstützen in die
sem Sinn die Motion der Kommission auf Fortschreibung 
dieser Sparmassnahmen. 
Wir anerkennen auch die internen Sparanstrengungen des 
Bundesrates, gehen dabei aber von der selbstverständli
chen Annahme aus, dass hier der Bundesrat seine bisheri
ge Linie auch nach einer eventuellen Annahme der 
Finanzordnung konsequent und eher noch in verstärktem 
Sinne weiterführt. Die Zitrone scheint uns in dieser Hin
sicht noch keineswegs ausgepresst zu sein. 
Trotz verstärkten Sparanstrengungen sind Mehreinnahmen 
notwendig, wenn das Ziel eines ausgeglichenen Bundes
haushaltes auf mittlere Sicht erreicht werden soll. Hier 
kommt der Finanzordnung eine herausragende Bedeutung 
zu. Es geht bei ihrer Weiterführung in allererster Linie um 
die Sicherstellung von 8 Milliarden Bundeseinnahmen, erst 
in zweiter Linie um Mehreinnahmen gegenüber der bishe
rigen Ordnung. Die Finanzordnung ist deshalb bei weitem 
die wichtigste Vorlage der nächsten Jahre, welche vom 
Souverän akzeptiert werden muss. Deshalb scheint uns 
das Konzept des Bundesrates bezüglich neuer Steuern auf 
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dem Energie-, Verkehrs- und Bankensektor zu ehrgeizig 
und vor allem mit zu wenig Rücksicht auf das psychologi
sche Steuerklima verbunden, das für die Annahme dieser 
Vorlage unbedingt notwendig ist. Es ist unsetes Erachtens 
problematisch, das riesige Steuerfuder der Bundesfinanz
ordnung mit all diesen Sondersteuerdiskussionen zu be
lasten, auch wenn einzelne dieser neuen Steuern im 
Sachzusammenhang durchaus prüfenswert sind. Die Ge
fahr Ist allzu gross, dass ein derartiges Steuerfuder vor 
der Einfahrt In die Bundesscheune zusammenbricht und 
mühsam neu beladen werden muss. Daraus ziehen wir 
den Schluss, dass die neue Bundesfinanzordnung keine 
Experimente erträgt. Es gilt vielmehr, die alte Ordnung mit 
gewissen Korrekturen zur neuen zu machen und allseits in 
Kauf zu nehmen, dass parteipolitische oder parteltaktische 
Postulate nicht verwirklicht werden können. Die Arbeit der 
vorberatenden Kommission geht in diese Richtung. 
Man hat offenbar eingesehen, dass in dieser Angelegen
helt Vernunft das Gebot der Stunde Ist. Dabei muss aber 
sofort beigefügt werden, dass die präsentierte Vorlage 
keineswegs das EI des Kolumbus darstellt. Andererseits 
kann man sie aber auch nicht als faulen Kompromiss be
zeichnen. Sie Ist vielmehr eine mögliche Lösung, die sich 
unter den heutigen Gegebenheiten vernünftig erklären 
und vertreten lässt. Wenn diese Vorlage vor dem 
Souverän eine Chance haben soll, dann darf man sie 
unseres Erachtens nicht zerreden und zerzausen. Das an
geblich Beste darf nicht zum Feind des Guten werden, 
sondern wir müssen den Mut haben, zum Erreichbaren zu 
stehen. Mit diesen Vorbehalten nehmen wir zu den einzel
nen Punkten wie folgt Stellung: 
Bundesrat und Kommissionsmehrheit schlagen die Aufhe
bung der bisherigen Befristung der Steuerkompetenz In 
der Verfassung vor. Unsere Fraktion stimmt aus staats
und finanzpolitischen Ueberlegungen dem Verzicht auf die 
Befristung mehrheitlich zu. Man darf sicher davon ausge
hen, dass der Bund auf die Ihm derart zufallenden Steuer
erträge Immer angewiesen sein wird, um seine grossen 
Aufgaben im Sozial- und BIidungssektor, auf dem Gebiet 
der Landesverteidigung und der Aussenbezrehungen so
wie Im Landwirtschafts- und Verkehrssektor - um nur die 
wichtigsten zu nennen - erfüllen zu können. Auch der re
glonalpolitische Ausgleich braucht Geld, das man zuvor 
einnehmen muss. 
Wenn eine Minderheit trotzdem der Befristung der Steuer
kompetenz den Vorzug geben möchte, dann .wohl in erster 
Linie aus abstlmmungspolltischen Gründen. Zu verschie
denen Malen sind Verlängerungen an der Frage der Befri
stung gescheitert. Andererseits macht die Geschichte der 
Finanzordnung überdeutlich, dass nichts so beständig ist 
wie das Provisorium. Der Bund hat In den vergange
nen vierzig Jahren steuerrechtlich von der Hand In den 
Mund gelebt, aber er hat Immerhin gelebt, und nicht ein
mal schlecht. Man sollte deshalb aus der Frage der Befri
stung keine cause c~lebre machen. Auch unserem Finanz
min lster dürfte eine Steuerordnung auf zwölf Jahre, die das 
nötige Geld einbringt, lieber sein als eine Steuerordnung 
auf ewige Zelten, die wie so manche Vorgängerin zur 
Makulatur wird. 
Bel der Frage nach der Ausmerzung der kalten Progres
sion sind zweierlei Problemkreise zu unterscheiden: ein
mal die Berücksichtigung der Teuerung bei der neuen 
Wehrsteuer und sodann die Handhabung des verfassungs
mässig vorgesehenen Ausgleichs während der Dauer der 
Wehrsteuerordnung. Die volle Berücksichtigung der Geld
entwertung bei der neuen Finanzordnung hätte Einnah
menausfälle von rund 800 Mifflonen zur Folge. Das ist für 
den Bund, der seinerseits die Folgen der Teuerung auf 
den Löhnen und auf dem lnvestitlonssektor zu tragen hat, 
finanziell schlicht und einfach nicht verkraftbar. Es wird 
unsere Aufgabe sein, dies auch dem Bürger verständlich 
zu machen. Wir· sind deshalb auf einen Teilausgleich an
gewiesen, der im Zeitpunkt des Neubeginns einer Finanz
ordnung auch verfassungsmässlg eindeutig abgedeckt ist. 

Wir begrüssen die von der Kommission vorgeschlagene 
Lösung des skizzierten Teuerungsausgfeichs auf dem We
ge der beträchtlichen Erhöhung der Sozialabzüge, wie wir 
das schon in unserer Motion vom 20. März 1980 gefordert 
haben. Damit kann die steuerliche Stellung der Familien, 
der Ehegatten und der Personen mit Unterstützungspflfch
ten ein Stück weiter verbessert werden. Wir wollen aller
dings nicht verhehlen, dass mit dieser Vorlage noch lange 
nicht genügend für die Familie getan ist, verzichten aber 
für heute auf weitergehende Begehren. 
Der Teuerungsausgleich für die Zukunft ist verfassungs
mässig geregelt. Diese Bestimmung Ist auch in der Ver
gangenheit, wie das etwa behauptet wird, keineswegs 
blosser Buchstabe geblieben. In der gegenwärtigen Perio
de wurde zweimal ein ganzer bzw. teilweiser Ausgleich 
vorgenommen. Das soll auch In Zukunft so gehandhabt 
werden, wobei wir auch weiterhin einem gezielten Aus
gleich durchaus den Vorzug geben vor einem Ausgleich 
mit der kleinen Giesskanne. Es besteht unseres Erachtens 
keine Notwendigkeit, durch irgendwelche Indexmechanis
men den Verfassungsauftrag noch mehr einzuengen. Die 
Erfahrungen der Kantone mit starren Indexklauseln sind 
allzu schlecht, um auch auf Bundesebene verewigt zu 
werden. 
Der teilweise Ausgleich der kalten Progression macht eine 
leichte Anhebung der WUST-Sätze notwendig. Dafür würde 
eine Erhöhung um etwa 0,3 Prozent genügen. Wir schlies
sen uns jedoch einstimmig der Meinung der Kommissions
mehrheit an, welche Sätze von 6,2 Prozent für Detailliefe
rungen und 9,3 Prozent für Engroslieferungen vorschlägt. 
Die ursprüngliche Absicht des Bundesrates ging ja auf 
Ansätze von 6,6 Prozent/ 9,9 Prozent. Damit wollte er 
Mehreinnahmen von rund 500 Millionen hereinbringen. 
Zum Schluss schlug er aufgrund der Vernehmlassungser
gebnisse Ansätze von 6,4 Prozent und 9,6 Prozent vor, 
wobei wunderbarerweise die Mehrerträge Immer noch 
bei 500 Millionen blieben. Die Kommissionsanträge haben 
Mindereinnahmen gegenüber der bundesrätlichen Bot
schaft von 200 Millionen zur Folge und belasten den Um
satz von Waren mit rund 600 MIiiionen mehr als bisher. 
Wir erachten diese Mehrbelastung für die Wirtschaft als 
zumutbar. Die dem Bunde zufallenden neuen Einnahmen 
von rund 440 Millionen per Saldo sind auch nach unserer 
Auffassung notwendig, um mindestens einen Teil des nach 
wie vor gähnenden Loches in der Bundeskasse zu 
stopfen. 
Im übrigen erlauben wir uns den Hinweis, dass eine we
sentlich höhere WUST-Satzerhöhung als die jetzt 
vorgeschlagene von den Gegnern der Mehrwertsteuer
Vorlage jeweils als Alternative präsentiert worden ist. Eine 
Erhöhung ist auch Insofern systemlogisch, als sie der For
derung entspricht, wonach die direkten Steuern den Kan
tonen und die indirekten dem Bund zukommen sollen. Al
lerdings ist nicht zu übersehen, dass das Problem der 
taxe occulte mit steigenden WUST-Sätzen immer grössere 
Nachteile für den Wettbewerb der schweizerischen Wirt
schaft, insbesondere der Exportwirtschaft, bringt. Wir un
terstützen daher die Motion der Kommission, welche auf 
dem Weg einer REl'vlsion der Umsatzbesteuerung die Mil
derung der strukturellen Unebenheiten des geltenden 
Rechtes verlangt. 
Den Antrag Schmid betreffend Verwendung des für den 
Finanzausgleich bestimmten Anteils der Kantone an der 
Wehrsteuer lehnen wir ab, weil er sich einseitig auf die 
steuerliche Belastung hoher Einkommen durch die Kanto
ne bezieht. Das ist eindeutig Reichtumssteuer-Gedanken
gut, das wir In Uebereinstimmung mit dem Souverän zur 
Lösung der anstehenden Probleme nicht für geeignet 
halten. 
Der Minderheitsantrag Siel Ist demgegenüber allgemeiner 
und bezieht sich auf den gesamten Wehrsteueranteil der 
Kantone. Auch wenn dem Grundanliegen der materiellen 
Steuerharmonisierung eine gewisse Berechtigung nicht 
abgesprochen werden kann, glauben wir doch, dass die-
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sem Druck auf die Kantone ·durch indirekte Massnahmen 
wie etwa Im kommenden Subventionsgesetz und durch 
Verschärfung des Finanzausgleichsgesetzes Rechnung zu 
tragen ist. Wir sind sodann überzeugt, dass schon das ge
stützt auf Artikel 42qulnqules zu erlassende Bundesgesetz 
über die Steuerharmonisierung, welches die Vernehmlas
sung durchlaufen hat und offenbar nächstens präsentiert 
wird, auch einen gewissen materiellen Harmonlsierungs
effekt bewirken wird. Wir lehnen daher den Antrag Biel, 
zum Tell aus materiellen, nicht zuletzt aber auch aus re
ferendumspolltischen Gründen ab. Bezüglich der übrigen 
Anträge folgen wir dem Bundesrat und der eindeutigen 
Kommissionsmehrheit. 

zusammenfassend kann ich festhalten, dass die CVP-Frak
tion gewillt Ist, ihre Verantwortung gegenüber der wohl 
bedeutendsten Vorlage dieser Legislatur nicht nur in die
sem Saal, sondern auch vor dem Volk wahrzunehmen. Der 
Grundtenor der Vorlage Ist vernünftig und vertretbar, und 
es sollte angesichts der kritischen Situation endlich mög
lich sein, dass alle am Bestehen und Funktionieren dieses 
Staates Interessierten Kräfte sich zu einer gemeinsamen 
Anstrengung finden. 

M. Felber: En decidant d'entrer en matlere et de soutenir 
le projet de prorogatlon du regime financler tel qu'II est 
issu des deliberatlons de votre commission, le groupe so
ciallste ne s'est pas eiolgne de ce qu'II avait declare lors 
de la discussion, dans cette salle, lt propos des Grandes 
lignes de ia politlque gouvernementale. 

En effet, nous nous sommes lt cette occaslon plus particu
lierement deciares d'accord de partlclper a l'effort indis
pensable pour ~:boutlr a l'assalnlssement des flnances de 
la Confederation. 

Nous tenons lt preciser et lt repeter aujourd'hul, lt i'occa
sion du debat sur le regime financier, qua nous sommes 
touJours persuades de Ja necessite d'introdulre de nou
velles recettes fiscaies lt travers des impOts speclaux, et 
que nous continuerons lt defendre cette position. Nous 
avons admis egalement la necessite constitutionnelle 
d'ailleurs, vu l'echeance de 1982, de renouveler ou 
de proroger ie reglme financier de ia Confederation, 
recette fiscaie traditionnelle. Et enfln, et seulement 
enfin, nous acceptons de discuter de mesures d'economie 
lorsqu'elles sont• indispensables et lorsqu'elles sont possi
bles, dans des domaines oll alles ne gt!inent pas le travall 
de !'Etat, oll alles ne gt!inent pas l'accompllssement des 
täches sociales de !'Etat. 

La critlque qua nous formulerons lcl, c'est le regret 
d'avoir vu pulveriser, dans une serle de commissions qul 
n'avaient pas de rapport entre elles, les dlfferents projets 
actuellement etudies, qu'II s'agisse des recettes speciales 
ou de ce regime financier, ce qui fait qu'aucune des com
missions ad hoc n'a la possibilite d'avoir reellement une 
vlsion d'ensemble des finances de la Confederatlon. 

Le but vise par le projet que nous discutons est bei et 
bien la prorogatlon du regime financier. Nous prenons ce 
terme dans sa plelne acceptlon, cela signifie pour 
nous que le Conseil federal ne propose aucun change
ment quant aux structures du reglme flnancler actuel. II 
s'agit essentlellement de lui donner une asslse constitu
tionnelle definitive en supprimant la llmitation dans le 
temps qui est inscrite dans ia constitution. Le groupe so
cialiste admet qu'il est parfaitement iogique, aujourd'hul, 
de soutenir ia suppression de cette llmitation dans le 
temps. Nul ne pourra Jamais revenir proposer ia suppres
sion des possibilites de recettes flscales de la Confedera
tion. Par consequent, nous sommes tous, ici, profonde
ment persuades qua ia Confederation percevra, toujours 
et longtemps, un impOt direct et des impOts lndirects. Pour
quoi, des iors, essayer de faire croire qu'on pourrait even
tuellement retirer cette disposition de la constitution et 
laisser le Conseil federal sans ressources? 

Contrairement aux declarations de M. Bonnard, le groupe 
sociallste ne brandira pas de menaces. Si nous sommes 
battus sur ce polnt, nous ne reviserons pas notre juge
ment, nous constaterons slmplement qu'avec nous vous 
aurez defait la logique. 
D'autre part, je voudrais preciser que, si nous ne sommes 
pas entres en matiere sur une modlflcatlon des taux de 
l'impOt federal direct, c'est parce qua nous admettons, 
encore une fois, qu'il s'agissait d'une pure et simple pro
rogation. Nous tenons a deciarer ici qu'elle ne correspond 
naturellement pas a ce que nous souhaitons voir dans un 
regime financier futur; l'echelle flscale de l'impOt federal 
direct ne correspond pas lt ce que nous souhaitons dans 
un regime financier plus social. Par consequent, nous 
nous reservons le droit, des le moment Oll nous aurons a 
discuter de ia nouvelle loi sur l'impOt federal direct, de 
revenir a une discussion globale sur les taux et sur 
l'echelle fiscale qui nous seront alors proposes, admettant 
par llt qu'une loi sur l'lmpOt federal dlrect est indispensa
ble pour remplacer une fois, et nous souhaitons blentOt, las 
dispositlons transitoires de la constitutlon. 
Nous avons accepte en commission, et nous accepterons 
dans ces debats, las deductions sociales telles qu'elles 
ont ete proposees. Ce sont plus particullerement nos col
legues democrates-chretiens qui, a la suite des diverses 
demandes qu'ils avaient faites en faveur de la familie, ont 
propose ce systeme d'augmentation des deductlons so
ciales. Nous ne sommes pas insensibles au probleme de 
la famille et nous estimons, avec vous, qu'il est necessaire 
d'augmenter ces deductlons sociales. Nous regrettons ce
pendant que le systeme des rabais alt dO t!itre purement et 
simplement ecarte; II etait plus social lt nos yeux, puisqu'il 
permettait aux petlts contribuables de beneflcier d'allege
ments fiscaux proportionnellement plus importants qua 
ceux des gros contrlbuables. 

Enfin, Je but que nous visions, avec le Conseil federal, en 
plus de Ja pure et simple prorogation, etalt de donner la 
possibilite a Ja Confederation d'augmenter quelque peu 
ses ressources financieres. Nous croyons y t!itre arrives 
par Je present projet. Nous reviendrons plus en detail, 
lors de Ja discussion y relative, sur les problemes de la 
progression ä froid dont nous saluons le principe et dont 
Ja correction doit t!itre maintenue dans las dlsposltlons 
constitutionnelles. 
En ce qui concerne l'augmentatlon de l'lmpOt sur le chiffre 
d'affaires, qui procure a la Confederation ses recettes 
fiscales les plus lmportantes, nous partageons les vues 
de M. Bonnard; cet impOt doit etre et rester la princi
pale source fiscale de Ja Confederation puisqu'il ne 
touche absolument pas aux possibilites de perception 
des cantons, ä Ja matiere fiscale des cantons. Nous ap
prouvons donc logiquement l'augmentation des taux de 
l'ICHA teile qu'elle a ete fixee, a 6,2 et 9,3 pour cent, res
pectivement pour le detail et pour le gros. Nous consta
tons qua l'augmentation de l'impOt indlrect est prise en 
charge, pratlquement, dans l'indice du coOt de la via et 
est couverte, dans une certaine mesure, par l'indexatlon 
des salaires, qui a tendance a se generaliser dans notre 
pays. II y a donc en fait une certaine compensatlon. D'au
tre part, cet impOt presente indiscutablement, aux yeux 
des contribuables de notre pays comme de tous las pays 
du monde, l'avantage d't!itre preleve a la source, de sorte 
qua toutes !es difficultes administratives sont ecartees. 

Enfin, nous saluons avec satisfaction le fait que la liste 
franche de cet impöt sur le chiffre d'affaires alt ete maln• 
tenue. 
Nous devons declarer egalement que, meme apres l'aug
mentation prevue, l'imposition indirecte dans notre pays 
raste encore bien inferieure, dans ses proportions, et bien 
acceptable par consequent, a celle qui est per9ue a 
l'etranger. P1,1isque la discussion sera ouverte et pour ne 
pas vous fafre perdre votre temps aujourd.'hul, nous re
viendrons sur ies deux motions de Ja commisslon, a pro-
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pos desquelles, naturellement, nous avons beaucoup de 
reserves a emettre. 
Nous souhaitons, avec nos collegues de la commission, 
avec les representants des groupes qul se sont exprlmes et 
des partls gouvernementaux, que ce projet pulsse aboutir 
devant Je peuple suisse. Nous disons slmplement et nous 
le redirons: avec ce projet, l'exercice d'assainissement des 
finances de la Confederation n'est pas termine, mais nous 
nous efforcerons, avec vous, de soutenir ce qui sortira des 
deliberations de notre Parlament. 

Herczog: Die PdA/PSA/Poch-Fraktion wird für die Rück
weisung der Vorlage stimmen gemäss dem Antrag von 
Werner Carobbio, den er nachher noch begründen wird. 
Unsere Fraktion ist nicht grundsätzlich gegen die Verlän
gerung der Finanzordnung. Wir sind aber aus zwei Grün
den gegen die vorgeschlagene Lösung: 
1. Wir lehnen die Heraufsetzung der Warenumsatzsteuer 
ab, und 
2. wir lehnen die finanzpolitische Konzeption ab, In der 
die Vorlage eingebaut Ist. 
Zunächst zur Heraufsetzung der Warenumsatzsteuer: 
Diese Heraufsetzung heisst: mehr Steuern für weniger Lei
stung; <;fenn plus/minus 600 Millionen Franken mehr soll 
die WUST jährlich durch die Konsumenten einbringen. 
Wenn man nun mehr zahlt, dann müsste man auch mehr 
erhalten; hier also mehr Leistung des Staates für den ein~ 
zeinen. Nun geschieht aber eigentlich das Gegenteil: Wir 
sollen mehr zahlen für weniger Leistung. 
Gestatten Sie mir, auch einen kurzen Rückblick zu ma-

. chen: 1975 beschloss das Parlament, für 1,22 Milliarden 
Franken Leistungen abzubauen, nämlich 10prozentlge Kür
zung der Bundesbeiträge, unter anderem damals Beiträge 
an die Krankenkassen, Herabsetzung der Beiträge an die 
AHV und Herabsetzung der Kantonsanteile. Damals wur
den gleichzeitig die WUST-Sätze um die Hälfte hinaufge
setzt. 19TT - im Rahmen des ersten Sparpaketes - be
schloss das Parlament, insgesamt für 1,16 Milliarden Fran
ken Leistungen· abzubauen; unter anderem bei der Berufs
bildung, beim öffentlichen Verkehr, worauf die Tarife im 
Berufs- und Schülerverkehr teurer wurden. Die Kranken
kassenbeiträge wurden weiter gekürzt, d. h. sie wurden 
damals auf dem Stand von 1976/TT eingefroren, was die 
Taxen natürlich auch nicht billiger machte. 19TT - im Rah
men des zweiten Sparpaketes - beschloss das Parlament, 
insgesamt für 907 Millionen Franken Leistungen abzubau
en; unter anderem Herabsetzung der Kantonsanteile um 
15 Prozent und Kürzung der Brot- und Butterverbilligung, 
was dann eine entsprechende Verteuerung nach sich zog. 
Seit Inkrafttreten der 9. AHV-Revision werden Jährlich um 
500 Millionen Franken Leistungen «gespart», da unter an
derem ja das Rentenbezugsalter der Frauen bei Ehepaa
ren hinaufgesetzt wurde. 
1980 - im Rahmen des dritten Sparpaketes - schllessllch 
beschloss das Parlament, insgesamt für 2,28 Milliarden 
Franken Leistungen abzubauen, unter anderem durch die 
10prozentige lineare Kürzung der Bundesbeiträge, die 
5prozentige Kürzung der Beiträge an die Krankenkassen; 
durch weitere Kürzung der Kantonsantelie und weitere 
Verteuerung des Brotpreises durch die Aufhebung der 
Verbiiligungsbelträge. 
Seit 1975 beschloss das Parlament, die Kürzung durch die 
9. AHV-Revlsion nicht mitelngerechnet, also für insgesamt 
5,6 Milliarden Franken Leistungsabbau, und zwar vorab im 
Sozialbereich, da ja - Sie wissen es - In den Sparpaketen, 
was Bereiche wie das Militär betreffen würde, vor
nehmlich zulasten des Zivilschutzes ging. Demgegenüber 
kosteten vier Rüstungsprogramme zwischen 19TT und 1980 
4,8 Milliarden Franken. 
Die Motion Blocher zielt ja in extremer Weise in dieselbe 
Richtung, und wir werden diese Motion selbstverständlich 
ablehnen. Es ist also keineswegs so, dass sozusagen eine 
staatspolitisch richtige Sozialpolitik mit einer sozial ge
rechten Steuer- bzw. Ausgabenpolitik betrieben wurde 

und betrieben wird. Dieser Leistungsabbau traf und trifft 
natürlich die Mittel- und Kleinverdiener, die Konsumenten 
und Rentner; die Kosten der Sparübungen wurden auf sie 
abgewälzt durch Verteuerung der Ausgaben für Brot, 
Krankenkassen, SBB usw. Nun sollen sie nochmals durch 
die WUST-Erhöhung zur Kasse gebeten werden. Durch die 
WUST-Erhöhung wurden ja bekanntlich nicht die Rekord
profite der Grossbanken getroffen. Die gleichen Leute 
sollen nun für etliches weniger an staatlichen Leistungen 
noch mehr zahlen, obwohl sie ja diesen Leistungsabbau 
durch den Ueberwälzungseffekt schon zu tragen haben. 
Die Heraufsetzung der Warenumsatzsteuer heisst weiter: 
höhere Preise. Gemäss BIGA Ist ja bereits heute der stärk
ste Anstieg der Konsumentenpreise seit 1975 zu verzeich
nen. Die Teuerung betrug im Februar 6 Prozent mehr als 
im vorigen Jahr. Die Folge der WUST-Erhöhung wird zwei
fellos eine generelle Preiserhöhung sein. Ich bin gespannt, 
ob dann dieser Teuerungsschub sofort auch durch Teue
rungsausgleich, Reallohnerhöhung oder durch Rentener
höhung ausgeglichen werden wird. 
Die Heraufsetzung der Warenumsatzsteuer heisst weiter, 
eine soziale Ungerechtigkeit durch die indirekte Steuer 
weiterzuführen. Es dürfte ja kaum Zufall sein, dass die Ban
kierverelnigung in der Vernehmlassung In erster Linie 
und am liebsten überhaupt nur indirekte Steuern, d. h. die 
Belastung dar Konsumenten, haben möchte. Denn diese 
Massnahme trifft eindeutig die Kleinverdiener am meisten 
und begünstigt hohe Einkommen, da - eben durch die 
WUST - nicht Einkommen, sondern Ausgaben besteuert 
werden. Ein Pullover kostet für hohe wie niedrige Einkom
men gleichviel; was bedeutet, dass die Belastung für den 
Kleinverdiener absolut und prozentual doch wesentlich hö
her ist. 
Nun zum zweiten Begründungspunkt, zur finanzpolitischen 
Konzeption: Herr Nationalrat Breml hat die nach seiner 
Meinung einzuschlagende Marschrichtung kürzlich in der 
«Neuen Zürcher Zeitung» aufgezeigt. Er charakterisierte 
die neue Bundesfinanzordnung als die beste Vorausset
zung zur Erfüllung der wichtigsten bürgerlichen Forderun
gen. Diese Konzeption wird nicht besser, wenn sie nun mit 
sozialdemokratischer Unterstützung, sei es im Finanzde
partement oder In der Kommission, realisiert werden soll. 
Herr Bremi gab den Tarif wie folgt an: 

1. Ausgleich des Bundeshaushaltes, sprich: undifferenzier
ter Sparbefehl mit dem vorher aufgezeigten massiven 
Ueberwälzungseffekt. 
2. Ausgabenstabilisierung, sprich: weniger Sozialstaat und 
somit Sozialabbau. 
3. Mehr Indirekte, weniger direkte Steuern, sprich: Scho
nung der Grossverdlener zulasten der kleinen Einkom
men. 
4. Genügende Mittel für die Landesverteidigung, sprich: 
Zahlung jeglicher Preise für Kriegsmaterial, ohne Rück
sicht auf die horrende Rüstungspreisinflation und ohne 
eine Mitsprachemöglichkeit der Bevölkerung, und schliess
lich 
5. Abbau des Steuerdrucks, sprich: vor allem Reprivatisie
rung staatlicher Leistung. 

In diese finanzpolitische Konzeption ist also die gegen
wärtige Vorlage eingebettet. Einer solchen Konzeption 
können wir natürlich nicht zustimmen. Die Stimmbürgerin
nen und Stimmbürger haben zweimal die Mehrwertsteuer 
abgelehnt. Nun soll nach dem Willen der Kommissions
mehrheit einfach die WUST erhöht werden. Für die Bevöl
kerung liegt hierin materiell natürlich Oberhaupt kein Un
terschied, was meiner Meinung nach die Volksabstimmung 
auch zeigen wird. 

Ich bitte Sie denn auch deswegen, nachher dem Rückwei
sungsantrag zuzustimmen. Dieser Antrag beinhaltet in er
ster Linie, dass die Folgen der kalten Progression vollstän
dig ausgeglichen werden, was ja in der gegenwärtigen 
Vorlage nicht der Fall ist, die Sozialabzüge bei der direk-
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ten Bundessteuer stärker heraufgesetzt sowie die Bela
stung für hohe Einkommen erhöht werden. 

Le pr6sldent: Je vous propose de clore ici Ja liste des ora
teurs et de limiter Je temps de parole a cinq minutes 
pour les intervenants a tltre personnel. 

M. Kohler Raoul: Mon Intervention se limitera a trois re
marques et a la mise en evidence d'une grave lacune du 
projet qui nous est presente. Premiere remarque: selon le 
plan financier presente par le Conseil federal au debut de 
la legislature, la prorogation du regime des flnances fede
rales aurait dO faire sulte a l'lntroduction de nouveaux 
impOts sectorlels, tels que l'impOt sur l'energie, la taxe sur 
le trafic lourd et l'impOt sur les operations fiduciaires des 
banques. Je vous laisse imaglner le sort qu'aurait pu re
server le souverain a ces trols nouveaux impOts. Ce qui 
me parait certaln, c'est qu'a l'lssue de plusieurs consulta
tions populaires, äpres et disputees, relatives a de nou
veaux lmpOts, le climat dans lequel devrait s'engager la 
reconductlon du regime financier dont nous discutons 
maintenant seralt particulierement defavorable et les 
chances de succes de l'operation risqueraient bien d'lfüe 
serleusement compromlses. En fixant les prlorltes dlffe
remment et en exigeant que la prorogation du regime fi
nancler sott examlnee avant le prelevement de nouveaux 
impOts, le groupe radlcal a voulu que le projet visant a 
assurer a la Confederation plus de la moitie de ses res
sources fiscales soll soumis au vote populaire dans les 
meilleures conditlons possibles. Dans l'etat actuel des 
choses, ce n'est sans doute pas M. le conseiller federal 
Willi Ritschard qul s'en plalndra. 
Deuxieme remarque: nous avons mis sous toit, II y a peu 
de temps, un programme d'economies. Le souverain, par 
des scores sans equivoque, a approuve toutes les me
sures d'economie sur lesquelles II etait appele a se pro
noncer. II n'a mäme pas mis en question cette mesure 
unilaterale, injuste et brutale qui consistalt a reduire de 10 
pour cent la plupart des subventions de la Confederation. 
Un referendurri annonce a ce propos n'a pas abouti. II ne 
fall pas de doute que la majorite du peuple attend de 
nous un effort constant de compresslon des däpenses. La 
därogation au plafonnement du personnel de l'administra
tion federale, decidäe par notre conseil la semaine pas
säe et confirmäe hier par le Conseil des Etats, n'a pas fait 
la meilleure impression. II est indispensable que certaines 
mesures d'äconomie, limitees dans le temps, soient pro
rogees et que des mesures plus nuancees dans le do
maine des subventions remplacent et prolongent les re
ductions lineaires en vigueur depuls peu de te'mps. II se
rait souhaitable que, pour des raisons d'ordre psychologi
que, des propositions d'economie allant dans le sens de la 
motion du groupe radlcal et de la motion II de notre com
mlssion soient connues avant la votatfon populaire sur la 
prorogatfon du regime financfer. 
Trolsleme remarque: a deux reprises ces dernieres an
nees, lel peupfe suisse a refuse des projets visant a res
taurer l'equilibre des finances federales. Dans les campa
gnes precedant les votatfons, je me suis chaque fofs enga
ge en faveur de ces projets. Les objectfons les plus fre
quentes que j'al entendues pendant ces campagnes - et 
quf sont pour mol les causes les plus plausfbfes des 
echecs enreglstres - sont, d'une part, l'augmentation trop 
massive de la charge ffscale (plus de 2 millfards lors du 
premier projet TVA et plus d'un milllard lors du deuxieme) 
et d'autre part, la compensation absolument insuffisante 
de la progresslon a froid. II faut donc que nous nous gar
dions de commettre les mämes erreurs aujourd'hui. Or, 
dans l'avant-projet qu'il a soumls aux cantons, le Conseil 
federal, en proposant une augmentatlon du taux de l'ICHA 
de 5,6 a 6,6 pour cent, deslrait preleve'r une somme 
d'fmpOts supplementaires d'un miillard de francs environ, 
c'est-a-dire, grosso modo, ce que le peuple a refuse quel
ques annees auparavant. Malgre le repli du Conseil federal 
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au taux de 6,4 pour cent et celui de notre commission a 
celui de 6,2 pourcent, je reste persuade que le supple
ment d'impOt demande e'st encore trop lourd, que le ba
teau est trop charge et que le risque d'un echec est 
reel. 
Si i'on veut maintenir les taux arrätes par notre commis
sion ou meme par fe Conseil federal, il faul alors destiner 
ce supplement de recettes a la compensation de la pro
gression a froid pour combler la plus grave lacune du pro
Jet que nous discutons. De nombreuses citoye·nnes et de 
nombreux citoyens sont profondement dec;:us de constater 
qu'ils doivent, plus que d'autres, supporter les effets de 
la progression a froid. lls reprochent, a juste titre me 
semble+il, au Conseil federal et aux conseils legislatifs de 
n'avoir presque rien entrepris, pendant ces dix de'rnieres 
annees, pour corriger les baremes de l'impOt federal dl
rect en fonction des fluctuations de la valeur de l'argent. 
lls mettent en doute la sincerite du Conseil federal et du 
Parlament et ne sont plus disposes a faire confiance en 
cette affaire aux representants du peuple. II faut craindre 
que, lors de la consultation populaire obllgatolre sur la 
prorogation du regime des flnances federales, le projet tel 
que le präsente notre commission soit mal accueilll sl 
nous n'y apportons pas quelques corrections dans le do
maine de la progression a froid. C'est ce que nous enten
dons faire avec la proposition de la mlnorite 1, a l'article 
41ter, Se alinea, in fine. Nous aurons l'occasion d'y revenlr 
lors de la discussion de detail. Malgre toutes ces reserves, 
je vous recommande, chers collegues, d'entrer en ma
tiere. 

Schmid: Es Ist notwendig, sich Rechenschaft zu geben 
über die Ausgangslage, in der sich der Bundeshaushalt 
befindet. Sie wissen, dass die Verschuldung grosso modo 
20 Milliarden Franken beträgt. Ich glaube aber behaupten 
zu dürfen, dass die wenigsten von uns sich Rechenschaft 
geben, wieviel 20 Milliarden sind; denn wir wissen ja nicht 
einmal, wieviel eine Milliarde ist. Ich muss Ihnen sagen, 
ich habe das auch nicht gewusst, bis es mir vor kurzem 
ein Generaldirektor einer schweizerischen Grossbank er
klärt hat. Wenn Sie nämlich davon ausgehen, dass ein 
Franken wenig Geld ist, und wenn wir auf der andern Sei
te davon ausgehen, dass eine Sekunde eine sehr kurze 
Zeit ist, und wenn wir nun einen Franken gleich einer Se
kunde setzen, dann können wir ausrechnen, wieviel Zeit 
eine Milliarde Sekunden ist. Ich habe mir die Mühe ge
nommen und habe ausgerechnet, dass eine Milliarde Se
kunden 33 Jahre ausmachen. Wenn wir nun 20 Milliarden 
Sekunden nehmen, dann kommen wir auf 660 Jahre, und 
wenn wir uns um 660 Jahre zurückversetzen in die Ge
schichte, dann kommen wir auf das Jahr 1321. Sie wissen 
alle sehr gut, was das für eine Zeit war: der Sieg der Eid
genossen am Morgarten über Herzog Leopold von Oester
reich war noch in bester Erinnerung. Der Bundesbrief der 
Eidgenossen war erst 30 Jahre alt, Amerika war noch nicht 
entdeckt, man wusste auch noch nicht, dass die Erde rund 
ist, und auf internationaler Ebene waren die Kreuzzüge 
noch nicht lange vorbei. Es ging damals gegen die Araber, 
wie Sie sich erinnern werden. 
Nun weiss ich natürlich auch, dass der Vergleich mit den 
Franken und den Sekunden etwas hinkt. Ich weiss sehr 
wohl, dass man die Verschuldung des Bundes in Relation 
zum Bruttosozialprodukt setzen sollte, dass man den Zin
sendienst mitberücksichtigen sollte, dass man die Ver
schuldung des öffentllchen Sektors mit der Verschuldung 
des privaten Sektors vergleichen sollte usw. All das würde 
ich Ihnen erklären, wenn die Redezelt nicht auf fünf Minu
ten beschränkt wäre. 

Ich glaube aber doch, Ihnen über die Dimension der Ver
schuldung einiges ausgesagt zu haben. Angesichts solcher 
Ausmasse muss man sich fragen, ob die Vorlage genügt 
oder ob nicht noch zusätzliche Steuern eingeführt werden 
sollten. Ich war bei der Vorbereitung dieses Geschäftes 
schon drauf und dran, Ihnen einige Vorschläge vorzule-
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gen. Es hätte sich selbstverständlich um Vorschläge für 
neue Steuern gehandelt, die in diesem Saal noch nie zur 
Diskussion gestellt worden waren. Ich muss lhne'n auch 
sagen: ich bin erst im letzten Moment davon abgehalten 
worden. Ich bin nämlich zufällig auf ein Zitat aus dem Jah
re 1892 des damaligen preussischen Finanzministers ge
stossen. Dieser soll im Jahre 1892 gesagt haben: «Erfin
dungsgeist für Steuern ist eine der verbreitetsten Formen 
der Verrücktheit.•! Weil ich noch einige Jahre unter norma
len Menschen verbringen möchte, habe ich diesen Erfin
dungsgeist für Steuern sofort verdrängt und unterbreite 
Ihnen deshalb in bezug auf neue Steuern weder Alternativ
noch Ergänzungsvorschläge. 
Zur Vorlage selbst: Ich möchte betonen, dass es richtig 
ist, dass der Bundesrat den Grundsatz der grösstmögli
chen Vorsicht befolgt hat. Das ist meines Erachtens das 
Positivste an der Vorlage. Der Grundsatz der grösstmögli
chen Vorsicht bedeutet, dass man Steuererhöhungen nicht 
mit Steuersystemänderungen koppeln sollte. Das war ja 
der wichtigste Grund, weshalb die beiden Mehrwertsteuer
vorlagen gescheitert sind. Heute schicken wir uns an, die 
Warenumsatzsteuer geringfügig zu erhöhen. Die Warenum
satzsteuer ist eine alte und daher eine gute Steuer. Das 
Volk wird diese Erhöhung daher schlucken, obwohl wahr
scheinlich Herr Otto Fischer dagegen antreten wird. 

Blocher: Sie haben gehört, mit welchem Aufwand Herr 
Schmid bereits an der Ausarbeitung neuer Steuern arbei
te't. Aber auch er muss sich heute in allererster Linie mit 
der Verlängerung der Bundesfinanzordnung begnügen. 
Eingeschlossen ist aber gleichzeitig auch, dass wir schein
bar Mehreinnahmen für den Bund herausbringen sollten. 
Mehreinnahmen wofür? Das sollte meines Erachtens in 
diesem Zusammenhang die entscheidende Frage sein. Alle 
werden sagen - und weil die Frage oberflächlich gestellt 
wird, wird sie auch oberflächlich beantwortet -: Selbstver
ständlich zur Verringerung des Defizites. Ich frage mich 
aber, ob uns das Schweizervolk das abnehmen wird. War
um brauchen wir eigentlich Mehreinnahmen? Auch hier 
die gängige Antwort - sie war in der Kommission oft zu 
hören -, die heisst: Die Einnahmen hätten mit den Ausga
ben nicht Schritt gehalten, die Einnahmen seien zurückge
blieben. Wie der Blick auf die Ausgaben- und Einnahmen
entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte zeigt, Ist das der
zeitige Ungleichgewicht des Bundeshaushaltes nicht Aus
fluss eines Zurückbleibens der Bundeseinnahmen. 
Schauen Sie diese Einnahmen einmal an I Die Einnahmen 
des Bundes sind seit 1960 im Jahresdurchschnitt um 8,4 
Prozent gestiegen. Damit sind die Einnahmen stärker ge
wachsen, als die Wirtschaft gewachsen ist. Die Zuwachsra
te des Bruttosozialproduktes betrug nämlich nur 7,9 Pro
zent. Die Einnahmensteigerung für den Bund liegt also 
bedeutend über der Wirtschaftsentwicklung unseres Lan
des. Selbst in den letzten Jahren, nämlich 1976 bis 1978, 
wurden erhebliche Neueinnahmen beschlossen, wie man 
dies so erfinderisch ausdrückt. Durch die Erhöhung 
der Warenumsatzsteuer, die Stempelabgaben, Erhöhung 
der Verrechnungssteuer, der Tabaksteuer, durch die 
WUST auf Gold usw. flossen dem Fiskus nicht weniger als 
rund 1,5 Milliarden Franken neue Einnahmen zu. 
Wie steht es mit den Ausgaben? Der Zuwachs dieser Aus
gaben ist massiv. Die Ausgaben stiegen um 10,2 Prozent 
im Jahr; sie stiegen übermässlg im Vergleich zu unserer 
Wirtschaft. Was heisst denn das überhaupt, die Ausgaben 
seien angestiegen? Bundesausgaben steigen ja nicht von 
selbst an; sie sind kein Naturereignis. Bundesausgaben 
werden gemacht, gemacht in allererster Linie durch Parla
ment und Bundesrat und nicht in erster Linie durch das 
Schweizervolk. Wenn die Ausgaben innert zwanzig Jahren 
um 550 Prozent gewachsen sind, so ist das gewissermassen 
der «Fluch der bösen Taten». Sie wurzeln in Beschlüssen 
der sechziger und siebziger Jahre', und es gilt nun, mit al
lem Nachdruck zu vermeiden, dass dieser verhängnisvolle 
Weg auch in den achtziger Jahren erneut unter die Füsse 
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genommen wird. Darum gilt es, dafür zu sorgen, dass all
fällige Mehreinnahmen mit dieser Vorlage nur zum Abbau 
des Defizites und nicht wieder in erster Linie für neue Aus
gaben aufgebraucht werden. Ich habe mich über Frak
tionserklärungen gefreut, wo das ausgedrückt wird. Ich 
hoffe nur, dass diesen Worten, die im Volke gut tönen, 
auch die entsprechenden Taten folgen. 
Die vorgeschlagene Motion ist selbstverständlich. Es muss 
ja ein Anschlussprogramm kommen, wenn die Jetzigen 
Sparbeschlüsse auslaufen; aber allein das genügt nicht. 
Haben wir wirklich Gewähr, dass allfällige Mehreinnahmen 
nicht für neue Ausgaben Verwendung finden? Die Per
spektiven von unserem Volk aus gesehen sind schlecht. 
Von 220 pendenten parlamentarischen Vorstössen bringen 
rund die Hälfte Mehrausgaben für den Bund. Darunter 
hat es solche·, bei denen die Mehrausgaben in mehrere 
100 Millionen Franken pro Jahr gehen. Sie sind noch 
nicht überwiesen, aber sie zeigen eine Mentalität In bezug 
auf unser Parlament. Gesetzesentwürfe liegen vor, die 
gewaltige Mehrausgaben bringen werden. Sie sind auch 
noch nicht beschlossen, aber sie zeigen die Marschrich
tung an. Das Schweizervolk kann aber doch nur Mehrein
nahmen bewilligen, wenn wir ihm Gewähr geben, dass 
diese Mehreinnahmen für die Reduktion des Defizites ver
wendet werden. Ich betrachte diese Frage wesentllcher, 
als ob diese Mehreinnahmen 400, 500 oder 300 oder 600 
Millionen Franken sein werden. 
Wir müssen uns noch fragen, wer denn eigentlich für die 
jetzige Entwicklung Opfer gebracht hat, um diese hohen 
Ausgaben in der Vergangenheit und in der Zukunft elnl
germassen abzudecken. (Glocke des Präsidenten) In er
ster Linie ist es der Steuerzahler generell, weil er die kalte 
Progression nicht ausgeglichen bekommen hat und nicht 
bekommen wird. Dann sind es die Kantone durch die 
Sparmassnahmen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass 
wir dem Volk sagen können, dass wir auch auf der Aus
gabenseite etwas tun. Nur unter dieser Bedingung kann 
ich dem Eintreten zustimmen. 

Columberg: Mit der Verlängerung der Finanzordnung wird 
die Forderung nach einem Fortführen der Sparmassnah
men verknüpft. Gewiss, Sparen ist ein permanenter Auf
trag, und darum müssen wir die Anstrengungen zur Ein
dämmung unnötiger Ausgaben fortsetzen. Ein neues Spar
paket kann und darf aber nicht mehr In dieser generellen 
und schematischen Form wie letztes Jahr durchgeführt 
werden. Dies würde zu untragbaren Härten, zu regionalen 
Ungleichgewichten führen und insbesondere die schwä
cheren Bevölkerungsteile und Regionen unverhältnismäs
sig stark treffen. Neue Sparanstrengungen müssen des
halb gründlich durchdacht und selektiv ausgestaltet wer
den. 
Unter diesem Aspekt ist die vorgeschlagene massvolle Er
höhung der WUST-Sätze notwendig. Eine unveränderte 
Fortführung der geltenden Ordnung führt zu nichts, und 
glücklicherweise ist bisher auch niemand für diese Lösung 
eingetreten. Auch mit den vorgesehenen Mehreinnahmen 
sind die Bundesfinanzen noch nicht saniert. Wir erwarten 
deshalb, dass die zuständige Kommission die hängigen 
Vorschläge Im Bereich der Verkehrsabgaben, wie die 
Schwerverkehrsabgabe und die Vignetten, beförderlich be
handelt, damit das Schweizervolk in absehbarer Zeit die 
Möglichkeit erhält, über diese neuen Finanzierungsarten 
abzustimmen. Um endlich Ruhe im finanziellen Bereich zu 
bekommen, ist eine dauernde Verankerung der Bundes
kompetenz zur Erhebung der WUST und der direkten Bun
dessteuer in der Verfassung notwendig. Es sprechen über
haupt keine sachlichen Gründe für eine Befristung, nach
dem der Bund auch in Zukunft diese Einnahmen benötigt. 
Die früher vertretene Maxime «Dem Bund die Indirekten, 
den Kantonen die direkten Steuern» hört sich gut an, lässt 
sich aber nicht mehr durchsetzen. Ich habe de'n Eindruck, 
dass die Frage der Befristung in bestimmten Kreisen über 
Gebühr hochgespielt wird. Der Stimmbürger interessiert 
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sich nicht so sehr für das, was er In 10 oder 20 Jahren 
zahlen muss. Für uns Ist es jedoch wichtig, eine sichere 
Grundlage zu haben, damit die geforderten Finanzrefor
men und strukturellen Veränderungen endlich durchge
führt werden können. 
Eine erste Massnahme Ist der Erlass eines Gesetzes in 
formellem Sinne zur Erhebung sowohl der WUST wie der 
direkten Bundessteue'r. Die heutigen Bestimmungen beru
hen noch immer auf dem Vollmachtenreglme des Bundes
rates aus der Kriegszelt. Das Ist staatsrechtlich eine mehr 
als sonderbare Regelung, und diese Frage ist in der bishe
rigen Debatte zu wenig beachtet worden. Es Ist ein Wider
spruch zur Kompetenzverteilung zwischen Exekutive und 
Legislative, der oft beanstandet, aber noch nie beseitigt 
wurde. Der Erlass eines Gesetzes Ist jedoch erst sinnvoll, 
wenn eine feste' Verfassungsgrundlage vorhanden ist. Der 
Bundesrat hat seine Bereitschaft erklärt, dem Parlament 
die entsprechenden Gesetze zu unterbreiten, und ich bitte 
Herrn Bundesrat Ritschard um eine entsprechende Zusi
cherung. 
Bel der Behandlung dieser Steuergesetze, wie sie Im Arti
kel 41ter vorgesehen sind, hätte das. Parlament die Mög
lichkeit, die mit Recht bemängelten Bestimmungen der 
heutigen Vorlage zu korrigieren. Dadurch würden auch die 
Uebergangsbestimmungen dahlnfallen, so dass die Sozial
abzüge, der Tarif und die kalte Progression auf Gesetzes
stufe neu geregelt werden können. Im Gegensatz zu Herrn 
Biel bin Ich der Auffassung, dass die von ihm zu Recht 
geforderte Steuerreform auf Gesetzesstufe durchzuführen 
ist. Wie Herr Auer ausführte, ist die Finanzpolitik eine 
mühselige Angelegenheit. Von grosszügigen Konzepten 
und langfristigen Lösungen kann keine Rede sein; im Ge
genteil: wir bewegen uns von einem Provisorium ins ande
re. ohne die längst fälligen Reformen durchzuführen. Mit 
der heutigen Vorlage tun wir einen kleinen Schritt vor
wärts. In diesem Sinne stimme Ich für Eintreten. 

Schwarz: Ich möchte' die bewilligten fünf Minuten dazu 
benützen, um Herrn Bundesrat Ritschard drei Fragen zu 
stellen, und zwar im Zusammenhang mit der beabsichtig
ten Erhöhung der Einnahmen. Ich muss das hier tun, 
nachdem eigenartigerweise nicht die Finanzkommission 
sich mit diesem Geschäft befasste, sondern eine Spezial
kommission. 
Eine erste Frage: Von behördlicher Seite sind zwei Be
gründungen für diese Mehreinnahmen gegeben worden, 
die sich widersprechen. Einerseits wurde gesagt, die 
Mehreinnahmen seien bereits schon wieder ausgegeben 
durch Mehrausgaben In verschiedenen Bereichen: AHV, 
Entwicklungshilfe, Reallohnerhöhung, Teuerung usw.; an
derseits wurde gesagt, die Mehreinnahmen dienten zum 
Abbau der Schulden oder - wahrscheinlich war das ein 
Versprecher - zur Reduktion des Defizites. Welche von 
diesen Begründungen stimmt? 
Eine zweite Frage: Im Sanierungskonzept 1980 - ich habe 
es hier vor mir - wurden für 1981/82/83 pro Jahr je zirka 
1 Milliarde innerhalb der Departemente abgebaut. Ich habe 
mich bei der Finanzdirektion darnach erkundigt, wo mir 
gesagt wurde, dass diese Begehren nicht einem Wunsch
konzept entsprochen hätten, sondern man habe schon vor
her strenge Weisungen gegeben, wie die Anmeldungen zu 
gestalten seien. 
Meine Sorge und gleichzeitig meine Frage: Wie kann der 
Bundesrat verhindern, dass die Mehreinnahmen nun ein
fach in diesen 3 MIiiiarden - bezogen auf das Konzept -
Mehrausgaben aufgehen, dass also die Wirkung der Mehr
einnahmen verpufft ist, mit der Konsequenz, dass lediglich 
das Steuerniveau entsprechend höher Ist? 
Eine dritte Frage, die mit der zweiten In Zusammenhang 
steht: Ich habe gehört, dass in der Kommission der Vor
schlag, in irgendeiner Form den Spareffekt zu verlängern, 
nur sehr knapp durchgegangen sei.. Wenn man aber die
ses Sanierungskonzept zur Hand nimmt, sieht man, dass 
das Sparpaket im Jahre 1983 etwas über 800 Millionen 
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Franken einbringt; ferner sind in diesem Konzept über 1 
Milliarde Mehreinnahmen angegeben, von denen nur ein 
ganz geringer Teil realisiert ist, während die Realisierung 
des Restes völlig im Ungewissen steckt; trotzdem ist im
mer noch ein Defizit vorhanden. Meine Frage: Wie kann der 
Bundesrat erreichen, dass nun diese Mehreinnahmen tat
sächlich zur Verbesserung des Bundesfinanzhaushaltes 
verwendet werden, d. h. dass sie nicht In ein Fass ohne 
Boden hineinlaufen und wirkungslos verpuffen, sondern 
dass hier ein entsprechendes Konzept entwickelt wür
de? 
Es würde mich interessieren, von Herrn Bundesrat Rit
schard zu hören, wie der Bundesrat gedenkt, nun einmal 
In einer ersten Phase den Bundeshaushalt In Ordnung zu 
bringen und erst in einer zweiten Phase weiteren Begehr
lichkeiten Raum zu geben. Nur so könnte ich mich mit die
sen Mehreinnahmen befreunden. 

Blrcher: Finanzpolitische Debatten und erst recht solche, 
die die Verlängerung der Bundesfinanzordnung vorsehen, 
sind in der Vergangenheit meistens dadurch gekennzeich
net gewesen, dass im Rat gegensätzliche Auffassungen 
vertreten wurden. Es ist eigentlich erstaunlich, dass wir 
heute schon im Vorfeld - als die Kommission uns ihre Be
schlüsse mitteilte - und jetzt· beim Anhören der Fraktions
sprecher doch auf einen sehr breiten Konsens stossen. 
Persönlich kann ich diese zustimmende Beurteilung der 
Vorlage zur Hälfte teilen, nämlich zu jener Hälfte, die das 
rein Finanzpolitische enthält. Mit Blick auf die steuerpoliti
sche Seite der Vorlage bin ich allerdings - ich muss das 
offen sagen - enttäuscht über das, was uns Bunde·srat und 
Kommission vorlegen. 
Zunächst zum Finanzpolitischen: Die Vorlage Ist sicher auf 
der Linie unserer Beschlüsse zu den Reglerungsrichtli
nien, welche die Beseitigung des strukturellen Ungleichge
wlchtes zwischen Ausgaben und Einnahmen versprechen. 
Artikel 42bis der Bundesverfassung - daran sollte' viel
leicht auch Herr Herczog denken, wenn er die Bundes
schuld derart problemlos sieht - auferlegt uns die Pflicht, 
den Fehlbetrag der Bundesbilanz abzutragen. Die rund 500 
Millionen Franken Mehreinnahmen - Mehreinnahmen über
haupt - sind also schon deshalb dringend notwendig, um 
das Verfassungsgebot und das Ziel der Regierungsrichtli
nien elnigermassen anzupeilen. 
Auch Kollege Schmid hat deutlich gesagt, dass die 20 Mil
liarden Bundesschulden ja noch zusätzlich neben den 
jährlichen Defiziten dastehen; wir wissen durch den Bun
desrat, dass allein für diese Bundesschuld jährlich rund 
1 Milliarde an Zinsen aufgebracht werden muss. Aus die
ser finanzpolitischen Sicht möchte Ich also die heutige 
Vorlage mit einer guten Beurteilung versehen. 
Zum steuerpolitischen: Hier ist die Bewertung bei mir an
ders ausgefallen; Ich hätte beispielsweise angesichts der 
Mehreinnahmen eigentlich erwartet, dass man den Wehr
steuertarif einer Korrektur unterzogen hätte. Ich stosse 
hier auf den Schönheitsfehler, dass wir zwar In der Verfas
sung einen Höchstsatz von 11,5 Prozent für die Einkom
menssteuer der natürlichen Personen veranke·rt haben; die 
anderen Steuertarife für die Mehrzahl der Einkommenska
tegorien sind aber durch die kalte Progression laufend 
nach oben gestossen worden, sie sind damit in der Ver
gangenheit einer effektiven Höherbelastung unterworfen 
worden. Obwohl wir das Verfassungsgebot des Ausgleichs 
der kalten Progression im Artikel 41ter der Verfassung 
hätten, verzichten wir ausdrücklich auf eine solche Wehr
steuertarifkorrektion und begnügen uns mit den Sozialab
zügen. Herr Feigenwinter sagt sogar, die Sozialabzüge 
müssten, von der CVP-Seite her gesehen, noch betonter 
ausfallen, aber es scheint mir ein unvollständiges Stück
werk, wenn wir in der Bundesfinanzordnung nur die Seite 
der Sozialabzüge berücksichtigen, dort Korrekturen an
bringen und den Wehrsteuertarif nicht einer besseren 
Symmetrie entgegenbringen: Lösung dieser 11,5 Prozent 
Höchstbelastungsgrenze und dafür Ausgleich der kalten 
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Progression bei jenen Kategorien, die laufend einer höhe
ren Belastung unterworfen wurden. 
Zusätzlich möchte ich bemerken, dass natürlich überhaupt 
die ganze Steue'rstruktur bei der Bundessteuer einer Revi
sion unterworfen werden müsste. Ich möchte nur das gros
se Problem der getrennten Ehegattenbesteuerung als Bei
spiel erwähnen. Die starke Tendenz zum Zusammenleben 
zweier Personen im unverheirateten Zustand - wenn man 
dem anständig so sagen kann - benachteiligt doch die 
verheirateten erwerbstätigen Ehepartner ganz beträchtlich. 
Hiesse die Lösung nun getrennte Besteuerung, Vollspllt
ting oder Tellsplitting oder seien es Lösungen, die etwa 
auf Kantonsebene heute diskutiert werden oder zum Tell 
schon in Kraft sind, wie diese Lösungen auch auf Bundes
ebene aussehen würden, hätte bei dieser grundlegenden 
Bundesfinanzreform mit dem Wehrsteuertarif, mit der Kor
rektur dieses Tarifs auch eine Lösung der Ehegattenbe
steuerung gesucht werden sollen. Das Warten auf das di
rekte Bundessteuergesetz ist hier ein schwacher Trost. 
Diese steuerpolitische negative Beurteilung ist aber nicht 
so stark, dass ich dieser gesamten Bundesfinanzvorlage 
vor allem unter dem finanzpolitischen Aspekt, der mir sehr 
viel wichtiger erscheint, nicht etwa zustimmen könnte. Ich 
beantrage Ihnen deshalb ebenfalls Eintreten zur Vorla
ge. 

Breml: im Gegensatz zu den Finanzpaketen 1977 und 1979 
sch~int es in .diesem Jahr zu gelingen, eine Vorlage zu 
erarbeiten, die von allen grossen Parteien getragen wird. 
Zuhanden der künftigen Finanzpolitik scheint es wichtig zu 
sein, den Hauptgrund für diesen an sich erfreulichen Tat
bestand festzuhalten. Wir sind zu einer Reform und zu 
einer Volksabstimmung diesmal gezwungen. Im Unter
schied zu den letzten Vorlagen bliebe es bei einem negati
ven Volksentscheid nicht bei der bisherigen Lösung. Die 
heutige Ordnung läuft aus, und das Parlament hätte zum 
Notrecht zu greifen. Auf dem notrechtllchen Weg kann 
keine grosse Partei Ihre Ziele erreichen, weder die staats
politischen noch die parteipolitischen. Aus diesem Grund 
entstand ein Im Vergleich zu seinen Vorgängern stark re
duziertes Finanzpaket. Wir sprechen heute gleich sorgfäl
tig von Zehntelsprozenten bei der WUST, wie wir früher 
von ganzen Prozenten gesprochen haben. Wir wollen nicht 
mehr einige Milliarden Mehreinnahmen schaffen, sondern 
nur noch einige hundert Millionen. Alle bemühen sich, der 
Vorlage möglichst weitgehend ihre Harmlosigkeit und Un
schuld zu lassen, um diesmal dem Biss des Stimmbürgers 
auszuweichen. Oder deutlicher gesagt: diese Vorlage will 
endlich auf die• geäusserten Meinungen des Stimmbürgers 
Rücksicht nehmen. Dieser Stimmbürger hat seine Unlust 
über neue Steuern im Bund und in den Kantonen zum 
Ausdruck gebracht. Diese parlamentarische Rücksichtnah
me verdanken wir hauptsächlich dem Tatbestand der zeit
lichen Befristung der heutigen Beantwortung. Wir werden 
uns dieses Umstandes In der Detailberatung zu erinnern 
haben. 
Wenn es gelungen ist, einen weitgehenden Konsens im 
Nationalrat zu finden, so erachte ich aber die Ueberein
stlmmung mit dem Stimmbürger als noch nicht gegeben. 
Es liegt mir persönlich viel daran, diesen Konsens zu fin
den. Aus diesem Grund, und nur aus diesem Grund, werde 
ich mich für einige wesentliche Aenderungen einsetzen. 
ich halte zum Beispiel eine WUST-Erhöhung um 11 Pro
zent als nicht angemessen. Wir begeben uns damit wie 
auch mit andern Aenderungsanträgen auf einen gefährli
chen Weg. 
Vor einem Jahr diskutierten wir hier den Legislaturfinanz
plan und die Regierungsrichtlinien. Unsere Fraktion hat 
damals erklärt, dass sie zum Ausgleich des Bundeshaus
haltes zu neuen Einnahmen aus Steuern und Abgaben 
Hand bieten werde. Allerdings erachte sie es als notwen
dig, das Ausmass der Neueinnahmen zu reduzieren und 
das Ausmass der Einsparung zu erhöhen. In dieser Vorla
ge ist die Absicht noch nicht erreicht. Der Bundesrat be-
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antragte im Gegenteil gegenüber dem Finanzplan noch 
gesteigerte Mehreinnahmen, und er hätte damit den unan
genehmen Zwang zum Sparen gelockert. Die Kommission 
hat die Anträge einstweilen auf die Zahlen des Finanzpla
nes reduziert. Mit unseren Minderheitsanträgen wollen wir 
unsere Aussagen vor Jahresfrist realisieren. Wir sind da
von überzeugt, dass sie massvoll und realistisch sind und 
dass sie helfen werden, das gemeinsame Ziel in der Volks
abstimmung zu erreichen. Geben wir uns doch nicht der 
Illusion hin, der Stimmbürger teile schon heute unsere 
Meinung. 
Im Grunde werden wir unsere Kasse aber nicht durch 
Ste·uerreformen und Finanzpakete ausgleichen können. 
Massgebend und prioritär Ist vielmehr, ob unsere Wirt
schaft hinlängliche Gewinne erarbeitet oder ob sie dies 
nicht tut. Die Ertragskraft unserer Unternehmen und des 
Gewerbes entscheidet letztlich über den materiellen Wohl
stand des Bundes. Daraus schliessen wir, dass es uns 
daran liegen muss, die gute wirtschaftliche Entwicklung 
nicht durch fiskaiihche Massnahmen zu behindern. Das 
war auch ein Grund dafür, warum ich die Motion einreich
te, die Revision der Warenumsatzsteuer anzustreben. 
Mit dieser Vorlage kann man wenig politische Ziele errei
chen. Wer von ihr erwartet, man könne damit schon auto
matisch unser Defizit zum Verschwinden bringen, unsere 
Ausgaben endgültig stabilisieren, unsere Landesverteidi
gung endlich auf Vordermann bringen, unseren Sozialstaat 
ausbauen oder den Schuldenberg abbauen, der irrt sich 
gewaltig. Mit dieser heutigen Vorlage schaffen wir erst 
einmal die Voraussetzungen, ohne die überhaupt keine 
Ziele Zll erreichen sind. Unsererseits wollen wir sehr deut
lich darauf hinweisen, dass wir diese Neuordnung unserer 
Finanzordnung als Voraussetzung betrachten, den Haus
halt zusammen mit einem vierten Sparpaket auszuglei
chen. 

M. Magnln: Nous ne sommes pas partisans de la poiitique 
des caisses vides. Nous ne nions pas la necessite de don
ner a la Confederation les moyens dont elie a besoin pour 
mener une politique qul devrait, cependant, mieux prendre 
en consideratlon l'inter~t general et les besoins sociaux 
de la population. Le point sur lequel nous divergeons 
d'avec le Conseil federal et la grande majorite de la com
mission, c'est celui des voies a suivre pour trouver ces 
moyens. A ce propos, il faut blen rappeler les recentes 
decisions du peuple qui, a deux reprises, a rejete le pro
gramme financier, notamment l'instauration de la TVA, et 
rappeler aussi que le premier projet etait pourtant active
ment soutenu par les quatre partis gouvemementaux. Si 
l'on peut apprecier diversement ces votes, II ne fait pas de 
doute cependant que c'est l'augmentatlon massive des 
impöts lndirects qui a ete le princlpal motif de refus. Or, 
avec le projet que nous discutons aujourd'hui, on revient a 
une telle augmentation dans le cadre des structures ac
tuelles, de fac;:on certes plus legere mais cependant inac
ceptable. Je releve en passant qu'en 1980 l'ICHA a deja 
rapporte 538 mlllions de francs de plus qu'en 1979. Avec 
l'augmentation proposee aujourd'hui, c'est encore 500 mll
lions supplementaires qui seraient preleves chaque annee 
dans la poche des consommateurs. Un tel prelevement ne 
pourra qu'accelerer !'Inflation qui a deja atteint 6 pour 
cent de fin fevrier 1980 a fin fevrier 1981. 
En ce qui concerne l'imp0t de defense nationale, on ne 
corrige que tres partlellement la progresslon a froid et 
surtout l'on ne prevoit aucune modificatlon des baremes, 
donc aucune augmentation sur les gros revenus et les 
profits. Et pourtant, nul n'ignore qu'en Suisse, certains 
milieux regorgent d'argent. Dans un article recent paru 
dans la presse syndicale, M. Richard Müller declare: «Sa
lon toute vraisemblance, 1980 aura ete pour notre econo
mie la mellleure annee depuis la guerre et ce, non seule
ment pour l'industrie mais surtout pour les banques qui 
annoncent en partie des resultats exceptionnels.» Ces 
propos sont entierement confirmes par les falts. Prenons 
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l'exemble des banques: les cinq plus grandes d'entre 
alles annoncent des benefices avoues de plus d'un mil
llard de francs et c'est ainsl, annee apres annee; que ce 
soit dans les assurances, la chimie ou dans les grandes 
entreprlses de la metallurgie, on enregistre presque par
tout des profits records. Je ne vous apprendrai rien non 
plus si je vous rappelle que le capital des societes est 
superleur a 100 mllliards de francs et que !es benefices 
avoues de ces societes se situent aux envlrons de 15 mll
llards de francs par annee. 
II nous faut bien rappeler egalement que la fraude et 
l'evasion fiscales portent sur un montant evalue a plus de 
100 milliards de francs. Et sl l'on parle depuis des annees 
de lutte contre la fraude fiscale, on ne fait pratlquement 
rien pour attelndre !es «affairistes» de la fraude. Une im
positlon, legerement plus forte, du capltal et des benefices 
des societes ainsi que quelques mesures serieuses pour 
imposer !es speculations financieres et las profits qui 
echappent au fisc, suffiralent largement pour qua tous !es 
problemes financiers de la Confederation soient resolus 
sans augmenter encore, comme on le fait avec le projet 
qui nous est propose, ces impöts de consommation anti
sociaux qul ont peut-lltre «le marlte» d'lltre invisibles mais 
qui sont blen reels et bien lourds pour les classes las plus 
demunies de notre populatlon. C'est pourquol nous ne 
saurlons suivre les proposltlons qui nous sont faites par le 
Conseil federal et finalement par la grande majorite de la 
commission. 

Martlgnonl: Ende des vergangenen Jahres befasste sich 
die «Weltwoche» In einem Artikel mit der Finanzpolitik 
unseres Landes. Sie betitelte den Artikel: «Wir haben be
reits den Steuerstreik.» Tatsächlich stellen wir fest - auch 
bei den Steuerbehörden von Bund, Kantonen und Gemein
den -, dass ein gewisser Steuerwiderstand im Anwachsen 
begriffen Ist. Wir stellen das fest in Form von zunehmen
den Eingaben, Einsprachen und so weiter. Auf der andern 
Seite sind wir heute nun aufgerufen und verpflichtet, eine 
neue Steuervorlage dem Volk plausibel zu machen, und 
zwar so plausibel zu machen, dass Volk und Stände zu
stimmen. 
Die erste Zielsetzung ist klar: Wir sollten versuchen, ohne 
Notrecht durchzukommen. 
Eine zweite Zielsetzung: Wir müssen versuchen, Volk und 
Stände zu überzeugen, dass wir hier eine Vorlage unter
breiten, die einen weitgehenden Konsens findet. 

Auch die Mechanismen sind klar: Auf der einen Seite 
sorgt eine Befristung, auf der andern Se'ite eine möglichst 
geringe Veränderung für bessere Annahmechancen. 
Gestatten Sie mir eine Bemerkung zur Befristung: Seitdem 
im Jahre 1950 die erste Finanzvorlage der Eidgenossen
schaft verworfen worden Ist, lässt sich die Meinung nicht 
mehr ausrotten aus den Köpfen, dass nur eine Befristung 
den notwendigen Druck schaffe, um zu neuen Ufern in der 
Finanzpolitik vorzuschreiten. Ich habe den Eindruck, dass 
eher das Gegenteil der Fall ist. Jedes Mal, und wirklich 
jedes Mal, wenn die Fristen dann abgelaufen und wir ver
_pflichtet waren, neue Vorlagen zu unterbreiten, kam der 
Zeitdruck, und es kam die Auffassung auf, nur die gering
sten Veränderungen vermöchten eine neue Vorlage sicher
zustellen. Ich bin der Auffassung, dass eine möglichst lan
ge Befristung oder eine unbefristete Vorlage dazu beitra
gen wird, dass wir in unbefangener Welse an Innovationen 
in der eidgenössischen Finanzpolitik herantreten kön
nen. 

Zu Fragen der kalten Progression möchte Ich mich nicht 
äussern, aber zur Frage, ob eine Null-Vorlage oder ob 
Mehreinnahmen des Bundes notwendig sind: Ich bin der 
Auffassung, dass wir ohne Mehreinnahmen der Eidgenos
senschaft nicht durchkommen. Ich werde zwar die Motion 
der Kommission um Weiterführung der Sparmassnahmen 
unterstützen. Ich darf aber darauf aufmerksam machen, 
dass wir in bezug auf die Belastung der Kantone an ge
wisse Grenzen herangekommen sind. Herr Biel hat darauf 
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aufmerksam gemacht, dass die Aufgabenteilung vor der 
Türe steht, und die Kantone sind bereit, auch Im Rahmen 
der Aufgabenteilung zusätzliche Lasten zu übernehmen, 
aber wir dürfen es aus referendumspolitischen Gründen 
nicht zu einer allzu starken Kumulierung kommen las
sen. 
Wir haben Mehrelnnahmen nötig, nicht nur wegen des 
Defizits von einer Milliarde Franken, sondern weil gewisse 
Mehrausgaben durch Verfassung und Gesetz praktisch 
programmiert sind. Nehmen wir die AHV: Die AHV benötigt 
in diesem Jahre 1,4 Milliarden Franken Bundesmittel. Im 
Jahre 1983 werden es 1,8 Milliarden Franken sein. Das ist 
programmiert durch Gesetz und Verfassung. Nehmen wir 
die Landwirtschaft: Die Landwirtschaft hat Anspruch auf 
den Paritätslohn. Die Landwirtschaft ist aber an den Gren
zen der Rationalisierung angelangt, und zwar an Grenzen, 
die bereits zu Diskussionen und zu Widerständen Anlass 
geben. Eine schweize·rische Durchschnittskuh liefert heute 
30 Prozent mehr Milch als ihre Tante oder Grosstante vor 
20 Jahren. Auch hier können wir nicht mehr alles auffan
gen mit Rationalisieren. Oder die Frage des Verkehrs: 600 
Millionen Franken noch heute öffentliche Subventionen 
(Bund, Kantone und Gemeinden) für den Privatverkehrl 
Wenn ich persönlich mit der Vorlage einverstanden bin 
und der Mehrheit zustimme, so deshalb, weil Ich finde, 
dass wir einen Konsens finden müssen, um dieser Vorlage 
zum Durchbruch zu verhelfen. Ich werde mich also an 
dieser helvetischen Kappeler Milchsuppe beteiligen, so
fern sie nicht bis zum Herbst dieses Jahres sauer wird. 

M. Brelaz: La politique financiere de notre Confederation 
presente actuellement des deficits et surtout un service de 
la dette qui devient tellement critlque qu'II me paraitralt 
lnconcevable qua nous n'entrions pas en matlere et que 
nous aggravions une situation qui, de mauvalse, deviendrait 
ainsi catastrophique. Mais il y a plus important encore, 
c'est d'essayer d'analyser comment ces differentes dlffl
cultes que nous vivons depuis quelques annees ont ble'n 
pu se produire, essayer de comprendre les mecanlsmes, 
en particulier, qul ont cree une pareille difference entre 
!es recettes et les depenses. II faudralt voir pourquol, petlt 
a petit, de nombreuses täches ont ete confiees a la Confe
deration, sans qua !es moyens de les financer sulvent. On 
peut apparemment remarquer que de nombreux citoyens 
sont favorables a de nouvelles depenses de !'Etat mais 
dans des domaines partlculiers et qua ceux qui dlsent oul 
a une nouvelle competence de !'Etat dans un domalne 
particulier ne sont pas forcement d'accord dans d'autres 
domaines ou une autre majorite d'occasion vote une 
nouvelle competence. Ce qul fait, dans un vote final sur 
une recette, qua ces gens dlront souvent non, et de cette 
maniere ne permettront pas le financement de certalns 
des points qu'ils ont eux-mllmes voulu inscrire dans las 
täches de la Confederation. 
C'est pour cela qu'il m'apparait extrllmement lmportant, 
dans le futur, qua nous cherchlons, de plus en plus sou
vent, a lier d'une maniere ou d'une autre, las täches nou
velles a des recettes nouvelles. De cette maniere, on 
eviterait tres certainement des distorsions. Peut-etre cer
tains proJets auxquels nous tenons ne passeraient pas 
mais nous aurlons le tres grand avantage de ne plus avolr 
de distorsions, pulsqu'on aurait a la fois las recettes et !es 
competences. 

Un deuxleme point qul est important vls-a-vls des cl
toyens, est le probleme lie aux subventions. Dans beau
coup trop de communes ou de cantons et particullerement 
dans le domaine des travaux publics, on effectue aujour
d'hul des täches non pas parce qu'on est persuade de 
leur utilite, mals parce qu'il y a une subvention federala et 
qu'il faut a tout prix recuperer ce qu'on a perdu allleurs, 
en particulier par le blais de l'lmpöt federal direct. La aus
si, il y a une distorsion qul me paraTt genante d'abord par
ce qua tous ces travaux accroissent la dette publlque solt 
au nlveau des cantons, soit au niveau de la Confederatlon 
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et ensulte, parce que finalement, II m'apparaitrait prefe
rable que ies gens fassent uniquement des travaux utlles, 
et je crols que certalnes propositlons qui ont ete emises 
dans mon canton par les mllieux patronaux ne seralent 
pas a prendre trop a la legere et devraient etre etudiees. 
En partlculier la proposition qui viseralt, a moyen ou a 
long terme, a supprlmer a la fols les subventions et l'im
pl>t federal direct qul ont des montants a peu pres equi
valents, et ä creer un fonds de compensation pour les 
cantons defavorises, ce qui eviterait les pertes eventuel
les qui decoulent de tout ce systeme de pompe aspirante 
et refoulante que representent la montee des finances au 
niveau federal et la redistrlbutlon aux cantons. 

Pour toutes ces raisons, je pense qu'il y a, en tout cas, 
une. chose qu'il ne taut pas faire, c'est inscrire l'impöt fe
deral direct a titre definitlf dans la constitution. Puisque 
des le moment ou quelque chose est definitif, II devient 
quasiment impossible en taute logique de le retoucher et 
de tenlr campte de nouvelles propositlons qui pourraient, 
petit a petlt, s'imposer a l'idee de chacun. De plus, ce 
seralt tres grave vis-a-vls de notre democratle directe de 
prlver le peuple du droit de se prononcer sur ce gen
re de chose tous les dlx ou douze ans. Et dans un climat 
de confiance perturbe, ll faudrait s'attendre a ce que le 
peuple alt de plus en plus tendance a dlre non. D'autre 
part; sulvant la proposition de M. Kahler, je pense qu'il faut 
absolument remedier a la distorsion consecutive a la 
progresslon a froid, car souvent, sl les citoyens nous refu
sent des recettes nouvelles, ce n'est pas par mauvaise 
volonte, c'est parce qu'lls ont l'impression que, d'une ma
niere ou d'une autre, ils sont «roules», puisqu'ils accep
tent une depense, un impöt et puis, par le biais de la pro
gression a froid, ils finissent par payer beaucoup plus. Je 
crois que pour retablir la confiance des citoyens, qui fi
nalement permettra seule d'assurer les recettes nouvelles 
que nous desirions, II faut effectivement eviter que ceux
ci se sentent pris au plage d'une fac;:on ou d'une autre. 

En conciusion, je vous prierai premlerement d'entrer en 
matlere, secondement de voter la proposition de minorite 
sur la. !Imitation a douze ans du mandat et enfin de voter 
aussi la proposition Kohler concernant la progression a 
frold. 

Fischer-Bern: In diesen fünf Minuten möchte ich mich auf 
einige wenige grundsätzliche Aeusserungen beschränken. 
In erster. Linie weise ich darauf hin, dass es natürlich 
nicht stimmt, dass, wenn diese Vorlage jetzt nicht zustan
de kommt oder in der Dezemberabstimmung verworfen 
wird, wir zu Notrecht greifen müssten; das ist einfach 
nicht wahr. Es ist nicht loyal, wenn dies hier immer wieder 
behauptet wird. Denn wir haben nächstes Jahr genügend 
Zelt, um eine Null-Lösung durch das Parlament und vor 
das Volk und die Stände zu bringen, so dass 1983 die ver
fassungsrechtliche Grundlage für die Weiterführung der 
Wehrsteuer und der Warenumsatzsteuer gewährle1stet 
Ist. 
In zweiter Linie gratuliere ich Herrn Bundesrat Rltschard 
für seine Taktik. Er hat das glänzend gemacht. Im Legisla
turprogramm wurde mit Mehreinnahmen von 500 MIiiionen 
gerechnet. Dann hat Herr Bundesrat Rltschard im Ver
nehmlassungsverfahren 6,6 Prozent vorgeschlagen - das 
war übersetzt; das wusste er. Die Verbände und Kantone 
usw. haben gesagt: Das Ist vlel zu vlel I Dann ist der Bun
desrat In der Botschaft, die er an uns gerichtet hat, auf 6,4 
Prozent heruntergegangen. Jetzt hat die Kommission 6,2 
Prozent beschlossen, und Herr Bundesrat Rltschard ist 
einverstanden; denn er hat genau das erreicht, was er im 
Legislaturfinanzplan uns unterbreitet hat, nämlich Mehr
einnahmen von 500 Millionen Franken. (Zwischenruf von 
Bundesrat R i t s c h a r d : Das stimmt nichtl} Ich bewun
dere ihn, dass er mit seiner Taktik durchgekommen ist 
und dass dann auch noch alle Leute von Konsens re
den. 
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Es ist meines Erachtens selbstverständlich, dass die Befri
stung in die Vorlage hinein muss, und zwar nicht, weil 
man die Wehrsteuer oder die Warenumsatzsteuer abschaf
fen will, sondern weil der Souverän von Zeit zu Zeit Gele
genheit haben muss, sich zur staatspolitisch so wichtigen 
Frage der Bundesfinanzen zu äussern. 
Der dritte Punkt ist die kalte Progression. Ich weiss nicht, 
ob Sie die Verfassungsbestimmung gelesen haben. Dort 
heisst es nämlich, die kalte Progression Ist auszugleichen. 
Es steht nicht darin, dass sie zu einem Viertel auszuglei
chen sei, wie jetzt der Bundesrat und die Kommission - in 
anderer Form - uns das präsentieren wollen. Es wäre sehr 
wohl möglich, Frau Uchtenhagen, mittels dieser Vorlage 
den Ausgleich der kalten Progression zu finanzieren. Mit 
6,2 Prozent erhalten Sie nämlich eine halbe Mllllarde, und 
mit dieser halben Milliarde könnten Sie den noch ausste
henden Ausgleich der kalten Progression bewerkstelligen; 
aber Sie wollen nicht. Das gibt eine kontinuierliche Ver
schärfung der Progression; jedesmal, wenn wir die Finanz
ordnung verlängern, wird die Progression auf höherem Ni
veau neu verankert. Wir verletzen dieVerfassung; das muss 
hier einmal deutlich gesagt sein, auch wenn es Juristen 
gibt, die da mit Schlichen das Gegenteil behaupten wol
len. Die Lösung bezüglich der kalten Progression ist völlig 
unhaltbar. 
Da mir noch eine Minute zur Verfügung steht, zum Schluss 
noch wenige Bemerkungen zum Sparen. Dank der Verwer
fung der beiden Mehrwertsteuervorlagen sind Sparpro
gramme unterbreitet worden; jetzt wollen Sie Mehreinnah
men erhalten. Wissen Sie, was die Folge der Mehreinnah
men sein wird, falls das durchgeht? Die Folge wird sein, 
dass noch weniger gespart wird; es wird nämlich beim 
Bund heute nicht gespart, das sage ich hier In aller Offen
heit. Das Geld wird vielmehr mit leichter Hand ausgege
ben. Ich gebe zu, dass noch mehr ausgegeben würde, 
wenn man Mehreinnahmen hätte. Deshalb bin ich der Auf
fassung, dass man dem Bund nicht mehr Einnahmen ge
ben darf, damit er nicht noch mehr Geld ausgibt. Denken 
Sie nur daran, dass wir es in dieser Session sogar fertig
gebracht haben, den Personalstopp zu durchbrechen, was 
für die Zukunft unabsehbare Konsequenzen haben wird. 
Mit einem bin ich einverstanden, was Frau Uchtenhagen 
sagte - das passiert nicht so oft, aber hier sage Ich es in 
aller Form -, nämlich damit, dass es sich hier um eine 
politische Angelegenheit handelt. Es handelt sich hier 
nicht nur um Finanzpolitik, sondern darum, dass wir die
sen Staat, der aus den Fugen geraten ist - und immer 
stärker aus den Fugen gerät -, Irgendwie wieder in den 
Griff bekommen müssen. Das ist nach meiner Meinung die 
Hauptaufgabe dieser Verlängerung der Finanzordnung. 
Aus diesem Grunde. habe ich das Gefühl, dass ich bei der 
Gesamtabstimmung (Ich kenne Sie viel zu gut und weiss, 
wie Sie gegenüber diesen Minderheitsanträgen stimmen 
werdenl} und auch am Tage der Volksabstimmung nicht 
dabei sein werde bei diesem vielgerühmten Konsens, bei 
der Kappeler Milchsuppe des Herrn Martignonl. 

Schüfe: «Wie halten Sie es mit der Verfassung, Herr Bun
desrat?» Das ist der Vorgänger des heutigen Finanzmini
sters in der Vergangenheit mehrmals gefragt worden, zum 
Beispiel 1979 bei der Behandlung der Motion Stich, In der 
eine Milderung der kalten Progression bereits auf den 
1. Januar dieses Jahres verlangt worden war. Ich stelle 
diese Frage nicht mehr, liegt doch heute die Antwort des 
Bundesrates und der Kommission vor. Aus der Sicht des 
Steuerzahlers vermag diese Antwort allerdings nicht zu 
befriedigen und nicht zu überzeugen. 

Die seit 1971 verfassungsmässig verankerten Ansprüche 
des Steuerzahlers auf Entlastung stehen zugegebenermas
sen in Konkurrenz mit den Bedürfnissen des Bundeshaus
haltes, der ebenfalls seit 1971 in einer chronischen Defizit
phase steckt. Die Crux liegt im durch verschiedene Mass
nahmen zwar gebremsten, aber eben doch zu starken 
Wachstum der Bundesausgaben, die auch noch in den 
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Rezessionsjahren stärker gewachsen sind als das Volks
einkommen. Wenn heute das Fahlen zusätzlicher Bundes
einnahmen beklagt wird, so muss doch festgehalten wer
den, dass sich der Bund seit 1975 bis heute neue Fiskal
einnahmen von insgesamt 1,6 Milliarden Franken pro Jahr 
hat beschaffen können. Allein von 1970 bis 1980 haben 
sich die gesamten Fiskaieinnahmen des Bundes von 7,2 auf 
rund 15 Milliarden Franken mehr als verdoppelt. 
Heute muss es primär darum gehen, dem Bund die Haupt
einnahmequellen über das Jahr 1982 hinaus zu sichern. 
Vor dieser Zielsetzung hat jene der Einnahmenbeschaf
fung unbedingt in den Hintergrund zu treten. Wenn schon 
Mehreinnahmen, dann sind diese für den Abbau des Defi
zites zu verwenden. 
Dass es sich bei der heutigen Vorlage um keinen «grossen 
Wurf» handelt, hat die Kommissionspräsidentin in ihrem 
Eintretensreferat bestätigt. Es Ist überdies festzustellen, 
dass die Vorlage weiterhin Züge einer provisorischen Fi
nanzordnung trägt. Das zeigt sich zum Beispiel im ungelö
sten Problem der taxe occulte und der damit verbundenen 
Wettbewerbsverzerrung bei der Warenumsatzsteuer; ein 
Problem, das sich bei der vorgesehenen Satzerhöhung ja 
noch verschärfen wird. Ungelöst ist aber vor allem das 
Problem des künftigen Ausgleichs der kalten Progression. 
Wir müssen in dieser Frage· eine Lösung finden und in der 
Praxis dann auch durchsetzen, eine Lösung, wie sie etwa 
im Minderheitsantrag Kohier vorgezeichnet ist. Unser 
Steuersystem mit seinem progressiven Steuertarif führt ja 
dazu, dass der Staat jedes .Jahr über die Teuerung hinaus 
zu realen Mehreinnahmen gelangt, die ihm im Grunde ge
nommen gar nicht zustehen. Diese realen Steuererhöhun
gen haben sich seit 1973 auf einen Betrag von über 800 
Millionen Franken jährlich summiert, aÜf den der Steuer
zahler heute definitiv zugunsten der Bundeskasse verzich
ten sollte. 
Der Vorschlag der Kommission auf Erhöhung der Sozial
abzüge' ist zwar familienpolitisch gerechtfertigt und zu be
grüssen. Der Vorschlag der Kommission entfernt sich da
mit aber noch weiter als die bundesrätliche Vorlage von 
der Zielsetzung der Milderung der kalten Progression, von 
der verfassungsmässlgen Pflicht zum Ausgleich der kalten 
Progression gar nicht zu sprechen. Gerade die AngestelJ.: 
tenschaft, die von der kalten Progression besonders hart 
betroffen ist, erfährt auf diese Weise keine angemessene 
Steuerentlastung. Mit der heutigen Jahresteuerung von 6 
Prozent sind auf dem Wege der kalten Progression weitere 
reale Steuererhöhungen im selben Ausmass vorprogram
miert, die die heute vorgesehenen Entlastungen bereits 
wieder auffressen werden. 
Es Ist notwendig, eine praktikable Lösung in der Frage des 
regelmässigen Ausgleichs der kalten Progression zu fin
den. Die kalte Progression darf nicht länger eine «kalte 
Provision» des Bundesfiskus sein. In diesem Sinne bin ich 
- recht reserviert zwar - für Eintreten. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich möchte allen 
Sprechern danken, die eine grosse Kompromissbereit
schaft gezeigt haben; das war, glaube ich, die überwie
gende Mehrheit. Ich will nicht auf alle Voten eingehen, 
das ist nicht meine Sache. Ich möchte nur auf einzelne 
ganz spezielle Voten eingehen, und zwar auf jene, die 
Themen aufgegriffen haben, die nicht mehr in der Detail
beratung zur Sprache kommen. 

Herr Siel hat - wie Immer - hier einige interessante Dinge 
gesagt, persönlich teile ich seine Ansichten zumindest 
zum Teil. Immerhin möchte ich in aller Freundschaft dar
auf aufmerksam machen, dass die Sachen auch bei ihm 
nicht ganz aufgehen. Er hat gesagt, dass der Bund zu Un
recht eine Politik betrieb, die prozyklisch wirkte, die also 
sowohl die Inflation anheizte, wie die Rezession verschärf
te'. Da sind wir uns vollkommen einig. Das sagen praktisch 
alle Oekonomen. Deswegen fordert er heute auch ein qua
si ausgeglichenes Budget. Wir leben heute ja nicht in 
einer R13'zession. Nur sagt er nicht genau, wie man dieses 
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ausgeglichene Budget erreichen kann. Seine Vorschläge 
geben nicht sehr viele Einnahmen. Es bleibt da lediglich 
die Schwerverkehrssteuer von - glaube ich - .350 Millionen 
Franken. Die Treibstoffzollzuschläge möchte er reservieren 
für den gesamten Verkehr; das kann man diskutieren, aber 
dann hat die Bundeskasse nur indirekt über das SBB-Defi
zit eventuell etwas davon. Er glaubt, dass sich noch gros
se Einnahmen ergeben bei der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kanto·nen. Heute tönte es ja von rechts und 
links so ungefähr ähnlich, zurück zum Bürger, small is 
beautifull. 
Das sind alles wunderbare Slogans, aber Herr Martignoni 
hat da bereits ein paar Pflöcke eingeschlagen. So einfach 
ist die Sache nicht, vor allem sind eben auch das nicht 
nur Steuerfragen, sondern hochpolitische Fragen. Man 
muss sehen, dass wir hier auch eine staatspolitische Ver
antwortung tragen. Ohne einen gewissen Finanzausgleich 
ist das Zurückgeben an die Kantone sehr schwierig und 
kann zu sehr schlechten Resultaten führen; der Finanzaus
gleich setzt aber gewissermassen die Steuerharmonisie
rung voraus. Ein effektiver Finanzausgleich ist ohne Steuer
harmonisierung sehr schwierig zu bewerkstelligen. Wir 
müssen uns klar sein, dass wir Gefahr laufen, dass das 
Zurückgeben der Aufgaben an die Kantone, ohne die Fi
nanzierung sicherzustellen, die sozialen und auch die re
gionalen Gleichgewichte sehr stark stören kann. In dieser 
Beziehung habe ich sehr grosse Vorbehalte, denn gerade 
das regionale Gleichgewicht ist staatspolitisch ausseror
dentllch wichtig. · 

Herr Siel muss sich vielleicht doch noch ein paar neue 
Einnahmen einfallen lassen. Er will ja gleichzeitig auch die 
taxe occuite und die Verzerrungen der WUST aufheben. 
Diesen Versuch haben wir gemacht, Herr Siel. Da müsste 
man sich eben ein anderes Stimmvolk suchen. Die Mehr
wertsteuer hat ja diese Aufgabe angehen wollen. Wir kön
nen es allerdings auf anderem Wege versuchen. Man 
könnte die Grossistensteuer einführen mit Vorabzug, aber 
das kostet wieder 900 Millionen, und niemand sagt klar, 
woher das Geld genommen werden soll. Ueber die Proble
me sind wir uns einig, aber wir sehen nicht ganz so einfa
che Lösungen, wie Sie es tun. Ich vermute, dass Sie sel
ber wissen, dass das nicht so einfach zu realisieren ist. 

Herr Kohler hat drei Vorbehalte angebracht, die ich nur 
zum Teil verstehe. Er hat kritisiert, dass man jetzt die 
WUST-Erhöhung vor den anderen Einnahmenbeschaffun
gen drannimmt. Es war aber vor allem seine Partei, die 
das durchgesetzt hat. Dann möchte er über den Inhalt der 
Motionen näher Bescheid wissen. Das Sparpaket wird jetzt 
ausgearbeitet; es soll ein Ersatz sein für die Einsparun
gen, die 1983 und 1985 wegfallen. Wie man die Verzerrun
gen der WUST angehen soll: das ist eine ausserordentlich 
schwierige Sache. Das wird noch einige Jahre brauchen, 
und wir werden einen Vorgeschmack der Schwierigkeiten 
bekommen, ·wenn wir über die Vignerons diskutieren. Dort 
handelt es sich ja nur um eine ganz kleine Verzerrung, 
deren Beseitigung 2 Millionen einbringt; und man macht 
es nicht wegen der Einnahmen, sondern wegen der Ver
zerrung. Sie werden sehen, welche Schwierigkeiten es mit 
sich bringen wird. Dass Herr Kohler die kalte Progression 
wie viele andere ausgeglichen haben möchte, darauf wer
den wir noch zurückkommen, nur muss er dann eben sa
gen, wie er diese 800 Millionen Franken hereinbringen will, 
denn gleichzeitig möchte er auch kleinere WUST-Sätze. Es 
ist eben sehr schwierig, etwas zu verschenken, wenn 
nichts da ist. 
Herr Herczog, ich glaube, dass vielleicht auch Sie und 
Ihre Gruppen sich die Haltung zu den indirekten Steuern 
etwas überlegen müssten. Wir haben in unserer Partei 
natürlich die' gleichen Schwierigkeiten. Aber ich denke, 
dass die Aussage etwas undifferenziert ist, indirekte Steu
ern seien immer unsozial. Es kommt auf die Ausgestaltung 
der indirekten Steuern an, und es kommt auf das Verhält
nis direkte und indirekte Steuern an. Und darauf, wie die 
direkten Steuern ausgestaltet sind. Nicht zuletzt kommt es 
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auch auf die Ueberwälzungsmöglichkeiten an. Und dann 
fällt politisch noch etwas ins Gewicht: Wenn der Bund 
kein Geld hat, dann macht er Sparpaket um Sparpaket, 
und vielleicht hat auch Ihre Gruppe gemerkt, wen diese 
Sparpakete letztlich treffen. Sie treffen den wirtschaftlich 
Schwächeren. Das sind eben auch Tatsachen, die man 
mitberücksichtigen müsste. 

Das gleiche gilt für den neuen Kollegen, Herrn Magnin. 
Wenn Sie die alten Mehrwertsteuervorlagen nehmen: die 
wurden ja in weiten Kreisen für sehr unsozial gehalten. 
Wenn wir dieses Geld heute hätten, bestünden jetzt viele 
Probleme nicht. Darf ich Sie daran erinnern, dass die er
ste Mehrwertsteuervorlage 3,5 Milliarden Mehreinnahmen 
gebracht hätte. Man hat zwar dort bei der Wehrsteuer et
was korrigiert, das hat «nur» 450 Millionen gekostet. Es 
wären noch immer 3000 Millionen Nettoeinnahmen geblie
ben. Und die zweite Mehrwertsteuervoriage hätte 1,6 Mil
liarden gebracht und Korrekturen bei der Wehrsteuer 320 
Millionen. Man muss doch einfach die Relationen dieser 
sehr bescheidenen Vorlage sehen, die 600 Millionen 
bringt, also nicht 3000, sondern 600, die aber fast so gros
se Korrekturen vornimmt im Wehrsteuerbereich über die 
Sozialabzüge. Das muss man vielleicht doch zur Kenntnis 
nehmen. 

Herr Biocher hat darauf hingewiesen, dass die Einnahmen 
in den sechziger und siebziger Jahren stark gestiegen 
sind; das wissen wir. Er hat, wenn ich richtig verstanden 
habe, das sehr leichtsinnige Parlament weitgehend dafür 
verantwortlich gemacht - Herr Blocher war halt damals 
noch nicht hier, sonst wäre das vielleicht nicht passiert. 
Aber es gibt - Spass beiseite - auch einige ganz wichtige 
Gründe. Wir waren in den fünfziger und sechziger Jahren 
sehr zurückhaltend, weil man immer auf die grosse Krise · 
wartete. Und Sie alle erinnern sich noch daran, dass wir 
damals ein echtes Defizit aufwiesen im öffentlichen lnfra
strukturbereich. Als dann das wirtschaftliche Wachstum, 
die Prosperität kam, wurde dieser Nachholbedarf natürlich 
erst mal aufgeholt. Da hat man alle diese Dinge in Angriff 
genommen, die eine reicher werdende Gesellschaft sich 
leisten kann - zum Tell leisten muss. Ich möchte Herrn 
Blocher darauf aufmerksam machen, dass das wirtschaftli
che Wachstum sehr eng verknüpft ist mit dem öffentlichen 
Bere1ch. Die Ausdehnung des öffentlichen Bereiches ist 
immer auch eine Folge des raschen wirtschaftlichen 
Wachstums, denn dieses setzt ein breites Angebot auch 
an öffentlichen Infrastrukturen und Dienstleistungen vor
aus. Dass wir in der Periode, in der wir pro Kopf dop
pelt so reich geworden sind, Im sozialpolitischen Bereich 
ebenfalls etwas unternommen haben, scheint für viele of
fensichtlich noch Immer schwer zu verdauen. Da muss 
Herr Blocher doch zur Kenntnis nehmen, dass sich aus 
sozialer Sicherheit auch politische und soziale Stabilität 
ergibt, die ihrerseits zur wirtschaftlichen Prosperität eini
ges beiträgt. 

Dass Herr Bircher enttäuscht ist, dass es keine Wehrsteu
ertarifkorrektur gab, dafür habe ich persönlich natürlich 
grosses Verständnis. Ich muss ihm aber sagen: Wenn er 
verlangt, dass zum Beispiel die getrennte Besteuerung 
oder andere Reformen hätten durchgeführt werden müs
sen, so sind das eben grundlegende Reformen, die wir 
ausgeklammert haben. Heute geht es vor allem darum, die 
Finanzordnung zu verlängern. 

Dass Herr Fischer eine Null-Lösung vorschlägt, hat uns si
cher alle sehr erstaunt. Wir nehmen das zur Kenntnis. Nur 
muss Herr Fischer auch noch einmal nachrechnen: Die 
kalte Progression kostet, wenn man sie ausgleichen wür
de, 800 Millionen Franken, während die jetzige Vorlage -
auch wenn man keine Korrekturen bei der Wehrsteuer 
anbringt (ich glaube aber, dass sie ohne diese Korrektu
ren für breite Kreise nicht akzeptierbar wäre) - nur 600 
Millionen bringt. Es reicht einfach nicht. Das Loch wäre 
noch grösser, und wir müssten noch mehr Sparübungen 
durchführen. Darüber wäre er natürlich froh. Wo indessen 

- ganz konkret - gespart werden soll, das hat Herr Fischer 
in all den Jahren, in denen er in der Finanzkommission 
und in der Finanzdelegation war, auch nicht gesagt. 

M. de Chastonay, rapporteur: Je constate egaiement avec 
satisfaction que les porte-parole des groupes ici repre
sentes, a l'exception de celul du Pdt/PSNPOCH, se sont 
tous montres favorables a l'entree en matiere. Cela signi
fie bien qu'un !arge consensus s'est etabli en faveur non 
seulement de la prorogation du regime financier de la 
Confederation, mais encore en faveur de l'amelioration 
reelle des finances federales. 
A M. Blei je dirai que son plaidoyer en faveur d'une fiscali
te a affectation speciale (il a mentlonne notamment l'impöt 
sur ies polds lourds) n'apporte pas encore a la Confedera
tion - et II ie salt blen - les deniers necessaires et suffi
sants pour equilibrer ses budgets et ses comptes. Je 
crois qu'avant d'aller plus loin dans l'exercice qui con
siste a procurer de nouvelles recettes a ia Confederatlon, 
nous devons consolider, par le renforcement de l'ICHA, ie 
terrain sur lequel va s'edlfier le futur regime des finances 
federales. On peut relever ici que ce ne sont pas les pro
Jets de repartition des charges et täches entre la Confede
ration et les cantons qui vont soulager notabiement - je 
dis bien notablement - l'etat de nos finances federales. 
M. Kohler se soucie, lui, de l'envergure de l'augmentation 
de l'ICHA dont ii estime les taux proposes de 6,2 et 9,3 
beaucoup trop eleves. II nous rappelle les recents echecs 
passes de la defunte et celebre TVA. Je dois preciser 
a l'intention de M. Kohler que l'augmentatlon de l'ICHA, 
aux taux de la majorlte de la commission et tels qu'ils 
sont proposes, correspond a une majoration de moins 
de 11 pour cent. Je crois que cela est supportable. 
Cela s'lnscrit surtout, II faut qu'on en soit conscient ici, 
dans le contexte et l'intention avouee de procurer a la 
caisse federale les denlers supplementaires dont alle a 
besoin. Nous ne pouvons pas - on l'a dit - nous contenter, 
icl, d'un exercice qui conslsterait uniquement a augmenter 
l'ICHA a la seule mesure de la progression a frold que les 
temps actuels et futurs nous feront, helasl connaitre. Mon
sieur Fischer, une fois de plus, nous ne pouvons pas, nous 
ne devons pas partageff votre avis sur cette question. 

Monsieur Schmid, je vous dirai qu'avant de songer a la 
mise au point de nouveaux impöts, il faudra blen que no
tre projet soit accepte par le peuple et les cantons, ac
ceptatlon qul - je le repete - sera determinante dans 
toute la suite des operations destinees a ameliorer les 
finances federales. II est souhaitable, d'ailleurs, avant que 
nous debattions de tout ce probleme, que nous puisslons 
tout entreprendre afin que le projet passe le cap de la 
votation populalre du premier coup, la repetltlon des 
echecs en matiere de projets financiers ne falsant qu'all
menter, dans le peuple, la meflance vis-a-vis de ses gou
vernants. 
M. Blocher a releve que les depenses evoluaient plus vite 
dans leur volume que les recettes. Cette opinion est 
exacte. On a releve dans le rapport d'entree en matiere 
que, de 1970 a 1979, les depenses globales de la Confede
ration avaient augmente de 115 pour cent, alors que, du
rant la m~me periode, les recettes n'avalent progresse, 
alles, que de 83 pour cent. J'aurais aime que notre colle
gue ne se contentät polnt d'evoquer cette evolution sans 
se pencher sur ses veritables raisons et sur ses vraies mo
tivations. En ce faisant, II aurait constate que les adapta
tions au rencherissement inscrites dans les textes legaux 
que nous avons votes ici ont coate fort eher et cela aussi 
blen pour les depenses en faveur de l'agriculture qu'en 
matlere de salaires ou d'assurances sociales AVS/AI, pour 
ne citer que ces domaines. II faut bien payer le prix des 
automatismes que nous avons crees, m~me si, parallele
ment, nous devons mener une chasse impitoyable aux 
depenses. 
M. Bircher semble regretter le consensus qui s'est trop 
vite etabll lcl a propos du projet. Je crois pouvoir dire que 
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sl les echecs des projets financiers precedents devant Je 
peuple peuvent ätre attribues a Ja surcharge fiscale, ils 
peuvent aussl ätre attribues probablement aux desac
cords profonds qul etalent apparus a l'epoque dans cette 
salle et qui ont fait, helas, täche d'huile aupres du souve
rain lors des consultations populaires. 
M. Magnin, enfln, a emis l'opinlon que les taux d'augmen
tation proposes de l'ICHA etaient beaucoup trop forts. II 
s'oppose donc au projet. II a fait reference au resultat 
relativement bon du compte financler 1980 pour justifier 
ses theses contestant Je principe de l'imp0t sur la con
sommatlon. Je lui repondrai simplement que dans l'ana
lyse de ce resultat, il faut prendre en consideratlon Je fait 
qu'un flechlssement conjoncturel, avec un recul des lnves
tlssements et des importations, pourrait, a !'inverse du 
bon resultat du compte flnancler 1980, entrainer tout aussi 
rapldement un ralentissement ou une stagnation des pre
ievements sur ia consommation. Pour se faire une Idee 
positive de l'evolution des recettes federales, on ne peut 
se fonder sur Je seul produit d'une annee; il y a lieu de se 
referer a la moyenne de plusieurs annees, en raison preci
sement de Ja forte influence qu'exercent certains facteurs 
conjoncturels a court terme et surtout en raison du cycle 
bisannuei de l'imp0t de defense nationale. 
Je vous lnvlte donc a vous prononcer en faveur de l'entree 
en matlere. 

Bundesrat Rltschard: Ich würde es als Mangel an Respekt 
vor dem Parlament auffassen, wenn ich zusammen mit 
dem Bundesrat - wie das Otto Fischer gesagt hat - hätte 
versuchen wollen, da mit Warenumsatzsteuersätzen einen 
orientalischen Bazar vorzulegen. Das war also doch etwas 
mehr, was wir da gewollt haben. Man muss - ich möchte 
das wirklich hier In den Vordergrund stellen, was verschie
dene Redner auch getan haben - bei allen Vorbehalten, 
die man meinetwegen dieser Vorlage gegenüber anbrin
gen kann, Immer wieder an den Ausgangspunkt zurückge
hen, nämlich.zu unseren Defiziten in der Bundeskasse. 
Wir haben letztes Jahr das fragwürdige Jubiläum «10 Jah
re defizitäre Bundesrechnungen» begangen - «gefeiert» 
kann man wohl nicht sagen. Es sind ja in den letzten 
sechs Jahren Milliardendefizite geworden. Milliarden ha
ben uns jeweils gefehlt. Wir haben gerade jetzt wieder mit 
der Rechnung für das letzte Jahr diese Serie um eine wei
tere Milliarde erweitert. Wir machen diese Defizite ja nicht 
etwa In schlechten Zeiten, wo es nötig wäre, die Wirt
schaft anzukurbeln. Wir haben heute ja Vollbeschäftigung, 
Hochkonjunktur, und wir leben im Frieden. Es kann doch 
in dieser Lage nicht richtig sein, jetzt Milliarde um Milliar
de auf einen hohen, auf einen bereits zu hohen Schulden
berg aufzutürmen. Wir sollten Im Gegenteil - wie Herr Na
tionalrat Hofmann das gesagt hat - ja doch eher diesen 
Schuldenberg langsam abtragen können; wir sollten Ir
gendwie aus dieser defizitären Situation herauskommen. 
Wenn wir das jetzt nicht tun, wann und wie sollen wir es 
dann überhaupt tun? Diese Frage wird sich doch weiss 
Gott nicht nur der Bundesrat, sondern auch jeder Parla
mentarier ste·llen. 
Herr Blei, ich kenne auch die Situation der Vereinigten 
Staaten, die allerdings um einiges grösser sind als wir. Ich 
welss, dass die USA jetzt eine Billion, also 1000 Milliarden, 
Schulden haben. Sie schreiben es aber auch. Ich hätte nie 
den Mut und auch nie die Stirne, zu sagen, dass kein 
Mensch je einmal an die Rückzahlung amerikanischer 
Staatsschulden denkt. Das ist wahrscheinlich ein schöner 
Grund auch dafür, warum man da mit sagenhaften Zinsen 
bis zu 20 Prozent, oder jetzt auf 17 Prozent, diese Staats
schulden verzinsen muss. Ich muss mich halt immer wie
der wehren - und Sie werden das ja sicher auch tun -, 
unsere Verhältnisse, vor allem auf finanzpolitischem Ge
biet, irgendwie mit jenen Im Ausland zu vergleichen. 
In allen parlamentarisch regierten Staaten geht der Bürger 
alle vier Jahre zur Urne, um ein Parlament zu wählen; er 
kann sagen, ob er mit der Regierung zufrieden oder unzu-
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frieden ist. Wir müssen hier in diesem Land - und wir wol
len das jetzt nicht ändern - immer wieder über alle Sach
fragen abstimmen. Wir brauchen laufend, nicht nur bei 
Wahlen, das Vertrauen des Bürgers; ständig brauchen wir 
dieses Vertrauen. Aber zu einem Staate, dem es in der jet
zigen Zeit nicht gelingt, seinen Haushalt in Ordnung zu 
halten, muss früher oder später der Bürger das Vertrauen 
verlieren, wenn er es nicht bereits verloren hat. Der 
Schweizer wird - und wir wollen das, glaube ich, so hoch
halten - im allgemeinen zu Hause und auch in der Schule 
und in Lesebüchern noch zum Sparen erzogen. Man lehrt 
ihn, dass man im allgemeinen ohne Not nicht auf Pump 
lebt. Dieser Bürger lebt auch in einer marktwirtschaftli
chen Ordnung. Defizit heisst in einer Marktwirtschaft im
mer Versagen oder Misswirtschaft oder weiss ich was. Am 
Ende von Defiziten steht immer der Konkursrichter, und der 
Bürger wird da beim Staat nicht differenzieren, auch wenn 
das vielleicht im Einzelfall angebracht wäre. Wenn dieser 
Staat immer wieder neu seine Defizite macht und sie noch 
steigert, dann wird der Bürger das Vertrauen eben zu die
sem Staate verlieren, und dieser Staat wird dann langsam 
handlungsunfähig, was vielleicht einzelne auch wünschen 
möchten. Irgendwie muss man also aus dieser Situation 
herauskommen. 
Das war der Grundgedanke, der zu dieser Vorlage und 
auch zu den Sätzen, wie sie der Bundesrat vorschlägt und 
immer noch als richtig hält, geführt hat. Ich kenne die 
Hoffnung, und Herr Fischer glaubt daran - ich glaube, 
auch Herr Blocher hat es so gesagt -, mit dem Zudrehen 
des Hahnens bei den Einnahmen werde der Bund dann 
automatisch gezwungen, zu sparen. Es wird davon ausge
gangen: Wenn man dem Bund konsequent jede neue oder 
zusätzliche Einnahme verweigere, würde dann der Bund 
automatisch dazu geführt, Aufgaben, die er jetzt erfüllt, 
abzustossen und damit eben die fehlenden Milliarden zu 
sparen. Ich möchte einmal die Damen und Herren hier in 
diesem Rat, auch frühere Mitglieder, die während dieser 
elfjährigen Defizitperiode Mitglieder der Finanzkommissio
nen waren - ich war zweimal bei den Beratungen in dieser 
Finanzkommission dabei -, die Frage stellen: Ist hier nicht 
immer wieder und sehr intensiv und neu wieder von vorne 
begonnen und nach Sparmöglichkeiten In diesem Voran
schlag gesucht worden? Hat man nicht In ungezählten 
Delegationssitzungen, in mühsamen und arbeitsreichen 
Beratungen {unter Assistenz der Verwaltung) nach Spar
möglichkeiten gesucht? Wurden nicht Aenderungen vor
geschlagen und auch beschlossen? Haben in den Fi
nanzkommissionen nicht immer wieder Seminare stattge
funden, wo man jeweils an zwei Tagen das Problem der 
Finanzpolitik und der Finanzwirtschaft des Bundes debat
tierte und nach Lösungen suchte? 
Vieles ist gemacht worden, das wird auch anerkannt. Die 
Verwaltung ist ausgabenbewusster geworden; ich will das 
gerne anerkennen, denn es ist richtig, ihr das zu attestie
ren. Nicht mehr alles, was bewilligt wird, wird dann auch 
gebraucht; aber die Milliardendefizite sind geblieben. 
Wenn Defizite - Herr Nationalrat Fischer - dazu führten, 
dass der Bund Aufgaben abstossen könnte, die er jetzt zu 
tragen hat, dann müsste der Bürger heute zu Recht fragen 
(und zwar nicht nur den Bundesrat, sondern vor allem 
auch das Parlament): Warum sind diese scheinbar über
flüssigen Aufgaben nicht längst abgestossen worden? 
Warum werden dann überhaupt Defizite gemacht? 
Die ablehnenden Volksentscheide - vor allem jene über 
die Mehrwertsteuer - haben zwar Parlament und Bundes
rat den Sparauftrag erteilt: er ist aber nie konkretisiert 
worden. Wenn Sie heute Umfragen machen - kürzlich ist 
wieder eine publiziert worden -, dann sind es einfach vor
wiegend die Militärausgaben, bei denen man sparen will. 
Wenn aber negative Volksabstimmungen - Herr National
rat Fischer - diese Wirkung hätten, von der Sie sprachen, 
dann hätten wir nicht seit 1977 {seit der Verwerfung der 
ersten Mehrwertsteuervorlage) 5 neue Milliarden Schulden 
machen müssen, dann hätte man wahrscheinlich den an-
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deren Versuch mit dem Abbau von Aufgaben gemacht. Wir 
haben 5 neue Milliarden Schulden allein in dieser Zeit; sie 
kosten uns jetzt jährlich 250 Millionen Franken an Zinsen. 
Daraus sollten wir lernen; vor allem, dass die Finanzproble
me des Bundes nicht dadurch einfacher werden, dass man 
sie vor sich her schiebt. Es kommen ja jetzt ohnehin neue 
Erschwernisse auf uns zu wegen der Zinsentwicklung. Sie 
haben gesehen: Die Rendite der Bundesobligationen steigt 
bereits auf über 5,5 Prozent, und die Anleihen werden 
ganz sicher teurer werden. 
Herr Nationalrat Fischer hat recht: Wenn das Volk auch 
diese Vorlage verwerfen sollte - nachdem das Parlament 
sie verabschiedet hat -, werden wir noch nicht Notrecht 
anwenden müssen. Wir werden Ihnen dann selbstverständ
lich die jetzige Vorlage zur nackten Verlängerung vorle
gen; dann wird sie Gültigkeit haben müssen, das ist klar. 
Aber ich habe die Rechnung schon einige Male angestellt, 
ich will sie hier nicht wiederholen: innert fünf Jahren wird 
dann die Eidgenossenschaft nicht eine Milliarde Zinsen zu 
bezahlen haben, sondern sie wird dann mit Zins und Zin
seszinsen allein in den nächsten fünf Jahren etwa 500 Mil
llonen Franken zusätzlich auf diese Milliarde aufzustocken 
haben. Damit würden wir eine Zinsbelastung erhalten, die 
kaum noch erträglich wäre, die zu Schwierigkeiten und 
vielleicht zu inflationären Entwicklungen führen müsste, 
besonders bei der gegenwärtigen Situation auf dem Geld
und Kapitalmarkt. 
Es ist nie schwer, dem Volk Steuermüdigkeit zu attestieren 
oder sie ihm einzureden. Wer bezahlt schon gerne Steu
ern? Aber es Ist eben unehrlich. Das Volk will gleichzeitig 
auch, dass der Bund seine Aufgaben erfülle. Es ist nicht so 
- Herr Biocher -, dass nur das Parlament diese Aufgaben 
dem Bund übertragen wollte, das Volk wünschte den 
grössten Teil dieser Aufgaben, die heute die Finanzen des 
Bundes derart belasten. - Dieses Volk will auch auf nichts 
verzichten. Wir erleben das gegenwärtig mit dieser sim
plen Reduktion von 10 Prozent bei den Subventionen. 
Ich glaube im Gegenteil, dass dieser Staat dem Volke ge
genüber vor allem dann wieder glaubwürdig wird, wenn 
er zielbewusst Zukunftsaufgaben löst, denen er nicht aus
weichen kann. Wenn der Staat das einmal nicht mehr tun 
kann - und es gibt solche Aufgaben, Sie wissen das alle -, 
dann wird· dieser Staat dem Volke gegenüber unglaubwür
dig. 
Das Volk will sparen - das unterschreibe ich auch -, aber 
wo?. Das Ist dann etwas anderes. Ich habe vorhin die Mi
litärausgaben erwähnt, die da bei Umfragen immer an der 
Spitze stehen. Das sind Stimmungen, die hier meistens 
wiedergegeben werden. 
Herr Nationalrat Schwarz: Wir haben die Budgetrichtlinien 
erlassen; sie stützen sich klar und deutlich auf den Fi
nanzplan. Wir tun alles - und der Bundesrat ist hier hart 
geblieben, jedenfalls bis jetzt -, um den Finanzplan einzu
halten. Allerdings sind die Perspektiven des Finanzplanes 
für 1984 und die folgenden Jahre nicht besonders gut: 1,5 
Milliarden Defizit; neue Aufgaben, die gelöst werden sol
len. Aber Perspektiven sind noch kein Finanzplan; wir wer
den schon noch Einsparungen finden. Aber es zeigt doch 
die Tendenz, wohin wir fahren bzw. eine Frühwarnung; wir 
sollten sie beachten. 
Noch eine Antwort an Herrn Bonnard (ich glaube, auch 
Herr Schwarz hatte das aufgeworfen): Wir haben auch die 
Richtlinien für das sogenannte Anschlussprogramm be
schlossen, das die Subventionskürzungen und gegebenen
falls die Kantonsantelle, die jetzt der Bund beanspruchen 
kann, ablösen wird. Wir möchten Ihnen zuerst dieses Sub
ventionsgesetz vorlegen. Gestützt darauf werden wir eine 
umfassende Durchforstung des «Subventionswaldes» vor
schlagen. Dabei wird es sich - hoffentlich - nicht allein 
um Kürzungen handeln. Wir sollten gewisse Subventions
arten ganz streichen können. Dabei wird nicht nur Geld 
gespart, sondern auch die Administration entlastet. 
Auch das andere - Herr Bonnard - machen wir: Wir haben 
schon sehr viele dieser halbstaatlichen Organisationen un-
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tersucht. Wir prüfen, ob sie nicht Besoldungsordnungen 
oder Spesenordnungen haben, die über das hinausgehen, 
was beim Bund üblich Ist. Es ist hier einiges gemacht wor
den, aber Milliarden lassen sich natürlich hier auch nicht 
holen. Das wird ja auch nicht erwartet. Wir prüfen das 
Problem der sogenannten Automatismen, all dieser vielen 
Ausgaben, die automatisch, ohne dass man etwas dage
gen tun kann, steigen. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir 
die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen wenig
stens so lösen können, dass der Bund dann dauernd die
sen Anteil an den Stempelabgaben und am Reinertrag der 
Alkoholverwaltung behalten kann. 
Das Wehrsteuergesetz, Herr Columberg, werden wir vorle
gen, sobald diese Vorlage beschlossen ist, zusammen mit 
dem Harmonisierungsentwurf, der ja schon einige Zeit fer
tig ist und in der Vernehmlassung war. 
Die Kommission hat sich, glaube ich - und das sollten ihr 
auch Gegner attestieren - ausserordentlich und mit Erfolg 
bemüht, eine sehr ausgewogene Lösung zu finden, sicher 
kein Kolumbus-Ei. Ich würde glauben, dass es auf dem 
Gebiete von Finanz- und Steuerordnungen Ideallösungen 
überhaupt nicht gibt. Die besten Steuern sind immer die 
Steuern des andern, das war Immer so. 
Ich weiss, dass diese Vorlage ihre Gegner hat; dass man 
das Gute schlecht macht, Ist ja eine alltägliche Sache. Es 
ist ausserordentlich selten, dass man das Schlechte gut 
macht. Trotzdem möchte ich eigentlich gerade jene, die 
glauben, sie würden hier zu einer schlechten Sache ja sa
gen müssen, ermuntern, einmal diesen umgekehrten Weg 
zu gehen und das, was sie als schlecht empfinden, etwas 
besser zu machen. Ich glaube, dass es sich im Interesse 
des Landes und vor allem unserer Bundesfinanzen lohnen 
würde. 
Ich möchte der Kommission und den Referenten danken. 
Wenn der Geist, durch den die Kommission getragen war, 
auch nur zu einem Teil auf die Volksabstimmung aus
strahlt, dann, glaube ich, ist die Hoffnung berechtigt, dass 
wir langsam mit unseren Finanzen wieder so in Ordnung 
kommen, wie wir es vor unseren Bürgern auch verantwor
ten können. 

Le presldent: L'entree en matiere n'est pas combattue. 
Elle est adoptee. Je vous propose de traiter encore ce ma
tin la proposition de renvol du projet au Conseil federal 
presentee par M. Carobbio au nom de la mlnorite de la 
commission. Cette proposition donnera lieu a un vote. 

M. Carobblo, porte-parole de la mlnorite: Notre groupe 
s'est prononce en faveur de l'entree en matlere parce qu'il 
considere, avec le Conseil federal et la commisslon, que 
le regime financier doit 6tre proroge et parce qu'll partage 
l'avls que vient d'exprimer M. Ritschard, conselller federal, 
seien lequel une solution doit 6tre apportee au probleme 
de i'assainissement des finances federales. Notre groupe 
n'en propose pas molns, comme je l'al deja falt en com
mission, le renvol du projet au Conseil federal. 
II etait faclle d'imaglner vos reactions. Nous nous y atten
dions, ce n'est pas une surprlse pour nous. C'est du raste 
la reponse que m'a donnee le representant du Conseil 
federal en commisslon. Je pourrals vous retorquer qu'il 
est assez difficile d'adopter une autre attltude face a un 
gouvernement et a une majorlte qul, en matiere de refor-

. me des flnances federales, ne brillant certainement pas 
par leur Imagination. En effet, les proposltions qul nous 
sont soumises ne font que conflrmer les orientations et les 
choix traditionnels en matiere de poiitique financlere et 
fiscale. II sufflt pour s'en convaincre de rappeler les me
sures proposees et surtout les resultats finals de l'opera
tion: du cöte de l'lmpöt lndlrect, on l'a deja dlt, augmenta
tion des taux de l'ICHA; du cöte de l'lmpöt federal direct, 
par contre, aucune modification du bareme d'impositlon et 
en particulier du taux maximal frappant les personnes 
physiques et morales. On va mäme jusqu'a faire beneflcier 
de reductlons d'lmpöts les revenus depassant 150 000 
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francs par annee et on ne corrige pas integralement les 
effets de la progression a froid. 
Quant aux resuitats finais de l'operation, vous ies connais
sez: 760 millions de francs d'impOts -indlrects en plus pour 
1983 selon ie projet du Conseil federal, 570 miiiions selon 
ie projet de ia commission et en general, compte tenu de 
i'augmentation des deductlons sociaies, pres d'un deml
miiiiard d'lmpOts lndirects en plus pour les prochaines 
annees. 
Deja a cet egard, ies motlfs sont suffisants pour que nous 
ne suivions pas le Conseil federal et la majorite de la 
cornmission dans cet exerclce. A cela s'ajoutent d'autres 
motifs justifiant a nos yeux le renvol du projet au Conseil 
federal, motifs ayant trait d'une part aux priorltes en ce 
qui concerne les mesures visant a assainlr les finances 
federales, d'autre part a la forme et au contenu du projet 
en discussion. 
Lors de la presentatlon des llgnes dlrectrices et du plan 
financier pour la nouveiie tegislature, le Conseil federal 
lui-mAme avait choisi, s'aglssant de l'assainissement des 
flnances federales, un plan de marche qul donnait ia prio
rite a l'instltutlon d'impOts speciaux teis que l'impOt sur 
ie trafic lourd et l'impOt sur les avoirs fiduciaires. Encore 
lors de la presentation des mesures d'economie 1980, ces 
choix prloritalres etalent confirmes, ia prorogation du re
gime financier devant ätre,- dans une certaine mesure, ia 
conciusion de l'exerclce. C'est du raste dans cet ordre-la, 
et nous admettons que ie Conseil federal a ete Jusqu'a ce 
moment-la fidele a ia promesse qu'll avait falte lors de ia 
presentatlon des Grandes llgnes de la politlque gouverne
mentale, que les divers proposltions et messages ont ete 
presentes. 
Nous avons deja critique, et nous critiquons encore au
jourd'hui le fait que toutes ces propositions en matiere de 
finances federales n'aient pas ete traitees slmultanement 
par une mAme commission, car leur lnterdependance est 
plus qu'evidente. Les jeux et las lnteräts politiques comme 
ceux des partls ne sont probablement pas etrangers a ce 
fait, en depit des dlfficuites financieres de ia Confedera
tlon. 
Qu'en est-11 aujourd'hui de ces priorites? Eiies ont ete 
compietement renversees et modifiees. La priorite a donc 
ete donnee a ia prorogation du reglme financier et, ce qui 
est plre, dans une version a sens unique: seuls les impOts 
indirects ont etä augmentes. L'introduction de la taxe sur 
les poids lourds traine dans les labyrinthes d'une commls
sion. Quant a l'imposition des avolrs flducialres des ban
ques, l'opposition bourgeoise, celle-la et non la nOtre, est 
une opposition de principe. 
Les resuitats de ces manceuvres sont evidents: pas de 
nouveaux impOts pour ceux qui pourralent et devraient en 
payer davantage, mais seuiement de nouveaux impOts in
directs, qui frappant surtout les moyens et petits revenus. 
Tout cela, et queiqu'un l'a deja rappele icl, pendant que 
ies trois grandes banques, pour ne parler que d'elles, an
noncent pour 1980 des profits records, en augmentation 
de 16, 14 et 11 pour cent sur ceux de l'annee precedente, 
ainsi qu'une augmentation des dividendes. Vous connais
sez les chiffres: 287 milllons pour ia Societe de Banque 
Suisse, 334 miilions pour i'Union de Banques Suisses, 281 
mlllions pour le Credit Suisse. Et ce ne sont pas seulement 
les grandes banques qul etaient au grand soieil de bonnes 
affaires en 1980. Brown Boveri et d'autres grosses socle
tes industrielles, ainsl que les compagnies d'assurances, 
sont aussi dans le coup. Vous admettrez, et M. Ritschard 
en premier lieu, que, quand on entend faire appel aux sa
crifices necessaires pour resoudre les difficultes finan
clllres de la Confederation, il faut que tout le monde fasse 
sa part, ce qu'on n'a manifestement pas falt en enterrant 
l'impositlon des avoirs flduciaires des banques ou en renon
c,:ant a modifier ie taux maximal frappant ies benefices des 
personnes morales. 
Le premier objectif de ma proposltion de renvoi est donc 
ie reta6lissement de ('ordre des priorites pour les mesures 
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destinees a. assainir les finances federales, ordre des prio
rites enonce par le Conseil federal lui-mäme dans son 
programme de legislature et que les interAts des milieux 
bourgeois, c'est-a-dire de ceux qui prOnent «moins d'Etat», 
ont bouleverse, pour imposer la logique qui veut que les 
banques, soch~tes anonymes, assurances, multinationales 
soient appelees a payer davantage. 

Mais un autre motif justifie a. lui seul le renvoi du projet au 
Conseil federal. Le droit en vigueur, en l'occurrence les 
dispositions finales de l'alinea 5 de l'article 41ter de la 
constitution, dispose que «les effets de la progression a 
froid sur i'impöt frappant ies revenus des personnes physi
ques seront compenses periodiquement». Cette prescrip
tion a donne lieu au sein de ia commission a. de longues 
discussions, qui ont abouti a la proposition de minorite 
Kohler, qul reaffirme et precise, mais seuiement pour l'ave
nir, le principe de la compensation integrale des effets de 
la progression a froid lors de chaque periode de taxation. 
Une teile disposition aurait dO par contre avoir, a mon 
avis, pour consequence iogique la presentation de propo
sitions visant a corriger entierement ces effets-la, sur
tout pour les petits et moyens revenus. Cela aurait exige 
en particulier, c'est vrai, une modification des baremes 
d 'imposition. 
Le Conseil federal, tout en reconnaissant dans son mes
sage ia necessite d'une correction des effets de la pro
gression a. froid, qui n'ont plus ete corriges depuis 1975, 
maigre ie dispositif constitutionnei, refuse de la realiser, 
se iimitant a. proposer une solution partielle bien modeste. 
Correction qua la commission, il est vrai, a amelioree en 
augmentant les deductions sociales. Le Conseil federal 
motive ce choix par le fait qu'une revision de la loi est en 
cours, mais en fait parce que son but est d'assurer de 
nouveiies recettes a la Confederation. Les recettes qua les 
partis bourgeois lui refusent sur les avoirs fiduciaires de
vant etre recuperees par le seui moyen de l'impöt indirect, 
ce qua nous ne pouvons pas du tout approuver. 

Le deuxieme objectif de ma propositlon de renvoi est 
donc Justement d'obtenir qua ies dispositions constitution
nelles soient appliquees et que les effets de la progression 
a. frold soient integralement corriges des maintenant, et 
pas seulement dans un avenir plus ou moins proche. 

Pour conclure, il y a un dernier motif qui justifie la propo
sition de renvoi. Nombre de partis et d'organisations ont 
soutenu dans la procedure de consuitation l'opportunite et 
la necessite d'augmenter les charges maximales pour les 
personnes physiques et moraies, et cela pour une reparti
tion plus equltable des charges flscales. Nous sommes du 
meme avis et nous restons du meme avis, tandis _ qua les 
autres ont change de positlon. Mais c'est Justement ce 
qua le projet ne fait pas. II va meme dans un sens con
tralre en falsant cadeau, aux personnes physiques ayant 
un revenu de plus de 100 000 francs par annee, d'une de
duction d'impöts. Au total, il s'agit d'un cadeau de quel
que 30 millions de francs qui est maintenu aussi par ies 
decisions de la commission d'augmenter les deductions 
sociales. Deductions sociales que nous approuvons. Vous 
admettrez avec moi qua i'opinion publlque ne com
preridra pas facilement qua d'un cöte, on continue a par
ler des difficultes financieres de la Confederation et de 
l'autre cöte on fasse des cadeaux aux revenus de 150, 200 
et 300 000 francs par annee. Voila las motifs principaux 
qul justifient la proposition de renvoi du projet au Conseil 
federal. Ce renvoi, je le repete, devrait permettre, entre
temps, l'adoption de certains impöts speciaux, en particu
lier celui sur les avoirs fiducialres et, en meme temps, de 
presenter avant l'echeance de 1982 un projet de nouveau 
regime flnancier qul respecte mieux les dispositions cons
titutionneiies en vigueur et qui prevoie avant tout une aug
mentation de l'imposition fiscale directe sur las revenus 
des personnes physiques et moraies et seulement, c'est 
ma positlon personnelle, si necessaire, comme derniere 
mesure compiementaire, une readaptatlon de l'impOt sur 
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le chiffre d'affaires. Pour toutes ces raisons, je vous invite 
donc a voter ma proposition de renvoi. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Herr Carobbio 
möchte, dass Sie die Vorlage an den Bundesrat zurück
weisen mit dem Auftrag, eine neue auszuarbeiten, in der 
die Warenumsatzordnung, so wie sie heute ist, verlängert 
wird, also ohne Erhöhung, und in der für die direkte Bun
dessteuer ein anderer Tarif angesetzt wird, mit dem 
gleichzeitig auch alle Kosten der kalten Progression elimi
niert werden. Herr Carobbio hat diesen Antrag auch in der 
Kommission eingebracht; er ist mit 25 zu 1 Stimme abge
lehnt worden. Ich möchte Sie bitten, das gleiche zu tun. 
Nur eine ganz kurze Bemerkung: Herr Carobbio verlangt 
von uns die Quadratur des Zirkels. Wenn er den Ausgleich 
der kalten Progression verlangt, dann kostet das 800 Mil
lionen Franken. Wenn er auf Mehreinnahmen bei der Wa
renumsatzsteuer verzichten will, kostet das 600 Millionen 
Franken, also 1,4 Milliarden oder 1400 Millionen Franken. 
Er bringt selber Vorschläge für Mehreinnahmen: Wehr
steuer-Korrekturen bei den natürlichen und bei den juristi
schen Personen. Mit diesen höheren Tarifen könnten fol
gende Mehrerträge erzielt werden: bei den natürlichen 
Personen 35 Millionen Franken, bei den juristischen 180 
Millionen. Das macht zusammen 215 Millionen. Davon ge
hen 65 Millionen als Anteile an die Kantone. Es verbleiben 
also 150 MIilionen Franken Mehreinnahmen. Dafür verlangt 
er Entlastungen von 1400 Millionen Franken. Sie sehen, 
die Sache Ist so nicht lösbar. Ich bitte Sie, die Rückwei
sung abzulehnen. 

M. de Chastonay, rapporteur: La commlssion a effective
ment rejete par 25 voix contre 1 la proposition de renvoi 
de M. Carobbio. Cette proposition demande la pure et 
simple prorogation non limitee dans le temps de l'ICHA en 
ses taux actuels, de mElme que 1a prorogation eile aussi 
illimitee de l'impOt direct avec une compensation totale 
des effets de la progression a froid et une revision des 
baremes de l'imposition directe. Cette these n'est pas 
nouvelle ici et je ne reprendrai surtout pas las arguments 
qul ont ete developpes a son encontre, notamment lors 
des debats de septembre 1978, apropos de la reforme des 
finances federales. M. Carobblo n'ignore pas qua le projet 
dont II demande le renvoi echoit a fin 1982 et que, d'ici la, 
las däficits du compte financier federal auront encore ten
dance a s'aggraver et a s'accumuier si l'on n'empolgne pas 
le probleme avec dlligence. 
Je crols qu'II faut Eitre clair: nous ne pouvons pas nous 
payer le luxe de renvoyer tout le projet au Conseil fädäral 
au rlsque de volr s'emplrer encore l'etat de nos flnances. 
On a mis en veilleuse suffisamment de proJets flnanclers 
pour que, malntenant nous empoignions le probleme sä-. 
rleusement. Nous avons decrit tout a !'heure les consä
quences financieres, pres de 800 millions de francs, d'une 
compensation totale des effets de la progression ä froid. 
Cela veut dire qu'il sera Impossible, Monsieur Carobblo, 
Ein malntenant les taux actuels de l'ICHA, de trouver dans 
f'augmentatlon des charges maximales de l'impOt direct 
que vous preconisez et qul devralt grever les personnes 
physlques et morales, l'equivalent du manque a gagner 
resultant de votre propositlon. 
D'allleurs, en examinant les chiffres, je constate que les 
proposltlons d'augmentation d'lmpöt federal direct pour 
les personnes physiques devraient rapporter, selon votre 
proposltlon, 35 millions, les personnes morales etant 
taxees ä plus de 180 millions, soit un total de 215 millions 
de francs de plus-value flscale. Par contre, avec l'attenua
tion totale de la progression a froid et en malntenant le 
taux actuel de l'ICHA, le projet ne trouve pas du tout son 
compte et il ne rapporterait absolument pas un centlme a 
la Confederation. De plus, je doute fort que l'equite fiscale 
a laquelle vous-mäme et vos camarades faites si souvent 
allusion, trouve veritablement son compte dans une aug
mentation des taux pour certains revenus, quand on sait 

. qua la progression de l'impOt fedäral dlrect, il faul ie preci
ser icl aussi, est l'une des plus rapides et des plus fortes 
qui existe dans la fiscalite europeenne. Actuellement, 2,5 
pour cent des contribuables a l'lmpOt de defense nationale, 
soit la classe des revenus au-dessus de 100 000 francs, 
palent 54 pour cent de cet lmp0t. Et la commission a des 
iors pelne a comprendre les reproches de fiscalite antiso
ciale que vous faites, aujourd'hul, comme eile a peine a 
concevoir une politique sociale realiste, qui consisterait a 
consentir au contlnuel accroissement des deficits du 
compte financler avec ies inconvenlents que cela com
porte. 
D'ailleurs, en se referant au tableau que· vous avez en vo
tre possession, vous constaterez que, selon le projet de la 
commission, la dimlnution de la charge de l'impöt direct 
sous forme d'un relevement des deductions sociales se 
revele bien plus forte en pour-cent pour les revenus de 
15 000 a 80 000 francs que pour les categorles de revenus 
excedant 80 000 francs. 
Enfin, ies statlstiques de la 18e periode de l'lmpöt federal 
direct font ressortir qua les classes de revenus de 25 000 
a 50 000 francs, repräsentant 47 pour cent du total des 
contribuables, acquittent 18,8 pour cent de l'impOt, les cfas
ses de revenus de 50 000 a 100 000 francs representent 
9,7 pour cent du total, payant 23 pour cent de l'impOt, 
alors que c'est dans les revenus de 100 000 ä 500 000 
francs, ce qui represente 2,3 pour cent des contribuables, 
qu'il faut rechercher 39 pour cent du rendement total de 
l'imp0t. Plus globalement, l'echelle des revenus bas et 
moyens jusqu'a 100 000 francs represente plus de 46 
pour cent du rendement flscal total, alors qua les revenus 
au-deia de 100 000 francs s'acquittent de plus de 53 po,ur 
cent de l'impOt. Cette echelle est d'allleurs senslblement 
identique a celle qui reglt l'IDN des personnes morales, ou 
les rendements de 100 000 francs et plus acquittent 68 
pour cent de l'lmpOt total. Ces chlffres, Monsieur Carob
blo, veulent bien dire que l'on ne peut pas raisonnable
ment pretendre que la fiscalite que nous mettons sur pied 
dans notre projet est antisociale, les chiffres qua je viens 
de citer le demontrent clairement. Je serals plutOt de l'avis 
que la pratique d'une vraie politique sociale passe avant 
tout par des flnances saines, celles que vous desirez tout 
en les refusant. Pour ces motifs, je vous demande de vous 
opposer a la proposltlon de renvol. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

131 Stimmen 
5 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 

Le debat sur cet ob/et est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.15 Uhr 
La seance est tevee a 12 h 15 
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80.088 

Finanzordnung. Bundesverfassung 
Regime flnancier. Constltutlon federale 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 170 hlervor - Volr page 170 cl-devant 

Detailberatung - Discusslon par artlcles 

Titel und Ingress, Zlff. I Ingress, Art. 41tel' Abs. 1 Bat. a, b 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et pr6ambule, eh. I pr6ambule, art. 41ter al. 1 let. a, b 

Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federai 

Angenommen - Adopt(J 

Art. 41ter Abs. 1 Bat. c 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Biocher, Biel, Bonnard, Bremi, Feigenwinteir, Flubacher, 
Hofmann, Junod, Kaufmann, Nebiker) 
c .... Die Befugnis zur Erhebung der in den Buchstaben a 
und c genannten Steuern ist bis Ende 1994 befristet. 

Art. 41ter al. 1 Iet. c 
Proposition de Ja commlsslon 

Ma/orlte 
Adherer au projet du Conseil fed~ral 

Mlnorlte 
(Blocher, Blel, Bonnard, Breml, Feigenwinter, Flubacher, 
Hofmann, Junod, Kaufmann, Nebiker) 
c . ... La competence de iever les impöts mentlonnes sous 
iettres a etc explre ä ia fin de 1994. 

Blocher, Sprecher der Minderheit: Seit der Einführung in 
den Jahren 1940 beziehungsweise 1941 sind die Wehrsteuer 
und die Warenumsatzsteuer befristet. Diese Befristung hatte 
verschiedene Gründe. Einer davon war wohl der Umstand, 
dass die erste Finanzordnung auf dem Kriegsvollmachten
recht des Bundes beruhte und hernach auf kurzfristigen 
Finanzübergangsordnungen. Das schreibt auch der Bun
desrat In seiner entsprechenden Weisung an die Kommis
sion. Seit 1958 ist die Befristung der beiden Hauptsteuern 
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des Bundes ausdrücklich in der Bundesverfassung vorge
sehen. 
Wer einen Blick auf die Geschichte unserer Bundesfinanz
ordnung wirft, der sieht, dass dem Schweizervolk daran 
gelegen ist, dass einerseits die Erhebungsdauer für unsere 
beiden Hauptsteuem beschränkt ist, und dass andererseits 
die Verfassung materielle Schranken, Höchstsätze für die 
Steuern vorsieht. Wenn man eine Bundesfinanzordnung 
unbefristet in der Bundesverfassung verankern möchte, 
dann sicher nicht jetzt und sicher nicht diese Bundesfi
nanzordnung. Warum? 
Erster Grund: Wenn eine echte Kompetenz- und Aufga
benverteilung zwischen Bund und Kantonen - und zwar 
auch (oder gerade) aus föderalistischen und nicht nur aus 
finanziellen Gründen - vorgenommen wird, dann muss 
dies zwangsläufig Folgen für die Finanzordnung des Bun
des haben. Die Au·fgabenteilung wird nach einer echten 
Finanzreform rufen und wird im Idealfall eine konsequente 
Ausscheidung der Steuerquellen zwischen Bund und Kan
tonen zur Folge haben. ich mache mir keine Illusionen: 
Mittelfristig wird ein vollständiger Verzicht auf die direkte 
Bundessteuer nicht realisierbar sein, möglicherweise aber 
deren Umwandlung in eine Finanzausgleichssteuer. 
Zweiter Grund: Die jetzt geltende Finanzordnung, die es 
zu verlängern gilt, wurde von der vorberatenden Kommis
sion ausschiiessllch in bezug auf die Steuertarife und die 
WUST-Sätze untersucht. Alle übrigen Dinge in dieser Fi
nanzordnung wurden absichtlich nicht untersucht, müssten 
also noch untersucht werden, ob sie für eine dauernde 
Bundesverfassungsbestimmung taugen. 
Dritter Grund, ein wesentlicher: Die Terminierung der Er
hebungsdauer gibt dem Volk die Möglichkeit, periodisch, 
von Zeit zu Zeit zu diesen Hauptsteuern Stellung zu bezie
hen und so den Bundeshaushalt indirekt unter einer ge
wissen Kontrolle zu halten. Das ist nicht wertlos, sondern 
gerade beim fehlenden Finanzreferendum sehr wohl von 
Bedeutung. 
Die Aufhebung der Befristung bedeutet meines Erachtens 
eine gewisse Resignation im Hinblick auf eine echte Fi
nanzreform und die Brüskierung föderalistischer Kreise, 
die sich aus der Aufgabentellung mehr erhoffen als nur 
die Entlastung des Bundesfinanzhaushaltes. Die Aufhe
bung der Befristung bedeutet ein Ja zu einer dauernden 
direkten Bundessteuer ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, 
in dem sich mittelfristig oder langfristig - wenigstens - die 
Umwandlung zu einer Finanzausgleichssteuer abzeichnet. 
Die Aufhebung der Befristung soll, wie man sich von der 
gegnerischen Seite auszudrücken pflegt, endlich einmal 
Ruhe schaffen. Wir finden jedoch, dass gerade eine perio
dische Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Fi
nanzordnung wertvoll ist; den Ständen und dem Schwel
zervoik sollte daran viel gelegen sein. 
Die Befristung zwingt uns ferner zu einer periodischen 
Ueberprüfung der . Steuerordnung als solche, und damit 
beispielsweise auch zur Klärung der Frage nach dem 
Ausgleich der kalten Progression. Meine Damen, meine 
Herren: Würden wir heute überhaupt über die. Frage der 
kalten Progression, trotz der eindeutigen Bundesverfas
sungsbestimmung, sprechen, wenn nicht die jetzige Bun
desfinanzordnung befristet wäre? 
Ich erachte die Befristung der Bundesfinanzordnung im 
heutigen Zeitpunkt für sachlich richtig und notwendig. 
Die Dauer der vorgeschlagenen Befristung nimmt Rück
sicht auf den Beginn und das Ende der Legislaturperioden 
In den 90er Jahren. Diese zwölf Jahre bieten Gewähr da
für, dass das Parlament dann für die Verlängerungsarbei
ten mitten in einer Legislatur steht, was für die Qualität 
des Entscheides eigentlich förderlich sein sollte. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

M. Bonnard: Le groupe liberal votera la proposltlon de la 
minoritll. Tout d'abord pour des raisons pratiques. Ainsi 
le regime actuel, vous le savez aussl blen que mol, n'est 
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pas falt pour durer. II est rempli de defauts et ces defauts 
dolvent etre corriges; ensuite, les caracteristiques du futur 
reglme flnancier dependront dans une !arge mesure de la 
repartition des täches entre cantons et Confederatlon, re
partltlon des täches qui est actuellement a l'etude. Lors
qu'on connaitra les propositions du Conseil federal, on 
sera a ce moment-la en mesure de determlner avec preci
slon les ressources necessaires a la Confederation. 

A ces ralsons d'ordre pratique, nous en ajoutons d'autres, 
de principe. Nous sommes conscients, et nous le disons 
clalrement une fois pour toutes, des inconvenlents reels 
que la llmite de temps represente pour le Conseil federal 
et pour le Parlament, mals le Conseil federal et le Parla
ment ne sont pas a eux seuls toute la Confederation, II y a 
encore le peuple et les cantons. La questlon politlque est 
de savolr s'il est opportun, dans les clrconstances ac
tuelles, de dimlnuer les pouvoirs du peuple et des cantons 
en matlere flscale. Ces · pouvoirs seraient incontestable
ment dlminues sl nous acceptlons l'inscriptlon definitive 
dans la constltutlon de l'ICHA et de l'IDN. lls le seraient 
surtout parce que le peuple et les cantons ne seraient 
plus amenes de maniere obligatoire et reguliere a dlscuter 
avec les autorltes federales et sur pied d'egalite des 
moyens flnanciers necessalres. Or, nous ne voulons pas 
d'une telle dlminution des droits populaires et des drolts 
des cantons. Nous croyons, au contraire, que ces vota
tions regulleres, non pas sur une quelconque broutllle ni 
sur un probleme technlque qui echappe a l'electeur 
moyen, mals sur une questlon politique fondamentale, sont 
un facteur d'equlllbre pour le pays. 
Ces votations sont necessalres d'abord parce qu'une par
tle importante des recettes flscales de la Confederatlon 
sont puisees dans la meme matiere que celle a laquelle 
les cantons ont recours. Pour que !es cantons pulssent 
defendre efficacement la part de cette matiere fiscale qui 
leur est necessalre, II faut ces votations reguiieres dans 
lesquelles leurs voix de cantons comptent pleinement. A 
ce defaut, la flscallte de la Confederation ne cessera de 
s'etendra au detriment de celle des cantons. Ceux-cl 
emargeront de plus en plus aux depenses de transfert de 
la Confederation sous la forme de subventions accrues ou 
sous la forme d'augmentation des parts cantonales aux 
differents impöts federaux. Ce serait absolument contraire 
aux efforts qui se poursuivent activement, par exemple 
dans le domaine · de la repartition des täche's entre can
tons et Confederation. 
Ces votatlons regulleres sont necessalres aussi du fait que 
la Confederation vote souvent des lois qui mettent de nou
velles charges sur les epaules des cantons. Tantöt, vous 
le savez, la Confederation fixe elle-meme la part que les 
cantons doivent supporter de certaines depenses fede
rales, tantöt eile se borne a leur conflercertaines täches 
d'executlon qui obllgent les cantons a recruter du person
nel supplementalre. Bien sOr, la Confederatlon consulte 
les cantons avant d'emettre ces lois, mais une fois la lol 
votee, les cantons sont pris dans l'engrenage administratif 
et II leur devient tres dlfflcile, pour ne pas dire Impossible, 
de maitriser des depenses entrainees par des affaires 
dont ils ne sont pas entierement responsables. La votation 
reguliere et obligatolre que nous preconisons et a laquelle 
les cantons partlcipent a part entiere est le seul moyen 
efficace d9nt 11s disposent pour discuter valablement, avec 
Ja Confederation, l'ampleur de ces täches et l'ampleur des 
charges que ces täches imposant aux corporatlons canto
nales. 
Je rappelle ensuite que l'obligatlon de soumettre perio
dlquement le regime financier federal au peuple et aux 
cantons a un effet preventif salutaire et contraint la Confe
deratlon a une politlque econome et menagere des de
niers publlcs. Au cours de ces deux dernleres annees, 
nous avons tous entendu le Conseil federal nous repeter a 
de multiples reprises qua nous devions mener une politi
que de stricte economie si nous voulions avoir quelque 
chance d'obtenir la prorogation du regime financier. Nous 
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l'avons aussl entendu nous rappeler que les autorites fe
derales ne pourraient pas demander au peuple et aux 
cantons des recettes nouvelles avant d'avoir claireme'nt 
demontre leur volonte d'economle dans les faits. Ce sont 
deux avis que vous partagez dans une large mesure et 
c'est la meilleure preuve de l'effet preventlf du vote obli
gatoire et reguller qu'lmpose un regime financier limite 
dans la temps. 
Enfin, notre groupe soullgne que la duree limitee des re
gimes financiers successifs et les votatlons populaires qul 
se sont succede ont ete un facteur essential d'equillbre 
dans le federalisme. Nous avons la convlction que si nous 
vivions sous un regime · financier inscrit definitivement 
dans la constitution, i'independance des cantons ne seralt 
plus ce qu'elle est encore aujourd'hui. Cette lndepen
dance est un avantage irrempla<;:able que nous ne voulons 
pas commettre la faute d'abandonner. 
D'ailleurs, la Confederation ne peut pas reprocher au peu
ple et aux cantons d'avoir cause sa misere financiere. Le 
peuple et les cantons ont fait ce qul etait en leur pouvoir 
pour y remedier. lls ont accepte de substantielles augmen
tations d'impOts. Par exemple, ils ont eleve le taux de 
l'ICHA de 11 pour cent en 1971, puis une nouvelle fois de 
27 pour cent en 1975, en meme temps qu'lls elevaient 
d'autres taxes flscales. lls ont impose une polltlque d'eco
nomle qui a porte ses fruits. Leur concours s'est donc 
finalement revele positif et nous ne devons pas nous en 
passer. 
On m'objectera sans doute que les taux flgurent encore 
dans la constltution, ce qul seralt suffisant. Toutefols, un 
regime definitif n'imposerait pas dans la meme mesure et 
avec la meme rlgueur ces consultations populaires regu
lieres que nous souhaitons. 
D'ailleurs, nous avons !'intime conviction que le taux ne 
tarderait pas a son tour a disparaitre de la constltution. Le 
projet de future constitutlon federale auquel le Conseil 
federal se refere si souvent en est la meilleure preuve. 
En conclusion, et apres avoir hesite a le dire, Je 
tiens a declarer que· la question de la limite dans le 
temps est une question cardinale pour la Parti liberal 
sulsse. Sans cette iimite, le Part! liberal ne trouvera pas 
de majorite en son sein pour appuyer le projet mals au 
contraire une majorite pour le combattre. Je prie nos col
legues soclalistes, en particulier M. Falber, de ne pas voir 
la une menace ou une sorte de chantage. Je vous dls 
simplement ce que je sals etre la realite dans notre petit 
partl et j'aurais le sentlment de manquer de loyaute ä votre 
egard si je ne vous le dlsals pas. 

Affolter: Im Namen der SP-Fraktlon bitte Ich Sie, dem 
Mehrheitsantrag zuzustimmen und den Antrag Blocher ab
zulehnen. 
Die unbefristete Verlängerung der Bundesfinanzordnung 
ist eine Frage der Ehrlichkeit. Der Bund wird nie auf mehr 
als die Hälfte der Fiskalelnkommen verzichten können, 
auch mit neuen Sparrunden nicht, denn zwei Drittel der 
Bundesausgaben sind durch Gesetz und Verfassung ge
bunden. Eine befristete Verlängerung wOrde uns daran 
hindern, die grundsätzlichen Fragen des Steuerrechtes In 
Ruhe und Gründlichkeit zu diskutieren. 
Wir sind ein Land der GesamtJ<onzeptlonen geworden. 
Aber ausgerechnet bei den Finanzfragen hat das Parla
ment nur mit Feuerwehrübungen gehandelt und Vorlagen 
dabei erst noch zerredet. Eine unbefristete Verlängerung 
der Finanzordnung schafft die nötige Ruhe, um gesamt
heitlich und zielbewusst über den Bundeshaushalt zu dis
kutieren und zu handeln. Dazu gehören zum Beispiel die 
Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen, 
die Steuerharmonisierung, das Problem der kalten Pro
gression, die Steuerhinterziehung, die Schwerverkehrsab
gabe, Subventionen oder auch die Bankenbesteuerung. 
Eine unbefristete Verlängerung wirkt zudem der Verunsi
cherung und dem Vertrauensschwund des BOrgers gegen
über dem Staate entgegen, was staatspolitisch von Bedeu-
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tung ist Wir werden auch nicht daran gehindert, Unge
rechtigkeiten der jetzigen Vorlage schrittweise auszuräu
men. 
Für eine unbefristete Verlängerung spricht schllessllch die 
Tatsache, dass mittels lnltlatlvrecht jede Gruppe, die dies 
will, Aenderungen beantragen und damit trotz unbefriste
ter Verankerung der Bundesfinanzordnung in der Verfas
sung Volksabstimmungen darüber veranlassen kann. Es 
hat sehr lange gedauert, bis in der Frage der Bundesfinan
zen wieder einmal der dringend nötige Kompromiss gefun
den wurde. Wenn es uns ernst ist, mit dem Bundes
hfltlilhrtll !\tJllrlttw@l!le IM A~lfla LU komnum, d01to11 Wlf 
keine Zeitnot und keine Feuerwehrübungen vorprogram
mieren. Im Sinne der Ehrlichkeit muss der Antrag Blocher 
abgelehnt und die Finanzordnung unbefristet verlängert 
werden. 

Breml: Ich versuche, nicht zu wiederholen, was die Herren 
Blocher und Bonnard schon gesagt haben und dem unse
re Fraktion zustimmen kann. Unsere Fraktion wird mit 
überwiegender Mehrheit für die Befristung stimmen. Ver
schiedene Votanten wiesen darauf hin, dass sich im tief 
verschneiten Beatenberg so etwas wie eine Aiphüttenstlm
mung eingeschlichen hat. Daran darf man sich freuen. Die 
Gesprächsbereitschaft Ist durchaus guter Parlamentaris
mus. Selbst sonst wenig erfolgreiche Politiker rafften sich 
ja zum Beispiel auch In Camp David gelegentlich zu gros
sen Leistungen auf. Lassen wir uns aber hier nicht täu
schen. Der Grund dafür, dass wir In der Kommission einen 
Konsens gefunden haben, lag nicht so sehr am Schnee, 
lag nicht so sehr am gütigen Charakter aller Kommissions
mitglieder, sondern er lag doch sehr viel mehr darin, dass 
wir hier vor einem Obligatorium der Erneuerung stehen 
und nicht vor einem Fakultativum. 
Das hat sich schon vor Sitzungsbeginn auf dem Beaten
berg gezeigt. Alle Fraktionen hielten Vorsitzungen ab und 
bereiteten sich dort für den offenen Krieg vor. Gleich bei 
Sitzungsbeginn hat sich dann gezeigt, dass dieser Krieg in 
diesem Umfang nicht stattfinden wird, weil wir alle - alle! 
- daran Interessiert waren, diesmal in der Volksabstim
mung bestehen zu können. Das war ein ganz gewaltiger 
Unterschied zu den Diskussionen 19TT und 1979. 19TT und 
1979, als wir kein Obligatorium hatten, wurden maximale 
Forderungen auf allen Selten aufgestellt. Es wurde mit 
dem Gedanken an politische Handstreiche geflirtet. Es 
wurde Parteipolitik Im Vordergrund betrieben, und die In
teressen des Vaterlandes waren ein bisschen in den Hin
tergrund gerückt. Das Risiko war bei weitem nicht so 
gross wie heute, weil man sich damals sagen konnte: 
Wenn es dann nicht akzeptiert wird vom Volk, haben wir ja 
unsere bisherige Ordnung; wir können dann in einem zwei
ten, in einem dritten, In einem vierten Anlauf versuchen, 
unsere partelpolltischen Ziele zu erreichen. 
Das ist heute nicht möglich. Heute können wir uns nicht 
so sehr auf unsere Parteiparolen, sondern auf die geäus
serten Meinungen von Steuerzahlern und Bürgern ausrich
ten. Diesen Tatbestand alle zwölf Jahre wieder einmal 
herbeizuführen, Ist - wie Ich meine, Herr Affolter - nicht 
unehrlich! Das Ist der Ausdruck des direkten Einflusses 
des Bürgers. Das ist jetzt für einmal nicht nur mehr Demo
kratie, sondern auch bessere Demokratie! Alle zwölf Jahre 
kann damit der Stimmbürger auch einmal direkt auf unse
re Finanzpolitik Einfluss nehmen. 
Das möchten wir erhalten. Ich gestehe ihnen ganz ehrlich, 
dass für die Weiterführung der Befristung dieser politische 
Aspekt für mich weit eher im Vordergrund steht als etwa 
wirtschaftliche oder flnanzsystematische Aspekte. Aus je
nen Gründen könnte man vielleicht darauf verzichten, aber 
aus diesem politischen Grund darf man nicht darauf ver
zichten! 
Vielleicht ein zweiter, etwas weniger wichtiger Punkt: Wir 
beantragen jetzt in dieser Vorlage - die grosse Mehrheit 
der Kommission beantragt das -, eine Reform der Waren
umsatzsteuer an die Hand zu nehmen, d. h. wir beauftra-
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gen den Bundesrat wieder damit, diese Steuervorschrift in 
der Richtung zu verändern, wie In der Motion vorgeschla
gen. Spätestens nach zwölf Jahren (spätestens dann!) 
möchten wir auch eine Kontrolle darüber haben, ob allo 
die Motionen - es ist ja nicht nur eine einzige - tatsäch
lich erfüllt worden sind oder ob das nicht der Fall ist. 
Wir stimmen allerdings der Befristung auf zwölf Jahre statt 
auf zehn Jahre aus offensichtlichen Gründen, wie sie 
schon dargelegt worden sind, zu. Aus diesen Gründen 
wird die grosse Mehrheit der freisinnig-demokratischen 
Fraktion der Befristung auf zwölf Jahre 1ustimman 

Frau Meier Josi: Drei Ueberlegungen veranlassen mich, 
zugunsten der Mehrheit und damit gegen eine weitere 
zeitliche Begrenzung der in Artikel 41ter Absatz 1 genann
ten Steuerarten zu sprechen. Erstens ist diese Begrenzung 
für unser Land und unser Parlament sicher überholt. An
dere sagten vor mir, sie sei nachgerade unseres Landes 
unwürdig. Wir wissen in der Tat, dass diese Steuern den 
Löwenanteil der Bundeseinnahmen ausmachen, wissen, 
dass der Bund auf keine von ihnen verzichten kann, und 
wissen, dass wir auch 1994 ihre Weiterführung vorschla
gen und beschliessen müssen. Die Fraktionssprecher ha
ben es mehr oder weniger offen zugegeben. Es scheint 
mir also eine Vogel-Strauss-Politik zu sein, den Beschluss 
im Provisorium zu belassen. 
zweitens: Mit verschiedenen Kollegen bin ich der Auffas
sung, das überholte Provisorium hindere uns daran, uns 
in Ruhe mit einer echten Finanzreform zu befassen. Was 
der Bundesrat in diesem Sinn andernorts sagte, gilt heute 
noch. Ich zitiere ihn: «Die Erfahrungen ... beweisen mit 
aller Deutlichkeit, dass eine zeitliche Befristung die An
handnahme einer grundlegenden Neuordnung der Ausfüh
rungsgesetze und damit die staats- und finanzpolitisch er
wünschte Ablösung der voiimachtenrechtiichen Steuerord
nung verunmöglicht. Bis heute hatten sich die eidgenössi
schen Räte und die Stimmberechtigten im Bereich der 
Warenumsatzsteuer und der Wehrsteuer stets nur mit Ein
zelfragen - allerdings mit wichtigen (Steuersätze, Tarife, 
Steuerfreigrenzen, Sozialabzüge, Freiliste bei de·r WUST) -
zu befassen, noch nie aber mit der Gesamtheit der in 
einem Ausführungsgesetz zu lösenden fiskalpoiitischen 
Fragen. Ein Ausführungsgesetz für eine direkte Bundes
steuer hatte - seltsam genug für unsere Demokratie - das 
eidgenössische Parlament letztmals im Jahre 1920 zu be
raten. Umfassende Gesetze über die allgemeine Einkom
mensbesteuerung steilen angesichts der zu beachtenden 
finanz-, wirtschafts-, sozial- und konjunkturpolitlschen Ziel
setzungen und Folgen heute mehr denn je, und namentlich 
in einem Bundesstaat, höchste Anforderungen an die Ver
waltung, den Gesetzgeber und den Souverän, so dass un
ter dem zeitlichen Druck einer Befristung der Verfassungs
grundlage im Ernst nicht gedacht werden kann, ein sol
ches Gesetzgebungswerk zu einem guten Ende zu füh
ren.» 
Sie sehen, ich schliesse mich im grossen und ganzen den 
Ueberlegungen der Kollegen Columberg und Martignoni 
zu diesem Thema an, wie sie im Eintreten geäussert wur
den. 
Drittens: Die Argumente für eine Befristung vermögen 
nicht mehr zu überzeugen. Was den Bürger wirklich inter
essiert - die masslichen Steuerbegrenzungen, die Sätze -, 
bleibt unter seiner Verfassungskontrolle. Der Mehrheitsvor
schlag verlangt keinen einzigen zusätzlichen Steuerrappen 
vom Bürger. Deshalb begreife ich nur schwer, wie eine 
Befristung zusätzliche Stimmen einbringen sollte. Was die 
Stände interessiert und uns staatspolitisch berührt - näm
lich eine Neuaufteilung der Mittel zwischen Bund und Kan
tonen -, bleibt auf unserer Traktandenliste. Die Stände 
können übrigens nicht verlieren, was sie innerlich schon 
längst aufgegeben haben. Das ist doch in der Diskussion 
mit dem Bund nur noch ein Papiertiger. Wenn uns die 
Quadratur des Kreises aber ohne die gel'lannten Steuerar-
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ten gelingt, dann können wir auch diesen Artikel 41ter 
Absatz 1 der Verfassung wieder abändern. 
Das Argument, der Bürger müsse von Zeit zu Zeit diesen 
Artikel diskutieren und zu ihm Stellung nehmen können, ist 
in jeder Hinsicht verfehlt. Das Volk will nicht nach dem 
blossen Muster der plebiszitären Demokratie von Zeit zu 
Zeit zu Selbstverständlichem nicken, es will vielmehr ech
te Sachentscheide fällen, und das ist die blosse Bestäti
gung von Steuerarten nicht. Ueberdies ist dem Bürger 
noch nie die sogenannte Null-Lösung zur Abstimmung vor
gelegt worden. Die Verlängerungen wurden immer mit ir
gendeinem Zuckerguss oder einer Essigsauce angerei
chert, also mit Irgendwelchen Sachfragen. Gerade zu sol
chen Sachfragen Wird der Bürger weiter abstimmen müs
sen, und er wird mit jeder Garantie vor 1994 neben 
einer grossen Finanzreform genügend Abstimmungen mit 
finanz- und steuerpolitischem Inhalt erleben. Denken Sie 
nur an die bevorstehenden Diskussionen über Verkehrs
und Bankensteuern, und vergessen Sie nicht, dass 
diesseits und jenseits der Saane die Steuerbürger nicht 
gerade positiv auf e.in Zuviel an Abstimmungen reagieren. 
Es wäre tröstlich, wenn es uns gelänge, mit unserer noch 
verbliebenen Ware das Notfloss zu verlassen - denn aus 
Notrecht sind diese Steuern nun einmal herausgewachsen 
- und umzusteigen auf eine mindestens einigermassen so
lide Arche, die uns die nächste Sintflut überleben lässt. 

Muhelm: Ich möchte mich meinerseits dem Antrag der 
Kommissionsmehrhe'it anschliessen, auf die Befristung für 
die Warenumsatzsteuer und die direkte Bundessteuer zu 
verzichten. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich 
hierbei um die beiden Hauptquellen handelt, die dem 
Bund nota bene die Hälfte seiner Einnahmen einbringen. 
Ich glaube, wir sind uns doch einig, dass diese in der heu
tigen Situation und auch in weiterer Zukunft für den Bund 
absolut notwendig und unerlässlich sind. Ich kenne keinen 
Kanton, der sein Steuergesetz grundsätzlich alle paar Jah
re der Volksabstimmung unterstellt, um zu wissen, ob die 
Bürger weiterhin Steuern bezahlen wollen oder nicht. 
Diese beiden Steuern werden im Bunde seit Jahrzehnten 
erhoben: die Warenumsatzsteuer seit 1941, die direkte 
Bundessteuer in dieser oder jener Form sogar seit 1915; 
aber bis heute hat man diese Bundessteuern auf zwei, 
drei, vier, auf sechs oder in den letzten Malen auf zwölf 
Jahre befristet. Die Minderheit möchte nun diese Befri
stung weiterführen. 
Ich frage: Sind diese Steuern wirklich solche auf be
schränkte Zeit, nachdem wir sie schon seit Jahrzehnten 
erheben? Tun wir doch nicht dergleichen, als ob dem so 
wäre. Ich glaube, diese beiden Steuern - das hat nun die 
Geschichte und die Entwicklung bewiesen - haben nicht 
einen vorübergehenden, sondern auch für die nächste Zeit 
einen dauernden Charakter. Es denkt auch, glaube ich, in 
diesem Saale niemand an eine Abschaffung dieser beiden 
Steuerquellen; nicht einmal Herr Blocher, der ja gesagt 
hat, er tnache sich mittelfristig keine Illusionen, dass man 
auf diese Steuern verzichten könne. 
Aber es geht doch heute nun mal darum, dem Bund seine 
Haupteinnalimequelleri auf die Dauer zu sichern. Wenn 
Sie neuerdings eine Befristung vornehmen, so schaffen 
Sie damit in der Bundesfinanzordnung nur eine Unruhe, 
indem diese Quellen eben nur auf Zeit bewilligt sind. Aber 
auch für die Kantone schaffen Sie eine Unsicherheit, was 
sie eigentlich vom Bund erhalten. Das beweisen die Erfah
rungen der 70er Jahre. Für die Kantone ist es wichtig, 
dass in der Verfassung die Höchstsätze - Bundeseinkom
menssteuer - verankert sind, und zwar wegen der Abgren
zung der Steuerhoheit zwischen Bund und Kantonen. 
Wir vergeben uns gar nichts, wenn wir diese Befristung 
aufheben. Für Reformen, für Aenderungen an den Steuer
gesetzen, am Steuersystem, besteht jederzeit Gelegenheit. 
Bel den Verfassungsänderungen, die wir ja vornehmen 
müssen, haben Volk und Stände das letzte Wort, und es 
bringt gar nichts, alle zwölf Jahre Stellungnahmen des 
Volkes herbeiführen zu wollen. Wir sehen es jetzt; wir sind 
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ja irgendwie in zeitlicher Not, In einer Zwangssituation, 
und können deshalb nur eine Minireform vornehmen, ganz 
abgesehen davon, dass das, was wir hier beschiiessen, 
nicht endgültige, definitive oder ewige Lösungen sind. 
Ich möchte Ihnen daher empfehlen, die Befristung aufzu
heben, weil sie meines Erachtens ein unhaltbares Dauer
provisorium, einen Anachronismus, ja einen alten Zopf 
darstellt, der angesichts der Realität, dass wir diese 
Steuern seit Jahrzehnten erheben, endlich abgehauen wer
den sollte. Helfen Sie mit, unsere festgefahrene Finanzord
nung zu deblockieren; helfen Sie mit, einen kleinen Schritt 
nach vorwärts zu tun, der weder für den Bund noch für die 
Steuerzahler mit Kostenfolgen verbunden ist. 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag der Mehrheit und des 
Bundesrates zuzustimmen. 

LDchinger: Herr Kollege Martignoni hat in der Eintretens
debatte sinngemäss erklärt, eine unbefristete Finanzord
nung würde uns mehr Freiheit, mehr Musse und auch 
grössere Erfolgschancen geben für eine spätere ausgereif
te dauerhafte Ordnung; die bisherigen Anläufe hätten Im
mer unter Zeitdruck gestanden. Diese Ueberiegung hat 
etwas für sich, aber die Ueberlegung wird eben aus
schliessllch aus dem Gesichtswinkel der Bundesverwal
tung und unseres Parlamentes angestellt. Vom Volk aus 
betrachtet, präsentiert sich die Sache ganz anders. Das 
Volk möchte doch eine Garantie dafür haben, dass es frü
her oder später wieder einmal seine Meinung abgeben 
kann zu eidgenössischen · Finanzordnungen, und zwar 
zwingend. Die Befristung der Vorlage gibt dem Volk diese 
Garantie. Ich bin überzeugt, dass das Volk sein Mitsprache
recht in den finanzpolitischen Belangen eifersüchtig ver
teidigen wird, wenn man versuchen sollte, ihm dieses 
Recht mit Aufhebung der Befristung wegzunehmen. Gera
de in der heutigen finanzpolitisch hoch sensibilisierten 
Situation wird .die Befristung der Vorlage in der Abstim
mungskampagne sicher eine sehr viel grössere Bedeutung 
haben, als das die Kommissionsmehrheit offenbar ange
nommen hat. 
Wenn Sie die finanzpolitischen eidgenössischen Volksent
scheide ab Ende des letzten Weltkrieges überblicken, so 
werden Sie feststellen, dass das Schwelzervolk neben 
vielen verwerfenden Entscheiden doch auch immer wieder 
ja gesagt hat zum Bundeshaushalt; das Volk hat in Not
zeiten, wenn es wirklich nicht anders ging, dem Bund die 
notwendigen Einnahmen nicht versagt. ich bin überzeugt, 
dass das Volk auch diesmal schllesslich Ja sagen wird. 

Alle Finanzvorlagen, die das Schwelzervolk seit dem En
de des zweiten Weltkrieges angenommen hat, waren befri
stet. Es ist nicht einzusehen, warum gerade die heutige 
Vorlage unbefristet In die Verfassung aufgenommen wer
den soll, denn die heutige Vorlage Ist Ja eine ausgespro
chene Uebergangsordnung. «Kein grosser Wurf», sagte 
Frau Uchtenhagen heute morgen zu Recht, sei diese Vor
lage. Herr Schmid-St. Gallen erklärte, die Vorlage sei vom 
Grundsatz der grösstmögllchen Vorsicht geprägt. Die mei
sten in diesem Saal sind mit verschiedenen Details dieser 
Vorlage nicht einverstanden und stimmen wahrscheinilch -
wie Ich hoffe - am Schlusse trotzdem zu; auch mir geht es 
so. Ich bin nicht einverstanden mit dem mangelhaften Aus
gleich der kalten Progression. Mich beschäftigt nach wie 
vor das Problem der taxe occulte. Das Problem ist in 
dieser Vorlage nicht gemeistert und konnte In so kurzer 
Zeit nicht gemeistert werden. 
Ich verweise auf ein anderes Detailproblem: den Abzug für 
die doppelverdienenden Ehepaare. Da ist ein etnheitllcher 
Pauschalabzug vorgesehen, den Ich für ungerecht halte. 
Es Ist doch im Hlnbllck auf die berufsbedingten Mehraus• 
gaben ein Unterschied, ob eine Ehefrau gelegentlich aus
hilfsweise einmal als Aushiifesekretärln tätig Ist oder ob 
sie den ganzen Tag von morgens bis abends auswärts in 
ihrem Beruf steht. Meines Erachtens kann diese Frage 
gerecht nur dadurch gelöst werden, dass man einen pro
zentualen Abzug vorsieht, prozentual zum Einkommen, mit 
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einem bestimmten Minimum und einem bestimmten Maxi
mum. Ich habe mir lange überlegt, ob ich hier einen sol
chen Antrag einbringen solle im Sinne unserer zürcheri
schen Steuerinitiative, mit einem Abzug von 20 Prozent 
des Zweiteinkommens, mit dem bisherigen Abzug als Mini
mum und mit einem Maximum von 8000 oder 9000 Fran
ken. Ich habe auf diesen Antrag verzichtet, weil wir hier 
nur zu einem Kompromiss kommen können, wenn sich 
jeder diszipliniert und wenn jeder die Notsituation erkennt, 
von der Herr Muheim gesprochen hatte. Wenn wir uns hier 
aber disziplinieren müssen und Anträge nicht vorbringen 
können, die wir als richtig und notwendig erachten, so 
müssen wir uns die Möglichkeit eröffnen, mindestens in 
zwölf Jahren diese Anträge und diese gerechteren Lösun
gen In einer ausgereiften neuen Vorlage durchbringen zu 
können. 
Die Befristung der Vorlage hat keine finanziellen Auswir
kungen für den Bund, weder kurz- noch langfristig. Darum 
meine Ich, sollte es den Demokraten in diesem Saale mög
lich sein, uns In diesem Punkte ein Konzession zu ma
chen. 

Feigenwinter: Wenn es um Frlstenlösungen ging, waren in 
der Vergangenheit und sind wahrscheinlich auch in der Zu
kunft die Reihen der CVP fest geschlossen. Mit Recht, wie 
ich meine, denn bei jener Fristenlösung ging es wirklich 
um grundsätzliche Dinge, um moralische Wertungen. Das ist 
hier bei dieser Fristenlösung keineswegs der Fall. Deshalb 
ist unsere Fraktion mit guten Grilnden gespalten. Es ist 
sogar so, dass die Mehrheit der Fraktion für eine unbefri
stete Weiterführung dieser Finanzordnung eintritt. Ich ha
be Ihnen das heute morgen in meinem Fraktionsreferat 
bekanntgegeben. 
Persönlich bin ich der Meinung, man sollte aus dieser An
gelegenheit auch keine Glaubensangelegenheit machen. 
Denn sie ist eine rein politische Entscheidung, die' so oder 
anders entschieden werden kann, ohne dass sich in die
sem Staat im Grunde genommen etwas ändert. Wir haben 
seit 40 Jahren ein Provisorium. Ich glaube, es war Napo
leon, der gesagt hat: «C'est Je provisoire qui dure.» Napo
leon war neben seinem eindeutigen militärischen Genie 
auch ein politisches Genie. Er hat eingesehen, dass viele 
Dinge im Grunde genommen definitiv werden, wenn sie 

· immer provisorisch bleiben. Ich bin auch dieser Ueberzeu
gung, ohne ein Napoleon zu sein. 
Wenn Sie dieser befristeten Weiterführung zustimmen, 
passiert gar nichts. Der Bund hat volle zwölf Jahre die 
Kompetenz, diese Warenumsatzsteuer und Wehrsteuer zu 
erheben. Ich halte eigentlich auch nicht so sehr viel von 
der Aussage, dass schon aus föderalistischen Kontrollgrün
den das Volk von Zeit zu Zeit wieder Gelegenheit haben 
soll, die Finanzpolitik oder die Finanzquellen des Bundes 
zu bewilligen. 
Viel überzeugender erscheint mir das Argument, dass viel
leicht die Politiker - wir hier in diesem Saal, die ja diese 
Ausgaben meistens beschliessen, ohne uns um die Ein
nahmen zu kümmern - dazu angehalten werden, vielleicht 
nach einer gewissen Zelt Rechenschaft darüber ab
legen zu müssen, dass wir diese Mittel sparsam, wie es 
vorgeschrieben ist, in unserem Haushaltsgesetz ver
wenden. Persönlich meine ich, dass sich nichts ändere, 
wenn wir hier die Befristung stehen lassen. Wir haben für 
zwölf Jahre unsere Finanzquellen sichergestellt. Das Volk, 
das im Grunde genommen immer wieder begrüsst werden 
muss, wenn e'lne Aenderung angestrebt wird - denken Sie 
etwa an den Ausgleich der kalten Progression -, wird im
mer wieder Gelegenheit zu Stellungnahmen erhalten, weil 
das ja immer noch in der Verfassung steht 
Persönlich meine ich auch, dass es jetzt eigentlich an der 
Zeit wäre, trotz der von mir befürworteten Befristung end
lich die Gesetzgebung auf diesem Gebiet voranzutreiben. 
Wir leben immer noch mit rudimentärem Verfassungsrecht, 
mit dem Verordnungsrecht des Bundesrates, das weit 
wichtiger ist als dieses Verfassungsrecht. Wenn Sie sehen, 

200 N 11 mars 1981 

wie der Wehrsteuer- und der Warenumsatzsteuer-Be
schluss konkret ausgestaltet ist, dann wissen Sie auch, wo 
die effektive Macht sitzt. Diese sitzt nämlich heute noch in 
den Verordnungen beim Bundesrat. Es wäre viel geschei
ter, wenn das Parlament sich mit der Frage der Gesetzge
bung auf diesem Gebiet befassen wollte, die Frage der 
Befristung aber durchaus offen liesse. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit zuzustimmen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wir haben diese 
Frage in der Kommission sehr eingehend diskutiert. Im
merhin gab es auch hier einen kleinen Konsens, indem die 
zuerst vorgeschlagene Frist von zehn Jahren auf zwölf 
Jahre verlängert wurde, als man nämlich feststellte, dass 
Ende 1991 Nationalratswahlen stattfinden und dass dann 
erst noch der 700. Geburtstag unseres Landes sein wird, 
wobei man dann vielleicht doch nicht nur über Finanzen 
diskutieren sollte. 
In Einzelfällen mag hinter dem Wunsch nach Befristung 
das Ziel stehen, dem Bund die Einnahmen zu verweigern, 
oder vielleicht auch - längerfristig gesehen - die illuslon, 
dass der Bund zum Beispiel auf die Wehrsteuer verzichten 
könne, wie das Herr Blocher angetönt hat. Bel der Auf
gabenteilung zwischen Bund und Kantonen wird indessen 
kaum eine Einsparung von 3 Milliarden für den Bund her
ausschauen. Herr Bonnard - ein überzeugter Föderalist -
hat Herrn Blocher dazu bereits geantwortet. Hier dürfte 
man also kaum so hohe Ziele haben. 
Von einigen Votanten wurde erklärt, dass das Volk immer 
wieder Stellung zu Finanzfragen nehmen möchte, dass min
destens alle zwölf Jahre das Volk aufgerute·n werden soll
te, sich zu grundsätzlichen Fragen der Finanzpolitik zu 
äussern. Dazu ist zu sagen: Wenn man in Betracht zieht, 
was alles jetzt schon «in der Pipeline» steckt an neuen 
Vorlagen im Finanzbereich, an fälligen Reformen, dann 
können wir sicher sein, dass innerhalb von zwölf Jahren 
mehrmals über Finanzvorlagen abzustimmen sein wird, 
gleichgültig, ob hier eine Frist vorgesehen wird oder 
nicht. 
Ob wir eine Frist brauchen oder nicht, ist eine Frage des 
Ermessens. Schon in der Kommission zeigte es sich, dass 
die genau gleichen Argumente, die zugunsten einer Frist 
verwendet wurden, auch dagegen angeführt werden konn
ten. Die einen sagten: Unter dem Druck der Befristung 
können wir keine gute Vorlage erarbeiten; umgekehrt wur
de dasselbe Argument verwendet, indem man sagte: Wenn 
man unerlässliche Reformen vorantreiben will, dann 
braucht es den Druck einer Frist. Manche sehen darin 
auch eine wahltaktische Frage: sie glauben, dass bei den 
Stimmbürgern eine Vorlage ohne' Befristung auf Wider
stand stossen werde, während andere dieser Frage keine 
grosse Bedeutung beimessen. 
Die Frage der Befristung sollte nicht hochgespielt werden. 
Die Mehrheit der Kommission hat hier dem Bundesrat zu
gestimmt, weil der Bundesrat uns eben klargemacht hat, 
dass es letztlich eine Sache der Ehrlichkeit ist. Wir alle in 
diesem Saale wissen, dass der Bund weder auf die direkte 
Bundessteuer noch auf die WUST jemals wird verzichten 
können, weder mittel- noch längerfristig, und dass es des
halb doch ehrlicher wäre, auf diese Frist endlich zu ver
zichten. 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

M. de Chastonay, rapporteur: La majorlte de la commis
sion, par 15 voix contre 9, a declde de ne pas limiter dans le 
temps la competence de fixer l'impöt sur le chiffre d'affaires 
et l'lmpöt federal dlrect. Elle a suivi l'avis emis par le Con-. 
seil federal dans son message, tout en estimant devoir re
lever ici notamment deux categories d'arguments en faveur 
de sa these: 
Nous avons tout d'abord affaire a une legislation constitu
tlonnelie qui cree le princlpe de deux impöts. Or malgre 
las experiences que nous avons faites depuls les annees 
1940/1941 en la matiere, il convient de relever qu'une 
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legislatlon constitutionnelle, de par sa nature, ne se 
Iimite pas dans Je temps en raison preclsement de son 
caractere de charte fondamentale. D'autre part, une limita
tion n'aurait de sens qua pour autant qua l'on envisage 
d'ores et dejä de renoncer dans Je futur ä la perception 
des deux impöts dont nous debattons presentement. De 
cette renonciation, il n'en est pas question, l'impöt grevant 
Ja consommation et l'imposition directe devant constituer 
pendant encore longtemps, nous le pensons, ia princlpale 
ressource fiscale de ia Confederation. M. Blocher, auteur 
de Ja proposition de minorlte, l'a d'ailleurs reconnu for
mellement tout ä !'heure ä cette trlbune. 
Sur Je plan politique ensuite, il n'est pas absoiument prou
ve ni etabll qu'une non-limitation temporelle rende le 
souverain plus clrconspect, plus reserve, lorsque ce der
nler aura ä se prononcer sur tout Je projet. En effet, en 
sachant que ies impöts que nous prorogeons ne seront 
plus desormais limltes dans ie temps, e·n sachant egaie
ment qua les taux proposes constitueront des taux maxima 
- Innovation qu'il convient de relever ici - le souverain 
sera place devant une situation claire et nette. Je prefere 
bien plus, quant ä moi, devoir voter sur un projet precis, 
limite dans Je temps et comportant des taux maxima plutöt 
que d'avoir affaire ä une soiution provisoire dont l'avenir 
ne me dit pas encore qu'elle ne sera pas aggravee en 
raison des circonstances du moment. Le souverain saura 
se souvenir, ie cas echeant - il faudra peut-etre le Jul rap
peler - que depuis 1940, il a proroge ä diverses reprises le 
reglme financier de Ja Confederation, dont las taux 
d'lmpöt furent, ä chaque fols, releves. Une solution ii
limitee et comprenant la fixation d'un taux maxlmum de
vrait pouvoir recueiflir Ja confiance populaire et ce d'au
tant plus qua nous n'abordons, aujourd'hul, qu'un chapl
tre, le plus lmportant certes, de l'assainisseme'nt des fi
nances federales. 

Limiter dans le temps une fiscalite federale qui est censee 
constituer la base prlncipale des recettes de la Confede
ration ne manquera pas de creer un climat de vaste incer
titude, un climat peu favorable aux futurs debats que nous 
aurons icl lors de Ja mise sur pled des elements du pro
chain retablissement de notre sltuatlon financiere en rela
tlon avec Ja repartition des charges et des täches entre la 
Confederation et les cantons. II faut donc en finir une fois 
pour toutes de construire des regimes financiers bases 
sur du provisoire, meme si ce provisoire dure. M. Blei, dans 
ia discusslon d'entree an matiere, s'est pose Ja question 
de savoir comment on pourrait pretendre ä un ICHA illimi
te dans Je temps alors qu'une motion de votre commission 
demande d'en modlfier certains eiements. II n'y a pas con
tradiction du tout dans la position de la commission. Mal
gre les modiflcations internes que l'on reclame par vole 
de motlon au Conseil federal, motion qul sera debattue a 
fin du chapitre, l'ICHA continuera ä subsister; II n'est donc 
pas questlon d'y renoncer. 
Je rends hommage ä M. Bonnard. Je rends hommage ä sa 

· franchise et je comprends les raisons qu'il a exposees lci. 
Je suis certain egalement, comme lui, que la Suisse ro
mande est plus sensible a ce probleme de limltation ou 
non-llmltatlon que, peut-etre, d'autres reglons du pays. 
Mals, Monsieur Bonnard, j'inverse l'argument qua vous 
nous avez avance. La repartitlon des täches et des char
ges entre ia Confederatlon et les cantons sera facilltee 
si las bases constltutlonnelles des deux prlncipaux im
pOts federaux sont deflnitlvement fixees et de manlere 
illimitee. Une repartition definitive de certaines tä
ches ne peut guere s'accommoder de lots fiscales ä duree 
limitee, sans quol tout sera, tout pourra etre constamment 
remis en question. Et en ne limitant pas, i'on ne pourra 
plus remettre en cause las principes et ies pourcentages 
de repartition, notamment de l'articie 41ter, 4e aiinea, let
tre b, de notre projet, qui attribue trois dixiemes du pro
duit brut de l'IDN aux cantons et affecte Je dixieme du 
produit IDN ä la perequation intercantonale. J'imagine 
mal, des lors, une repartition des täches entre Confedera-
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tlon et cantons ä caractere durable, alors meme que te 
prlncipe de la repartition des recettes federales aux can
tons serait de duree limitee, donc sujet ä revislons perlo
dlques. 
Je terminerai par lä; en ne limltant pas dans Je temps, on 
evltera, je crois, tous les trains d'augmentations des 
impOts federaux que ces dernieres annees ont connus -
M. Bonnard y a fait ailusion tout ä !'heure - 11 pour cent 
d'augmentatlon en 1971, 27 pour cent d'augmentatlon en 
1975. Le dlalogue entre Je souveraln et l'autorite, auquel 
M. Bonnard a fait alluslon, ne se resume qu'ä accepter ou 
refuser des augmentations d'impOts, jamals des dlmlnu
tions. Un projet . de dlsposition constitutionnelle flxant 
l'impöt ä un taux maximal a, vis-ä-vls du cltoyen, plus de 
marlte et est plus franc que celui qui lalsse Ja porte ou
verte aux regulieres augmentatlons qu'on Jul propose pe
riodiquement, chaque clnq ou six ans, et dont on a assez 
dit ici qu'eiles etalent generatrlces de nouvelle's depen
ses. 
Je vous lnvite donc ä voter Ja proposltlon de Ja majorlte 
de la commlsslon. En definitive, cette proposltlon ne se 
revele pas tellement defavorable au souveraln, qul com
prendra son interet ä composer avec une leglslatlon fts
cale federale dont les taux sont definltlfs et tllimltes et, 
partant, mieux a meme da conditlonner notre attltude face 
aux compressions des depenses souhaltees dans de 
vastes mllieux de notre pays. 

Bundesrat Rltschard: Ich möchte eigentlich das unterstrei
chen, was Herr Nationalrat Feigenwinter erklärt hat: man 
sollte aus dieser Frlstenfrage keine Glaubensfrage ma
chen. Der Bundesrat Jedenfalls tut das nicht. Er überlässt 
den Entscheid Ihnen. Wir hatten In unserem ursprüngli
chen Entwurf keine Frist mehr aufgenommen, weil es uns 
von der Sache her als nicht notwendig, ja sogar unrichtig 
erschien. 
Ich befürchte aber nicht, dass deshalb die Diskussion 
über unsere Steuerordnungen einfrieren könnte. Dafür 
werden schon Sie, Initiativen und was Immer da möglich 
ist, sorgen. Wir glaubten tatsächlich - allerdings, wie Ich 
jetzt sehe, in völliger Verkennung der Lage -, das das, was 
sachlich richtig Ist, auch politisch richtig sein müsse. Jetzt 
sehen wir, dass sich hier Widerstand regt. 
Die Vernehmlassung war ja unterschiedlich, vom Gewicht 
her wahrscheinlich eher gegen eine Befristung. Das hat 
uns ebenfalls veranlasst, sie fallenzulassen. Herr Bonnard 
hat uns erklärt, für seine Fraktion und seine Partei gehe es 
um eine Kardinalfrage; hoffentlich geht es dann diesmal 
anders als bei den Sparvorlagen: damals war es auch eine 
Kardinalfrage, und Sie haben nein gesagt. Wenn das wirk
lich eine Kardlnalfrage Ist, dann muss ich Ihnen sagen: 
Mir Ist diese Frist von zwölf Jahren keine 1000 Nein-Stim
men wert. Ich werde 1992 - da würde Ich 75jährig sein -
wahrscheinlich keine Steuern mehr bezahlen. Sie müssen 
also entscheiden. Es gibt die sachliche Ueberlegung, die 
für eine Aufhebung der Frist spricht, und es gibt die politi
sche Ueberlegung, die in erster Linie Sie selber treffen 
müssen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 41ter Abs. 3 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 

54 Stimmen 
n Stimmen 

... bei Detaillieferungen höchstens 6,2 Prozent, bei En
groslieferungen höchstens 9,3 Prozent betragen. 

Minderheit 
(Biel, Aubry, Bl'ocher, Bremi, Fiubacher) 
... bei Detaillieferungen höchstens 6 Prozent, bei Engros
lieferungen höchstens 9 Prozent betragen. 
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Art. 41ter al. 3 
Proposition de /a commlsslon 

Maforit{J 
... au plus ä 6,2 pour cent. .. 
... et ä 9,3 pour cent, ... 

Mlnor/te 

(Biel, Aubry, Blocher, Bremi, Flubacher) 
... au plus ä 6 pour cent. .• 

... et ä 9 pour oent, ... 

Blei, Sprecher der Minderheit: Die Minderheit beantragt 
Ihnen, nur auf 6 bzw. 9 Prozent zu gehen bei der Waren
umsatzsteuer. Das bringt 1983 Mehreinnahmen von 380 Mil
lionen Franken, und ab 1984 - Je nachdem, wie Sie dann 
bei der Wehrsteuer die Sozialabzüge beschliessen - ergibt 
es dann natürlich etwas weniger an Nettoeinnahmen. 
Grundsätzlich haben wir bereits beim Eintreten darauf hin
gewiesen, dass für eine aligemelne Steuererhöhung aus un
serer. Sicht die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Die 
Erhöhung der Sozialabzüge, so wie sie die Kommission 
Ihnen vorschlägt, dürfte etwa 160 Milllonen Franken erfor
dern, so dass man dann 1984 letztlich auf eben noch 240 
Millionen an Mehreinnahmen netto kommt. Das ist immer
hin etwas, nachdem wir Ja ursprünglich dem Bund über
haupt keine Mehreinnahmen geben wollten. Das möchte 
ich hier betonen. Immerhin ist es ja so, dass der Bund 
zuerst über die kalte Progression den Steuerzahlern er
heblich Geld aus der Tasche nimmt, und später geben wir 
auf dem Weg von Sozialabzügen etwas zurück. Aber wir 
gleichen natürlich damit die kalte Progression nicht aus. 
Wir haben sehr einseitige Finanzoperationen gehabt bei 
den Einnahmen des Bundes. Immer und zuerst sind die 
Konsumenten betroffen worden. Denken Sie an die 
Ueburig, die wir gemacht haben im Bereich der Milchwirt
schaft, die Preiszuschlagserhöhungen auf Oel und Fett -
darüber werden wir in diesem Parlament auch noch ein
mal diskutieren -, die Brotgetreide-Subventionsaufhebung. 
Nun kommen noch neue Zollerhöhungen hinzu, einige sind 
bereits in Kraft gesetzt, und auf den 1. April dürfte eine 
Reihe weiterer Zollerhöhungen auf Nahrungsmitteln kom
men. All das trifft einseitig die Konsumenten. Es gibt dar
um auch aus unserer Sicht Grenzen für weitere Mehrbela
stungen. 
Nun gibt es auch steuertechnische Ueberlegungen, die bei 
der Warenumsatzsteuer anzustellen sind. Bekanntlich will 
ja auch die Kommission die Warenumsatzsteuer auf irgend
eine Art revidieren. Der Bundesrat, aber auch die Spre
cher der Mehrheitsparteien haben bei jeder Gelegenheit in 
den letzten Jahren betont, die Warenumsatzsteuer könne 
man nicht mehr weiter erhöhen, weil die Verzerrungen 
immer grösser würden. Der Bundesrat hat das selbst deut
lich gemacht, zum Beispiel in der Botschaft von 1976, und 
auf diese Probleme hingewiesen. Damit hat man für die 
Mehrwertsteuer geworben. Man hat dort wie folgt darauf 
hingewiesen: Besonders In Zeiten, In denen sich der Wett
bewerb verschärfe, sei eine weitere Verzerrung des Wett
bewerbs durch höhere Warenumsatzsteuersätze nicht 
mehr zulässig. in der Zwischenzeit Ist diese Verschärfung 
des Wettbewerbs eingetreten. Dennoch kommt nun der 
gleiche Bundesrat und beantragt Ihnen, trotz all diesen 
Ueberlegungen, eine Erhöhung der Warenumsatzsteuersät-' 
ze. Einer der grössten Spezlailsten der Warenumsatzsteuer, 
der frühere Chef der Abteilung in der Steuerverwal
tung, Dr. Gerber, hat in seiner Jüngsten Schrift über die 
Warenumsatzsteuer dazu gesagt, die strukturellen Mängel 
der Warenumsatzsteuer wären bei einer Grenze, die 6 
bzw. 9 Prozent überschreitet, nicht mehr tragbar. Er hat 
also deutlich darauf hingewiesen, äusserste Grenze seien 
6 oder 9 Prozent. Er machte dabei auf die Doppelbesteue
rung, die in der Wirtschaft eintrifft, aufmerksam, aber auch 
auf die Wettbewerbsverzerrungen auf den verschiedenen 
Handelsstufen. 

Es gibt aber auch noch wirtschaftspolitische Gründe, war
um wir ihnen beantragen, diese Grenze von 6 oder 9 Pro
zent nicht zu überschreiten. Auch unsere schweizerische 
Wirtschaft ist im letzten Jahr von der Rezessionswelle wie
der erfasst worden. Es geht natürlich einige Zeit,. bis das 
konkret In unseren Statistiken zutage tritt. Aber tatsächlich 
ist es so. Und darum ist eine weitere Warenumsatzsteuer
erhöhung, die unsere Wirtschaft trifft, nicht zuletzt auch 
wegen der Natur der Warenumsatzsteuer, konjunkturwid
rig. Es ist eine Investitionssteuer, und dadurch ergibt sich 
eine Doppelbelastung. Die Investitionen sind nun eines der 
wesentlichsten konjunkturtragenden Elemente in unserer 
Wirtschaft. Es kommt aber auch zu einer Benachteiligung 
der Exportwirtschaft. Bekanntlich kann ihr ja nicht die 
ganze Warenumsatzsteuer bei den Exporten rückerstattet 
werden. Wir wissen nun, dass aus Gründen der Geldpolitik 
unsere für die Geld- und Konjunkturpolitik massgebenden 
Behörden alles tun, um den Geldumlauf unter Kontrolle zu 
bringen und um zu versuchen, den Frankenkurs wieder zu 
erhöhen. Das ist unbedingt nötig, wenn wir verhindern 
wollen, dass die weltweite Teuerungswelle, die bereits die 
Schweiz erfasst hat, noch weiter zusätzlich wirkt. Wir müs
sen eine Stabilisierung des Wechselkurses herbeiführen. 
Was hat das zur Folge? Genau in einem Augenblick, in 
dem weltweit eine Rezession eintritt, in dem die Rezession 
auch die schweizerische Wirtschaft erfasst, müssen wir 
aus internen Gründen den Wechselkurs etwas erhöhen, 
was natürlich, zusammen mit der internen Teuerung, die 
Steilung unserer Exporteure in heiklen Branchen erneut 
trifft. Genau in diesem Moment erhöhen wir die Warenum
satzsteuer und damit auch die Wettbewerbsverzerrungen 
und die versteckte Steuerbelastung, die man nicht rück
vergüten kann. 
Das sind alles Gründe, die dazu führen, dass wir nicht 
über 6 oder 9 Prozent hinausgehen wollen. Es kommt 
aber noch eine politische Ueberlegung hinzu. Es geht um 
die Glaubwürdigkeit. Nachdem man dem Schweizervolk so 
lange erklärt hat, die Warenumsatzsteuer sei überholt, hö
here Belastungen seien nicht mehr tragbar, man müsse 
eine neue Steuer, die Mehrwertsteuer, einführen, kann 
man doch nicht kommen und nun sagen: Jetzt ist es 
doch nicht so schlimm, jetzt erhöhen wir eben die Waren
umsatzsteuer. Man sollte das im Auge behalten. Im übri
gen wissen wir ja, dass der Bundesrat ursprünglich we
sentlich weiter gehen wollte. Das macht die Sache nicht 
besser. Es gibt eine Verunsicherung im Publikum in der 
Schweiz. 
Wir haben diese zahlreichen zusätzlichen Konsumbela
stungen, nebst der Erhöhung der Warenumsatzsteuer. Zu
dem haben wir im Stile einer Tellersammlung zahlreiche 
Vorhaben über neue Steuererhöhungen pendent, so in den 
Bereichen Verkehr, Energie, Banken. Das Publikum weiss, 
dass das alles dann auch noch kommt. Ich glaube nun 
doch, dass wir aus diesen Gründen bei der Warenumsatz
steuer masshaiten sollten. Unseres Erachtens ist bereits 
die Erhöhung auf 6 bzw. 9 Prozent ein erhebliches Entge
genkommen. Darum bitten wir Sie, dem Minderheitsantrag 
zuzustimmen. Unsere Fraktion stimmt Jedenfalls für den 
Minderheitsantrag. 

Weber Leo: Die CVP-Fraktion unterstützt den Mehrheitsan
trag. Wir haben zwar intern auch andere Stimmen gehört, 
Stimmen, die einen höheren Satz gewünscht hätten, und 
Stimmen, die einen tieferen Satz gewünscht hätten. Am 
Schluss pendelten wir uns aber auf dieses labile Gleichge
wicht ein, das die Kommission zu ihrem Beschluss ge
macht hat. Es gibt Leute, die sagen, dass diese 6,2 Pro
zent für sie ein Minimum seien, und es gibt Leute, die sa
gen, dass sie für sie ein Maximum seien. Ich gla4be, ge
gen diese geschlossene Front sollte man nicht antreten 
und sie nicht aufbrechen. 
Der Mehrertrag von etwas über 400 Millionen Franken 
scheint uns wirtschafts- und finanzpolitisch vertretbar zu 
sein. Er liegt mindestens ganz elndeutlg unter den Mehr-
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erträgen der früheren Finanzvorlagen (Mehrwertsteuer 1, 
die wesentlich über 1 Milliarde ging; Mehrwertsteuer II, die 
netto Immerhin noch etwa 700 bis 800 Millionen mehr ge
bracht hätte). Der Mehrertrag von etwas über 400 Millio
nen liegt auch 200 Millionen unter dem Antrag des Bun
desrates. Wir glauben, dass insbesondere das Verhältnis 
dieses Mehrertrages zu den Sparbeschlüssen gut Ist, in
dem nämlich ein deutliches Schwergewicht von ungefähr 2 
zu 1 bei den Sparbeschlüssen liegt, d. h. 800 Millionen 
Sparbeschluss, 400 Millionen Mehrertrag. Dieses Verhält
nis scheint uns sehr ausgewogen und deutlich genug zu 
sein. 
Es ist richtig, dass eine Erhöhung der Warenumsatzsteuer 
gewisse strukturelle Mängel mit sich bringen wird. Wir 
glauben· aber, dass diese 6 Prozent oder 9 Prozent, die 
Herr Gerber In seiner Schrift genannt hat, keine absolute 
Grösse darstellen; was jetzt die Kommissionsmehrheit vor
schlägt, liegt durchaus in der Bandbreite dessen, was 
noch tragbar ist. Das grosse Problem bei der Warenum
satzsteuer liegt ja nicht bei den Sätzen, sondern bei ihrer 
Umstrukturierung. Wir werden mit der Warenumsatzsteuer 
nur zu einer vernünftigen Lösung kommen, wenn wir am 
Schluss auch gewisse Dienstleistungen unterstellen kön
nen, wie das die Mehrwertsteuer an sich vorgesehen hät
te. Wir sind also der Meinung, dass auch aus wirtschafts
politischen und aus steuerpolitischen Gesichtspunkten der 
Antrag der Mehrheit der Kommission noch durchaus trag
bar ist, auch wenn zuzugeben ist, dass gewisse strukturel
le Schwierigkeiten, die wir Ja heute schon haben, noch 
deutlicher akzentuiert werden. 
Wichtiger als das Ist für unsere Fraktion, dass der Bundes
rat klar erklärt, dass die Sparbeschlüsse über die Jahre 
1983 und 1985 hinaus weitergeführt werden. Die Spar
beschlüsse bilden nach wie vor die Hauptübung; was hier 
mit diesem Finanzpaket passiert, Ist vom Ertrag her ein 
«Nebenkrlegsschauplatz», der lediglich von Bedeutung Ist, 
damit die Steuerquellen überhaupt fliessen. Herr Bundes
rat Rltschard hat In der Kommission ganz deutlich die Er
klärung abgegeben, dass der Bundesrat gewillt sei, die 
Sparbeschlüsse über' 1983 und 1985 hinaus weiterzuführen. 
Ich glaube, es wäre richtig - und wir erwarten das 
auch von ihm -, wenn er diese Erklärung auch vor diesem 
Rat zuhanden der Oeffentlichkeit abgäbe. 

Auer: Die Mehrheit der freisinnigen Fraktion stimmt dem 
Antrag der Kommissionsmehrheit zu (6,2/9,3 Prozent Wa
renumsatzsteuer). Aus wirtschaftlichen Gründen - da gehe 
ich mit Herrn Walter Blei einig - sind 6 Prozent schon zu
viel. Seine Ueberlegungen sind richtig. Wir beide sind ja 
auch beim gleichen Professor in die Schule gegangen, 
ebenso Frau Uchtenhagen, auch Herr Stich und vielleicht 
noch einige andere helle Köpfe in diesem Saale. (Heiter
keit) Es sind aber politische Ueberlegungen, Walter Blei, 
die uns dazu zwingen, diesen 6,2 Prozent zuzustimmen, 
nämlich die Finanzlage des Bundes. Denn, wie erwähnt, 
selbst bei Realisierung der erhöhten Umsatzsteuer, der 
Schwerverkehrssteuer, der Bankkundensteuer und der 
Umsatzsteuer auf Energie resultiert im Jahre 1983 Immer 
noch ein Defizit. 
Was wären die Folgen, wenn wir jetzt bioss 6 bzw. 9 Pro
zent beschliessen würden? Das Defizit wäre um 200 MIiiio
nen Franken grösser, und die Verschuldung würde ent
sprechend anwachsen. Nicht nur die Warenumsatzsteuer, 
sondern auch die Verschuldung wirkt sich indessen auf 
die Inflation aus. 
Zugunsten von Verschuldung· und Defiziten ist aus politi
scher Sicht die Ueberlegung gemacht worden, nur mit 
einer solchen «Politik der leeren Kassen» könne das un
disziplinierte Parlament einigermassen diszipliniert wer
den. 
Dazu drei Bemerkungen: Erstens entspräche es einer Ka
pitulation vor uns selbst, wenn wir uns ni~ht ohne ein sol
ches Menetekel zügeln könnten. Zweitens lehrt immerhin 
die Erfahrung in den 25 Jahren nach dem zweiten Welt-
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krieg, dass Schulden auch abgebaut werden .können. Und 
drittens - das ist das schlimmste - haben wir uns in den 
letzten Jahren an die Schuldenwirtschaft gewöhnt. Wir 
frohlocken schon, wie 1978 und jetzt 1980, wenn zwar die 
Rechnung immer noch stark defizitär abschliesst, aber 
nicht so defizitär wie budgetiert. 
Es ergibt sich hier eine bedenkliche Parallele zur Inflation: 
Als sich diese im Jahre 1964 4 Prozent näherte, organisier
te der Bund In einer Feuerwehrübung die Schaffnerschen 
Dämpfungsmassnahmen. Heute haben wir 6 Prozent Infla
tion, aber kein Hahn scheint danach zu krähen, wenig
stens nicht im Bundeshaus, und keine Feuerwehr rückt 
aus. (Möglicherweise könnte sie auch nicht löschen.) 
Es stimmt - Walter Biei -, wir wären glaubwürdiger, wür
de!'} wir, In Uebereinstimmung mit unseren früheren Erklä
rungen, die Warenumsatz$teuer nicht mehr erhöhen. Aber 
nachdem das Volk nun zweimal nein gesagt hat zur Mehr
wertsteuer, müssen wir ihm auch ganz offen sagen, dass 
uns gar kein anderer Weg bleibt. 
Im übrigen - und damit möchte ich schliessen -: diese 6,2 
Prozent - der Bundesrat hatte Ja seinerzeit immerhin 6,6 
Prozent und dann 6,4 Prozent beantragt - sind ein wasent
licher Bestandteil des ausgehandelten Kompromisses. Da
hinter steht eine politische Ueberlegung, die ebenfalls ein 
Argument unserer Zustimmung ist. 

Hofmann: Wir haben in der Fraktion der SVP das Problem 
der Satzerhöhung eingehend diskutiert. Eine Minderheit 
der Fraktion ist dafür, dass die Sätze nur auf 6 Prozent für 
Detail-Lieferungen und auf 9 Prozent für Engros-Lleferungen 
erhöht werden. Grossmehrheitlich ist ·aber die Fraktion zur 
Ueberzeugung gelangt, wir sollten uns dem in der Kom
mission ausgehandelten Kompromissantrag anschllessen, 
d. h. als eine Satzerhöhung auf 6,2 für Detail-Lieferungen 
und auf 9,3 Prozent für Engros-Lleferungen gutheissen. 

Eine Minderheit in unserer Fraktion hatte die gle'ichen 
Bedenken, wie sie hier geäussert worden sind: erstens 
bezüglich des Problems der Tragfähigkeit der Wirtschaft, 
dann zweitens, ob die Vorlage nicht auf Opposition stos
sen könnte, weil man geltend macht, man verfolgt eine zu 
expansive Finanzpolitik; diese Vorlage sei zu einkommens
lastig. 
Die Fraktion ist aber grossmehrheitllch zur Ueberzeugung 
gekommen, dass wir mit der Weiterführung der Bundes
finanzordnung nicht nur eine Null-Uebung durchführen oder 
eine bescheidene Defizitreduktion in Angriff nehmen soll
ten, dass wir die Staatsverschuldung nicht aus dem Auge 
verlieren dürfen. Wir sollten anstreben, das Defizit zu re
duzieren, Ja letztlich sollten wir auch, woran man heute 
nicht denkt, die Schulden tilgen. Wir müssen der Kommis
sion zugute halten, dass sie. mit dem Betrag, den sie für 
steuerliche Entlastungen vorsieht, weniger weit geht als 
der Bundesrat. Bei früheren finanzpolitischen Vorlagen 
war es so, dass hinsichtlich Entlastungen die Kommissio
nen weiter gehen wollten als der Bundesrat. Bei dieser 
Vorlage war also der Wille der Kommission vorhanden, die 
Mehreinnahmen im Rahmen des Möglichen zur Defizit
reduktion beizuziehen. 
Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass in den kommenden 
Jahren zwangsläufig infolge Beschlüssen des Volkes, 
wenn wir an die AHV denken und anderes, zusätzliche 
Staatausgaben erforderlich sein werden und nicht zu um
gehen sind. Wir müssen letztlich die Defizite reduzieren in 
Zeiten, wo es unserer Wirtschaft einigermassen gut geht, 
in Zeiten der Vollbeschäftigung. Das ist zurzeit äer Fall. 
Wann sonst sollten wir die Defizite reduzieren? Käme es 
wirtschaftlich schlimmer, so ist zu sagen, dass in der Ver
fassung Höchstsätze genannt sind; letztlich wäre es mög
lich, dann wieder Satzsenkungen vorzunehmen. Man darf 
jetzt auch nicht ausser acht lassen, dass unsere Export
industrie durch die Wechselkursänderungen eine Entlastung 
erfahren hat. Wechselkursänderungen hinsichtlich des 
Dollars, aber auch gegenüber dem japanischen Yen, so 
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dass wir Im Export günstiger werden; anderseits werden 
die Importe teurer. 
Was die taxe occulte betrifft, muss Immer wieder auf die 
Motion hingewiesen werden, die die Kommission überwie
sen hat und die dem Bundesrat gestatten soll - und er ist 
gewillt, sie entgegenzunehmen -, die taxe occulte zu mil
dern. Auf alle Fälle soll sie nicht verschärft werden. Also 
hat man den Bedenken, wie sie von Kollege Biel und an
deren vorgetragen worden sind, Rechnung getragen. 
Was letztlich den Lebenskostenindex betrifft, so darf man 
festhalten, dass eine Wusterhöhung von 0,6 Prozent im 
Detailhandel beim Lebenskostenindex eine Erhöhung von 
0,2 Prozent bewirken wird. Angesichts von jährlichen 
Teuerungsraten von 5 bis 6 Prozent dürfen wir diese 0,2 
Prozent sicher nicht als Argument gegen den Vorschlag 
der Mehrheit der Kommission herbeiziehen. 
Ich möchte Ihnen also Im Namen der SVP-Fraktion, die 
grossmehrheitllch für die Satzerhöhung der Mehrheit der 
Kommission Ist, empfehlen, der Mehrheit der Kommission 
zuzustimmen. Anderseits zählen wir auch eine Minderheit 
In unseren Reihen, die nur für eine Erhöhung der Wust
sätze auf 6 und 9 Prozent Ist. 

Hubacher: Es Ist, glaube Ich, kein Geheimnis, dass indi
rekte Steuern nicht unbedingt zu den Lieblingskindern un
serer Partei gehören. Aber umgekehrt ist uns auch klar, 
dass ein moderner Staat ohne diese Kombination - direkte 
und Indirekte Steuern - seine Finanzen gar nicht in Ord
nung bringen könnte. 
Es gibt eben - Herr Blei hat das besonders betont - die 
Interessen der Wirtschaft, aber es gibt auch die Interessen 
dieses Staates. Und wir haben ja auch die Verpflichtung, 
mit dieser Finanzvorlage einen Schritt in Richtung Sanie
rung der Bundesfinanzen zu leisten - einen ersten Schritt. 
Die von der Mehrheit beschlossenen Tarife entsprechen 
dem Willen der vier Regierungsparteien, hier ein Verstän
digung zu suchen, einen Kompromiss herbeizuführen, und 
In diesem Sinne Ist unsere Fraktion bereit, diesen Kompro
miss zu unterstützen. Wir sind also für die Anträge der 
Mehrheit und bitten in diesem Sinne auch, zuzustimmen. 

RDegg: Nachdem unser Hauptziel darin bestehen muss, 
diese Vorlage In der kommenden Volksabstimmung durch
zubringen, so ist unser Entscheid über den Satz der Wa
renumsatzsteuer bei Detail- un,d Engros-Lieferungen wohl 
der wichtigste. Auf den ersten Blick erscheint es vielleicht 
bedeutungslos, ob wir die Sätze von 5,'6 auf 6,2 Prozent 
bzw. von 8,4 auf 9,3 Prozent erhöhen oder ob wir, wie die 
Minderheit dies vorschlägt, bei 6 bzw. 9 Prozent bleiben 
wollen. 
Bei näherer Betrachtung und unter Berücksichtigung der 
zwei vorangegangenen negativen Volksentscheide sowie 
der Diskussionen, welche Im Vorfeld dieser Entscheide 
geführt wurden, wird aber die Bedeutung klar ersichtlich. 
Man wollte mit den Vorlagen von 1976 und 1978 - ange
sichts der stark Ins Gewicht fallenden direkten Bundes
steuern sowohl für juristische wie für natürliche Personen -
durch eine stärkere Besteuerung des Verbrauchs die ver
fehlte Entwicklung der 70er Jahre korrigieren. Man hat bei 
dieser Gelegenheit zu Recht festgestellt, dass bei der an 
sich richtigen Korrektur sich eine Erhöhung der Warenum
satzsteuer nicht eigne, da diese zu einem erheblichen Teil 
eine Investitionssteuer darstelle, welche zu Wettbewerbs
verzerrungen - zum Nachteil der schweizerischen Wirt
schaft gegenüber der Konkurrenz - führe. Deshalb das 
Ausweichen auf eine Mehrwertsteuer, die dann leider in 
zwei Volksabstimmungen verworfen wurde. 
Der Bundesrat hat in beiden Vorlagen betont, dass einer 
Erhöhung der Warenumsatzsteuer enge Grenzen gesetzt 
seien. Ich zitiere seine Ausführungen in der Botschaft zur 
Bundesfinanzreform vom 15. März 1978 auf Seite 58: «Die 
gegenwärtige Warenumsatzsteuer belastet In besonderem 
Masse· die Investitionen und damit auch den Export, was 
den wirtschaftlichen Erfordernissen widerspricht. Eine Er
höhung dieser Steue'r würde die Schwierigkeiten des Bau-
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gewerbes und der Exportindustrie verschärfen.» Wir haben 
seine beschwörenden Worte ernstgenommen und seine 
Argumentation in zwei Volksabstimmungen vertreten. Seit
her haben sich die wirtschaftlichen Randbedingungen 
kaum verändert, und wir tun gut daran, durch eine mass-

. volle Erhöhung unsere Wirtschaft nicht zu gefährden. 
Mit der Motion I verlangt die Kommission zwar, dass ins
besondere die taxe occuite gemildert werde. Wir machen 
uns aber keine Illusionen, dass diese Motion kurzfristig zu 
Resultaten führen wird. Da wir alles tun müssen, um unse
re Industrie, die auf den Weltmärkten mit grossen Schwie
rigkeiten kämpft, nicht noch mehr zu belasten, möchte Ich 
Sie bitten, dem Antrag der Minderheit zuzustimmen. Nach
dem die Sanierung unserer Bundesfinanzen weit stärker 
von der künftigen Ertragskraft unserer Wirtschaft abhängt 
als vom Satz der WUST, wie dies die Mehreinnahmen der 
Rechnung 1980 sehr anschaulich zeigen, sollte eigentlich 
der Entscheid für eine massvolle Erhöhung, wie dies die 
Minderheit vorschlägt, nicht allzu schwerfallen. 

Breml: Ich möchte einen unüblichen Weg beschreiten und 
Ihnen einen Vorschlag unterbreiten, den nicht Sie zu be
handeln haben werden, aber den vielleicht der Ständerat 
noch behandeln wird. 
Die Idee ist, dass, falls Sie 6,2 Prozent beschliessen, der 
Ständerat den Vorschlag erwägt, 6,2 Prozent als obere 
Grenze zu beschliessen, aber gegenwärtig erst 6 Prozent 
zu erheben. Die andern 0,2 Prozent wären erst dann zu 
erheben, wenn dieser Motion zur Behebung der taxe oc
culte entsprochen worden ist. Das gäbe dieser Motion 
auch einen ganz anderen Stellenwert; das würde den Bun
desrat dazu führen, diese Motion rasch zu behandeln. Ich 
sage das hier, damit der Ständerat sich diese Frage über
legen kann. Die Idee ist erst in den letzten Tagen entstan
den; zu spät, um in unserer Kommission noch behandelt 
zu werden. 
Nun aber zum Vorschlag, wie er heute vorliegt: Eine Stei
gerung auf 6 Prozent heisst, dass die Warenumsatzsteuer 
um 8 Prozent angehoben wird. Würden wir auf 6,2 Prozent 
gehen, würde dies 11 Prozent Steigerung bei der Waren
umsatzsteuer bedeuten. Sie alle werden mit mir einver
standen sein, dass eine Steigerung der Warenumsatzsteuer 
um 8 Prozent eine erhebliche Steigerung ist, besonders 
dann, wenn wir wissen, dass die Wirtschaft, insbesondere 
das Gewerbe, diese Steuersteigerung nicht notwendiger
weise auf den Preis überwälzen kann. Kann sie es, wird 
die Teuerung angeheizt. Kann sie es nicht, werden durch 
diese Steigerung die Erträge der Unternehmen reduziert, 
und bei reduzierten Erträgen werden auch die· Steuerkraft 
und damit die Steuereingänge des Staates reduziert. Ich 
bin der Meinung, dass aus diesen Ueberlegungen heraus 
auf eine Steigerung dieser Steuer um mehr als 8 Prozent 
verzichtet werden sollte. Und weil sich viele Leute in die
sem Land diese Ueberiegungen auch machen, glaube ich, 
dass eine Steigerung auf 6,2 Prozent auch die Gefahr 
einer negativen Volksabstimmung mitbelnhaltet. Ich will 
welss Gott diesen Teufel hier nicht an die Wand malen, 
aber ich sehe die Gefahr, und ich möchte dieser Gefahr 
ausweichen. 
Zum Zweiten: Die taxe occulte bringt dem Staat etwa 900 
Millionen Franken pro Jahr ein. Wer wird durch diese 900 
Millionen Franken geschädigt? Es Ist die Exportwirtschaft, 
es ist die investitionsintensive Wirtschaft unseres Landes. 
Wir haben das dem Volk sehr deutlich gesagt, dass wir 
uns selber gegenüber unseren ausländischen Konkurren
ten um 900 Millionen Franken schädigen. Wir haben das 
1977 und 1979 unserem Volk gesagt. Diese Konkurrenz
schädigung heben wir nun noch an; wir verschärfen sie 
zusätzlich noch. Wir überweisen auch gleichzeitig eine 
Motion, mit der wir den Bundesrat beauftragen, die Folgen 
der taxe occuite zu mildern. Was heisst das? 
Wenn wir das tun, wird dadurch dann der Bund ja weniger 
Warenumsatzsteuer erhalten. Wenn er weniger Warenum
satzsteuer erhält, wird der Antrag kommen, dannzumal 
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die Ansätze über 6 und 9 Prozent anzuheben. Wir brauchen 
dann also wieder Geld, wieder die Möglichkeit, die Sätze 
anheben zu können. Wir sollten also nicht heute schon zu 
weit gehen, sondern noch etwas in Reserve halten. Des
halb auch der Vorschlag, den der Ständerat diskutieren 
soll, vorläufig bei 6 Prozent und 9 Prozent zu bleiben und 
auf 6,2 Prozent erst dann zu gehen, wenn unserer Motion 
entsprochen ist. 

Jaeger: Ich habe nicht die gleichen Lehrer gehabt wie 
Herr Kollege Auer und gehöre deshalb auch nicht zum 
Kreis der illustren und hellen Köpfe, die er hier zitiert hat. 
Ich erlaube mir aber trotzdem, einige Bemerkungen anzu
bringen zu seinen Ausführungen und im übrigen auch zu 
den entsprechenden Aeusserungen, die Herr Kollege Hof
mann zum Problem der Verschuldung gemacht hat. 
Ich möchte zum vornherein nicht etwa in den Ruf geraten, 
dass ich einer möglichst grossen Staatsverschuldung das 
Wort sprechen würde. Im Gegenteil: Auch ich sehe die 
Problematik der jetzigen Defizite und der jetzigen Schul
denäufnung. Nur, glaube ich, muss man auch die Ver
schuldung und die Staatsschuld mit einer objektiven Brille 
betrachten. Wenn da beispielsweise von Herrn Auer ge
sagt worden ist, dass die Staatsverschuldung grundsätz
lich inflatlonsfördernd sei (ich habe das wenigstens so 
verstanden), so muss man hier natürlich schon differenzie
ren. Die Staatsverschuldu11g ist dann nicht inflatlonsför
dernd, wenn beispielsweise die Neuverschuldung nicht 
über die Geldmengenerweiterung, sondern eben über den 
Kapitalmarkt finanziert wird. Wenn über den Kapitalmarkt 
finanziert wird, dann sind höchstens Zinswirkungen zu er
warten, die Teuerungseffekte auslösen können, die aber 
nicht unbedingt Inflation herbeiführen müssen. 
Ein anderes Schlagwort wird immer wieder genannt, näm
lich die Bundesschuld oder das Befürworten von staatli
chen Defiziten bedeute eine Politik der leeren Kassen. 
Das stimmt natürlich auch nicht ganz. Sogar die drei 
Weisen, die das Gutachten geschrieben haben, haben ja 
festgehalten, dass ein massvoiles Defizit durchaus im Rah
men des ökonomisch und finanzpolitisch Vertretbaren sei. 
Voraussetzung ist allerdings, dass solche Defizite nie zu 
Konsumkrediten führen, dass es also nie dazu führt, dass 
der Staat fremde Mittel aufnimmt, um Konsumausgaben zu 
finanzieren. Bis Jetzt war es immer so, dass der Bund nur 
Investitionen mit Fremdmitteln finanziert hat. Weil dem im
mer so gewesen ist, kann man also durchaus sagen, dass 
durch die Aeufnung der Schulden auch entsprechende 
Vermögenswerte geschaffen worden sind. 
Defizite in der Finanzrechnung sind ja nicht vergleichbar 
mit Verlusten in der Betriebsrechnung einer Unterneh
mung, denn dort werden die Investitionen nicht mit den 
laufenden Ausgaben aufgerechnet. In der Finanzrechnung 
sind die Investitionen hingegen bei den laufenden Ausga
ben In die Rechnung einbezogen. Wenn man unterschei
den würde zwischen einer Investitionsrechnung und einer 
laufenden Verwaltungsrechnung, würden wir nämlich fest
stellen, dass der Bund immer Ueberschüsse hat. Er hatte 
also immer Ersparnisse gemacht, Ersparnisse insoweit, als 
er eben Investitionen selber finanzierte. Das hat er immer 
getan. Das muss man alles objektiverweise auch sehen. 
Eine weitere Bemerkung: Wenn gesagt wird, der Staat lei
de unter den Schulden, so muss einmal gesagt sein, dass 
der Staat als Schuldner in sehr hohem Mass Profiteur ist. 
Denken wir nur daran, dass jetzt bei einer Teuerung von 
6 Prozent (ich habe das ausgerechnet) und einem Stand 
der Bundesschuld von 18,7 Milliarden real 1,1 Milliarden 
Schulden abgebaut werden, allein durch die Teuerung. 
Das führt zu einer Umverteilung, die wiederum nicht un
problematisch ist. Ich sehe das natürlich auch. In diesem 
Fall ist der Staat aber immerhin Profiteur. 
Zum Schluss noch eine politische Bemerkung: Herr Hub
acher hat hier im Zusammenhang mit dem Antrag Blei den 
Konsens der Regierungsfraktionen heraufbeschworen. Er 
wird sicher verstehen, wenn wir uns an diesen Konsens 
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nicht unbedingt gebunden fühlen. Wir ha_ben unsere eige
nen Vorstellungen in der Kommission und auch schon bei 
früheren Finanzberatungen klar artikuliert. Ich möchte ein
fach darauf hinweisen, dass wir uns auch in der nachfol
genden Detailberatung erlauben werden, eben unsere Ak
zente zu setzen, und zwar zum Tell etwas anders, als 
es in diesem an sich sehr angenehmen Uebereinkom
men der Regierungsparteien dann Resultat geworden Ist. 
(Glocke des Präsidenten) Wir werden die Akzente anders 
setzen und uns dann, je nachdem, wie die Beratungen 
ausfallen, auch vorbehalten, unsere Stellungnahme unter 
Umständen nicht ganz im Sinne der Bundesratsparteien 
festzulegen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Der WUST-Satz bil
det wirklich eine zentrale Frage. Ich gestatte mir deshalb, 
hier einmal etwas ausführlicher zu sein. Es liegen drei 
Anträge vor: der Bundesrat beantragt Ihnen Sätze von 6,4 
bzw. 9,6 Prozent; die Mehrheit der Kommission schlägt 6,2 
bzw. 9,3 Prozent vor, eine Minderheit Sätze von 6 bzw. 9 
Prozent. Die Nettoergebnisse bei diesen Vorschlägen sind 
beim Bundesrat 640 Millionen Franken, be1 der Kommis
sionsmehrheit 440 Millionen Franken, bei der Minderheit 
240 Millionen Franken ab 1984, wenn die Neuordnung voll 
zum Tragen kommen wird. 
Aus · meiner persönlichen Sicht wäre es vertretbar, dem 
Bundesrat zu folgen. Ich glaube, dass diese Sätze für die 
Wirtschaft und die Konsumenten zu verkraften wären. Herr 
Siel, Herr Rüegg u. a. haben betont, dass die WUST-Sätze 
heute für die Wirtschaft unerhört schwierig zu ertragen 
seien wegen der taxe occuite. Wir wissen alle, dass das 
ein echtes Problem ist, das angegangen werden soll. Man 
darf es aber nicht derart hochspielen. Ich habe schon mit 
vielen Industriellen - auch Exporteuren - diskutiert, die 
mich erstaunt gefragt haben: Was is das? Man muss se
hen, mit welchen Wechselkursschwankungen die Wirt
schaft in den letzten drei bis vier Jahren fertiggeworden 
ist, die ein Vielfaches dessen ausmachten, was wir hier 
diskutieren. 
Der Hauptgrund, warum ich glaube, dass wir der Kommis
sionsmehrheit folgen müssen, liegt darin, dass das eine 
ganz zentrale Frage des Konsenses ist. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass der Konsens aufrechterhalten werden 
könnte, wenn man die Sätze weiter absenkte, so dass 
noch Nettoeinnahmen von ungefähr 200 Millionen Franken 
bleiben. Ich muss Sie daran erinnern, dass z. B. die Sozial
demokraten auf die Rabatte verzichtet haben, was Ihnen 
sehr schwerfiel, weil die Rabatte natürlich eine sehr viel 
günstigere Lösung gewesen wären als die sehr hohen So
zialabzüge, die aus unserer Sicht nicht sozial sind, weil sie 
die oberen Einkommen entsprechend mehr entlasten. 
Das gleiche gilt aber auch für die CVP und jene unter den 
Freisinnigen, die diesen Konsens mittragen. Wir haben die 
Abstriche bei der Wehrsteuer bewilligt und erst nachher 
die Sätze festgelegt. Auch in der Reihenfolge gingen wir 
also so vor, dass wir zuerst schauten: Wieviel müssen wir 
quasi dem Stimmbürger schenken als Beitrag an die Ko
sten der kalten Progression, die er trägt? Danach haben 
wir gefragt: Wie hoch müssen die Sätze sein, damit wir 
noch einigermassen einen Beitrag an die Defizite leisten? 
Es ist so, wie Herr Auer sagte: das sind politische Ent-
scheidungen. · 

Wir haben noch immer - auch bei dieser relativ günstigen 
Staatsrechnung, die jetzt vorliegt - Defizite von 1,1 MIiiiar
den; für die Jahre 1981/82/83 rechnen wir trotz den Spar
massnahmen jedes Jahr noch mit einem Defizit von unge
fähr 1,2 Milliarden Franken. Dann werden sie bereits wie
der ansteigen auf 1,7 Milliarden, wenn die 10prozentlgen 
Subventionskürzungen ab 1983 wegfallen. Noch sind keine 
Ersatzlösungen gefunden. Die Im Finanzplan vorgesehenen 
Einnahmequellen - Unterstellung der Energie unter die 
WUST, Schwerverkehrsabgabe, Besteuerung der Zinse auf 
Treuhandguthaben, aber auch die Aufgabenteilung zwi
schen Bund und Kantonen - sind noch längst nicht er-
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schlossen. Sie wissen, auf welche Schwierigkeiten man da 
bei der Realisierung stösst. Es Ist noch gar nicht abzuse
hen, wie man hier überhaupt neue Einnahmequellen er
schliessen kann und zu welchem Zeitpunkt, während die 
Defizite ständig weitersteigen. 
Das einzige, was vom Finanzplan bis jetzt realisiert wor
den ist, ist das, was der B_undesrat in eigener Kompetenz 
tun konnte - ebenfalls gegen den Widerstand der Wirt
schaft -, indem er nämlich die WUST auf den Goldhandel 
ausdehnte sowie auf den Tabak. Die Wirtschaft hat trotz
dem weiterexistiert. Das hat aber dem Bund immerhin 100 
Millionen Franken eingebracht. 
ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die seit 
zehn Jahren ständig steigenden Defizite heute dazu füh
ren, dass wir für die Verzinsung der Staatsschuld pro Jahr 
eine MIiiiarde Franken aufzubringen haben. Ich möchte 
nun kein Kolloquium unter Oekonomen halten über die 
Staatsverschuldung (einige unter Ihnen wissen, dass Ich 
auf diesem Gebiet dissertiert habe). Was Herr Jaeger aus
führte, ist sicher richtig, aber auch da hat er natürlich 
einige Wahrheiten unterschlagen. Wir haben eben nicht 
nur Investitionsausgaben, sondern wir haben auch recht 
viele Konsljmausgaben zu finanzieren. Denken Sie etwa 
ans Militär oder an andere Aufträge, die wir zum Teil so
gar ins Ausland vergeben. Wir decken also mit den Defizi
ten nicht nur Investitionen. Wenn die drei Weisen etwas 
anderes vorgeschlagen haben, dann geschah das zu 
einem Zeitpunkt, in dem die Wirtschaftslage noch eine 
andere war. Herr Blei betonte ja selber, wie wichtig es sei, 
dass der Staat nicht prozyklisch, sondern antizyklisch wir
ke. Da frage ich Herrn Jaeger einfach: Woher soll der 
Staat dann die Mittel zur Finanzierung nehmen, wenn die 
sich abzeichnende Verschlechterung der Wirtschaftslage 
tatsächlich hohe Investitionen erfordert? Es gibt hier zu
dem auch politische Grenzen. Es nützt nichts, wenn man 
etwas wissenschaftlich darlegen kann, aber dem Stimm
bürger dann nicht klarmachen kann, dass er weitere 
Schulden akzeptieren und die entsprechenden Steuergel
der für die Verzinsung aufbringen müsse. 

Ich möchte Sie ganz dringend bitten, den relativ labilen 
Konsens nun nicht zu zerstören, indem Sie mit den Sätzen 
zu tief hinuntergehen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen: Per
sönlich hätte ich sehr Mühe, mich für eine Vorlage einzu
setzen, die 200 Millionen Franken Einnahmen bringt bei 
Defiziten von 1,2 Milliarden Franken. Wie soll man das 
dem Stimmbürger erklären? Da bin ich der Meinung, man 
könnte die Uebung bleibenlassen und einfach das Beste
hende weiterführen, um uns nachher wieder zusammenzu
raufen1 wie die Finanzen in Ordnung gebracht werden sol
len. Das wird eine sehr schwierige Sache sein. 
Ich glaube, mit der Weiterführung sollte doch erreicht wer
den, dass mindestens ein kleiner Teil der Defizite abgebaut 
werden kann. Ich bitte Sie, zu dieser Kompromisslösung 
Hand zu bieten; sonst wird die Uebung meines Erachtens 
sinnlos. 

M. de Chastonay, rapporteur: Nous sommes ici effective
ment en presence de trois propositions, celle du Conseil 
federal, celle de la majorite de la commission et ceile de 
la minorite. Je dols vous rappeler les consequences finan
cieres de l'ensemble du projet compte tenu des taux qui 
sont proposes, mäme si je dois, helas, vous livrer le detail 
de certains chiffres. 
Le Conseil federal, vous le savez, propose un taux de 6,4 
pour cent pour les livraisons au detail et de 9,6 pour cent 
pour ies iivralsons en gros. Au total ces taux rapporteraient 
en 1983 760 millions, en 1984 800 mlilions et en 1985 840 
mlllions, chiffres qul ne tiennent pas campte des deduc-
tlons sociales. · 

La commission vous propose, a ia majorite, des taux de 
6,2 et 9,3 pour cent, ce qui se traduirait par un apport 
supplementaire de 570 miilions en 1983, 600 millions en 
1984 et 630 milllons en 1985, soit en gros 200 millions de 
moins que selon la formule du Conseil federal. 
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La minorite de ia commission representee par M. Biet, en 
proposant des taux de 6 et 9 pour cent, procurerait a la 
caisse federale 380 miilions en 1983, 400 millions en 1984 
et 420 millions en 1985, soit 400 millions de moins que la 
solution preconisee par le Conseil federal. Sur le plan 
generai et en tenant compte des deductions sociales, 6 et 
9 pour cent correspondent a un appot't net, pour ia Confe
deration, de 380 miilions en 1983, 239 miliions en 1984 et 
259 millions en 1985, alors que les taux de la majorite de 
la commission rapportent, eux, respectivemsnt 570, 439 et 
469 millions. Je dois vous dire ici qu'une des principaies 
raisons qui a incite la majorite a vous proposer les taux 
de 6,2 et 9,3 pour cent reside dans ie fait qu'il n'est pas 
question de conslderer i'ICHA autrement que comme l'une 
des ressources fiscales les plus importantes de la Confe
deration. L'impositlon de la consommation et, partant, ia 
fiscalite indirecte ont toujours ete i'affaire de la Confede
ration et il n'existe aucune raison de deroger a cette Idee 
et a ce principe de base. D'autre part, ia majorite de la 
commission ne peut pas, dans taut ie debat sur l'ame
lioration des finances federaies, proceder a une sorte 
de «Leerübung», a un exerclce qui, en definitive, serait 
largement insuffisant et ne resorberalt qu'une maigre 
partie des deficits du compte financier federal. Proce
der a un exercice de trop petite ou de trop modeste en
vergure, ou encore de dimension trop redulte en matiere 
d'apport de recettes nouvelles a ia caisse federale, revien
drait a nous placer maintenant dans une situation fort de
licate. On ne saura plus qui ou quol constitue l'essentiel 
des rentrees de la Confederation; il est a craindre que ce 
laxlsme financier nous vaille beaucoup de desagrements 
futurs, nous vaiiient aussi l'opposition du peuple. 

Les taux proposes par Ja majorite representent une aug
mentation du poids de la fiscallte sur la consommation de 
l'ordre de 10,7 pour cent. Cela, de l'avis de la majorite 
de la commission, est encore supportable, mäme si nous 
n'ignorons pas les tares et les carences structurelies de 
l'ICHA. Une motion qui sera debattue, vous le savez, a la 
fin de notre debat demande au Conseil federal de corri
ger las inegalites inherentes a ces tares et carences. 
Cette motion, je dois le dlre ici, si eile devait ätre accep
tee et surtout realisee, par Je Conseil federal, entrainerait, 
a n'en point douter, une perte de recettes fiscales qui 
n'autorise guere a accepter les taux de 6 et de 9 pour 
cent qui nous sont proposes maintenant par la minorite. 
La minorite de la commission craint les effets negatifs des 
taux proposes sur l'economie en general et sur l'industrie 
d'exportation en particulier. Certains orateurs qui m'ont 
precede l'ont aussi releve tout a l'heure, a cette tribune. 

Je dois preciser ici que ces effets negatifs sur !'Industrie 
d'exportation en particulier sont un peu compenses par Je 
fait que cette Industrie beneflcie de la hausse du dollar 
intervenue ces dernieres semaines. La minorite craint en
core que ce taux n'aiimente une Inflation qul reprend chez 
nous et qui est causee en grande partie, il taut aussi le 
dlre, par des facteurs exterieurs a notre pays. La commis
sion ne le conteste pas. II convient cependant de raison 
garder: l'augmentat!on de l'impöt sur la consommation, tel 
qu'elle est proposee par la majorite, nous laisse encore en 
excellente position sur le plan de l'imposition europeenne 
de la consommatic,n et par rapport aux taux de la TVA 
appllques dans les pays qul nous entourent. 

Je pense que M. Blei a un peu tendance a pelndre le dia
ble sur la muraille en attribuant aux taux que la majorite 
de la commission vous propose la responsabilite totale 
d'une degradatlon ineluctable de l'economie suisse. Je 
crois qu'il faut nous abstenir de ne considerer le probleme 
de l'amelioration des flnances federales que du seul bout 
de la lorgnette fiscale, alors que s'accumulent les deficits 
du compte financier, generateurs, eux aussi, d'inflation, 
m~me si le compte 1980 n'accuse qu'un excedent de de
penses de 1 milliard 71 millions. 
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L'hirondelle ne faisant pas le printemps, je vous demande 
d'accepter las taux de la majorite de votre commission, 
decides, je le rappelle, par 20 voix contre 6. 
J'almerais dire en terminant qua si la majorite de la com
mission vous propose les taux de 6,2 et 9,3 pour cent, c'est 
qu'elle a pense qu'il y avait iieu d'augmenter paralleiement, 
d'une fa9on notable, las deductions sociales de l'impöt 
direct. II convient donc de continuer ä. respecter cette 
relation etroite entre las taux proposes pour i'impöt sur Ja 
consommation et l'importance des deductions sociales. Je 
m'etonne d'ailleurs que las partisans de la minorite de la 
commission, las partisans des taux de 6 et 9 pour cent, 
n'aient pas propose en m~me temps et en toute iogique de 
revenir ä. des deductlons sociales molns elevees qua celles 
qui seront debattues tout ä. l'heure. 
Nous discutons ici non seulement d'une prorogatlon du 
regime financier de la Confederation mais surtout d'un pro
jet destlne ä. amellorer i'etat de nos finances federales. 
C'est la raison pour laquelle je vous demande d'approuver 
l'avis de la majorite de la commission, ä. savoir les taux 
qu'elles vous propose en ce qul concerne i'ICHA. 

Bundesrat Rltachard: Ich hätte wirklich diesen eindrückli
chen Ausführungen der Kommission an sich nichts beizu
fügen. Aber ich möchte doch sehr unterstreichen, dass 
Sie hier den Kern dieser Vorlage beraten, dass Sie hier 
vor der Frage stehen, ob man diese Vorlage ernstnehmen 
soll oder nicht. Hier fällt der Entscheid, ob wir es mit der 
Sanierung unseres Bundeshaushaltes wirklich ernst mei
nen, oder ob wir die jetzige Schuldenwirtschaft auf unbe
stimmte Zelt fortsetzen wollen. Ich persönlich bin über
zeugt davon, dass unser Volk das nicht verstehen könnte. 
Ich habe es heute morgen gesagt. 
Herr Jaeger, ich werde Ihnen noch etwas sagen über die
se Schuldenpolitik. Ich teile Ihre Auffassung nicht. Unser 
Volk will diese Schuldenpolitik nicht weiter, und ich glau
be, unser Volk würde es nicht verstehen, wenn wir hier bei 
der Hauptsteuer, bei der Steuer, die die meisten Einnah
men des Bundes erbringt, nicht einen entscheidenden 
Schritt in Richtung Sanierung des Bundeshaushaltes 
machen. Wo in aller Welt sollen wir es tun, wenn nicht 
hier? 

Herr Breml, Sie sind heute morgen zitiert worden mit Ih
rem Aufsatz in der «Neuen Zürcher Zeitung» und Im Pres
sedienst der freisinnigen Partei. Auch für Sie ist die in
direkte Steuer, nämlich diese Warenumsatzsteuer, eine der 
Säulen In Richtung Sanierung des Bundeshaushaltes. Wo 
bleibt da die Konsequenz, wenn Sie 'uns nun diese Säulen 
auf einen mageren Stotzen reduzieren. Das können Sie 
doch nicht tun. Und Ich halte auch, Im Auftrag des Bun
desrates, an seinen Anträgen fest. Ich fürchte die öffentli
che Auseinandersetzung gar nicht, wenn Sie das be
schllessen, was der Bundesrat vorgeschlagen hat. Ich bin 
überzeugt davon, dass unser Volk das versteht und dass 
es eher eine höhere Warenumsatzsteuer akzeptiert, als die 
Fortsetzung dieser jährlichen Milliardenschulden, die wir 
kommenden Generationen aufbürden. Ich akzeptiere auch 
die Wissenschaftlichkeit Ihrer Untersuchungen. Sie ist eine 
der besten, die ich, gelesen habe über die öffentlichen 
Schulden, Herr Jaeger, und ich habe auch gelesen, was 
die drei Welsen gesagt haben. Sie haben es zitiert, aber 
Sie haben sehr deutlich das Problem der Investitionen 
betont. Mit Investitionen kann man sich verschulden. Aber 
wenn wir Investitionen der Kantone und sogar Privater 
subventionieren, schaffen wir für die Eidgenossenschaft an 
sich keine direkten Aktiven, dann treten sie eben in unse
rer Vermögensrechnung auch nicht in Erscheinung, und 
deshalb kann man da das, was wir hier praktisch als 
Transferausgaben weitergeben, dann nicht diesen Schul
den entgegensetzen. Wenn nicht eigene Aktiven geschaf
fen werden, so sind das einfach Schulden. 
Herr Siel, Sie machen es sich hier in dieser Frage, in die
ser Finanzordnung, wirklich zu leicht. Ich weiss es: die 

Opposition darf immer mehr fordern, als die Regierung 
kann - das war Immer so. Sie kritisieren unsere Sparmass
nahmen, die Brotverbilligungen und anderes. Sie wollen 
bei der WUST nichts hergeben. Sie kritisieren selbstver
ständlich auch das Problem der kalten Progression. Ja, wo 
wollen Sie dann eigentlich aus diesem Schlamassel her
auskommen, wenn Sie überhaupt alles, was die Bundes
kasse entlastet, wenn Sie das alles einfach verwerfen und 
dazu nein sagen? Das kann man doch nicht tun. Ich weiss, 
dass Sie das auch nicht so wollen. 

Herr Rüegg, ich kann Ihnen sagen, dass ich bereits eine -
in den nächsten Tagen wird das geschehen - kleine Ex
pertengruppe eingesetzt habe, die die Revision der Waren
umsatzsteuer überdenken muss. 

Aber Herr Bremi, wenn Sie nun da eine Spanne schaffen 
wollen mit diesen 0,2 Prozent, etwa 200 MIiiionen, dann 
müssten Sie bedenken, dass die Revision der WUST zu 
ganz wesentlichen Ausfällen führen wird. Ich meine, 
wenn Sie auch nur einen kleinen Tell der taxe occulte 
beseitigen wollen - die ganze wird etwa 900 Millionen ko
sten - dann glaube ich nicht, dass man das mit einer 
Erhöhung von 0,2 Prozent wieder kompensieren kann. 
Ich bin nicht so sicher, Herr Blei, dass da eine absolute 
Schallgrenze nach oben bei der Warenumsatzsteuer be
steht. Wenn wir das Problem der taxe occulte, vor al
lem das Problem der Warenumsatzsteuer auf Investitio
nen, vielleicht mit einem Sondersatz oder welss ich wie 
lösen und damit die taxe occulte ganz wesentlich ent
schärfen, dann ist durchaus denkbar, dass wir diese Sätze 
noch etwas erhöhen können, ohne dass deswegen grosse 
Schwierigkeiten auftreten. Natürlich ist zur Begründung 
der Mehrwertsteuer - und ich habe das auch weitererzählt 
- allerlei geschrieben worden gegen diese WUST. Aber 
man muss heute, wo wir vor der Notwendigkeit stehen, 
diese tragende Säule unseres Bundeshaushaltes zu stär
ken, auch überdenken, was man damals vielleicht etwas 
zu legere überdacht hat, um die Warenumsatzsteuer 
schmackhafter zu machen. 
Ich möchte Sie wirklich bitten: Tun Sie, was hier von ver
schiedenen Rednern empfohlen worden ist. Denken Sie an 
den Finanzbedarf. Denken Sie daran, weshalb eigentlich 
diese Vorlage jetzt kommt und weshalb Sie nicht einfach 
die Jetzige verlängern könnten. Der Bund braucht mehr 
Geld. Er mach jedes Ja,hr Milliardendefizite und bezahlt 
grausam Zinsen dafür. Immer mehr, gegenwärtig. Das kön
nen wir doch nicht weiter tun, und deshalb sollten wir hier 
einen Schritt In Richtung dieser Sanierung machen, sonst 
ist diese Revision überhaupt nicht glaubwürdig. 

Ich bitte Sie, den höheren Sätzen des Bundesrates zuzu
stimmen. 

Le pr,sldent: Je vous rends attentifs au falt que notre de
cision sera egalement valable pour les dlspositions transl
toires ä. l'articie 8, 2e alinea, lettre a. M. Siel donne son 
accord sur cette fa9on de proceder. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A tltre prel/mlnalre 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Definitiv - Detinitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag des Bundesrates 

Art, 41ter Abs. 5 BsL b 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 

111 Stimmen 
23 Stimmen 

109 Stimmen 
26 Stimmen 

Ablehnung der Anträge der Minderheiten (Festhalten am 
geltenden Recht) 

38 



R~lme flnancler 

Minderheit I 
(Schmid, Affolter, Bratschi, Carobblo, Falber, Hubacher, 
Riesen-Freiburg, Stich) 
... zu verwenden. Die Verwendung richtet sich grundsätz
lich nach der Finanzkraft der Kantone. Der Bund kann 
jedoch bei der Verwendung des für den Finanzausgleich 
bestimmten Steuerertrages eine minimale steuerliche Be
lastung hoher Einkommen und Vermögen natürlicher Per
sonen sowie von Gewinn, Kapital und Reserven der juristi
schen Personen durch die Kantone voraussetzen. 

Minderheit II 
(Blei, Jaeger) 
..• zu verwenden. Der Anteil der Kantone an der direkten 
Bundessteuer ist von einer genügenden Ausschöpfung der 
Steuerquellen und der Steuerkraft abhängig zu machen. 

Art. 41ter al. 5 let. b 
Proposition de la commlsslon 

MaJorlte 
Rejeter les propositlons des mlnorites (Malntenlr le droit 
en vlgueur) 

Mlnorlte I 
(Schmid, Affolter, Bratschi, Carobblo, Falber, Hubacher, 
Rlesen-Frlbourg, Stich) 
... lntercantonale. L'utllisatlon dolt en prlnclpe 6tre basee 
sur la capaclte flnanciere des cantons. Pour l'utllisation de 
la part de l'impöt affectee a la perequatlon flnanciere, la 
Confederation peut cependant exiger, de la part des can
tons, une charge fiscale minimale grevant les revenus et 
fortunes eleves des personnes physlques ainsi que le be
neflce, le capital et les reserves des personnes morales. 

Mlnorlte II 
(Biel, Jaeger) 
•.. lntercantonale. La part des cantons a l'lmpOt federal 
direct sera subordonnee a l'obllgatlon de tlrer suffisam
ment partl de leur matlere lmposable et de leur capaclte 
contrlbutlve. 

Schmid, Sprecher der Minderheit 1: Es geht bei unserem 
Antrag um die Finanzausgleichszahlungen an die Kantone. 
Wir sind dafür, dass die Kantone, die es nötig haben, wei
terhin Finanzausgleichszahlungen des Bundes erhalten 
sollen. Wir verlangen aber, dass Kantone, die Finanzaus
gleichszahlungen des Bundes beanspruchen, die hohen 
Einkommen und Vermögen natürlicher Personen sowie die 
Gewinne, die Kapitalien und die Reserven juristischer Per
sonen wenigstens minimal steuerlich belasten. Dieser An
trag kam In der Kommission, obwohl er verworfen wurde, 
bemerkenswert gut an. Auch die Kollegen Blei und Jaeger 
haben Ihm zugestimmt. Sie haben erst nachher gemerkt, 
dass man darauf auch noch ein eigenes politisches Süpp
lein kochen könnte. Deshalb haben sie die Minderheit II 
hier auf die Fahne bringen lassen. Ein einzelner Freisinni
ger hat sich bei meinem Antrag der Stimme enthalten. Er 
wollte auf seine Art zeigen, dass ich Im Grunde genom
men mit meinem Antrag recht habe. 
Herr Feigenwinter dagegen hat heute morgen deutlich ge
sagt, dass er diesen Antrag ablehnt. Er rieche nach Reich
tumssteuer. Herr Feigenwinter, Ich glaube, sie unterliegen 
einem Missverständnis. Ob es sich um einen Reichtums
steuervorschlag handelt oder nicht, kommt ganz darauf an, 
wie wir diese minimale steuerliche Belastung ansetzen. 
Das ist aber unseres Erachtens Sache des Gesetzgebers. 
Uns geht es darum - und das möchte Ich mit aller Deut
lichkelt sagen -, dass wir ein Stück materielle Steuerhar
monisierung realisieren. Sämtliche mir bekannten Vor
schläge auf diesem Gebiet setzen für die natürlichen Per
sonen bei den hohen Einkommen und Vermögen an. Das 
Ist keine politische Strategie gegen die Empfänger hoher 

208 N 11 mars 1981 

Einkommen und Vermögen, sondern eine schlichte Tech
nik, well bei einer minimalen steuerlichen Belastung hoher 
Einkommen und Vermögen automatisch auch die anderen 
Einkommens- und Vermögensklassen ein Stück weit har
monisiert werden, da ja der Steuertarif eine gewisse Konti
nuität haben muss. 

Nun aber möchte ich noch ganz deutlich sagen, worin 
unsere Motivation eigentlich besteht, hier einen solchen 
Vorschlag einzubringen: Wir haben eine ganze Menge von 
Subventionskürzungen durchgeführt, wir haben Sparübun
gen durchexerziert, und alle diese Ausgabenkürzungen lie
fen unter einem gemeinsamen Nenner. Es wurde immer 
gesagt, die Privaten sollen vermehrte Eigenleistungen er
bringen, es sei Sache des einzelnen, da vermehrt etwas zu 
tun und nicht immer nur die hohle Hand beim Staat hinzu
halten. Das ist von der Mehrheit unseres Volkes so akzep
tiert worden. Wir anerkennen das durchaus, obwohl wir 
nicht in allen Fiillen mit diesen Ausgabenkürzungen ein
verstanden waren. Wir sind aber der Meinung - und das 
scheint mir sehr wichtig zu sein -, dass wir nicht den an
deren Wasser predigen und selber Wein trinken sollten. 
Was für die Privaten gilt, nämlich vermehrte Eigenleistun
gen, dürfen wir auch von den Kantonen und damit von den 
nachgeordneten öffentlich-rechtlichen Verbänden und Kör
perschaften erwarten. Wir verlangen von den Kantonen, 
dass sie vermehrt eigene Anstrengungen unternehmen, um 
ihre Aufgaben zu erfüllen. Ein Mittel dazu ist die Knüpfung 
der Finanzausgleichszahlungen des Bundes an die Kanto
ne an eine minimale steuerliche Belastung hoher Einkom
men und Vermögen. Das zur Begründung meines Antra
ges. 

Ich darf noch einige Worte sagen zur Minderheit II. Der 
Antrag von Herrn Kollege Blei rennt offene Türen ein. Die 
genügende Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft ist 
im geltenden Recht nichts Neues. Sie ist schon heute Be
standteil der Berechnung der Masszahlen beim Finanzaus
gleich auf Gesetzesstufe. Wir heben - wenn wir den An
trag der Minderheit II 'annehmen - nur diesen Bestandtell 
von der Gesetzes- auf die Verfassungsstufe. Aber im Grun
de genommen gilt er schon jetzt; auch Gesetze sind ver
bindlich, nicht bloss Verfassungsbestimmungen. Herr Blei 
wird einwenden, das stimme schon, aber die Vorschrift 
werde nicht vollzogen. Ich sehe aber nicht ein, was sich 
am Vollzug ändert, wenn sie auf Verfassungsstufe gehoben 
wird. Ich möchte sagen: Am Knochen des Herrn Biel ist 
uns zu wenig Fleisch; wir präsentieren Ihnen einen ande
ren Knochen, an dem unseres Erachtens erheblich mehr 
Fleisch ist. Aus diesem Grunde bitten wir Sie, unseren 
Antrag anzunehmen und den Antrag Blei abzulehnen. 

Blei, Sprecher der Minderheit II: Kollege Schmid möchte 
ich nur folgendes sagen: Er begnügt sich mit einem Süpp
chen. Das ist mir zu dünn, vor allem, wenn nur einige weni
ge Fettaugen darin schwimmen. Wenn schon, ziehe ich ein 
Stück Fleisch vor. Herr Schmid, wir haben hier schon 
Steuerharmonisierungsanträge gestellt, als Sie sich noch 
nicht in diesem Saale als Finanzpolitiker profilieren woll
ten. Sie haben vielleicht von mir gelernt, gewisse Dinge 
vorzutragen. Das zu Ihren liebenswürdigen Hinweisen auf 
unsere Politik. Wir sind hier, um zu politisieren, wie alle 
andern auch. Wir geben es aber auch zu. 

Die Steuerharmonisierung, die hier angesprochen wird, ist 
die unabdingbare Kehrseite des Finanzausgleiches. Vor
schläge, wie sie nun von der Minderheit I oder der Min
derheit II vorgelegt werden, haben Sie hier schon wieder
holt diskutiert. Sie haben auch schon solchen Anträgen 
zugestimmt. Gelegentlich sind sie dann vom Ständerat zu
rückgekommen - nicht akzeptiert. Bei der Vorlage von 1977 
allerdings hat man sogar eine solche Bestimmung in einem 
speziellen Verfassungsartikel dem Stimmbürger vorge
legt. 

Die Unterschiede sind nicht ganz so, wie sie Kollege 
Schmid skizziert hat. Er schlägt eine Kann-Bestimmung 
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vor, wir eine Muss-Bestimmung. Das ist ein wesentlicher 
Unterschied. Und ob die Kompetenzen bereits beim Bund 
sind, wage ich nach allem, was geschehen Ist, doch zu 
bezweifeln. Dann beschränkt sich natürlich sein Antrag auf 
hohe Einkommen, während die Minderheit II umfassender 
ist und sämtliche Steuern einschliesst. 

Beide Varianten stellen gegenüber der heutigen Situa
tion eine Verbesserung dar. Wir ziehen allerdings die 
Minderheit II vor, weil sie den Bund verpflichtet und weil 
sie sich eben auf alle Steuern bezieht. Dadurch lässt sich 
auch ein Harmonisierungszwang organischer anwenden 
und stellt damit einen etwas weniger harten Eingriff in die 
Kantone dar, weil man die Gesamtsteuerbelastung in 
einem Kanton mit einbezieht und nicht nur die Einkom
menssteuer. Das ist ein grosser Unterschied. 

Bundesrat Chevallaz hat schon 1976 einen Bericht an die 
vorberatende Kommission zugestellt. Darin stand genau zu 
diesem Problem, auf einen Antrag von mir hin, folgendes: 
«Der Finanzausgleich ist eine unerlässliche Massnahme 
bundesstaatlicher Solidarität. Diese setzt aber wesensge
mäss voraus, dass die in den Genuss des Finanzaus
gleichs kommenden Kantone ihre eigene Steuerkraft und 
die Steuerquellen im landesüblichen Ausmass ausschöp
fen.» Die Wirklichkeit ist leider anders! Wir haben grösste 
Steuerbelastungsunterschiede von Kanton zu Kanton und 
erst recht von Gemeinde zu Gemeinde. Der Wildwuchs des 
Steuerföderalismus verletzt die Grundsätze wie Steuerge
rechtigkeit und Gleichbehandlung. Die Verteidiger dieser 
Zustände argumentieren natürlich immer mit den prakti
schen Schwierigkeiten, die einer Beseitigung der grössten 
Unterschiede angeblich im Wege stehen. 

Nun aber doch noch zur Begründung: Ist eine solche Har
monisierungsbestimmung überhaupt nötig? Hans Wyer, 
Präsident der CVP, hat 1976 im Nationalrat zu einem Har
monlslerungsantrag erklärt: «Es gibt in diesem Land 
Schweiz Steuerunterschiede, Differenzen in der Steuerbe
lastung, die in gleicher Weise die eidgenössische Solidari
tät wie auch den Föderalismus belasten. Das spürt zudem 
das Volk immer mehr. Der scheinbare Verlust an Steuer
autc;momle, den die Kantone zu übernehmen haben, wird 
weitgehend wettgemacht durch die Steuergerechtigkeit, 
die durch die Harmonisierung bewirkt wird.» Er betonte 
dabei, und das könnte ich nicht deutlicher: «Es scheint 
mir ein Gebot des politischen Anstandes zu sein, wenn 
man den Finanzausgleich ausbaut, dass man diese Bedin
gungen auch erfüllt.» Offenbar fehlt es an diesem vom 
CVP-Präsidenten Wyer verlangten Anstand, wie uns ein 
Blick in den neuesten Band der Steuerbelastung in der 
Schweiz 1979 wieder einmal zeigt. Ich verweise nur auf 
das Kapitel Motorfahrzeugbesteuerung. Dort finden Sie die 
tollsten Unterschiede, Sie sehen vor allem auch, wie zahl
reiche Kantone, die vom Finanzausgleich profitieren, nach 
wie vor sowohl den Schwerverkehr wie auch den Perso
nenwagenverkehr sehr tief belasten. 

Nun haben auch verschiedene Kollegen aus dem Rat be
reits zu einem Antrag, wie ich ihn hier vertrete, ihr Urteil 
abgegeben. Kollege Leo Weber hat ihm zwar nicht zuge
stimmt, er hat aber gesagt, dass dieser Vorschlag, diese 
Formulierung sehr logisch sei. Und Kollege Gautier hat ihn 
seinerzeit auch ausdrücklich unterstützt, als er darauf hin
gewiesen hat, dass es an den Kantonen läge: wenn Sie 
nicht mehr Finanzausgleich wollten, dann brauchten sie Ja 
nicht nach dieser Bestimmung zu harmonisieren. Er hat 
gesagt, auch aus der Sicht des Föderalismus könne man 
eine solche Formulierung wählen. Und Bundesrat Cheval
laz selbst hat als damaliger Chef des Finanzdepartements 
dazu gesagt: «La proposition me parait logique, et, formu
lee en termes generaux, elle laisse une certaine latitude 
d'appreciation, de preparation de la loi,,, also ein sehr 
logischer Vorschlag, durchaus applikabel, sinnvoll für die 
Gedanken der Steuerharmonisierung. 1976 haben die Räte 
zumindest das eingesehen. Soll nun die Logik unseres 
Antrages heute nicht mehr gelten? Wollen wir mit CVP-
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Präsident Hans Wyer nicht nach dem Gebot des politi
schen Anstandes handeln? 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit II zuzustimmen. 

Stucky: Wenn ich hier stehe, kann wenigstens der Ver
dacht, dass ich quasi pro domo spreche oder, anders aus
gedrückt, für die Zuger Staatsschatulle rede, nicht auf
kommen. ich bin neutral, denn der Kanton Zug erhält aus 
dem Finanzausgleich als sogenannt reichster Kanton prak
tisch nichts. Ich kann also als Neutraler darüber urteilen, 
wie der· Kuchen, den hier der Bund den Kantonen serviert, 
verteilt wird. 
Beide Anträge, Schmid und Biel, haben das gleiche Handi
kap. Sie bringen ein neues Element in die Vorlage, näm
lich das Element der materiellen Steuerharmonisierung. Es 
ist ganz klar, dass wir damit die Vorlage als Ganzes bela
sten. Denken Sie einmal daran, das!, - wie Herr Blei ja 
ausführte - der gleiche Satz schon in der Vorlage 1977 zu 
einem Widerstand in gewissen Kantonen geführt hat. Wenn 
wir die Finanzordnung durchbringen wollen, dann sollten 
wir alles vermeiden, was von neuem diesen Wagen überla
den könnte; wir sollten vielmehr das Ziel vor Augen haben, 
Warenumsatzsteuer und direkte Bundessteuer durchzu
bringen. 
Im einzelnen, zum Antrag Schmid: Er enthält natürlich 
auch Elemente der Reichtumssteuer; das hat Herr Kollege 
Feigenwinter mit Recht erkannt, das kann man sicher 
nicht wegleugnenl Die Reichtumssteuer hat nun aber vie
les von ihrem ersten Nimbus im Volk verloren. 
Zum zweiten aber dürfen wir eines nicht vergessen: Es Ist 
nicht von ungefähr so, dass gewisse Kantone eine niedri
gere Steuer haben als andere. Es handelt sich hier zum 
Teil um kleine Kantone. Ich nehme das Beispiel des Kan
tons Uri. Der Kanton Uri hat die niedrigste Einkommens
steuer bei hohem Einkommen. Ja, wie soll denn der Kan
ton Uri vermögende Leute in dieses Föhntal bringen, wenn 
nicht durch einen gewissen Steuervorteil?! Diese Vorteile 
wirken nun in genau gleicher Richtung wie der Finanzaus
gleich selber: sie helfen nämlich einem Kanton, der ohne
hin schon Schwierigkeiten hat, wenigstens zu gewissen 
Einnahmen zu kommen. Will man nun diese blockieren? 
Zum Antrag Blei: Hier ist einiges unklar. Zwar hat Herr 
Kollege Schmid mit Recht darauf hingewiesen, dass die 
Ausschöpfung der Steuerkraft als Faktor zur Bestimmung 
des Finanzausgleichs bereits im entsprechenden Gesetz 
enthalten ist; wenn Sie die Bestimmung in die Verfassung 
aufnehmen, wollen Sie offenbar noch etwas mehr, und 
dieses Mehr soll nun etwas untersucht werden. 

Einmal ist unklar, was Sie eigentlich unter Ausschöpfung 
der Steuerquellen verstehen. Heisst das, dass jeder Kan
ton die Schenkungs- und Erbschaftssteuer einführen 
muss? Wir haben 25 Kantone, die sie kennen, ein einziger 
kennt sie noch nicht. Oder heisst das, dass sämtliche Kan
tone die Kapitalgewinnsteuer einführen müssen? Heute 
sind es vier, die diese Steuerart kennen. Oder wollen Sie 
soweit gehen, dass alle Kantone die Klaviersteuer einfüh
ren müssen, die, glaube ich, nur im Kanton Wallls bekannt 
ist? Was heisst nun Ausschöpfung der Steuerquellen? Ich 
kann das gleiche fragen bei Ausschöpfung der Steuerkraft. 
Heisst das, wie früher Bundesrat Chevallaz sagte, das lan
desübliche Mass, also quasi ein Durchschnitt, oder heisst 
das den jeweils höchsten Steuertarif, oder heisst das al
lenfalls nur angeglichene Abzüge? Das alles ist doch 
höchst unklar. Und wer bestimmt nun darüber? Hier kom
men wir zu einer Grundfrage. Soll das eidgenössische 
Parlament den Schiedsrichter spielen, allenfalls gegen den 
Willen des kantonalen Stimmvolks, das ja sich selber die 
Steuer festsetzt? Ist das noch die föderalistische Demo
kratie, wenn wir in diesem Saale bestimmen, was im Kan
ton XY geändert werden muss? Sie haben, Herr Biel, eine 
Muss-Vorschrift daraus gemacht. Herr Schmid ist wenig
stens nicht soweit gegangen und hat ein Kann-Vorschrift 
vorgesehen. 
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Aus diesen Gründen Ist es nicht möglich, einen der beiden 
Anträge anzunehmen, sondern Ich empfehle Ihnen, beide 
Anträge abzulehnen, weil sie die Gesamtvorlage in ein 
gefährliches Fahrwasser bringen würden, so dass von den 
Kantonen aus Widerstand geleistet werden müsste. 

Jaeger: Nach dem Votum von Herrn Kollega Stucky, glau
be ich, Ist es richtig, wenn wir von unserer Seite einige 
Dinge nochmals ausleuchten. Zunächst, Herr Stucky, 
es ist ja klar, dass Sie diesem Antrag nicht mit grosser 
Begeisterung gegenüberstehen können. Sie haben sich 
aber nach meiner Auffassung doch etwas zu naiv verkauft; 
so naiv sind Sie natürlich nicht. Sie verstehen natürlich 
schon, was Steuerharmonisierung bedeuten kann oder be
deuten müsste, wenn wir sie tatsächlich realisieren woll
ten. Sie haben da von der Klaviersteuer erzählt, obwohl Sie 
natürlich ganz genau wissen, was wir mit unserem Antrag 
wollen, und Sie können sich als zuständiger und kompe
tenter Mann in diesen Fragen etwa vorstellen, wie eine 
solche materielle Steuerharmonisierung, die wir hier vor
antreiben wollen, aussehen müsste. Es geht um das Ge
samtbild der Steuern, und es geht da nicht um einzelne 
Steuerarten oder gar um die Berechnung eines durch
schnittlichen Steuersatzes, der dann generell zur Anwen
dung kommen soll. 

Was wir hier wollen, ist lediglich das, was wir schon im
mer vorgeschlagen haben, nämlich eine materielle Steuer
harmonisierung, wenigstens einen Schritt In diese Rich
tung. He~r Stucky, wenn Sie sagen, unser Antrag sei un
klar, dann muss Ich Sie daran erinnern, dass dieser Natio
nalrat - Sie waren allerdings damals, glaube ich, noch 
nicht dabei - genau einer solchen Fassung, wie sie Jetzt 
von Herrn Blei vorgeschlagen wird, zugestimmt hat, und 
diese Fassung - das darf man auch sagen - stammte nicht 
von Herrn Blei, sie stammte wahrscheinlich aus der Küche 
von Herrn Blei, aber der Küchenmeister war jemand aus 
dem Finanzdepartement. Die Fassung wurde damals vorn 
Finanzdepartement vorgeschlagen. 

Nun noch zu Herrn Schmid: Lieber Hans Schmid, Sie ha
ben hier gesagt, wir wollen offene Türen einrennen, nach
dem wir gemerkt hätten, dass es hier noch ein Süpplein zu 
kochen gäbe. Ich möchte immerhin darauf hinweisen, dass 
es nicht das erste Mal ist, dass wir uns über die Steuer
harmonisierung unterhalten und entsprechende Vorschlä
ge machen. Immerhin möchte Ich daran erinnern, dass 
Herr Kollege Schmid, und das als Vertreter der Sozialde
mokraten in der Kommission, sich dahin geäussert hat, 
dass er seinen Antrag sogar zurückziehen würde und un
serem Antrag zustimmen würde, wenn unser Antrag in der 
Kommission die Mehr1lelt erhielte. Also ich glaube, entwe
der ist das Taktik gewesen, oder es war tatsächlich ein Ja 
zur Steuerharmonisierung. Wenn es ein Ja zur Steuerhar
monisierung Ist, dann müssten die Sozialdemokraten, so
fern sie In der Eventualabstimmung nicht obenaus schwln- . 
gen würden, uns 'zustimmen, genau wie wir auch ihnen 
zustimmen würden, wenn sie In der Eventualabstimmung 
obsiegen würden. Und auch die CVP hat sich Ja schon 
verschiedentlich für die materielle Steuerharmonisierung 
ausgesprochen. Es ist sicher zu erwarten, dass sie hier 
Flagge zeigen und unseren Anträgen zustimmen wird. 

Weber Leo: Ich kann Herrn Jaeger sagen, dass wir In die
sem Falle heute dem Antrag Blei nicht zustimmen, so we
nig wie dem Antrag Schmid. Ich möchte Ihm auch sagen 
warum. 

Jetzt geht es um die Frage des Ballastes. Wieviel wollen 
wir dieser Vorlage an Zusatzlichern aufbürden? Das Ist die 
Hauptfrage. Wir sind der Meinung, dass der Antrag 
Schmid für uns heute deshalb nicht zur Diskussion steht, 
weil er Im Grunde genommen eine verkappte Relchturns
steuer darstellt. Volk und Stände haben sich zu dieser 
Frage in den letzten Jahren genügend ausgesprochen. Wir 
wollen die Vorlage damit nicht belasten. 
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Etwas schwieriger ist es für uns, den Antrag von Herrn 
Blei abzulehnen. Herr Blei hat ja mit einem Bienenfleiss 
alles herausgeschrieben, was wir zur Frage der Steuerhar
monisierung gesagt haben. Aber ich möchte Ihnen auch 
hier ganz klar sagen: Im Prinzip hält unsere Fraktion die
ses Anliegen nach wie vor aufrecht. Wir haben ihm seiner
zeit zugestimmt, weil der Anteil am Finanzausgleich er
höht worden ist. Das war für uns der Preis, Wir haben 
gesagt: mehr Finanzausgleich, und dann stimmen wir zu 
und gerade dieses Moment ist Jetzt nicht vorhanden. Wir 
erhalten keinen höheren Finanzausgleich, und deshalb 
stimmen· wir in diesem Fall diesem Antrag ebenfalls nicht 
zu. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Beide Anträge 
möchten ein Stück materielle Steuerharmonisierung ver
wirklichen; der Antrag Schmid durch die Festsetzung von 
minimalen Steuersätzen, von denen dann ein Harmonisle
rungsdruck ausgeht. Wenn man tiefe Sätze nimmt, braucht 
es nicht unbedingt eine Reichtumssteuer zu sein. Der An
trag Blei möchte dieses Ziel erreichen durch eine Vor
schrift, die den Kantonsanteil an der Bundessteuer von 
einer genügenden Ausschöpfung der Steuerquellen und 
der Steuerkraft abhängig macht. Ein solcher Antrag wurde 
von diesem Rat schon einmal angenommen, vom Stände
rat dann aber abgelehnt. Die Harmonisierung Ist ein sehr 
heikles Problem. Gemäss dem föderalistischen Aufbau des 
schweizerischen Bundesstaates kommt die originäre Fls
kalhohelt innerhalb der verfassungsmässigen Schranken 
sowohl den Kantonen wie dem Bund zu. Nun haben aber 
die Kantone von dieser Kompetenz sehr viel rascher Ge
brauch gemacht, nämlich schon 1911, während der Bund 
sehr viel später dazu kam, Steuern zu erheben. Das hat 
dazu geführt, dass wir historisch bedingte grosse Unter
schiede von Kanton zu Kanton haben. Es ist sicher eine 
nicht wegzudiskutierende Tatsache, dass durch die zuneh
mende Mobilität der Bevölkerung, aber auch durch die 
zunehmende interkantonale Verflechtung der Wirtschafts
unternehmen, diese sehr grossen Unterschiede in den 
Steuersystemen immer störender werden. 
Harmonisierung, nicht nur die formelle, sondern auch die 
materielle, ist - Ich glaube, da müssen wir uns keinen Illu
sionen hingeben - in der Bevölkerung sehr populär. Die 
Leute begreifen nicht, wieso sie in einer Gemeinde unter 
Umständen doppelt soviel Steuern bezahlen müssen als In 
der anderen Gemeinde. Ich glaube, das ist einer jener 
Punkte, wo die Bevölkerung vielleicht doch eine etwas 
andere Meinung vertritt als die verantwortlichen Politiker, 
insbesondere die Finanzdirektoren. Aber die Finanzdirek
toren sind eben auch eine Realität. Und sie haben recht 
viel zu sagen, wenn es um Finanzvorlagen geht. Wir schaf
fen hier eine Vorlage, die wir durchbringen wollen, eine 
Vorlage, die auch auf andere Reformen, die nötig wären, 
verzichtet. 
Ich muss Ihnen Im Namen der Mehrheit der Kommission 
beantragen, dass Sie auch auf diese Reformen, obwohl sie 
vielleicht wünschbar wären, verzichten. Wir sollten bei der 
einfachen Vorlage bleiben, die wir ausgearbeitet haben. 
Ich bitte Sie also, beide Minderheitsanträge abzulehnen. 

M. de Chastonay, rapporteur: C'est par 15 voix contre 10 
que Ja maJorlte de Ja commission a rejete Ja proposition 
de M. Schmid, alors que celle de M. Blei, minorite II, etalt 
rejetee par 16 voix contre 7. Ces proposltions tendent 
toutes deux, comme on l'a dit, vers une harmonisatlon fls
cale materielle, Ja proposition de M. Schmid se trouvant 
etre plus affinee et detaillee qua celle de M. Blei, et tou
chant las revenus et Ja fortune eleves des personnes phy
siques aussi blen qua Je benefice, Je capital et les reser
ves des personnes morales. 
La majorlte de Ja commission, en ce qui concerne Ja pro
position de Ja minorite 1, a fait part de ses serieuses 
cralntes face au point d'accrochage qua l'harrnonisatlon 
materielle requise et teile qua formulee pouvait constituer 
envers las cantons Jors de Ja votation du projet. En effet, 
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lmposer ä. ces derniers une charge fiscale minimale gre
vant ies revenus et la fortune eleves parait tenir un peu de 
Ja gageure, tant les experiences faites jusqu'ici en matiere 
d'essai d'aggravation des fiscalites cantonales, en matiere 
de revenus et de fortune des personnes physiques et mo
rales, se sont revelees negatives; sans doute compor
taient-elles, a l'image de ia proposition de M. Schmid, un 
arriere-goOt d'impöt sur la richesse ... 
De plus, ia perequation financiere intercantonale connait 
deja un certain nombre de regles qui, quoi qu'on en dise, 
se sont revelees valables jusqu'ici, j'y reviendrai rapide
ment tout a l'heure. 
D'autre part, la grande diversite des assiettes fiscales can
tonales - on l'a dit ici - tant celle des personnes physlques 
qua celle des personnes morales, les grandes differences 
apparues dans le produit de l'impöt dans les cantons 
fortement industriallses par rapport ä. ceux qui le sont 
moins, constituent, a n'en point douter, une serieuse 
pierre d'achoppement ä. la reallsation des principes poses 
par Ja proposition de la minorite 1. 

A M. Siel, auteur de la proposition de minorite II, Ja majo
rite de la commission a repondu qu'une harmonisation 
materielle aussi vaste et etendue que celle suggeree se 
revele comme etant extraordinairement difficile a attein
dre. II n'est guere possible, en effet, de fixer des normes 
precises et surtout valables, en fonction desquelles on 
peut dire et pretendre qua tel ou tel canton, par rapport a 
un autre, a suffisamment ou insuffisamment epuise toute la 
matiere imposable de ses contribuables et toute leur capa
cite contributive. Que penser alors du contröle destine a 
survellier l'application de cette disposition? La question 
raste ouverte. 
Nous vous invitons ä. rejeter les deux propositions de mi
norite, parce qu'enfin, par l'aspect trop general et insuffi
samment definl qu'elles comportent, alles vont susciter, ä. 
n'en point douter, mefiance et finalement opposition au 
projet, en particulier aupres des cantons dont, je vous le 
rappelle, le consentement est indispensable a la bonne 
reussite de la fiscalite dont nous debattons maintenant. 
J'ai fait allusion tout ä. l'heure a la reglementation en vi
gueur reglssant les principes de l'etablissement de la ca
clte financiere des cantons en matiere de perequation 
financiere intercantonale; je me refere a ce sujet a· l'or
donnance du 19 septembre 1979, fon'dee sur la loi federale 
de juin 1959 sur la perequatlon financiere intercantonale. 
Les criteres iegaux, etablis et appliques, sont, de l'avis de 
la commission, de nature ä. exercer une pression suffl
sante sur les cantons pour las inciter a epuiser dans le 
cadre de leurs lois specifiques la substance fiscale de 
leurs contribuables. Ces criteres paraissent largement suf
fisants a la commission, qui etablissent precisement · une 
schelle progressive de la capacite financiere des cantons 
en fonctlon, notamment, de la charge fiscale grevant les 
contribuabies. L'exces legislatif etant aussi pernicieux qua 
l'absence de iegislation claire et precise, je vous demande 
de rejeter purement et simplement las propositions de mi
norite I et II. Ainsi qua l'a releve tout ä. i'heure M. Stucky, II 
ne faut pas charger de trop d'impedimenta le projet dont 
nous debattons lci. 

Bundesrat Rltschard: Wenn Sie und das Volk dieser Ver
längerung der Finanzordnung zustimmen, dann werden wir 
im nächsten Jahr das Gesetz über die direkte Bundessteu
er zusammen mit dem Rahmengesetz für eine formelle 
Harmonisierung der Steuergesetzgebung vorlegen können. 
Ich würde glauben, dass im Moment, wo es uns gelungen 
ist, die Steuervorschriften so weitgehend zu harmonisie
ren, dann auch der Weg zu einer sukzessiven Harmonisie
rung der Steuersätze, vielleicht auch der Steuerabzüge, 
geebnet ist, soweit das bei unseren grossen regionalen 
Unterschieden, wie sie bestehen, eben möglich ist. In Ver
bindung damit wird dann eben auch der Finanzausgleich 
auszubauen sein, sonst werden wir hier kaum zum Ziele 
kommen. 
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Ich bin aus politischen wie auch aus sachlichen Gründen 
gegen den indirekten Druck dieser beiden Anträge. Sie 
sind in Jeder Hinsicht, politisch und sachlich, problema
tisch; Herr Stucky hat das sehr klar gesagt. 
Herr Blei kann die Frage nicht beantworten: Was heisst 
«genügend ausschöpfen»? Das ist etwas, das sehr schwer 
auszulegen ist. Ich glaube, auch Herr Schmid würde 
Schwierigkeiten bekommen mit seinen Minimalsätzen. Sie 
wären für einen schwachen Kanton der etwas Regionalpo
litik betreiben muss, wie das zitiert worden ist, möglicher
weise etwas zu hoch, und für einen starken Kanton wären 
sie zu tief. Dort würde dann der Druck auf die jetzigen 
Sätze, die möglicherweise höher sind, wachsen. Ich halte 
also nichts von solchen Vorschriften, die derart Schwierig
keiten bereiten würden. Ich würde doch glauben, dass wir 
mit der Harmonisierung, wie sie jetzt zusammen mit den 
Kantonen vorbereitet worden ist, eher den richtigen Weg 
gehen als mit jenem, der hier begangen werden soll. 
Ich bitte Sie, die Anträge abzulehnen. 

Abstimmung - Vota 
Eventuell - A tltre prel/mlnaire 
Für den Antrag der Minderheit 1 
Für den Antrag der Minderheit II 

Definitiv - Deflnitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II 

Art. 41ter Abs. 5 Bst. c 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Ablehnung der Anträge der Minderheit 

Minderheit 
(Carobblo) 

... Die Steuer beträgt höchstens 
- 14 Prozent vom Einkommen ••. 
- 11,5 Prozent vom Reinertrag ... 

Art. 41ter, al. 5, let. c 
Proposition de Ja commisslon 

MaJorite 
Rejet de la proposition de la minorite 

Mlnorlte 
(Carobbio) 
... L'impöt s'eieve au plus ä 
- 14 pour cent du revenu ... 
- 11,5 pour cent du rendement. .. 

36 Stimmen 
44 Stimmen 

85 Stimmen 
36 Stimmen 

Le presldent: Nous passons a l'examen de la disposition 
de ia lettre c. Je donne la parole ä. M. Carobbio, qui justi
fiera non seulement sa proposition concernant la iettre c, 
mais encore ses trois autres propositions, ce dont je ie 
remercie. 

M. Carobblo, porte-parole de ia minorite: Ce matin, je vous 
ai propose d'inviter Je Conseil federal a presenter aux 
Chambres un projet entierement revise. Cette proposi
tion ayant ete refusee comme nous l'avions prevu, pour 
suivre la logique du projet presente par le Conseil federal 
et ia commisslon, et en prenant acta du fait que notre 
conseil a deja approuve une aggravation de l'impöt indi
rect en augmentant les taux de l'ICHA, je presenterai 
quelques propositions concernant !es impöts directs. 
Ma proposition concernant l'artlcle 41ter, 5e aiinea, de la 
constitution comprend deux volets: 
1. La majoration du taux maximal d'imposition des per
sonnes physiques. 
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2. La majoratlon du taux maximal d'imposltlon des bene
flces des personnes morales. 

Ces deux volets sont completes par la modiflcation de 
l'article 8 des dispositlons transitolres, qul, eile aussi, 
porte sur deux eiements: ia Iettre b (imp0t sur ie revenu net 
d0 par las personnes physiques) et la lettre c bis elevant a 
115 pour cent Ie taux maximal frappant Je rendement des 
personnes morales (par ie moyen de l'augmentation du 
supplement a 30 pour cent du taux de base afferent au 
rendement net des societes a base de capitaux et des 
societes cooperatives). 
Toutes ces propositions. doivent ~tre considerees comme 
formant un tout. L'acceptation ou Je refus de mes proposi
tlons concernant l'alinea 5 de i'article 41ter de la constitu
tlon determinera automatiquement le sort de ceiles con
'cernant I'article 8 des dlspositlons transitoires. C'est pour
quol je les motiveral conjolntement. 
Je demande: 

1. Que le taux maximal de l'imp0t federal direct frappant 
les personnes physlques soft porte de 11,5 a 14 pour 
cent; 
2. Que le taux maximal d'imposition des beneflces des 
personnes morales soit porte de 9,8 a 11,5 pour cent par 
le moyen d'une majoratlon de 30 pour cent (contre 10 
pour cent actueilement) du supplement perQu sur le taux 
de base, qul est de 3,6 pour cent. 
Ces modifications concernent en particuller, pour las per
sonnes physlques, las revenus eleves, soit les revenus 
bruts a partir de 100 000 francs et, pour ce qui est des 
personnes morales, las benefices des societes a base de 
capltaux et des socletes cooperatlves. 
Ces proposltlons poursulvent trols objectifs qui s'inscri
vent dans le cadre de la posltion generale de notre 
groupe ä l'egard de la reforme des finances federales: 
1. Montrer qu'il exlste d'autres possibilites que ceile pro
posee . par le Conseil federal et la majorite de la commis
sion pour assainir las finances federales. C'est Je cas en 
particuiier de la proposition visant a i'aggravation de l'im
positlon des benefices des societes de capitaux, proposi
tlon qul, a eile seule, je ie repete, rapporterait 180 millions 
de recettes suppiementaires a la Confederation; 

2. Reprendre un postulat defendu par plusieurs milleux, 
parml lesquels je me bornerai ä clter !'Union syndicaie 
suisse, ies syndicats chretlens-soclaux et ie Parti socia
llste sulsse, et qui est le relevement du taux maximal de 
l'impOt sur las revenus des personnes physiques afin de 
repartir plus equitablement les charges fiscales entre las 
petlts et moyens revenus et las gros revenus; 
3. Corriger ies effets pratiques des propositions du Con
seil federal et de la majorite de la commission qui ont 
pour resultat final non seulement de ne pas pas compen
ser lntegralement las effets de Ja progression a froid, en 
particulier sur las revenus moyens, mais encore de faire 
beneflcier les revenus bruts superleurs a 100 000 francs 
d'une dimlnutlon d'lmpöt. En effet, si l'on examine de pres 
les consequences pratlques des modifications proposees 
par Ja majorite de Ja commission, auxquelles Je Conseil 
federal s'est rallle, on constate que, malgre le dispositif 
constitutionnel en vigueur, les effets de ia progression a 
froid ne sont pas integraiement corriges, cela au detri
ment des revenus moyens en particulier. On a tente de 
corriger partleilement cette situation en augmentant le 
montant des deductions sociales, decislon juste que nous 
avons nous aussi approuvee mals, et c'est l'aspect Ie plus 
critlquable de la solution proposee par la commlsslon, 
cette modlflcatlon a pour resultat que ies revenus bruts 
!!Uperleurs ä 1 oo ooo francs beneficleront d'une reduction 
d'lmp0t. 
Vous admettrez qu'une tel'le operation, apres tous !es 
beaux dlscours sur les difflcultes flnancieres de la Confe
deration, est slngullere, c'est le molns qu'on puisse dlre. II 
sufflt d'analyser quelques chlffres et de faire quelques cal
culs pour s'en convalncre. C'est ainsi qu'un contribuable 
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marle ayant deux enfants et declarant un revenu du travall 
brut de 25 000 francs (produit du travail de l'epouse non 
compris), revenu moyen de beaucoup de travailleurs, bene
ficierait d'une reduction de quelque 28 francs sur l'impOt 
federai direct, reduction plus que resorbee par l'augmenta
tion des impöts indirects. Mais pour un revenu brut de 
150 000, 200 000 ou 300 000 francs, cette reduction se monte 
a peu pres a 470 francs. Si l'on considere le nombre des 
contrlbuables comprls dans les categories d'imposltlon au
dessus de 100 000 francs de revenu brut, c'est en effet un 
cadeau - je l'ai deja dit ce matin - de quelque 25 a 30 
milllons de francs que nous sommes en train de faire. Un 
tel cadeau, je le repete, n'est pas du tout justifle, du molns 
pour notre part. 
En effet, les petits et moyens contribuables auront du mal 
a comprendre la logique et le bien-fonde de cette demar
che. A ce propos, je ne m'adresse evidemment pas ä la 
grande majorlte des representants des partis bourgeois 
qui, eux, representent et defendent avant tout las inter&ts 
des gros revenus, mais aux representants socialistes et a 
M. Ritschard, plus en sa qualite de sociallste qua de ml
nistre des flnances, pour leur demander s'ils trouvent cela 
logique, normal et acceptable. Nous ne le trouvons pas. 
Ma proposition vise justement a corriger cette sltuation. 
En effet, alle ne fait que modlfler l'impositlon flscale sur 
las revenus bruts ä partir de 100 000 francs. Le resultat est 
qua, toujours sur Ja base de Ia charge fiscale comparee, 
pour un contribuable marie avec deux enfants, produit du 
travall de l'epouse non compris, jusqu'a un revenu brut de 
100 000 francs, la proposition qua j'al falte suit celle de 
ia commission. Mais ä partir de ce niveau-la, commence 
une modification de la charge fiscale. Je suls d'avls, en 
effet, qua, demander a un contribuable au revenu brut de 
150 000 francs, de payer quelque 300 francs d'impOt de 
plus, au lleu de beneficier d'une reduction d'lmpOts, ou 
pour un revenu de 200 000 francs, 2000 francs par annee 
en plus, est logique et supportable. Las sacriflces, sl l'on 
doit en faire, dolvent toucher chacun en fonctlon de ses 
possibilites. 
Pour conclure, je dols dire qua mes proposltions sont 
d'autant plus justlfiees qu'elles auront pour consequence 
une augmentation des recettes de la Confederation. Elias 
entrent donc dans la logique de la politique d'assainlsse
ment des finances federales que le Conseil federal dlt 
vouloir poursuivre. En effet, l'acceptation de ces proposi
tions provoquerait une majoration de 215 miilions des re
cettes fiscales, dont 150 milllons pour la Confederation et 
notamment 35 millions pour ies personnes physiques. En 
reallte, 390 millions pour les nouveaux baremes moins 355 
millions dus ä l'augmentation des deductions soclales et 
180 mlllions de plus pour les personnes morales. Cela dans 
le cadre de la proposition dejä acceptee d'augmenter aussi 
les taux de i'ICHA. Ainsi, dans le cas des personnes mo
rales, demander ä une societe anonyme ayant un rende
ment de 20 pour cent, soit 200 000 francs par an sur un 
capital et des reserves d'un million, de payer a la Confede
ration a peu pres 2500 a 2800 francs d'lmp0ts supplemen
taires par an n'est pas du tout, ä mon avls, une demande 
extraordlnaire. 
L'objection du Conseil federal, selon laqueile II entend 
n'examiner, dans le cadre de ce projet, aucune proposl
tion concernant le bareme, ne peut ätre acceptee sl elle 
est confrontee aux consideratlons qua je viens de faire. Je 
repousserai donc cette objection. Je vous invite, en con
clusion, a voter mes propositions a l'artlcle 41ter, 5e allnea, 
de la constitution. 

M. Melzoz: J'interviens tres brievement pour souligner ce 
qui sult: je voterai la proposltion Carobblo, je le ferai d'au
tant plus volontiers que cette proposition correspond dans 
son prlncipe au point de vue exprime par le Parti socia
liste dans le cadre de la procedure de consuitation, polnt 
de vue qui n'a pas ete defendu en commlssion au nom 
d'un consensus que je n'entends pourtant pas remettre en 
question dans ses donnees essentielles. Je veux simple-
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ment souligner le malaise que je ressens face a un projet 
qui met l'accent sur la majoration des taux de l'impöt sur 
le chiffre d'affalres qui ignore superbement les possi
bllltes qui s'offrent de porter a un niveau plus eleve les 
taux maximums de l'impöt federai direct. II y a la une rup
ture d'equilibre entre ces deux formes d'impöts dont on 
comprend mal qu'elle ait pu Eitre enterinee par notre com
mission. 
La situation est encore assombrie par le fait qua nous 
nous acheminons vers l'abandon du rabais accorde Jus
qu'ici sur le montant de i'impöt. Ceia veut dire, en clair, 
que si tous les contribuables paieront moins d'impöts au 
titre de l'impöt federai direct, cette baisse aura comme 
corollaire pour ies petits et moyens revenus une augmen
tation plus forte de l'impöt sur le chiffre d'affaires. Sauls 
las beneficiaires de revenus confortables sortiront ga
gnants de cette operation puisque leurs charges fiscales 
globales, impöt sur le chiffre d'affaires et impöt federal 
direct, en seront allegees. A l'instar de M. Carobbio, j'in
siste sur cet aspect des choses car ii constitue a mon 
sens ie point faibie des propositions de ia commission. Je 
le regrette car, manifestement, ia portee sociaie du projet 
en est aiteree. 
Avec M. Carobbio, je piaide donc en faveur d'une majora
tion des taux maxlmums de l'impöt federal direct. Nous 
obtlendrons ainsl un meilleur equilibre entre les imposi
tlons directe et indirecte et des recettes fiscaies supple
mentaires de !'ordre de 200 millions de francs, ce qui n'est 
pas negligeable par ies temps de disette qua nous con
naissons. Ce serait enfin, et ceia me parait le plus impor
tant, rendre ce projet plus credibie aux yeux des contri
buables qui seront las plus touches par las mesures fis
cales que nous sommes en train de ieur preparer. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich muss ihrnen bean
tragen, den Antrag Carobbio abzulehnen. Im Sinne von 
Herrn Meizoz kann ich immerhin beifügen, dass seine An
träge nicht Oberrissen sind. Bei der ersten Mehrwertsteu
ervoriage hatten wir in der Botschaft des Bundesrates die 
glelchen Ansätze, nämlich die Maximalansätze von 14 Pro
zent. Sie wurden in den Beratungen dann herabgesetzt auf 
13 Prozent; in der zweiten Mehrwertsteuervorlage lautete 
der Satz auf 13,5 Prozent. Die Höchstsätze von Herrn Ca
robbio sind also nicht überrissen hoch. Allerdings waren 
das zum Teil andere Tarife - Herr Carobbio -; die Teilstu
fensätze gingen nicht über das Maximum hinaus, es kam 
zu keinem Abbruch der Progression, weil die Höchstsätze 
erst im Unendlichen erreicht wurden. 
Die Situation war damals aber eine andere. Die Mehrwert
steuer hätte ganz erhebliche Mehrerträge gebracht. Ich 
habe das bereits erwähnt: 3500 Millionen und nicht 600 
Millionen bei der ersten Vorlage, bei der zweiten wären es 
Immerhin auch noch 1600 Millionen gewesen. Das war 
natürlich eine ganz andere Verhandlungsposition, als wir 
sie jetzt haben, und wir müssen diesen Kompromiss 
schliessen. Es geht ja - wie gesagt - darum, dass wir die 
Weiterführung garantieren und einen Teil der Defizite ab
bauen. 
Wir sollten daran festhalten, dass wir jetzt keine Tarifän
derungen vornehmen; das müssen wir eines späteren Ta
ges wieder ausfechten. 
Ich habe Verständnis dafür, wenn Herr Meizoz hier seine 
persönliche Ansicht vertritt. Die Tarife sind natürlich nicht 
so, wie zum Beispiel wir Sozialdemokraten sie gerne gehabt 
hätten. Es sind aber auch sehr viele andere Wünsche 
nicht berücksichtigt worden, wie wir das heute gesehen 
haben. Es handelt sich um einen Kompromiss, und ich 
möchte Ihnen beantragen, den Antrag Carobblo abzuleh
nen. 

M. de Chastonay, rapporteur: M. Carobbio a demande 
l'augmentation des taux maximums de l'impöt sur le re
venu des. personnes physiques et sur le rendement net 
des personnes morales, sans preclser exactement, du molns 
en seance de commission, l'!mportance chiffree de sa pro-

position. Entre-temps, nous avons pris conna!ssance des 
montants qua ces nouveaux taux devra!ent rapporter ä. la 
Confederation. L'augmentation de 11,5 pour cent ä. un 
maximum de 14 pour cent du taux frappant les revenus 
des personnes phys!ques devrait rapporter 35 millions de 
francs ä. la Confederation. L'augmentation de 9,8 pour cent 
ä 11,5 pour cent du taux fr-appant le rendement net des 
personnes morales constituerait, selon les estimations, un 
apport supplementaire de 180 millions pour la calsse fede
rale. Ces chiffres sont malgre tout fort negligeables. La 
commission craint que les taux nouveaux proposes par M. 
Carobbio ne constituent pour tout le projet un nouvel han
dicap au stade du vote populaire. La motivation de notre 
collegue du Parti socialiste autonome, une fois encore, 
n'est pas fondee sur la realite lorsqu'il pretend que les 
deductions soclales que nous vous avons proposees ne 
profiteraient qu'aux gros revenus. La comparaison chlffree 
des charges fiscales dont la commlssion et vous-mElmes 
avez pris connaissance, montre clairement que tel n'est 
pas le cas, ainsi qua j'ai eu l'occasion de vous le dlre 
dans le debat d'entree en matiere. 
M. Melzoz met en doute 1a portee soclale du projet qu'il 
estime fort affaiblie si l'on n'accepte pas ies proposltlons 
de M. Carobbio. M. Melzoz oublle que ies augmentations 
que la commlssion a decidees au tltre des deductlons so
ciales atteignent le total de 345 miliions. Je crois que ce 
n'est pas lä un chiffre negligeable vous autorlsant ä. dlre 
que la portee sociale du projet dont nous debattons icl est 
veritablement affaiblie. 
Je ne veux pas me repeter; c'est consciemment et volon
talrement que nous n'avons pas voulu de modifications de 
baremes: nous ne voulons pas trop charger le bateau, il 
l'est dejä suffisamment. Teile est la raison pour laquelle je 
vous demande de rejeter purement et simplement la pro
position Carobbio. 

Bundesrat Rltschard: Ueber Steuertarife kann man Immer 
streiten; es gibt hier natürlich Jede Menge von Varianten 
und Möglichkeiten, bei denen man seine Vorstel1ungen 
verwirklichen möchte. Hier geht es eben um die Verlän
gerung der bestehenden Finanzordnung, verbunden mit der 
Beschaffung dringend benötigter Mittel für die Bundeskas
se. Wir wollten - und ich bin sehr glücklich, dass sich die 
Kommission in der entscheidenden Mehrheit dieser Auf
fassung angeschlossen hat - gerade deshalb, weil diese 
Verlängerung so wichtig ist, auf allen Gebieten Tarifdis
kussionen vermelden. Ich fürchte sehr, dass jede Tarifän
derung auch eine Falle Ist für diese Vorlage. Ich habe Sie 
im Verdacht - Herr Carobbio -, dass Sie eigentlich genau 
das bezwecken, nicht etwas anderes; ich habe Ihnen das 
schon in der Kommission gesagt. Die Vorlage war kaum 
trocken, da hat Ihre Fraktion schon verkündet, sie sei 
selbstverständlich dagegen. Da wird uns auch eine Tarifän
derung oder ein Maximalsatz, und sei er noch so hoch, 
gar nichts nützen; Sie werden nein sagen. Das ist Ihr gu
tes Recht, aber wir müssen nicht unbedingt darauf herein
fallen. 
Ich möchte Sie wirklich sehr bitten, diese Anträge auf Ta
rif•abänderungen überall abzulehnen, weil es eine grund
sätzliche Frage ist, ob man im Zusammenhang mit dieser 
Vorlage über Tariffragen sprechen will - dann muss man 
noch einige Ueberiegungen anstellen -, oder ob man das 
nicht tun will, und ich glaube, man sollte es nicht tun. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 41ter Abs. 5 BsL c letzter Satz 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Ablehnung der Anträge der Minderheit 

92 Stimmen 
11 Stimmen 



Regime financler 

Minderheit I 

(Kohler Raoul, Biel, Jaeger, Kaufmann) 

Die Folgen der kalten Progression ... 

: .. müssen bei jeder Veranlagungsperiode voll ausgegli
chen werden. 

Minderheit II 

(Flubacher, Bremi) 
Die Folgen der kalten Progression ... 
..• sind jeweils mit 50 bis 90 Prozent auszugleichen. 

Antrag Kahler Raoul 
(anstelle des Minderheitsantrages 1) 

Streichen 

Abs.7 (neu) 

Die Folgen der kalten Progression für die Steuer vom Ein
kommen der natürlichen Personen sind bei jeder Veranla
gungsperlode durch den Bundesrat voll auszugleichen. 

Art. 8 Abs. 5 (neu) UeB 
Der in Atrtikel 41ter Absatz 7 verlangte Ausgleich der Fot~ 
gen der kalten Progression findet erstmals für die Veranla
gung der Einkommen der Jahre 1983 und 1984 Anwen
dung. 

Art. 41ter al. 5 lel c demlere phrase 

Proposition de la commisston 

Ma/orlte 
Rejeter la proposltlon de la mlnorite 

Minorlte 
(Kohler Raoul, Blei, Jaeger, Kaufmann) 
Les effets de la progresslon a froid ... 

doivent etre compenses lntegralement a chaque periode 
de taxation. 

Mlnorlte II 

(Flubacher, Bremi) 

Les effets de la progresslon a froid ... 
... seront compenses le cas echeant de 50 ä 90 pour 
cent. 

Proposition Kahler Raoul 
(en remplacement de la proposltlon de la mlnorite 1) 
Blffer 

Al. 7 (nouveau) 
Les effets de la progression a froid sur l'lmpöt frappant le 
revenu des personnes physlques seront compenses inte
gralement pour chaque periode de taxatlon par le Conseil 
federal. 

Art. 8, al. 5 (nouveau), -dlsp. trans. 
La compensation des effets de la progresslon a froid pre
vue par l'article 41ter, 7e alinea, lnterviendra pour la pre
mlere fols pour la taxation de l'impöt sur le revenu d0 
pour les annees 1983 et 1984. 

M. Kohler Raoul, porte-parole de la minorite 1: Les effets 
de la progresson a frold sur l'lmpöt frappant le revenu 
des personnes physlques seront compenses periodlque
ment. Ainsl le veut la constitution aux termes de son artl
cle 41ter, 5e allnea, lettre c In flne. Ce prlnclpe a pour but 
essentlellement d'empecher que !es effets du rencherlsse
ment ne modifient la repartitlon de la charge fiscale teile 
qu'elie a ete fixee pair le legislateur et cela surtout au de
trlment des revenus falbles et moyens. Or, les projets de 
prorogatlon du regime des finances que nous dlscutons 
ne tiennent pratiquement pas compte de ce principe lns
crlt dans la constitutlon, qu'il s'agisse des propositlons du 
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Conseil federal ou de celles de la commisslon de notre 
conseil relatives a l'impöt federai direct. 
Les effets de la progression ne sont pas compenses car 
compenser ne signifie pas attenuer, reduire ou diminuer. 
Compenser signifie equilibrer. Equilibrer un effet par un 
autre. L'equilibre de la charge de l'impöt federal direct est 
rompu depuis bientöt dix ans, sous l'effet du rencherlsse
ment. Cette rupture d'equilibre, cette repartition toujours 
plus lnjuste de la charge fiscale au detriment de certalnes 
categories de contribuabies, vaut a la Confederation un 
suppiement de recettes de plus de 800 millions de francs 
par annee. Ainsl donc, parce que le mandat constitution
nel d'equilibrer periodiquement les effets de la progres
sion a froid n'a pas ete execute, parce que la repartitlon 
toujours plus injuste de la charge fiscale n'a pas ete corrl
gee pendant pres de dix ans, certaines categories de con
trlbuables, ceux a revenus modestes ou moyens en partl
culier, ont verse a la Confederation, du fait du renche
rissement et en raison de la structure progressive du ba
reme des personnes physiques, un suppiement a i'impöt 
fixe par le legislateur d'un montant qul a depasse 800 mll
lions de francs cette derniere annee. Le moment seralt 
donc enfin venu d'eliminer tous les effets de la progres
sion a froid. 
Mais le Conseil federal releve que, compte tenu de l'etat 
actuel des finances federales, une perte de recettes an
nuel'le de 800 millions de francs n'est pas supportable. La 
Confederation ne peut se passer a l'avenir de ces mon
ta:nts, a no<tre avis injU1Stement pen;us. Le Conseil federal 
se borne donc, pour alieger un peu sa conscience et peut
etre la nötre, a attenuer et non pas a compenser las effats 
de la prograssion a froid pour un montant de 250 millions 
de francs sous ia forme de rabais accordes sur la montant 
des impöts d'une part et d'une augmantation des deduc
tions sociales d'autre part. 
Notre commission, dans sa majorite, est en principe du 
meme avis. Elle n'entend toutefois corriger les effets de la 
progression a froid que pour un montant de 230 mililons 
de francs, en augmentant, plus qua ne l'a fait le Conseil 
federal, les deductions sociaies, mais en renon1/ant aux 
rabais. 
Que reste-t-il dans les propositions qui nous sont faites du 
mandat constitutionnel et que ferons-nous de ce mandat a 
l'avenir? Ni le Conseil federal ni la commission n'envlsa
gent de modifier la disposition constitutionnelie relative a 
la compensation des effets de la progression ä froid. Or, II 
est evident pour chacun que ce prlncipe n'a pas ete res
pecte dans le passe, qu'il n'est pas respecte dans les pro
posltions qui nous sont faites et, je crois pouvoir ie de
duire des deliberations auxquelles j'ai assiste en commis
sion, qu'ii ne sera pas non plus respecte a l'avenir. De 
nombreux citoyens sont tres de9us de constater qu'iis 
doivent plus que d'autres supporter les effets de la pro
gression a froid. 
J'en veux pour preuve le communique recent publie par le 
comite directeur de la Federation des societes suisses 

.d'employes, federation groupant environ 180 000 membres 
et associes dont je vous donne lecture: «Le comite direc
teur de la Federation des societes suisses d'employes ne 
saurait souscrire a la prolongation du regime des finances 
federales teile qu'elie ressort du message du Conseil fede
ral et prevue seien le communique de la Commisslon du 
Conseil national. La Federation suisse des societes d'em
ployes persiste a demander de substantielles amellora
tions quant a ia correction de la progression a frold. NI les 
rabais sur le montant de l'impöt, nl l'augmentation des 
deductions sociales ne sufflront a satisfaire cetta reve·ndi
cation. Ces mesures ne permettront de corrigar que pour 
un quart la charge de ia progression causee par le ren
cherissement. La Federation des societes suisses d'em
ployes revendique la compensation int(lgrale de la pro
gression par une correction suffisante des taux d'impöt 
ainsi que par une nouvelle disposition constitutionhelle qui 
compenserait le rencherissement tous las deux ans.» 
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Le risque est grand, vous le voyez, que de nombreux Ci
toyens manifestent leur mecontentement en refusant Je 
projet qu'on leur proposera, parce qu'ils ont Je sentiment 
que l'on s'est moque d'eux dans ie passe et que i'on con
tinuera vraisemblablement ä. se moquer d'eux ä. i'avenir. 
Ce ne sont pas les precisions d'ordre juridique sur Ja le
galite des mesures prises, presentees ce matin ä cette 
tribune par M. Bonnard, qul las feront changer d'avis. II est 
donc necessaire qua Je projet de Ja commission soit com
plete par des dlspositions plus claires et plus imperatives 
destinees ä. compenser Ja progression ä. froid. Si, comme 
ledit ie Conseil federal, Ja compensation integrale de Ja 
progression a froid n'est actuellement pas supportable, il 
Importe qu'a l'avenfr, au moins, ies contribuables aient 
l'assurance que les effets de Ja progresslon ä. froid seront 
integralement et automatiquement compenses ä. chaque 
periode de taxation. 
Par sa proposition, Ja minorite I entend donner aux contri
buables l'assurance, qu'ä. l'avenlr, c'est-ä.-dire apres 1982, 
la compensation de la progression ä. froid se fera automa
tiquement tous les deux ans et integralement sur Ja base 
de l'indice des revenus. Par Ja proposition rectifiee que 
j'ai falte, en accord avec mes collegues de Ja minorite, et 
qui remplace celle qui figure sur le depliant, nous enten
dons simpiement preciser Ja proposition faite en commis
sion, Ja rendre' plus claire et facilement praticable. Rien 
n'est change quant au principe. On s'est contente de bif
fer Je dernierr alinea de l'article 41ter (Se ailnea, lettre c) et 
de faire des dlsposltions relatives ä Ja compensatlon de Ja 
progression ä. froid un riouvel alinea 7. Ces disposltlons 
sont precisees en ce sens que Ja compensation doit etre 
Integrale et que c'est Je Conseil federal qul est competent 
pour cette decislon. Je vous fais remarquer en passant 
que Je texte frani;:ais dolt etre complete par Je mot «lnte
gralement». II faut donc lire a Ja 2e ligne, article 41ter, ?e ali
nea nouveau: «Les effets de Ja progresslon ä. frold sur 
l'lmpöt frappant Je revenu des personnes physlques seront 
compenses integralement pour chaque periode de taxa
tion par Je Conseil federal.» Le texte allemand est exact. 
De meme pour l'article 8, Se alinea nouveau, des disposl
tions transitoires, lä. non plus, le texte frani;:als n'est pas 
tres precls. A la derniere ligne, il faut lire que Ja compensa
tion «lntervlendra pour la premiere fois pour la taxation 
des revenus des annees 1983 et 1984». II y a ileu de soull
gner que notre proposition ne remet pas en cause le pas
se, qu'eile s'accommode de Ja compensatlon de Ja pro
gresslon ä. froid teile que Ja propose la commlssion jus
qu'ä. fin 1982, tlrant en quelque sorte un trait sur le pas
se. La compensation integrale de ia progression ä. frold ne 
sera donc obligatoire et integrale qu'ä. partir de 1983. Les 
consequences financieres de notre proposition represen
tent une dlminution des recettes de ia Confederation de 
!'ordre de 30 a 50 millions de francs par annee. Je precise, 
las recettes de la Confederation, en ce qul concerne 
l'impöt federal direct, continueront d'augmenter, propor
tionnellement ä. l'indice des salaires mais non plus au
dela, comme· c'est le cas actuellement. Cet au-delä. dont je 
parle, d0 ä. la progression a froid, s'eleve a envlron 50 mil
llons de francs par · annee. Priver Ja Confederatlon de re
cettes excedentaires d'un montant de 50 millions de 
francs par annee · environ parce qu'elle fait une affaire 
avec Je rencherissement, gräce ä. la modlficatlon de la 
repartltion de la charge flscale, nous parait etre une ope
ratlon ä la fols equltable et supportable. 

Je vous invite ä soutenir les proposltions que j'ai faltes en 
remplacement de celles de la minorite 1. 

Breml, Sprecher der Minderheit II: Herr Kollege Flubacher 
musste heute nachmittag leider die Sitzung verlassen, und 
er hat mich gebeten, an seiner Stelle seinen Antrag zu 
begründen. Er hat noch heute morgen dem Herrn Präsi
denten mitgeteilt, dass er seinen Vorstoss nur als Eventual
antrag verstehe für den Fall, dass der neue Antrag Kahler 
nicht angenommen werden sollte. Diesen Eventualantrag 
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zum Antrag Kahler möchte Ich folgendermassen begrün
den: 
Wir stimmen dem Gedanken des Herrn Kahler zu. An sich 
Ist die Forderung nach Ausgleich der kalten Progression 
bereits heute in der Verfassung verankert und bedürfte 
keiner Verdeutlichung mehr. Nun stellen wir aber fest, 
dass dieser klaren Bestimmung praktisch nicht nachgelebt 
worden ist. Die Gründe dafür wurden hier bereits darge
legt. Was uns aber etwas erstaunte, war die unterschiedli
che Interpretation durch die Juristen. Einige unter Ihnen 
vertraten die Auffassung, wir hätten unsere Pflicht gegen
über der Verfassung bzw. den Stimmbürgern und Steuer
zahlern bereits erfüllt, andere Juristen bestritten das eben
so vehement. Für einen juristischen Laien besteht aber 
gar kein Zweifel daran, dass wir diese Verfassungsbestim
mung nicht erfüllt haben; glücklicherweise sind die Mehr
zahl unserer Steuerzahler immer noch nicht Juristen. 
Nachdem das offensichtlich sogar für Juristen unklar Ist -
vielleicht auch nur für Juristen -, wollen wir in Zukunft In 
dieser Sache mehr Klarheit schaffen und deutlicher sagen, 
was wir wollen. Herr Kohler verlangt diesen Ausgleich 
vom Bundesrat in festgelegten Zyklen und zu 100 Prozent. 
Falls Sie das ablehnen sollten, bitten wir um Zustimmung 
zum Antrag Flubacher aus folgenden drei Gründen: 
1. Warum legt er ein Minimum fest? Heute liegen wir unter 
diesem Minimum. Wir möchten festlegen, dass - wie. im
mer dieser Satz zu interpretieren sei - mindestens 50 Pro
zent der kalten Progression auszugleichen seien. Wir spre
chen nicht von einem festen Mechanismus; wir geben 
etwas mehr Interpretationsfreiheit, legen aber die untere 
Grenze auf 50 Prozent fest. 
2. Warum nur bis 90 Prozent? Wir möchten den Bürger 
auch daran interessieren, dass unsere Inflation möglichst 
klein bleibt. Auch der Bürger soll ein möglichst grosses 
Interesse daran haben, unsere Inflation klein zu halten. 
Und so wie wir den Schweizer Bürger kennen, wird er ein 
grösseres Interesse daran haben, wenn dieses Interesse 
auch ein materielles, ein finanzielles Ist. Ferner erscheint 
es uns ehrlich zu sein, auch In aller Offenheit auf die Bun
desfinanzen Rücksicht zu nehmen. Der Bund leidet an der 
Inflation mehr, als er von Ihr profitiert. Hohe Inflationszah
len belasten auf die Dauer die Bundesfinanzen. Aus die
sem Grund, glauben wir, sei es angemessen, die kalte Pro
gression nicht zu 100 Prozent zu berücksichtigen, sondern 
zwischen 50 und 100 Prozent, je nach Situation der Bun
desfinanzen. Dieser Antrag Ist ohne Zweifel massvoll. Er 
vergrössert die Klarheit, und er ist - wie wir von Herrn 
Flubacher wissen - im Kanton Basel-Land bereits erprobt. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion hat in ihrer letzten 
Sitzung dieser Lösung mit grosser Mehrheit zugestimmt. 

Auer: Ich möchte einige grundsätzliche Bemerkungen ma
chen zum Problem der kalten Progression und deren Aus
gleich, nachdem unsere Vorlage in der Presse diesbezüg
lich ziemlich kritisiert worden ist. Ich bitte Sie, zu unter
scheiden zwischen dem Ausgleich der seit der letzten 
Steuerfestlegung aufgelaufenen kalten Progression - also 
was wir angeblich heute tun müssten -, und wie sie In 
Zukunft ausgeglichen werden soll. (Darüber hat vorher 
Herr Breml gesprochen). 
Man sagte, dass wir jetzt nicht ausgleichen, sei ein «Bruch 
der Verfassung». Herr Fischer sprach von einer «Verlet
zung» der Verfassung. 
Ich möchte Sie daran erinnern, dass die kalte Progression 
eine Folge der Inflation und der Progression an sich Ist. 
Das erste Staatswesen auf dem europäischen Kontinent, 
das eine progressive Steuer einführte, war Im Jahre 1840 
der Kanton Basel-Stadt. Der hatte zuvor etwas Schwierig
keiten mit seiner Landschaft, was sich ungünstig auch auf 
seine Staatskasse auswirkte. Schon einige Jahre früher 
hatte England, unter Peel, die Progression eingeführt, und 
Basel übernahm die Idee. Sie war insofern revolutionär, 
als sie von der bisherigen Gerechtigkeitsüberlegung des 
biblischen Zehnten abwich. Die damaligen Steuersätze In 
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Basel-Stadt variierten zwischen 1,2 und 3 Prozent. Nach
dem der Kommissionssprecher diese Abstufung beantragt 
hatte, erwiderte ihm ein Gegner wörtlich - so steht's im 
Protokoll des Grossen Rates -: «Das ist die Rede des an
führers einer Räuberbande!» 
In der Zwischenzeit sind diese Sätze auch in Basel we
sentlich erhöht worden. Im Jahre 1971 - und damit komme 
ich zum Rechtlichen - wurde der frühere Tarif bei der 
Wehrsteuer überholt. 1973 erfolgte wegen der kalten Pro
gression eine «Streckung» der Skala um 10 Prozent. Im 
Jahre 1975 wurde, statt eines generellen Ausgleichs der 
kalten Progression, ein Rabatt für Verheiratete eingeführt. 
Zwei weitere Male, in den Mehrwertsteuervorlagen 1977 
und 1979, hat das Parlament dem Volk beantragt, die kalte 
Progression auszugleichen. Das wurde beide Male abge
lehnt. Wir kamen somit dreimal mit und zweimal ohne Er
folg dem Verfassungsantrag nach. 
Was die verfassungsrechtllche Interpretation betrifft - ich 
fühle mich da gleicherweise wie Herr Otto Fischer kompe
tent, nachdem wir beide nicht Juristen sind -: Wir be
schllessen in der Bundesverfassung für eine bestimmte 
Periode - diese war bisher zeitlich limitiert - eine be
stimmte Steuerbelastung, dle sich zum einen aus der Pro
gressionsskala und zum anderen aus den Sozialabzügen 
ergibt. 
Diese Steuerbelastung ist das Resultat der herrschenden 
politischen Kräfte. Es gibt keine «gerechte Skala», es gibt 
auch keine «wissenschaftliche» Skala, es gibt nur eine 
Skala, die aus der politischen Diskussion resultiert und 
die wir im Zeltpunkt O einer Finanzperiode bestimmen. 
Sodann besteht die heute wiederholt zitierte Bestimmung 
in der Verfassung, die Folgen der kalten Progression seien 
periodisch auszugleichen, und zwar auf dem Wege der 
Gesetzgebung - also nicht automatisch -, d. h. im laufe 
der Zeitspanne, für welche die Finanzordnung beschlos
sen worden ist. Wie erwähnt ist das dreimal geschehen, 
und zweimal ist es versucht worden. 
Noch etwas Allgemeines zu den finanzpolitischen Auswir
kungen der kalten Progression: Herr Bremi erwähnte be
reits Basel-Land. Dieser Kanton glich ab 1950 die kalte 
Progression auf dem Verordnungswege automatisch auf 
das Komma genau aus. Der Bürger erhielt dies nicht ein
mal mitgeteilt; er konnte es allenfalls auf einem Vergleich 
mit früheren Steuerrechnungen feststellen. Dieser automa
tische volle Ausgleich der kalten Progression ist eine der 
Hauptursachen der miesen Finanzlage des Kantons Basel
Land; er konnte nicht, wie andere öffentliche Haushalte, 
von der kalten Progression profitieren. 
Es muss In aller Offenheit festgestellt werden: Dass die 
Finanzlage der Kantone und Gemeinden nicht noch 
schlechter ist, ist vor allem der kalten Progression zu ver
danken( Nehmen Sie umgekehrt etwa den Kanton Basel
Stadt. Dieser kannte den automatischen Ausgleich nicht. 
Deshalb konnte er ungefähr alle fünf Jahre de·n Stimmbür
gern eine Steuervorlage unterbreiten, dle Steuerreduktio
nen brachte. Doch die zuvor durch die kalte Progression 
bewirkte Steuermehrbelastung war jewelle'n grösser ... Mit 
anderen Worten: Dank der kalten Progression machte der 
Fiskus drei Schritte vorwärts und dann durch eine Steuer
revision einen Schritt zurück, so dass es immer noch zwei 
Schritte vorwärts ging. Das konnten wir in Basel-Land 
nicht. 
Nun gleiche'n wir in der neuen Vorlage die aufgelaufene 
kalte Progression nicht aus. Das müssen wir dem Volk 
ganz offen sagen! Wir haben verfassungsrechtlich nicht 
den Auftrag, sie auszugleichen; dieser Auftrag gilt bis Ab
lauf der laufenden Bundesfinanzperiode, d. h. bis Ende 
1982 und beginnt neu ab 1983. Dreimal ist es gelungen in 
dieser Periode, wie erwähnt, zweimal hat das Volk nein 
gesagt. Jetzt jedoch beginnt eine neue Steuerperiode mit 
einer neuen Skala. Man kann nun nicht sagen, es gelte 
genau die gleiche Steuerbelastung wie bisher. Forme11 ist 
es zwar die alte Skala, aber wir beschliessen neue Sozial
abzüge. Und entscheidend ist die Nettobelastung. Die•se 
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ergibt sich aus dem Resultat der Abzüge und der Skala, 
wie sie in der Verfassung steht. Wir müssen also offen 
sagen: es gibt real eine höhere Belastung. Die Wehrsteuer 
steigt. Wir sind verfassungsrechtlich nicht nur nich1 ver
pflichtet, heute die kalte Progression auszugleichen; wir 
können es uns finanzpolitisch leider auch nicht leisten, ob
wohl wir gerne die Steuern mehr reduzieren würden. Die 
Bestimmung, wie wir sie jetzt schon In der Verfassung 
haben, genügt, um in der neuen Finanzperiode bei stei
gender Inflation wenn immer möglich die kalte Progression 
•B!tvs21ug,leichen. 

Jaeger: Herr Auer hat sich jetzt grosse Mühe genommen, 
die Verfassungsverpflichtung zur Ausschaltung der kalten 
Progression in Frage zu stellen. Aber, Herr Kollega Auer; 
ich bin der Auffassung, das kann man drehen und wenden 
wie man will, der Auftrag, dass die kalte Progression peri
odisch auszugleichen sei, steht nun einfach in der Ver
fassung, und seit 1972 sind wir diesem Verfassungsauftrag 
ganz einfach nicht nachgekommen. Das ist die Sachlage. 
Wie es weitergehen soll, ist eine Frage der zukünftigen 
Praxis; aber mit Bezug auf die Vergangenheit stellen wir 
fest, dass der Verfassungsauftrag ganz einfach nicht erfüllt 
worden ist. Deshalb ist es richtig, wenn die Minderheit Im 
Rahmen der Verlängerung der Bundesfinanzordnung die
sen Auftrag aufnimmt, ihn konkretisiert und dem Bundes
rat die Kompetenz, ja die Pflicht erteilt, die Ausschaltung 
der kalten Progression für jede Veranlagungsperiode vor
zunehmen. 
Es wäre die Frage zu stellen, wie hoch dadurch die Vorla
ge belastet würde. Nun ist es natürlich nicht so, dass da 
mit den 800 Millionen argumentiert werden kann, denn das 
wäre lediglich dann eingetreten, wenn wir die kalte Pro
gression rückwirkend ausgeglichen hätten. Das wollen 
aber auch wir mit unserem Antrag an sich nicht; dieser 
Antrag bezieht sich vielmehr auf die Zukunft. 
Nun stellt sich die Frage generell: Weshalb Ausgleich der 
kalten Progression? Wir stellen fest, dass die Tarifkurve 
bei der Wehrsteuer gerade bei den mittleren Einkommen 
eine sehr starke Steigung aufweist. Gerade bei diesen Ein
kommen ist es eben so, dass nur dank dem Teuerungsaus
gleich die Steuerbelastung überproportional ansteigt. Es 
ist nicht richtig, wenn jeweils argumentiert wird - und ich 
könnte mir vorstellen, dass auch hier noch so argumen
tiert wird -, die Bundesausgaben stiegen ja auch noch 
zusätzlich mit der Inflation, mit der Kostensteigerung, also 
müssten die zusätzlichen Einnahmen aus der kalten Pro
gression so legitimiert werden. Das ist deshalb nicht rich
tig, weil ein Steuerzahler, wenn der Teuerungsausgleich 
beispielsweise 10 Prozent betragen hat, eben nicht 10 Pro
zent mehr Steuern bezahlt, sonde'rn, wenn er in der starken 
Steigung der Kurve drin ist, vielleicht 12 oder 13 Prozent 
mehr, und dann bezahlt er eben 3 Prozent als Beitrag der 
kalten Progression. Das sind nach meiner Auffassung Ein
nahmen, die dem Staat nicht zustehen. Es sind Einnah
men, die, wenn Sie den gesamten Steuerertrag zusammen
zählen, überproportional zum nominellen Bruttosozialpro
dukt anwachsen, weil wir die Progression der Tarifstruktur 
haben, die diese Zusatzeinnahmen bewirkt. 
Man könnte noch ein weiteres Argument ins Feld führen: 
Es ist im Prinzip, wenn man es streng anschaut, ein Be
trug an der Demokratie, denn der Wille des Gesetzgebers 
hat bei der Beschlussfassung eine ganz bestimmte Bela
stungsstruktur festgelegt, und diese Belastungsstruktur 
wird im laufe der Jahre durch die Inflation geändert, ohne 
dass real irgendwo mehr verdient wird, und durch diese 
Veränderung der Belastungsstruktur entsteht dann mit der 
Zeit eine Situation, die nicht mehr der entspricht, die ge
herrscht hat, als der Gesetzgeber die Belastungsverteilung 
vorgenommen hat. Also so wird im Prinzip der Beschluss, 
den man einmal gefasst hat, auf halbem Wege abgeän
dert. 
Nun stellt sich auch die Frage, wie sehr dann diese Vorla
ge belastet wird. Wenn das 30 bis 50 MIiiionen pro Jahr 
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ausmachen soll - das sind die Berechnungen, die da ge
macht worden sind -, so glaube ich, liegen diese Schät
zungen an der oberen Grenze. Hingegen dürfen Sie die 
politische Seite nicht unterschätzen. Immerhin haben sich 
bedeutende Arbeitnehmerorganisationen wie beispielswei
se die Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände 
vehement für den Ausgleich der kalten Progression ausge
sprochen. Ueberhaupt ist der Verzicht auf den Ausgleich 
der kalten Progression in der Oeffentlichkeit zum Teil sehr 
schlecht aufgenommen worden. Ich denke da vor allem an 
das Echo, das er In der Presse ausgelöst hat. Nachdem 
Sie schon mehrmals damit argumentiert haben, dass wir 
die Vorlage nicht zusätzlich belasten sollten, ist hier der 
Moment gekommen, wo man der Vorlage politisch Flügel 
verleihen könnte. Ich bin überzeugt, dass, wenn Sie hier 
den Minderheitsanträgen zustimmen, die Vorlage ganz si
cher auch politisch gestärkt wird und wir eher auf eine 
Zustimmung beim Souverän hoffen können. Ich bitte Sie 
daher, dem Minderheitsantrag Kohler zuzustimmen. 

Stich: Im Namen der sozialdemokratischen Fraktion bitte 
ich Sie, hier dem Mehrheitsantrag zuzustimmen und die 
beiden Minderheitsanträge abzulehnen. Bis jetzt ist eines 
sicher klar geworden: nämlich dass sowohl die Mehrheit 
wie die Minderheit die kalte Progression in Zukunft aus
gleichen wollen. Ich selber habe ja vor ungefähr einem 
Jahr eine Motion eingereicht, welche die kalte Progression 
aufgrund der geltenden Verfassungsbestimmung und der 
geltenden Tarife ausgleichen wollte. Dieser Ausgleich hät
te damals einen Einnahmenausfall von rund 800 Millionen 
Franken bewirkt. Ich habe deshalb auch vorgeschlagen, 
gleichzeitig die einjährige Veranlagung einzuführen. Denn 
beim ganzen Problem der kalten Progression muss man 
bedenken, dass unsere Steuerzahler die Steuerleistung 
von einem Einkommen erbringen, das vier oder fünf Jahre 
später erzielt wird, als die Steuer zu bezahlen ist. Das be
deutet, dass allein schon darin eine gewisse Milderung 
liegt. 
Ich bin deshalb damals von der Auffassung ausgegangen, 
dass es richtig wäre, wenn man die einjährige Veranla
gung einführte. Ich habe das auch in dieser Kommission 
beantragt, aber man wollte damit natürlich die Vorlage 
nicht belasten. Für die Zukunft aber bedeutet eine Infla
tion von rund 5 Prozent pro Jahr, dass der Bund Steuern 
für seine Käufe, Preise und Löhne bezahlen muss, die bei
spielsweise im Verhältnis zu den Steuereinnahmen um 20 
Prozent höher liegen. Der Bund leidet ohnehin unter der 
Teuerung. Deshalb ist dieses Problem nicht einfach durch 
einen Automatismus zu lösen. Man muss sich auch be
wusst sein, dass der Antrag von Herrn Kahler, der dem 
Bundesrat den Auftrag gibt, die kalte Progression auszu
gleichen, nicht zu erfüllen ist. Er müsste ja letztlich noch 
die Folgen für den Bund ausgleichen. Das kann der Bun
desrat nicht; dazu hat er keine Kompetenz. 
Auch müsste er die Folgen für den Steuerzahler ausglei
chen. Das ist wieder eine Frage, die er vermutlich auch 
nicht so ohne weiteres von sich aus endgültig und zufrie
denstellend lösen kann. Denn, was soll er dann ändern, 
wenn er periodisch anpasst? Soli er beispielsweise dann 
jedes zweite Jahr die Sozialabzüge erhöhen? Oder soll er 
die Tarife strecken? Meines Erachtens, wenn wir die kalte 
Progression in der Zukunft ausgleichen wollen, benötigen 
wir eine Gesetzesvorlage des Bundesrates, weil vernünfti
gerweise dann auch die Tarife revidiert werden müssen. 
Denn gerade durch die kalte Progression hat unser Tarif 
einige Ecken bekommen. Hier ist für die einzelnen Betrof
fenen der Schritt grösser, als man durch die Entwicklung 
der Teuerung annehmen könnte. Die Tarife und die Teue
rung laufen ja nicht parallel. Der Ausgleich ist nicht über
all und auf jeder Stufe proportional zu erreichen. Das 
muss man einfach sehen, und das spricht gegen einen 
Automatismus. 
Für die Zukunft ist meines Erachtens wirklich eine Tarifre
vision nötig. Diese Tarifrevision hat man jetzt bewusst 
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nicht vorgenommen, und zwar aus dem einfachen Grund, 
weil es undenkbar gewesen wäre, rückwirkend auf acht 
Jahre die kalte Progression auszugleichen, weil damit 800 
Millionen Franken zusätzlich pro Jahr gefehlt hätten. Das 
ist nicht denkbar gewesen, weil niemand sagen könnte, 
woher wir diese 800 Millionen nehmen sollten. Für die Zu
kunft Ist aber klar festzuhalten, dass diese neuen Sätze 
und der Ausgleich der kalten Progression natürlich nicht 
rückwirkend von 1972 an gerechnet werden können, son
dern erst ab 1982, also von dem Moment an, da diese Ver
fassungsvorlage allenfalls in Kraft tritt. 
Zu sagen Ist auch noch, dass beispielsweise der Vor
schlag von Herrn Kohler - er schlägt Ja in der Ueber
gangsbestimmung vor, dass dies erstmals für die Veranla
gung der Jahre 1983 und 1984 Anwendung finden sollte -
bedeuten würde, dass der Steuerzahler ohnehin erst im 
Jahre 1987 etwas von diesem Ausgleich verspüren würde, 
weil erst 1987 die Einkommen von 1983 und 1984 versteu
ert werden müssten. Aber wenn die Antragsteller schon 
finden, man müsse erst 1987 zum erstenmal etwas bieten, 
dann scheint es mir doch richtig zu sein, dass wir hier 
keine starre Formel in der Verfassung verankern, sondern 
die heute geltende Ordnung belassen, nämlich den Auf
trag, dass die kalte Progression periodisch auszugleichen 
sei. Denn dieser periodische Ausgleich braucht einige An
strengungen - auch seitens des Bundesrates -, nicht nur 
wegen der technischen Anpassung der Tarife, sondern 
möglicherweise auch, um' wieder die entsprechenden Ein
nahmen zu beschaffen. Das ist auch ein Grund gewesen, 
warum die Kommission keinen Antrag gesteilt hat, rückwir
kend die kalte Progression auszugleichen. Man kann nicht 
dem Volk sagen: Wir brauchen so und so viel 100 Millionen 
Franken mehr an Steuern, gleichzeitig einen Abstrich ma
chen und an einem anderen Ort diese Millionen wieder 
hereinholen. Das hätte niemand verstanden? 

Ich möchte Sie wirklich bitten, hier der Mehrheit zuzustim
men. Ihr Antrag Ist technisch richtig; Ich glaube, er ist 
auch politisch richtig. Es ist nicht sinnvoll, wenn wir hier 
dem Bundesrat den Auftrag geben, von sich aus die kalte 
Progression auszugleichen. Er könnte das höchstens pro
zentual machen, und auch dann bestünde Immer wieder 
die Frage: Wieweit soll er überhaupt gehen? Man muss 
sich aber auch noch bewusst sein, dass der automatische 
Teuerungsausgleich ja hin und wieder von den Leuten, die 
hier einen Automatismus einbauen wollen, bestritten wird. 
Ich selber bin der Auffassung, die Teuerung sollte bei den 
Löhnen immer ausgeglichen werden, um die Kaufkraft zu 
erhalten. Aber wenn sie ausgeglichen wird, dann wird die 
Teuerung auf das ganze Gehalt ausgeglichen, obwohl bei 
einer Steuerbelastung beispielsweise von 20 Prozent die 
im Lebenskostenindex ausgewiesene Teuerung dann nur 
80 Prozent des Einkommens beträgt, weil die Steuern 
nicht darin enthalten sind. 
Ich bitte Sie also um Zustimmung zur Mehrheit. 

Feigenwinter: Es ist spät abends, und die Helden sind of
fenbar müde. Auch Achilles war ein Held, und er lebte mit 
seiner berühmten Achillesferse. Er hat so lange sehr gut 
gelebt und gekämpft, als er nicht müde war und auf seine 
Achillesferse achten konnte. Wir müssen bei diesem Pro
blem des Ausgleichs der kalten Progression tatsächlich 
zugeben, dass hier die Achillesferse in dieser Vorlage 
liegt. Was heisst das? Es wurde heute morgen von Herrn 
Fischer - er wird das noch einmal bekräftigen, so wie ich 
ihn kenne, er hat sich bereits erkundigt, wann er morgen 
antreten müsse - behauptet, dass wir diesem Verfassungs
auftrag des Ausgleichs der kalten Progression weder in 
der Vergangenheit nachgekommen sind noch jetzt nach
kommen, noch in Zukunft wahrscheinlich diese Verfas
sungsbestimmung einhalten werden. 
Ich muss es dem Zustand der Müdigkeit zuschreiben, dass 
hier derartige Behauptungen in den Raum gestellt werden. 
Diese Verfassungsbestimmung, wonach die kalte Progres-
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sion auszugleichen ist, ist erstmals 1971 In die Bundesver
fassung hineingekommen. Bereits im Jahre 1973 erfolgte 
über eine· Volksabstimmung ein vollständiger Ausgleich 
der kalten Progression, die damals ungefähr 10 Prozent 
betrug, durch einen allgemeinen 10prozentigen Rabatt. 
Herr Kahler zweifelt, aber er kann das Statistische Jahr
buch nachsehen. Er wird sich überzeugen können, dass 
damals ein vollständiger Ausgleich erfolgte. 1975 - einge
denk dieses Verfassungsauftrages, eingedenk aber auch 
der Tatsache, dass die Bundesfinanzen damals schon ins 
Wanken gerieten - haben wir wieder mit einer Verfas
sungsabstimmung Volk und Ständen vorgeschlagen, auf 
diesen allgemeinen 10prozentigen Rabatt zu verzichten, 
zugunsten eines speziellen Rabattes, eines generellen Ab
zuges nur für die Verheirateten. 

Wo ist hier eine Verletzung des Verfassungsauftrages? Wir 
haben keine Verfassungsgerichtsbarkeit. Unser Verfas
sungsrichter ist das Volk, und wenn man behauptet, dass 
das Volk keinen Ausgleich erhalten hat, nachdem es aus
drücklich diesem Ausgleich zugestimmt hat, so ist das 
doch etwas komisch. 1977 und 1979 wollten wir die Teue
rung wieder vollständig ausgleichen, allerdings mit der 
dafür notwendigen Steuersatzerhöhung. Das Volk wollte es 
nicht, wahrscheinlich nicht wegen des vorgesehenen 
Teuerungsausgleiches, sondern weil es vernünftigerweise 
darauf verzichtet hat, zuerst mehr Steuern zu bezahlen, 
um nachher diesen Teuerungsausgleich zu erhalten. Das 
wäre Ja auch hier nur der Fall, wenn wir am Tarif eine 
Aenderung anbringen würden, um dann diese Mehreinnah
men wieder für den Teuerungsausgleich aufzuwenden. 

Es ist auch gar nicht notwendig, dass wir diesen Aus
gleich jetzt voll schaffen. Das Finanzregime des Bundes 
läuft am 31. Dezember 1982 ab. Wenn wir keine Ermächti
gung von Volk und Ständen erhalten, diese beiden Steuern 
zu erheben, brauchen wir selbstverständlich auch keinen 
Teuerungsausgleich mehr - das ist ja ein Witz, nicht 
wahr? Was wir jetzt nämlich machen, ist einfach ein neuer 
Steuertarif, der sich an den jetzigen Verhältnissen orien
tiert. Herr Bundesrat Ritschard hat zu Recht in der Kom
mission gesagt, dass wir im Grunde schon dadurch einen 
Teuerungsausgleich leisten, indem wir darauf verzichten, 
den Steuertarif so anzuheben, dass wir genügend Mittel 
hereinbekommen, um die Defizite zu decken. Im Grunde 
genommen müssten wir ja auch nach Verfassungsvor
schrift einen Haushalt führen, der ausgeglichen wäre, und 
das würde notwendig machen, dass wir die Steuern In 
diesem Umfang erhöhen würden. 

Es kann keine Rede davon sein, dass dieser Verfassungs
auftrag verletzt wäre. Und auch für die Zukunft besteht 
keinerlei Anlass daran zu zweifeln, dass wir diesen Teue
rungsausgieich vielleicht nicht über den Weg eines allge
meinen Prozentabzuges, aber gezielt, wie wir das auch im 
heutigen Zeitpunkt durch Erhöhung der Sozialabzüge ma
chen, nicht wahrnehmen würden. Es ist verhängnisvoll -
ich möchte Sie davor warnen - Indexmechanismen in die
se Verfassung aufzunehmen. Herr Auer hat auf das Bei
spiel des Kantons Basel-Land verwiesen. Herr Fiubacher 
hat ja den Antrag gestellt, mindestens 50 bis 90 Prozent 
auszugleichen. Wir haben diesen vollständigen Indexaus
gleich in Basel-Land gehabt, mit dem Ergebnis, dass wir 
heute eine Milliarde Schulden haben. Eine Milliarde Schul
den, das ist selbst für einen finanzstarken Kanton etwas 
zuviel. Schuld daran ist dieser Indexmechanismus, den der 
Bürger bei seiner Steuererklärung gar nicht spürbar wahr
nimmt. Der Bürger welss Im Grunde genommen gar nicht 
genau, was das Problem dieser kalten Progression Ist, so 
dass er nicht gemerkt hat, dass er eine Entlastung erfah
ren hat. Und wir wollten das dann etwas mildern und sind 
auf 50 bis 90 Prozent dieses Ausgleichs gegangen mit dem 
Ergebnis, dass der Landrat natürlich von der ersten Stun
de des neuen Steuerregimes an lediglich 50 Prozent gege
ben hat. 
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Ich möchte Sie deshalb bitten, diese Minderheitsanträge 
abzulehnen. Wir müssen dem Volk verständlich machen, 
dass wir auf diese Mittel angewiesen sind; wir können hier 
nicht in Täuschung des Volkes machen, sondern wir müs
sen zu den Tatsachen stehen. Wir brauchen dieses Geld, 
also stehen wir dazu und verteidigen wir auch diese Lö
sung. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.05 Uhr 
La seance est /evee a 19 h 05 
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Blocher: Ich habe Ihnen die Stellungnahme der SVP-Frak
tion zum Antrag Kohfer bekanntzugeben. Die Fraktion Ist 
da nicht einheitlich gleicher Meinung. Ein Tell wird dem 
Antrag zustimmen, ein anderer Tell nicht. Warum? Der 
Vorteil des Antrages Kohler liegt darin, dass der Ausgleich 
der kalten Progression In der Verfassung so verankert Ist, 
dass man ihn nicht einfach umgehen kann. Man welss 
also genau, was In den nächsten Jahren geschieht. Wenn 
wir sehen, was in den letzten Jahren mit dem Verfassungs
satz, die Folgen der kalten Progression seien auszuglei
chen, geschehen Ist, dann können diejenigen, die es mit 
dem Ausgleich der kalten Progression ernst meinen, die
sem Zusatz zustimmen. Diese Regelung hat aber Konse
quenzen. Die Konsequenzen sind nämlich die, dass für die 
Zukunft die Steuereinnahmen für den Bund aus den direk
ten Steuern nicht mehr so ansteigen werden, wie das In 
den letzten zehn Jahren der Fall gewesen ist. Sie werden 
ungefähr proportional der Teuerung ansteigen. Ein gewis
ser Anstieg wird aber auch vorhanden sein durch ein mög
liches Wirtschaftswachstum und bei den natürlichen Per
sonen durch Reallohnerhöhungen. 

Das hat indessen Konsequenzen in bezug auf die Bundes
ausgaben. Die Bundesausgaben dürfen in de'n nächsten 
Jahren, wenn die Schuld nicht vergrössert werden soll, 
maximal in der Grösse der Teuerung, eventuell ein
schliesslich eines kleinen Anstiegs durch das Wirtschafts
wachstum und allfälligen Reallohnerhöhungen, ansteigen. 
Diese Ausgabenbeschränkung müsste man konsequenter
weise tun. Es bleibt dann immer noch das jährliche Defizit 
von einer Milliarde, das vielleicht beim Wirtschaftswachs
tum durch höhere Indirekte Steuern abgedeckt werden 
kann; aber die Schuld von 20 Milliarden würde bestehen 
bleiben. Weil eln Tell der Fraktion diese Ausgabenkonse
quenzen auf sich nimmt, kann er auch dem Antrag Kohler 
zustimmen, während ein anderer Teil glaubt, dass die Aus
gaben nicht so in den Zügeln gehalten werden können 

und d•c11.1lwll, d"ll /\11ttag !,ol1i0t Hhiohnt 

Schille: Mit der heutigen Finanzordnung erhöhen wir also 
die indirokton Stouorn um 11 Prozent. Zum andern wollon 
wir mit dor nouon Flnnnzordnung dor Bundoskasse jene 
800 MIiiionen definitiv zuführon, die seit 1973 aus der kal
ten Progression entstanden und dem Steuerzahler trotz 
verfassungsmässiger Pflicht nicht zurückerstattet worden 
sind. Die Argumentation, der Steuerzahler hätte 19TT uriä 

219 Finanzordnung 

1979 bewusst darauf verzichtet, ist grotesk. Damals ging es 
ja um ein Multipack, das zwar die Ausmerzung der kalten 
Progression mitenthielt, das aber doch schwergewichtig 
auf die Mehreinnahmenbes.chaffung ausgerichtet war. In 
dieser Situation ist es unerlässlich, dass wir einen Blick 
tun in die steuerpolitische Zukunft unseres Staates, aber 
auch des Steuerzahlers. Wegen des progressiven Steuerta
rifs der Wehrsteuer ist heute der Staat der Profiteur der 
Inflation auf dem Buckel des Steuerzahlers. 
Nachdem Herr Jaeger gestern In seinem Beispiel mit 2 
bzw. 3 Prozent Mehrbelastung aus der kalten Progession 
zu bescheiden geblieben ist, möchte Ich die Wirkung der 
kalten Progression anhand von Unterlagen der Eidge
nössischen Steuerverwaltung verdeutlichen, die sich auf 
einen Vergleich der Bemessungsperioden 1983/84 gegen
über 1981/82 beziehen. Wenn die Inflation nämlich von 
einer Bemessungsperiode zur anderen, also innert zwei 
Jahren, um 5 Prozent ansteigt, so steigen die Wehrsteuer
erträge des Bundes um über das Doppelte, nämlich um 
10,8 Prozent. Die kalte Progression stellt sich In diesem 
Fall also auf gegen 6 Prozent, was 160 Millionen Franken 
bedeutet. Bei 10 Prozent Teuerung wiederum erzielt der 
Bund Mehreinnahmen von 26 Prozent, die kalte Progres
sion macht bereits 16 Prozent oder 350 Millionen Franken 
aus. Bel 15 Prozent Teuerung oder, auf ein Jahr bezogen 
7,5 Prozent (wir haben heute 6 Prozent, also ist das gar 
keine so unrealistische Zahl), erreicht der Mehrertrag so
gar 34 Prozent, die kalte Progression also 19 Prozent oder 
530 Millionen Franken. Es geht also bei der kalten Pro
gression Ins dicke Tuch. Wenn der Staat diese über die 
Teuerung hinaus entstehenden Erträge aus der kalten Pro
gression einbehält (die Mehreinnahmen aus allfälligen 
Reallohnerhöhungen samt der kalten Progression darauf 
erhält er Ja sowieso), führt das zwangsläufig zu einer rea
len Steuererhöhung, die besonders diejenigen trifft, die 
infolge der Teuerung überhaupt erst in den steuerlich er
fassten Einkommensbereich hinelnrutschen, sowie all Jene, 
die ein mittleres Einkommen beziehen und sich damit im 
steilsten Bereich der Progressionskurve befinden. zwangs
läufig führt dies auch zu überproportional wachsenden 
Bundeseinnahmen. Das mag für die Regierung zwar be
quem sein; volkswirtschaftlich und staatspolitisch ist dies 
jedoch fatal, und es Ist auch nicht demokratisch, dem Bür
ger und Steuerzahler solche Mehreinnahmenentscheide zu 
entziehen und die Realbelastung der Bürger laufend zu 
verändern. 

Heute wollen wir die seit 1973 zum Ausgleich anstehende 
kalte Progression dem Bund überlassen. Der Bund braucht 
diese Mehreinnahmen aus Gründen seiner Finanzlage. Wir 
haben bewusst darauf verzichtet, Anträge zu stellen auf 
rückwirkenden vollen Ausgleich der kalten Progression. 
Wir müssen aber für die Zukunft darauf achten, dass die 
kalte Progression regelmässlg ausgeglichen wird, dass wir 
auf kalte Steuererhöhungen verzichten. 
Darum ersuche ich Sie um Zustimmung zum Antrag Koh
ler. 

Muhelm: Ich glaube, wir sind uns in diesem Saale alle 
einig, dass die Folgen der kalten Progression bei der di
rekten Bundessteuer periodisch, d. h. von Zeit zu Zeit, 
ausgeglichen werden sollen. Wir haben heute in der Ver
fassung eine diesbezügliche Bestimmung, die diesen Aus
gleich vorsieht. Ich betrachte es durchaus als einen Auf
trag an den Gesetzgeber, diesen Ausgleich von Zeit zu 
Zeit vorzunehmen. 

Wenn man yestern In diP.sern Saale behauptet hat - ich 
glaube, es war unser Kollege Otto Fischer -, dass die Ver
fassung verletzt worden sei, so möchte ich immerhin fest
hAlten und unten1trnlchon, was auch unser Kollege Fol
gonwlntor gesagt hat: in den letzten zohn Jnhren Ist die 
Teuerung bei der direkten Bundossteuor zweimal ausgegli
chen worden. Es sind Im weitem zwei Versuche gemacht 
worden, zwei Vorlagen, die dann aber vom Volk abgelohnt 
worden sind. Dies zeigt doch, dass der Entscheid darüber, 
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ob und in welchem Ausmasse ein Ausgleich vorgenommen 
wird, ein politischer Entscheid ist. 
Ich muss Sie aber bitten, ilen Antrag Kohler, der einen 
Automatismus einführen will, abzulehnen. Er scheint mir 
finanzpolitisch allzu starr und staatspolitisch bedenklich 
zu sein. 
Finanzpolitisch: Kollege Kohler möchte, dass alle zwei 
Jahre ein solchet Ausgleich vorgenommen wird, ob die 
Teuerung gross oder klein ist. Ich möchte sagen, dass es 
mir allzu starr ist - ohne Rücksicht auf das Ausmass der 
Teuerung und auf die sonstige Situation -, einfach alle 
zwei Jahre zwingend auszugleichen. Ferner will der Antrag 
Kohler erreichen, dass ein voller Ausgleich erfolgen soll. 
Gestern ist von einem Redner gesagt worden - ich glaube, 
es war Herr Bremi -, man müsse den Bürger für den 
Kampf gegen die Inflation interessieren. Wenn Sie das 
wollten, Herr Bremi, müssten Sie allerdings nicht den vol
len Ausgleich vorschreiben: Wenn wir den Bürger für den 
Kampf gegen die Inflation interessieren wollen, ist das ge
rade ein Argument dafür, in der Verfassung eben nicht den 
vollen Ausgleich vorzusehen. 
Zum Staatspolitischen: Es scheint mir äusserst bedenklich 
zu sein, dass man in der Verfassung - nicht im Gesetz -
diese ganze Frage des Teuerungsausgle1chs von der Bun
desversammlung an den Bundesrat delegieren will. Der 
Bundesrat, will er diesem Auftrag nachkommen, müsste 
also Gesetzesrecht, vielleicht sogar Verfassungsrecht, än
dern, und ich glaube, dass wir als Volksvertreter diese 
Hefte und Kompetenzen niemals abgeben dürfen. Wie soll 
der Ausgleich vorgenommen werden? Vielleicht durch eine 
Streckung des Tarifes, vielleicht durch eine Erhöhung der 
Sozialabzüge - das sind alles otte·ne Fragen. 
Man sagt uns, dass der Index der Konsumentenpreise 
massgebend sein soll. Soll dann für alle Einkommen, die 
kleinsten und die grössten, der gleiche Prozentsatz geiten, 
obschon wir wissen, dass der Index auf einem Durch
schnittseinkommen beruht, das für kleinste und grösste' 
Einkommen nur sehr bedingt anwendbar ist? ich halte 
daher dafür, dass die Frage des Ausgleichs der Teuerung, 
d. h. der • kalten Progression bei den Steuern, ein politi
scher Entscheid Ist, den die Bundesversammlung in ihren 
Händen behalten muss. Wir müssen die Möglichkeit ha
ben, einerseits der Mehrbelastung des Steuerzahlers, auch 
der Leistungsfähigkeit des Steuerzahlers, Rechnung zu 
tragen und anderseits die Finanzlage des Bundes gebüh
rend von Fall zu Fall zu berücksichtigen. 
Daher beantrage ich Ihnen, den Antrag Kohler abzulehnen 
und der Mehrheit und dem Bundesrat zuzustimmen. 

Kaufmann: Ich glaube, man kann mir nicht vorwerfen, ich 
sei ein Anhänger der Politik der leeren Kasse und des 
Defizits. Ich habe in diesem Rate einige Sparmassnahmen 
verbrochen und bin seit Jahren für gewisse Sondersteuern 
und engagiere mich heute noch für diese. 
Ich mag die Defizitwirtschaft wirklich nicht. Aber viel ge
fährlicher als ein Finanzdefizit scheint mir ein Vertrauens
defizit - ein Vertrauensdefizit beim Volk, bei unseren 
Bürgern - zu sein. Es sind gestern von Gegnern des An
trages Kohier Raoul bezeichnende Worte gefallen: Der 
Bürger merke es ja sowieso nicht, wenn wir ausgleichen, 
und er merke es auch nicht, wenn wir nicht ausgleichen. 
Auf die Dauer geht eine solche Politik nicht. Der Bürger 
kommt sich, vor allem bei hohen Teuerungsraten, dann 
rasch düpiert vor, düpiert, weil wir auf Schleichwegen 
Steuern erheben, nur damit die Kasse gefüllt ist, und vor 
allem weil wir diese zusätzlichen Steuern völlig ungleich 
verteilen. Wenn man von einer Teuerung von vielleicht' 20, 
30 oder 40 Prozent ausgeht, werden in den nächsten vier, 
fünf, sechs Jahren die Einkommen zwischen 30 000 bis 
80 000 Franken übermässlg getroffen. 
Heute morgen habe ich In den Nachrichten gehört, dass 
die Sozialdemokratische Partei des Kantons Zürich eine 
Volksinitiative zum Ausgleich der kalten Progression für 
die mittleren und kleinen Einkommen eingereicht hat. Ich 
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habe alles Verständnis dafür, wenn man dem Herrn Fi
nanzchef hier in diesem Rate von sozialdemokratischer 
Seite zu HIife kommen will, um das Loch in der Kasse zu 
stopfen. Ich will das auch, aber ich will es nicht auf die
sem unredlichen Wege. 
Gefährlich ist es auch, einen so schönen Verfassungsarti
kel zu haben, der den Ausgleich der kalten Progression 
periodisch fordert, und gleichzeitig feststellen zu müssen, 
dass wir 1973 das letzte Mal ausgeglichen haben. Wenn 
Sie den Antrag Kahler annehmen, dann erfolgt der Aus
gleich erstmals für das Steuerjahr 1985, und zwar nur be
zogen auf den Indexstand vom 1. Januar 1983. 
Man darf nicht damit argumentieren, das Volk habe 1977 
und 1979 die kalte Progression gar nicht ausmerzen wol
len. Man hat doch damals die Mehrwertsteuer abgelehnt, 
und wir hatten ein Multipack. Das Volk konnte zu dieser 
Frage gar nicht Stellung beziehen. 
Noch ein paar Schlussbemerkungen. Die ganze Frage ist 
hochpolitisch geworden, weil es uns in den letzten Mona
ten eine massive Teuerung in die Stube geschneit hat. Und 
wir haben das ungute Gefühl, vor der Türe stünden neue 
Teuerungsschübe. Wir wissen, dass wir einen unmöglichen 
Wehrsteuertarif haben, unmöglicher als der Tarif Im Kan
ton Zürich, viel steiler, einen Tarif mit groben Sprüngen. 
Und diesen Tarif behalten wir ja, diese Verzerrungen blei
ben. Aber ich meine, es sei jetzt genug, wir sollten in 
Zukunft wenigstens diesen Tarif an die Teuerung anpas
sen. 
Dann hat man darauf hingewiesen - auch von Herrn Bun
desrat Ritschard -, es komme ja das neue Bundesge
setz, und zwar komme das im Jahre 1982, vielleicht im Jah
re 1983, auf jeden Fall rasch, und dann gleichen wir aus. 
Herr Bundesrat Ritschard, Ich glaube Ihnen das, aber es 
nützt uns nichts, wenn wir im Oktober in die Abstimmung 
hineingehen. Das Volk wird es uns nämlich nicht glauben, 
dass dieses Bundesgesetz jetzt plötzlich kommen und der 
Inflation und der kalten Progression ein Ende machen 
wird. Schade, dass wir in dieser Frage keine Lösung fin
den. Ich bin der Meinung, dass man natürlich auch den 
Antrag Kahler verbessern könnte. Man könnte ohne weite
res eine Mindestteuerung von 5, 10 oder 15 Prozent vor
schreiben, die gegeben sein muss, damit dieser Ausgleich 
stattfindet. Ich habe einen solchen Antrag in der Kommis
sion gestellt. Man kann auch das Parlament durch die Ge
nehmigungspflicht oder durch einen Einfachen Bundesbe
schluss einschalten. Damit hier aber Fortschritte gemacht 
werden können, ersuche ich Sie, möglichst zahlreich · die
sem Antrag Kahler zuzustimmen. Wir haben immer noch 
die Zweite Kammer, die gewisse Dinge ausglätten könnte. 

Fischer-Bern: Ich glaube, wir müssen uns darüber klar 
sein, dass es zwei Hauptprobleme gibt. Das eine ist die 
zurückliegende Phase, die wir nun durch diese Anpassung 
der Sozialabzüge irgendwie teilweise bewältigen wollen, 
und das zweite ist die Zukunft, die mit dem Antrag von 
Herrn Kahler beeinflusst werden soll. Ich möchte in aller 
Form bestätigen, was ich gestern ge'sagt habe. Wir haben 
auf dem Gebiete der kalten Progression die Verfassung 
verletzt, und zwar in einer sehr eindeutigen Art und Welse, 
denn in der Verfassung steht nicht, dass wir sieben Jahre 
lang nichts mehr tun sollen, und es steht vor allem nicht, 
He-rr Muheim, in der Verfassung, dass man die kalte Pro
gression nur teilweise ausgleichen soll, nur für bestimmte 
Kategorien oder für bestimmte Einkommensschichten oder 
Familienverhältnisse. In der Verfassung steht, dass die kal
te Progression periodisch auszugleichen ist, und zwar voll
umfäng lich, und das haben wir nicht getan. Ich möchte die 
Argumentation, dass das ja in der Me'hrwertsteuervorlage 
probiert worden sei, zurückweisen. 
Der Verfassungsauftrag Ist eindeutig und hat mit der 
Mehrwertsteuer überhaupt nichts zu tun, und wenn der 
Bürger die Mehrwertsteuervorlage abgelehnt hat, dann hat 
er nicht die kalte Progression refüsiert. Wir hätten in den 
letzten Jahren regelmässlg Einzelvorlagen, referendums-
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pfffchtlge Bundesbeschlüsse in Ausführung dieses Verfas
sungsartikels vorlegen soffen. Das haben wir nicht ge
tan! 

Die kalte Progression ist nicht, wie offenbar immer noch 
einzelne unter ihnen meinen, ein Geschenk des Fiskus an 
den Steuerzahler. Der Ausgleich der kalten Progression 
hat überhaupt keinen andern Sinn als die Neutralisierung 
der Geldentwertungseinflüsse auf die direkten Steuern. 
Wenn wir diese Neutralfsierung vornehmen, dann hat der 
Staat nicht weniger Steuern erhalten, sondern er hat ge
nau diejenigen Steuern erhalten, die ihm zustehen. Wenn 
wir diese Neutraffsierung nicht vornehmen, dann bezieht 
der Staat höhere Steuern als ihm zusteht, und dann muss 
er mittels des Ausgleichs der kalten Progression eine Rück
vergütung vornehmen. Es ist also nicht so, dass der Aus
gleich der kalten. Prgression zu einer Verminderung der 
Staatseinnahmen führt, führen darf, sondern der Ausgleich 
der kalten Progression ist eine Korrektur der Verzerrung, 
die durch die Geldentwertung entstanden ist, und diese 
Korrektur darf man dem Steuerzahler auch gewähren. Der 
Staat ist nämlich - Herr Schüfe hat es schon gesagt - der 
grosse Profiteur; der Staat hat bei der Teuerungsrate von 
heute jährlich einen Realgewinn von etwa einer Milliarde 
Franken auf 20 Milliarden Franken Schulden, und gleich
zeitig profitiert er noch dadurch, dass die Einkommen we
gen de.r Teuerungszulagen ständig überproportional stei
gen. 

· Herr Muheim hat gesagt, dass sei eine politische Frage. In 
der Verfassung steht ausdrücklich, was zu tun ist. Das ·ist 
keine Frage der Interpretation durch das Parlament. Ich 
mache Herrn Anton Muheim darauf aufmerksam, dass wir 
uns dann bei der 2. Säule über die Durchführung der zwin
genden Verfassungsvorschriften unterhalten werden. So 
klar und deutlich wie die kalte Progression in der Verfas
sung formuliert ist, ist nicht einmal die Eintrittsgeneration 
Im Verfassungszusatz Artikel 11 erwähnt. Wir werden uns 
wohl bei Philipp! wieder antreffen! 

Zwei Worte zum Antrag von Herrn Kohler. Es handelt sich 
um nichts anderes als um eine Präzisierung des Verfah
rens, und zwar in zwei Richtungen. In erster Linie will der 
Antrag Kohler, dass die Unsicherheit, wann man die kalte 
Progression ausgleichen soll, beseitigt wird. Sie ist alle 
zwei Jahre bei jeder neuen Wehrsteuerperiode vorzuneh
men. zweitens wird gesagt, wer es tun soll, nämlich der 
Bundesrat. Nun kommt, wenn ich Herrn Muheim richtig 
verstanden habe, das Argument, der Bundesrat könne da
mit Verfassungsbestimmungen ändern. Das ist natürlich 
nicht der Fall, sondern es würde von der Verfassung dem 
Bundesrat der Auftrag und die Kompetenz gegeben, das 
zu tun, was er in andern ähnlichen Fällen ebenfalls tun 
muss. Er muss aus eigener Kompetenz die Teue'rungszula
gen des Bundespersonals festlegen; hier geht es um 
Bruchteile von Prozenten, und die Betroffenen reklamieren 
sehr rasch, wenn nichts getan wird; der Bundesrat muss 
sodann gemäss AHV-Gesetz die' AHV-Renten der Teuerung 
anpassen. Wenn der Antrag Kohler angenommen wird, 
müsste der Bundesrat nach dieser verfassungsmässigen 
Bestimmung die kalte Progression bei jeder Wehrsteuer
periode ausgleichen; das passt vöiiig in unser System hin
ein; es ergibt auch keine technischen Schwierigkeiten, 
denn die Teuerung wird offiziell ausgewiesen; das kann 
man mit dem Rechenschieber, via Rabatte oder durch 
Streckung des Tarifs usw. ohne weiteres technisch durch
führen, ohne dass damit irgendwelche politische Fragen 
verbunden wären. 

Ich empfehle ihnen deshalb, dem Antrag Kohler zuzustim
men, der eine Konkretisierung und eine definitive Veranke
rung dieses bereits bestehenden Grundsatzes vorsieht, der 
nicht oder nicht richtig durchgeführt worden ist. 

M. Barchl: Je ne veux pas reprendre tous les arguments 
qui ont deja ete exposes, notamment par MM. Auer et Fei
genwinter, concernant ies consequences, je ne veux pas 

dire catastrophiques, mais certainement fächeuses qui en 
resulteralent pour las finances federales. 

M. Feigenwinter a evoque hier la mythologie, il a parle du 
talon d'Achille. Je voudrais dire qua M. Kahler, anlme de 
bonnes Intentions et en toute bonne foi, va mettre un che
val de Troie dans l'encelnte de la tresorerie federale. 

En reponse a M. Otto Fischer, qui a dit qua l'Etat et las 
finances federales profitent de l'inflation, je tiens a Jul re
pondre que Je' contribuable aussi profite de l'lnflatlon. En 
effet, II pale apres trois quatre ans des impöts calcules 
sur ce qu'il a gagne trois quatre ans avant. N'oublions pas 
qua nous appliquons Je systeme praenumerando. SI nous 
avions le systeme contraire, postnumerando, M. Otto Fi
scher aurait raison en disant qua seul l'Etat proflte de l'in
flation. Mais comme nous l'avons dejä. dit, le contribuable 
profite aussi de cette situation, puisqu'il pale avec de l'ar
gent deprecie. Outre ces arguments de fond, j'ai des per
piexites d'ordre juridique et d'ordre institutionnel. 

Premiere perplexite d'ordre juridique: M. Kahler nous pro
pose une delegation du legislateur au Conseil federal, une 
transmission de pouvoir au Conseil federal. Cette delega
tion auralt, il est vrai, une base constitutionnelle, mafs 
nous savons par ia doctrine que toute delegation de pou
voir doit etre explicite et precise. Celle qui nous est pro
posee est explicite, mais pas precise, parce qu'on y parle 
vaguement de Ja compensation de la progressfon a froid, 
mais on ne dit pas si cette compensation doit se realiser 
par Je biais du bareme ou par Je biais des deductions 
sociales. Cette delegation n'etant pas precise, Je Conseil 
federal disposera encore d'une marge d'appreciatlon tres 
large. C'est la raison pour laquelle j'ai des doutes d'ordre 
juridique. Ma perplexite d'ordre institutJonnef est la sui
vante: comme M. Muheim l'a dit, cette delegatlon pourraft 
Eitre conferee par Ja dispositlon transitolre figurant ä. f'arti
cle 8, mais M. Kohler Ja prevoit dans l'article 41, c'est-ä.
dire pour toujours, definitlvement. Malntenant, nous n'avons 
pas encore de loi, nous savons qua l'impöt direct, soft 
l'impöt de defense nationale, est regle par un arrete du 
Conseil federal. Mals aussitöt que le Conseil federal pre
sentera aux Chambres une lof, nous aurons certalnement 
un conflft: d'un cöte, le Conseil federal, qui sur la base de 
cette delegation peut et doit corriger Ja compensatlon ä. 
froid en changeant Je bareme et en corrfgeant las deduc
tions sociales et, de l'autre cöte; las Chambres federales, 
qui aurafent fe pouvoir de modlfier le bareme et les deduc
tions, abstraction falte de la progression ä. frofd. Pour ces 
raisons, je le repete, j'ai des doutes du point de vue juridl
que, parce que la delegation n'est pas suffisamment pre
cise. J'ai de grosses perplexites du point de vue instltutlon
nel parce que, des qu'on aura une lof, il y aura un conflit 
entre 1-e Conseil federad et les Ohambres qui dolvent maln
tenir leur droit de pouvoir corriger Je bareme et las deduc
tions sociales. Enfin, sur Je fond, je fe repete, Monsieur 
Kohler, vous voulez introduire, de bonne foi, dans l'en
ceinte de la tresorerle federale un vrai cheval de Trole. 

Blei: Ueber die Natur des Ausgleichs des kalten Progres
sionsmechanismus Ist viel diskutiert worden. Aber Kollege 
Feigenwinter hat mich mit seiner Strafpredigt gestern kurz 
vor Abschluss der gestrigen Sitzung dazu bewogen, noch 
einige Worte zum Problem hier auszuführen. 

Die Kommission hatte das Problem in der ersten Lesung 
unbefriedigend behandelt. Und das war der Grund, warum 
ich dann für die zweite Lesung in der zweiten Sitzung die
sen Antrag - der Ihnen heute als Minderheitsantrag, ver
treten durch Kollege Kohler, vorliegt - eingebracht habe, 
nämlich um die Kommission dazu zu zwingen, das Pro
blem gründlich zu diskutieren. Man war verschiedener 
Meinung, ob man die Folgen der kalten Progression aus
gleichen müsse oder nicht. Darüber wollen wir jetzt nicht 
mehr diskutieren, denn mit der Verfassungsbestimmung 
soll ja für die Zukunft eine klare Regelung geschaffen wer
den. 
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Kollege Otto Fischer hat darauf hingewiesen: Das ist gar 
nichts Neues, was wir machen, wenn wir hier eine präzise 
Regelung einführen, denn beispielsweise bei der AHV ha
ben wir das auch getan; früher hatten wir immer langwieri
ge Gesetzesrevisionen, um einen Teuerungsausgleich oder 
eine Erhöhung der Renten zu gewähren. Heute haben wir 
einen Mechanismus, und der Bundesrat hat die Kompe
tenz, diesen Mechanismus anzuwenden. Genau das gleiche 
wollen wir hier. 

Kollege Feigenwinter, es ist effektiv eine Achillesferse. 
Das haben Sie richtig gesagt, darum haben Sie ja dann 
auch so in den Saal hinausgedonnert. Sie wissen es ganz 
genau, dass es sich um eine entscheidende Frage hande'lt, 
die wir hier regeln müssen. Nur beurteilen wir die Lage 
etwas anders als Sie. Und Sie müssen mir natürlich nicht 
mit dem Beispiel Basel-Land kommen. Die Schulden von 
Basel-Land sind nicht deshalb entstanden, weil man früher 
automatisch die Folgen der kalten Progression ausgegli
chen hat. Das mag etwas dazu beigetragen haben. Meines 
Erachtens entstehen Schulden des Staates durch die Aus
gabenpolitik; dort liegt die Ursache und nicht auf der Ein
nahmenseite. Basel-Land hat in den Hochkonjunkturjahren 
einen jahrzehntelangen Rückstand Im lnfrastrukturausbau 
aufgeholt, Spitäler und Schulen In einem Ausmass gebaut, 
wie wahrscheinlich sonst kein Kanton; darum sind die 
Schulden entstanden und nicht wegen des Ausgleichs der 
kalten Progression. 

Was mich aber an Ihren Ausführungen störte, war, dass 
Sie behauptet haben, das Volk merke es nicht. Sehen Sie, 
das ist wie mit der Inflation. Das mag jahrelang gehen, 
weil die Leute Illusionen hegen bezüglich der Inflationsra
ten. Man glaubt, der Teuerungsausgleich bringe höheres 
Einkommen. Aber nur bis zu einem bestimmten Moment, 
und den haben wir auch schon erlebt: dass nämlich die 
Wirtschaft und die e'inzelnen Bürger in diesem lande ge
merkt haben, dass man mit der Inflation Schindluder be
treibt, nämlich zuerst über steigende Preise den Leuten 
das Geld aus der Tasche nimmt und ihnen dann nachträg
lich einen Teil davon über den Indexausgleich zurückgibt. 
Von dem Geld, das man ihnen zurückgibt, nimmt dann der 
Fiskus auch noch einen Teil. Das me·rken die Leute näm
lich und dann reagieren sie ganz anders. Ich bin über
zeugt, dass das Schweizervolk es eben gemerkt hat, was 
für ein Spiel hier mit ihm getrieben wird. 

Was mir nicht ganz verständlich Ist, ist die Haltung der 
Sozialdemokraten: dass sie nun plötzlich nichts vom Aus
gleich der Folgen der kalten Progression wissen wollen. Ich 
verstehe Kollege Stich, dass Sie für die jährliche Veranla
gung sind; Ich bin es auch. Aber Ich vermag nicht einzu
sehen, welchen Zusammenhang zwischen dem Antrag 
Kohler und Ihrem Begehren liegt. Das hat mich also nicht 
ganz überzeugt. Ich habe den Eindruck, dass auch die 
Leute, die Sie sonst vertreten, sehr dankbar wären für den 
Ausgleich der Folgen der kalten Progression. 

Der Antrag Kohler schafft klare Verhältnisse. Wir haben 
keine Diskussionen mehr, was zu tun ist, sondern es wird 
künftig aufgrund der Verfassungsbestimmung automatisch 
gehandelt. All das spricht für die Annahme des Antrages 
Kohler. 

Hubacher: Es sind jetzt einige Dinge, zuletzt gerade wie
der von Herrn Siel, behauptet worden, die man meiner 
Meinung nach nicht einfach so Im Raum stehen lassen 
darf. Ich lese heute morgen in der «Berne·r Zeitung„ die 
Schlagzeile: «Natürlich wieder ohne Otto Fischer.» Das 
helsst, unsere Debatte, unser Versuch, eine gemeinsame 
Lösung zu finden, wird von Otto Fischer nicht unterstützt, 
und deshalb bin ich mft Beckett etwas misstrauisch ge
genüber Ratschlägen von Otto Fischer, denn ich gehe 
Immer davon aus, dass er am Schluss die Vorlage sowieso 
und glelchwohl und auf jeden Fall ablehnt. Beckett sagt: 
«Was steckt Schlechtes dahinter, wenn Ich (von Otto Fi
scher) einen guten Rat bekomme?» Otto Fischer hat be-
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hauptet, die kalte Progression bringe für den Bund keine 
Mindereinnahmen. Herr Biel hat vorhin von einem üblen 
Spiel mit dem Schweizervolk gesprochen. Der Antrag von 
Herrn Raoul Kohler bringe eine Automatik, sozusagen eine 
automatische Gerechtigkeit. 

In der Kommission hat man sich nicht ein X für ein U vor
gemacht. Man weiss, dass hier ein schwieriges Problem 
ansteht. Es steht in der Verfassung, dass die Folgen der 
kalten Progression für die Steuer vom Einkommen natürli
cher Personen periodisch auszugleichen seien. 

Wenn also Herr Fischer behauptet, Abbau der kalten Pro
gression bedeute keine Mindereinnahme für den Bund, 
dann heisst das folgendes: Auf der einen Seite geben wir 
durch den Abbau der kalten ProgressJon Geld zurück, und 
auf der anderen Seite müssen wir es wieder mit der Kor
rektur der Steuersätze hereinholen. Wir hätten eine ständi
ge zweijährliche Steuerdebatte, dauernd neue Vorlagen an 
das Schweizervolk, und ich glaube, es ist eben in dieser 
Frage - Herr Blei - gar keine Auto[llatik möglich. Es gibt 
hier nur mehr oder weniger gute oder schlechte Lösun
gen, optimale, aber keine maximalen Lösungen. Es ist 
auch kein übles Spiel mit dem Schweizervolk, wenn man 
sagt, dass wir hier gewisse Schwierigkeiten hätten. Wir 
möchten nicht, dass wir in kürzesten Abständen immer 
wieder neue Steuersätze festlegen müssen, denn - meine 
Damen und Herren - man kann nicht so tun, als ob dieser 
Vorschlag Kohler den Bund nichts koste. 
Die Krux liegt ja darin, dass wir hier versuchen, zu einer 
Sanierung der Bundesfinanzen beizutragen, und mit dem 
Antrag Raoul Kohier wird das weitgehend verunmöglicht, 
weil das längerfristig den Bund sehr viel Geld kostet. Man 
kann also nicht die Augen verschliessen und erklären: Wir 
sind solche Wunderknaben, dass wir auf der einen Seite 
diese automatische Gerechtigkeit angeblich einschalten, 
die Bundesfinanzen sanieren, niemandem wehtun und 
dann gleichwohl die Wünsche für die Steuerzahler, wie sie 
auch uns sehr sympathisch wären, erfüllen. 
Die Kommission hat in dieser Beziehung ganz klar e·nt
schieden. Es gibt eine Priorität für die Sanierung der Bun
desfinanzen, und es bleibt beim Versuch, die kalte Pro
gression periodisch auszugleichen. Wir bitten Sie aber, 
hier die Handlungsfreiheit zu behalten und sie nicht ver
fassungsmässig als Automatik, wie das Herr Blei und Herr 
Fischer wollen, einzubauen. 

Weber Leo: Herr Otto Fischer spricht immer vom Profi
teur Staat. Ich möchte sagen: Etwas davon stimmt. Aber 
ich frage Sie: Wie hätten unsere Gemeinden, wie hätten 
unsere Kantone und wie hätte der Bund die forcierte Infra
struktur der letzten 15 oder 20 Jahre finanzieren können 
ohne die kalte Progression? Wir wollen uns völlig im klaren 
sein, dass die öffentliche Hand in den letzten 20 Jahren 
weitgehend von der kalten Progression gelebt hat, sonst 
wären unsere lnfrastrukturausgaben heute nicht finanziert. 
Das ist das eine. 
Die Gemelnde·n schwimmen heute im Geld, den Kantonen 
geht es gut, nur dem Bund geht es noch schlecht. Auf 
Gemeinde- und Kantonsebene kann man heute mit Fug 
und Recht über die Frage diskutieren: Soll man die kalte 
Progression In der heutigen Zeit, wo genügend Geld vor
handen Ist, ganz oder teilweise ausschalten? Auf Bundes
ebene geht das heute noch nicht oder wäre mindestens 
viel schwieriger, weil sich die Eidgenossenschaft finanzpo
litisch noch in einem Wellental befindet und nicht hoch
geschwemmt worden ist, wie das bei den anderen Körper
schaften zutrifft. Ich bin mit Herrn Biet einverstanden, dass 
diese Frage vielleicht von der Kommission nicht ganz be
friedigend gelöst worden ist. Das Anliegen der Minderheit 
existiert auf Bundesebene. 
Aber ich glaube, es gibt zwei Grenzen, die beachtet wer
den müssen. Die' erste Grenze liegt in den finanzpoliti
schen Notwendigkeiten. Der Bund braucht heute dieses 
Geld noch. Es kommt vielleicht einmal eine Zeit, wo er 

53 



12. März 1981 N 

auch darauf verzichten kann, aber im Augenblick kann er 
es nicht. Er braucht es aber auch deshalb mehr als die 
Gemeinden und die Kantone, weil seine Einnahmenmög
lichkeiten viel beschränkter sind als bei den Gemeinden 
und den Kantonen. In den Gemeinden können Sie Steuer
sätze ohne grosse Schwierigkeiten erhöhen und senken, 
und auch bei den Kantonen geht das in den meisten Fäl
len noch relativ einfach. Der Bund hat aber ein völlig un
bewegliches Einnahmensystem, das nur mit grossem Auf
wand geändert werden kann. 
Die zweite Grenze liegt in der Bewegungsfreiheit. Der 
Bund muss in dieser Frage Bewegungsfreiheit behalten. 
Deshalb kann ich keinem Vorschlag zustimmen, der eine 
starre Lösung bringt, wie zum Beispiel der Antrag Kohler, 
so sympathisch mir dieser Antrag an sich ist. Er bringt 
eine völlig starre Lösung, nämlich den absolut vollen Aus
gleich der kalten Progression. Das werden wir zurzeit 
nicht machen können, weil die finanzpolitische Situation 
des Bundes einfach noch anders ist. 
Ich glaube nicht, dass die Frage auf Verfassungsebene 
gelöst werden kann. Diese Frage kann in einem differen
zierten Verfahren nur durch ein Gesetz gelöst werden. 
Artikel 41ter Absatz 6 verlangt ja, dass das, was In diesem 
Verfassungsartikel steht, auch die Ausschaltung der kalten 
Progression, durch Gesetz geregelt werden muss. Ich 
glaube deshalb, dass die derzeitige Bestimmung im Prin
zip genügt. Wenn Sie auf Bundesebene etwas machen 
wollen, müssen Sie differenziert vorgehen. Dazu braucht 
es ein Gesetz. Sie können die Verfassung nicht direkt an
wenden. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich glaube, wir soll
ten die Diskussion wieder etwas versachlichen. Zunächst 
gilt es ganz klar zu unterscheiden, von was wir reden. Es 
gibt das Problem Ausgleich der kalten Progression, d. h. 
der Teuerung und der Reallohnsteigerung, die bis jetzt 
angelaufen ist, und es gibt die Frage, wie wir das Problem 
in der Zukunft angehen sollen. 
Ueber die erste Frage, wie man die Teuerung und die 
Reallohnsteigerungen der letzten fünf, sechs Jahre aus
gleichen soll oder muss, hat die Kommission lange und 
eingehende juristische und politische Debatten geführt. 
Einen Tell davon haben Sie noch mitbekommen. Letztlich 
waren das reichlich theoretische Debatten, denn wir alle 
mussten einfach zur Kenntnis nehmen, dass es in der heu
tigen Finanzlage des Bundes gar keine Möglichkeit gibt, 
die kalte Progression auszugleichen - so gerne wir das 
getan hätten. Es fehlen dazu 800 Millionen, die wir von 
den ·genau gleichen Stimmbürgern hätten nehmen müssen, 
denen wir sie wiede'r zurückgegeben hätten. Das wäre 
eine ziemlich sinnlose Uebung. 
Eine andere Frage ist jene, die wir jetzt diskutieren: näm
lich wie man das Problem in Zukunft angehen soll. Wir 
haben hier drei Varianten. Der Bundesrat und die Mehrheit 
der Kommission schlagen Ihnen vor, bei der bisherigen 
Regelung zu bleiber-1, dass die kalte Progression perio
disch auszugleichen sei. Die Minderheit 1, vertreten durch 
Herrn Kohier, schlägt Ihnen vor, dass man bei jeder 
Veranlagung diese Teuerung oder die Reallohnsteigerun
gen ausgleichen müsse. Die Minderheit II möchte einen 
Ausgleich von mindestens 50 bis 90 Prozent gewähren. Ich 
glaube, wir müssen sehen, dass wir in der Sache gar nicht 
so uneins sind. Ich war ein bisschen erstaunt über die 
Vehemenz dieser Diskussion. Es geht hier zwar - das 
möchte ich ganz klar betonen - um eine der ganz wesent
lichen Fragen des erreichten Konsenses, aber nicht weil 
wir über die Sache des Ausgleiches differieren, sondern 
darin, wie man das Problem anzugehen hat. Wenn man die 
kalte Progression vollkommen ausgleichen will, dann müs
sen Sie den Tarif um die jeweilig angestiegenen Preise 
strecken, Sie müssen aber auch alle Abzüge um den ent
sprechenden Prozentsatz erhöhen. Wenn Sie das bei jeder 
Veranlagung tun, hätten wir zum Beispiel, bezogen auf die 
heutige Situation, folgendes Problem: 
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Die 3 Milliarden Einkommen, die sich aus der direkten 
Bundessteuer ergeben, haben wir bis jetzt, wenigstens 
nach der Mehrheit der Kommission, um 230 Millionen re
duziert. Es verbleiben also 2770 Millionen. Das wäre auf 
die Veranlagungsperiode 1984/85 bezogen. Der erste Aus
gleich der kalten Progression würde aber erst im Jahre 
1987 erfolgen. Wenn Sie nun von einer Veranlagungsper
iode auf die andere eine Teuerung von 5 Prozent haben, 
schafft das Ausfälle von 160 Millionen, bei einer Teuerung 
von 10 Prozent bereits Ausfälle von 350 Millionen. Die 
Zahl, die Herr Jaeger genannt hat - 30 Millionen -, ergibt 
sich bei der sehr optimistischen Annahme einer Teuerung 
von 3 Prozent. Es handelt sich um eine Art exponentielle 
Kurve, d. h. es geht sehr rasch in die Höhe. Bei 15 Prozent 
machte es bereits von einer Veranlagungsperiode auf die 
andere 530 Millionen aus. Dabei wird nicht der ganze 
Betrag gerechnet, den die Steuerzahler mehr bezahlen 
müssten; denn unter der kalten Progression verstehen wir 
ja nur jenen Anteil, der durch das Hinaufrutschen in eine 
höhere Progression entsteht. Dass wir bei gestiegenen 
Löhnen und Preisen von 10 Prozent auch 10 Prozent mehr 
Steuern bezahlen müssen, ist absolut klar. Das hat nichts 
mit kalter Progression zu tun; der Steuersatz bleibt ja der 
gleiche. 
Nun muss ich Ihnen sagen, dass Sie, wenn Sie ständige 
Tarifstreckungen durchführen, innert weniger Jahre zu 
vollkommen unmöglichen Tarifen kommen werden, weil 
bei uns ja die Höchstsätze in der Verfassung festgelegt 
sind. 
Am meisten Interesse am Ausgleich der kalten Progres
sion haben die kleinen und mittleren Einkommen, insbe
sondere aber die Einkommen zwischen 40 000 und 100 000 
Franken. Dort ist die ProgreS$ionskurve am steilsten. Von 
392 000 Franken Einkommen an existiert das Problem gar 
nicht mehr, weil die Tarife dort nicht mehr hinaufgehen. 
Ich stehe voll hinter der Initiative im Kanton Zürich, die 
den Ausgleich ganz unten und in der Mitte verlangt und 
nicht von einem totalen Ausgleich spricht. Das hätten wir 
tun können, wenn wir die Rabatte akzeptiert hätten. Diese 
Rabatte wurden aber hier mehrheitlich abgelehnt. Wenn 
man die kalte Progression ausgleicht - was sicher richtig 
wäre, -, müsste allerdings auch die Gegenwartsbesteue
rung eingeführt werden. Sie können nicht Steuern auf Ein
kommen erheben, die vier, fünf Jahre zurückliegen, und 
dann noch den vollen Ausgleich der kalten Progression 
gewähren. 
Den Antrag der Minderheit II finde ich psychologisch 
schlecht, Herr Flubacher. Ich glaube nämlich, dass, wenn 
von 50 bis 90 Prozent Ausgleich gesprochen wird, zum 
vornherein nur mit 50 Prozent zu rechnen ist. Und das 
finde ich zu wenig. Wenn wir einmal das Haushaltgleich
gewicht gefunden haben und wissen, wie wir diesen Staat 
finanzieren, dann müssen wir dieses Problem angehen. 
Und zwar müssen wir es seriös angehen. 
Und jetzt kommt der Haupteinwand: Ich muss Ihnen ganz 
ehrlich sagen, dass die Kommission das Problem, wie man 
den Ausgleich der kalten Progression bewerkstelligen soll, 
nicht sorgfältig geprüft hat. Es tut mir leid, dass ich das 
sagen muss. Wir haben das in der letzten Sitzung ge
macht. Wir hatten keine Möglichkeiten mehr, Unterlagen 
zu verlangen, um zu wissen, wie man das Problem lösen 
kann. Wir haben das gewissermassen übers Knie gebro
chen. Und deswegen nun auch diese ganz grpssen Diskus
sionen! 
Gestatten Sie, wenn ich jetzt etwas ausführlicher bin. Ich 
war sonst, hoffe ich, relativ kurz. Ich habe mir die Mühe 
genommen und die kantonalen Regelungen angeschaut. 
Da sieht man dann sehr rasch, dass es so nicht zu ma
chen ist, wie es hier vorgeschlagen wird, wenn man es 
seriös machen will. 
Dreizehn Kantone kennen heute Vorschriften, wie der Aus
gleich der kalten Progression durchzuführen ist. Vier da
von machen es nur beim Tarif, drei nur bei den Abzügen, 
sechs machen es bei Tarif und Abzügen. Jetzt kommt aber 
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gleich das Aber: Einige kennen die Muss-Formel, andere 
die Kann-Formel, einige verlangen den vollen Ausgleich, 
andere den teilweisen. Die Zuständigkeit ist völlig unter
schiedlich, zum Teil ist es das Parlament, zum Teil die 
Regierung, und wenn Sie dann die Gesetzesregelungen an
schauen, sind überall noch andere Kriterien einbezogen. 
Da heisst es etwa: ganz oder teilweise. Oder es heisst: ob 
und wie die Steuerbelastung den veränderten Verhältnissen 
anzupassen sei, entscheide das Parlament. Oder es heisst: 
wenn die Teuerung 15 Prozent erreicht habe, solle das 
Parlament Anträge einbringen. Oder es heisst: es sei der 
Wirtschaftslage oder dem Finanzhaushalt Rechnung zu tra-
gen. . 
Ich denke, da steckt das tatsächliche Problem. Herr Kauf~ 
mann, Ich bin dagegen, dass wir hier in diesem grossen 
Rat Dinge übers Knie brechen und sagen, wir hatten ja da 
drüben noch einen Zweitrat, und der könne unsere Fehler 
korrigieren. Wenn der Ständerat eine seriöse Lösung erar
beiten will, dann soll er das tun. Aber wir müssen ihn 
nicht dazu zwingen, indem wir zuerst eine schlechte Lö
sung beschllessen. 
Ich bitte Sie deshalb sehr, hier nicht kurzerhand etwas zu 
be'schliessen: Etwas, das sich letztlich nicht verantworten 
lässt, weil wir eben diese festen Sätze in der Verfassung 
haben, weil wir keine Variabilität haben, weil wir nicht 
wissen, wie es geschehen soll, wer es tun soll, und weil 
viele andere Fragen noch ungeklärt sind. Bemühen wir 
uns jetzt einmal, diesen Haushalt ins Gleichgewicht zu 
bringen! Das ist unsere Pflicht. Und dann können wir, 
müssen wir den Stimmbürger davor schützen, dass er 
Immer wieder In ungerechtfertigte höhere Progressionsstu
fen hinaufrutscht. Aber setzen Sie Prioritäten, stimmen Sie 
der Mehrheit der Kommission zu! 
Die Anträge In der Kommission wurden folgendermassen 
abgelehnt: 
In einer ersten Abstimmung unterlag der Antrag Kohler mit 
15 zu 5 Stimmen dem Antrag Kaufmann. Herr Kaufmann 
war damals noch gemässigter. Er verlangte erst bei 15 
Prozent diese Neuanpassung. 
Dann kam eine Zweitabstimmung: Antrag Flubacher gegen 
Antrag Kaufmann. Flubacher siegte mit 12 gegen 6 Stim
men. Die schwächere Version hatte sich durchgesetzt, 
eine. vielleicht zu schwache, wenn wir das Problem seriös 
angehen wollen. 
In der dritten Abstimmung hat, scheint mir, der bon sens 
der Kommission gesiegt. Der Antrag des Bundesrates ob
siegte mit 20 zu 6 Stimmen gegen den Antrag Fiubacher. 
Ich möchte Sie dringend bitten, der Mehrheit der Kommis
sion zu folgen und Jetzt nicht kurz etwas übers Knie zu 
brechen, das wir nicht eingehend studiert und geregelt 
haben. 

M. de Chastonay, rapporteur: On yous a decrlt dans quelle 
mesure, jusqu'lci, la Confederatlon etait a mäme de com
penser - bien imparfaltement d'ailleurs, II faut le reconnat
tre - les effets de la progresslon a froid de l'impöt. Souve
nez-vous de l'etlrement de 10 pour cent du bareme de 
l'lmpOt en 1973, souvenez-vous de la compensation par
tielle en 1975 par la reductlon de 70 francs sur le montant 
de l'impöt dO par les personnes mariees. 
D'autres tentatives, II vous en souvient egalement, ont eu 
lleu en 1976 et 1978 avec les defunts projets de TVA. Dans 
tous ces cas, la compensatlon n'etait de toute fac;;on pas 
totale, solt en ralson de l'etat precaire des finances fede
rales - c'est un argument qui avait deja ete invoque a 
l'epoque - soit pour des raisons politiques. Cette com
pensation etait en outre differenciee en fonction des pe
tlts, moyens et forts revenus, la perte d'impOts qul en re
sultait etant couverte par des recettes supplementaires 
procurees par la nouvelle imposition sur la consommation, 
a savoir la TVA. 
SI l'on examine - et cela est tres interessant - la pratique 
sulvle par les cantons en matlere de compensation de la 
progression a frold, on constate que, jusqu'a ce jour, 12 
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cantons de notre pays connaisse'nt ce principe de com
pensation avec toutefois de tres sensibles differences d'un 
canton a i'autre. Certains pratiquent l'indexation du ba
reme de l'impöt sur le revenu. Ce sont les cantons de Bäie
Campagne, du Valais et de Fribourg. D'autres pratiquent 
ies deductions directes: ii en est ainsi a Zoug et a Soleure. 
Un troisieme groupe connatt un systeme hybride touchant a 
la fois au bareme et a ia deduction directe: Berne, Tessin, 
Argovie pour ne citer que ceux-la. D'autre part, l'indexation 
est facultative dans certains cantons qui peuvent compen
ser, il s'agit de i'Argovie et du Vaials, alors qu'elle est 
obllgatoire dans les autres qui doivent compenser en tout 
ou partie ia progression a froid. On a suffisamment cite 
l'exempie typique de Säle-Campagne qui avait compense 
totalement a l'epoque, pour que je me dispense d'y revenlr. 
Ensuite, il y a aussi des systemes de compensation de 
l'ordre de 50 a 90 pour cent qui vont dans le sens de la 
proposition de ia minorite II; ceux-ci dolvent intervenir des 
que ie rencherissement atteint 5, 8, 10 ou 15 pour cent. 

Enfin, je dols preciser que l'application de la compensa
tion releve selon les cantons soit de l'executif, soit du le
gislatif. Si je me suis refere a la pratique cantonale en la 
matiere, c'est pour mieux situer la complexite dans la
queiie nous placent les propositions de minorite I et II qul 
ont ete faites ici. En effet, on a souleve tout a l'heure la 
question de savoir a qui incomberait la competence d'ap
pliquer la compensation: au Parlament? Au Conseil fede
ral? La minorite I nous a maintenant precise que ce röle 
serait attribue au Conseil federal. Par contre, la proposl
tion de ia minorite II reste absolument muette a ce sujet. 
Le probleme est aussi pose de savolr a quel critere, a 
quelle echelle, a quel bareme nous devrions accrocher le 
point de depart de la compensation. C'est la un point im
portant. 

J'aborde maintenant la troisleme serie de questions que 
l'on peut se poser: a quelle epoque de l'annnee doit-on 
examiner le rencherissement, est-ce au 1er janvier, est-ce 
au 1er juillet de l'annee precedant la periode fiscale? 
Nous n'en savons rien, nous n'en avons pas debattu au 
sein de la commission: donc autant de questions posees, 
autant de reponses insatisfaisantes. 

II y a plus et je crois que nos collegues qui m'ont precede 
a cette tribune, MM. Barchi, Muheim et Leo Weber, ont ete 
tres explicites a ce sujet: la pleine compensation coOteralt 
beaucoup trop eher a la caisse federale. Sur la base des 
estlmatlons qui nous ont ete remises, l'impöt federal dlrect 
touchant les personnes physiques est cense rapporter 
pour la periode 1986 et 1987, 2 milliards 770 millions en 
chiffre rond. En admettant un taux de rencherissement 
de l'ordre de 10 pour cent, c'est la somme de 3 milllards 
400 miilions que i'on obtient. Au cas ou nous compense
rions a plein ies effets de la progression a froid a raison 
de 10 pour cent, i'augmentation de ia matiere fiscaie ne 
s'eleverait qu'a 3 milliards 50 millions. En d'autres termes, 
en admettant la compensation totale de la progression a 
froid, ia Confederation devrait, dans les annees 1986 et 
1987, renoncer a peu pres a 350 millions de francs par an 
constitues par la difference entre les 3 milliards 400 mil
lions et ies 3 miiliards 50 millions que j'ai evoques tout a 
l'heure. 

Cela revient a dire que la compensation des sommes 
echappant a la caisse federale du fait de l'attenuation de 
Ia progression a froid devrait etre couverte par un elar
gissement de i'assiette de l'impöt. Je m'abstiens de citer 
ici une foule d'autres exemples qui tendent a prouver que 
meme pour las petits revenus, ia compensation teile que 
preconisee par les minorites I et II n'est pas tres satisfal
sante puisque le contribuable ne s'apercevra meme pas 
de l'application de ce principe. Par contre, la caisse fede
rale, eile, fera les frais de l'operation. 

Vaut-il des Iors la pelne de jouer le jeu d'une compensa
tion de la progression a froid alors que, pour un taux de ren
cherissement de 5 pour cent, selon la minorite 1, nous per-
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drions 160 millions, selon la minorite II, de 80 a 144 mil
lions; pour un rencherissement de 10 pour cent, selon la 
minorite I, nous perdrions 350 millions, selon Ja minorite II, 
175 a 315 millions et avec une compensation de 15 pour 
cent, selon la minorite 1, la perte serait de 530 millions et 
selon la minorite II, de 265 a 477 millions. Ces chiffres, 
calcules par l'administration federale des contributlons, 
sont sensiblement plus eleves que ceux que MM. Jaeger 
et Kohler ont cites. 
Cela dit, je crois qu'il faut conserver dans sa teneur ac
tuelle le dernier alinea de l'article 41ter, lettre c, de la 
constitutlon, tout en souhaitant que l'etat des flnances fe
derales puisse permettre au Conseil federal de proceder a 
certaines compensations par les voies qu'il jugera utile de 
nous proposer. 
Je voudrais revenir sur un dernier polnt important qui n'a 
pas ete evoque a cette tribune. J'y al fait allusion tout a 
!'heure, lors du debat d'entree en matiere. II est extrElme
ment dangereux d'introduire dans la constitution des no
tlons et des mecanismes touchant a l'automaticite de cer
taines disposltions ou de certaines mesures telles que Ja 
compensation automatique du rencherissement, l'attenua
tion automatique de la progression a froid. Je ne rap
pellerai pas ici les experiences fort desagreables qul ont 
deja ete faites dans ce domaine, experiences dont nous 
aurions, nous aussi, a pätir. En effet, l'automatisme, tel 
qu'il est propose par les minorites I et II de la commis
sion et inscrit de plus dans la constitution, nous impose 
certaines demarches la oll precisement ces demarches 
sont inopportunes, Ja Oll parfois la situation conjoncturelle 
nous empElche de las entreprendre, la Oll precisement 
nous devrions parfois les entreprendre a un prix trop eleve 
pour la caisse federale. II faut donc nous garder de nous 
imposer des carcans trop rigides: les contribuables que 
vous Eltes et que je suis preferent supporter une certaine 
progression a frold, compensee tant bien que mal, de 
temps a autre, par !'augmentation des deductions sociales 
plutöt que d'en volr l'attenuation automatlque, totale ou 
partielle compensee par le prelevement de recettes fis
cales supplementaires. Je vous demande donc de rejeter 
les minorites I et II et de vous rallier a la proposition de Ja 
majorite et du Conseil federal. 

Bundesrat Rltschard: Ich denke, dass es alle, denen es 
wirklich darum geht, mit einer Verlängerung dieser Finanz
ordnung die Sanierung der Bundeskasse einzuleiten, be
dauern, dass nun diese Frage der kalten Progression fast 
zu so etwas wie einer Schicksals.frage für diese Vorlage 
hochstilisiert wird. Das muss man bedauern. Das ist sie 
vor allem auch deshalb nicht wert, weil der Grundsatz ja 
in keiner Weise bestritten ist. Es steht in der Vorlage des 
Bundesrates, und die Mehrheit der Kommission hat so 
beschlossen, dass die kalte Progression beseitigt werden 
solle, und der Bund hat das auch getan, 1973 und 1975. 
Als dann diese Vorlagen über die Mehrwertsteuer verwor
fen wurden und der Bund schon sehr stark defizitär war, 
da hätte es wahrscheinlich nicht einmal mehr der Bürger 
selber, der ja auch daran interessiert ist, dass dieser Bund 
nicht vorwiegend Steuern einziehen muss, um die Zinsen 
zu bezahlen, verstanden, wenn man zwischenhinein, zwi
schen zwei Volksabstimmungen, die innerhalb von zwei 
Jahren stattgefunden haben, noch husch husch schnell 
eine Vorlage zur Beseitigung der kalten Progression ein
geleitet hätte. Ich glaube, das wäre wirklich nicht verstan
den worden. 
Ich möchte sagen, wenn man schon dem Bundesrat so 
wenig traut, dann sollten Sie sich auch daran erinnern, 
dass es in Ihren Händen liegt, den Bundesrat jederzeit 
aufgrund dieser jetzt vorgeschlagenen Verfassungsbestim
mung zu veranlassen - wenn Sie das als nötig empfinden 
-, diese Vorlage zu unterbreiten und diese kalte Progres
sion zu beseitigen, wenn es nach Ihrer Meinung diesbe
züglich zu wenig rasch geht. 
Da muss man halt wirklich fragen, bei aller Sorge um die 
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Steuergerechtigkeit - es ist gesagt worden, die Defizite 
sind da, der Bund müsse nicht weniger, er sollte eigent
lich mehr Geld haben; das ist, wie ich glaube, allgemeine 
Ueberzeugung -, ob es denn eine sehr sinnvolle Uebung 
ist und ob sie überhaupt bestanden wird, wenn man 
auf einer Seite dem Bürger über einen Automatismus Ge
schenke macht und In einem anderen Automatismus ihm 
dann, mit der anderen Hand aus dem anderen Sack, die
ses Geschenk In einer anderen Form wieder wegnimmt, 
vielleicht durch eine andere Steuer, vielleicht durch einen 
anderen Tarif oder mit einem Steuerzuschlag. 
Ich weiss nicht, ob das sehr vernünftig ist und ob man das 
nicht einfacher haben könnte. Ich lege halt die Automatis
men etwas anders aus als Otto Fischer. Normalerweise 
wirft er uns diese automatischen Ausgabenerhöhungen ja 
vor - er kritisiert sie, in vielen Punkten auch zu Recht -, 
und deshalb, ich habe es gestern gesagt, sind wir auch 
daran, das Problem dieser Ausgabenautomatismen, dieser 
Ausgaben, die ansteigen, ohne dass wir etwas dazu tun 
können, einemal genau anzusehen und zu prüfen, ob man 
dem nicht entgegen wirken könnte. Wir kennen sehr viele 
Automatismen, und diese stehen in einem direkten Zusam
menhang mit dem, was wir jetzt beraten. Wir haben die 
Zinsen, die steigen, gut, das ist etwas, da kann man offen
bar nichts tun, wir haben die alle zwei Jahre steigenden 
AHV-Renten, wir haben die Besoldungen, bei denen die 
Teuerung ausgeglichen werden muss, wir hatten einen 
Automatismus beim Landwirtschaftsgesetz, wo auch die 
neuen Anpassungen kommen - oder kommen sollten, wird 
Herr Reichling sagen -, wir haben die Defizitdeckungen 
bei den Bahnen, wir haben sie bei der Käseunion, alles 
Ausgaben, die sich automatisch erhöhen und anfallen, und 
man kann nichts dagegen unternehmen, weil all das in 
Gesetzen und in der Verfassung festgelegt ist. 
Und nun kommt man mit einem neuen Automatismus, Herr 
Kohler will ihn, auch ein Finanzdirektor; er müsste es 
eigentlich wissen, der im Anblick dieser automatisch stei
genden Ausgaben die Einnahmen automatisch senken will. 
Ich verwundere mich wirklich nicht mehr, wenn der Bund 
mit seinen Finanzen bald aus dem letzten Loch pfeifen 
muss. Sie haben wahrscheinlich Jeder einzelnen dieser 
Ausgabenautomatismen zugestimmt, Herr Kohler: Anpas
sung der Renten, Anpassung der Besoldung, natürlich, 
nun aber kommen Sie und wollen automatisch noch die 
Einnahmen senken! So kann das natürlich nicht zusam
menkommen, und ich wiederhole es; es kann wenig sinn
voll sein - es muss nicht immer -, hier einen solchen 
Automatismus einzuführen. Ich würde da doch etwas diffe
renzierter vorgehen. Herr Barchi und Leo Weber haben es 
gesagt, so etwas gehört sicher nicht als Dauerbestimmung 
in die Verfassung; In Artikel 41 der Uebergangsbestlm
mung, das könnte man noch diskutieren. Aber das sollte 
man im Gesetz elnigermassen zu regeln versuchen und es 
nicht als eine Mumie dauernd in dieser Verfassung veran
kern. 
Mir macht auch das etwas Sorgen, was Leo Weber vorhin 
angetönt hat: in welcher Weise man hier von diesem Staat, 
von diesem Bund als Profiteur und in anderer Weise 
spricht. Herr Kaufmann hat sogar gesagt, das sei meine 
Finanzordnung, deshalb müssten die Sozialdemokraten ge
gen diese Sache sein. Ich habe mit den Sozialdemokraten 
nie - Ich war damals krank - über diese Finanzordnung 
gesprochen. Ich habe da keine persönlichen Interessen zu 
vertreten; persönlich könnte - ich sage, könnte - mir diese 
Sache auch einlgermassen gleichgültig sein, ich könnte 
das ja berufsmässig machen, ich verdiene keinen Cent 
daran. Das ist durchaus in Ordnung, nur das, was hier die 
Sozialdemokraten tun, das müssen sie selber entschei
den. 
Aber es wird wirklich tatsächlich hier in diesem Saale, in 
dem die Vertreter unseres Volkes, das diese Eidgenossen
schaft bildet, dieser Bund, diese Eidgenossenschaft als ein 
Gegenüber empfunden, und man diskutiert hier, als ob es 
nur darum gehen könne, diesem Bund um Gottes Willen 
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das Geld wegzunehmen oder möglichst wenig zu geben 
und bei anderer Gelegenheit dann wieder sehr viel von 
ihm zu nehmen! 
Ich glaube, wir sollten hier wirklich von diesem Gegenüber 
zum «wir», zur Eidgenossenschaft kommen; gemeinsam 
wollen wir das Beste suchen und nicht Immer diesen Ge
gensatz hochspielen, der ja wirklich nicht existieren 
darf, sonst müssten wir uns dann nicht verwundern, wenn 
sich der Bürger immer mehr von dieser Eigenossenschaft, 
von diesem Bund entfremdet. Es kann doch nicht Aufgabe 
des Parlamentes sein, das zu fördern! Wenn da - wie das 
Otto Fischer oder Herr Schüle es tun - vom Bund als Pro
fiteur gesprochen wird, dann ist das eine Anklage an das 
Parlament und an das Volk überhaupt. Denn dieser Bund 
Ist nicht der Bundesrat und ist nicht die Kommissionsprä
sidentin oder der französische Sprecher oder die Kommis
sion. Das ist die Eidgenossenschaft, die Sie hier in diesem 
Saale repräsentieren; und es scheint mir, so sollte man 
eigentlich auch als Parlamentarier handeln. 

Abstimmung - Vote 
. Eventuell - A tltre prellmlnalre 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 1 

Definitiv - Detlnltlvement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II 

Zlff. II Ingress, Art. 8 Abs. 1 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II preambule, 1;1rt. 8 al. 1 
Proposition de la commlsslon 

Adherer au projet du Conseil federal 

117 Stimmen 
55 Stimmen 

126 Stimmen 
40 Stimmen 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich muss Sie hier 
auf eine kleine ~enderung aufmerksam machen. Im Ab
schnitt I steht das Datum 31. Dezember 1974, während in 
der neuen Vorlage, über die wir jetzt beraten, gesagt wird: 
«Unter Vorbehalt von Bundesgesetzen im Sinne von Arti
kel 41ter bleiben die am 31. Dezember 1981 geltenden Be
stimmungen über die Warenumsatzsteuer, die direkte Bun
dessteuer (Wehrsteuer) und die Biersteuer in Kraft mit 
den nachstehenden Aenderungen.» Was heisst das? Es 
bedeutet, dass ein Gesetz, über das wir in der Kommission 
auch diskutiert haben, In Kraft bleibt, es ist das Gesetz 
vom 31. Dezember 1978, mit dem das Wehrsteuerrecht kor
rigiert wurde. Es handelt sich um den Wehrsteuerbe
schluss, der dahingehend abgeändert wurde, dass die Ab
schreibungssätze erhöht und die Verlustvortragsperioden 
verlängert wurden. Das war damals ein Dringlicher Bun
desbeschluss, der Ende 1982 auslaufen würde. Mit dieser 
Bestimmung nehmen Sie es Ins ordentliche Recht auf, so 
dass es weiterhin In Kraft bleibt. Das war ein Entgegen
kommen an die Wirtschaft, die das verlangt hat. In der 
Kommission wurde die neue Version bestritten. Man hat 
sie aber mit 20 gegen 8 Stimmen gutgeheissen. Ich bitte 
Sie, die Vorlage, so wie sie jetzt ist, anzunehmen. ' 

M. de Chastonay, rapporteur: Je tiens simplement a vous 
rendre attentifs a la difference qul existe entre l'article 8 
des dispositlons en vigueur actuellement et l'article 8 des 
propositions de la commisslon et du Conseil federal. 

L'article 8 actuellement en vigueur precise ce qui suit: 
«Restant en vlgueur sous reserve de lois federales au sens 
de l'article 41ter les dispositions applicables le 31 decem
bre 1974 a l'lmpOt sur le chiffre d'affaires» ... La proposltlon 
du nouvel article 8, 1er alinea, est la sulvante: «Sous re
serve de la legisiation federaie prevue a l'article 41ter, les 
dispositions appllcables le 31 ddcembre 1981 a l'impOt de 
defense nationale et a l'impOt sur le chiffre d'affaires» ... 
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Voyez donc la difference des dates qui sont cltees dans 
ces textes. 

Cet alinea que nous vous proposons avec le Consell fede
ral prevoit que ie droit en vlgueur a la fin de 1981 est pro
roge sans modification pour ies impOts qul sont enumeres 
a l'article 41ter de ia constltution, dans la mesure ou l'all
nea 2 pour l'impOt sur ie chiffre d'affaires et l'allnea 3 
pour l'impöt de defense nationale ne prevoient pas expres
sement d'autres dispositions. 

Des modifications uiterieures par la voie de lols federales 
au sens de l'article 4'1ter de la constitution restent evidem
ment reservees et l'arräte federal du 15 decembre 1978 fait 
aussi parti'e du droit regissant l'impöt de defense na
tionale en vigueur le 31 decembre 1982. Cet arräte, vous le 
savez, a modifie celul concernant l'impOt de defense 
nationale en ce sens qua las taux d'amortissement ont ete 
majores et las periodes de report des pertes ont ete pro
longees. La valldite de cet arräte federal qui fut declare 
urgent en vertu de l'article 89b/s de 1a constltution, 1er 
alinea, est limitee a fin 1982, Cependant, gräce a la redac
tion qui vous est proposee aujourd'hui par le Conseil fede
ral, approuvee par la commission, gräce a une innovation, 
l'on transfere dans le droit ordinaire las dispositions re
g.tssant i'lmpOt de defense nationale. Cela repond a des im
peratifs d'ordre economique et i1 est lndique, pour ces rai
sons, de malntenir ces Innovations qui sont d'ailleurs pro
pres a stimuler las lnvestissements et, partant, a amellorer 
la productlvite. Je vous invite donc a suivre purement et 
simplement ia proposition de la commission et du Conseil 
federai. · 

Art. 8 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Ingress, Bst. b 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Bst. a 
Mehrheit 
... bei Detaillieferungen 6,2 und bei Engiroslleferungen 9,3 
Prozent ..• 

Minderheit 
(Blei, Aubry, Blocher, Bremi, Flubacher) 
... bei Detalllieferungen 6 und bei Engroslieferungen 9 
Prozent ... 

Art. 8 al. 2 
Proposition de la commisslon 

Preambule, Jet. b 
Adherer au P'rojet du Conseil federal 

Let. a 

Ma/orlte 
L'impOt s'eleve a 6,2 pour cent ... 
... et ä 9,3 pour cent ... 

Mlnorlte 
(Blei, Aubry, Blocher, Bremi, Flubacher) 
L'impöt s'eleve a 6 pour cent ... 
... et a 9 pour cent .•. 

Le presldent: Concernant la lettre a (taux de l'impOt), vous 
vous ates deja determines a l'article 41ter, 3e alinea, a pro

. pos de la propositlon Biel. Nous n'y reviendrons donc 
pas. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 8 Abs. 2 Bst. c 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Nebiker, Blocher, Bonnard, de Chastonay, Hofmann, Ju
nod) 

Selbstkelternde Weinbauern mit mehr als 3 Hektaren 
selbstbewirtschafteter Rebfläche sind steuerpflichtig. 

Antrag Massy 
Streichen 

Antrag Relchling 
Selbstkelternde Weinbauern mit mehr als 5 Hektaren 
selbstbewirtschafteter Rebfläche sind steuerpflichtig. 

Art. 8 al. 2 let. c 
Proposition de la commisslon 

Ma/orlte 
Adh~rer au projet du Conseil federal 

Mlnorite 

(Nebiker, Blocher, Bonnard, de Chastonay, Hofmann, Ju
nod) 
Les viticulteurs encaveurs cultivant une surface superleure 
a 3 hectares sont contribuables. 

Proposition Massy 
Biffer 

Proposition Relchllng 
Les viticulteurs encaveu1rs cultivant une surface superieure 
a 5 hectares sont contribuables. 

Neblker, Sprecher der Minderheit: Nach diesen schwer
wiegenden und tiefgreifenden Diskussionen über Inflation 
usw. nun eine etwas leichtere Kost über etwas Angeneh
meres, über Wein. 
Nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c der Uebergangsbe
stimmungen sollen neu die Weinbauern mit einem Wein
verkauf von über 35 000 Franken steuerpflichtig werden. Es 
handelt sich hier um die sogenannten selbstkelternden 
Weinbauern, also um Weinbauern, die den Wein selbst 
anbauen, Ihn selbst keltern oder keltern lassen und ihn 
dann direkt verkaufen. Diese sollen neu der Steuerpflicht, 
der Warenumsatzsteuer unterstellt werden und sollen nicht 
mehr wie die Landwirtschaftsbetriebe ganz allgemein be
handelt werden, die nicht steuerpflichtig sind. 
Die Unterstellung der selbstkelternden Weinbauern unter 
die Warenumsatzsteuer ist eine Frage des Steuerertrages. 
Es geht also hier nicht um ein fiskallsches Problem. Die 
Einnahmen würden ohnehin nur 1,8 bis 2 Millionen Fran
ken brutto ausmachen, und die Umtriebe wären erhebllch. 
Die Unterstellung unter die Warenumsatzsteuer erfolgt auf 
Begehren der Weinhändler, der grossen Weinbaugenos
senschaften und Weinhandelsgenossenschaften. Sie ma
chen Wettbewerbsverzerrung geltend und fühlen sich 
durch diese kleinen Bauern ausserordentllch konkurren
ziert. Die Ursache dieser angeblichen Wettbewerbsverzer
rungen liegt darin, dass der Wein über den Handel der 
Warenumsatzsteuer unterstellt ist und dass die selbstkel
ternden Weinbauern Wein liefern können, ohne dafür Wa
renumsatzsteuer bezahlen zu müssen, wenn sie den Wein 
direkt an den Konsumenten oder an den Restaurateur lie
fern. Wenn der Wein von selbstkelternden Weinbauern -
das Ist nach wie vor so - über den Weinhandel geht, un
terliegt er selbstverständlich der Warenumsatzsteuer. Der 
Weinbauer wurde bisher also genau gleich wie ein Land
wirtschaftsbetrieb behandelt, dessen Produkte wie norma
le Lebensmittel - also Obst, Gemüse usw. - nicht der Wa-

renumsatzsteuer unterliegen. Der Antrag der Minderheit 
geht nun nicht dahin, die Weinbauern generell von der 
Steuerpflicht zu entbinden, sondern wir stellen uns zwei 
Ziele: 
1. Die Grenze der Steuerpflicht, von der an man die Wa
renumsatzsteuer abrechnen und bezahlen muss, soll ver
nünftig gesetzt werden. Das ist eine erhebungsökonomi
sche Frage. 
2. Der Begrenzungsmassstab, d. h. der Beginn, ab dem die 
Steuerpflicht eintritt, soll nicht durch Franken, sondern 
durch die Anbaufläche begründet werden. 
Zum ersten Punkt, zur Grenze der Steuerpflicht: Die 
35 000 Franken Umsatz ansprechen der allgemeinen Regel 
gemäss Artikel 8 im Bundesratsbeschluss über die Waren
umsatzsteuer. Dieser Umsatz entspricht einer Anbaufläche 
von 40 bis 50 Aren Rebfläche, und damit werden auch 
Hobby-Rebbauem, Nebenerwerbsbetriebe usw. erfasst. Die
se Erfassung ist für den Fiskus absolut uninteressant und 
unrentabel, und für den Rebbauern bedeutet dies eine 
Schikane, wird er doch gegenüber den andern Landwirten 
benachteiligt. Wir schaffen uns unnötige Opposition, man 
denke nur an alle die Gespräche in den verschiedenen 
gemütlichen Weinkellern. 
Die Begrenzung allerdings erachten wir als grundsätzllch 
richtig, und die Grenze sollte etwas über dem normalen 
existenzfähigen Famlllenbetrieb, den wir erhalten wollen, 
gesetzt werden. Hier geht es, bei dem Rebbaubetrieb, um 
einen existenzfähigen Betrieb, der interessanterweise kei
ne Subventionen bezieht, und den sollten wir wie einen 
normalen Landwirtschaftsbetrieb behandeln. Der Steuer
pflicht unterstellt werden sollten iedigllch die Betriebe, die 
eher als gewerbliche Betriebe bzw. als Grossbetriebe be
trachtet werden können. Die kleinen und mittleren Fami
lienbetriebe bilden auch keine ernsthafte Konkurrenz zu 
den grossen Weinbaugenossenschaften und zum Weinhan
dei. Sie setzen lediglich etwa 2 Prozent des Weines um. Es 
kann auch keine Wettbewerbsverzerrung stattfinden; denn 
gerade diese kleineren Weinbauern müssen mit höheren 
Produktionskosten rechnen, da ihre Anlagen schlechter 
ausgenützt werden als grosse Anlagen und Einrichtungen, 
wie sie bei den Grosskeltereien und beim Weinhandel an
zutreffen sind. Auch die ganzen Verkaufsumtriebe sind na
türllch bei einem kleinen Produzenten wesentlich aufwen
diger als bei einem grossen Händler oder einer grossen 
Genossenschaft, so dass es heute eine Tatsache ist, dass 
auch die selbstkelternden Weinbauern keineswegs den 
Wein billiger verkaufen können als diese grossen Wein
handelsflrmen. 
Zum Punkt 2, zum Massstab der Steuerpflicht (Fläche 
statt Franken): Da muss man erwähnen, dass die 35 000 
Franken ganz sicher ungerecht wären; denn die Weinbau
ern würden damit in der Bundesverfassung als einzige mit 
einer festgesetzten Limite belegt werden. Bei allen übrigen 
Wirtschaftsgruppen sind diese 35 000 Franken Im Bundes
ratsbeschluss über die Warenumsatzsteuer enthalten und 
nicht in der Uebergangsbestlmmung der Bundesverfas
sung. Das wäre also eine eindeutige Benachteiligung einer 
ganz kleinen Gruppe von Produzenten. 
Zudem ist die Llr:nite in Franken auch praktisch untauglich. 
Wie Sie wissen, schwanken die Erträge wie die Verkäufe 
im Weinbau jährlich ausserordentllch stark. Man weiss al
so zum vorneherein eigentlich gar nicht, ob man warenum
satzsteuerpfllchtig ist oder nicht. Das merkt man erst am 
Ende des Jahres. Wenn man sich hingegen auf die Fläche 
bezieht, dann weiss man: mit meiner Anbaufläche bin ich 
steuerpflichtig oder nicht. Der Ansatz von 3 Hektaren ent
spricht ungefähr einem leistungsfähigen Familienbetrieb, 
einem existenzfähigen Betrieb, der sicher erhaltenswürdig 
ist. Es entspricht ungefähr einem Umsatz von 200 000 
Franken. Darüber kann man eher von gewerblichen oder 
sogar von industriellen Unternehmen sprechen. 
Ich beantrage Ihnen also, diesem Antrag - es ist keine 
grosse Geschichte - ein gewisses Wohlwollen entgegenzu
bringen und der Minderheit zuzustimmen. 
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Relchllng: Wenn Herr Kollega Nebiker in der Kommission 
an seinem ursprünglichen Antrag festgehalten hätte, näm
lich diese Fläche auf 5 Hektaren festzusetzen, dann hätte 
ich ihn hier lediglich unterstützen können und hätte kei
nen eigenen Antrag stellen müssen. Er war offenbar der 
Auffassung, mit 3 Hektaren könne er in der Kommission 
einen Konsens herbeiführen. Das ist dann allerdings nicht 
möglich geworden. 
Richtig ist, dass meine Argumente mit einigen Nuancen 
die gleichen sind, wie sie auch Herr Nebiker vorgetragen 
hat. Ich kann ihn deshalb eigentlich ergänzen. Ob Sie die 
Grenze für Steuerfreiheit auf 3 oder auf 5 Hektaren festset
zen, ist im Prinzip eine Ermessensfrage. Immerhin sind ge
wisse Dinge dabei zu beachten. 
Dazu stelle ich als erstes einfach fest, dass es sich um ein 
Problem von Kleinbauernbetrieben handelt. Wir möchten, 
dass kleinbäuerllche Betriebe, bis zum Familienbetrieb, 
dieser Abrechnungspflicht der WUST nicht unterstellt wer
den. Durch die Einkelterung des seibstproduzierten Wei
nes gelingt es solchen kleinen Existenzen bei vorhandener 
Fläche, aus einem Tell- oder Nebenerwerbsbetrieb einen 
Vollerwerbsbetrieb zu machen, der die Weinbauernfamilie 
während des ganzen Jahres beschäftigt. Der Ablauf im 
Rebberg bringt zu gewissen Jahreszeiten eine Arbeitsspit
ze. In gewissen Monaten (Februar, März) sind weniger 
Arbeiten vorhanden. Durch die Kelterung werden diese 
Lücken sinnvoll ausgefüllt. 
Nun zum Problem, ob es sich um eine Begünstigung hand
le, ob eine Wettbewerbsverzerrung stattfinde: Hiezu haben 
Sie unterschiedliche Schreiben von den interessierten 
Kreisen erhalten. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Seibsteinkellerer 
normalerweise in einer schlechteren Marktlage wohnen als 
die eigentlichen Weinhändler. Sie wohnen auf ihren Reb
betrieben. Sie wohnen in den kleinen Weinbaudörfern. Sie 
wohnen also nicht in der günstigen Marktlage, die sich ein 
Weinhandelsbetrieb verschafft, um nahe beim Kunden zu 
sein. Die Kunden müssen deshalb zu ihnen aufs Land fah
ren und vermehrte Wege in Kauf nehmen. Sie können dort 
in der Regel auch nicht ein ganzes Sortiment von Weinen 
einkaufen. Sie können eine bis zwei verschiedene Fla
schenweinsorten, weisses, rotes Gewächs, einkaufen. Wer 
ein reichhaltiges Sortiment im Keller wünscht, ist gezwun
gen, verschiedene Produzenten und Weinhandelsfirmen 
aufzusuchen. Im Verkauf Ist deshalb der Händler im Vor
teil. 

Dann ist es ganz offensichtlich, dass die Kleinbauern im 
Einkauf auf Mengenrabatte weitgehend verzichten müssen: 
Allein beim Einkauf werden die Kosten wegen des kleine
ren Umsatzes, den sie erzielen, 8 bis 12 Prozent höher 
sein als in einem Weinhandelsbetrieb. 

Der wesentlichste Unterschied im Kostensektor liegt aber 
bei der Lagerbewirtschaftung. Der Selbstelnkellerer muss 
eine Lagerkapazität haben, die einer Vollernte im Herbst 
entspricht, damit er seine Ernte einlagern kann. Ab Früh
jahr beginnt der Abzug, das Lager entleert sich und steht 
während des Sommers bis zum Herbst, bis zur neuen Ern
te, im Prinzip leer. Der Händler kauft in der Zwischenzeit, 
sobald er die ersten Abzüge gemacht hat, wieder Weine 
zu, kauft Importweine zu, kann sein Lager zwei- bis drei
mal umschlagen, während das des Einkellerers eben leer
steht. Dieser Kostennachteil allein ist bei allen Einkelle
rern, auch den grossen, viel bedeutender als der Betrag 
der Warenumsatzsteuer. Also: auch bei den grossen Ein
kellerern ist auf alle Fälle mit Sicherheit ein Kostennach
teil aus der Lagerbewirtschaftung festzustellen; dieser 
kann grösser oder kleiner sein. Die Selbsteinkellerer ha
ben auch keinerlei Möglichkeit, aus Importweinen Han
delsgewinne zu erzielen. 
Diese Kostennachteile des Kleinbetriebes, das ist zuzuge
ben, sind natürlich vom Umsatz abhängig. Deshalb finde 
ich es auch richtig, dass nach oben eine Grenze gesetzt 
wird und die Einkellerer nicht vollständig aus der WUST
Abrechnungspflicht entlassen werden. Immerhin verdient 
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der Antrag Massy Beachtung, weil gewisse Kostennachtei
le auch bei den grossen Betrieben vorhanden sind. 
Der grösste Nachteil für die Einkellerer ist, dass sie keine 
lmportkontlngente haben und auch keine Traubenzukäufe 
tätigen dürfen, diese sind begrenzt auf 2000 Kilogramm 
landeseigene Trauben. Auch das wird von vielen nicht 
ausgenützt. Dafür sind sie jetzt von der Warenumsatzsteu
er-Abrechnung befreit. Auf ihren Zukäufen an Verpak
kungsmaterial, Flaschen, Reinigungsmittel usw. bezahlen 
sie zwar selbstverständlich heute die \f\1arenumsatzsteuer. 
Wenn sie abrechnungspflichtig werden, würden sie nach
her als Grossisten gelten. 
Betrachten wir das Weinbaujahr 1980. In der Ostschweiz 
hatten wir wegen der ungünstigen Witterung Ernteausfälle 
im Ausmass von 20 bis 50 Prozent. Bei den Selbsteinkelle
rern stehen entsprechend die Lager heute leer. Der Wein
händler hat diese Ausfälle auf der lnlandernte auch. Dem 
Weinhändler sind deshalb zusätzliche Importkontingente 
bewilligt worden. Mit diesen kann er heute sein Lager 
anfüllen, kann seine normale Kapazität des Betriebes 
ausschöpfen. Wir haben also hier ganz deutliche Unter
schiede. Der Selbsteinkellerer hat alle Ernteschwankungen 
auf seine Kosten zu tragen, dafür ist er von der WUST
Abrechnungspflicht befreit. Der Händler kann bei Missern
ten über Importe seine Kapazität ausnützen, hat keine 
Kostennachteile, wahrscheinlich eher Vorteile. Ich möchte 
Sie darauf hinweisen, dass in der heutigen Mangelsitua
tion solche Importkontingente sehr begehrt sind, sie wer
den am Telefon zu einem Franken pro Liter gehandelt. Der 
Selbsteinkellerer kann davon nicht profitieren. Er hat den 
Ernteausfall zu tragen. Eine Wettbewerbsverzerrung durch 
die WUST-Befreiung zugunsten der Selbstelnkellerer ist 
deshalb nicht vorhanden. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es sich im Be
reich von Betrieben bis 3, 4 Hektaren normalerweise um 
gemischtwirtschaftliche Betriebe handelt. Diese haben 
neben dem Weinbau noch weitere Betriebszweige, weil 
Weinbaubetriebe unter 3 Hektaren normalerweise noch 
keine selbständige Existenz darstellen. Ein Teil ihrer Pro
duktion wurde der WUST unterstellt, ein anderer Teil ihrer 
Produktion nicht. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie an die Diskus
sion erinnern, die wir bei der letzten Bundesfinanzvorlage 
hatten, als sich hier der gesamte Gewerbestand vehement 
gegen die Mehrwertsteuer-Abrechnungspflicht zur Wehr 
setzte. Dieser ganze Berufsstand hat die Pflicht, abr~ch
nen zu müssen, zum Anlass genommen, jene Finanzvorla
ge abzulehnen. Und diesen Kleinbauern will man nun 
die WUST-Abrechnungssteuerpflicht aufoktroyieren, 
nachdem das Gewerbe seinerzeit die Mehrwertsteuer-Ab
rechnungspflicht für· sich abgelehnt hatl Diese paar 100 
Kleinbauern sind nun gut genug, diese Pflicht auf sich zu 
nehmen, was Tausende von Gewerblern für sich als unzu
mutbar erklärten. Ich glaube, hier gilt es doch die Propor
tionen zu wahren, die WUST-Abrechnungspflicht ist näm
lich komplizierter als die Mehrwertsteuer-Abrechnungs
pflicht. 
Was wären die Folgen? Die Folgen müssen Sie bedenken. 
Wenn Sie die Einkellerar der WUST unterstellen, sind sie 
den Weinhändlern gleichgestellt. Alle Einkellerar haben 
die beruflichen Fähigkeiten, innerhalb von Monaten das 
Weinhandelspatent selbst erwerben zu können. Sie werden 
damit frei wm Zukauf von Kontingenten; innerhalb von zwei, 
drei Jahren können sie als Weinhändler selbst Importkon
tingente erhalten. Dies wäre ein böser Bumerang, der auf 
das Gewerbe des Weinhandels zurückfallen würde. Ich bin 
selbst nicht Einkellerar, aber Ich bin Weinbauer und ver
kaufe meine Trauben an eine Genossenschaft und an 
einen privaten Weinhändler. Ich habe in meiner unmittel
baren Nachbarsch.aft fünf Selbsteinkellerer. Ich versichere 
Sie, dass diese zu mir mindestens ebenso gute Geschäfts
beziehungen haben wie die Genossenschaft, die weiter 
weg domiziliert ist, und der Weinhändler. Wenn diese 
Weinbauern zufolge WUST-Unterstellung den Weinhandel 
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aufnehmen, dann werden Sie gute Chancen haben, bei mir 
Trauben kaufen zu können. Ich möchte daher vor allem 
die Vertreter des Weinhandels sehr warnen, zu glauben, 
sie würden sich einen Vorteil verschaffen, wenn sie diese 
Kleinbetriebe der WUST unterstellen. Viele von diesen wer
den dann die Kostenvorteile des Weinhandels und des Im
portes selbst für sich in Anspruch nehmen. 

Aus diesen Gründen bitte ich Sie, meinem Antrag auf 5 
Hektaren zu folgen. Bis zu 5 Hektaren handelt es sich um 
Familienbetriebe. Im Kanton Zürich gilt als Grenze für 
Rebsiedlungen eine Fläche von mindestens 5 Hektaren, 
damit die Existenz gewährleistet ist. Umgekehrt sollen die 
wenigen Grossbetriebe, die über ein gutes Marketing ver
fügen, von diesem Vorzug ausgenommen werden. Die ver
nünftige Grenze liegt bei 5 Hektaren. Damit schützen Sie 
den Bauernbetrieb, den eigentlichen Handelsbetrieb unter
stellen Sie der Warenumsatzsteuer. 

M. Massy: C'est en tant que vigneron, le seul de cette as
semblee qui vive de ce rude mais beau metier, que je · 
tiens personnellement a vous demander de me suivre et 
de voter ma proposltlon. 

La ma]orlte de la commission s'est ralliee sous chiffre II, a 
l'artlcle 8, 2e allnea, lettre c: «Les vitlculteurs qui livrent 
pour plus de 35 000 francs de vin sont contrlbuables.» Je 
ne vais pas y aller par quatre chemins, je peux vous dire 
qu'il n'est pas possible, a une famille de vignerons, de 
vivre sur un domaine qui produit pour 35 000 francs de vin. 
Sauls des vignerons occasionnels possedant une ou deux 
vignes rec;ues de leur famille et qui !es travaillent en de
hors de _leur metler principal, le soir ou le samedi, peuvent 
se contenter de cette somme. On appelie cette categorie 
d'exploitants «!es vignerons du dimanche» et j'ajoute que 
ce terme n'a rien de pejoratif, bien au contraire, a leur 
place je ferais Ja mäme chose. 

En principe, ies petits vignerons livrent leur recolte a un 
marchand, a un negociant, souvent a une cooperative. lls 
apportent leur raisin au pressoir et n'ont plus de souci 
une fols la marchandise livree. Ces gens-ia ne sont pas 
soumis a l'ICHA mais comme leur recolte est revendue 
par des marchands, elle tombe automatiquement dans la 
categorie qui, elle, pale l'impöt sur ie chlffre d'affaires. On 
prend donc des mesures pour rlen. 

Je vals maintenant parler des vignerons encaveurs, de ces 
rares exploitatlons famillales qui representent en tout 3 
pour cent de la consommatlon totale de la Sulsse. Ces 
sympathlques vignerons cultivent leurs vignes et vinlfient 
personnellement leur vin au plus pres de leur conscience 
profess'ionnelle. lls sont aides par leur epouse, par leurs 
enfu:nts, souvent m~me par leurs parents qui son-t contents 
de coliaborer encore a la culture de la propriete. 11s vern:lent 
ensuite leur production a leur clientele qui le p!U'S souvent 
vient s'approvisionner directement en bouteiPles a la source, 
creant ainsi u,n l'ien etroit entre le consommateur et le pro
duc:teur et cela au profit de tous. Nos amis confederes suis
ses alemaniques sont tres Interesses par ce genre de vente 
directe qui l'eur permet de discuter en täte a täte avec l·e 
vig,neron, comprenant ainsi 1-a beau-te de ce metier de la 
terre mais rea:l'lsant aU'SSi tous 'les problemes qui se posent 
a l'exploitant irn:lepend-ant. Le vigneron encaveur n'est pas 
un commerc;ant car il lui est interdit d'acheter du vin pour 
le revendre. Seule sa propre prodtuction est livree sur ie 
marohe. Chacun a donc sa place: le vig,neron encaveur 
avec une cfientele esseritiellement privee, les negociants et 
les cooperatives toochant plus ia grande -cl"ientele, ies res
t-aurants, ies h0tels et bien sQr a;ussi 1-es particu·liers. 
II y a de bonnes annees, de moins bonnes aussi, et l'on 
est vite dans les chlffres rouges. Jusqu'a maintenant le 
vigneron encaveur n'a rien demande ni rien rec;u de la 
Confederation. II ne demande rien d'autre que le benefice 
du statu quo. Certains d'entre vous ont rec;u des nego
ciants certaines informations a notre sujet. On vous a 
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parie de 15 pour cent de la production suisse globale qui 
reviendrait au vigneron encaveur. Je vals taut de suite 
mettre les choses au point en souiignant que la moitie de 
ce chiffre represente ies ventes directes du vigneron a ces 
mämes commerc;ants. L'autre moitie raste donc dans ies 
caves. Comme la production suisse totale represente 40 
pour cent en moyenne de la consommation helvetique, sl 
vous savez bien calculer, cela fait 3 pour cent de toute la 
consom_mation annuelle. Mais, me dlrez-vous, ces vlgnerons 
encaveurs ne paient pas d'ICHA aiors que tous les autres 
ie paient. Je reponds que c'est juste et je vais vous expll
quer pourquoi. Les frais de production dans !es petits et 
moyens domaines sont plus eleves que chez ies nego
ciants et !es cooperatives et ces derniers ont droit aux 
contingents d'importation de vins etrangers, un contingent 
plus ou moins regulier attribue par ia Confederation. 

Lorsque l'on songe que, l'an dernier, on a attribue un con
tingent supplementaire de 21 milllons de litres de vin 
blanc etranger aux negociants, on peut rapldement caicu
ler la marge de benefice laissee par !es Grüner Veltliner 
et autres Mäcon blanc. D'autre part, !es cooperatives ont 
beneficie a l'epoque d'avantages financiers importants 
de i'Etat pour leurs investissements. En faisant basculer 
!es vignerons encaveurs dans le camp des nouveaux con
tribuables, on !es pousse a devenir pour la plupart des 
commerc;ants comme les autres et ainsi il auraient aussl le 
droit de vendre du vin etranger. Est-ce vraiment cela que 
vous voulez? Si !es parlementaires qui nous ont precedes 
ont toujours exonere !es vignerons encaveurs de l'impöt, 
c'est qu'ils avaient deja a cette epoque de solides raisons 
de le faire. lis voulaient par la montrer ieur interät a main
tenir des exploitations familiales vigneronnes viabies. 

Le paysan, le maraicher, l'horticulteur, le pepinierlste sont 
exemptes. Alors pourquoi faire une difference en imposant 
le vigneron et sa famille? C'est faire deux poids deux 
mesures au oetriment de quelques centaines d'exploitations 
viticoles reparties sur 14 cantons; ll n'y a pas que la 
Suisse romande mais tout l'est du pays, Zurich, Saint
Gall, Schaffhouse, le Rheintal, les Grisons et blen sftr le 
Tessin. Au chiffre 442 du message du Consell federal, II est 
dit: «II convient de soullgner que cette mesure n'est pas au 
premier chef une mesure de caractere fiscal car elle de
vrait rapporter par annee moins de 2 milllons.» Les der-. 
niers calculs effectues parlent de 1,5 mlllion. 

Je me demande s'il est vraiment payant de remuer ciel et 
terre pour un sl maigre resultat qui ne fera que peser sur 
ies domalnes des vignerons encaveurs. 

J'aimerais repeter rapldement que les vignerons enca
veurs ne vendent que le vin de leur exploitation familiale. 
Comme les surfaces sont en general molns grandes que 
ceiles des encaveurs et des cooperatives, les frais de pro
duction sont plus eleves. L'equlpement est important, !es 
possibilites d'encavage moindres, ce qui ne permet pas 
de faire des stocks. Malgre tout cela, la vente se falt au 
juste prix pour concurrencer !es grandes affaires. 
La rationalisatlon des domaines des vignerons encaveurs 
est difficile, voire impossible. II faut beaucoup d'heures de 
travail, ce qui explique que le prix de revient du vin du 
vigneron encaveur est plus eleve. La qualite par contre est 
toujours excellente et surtout authentique, ce qul compte 
de nos jours. Le vlgneron encaveur vend aussi une partie 
de sa recoite aux grands marchands et aux cooperatives, 
II est alors automatiquement soumis a l'ICHA. De mäme un 
vigneron qui achete pour plus de 2000 litres de vin en de
hors de son entreprise tombe sous le coup de la lol. II 
devient alors commerc;ant et :,aie sur la totallte de sa pro
ductlon viticole. J'espere que vous m'avez compris et je 
vais conciure en vous rappelant quelques polnts lmpor
tants. 
Le vlgneron ne demande pas de subvention. II demande a 
pouvoir continuer de travailler en famille afin que ses en
fants puissent aussi un jour lui succeder. II continuera 
d'engager de la main-d'wuvre temporaire pour l'aider aux 
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effeuilles comme aux vendanges, main-d'reuvre composee 
de gens de Ja vllie qui aiment a se retremper dans une 
atmosphere typiquement vigneronne. II continuera a rece
voir les enfants des ecoles suisses alemaniques qul vien
nent couper ie raisln depuis Säle-Campagne, pendant les 
vacances lumineuses d'automne. A ('heure ou tout le mon
de est d'accord de laisser sa chance au petit commerce, 
aux derniers artlsans, aux artlstes, II serait faux de faire 
dlsparaltre des familles vigneronnes. 

Le vigneron encaveur vous demande de rester ce qu'il est. 
II refuse de se faire absorber par les grands commerces 
et les cooperatives viticoles. Le soumettre a l'impöt sur le 
chiffre d'affaires, c'est creer une distorsion de concur
rence a son detriment qui aboutira tOt ou tard mais pro
bablement beaucoup plus tot que prevu a la disparition de 
cette race de vignerons que sont les vignerons encaveurs. 
lls n'ont jamais pose de problemes a Ja Confederatlon mais 
c'est Ja Confederation qui entend leur en poser. Vous ren
drez service a une categorie de travallleurs independants. 
Vous laisserez des exploitations familiaies travaiiler en 
paix, vous les encouragerez a continuer d'exercer leur me
tier sans trop de contrainte et sans charges fiscaies nou
velles, et surtout vous leur donnerez des chances pour 
l'avenir. 

Le presldent: La parole est a M. Baechtold. 

M. Baechtold: Je renonce a prendre la parole, etant du 
mäme avis que M. Massy, dont je soutlens la proposi
tion. 

M. Plnl: L'assujettissement des vitlculteurs encaveurs a 
l'impOt sur Je chiffre d'affaires se heurte, a mon avis, au 
regime d'exemption au mäme impOt reserve a d'autres 
branches de la culture agricole dans notre pays, teiies 
que, par exemple, l'horticulture et la culture maraichere. 
Le critere d'exemption s'applique au fond aux secteurs 
que j'appelle les plus purs de notre agriculture; je pense 
aux cuitivateurs, au sens strlct du terme. Faire abstractlon 
des viticulteurs dans cette importante disposition serait a 
mon avis injuste. II est peut-ätre inutlle de soullgner que 
cette branche tradltionnelle de notre agriculture, dont les 
exploitants s'lntitulent avec un legitime et seculaire or
gueil vignerons encaveurs, repond pleinement aux criteres 
appllques par Je legislateur aux autres expioitants agri
coles. Ces cuitivateurs beneficient de l'exemptlon de 
l'ICHA, quels que soient la surface exploitee ou le volume 
de Ja production. Aucune limite n'a ete fixee a cet egard. 

C'est pour cette raison que, malgre tout, je considere que 
Ja proposition de Ja minorite de ia commission represen
tee par M. Nebiker et mäme ceile de M. Reichling, qui 
visent a ce que l'assujettissement fiscal en dlscussion alt 
lieu si la surface cultivee est superieure a 3, respective
ment 5 hectares, sont encore limitatives. Je soutlens donc 
a plus forte raison la propositlon Massy car eile ramene 
au fand notre discours dans les limites correctes de Ja 
norme d'exemption appllquee a d'autres branches de Ja 
culture agrlcole, evitant toute fächeuse dlscrimlnatlon. 

Je ne vous cache pas que j'ai pris connaissance avec une 
certaine amertume de Ja reaction de Ja Federatlon sulsse 
des negociants en vins, qui a lance un appel partisan con
tre Ja juste revendlcatlon des vignerons encaveurs. Tout 
en comprenant que chaque secteur de commerce präche 
pour sa parolsse et se considere comme un cas d'ex
ceptlon, j'estime qu'll est assez maladroit d'evoquer Ja 
neutralite de concurrence pour mieux assainir les flnances 
federales, en faisant d'autre part presslon sur Je Parlament 
pour qu'II assujettisse les vitlculteurs a l'ICHA. 

Et quand on nous dit que Ja viticulture sulsse campte au
jourd'hul parmi les branches· les plus rentables de notre 
agriculture, on risque bei et blen de provoquer des com
paraisons assez fächeuses qu'II serait plus sage d'eviter. 
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Notre collegue Massy, du sommet de son heureuse expe
rience de vigneron encaveur, vous a deja clalrement expo
se la situation sous tous ses aspects et les raisons - in
contestables a mon avis - qui l'ont conduit a presenter sa 
proposition, que je soutiens. 
II s'agit enfin et simplement d'eviter un acte de discrimlna
tion a l'egard d'un des secteurs les plus traditionnels et, je 
le repete, les plus purs de notre productlon agrlcole, qui 
doit - cela me semble plus que normal - ätre mls sur un 
pled d'egalite avec d'autres secteurs de l'agriculture qul 
ont justement beneflcie, dans Je cas d'espece, de Ja sensi
bllite du legisiateur en matiere fiscaie. 
Une derniere consideration, que je ferai dans ma iangue 
materneile. 
Signor consigllere federale, vengo da un cantone dove la 
tradlzione viticola non ha potuto, lungo il cammino della 
sua soleggiata storia, raggiungere Ja «nobllta patrizia» de
gll spiendldi vignetl del Vallese e del paese dl Vaud. Ma vi 
devo dire ehe II suo cammino e stato finora altrettanto 
puro di impegno e di umana passione quanto quelio co
nosciuto dai valiesani e dai vodesl, come poc' anzi ho rlle
vato parlando della proposta del collega Massy. Anche se 
la nostra produzione viticola e dl molto inferiore a quelia 
dei cantoni citati, essa e tuttavia II frutto di un amore per
sonale ehe e vissuto e vive nei nostri piccoll vigneti nel 
plano e in particolare nella tiplca originalita dei nostri 
ronchi nelle coiline dei Locarnese, dei Mendrlsiotto, del 
Belllnzonese e delle Valli superiori. Ed e per me una fortu
nata coincldenza fare questo rilievo davanti al consigllere 
federale Ritschard, ehe conosce, ma anche apprezza, Ja 
buona qualita della piccola terra vignata del Ticino, in 
particolare delle coliine di Brissago e delie colllne del 
Gambarogno. Onorevoli colleghi, con questo rillevo 
voglio dire - e conciudo - ehe anche se la maggolranza 
dei viticultori del mlo cantone non sarebbe verosimllmente 
toccata dalla disposizione discrimlnante ehe ho combattu
to, la sua malaugurata accettazione slgniflcherebbe moral
mente una mortiflcante insensibilita nei confronti della lo
ro fedelta a una delle piu antiche e clvill passioni del no
stro piccolo mondo agricolo. Per questi motivi ritengo ehe 
Ja Camera debba seguire ie proposte dell'on. Massy. 

Blderbost: In der Deutschschweiz ist das Problem der 
selbstkeiternden Weinbauern wohl kaum so warm. Ob
schon man dort sehr gute Weine kultiviert, das müssen wir 
auch als Walllser voll .anerkennen, gehen diese Weinbau
ern doch ein bisschen unter den fünf Millionen Deutsch
schweizern unter. In der französischen und in der italie
nischsprachigen Schweiz - Sie haben es soeben gehört -
ist das ganz anders, der Wein und der Weinbauer haben 
einen ganz anderen Stellenwert. Es gibt direkt eine Identi
fikation zwischen dem Weinbau und diesen Gebieten. Da 
glaube ich, dass ich als deutschsprachiger Walllser ein 
bisschen die Brücke schlagen kann, da wir ja auch den 
Weinbau im oberen Teil des Wallls kennen, wir stehen 
sozusagen zwischen diesen beiden Teilen der Schweiz. 
Ich möchte nur auf zwei Aspekte eingehen. Der erste ist 
eine abstimmungspolitische Ueberlegung. Wir konnten 
heute in der «Neuen Zürcher Zeitung» lesen, dass wir un
ter einem «finanzpolitischen Erfolgszwang» stehen. Das 
wird so sein; wir haben festgestellt, dass man gewisse 
Ungereimtheiten bereits angenommen hat, wie beispiels
weise die Befristung der ganzen Vorlage, und es gibt de
ren noch mehr. Man tut das, weil man um jeden Preis das 
Notrecht vermetden will und eine Finanzordnung innert 
der Zeit herbringen will, die uns dazu gegeben Ist. Diese 
Ordnung durchzubringen ist nicht gerade leicht, das wis
sen wir. Deshalb sollten wir uns keine neuen Gegner 
schaffen. Das wäre aber hier konkret der Fall, denn diese 
Leute waren bisher steuerfrei. Man will jetzt den Kreis der 
Steuerpflichtigen erweitern. Das ist gefährlich, ganz abge
sehen davon, dass es nicht einmal rentiert; diese Erweite
rung bringt ja nur ungefähr 2 Millionen Franken, was In
nerhalb der ganzen Vorlage doch eine Lappalie Ist, abge-
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sehen davon, dass neue Steuern immer auf Widerstände 
stossen werden; auch wenn diese theoretisch voll und 
ganz In das System hinein passen. Es Ist klar, es gibt nicht 
derart viele selbstkelternde Weinbauern. Das ist keine 
Mehrheit. Aber eine solche geplante Unterstellung unter 
die WUST könnte gerade In den französisch- und italie
nischsprachigen Gebieten der Tropfen sein, der das Ge
fäss zum Ueberlaufen bringt. Das sollten wir vermeiden. 
Wir sollten diese Gebiete, die sich wie gesagt mit dem 
Weinbau identifizieren, nicht ohne Not verärgern. Das tä
ten wir aber, wenn wir nun auch diese der Steuer unter
stellen würden. Ich weiss, es Ist eine opportunistische 
Ueberlegung, die ich Ihnen trotzdem zum Nachdenken 
übergebe. 

Aber es gibt daneben noch einen besseren, einen echten 
Grund, um hier auf dem alten Wege weiterzugehen. Das 
ist die Zielsetzung der Landwirtschaft selbst, die Erhaltung 
der Familienbetriebe. Im Milchsektor und auch in allen 
anderen Bereichen der Landwirtschaft anerkennen wir das 
ohne weiteres. Warum sollten wir es nicht auch Im Sektor 
Wein so halten? Wir tun von diesem Saal aus ja nicht allzu 
viel zum Schutz der kleinen und unabhängigen Existenzen! 
Hier haben wir eine Gelegenheit dazu! Wir sollten sie nut
zen, ganz abgesehen davon, dass eine andere Behandlung 
gegenüber den Weinhändlern, ja durch eine nicht ver
gleichbare Situation gegeben ist. Diese selbstkelternden 
Weinbauern sind effektlv benachteiligt. Herr Relchllng hat 
darauf hingewiesen. Ich möchte nicht länger verweilen, 
aber immerhin sagen, dass die Maschinen bei diesen Bau
ern weniger ausgenützt, die Transporte teurer und die 
Lager nur halb gefüllt sind, dass jede Propaganda bei ih
nen mehr kostet und so weiter und so fort; ganz abgese
hen davon, dass sie diese Nachteile durch den Einsatz der 
ganzen Familie kompensieren müssen, eine Einheit grün
den müssen, die zwar nicht unbedingt das Rentabelste 
rein von der Wirtschaft her gesehen ist, aber staatspoli
tisch einen sehr wichtigen Stellenwert hat. Diese Leute, 
meistens einfache Leute, wollen den Papierkrieg nicht. 
Führen wir doch nicht wegen dieser 2 Millionen eine sol
che Debatte. Setzen wir uns dafür ein, dass wir die Zielset
zung unserer Landwirtschaftspolitik erreichen, nämlich die 
Erhaltung der Familienbetriebe. Wir leisten hier einen Bei
trag dazu, wenn wir die kelternden Weinbauern steuerfrei 
belassen. 

Leider haben wir allerdings in dieser Angelegenheit drei 
Vorschläge. Das Ist an sich zu bedauern. Wichtig ist da 
vor allem in die Richtung zu gehen, dass diese Familien
betriebe geschützt werden. Ob wir dann diesem oder Je• 
nem Vorschlag zustimmen, das ist meines Erachtens weni
ger wichtig. Mir scheint es aQer wichtig, dass wir diese 
Leute nicht verärgern, und dass wir ihnen gleiche Konkur• 
renzmögllchkeiten geben wie allen anderen auch. 

M. Br61az: Las vignerons encaveurs constituent de nos 
Jours une des dernieres categories d'entreprises familiales 
qul subsistent dans notre pays. II m'apparait que sous 
cet aspect deja, nous devons faire tous ies efforts 
necessaires pour sauvegarder leur existence. D'autre 
part, las vignerons encaveurs etant des petits proprie
taires quant a leur terres, lls sont generalement dans 
une situation desavantageuse par rapport a leur collegues 
marchands de vln qul, eux, ont une situation plus avanta
geuse au niveau des frais d'lnfrastructure qu'ils peuvent 
reduire par une organlsation plus rationnelle. II ne m'ap
parait pas comme une injustice que les vlgnerons enca
veurs ne soient pas soumis a l'ICHA. D'autre part, un phe
nomene tout aussi important est le suivant: las vlgnerons 
encaveurs, comme d'ailleurs las agriculteurs qui vendent 
Jeur production, las horticulteurs ou las pepinierlstes, per
mettent un contact direct entre le consommateur et Je 
producteur; cet aspect social des choses, contact direct 
entre producteur et consommateur, est a mon avis mena• 
ca pa:r la disparition, qua ce projet pourrait entrainer, 
des vignerons encaveurs, puis, par ia suite, des autres 
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categories visees puisque ce proJet n'est peut-Atre 
qu'un ballon d'essai en vue d'imposer une fols ou 
l'autre a l'ICHA las petits agriculteurs qui ven
dent ieur production directement ou les horticulteurs 
et ies pepinieristes. II m'apparaft donc qu'II faut faire at
tention, premierement, a conserver des categories repre
sentatives de notre pays et, deuxiemement, a ne pas com
promettre le projet dans son entier pour un gain de seule
ment 2 mlllions de francs. Las Vaudols par exemple, 
sont tres sensibles a cet aspect des choses, a Ja preserva
tion de ces petits domaines et aussi, par la mAme, au con
tact humain qu'ils peuvent avoir avec las personnes en 
question. La simple existence de ce proJet peut, a mon 
avis, creer des difficuites a un certain nombre de per
sonnes lorsqu'il s'agira de l'accepter dans le secret de 
l'isoloir. Enfin, il y a ies agricliiteurs, les horticulteurs et les 
peplnieristes qui se trouvent dans une situation compara
ble. 

Si f'etais a leur place, je me mefierais tres serieusement 
de ce projet, en me demandant si ce n'est pas moi 
«qui passerai a Ja casserole» la prochaine fois. Dans ce 
Parlament, presque tout Je monde appartient solt a la 
categorie de ceux qui declarent vouloir defendre l'interAt 
des petits et des plus defavorises dans chaque secteur, 
soit a la categorie de ceux qui veulent defendre Ja famille 
et les entreprises familiales, ou de ceux qui veulent con
server des professions pour individualistes, soit enfln a la 
categorie de ceux qul veulent defendre las interAts des 
gens de la terre. Les vlgnerons encaveurs appartenant a 
toutes ces categories, je souhaite donc une majorite impor
tante en faveur de l'amendement Massy qul me parait le 
mieux des trois, puisqu'il evite de mettre le pied dans 
l'etrier des 5 hectares puis des 3 hectares qui peuvent ätre 
par la suite renegocies a Ja baisse. Je le recommande 
donc a vos suffrages. 

M. Junod: II s'agit lci peut-ätre d'un probleme plus 
complexe et plus · delicat qu'il n'y parait a premiere 
vue. Mais, rassurez-vous, Je ne veux pas reprendre en de• 
tall tout ce qui a ete deJa dit a cette tribune. Je voudrals, 
pour ma part, en mon nom personnel et au nom du groupe 
radical, inslster sur !es polnts suivants. Une precision dans 
les termes tout d'abord. Le proJet du Conseil federal parle 
de viticuiteurs, alors que le message lui, ä Juste titre, indi· 
que qu'il s'agit de- vignerons encaveurs. II est important de 
faire la distinctlon, sl l'on veut volr de quoi II retourne en 
realite: tous ies vignerons encaveurs sont des viticulteurs, 
mais l'inverse n'est pas vrai. 
On a dit, et c'est le deuxieme point qua je voudrals soule
ver, qua la soumission des vignerons encaveurs a l'ICHA 
tendalt a corriger une distorsion de concurrence. Ce soucl 
de correction est louable dans ia mesure ou II y a veri• 
tablement distorsion. Or, en commission, j'al vainement 
demande qua l'administration veuilie bien examiner les 
chiffres produits par les uns et par las autres, de maniere 
a pouvoir arbltrer le conflit latent entre vignerons enca
veurs, d'une part, et marchands de vin, d'autre part. J'ima
gine qua cet examen est encore possible dans le temps 
disponible avant qua le Conseil des Etats ne se saisisse 
du projet. 
En ce qul concerne le principe mäme de l'imposition du 
vln, et c'est la mon troisieme point, Je voudrais remarquer, 
apres d'autres, qua ie vin est un produit de Ja terre et qu'll 
devrait a ce titre echapper a l'ICHA. Si Je sais qu'une pro
position tendant ä liberer le vin de cet imp0t indirect n'a 
guere de chance dans las circonstances actuelles, en re
vanche, II me parait necessa're de faire observer qua la 
defense des vlgnerons encaveurs repose sur l'idee legi
time de sauvegarder la propriete familiale de plus en plus 
menacee de taute part. Mais, dans ce raisonnement, II me 
paraTt qu'il ne faut pas oublier une autre maniere de culti
ver la vigne. Je veux parler des viticulteurs qui ne vinifient 
pas eux-mämes leur recoite, mais qui la confie a une co
operative, qui est souvent, et j'insiste, une cooperative de 
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proprietalres, dont Ja situation est tres proche de celle des 
vignerons encaveurs quoi qu'en ait dit tout a l'heure 
M. Massy. C'est pourquoi, dans la recherche de cri
teres pour etablir davantage d'equite dans ce secteur, il 
me parait preferable de se referer aux modes de cu.lture 
et de mise en valeur de Ja recoite plutöt qu'aux chiffres 
d'affaires ou mE!me a la surface cultivee. On pourrait ainsi 
distinguer ceux qui mettent en valeur leur propre recolte a 
titre individual ou par le canal d'une cooperative, mais 
leur propre recolte exclusivement, de ceux qui font com
merce de vin et qui Jouissent a ce titre d'avantages que 
n'ont pas les premlers. 
Enfln, dernlere remarque a ce propos, mals de nature poll
tique cette fois. II faut se souvenir du röle psyoholo
g!ique joue, lor.s des deu:x oonsll'ltations populalres rela
tives a Ja taxe a Ja valeur ajoutee, par Ja questlon dont 
nous debattons, et cela sans commune mesure avec sa 
flnanclere reelle. Si l'on ne veut pas charger a nou
veau Je present regime financier d'un handlcap supple
mentalre non negligeable, il faut absolument s'assurer qua 
Je texte, qua nous adoptons sur ce point sensible, et tout 
particullerement en Suisse romande, solt equitable. Sinon 
nous dressons, en pure perte pour l'ensemble du projet, 
une partle des vignerons contre les autres. Cela, II faut 
absolument l'evlter. Je constate qua Je texte du Conseil 
federal qul nous est propose n'est pas satisfaisant de ca 
point de vue. Le texte de Ja minorite a laquelle j'appar
tiens ou Je texte de M. Relchlfng ne constituent qu'un 
molndre mal: cela devrait permettre au Conseil des Etats 
de reprendre la question. Quant a Ja propositlon Massy, je 
peux aussi y souscrlre dans Ja mesure Oll II s'aglt d'alleger 
las dispositlons constitutionnelles transitolres d'une nia
tlere explosive, en renvoyant Ja solutlon a Ja legislation 
d'application. En definitive, je vous lnvlte a voter Ja propo
sition Massy, dans l'esprit que Je viens d'indiquer. Pour Je 
cas oll cette proposltion seralt rejetee, je vous incite alors 
a voter Ja proposition de Ja mlnorite de Ja commission. 

Mme Vannay: J'almerais tres brlevement soutenir la pro
position de mlnorite concernant les vitlculteurs. Je ne re
prendral pas las arguments qul vlennent d'E!tre avances, 
mals j'aimerals soulever deux autres aspects de ca pro
bleme. Le premler: Jusqu'a maintenant, las petits viticul
teurs et proprletaires encaveurs n'etalent pas soumls a 
l'ICHA et, aujourd'hui, on s'avise, par le bials de ia proro
gatlon du regime financler, d'assujettir a l'impöt cette ca
tegorie de travailleurs, et cela parce qua les grands com
merc;;ants en vin et les cooperatives Je demandent. On 
peut s'etonner de tant de sollicitude des cooperatlves vini
coles pour les petlts encaveurs. Mais c'est blen dans Ja 
logique du systeme, de Ja concentration industrielle et de 
Ja dlsparition des petites entreprises. Que ceux qui, au
jourd'hul, s'lnquietent de Ja dlsparition des petits magasins, 
de Ja multlplication des grandes surfaces s'en souviennent, 
car les deux problemes sont semblables. Si l'on doit pro
teger Je petlt commerce, Ja petite entreprlse, veiller aussi 
a Ja sauvegarde de l'entreprlse famillale, du vlgneron et 
du petit encaveur, c'est blen aujourd'hui qu'il faut Je 
faire. 
Le deuxieme aspect qua j'almerals souligner, c'est l'illo
gisme qua je trouve a vouloir prelever chez les petits vi
gnerons encaveurs des impöts nouveaux, alors mE!me que 
l'on ne veut pas imposer plus fortement Ja richesse, alors 
mE!me que l'on ne veut pas imposer les avoirs flduclalres 
et les banques. 
Voila donc deux ralsons supplementalres a celles qui 
viennent d'füre dites qui m'incltent a vous demander de 
soutenir Ja propositlon de mlnorite et de ne pas assujettir 
les viticulteurs encaveurs qui cultivent molns de 3 hectares 
de vigne. 

M. Cevey: Soyez rassures, d'apres les renselgnements que 
m'a donnes ie president, Je· defile des representants des 
cantons minoritaires et producteurs de vln est bientöt ter
mine. Mais j'aimerals ajouter quelques mots pour rappeler 
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que nous avons dejä eu l'occasion, ä cette trlbune, de 
nous opposer, entre representants des vignerons enca
veurs et representants de cette categorie particuiiere de 
proprietaires vignerons reunis en cooperatlves ou associa
tions. 

Naus devons enfin sortir de ce debat depuis si iangtemps 
engage entre vignerans et dont cette salle a si sauvent ete 
ie theätre. Tant qua l'on voudra distinguer ies differentes 
categories dignes ou non d'E!tre assujettles a l'impöt en 
fanctian des surfaces, en fonction des valumes ou des 
chiffres d'affaires, an exacerbera des paints de vue aussi 
defendables les uns que las autres. Des lors, la praposl
tian Junad me parait devoir E!tre prise en cansideratian, 
car eile etablit des criteres plus fondamentaux et propres 
a favoriser une distinctlon logique. M. Massy et nos amis 
vlgnerons encaveurs soutiennent que ceux-cl cuitivent et 
commerciaiisent leur propre bien. D'accordl Mais il faut 
savoir que ies membres des associatlons ou cooperatives · 
viticoles sont aussi des praprietaires, de petits proprie
taires dignes de quelque interE!t, qul cuitivent et venderit 
le produit de leurs propres vignes et s'interdisent eux _aus
si de commercialiser Je vin d'autrui. La seule difference 
est que, mettant en pratique un principe de solidarite sou
vent en honneur dans notre pays, ils se graupent en asso
ciations ou cooperatives pour E!tre plus forts sur les mar
ches et reduire surtout leurs co0ts de praduction. Mals II 
faut savoir qu'a cette economie de co0ts de production 
correspond, en generai, une marge plus faible sur ie mar
che que celle qu'assurent aux vignerons encaveurs leurs 
possibilites de commercialiser directement leurs recoltes. 
Des lors, je ne crois pas qu'il y alt la matiere a diver
gences entre las defenseurs des vignerons encaveurs et 
ceux des proprietaires reunis en cooperatives. Cultivateurs 
de la terre comme les autres agriculteurs, tous les vigne
rons - an l'a dejä dit - devraient E!tre exemptes d'impöt 
en cette matiere. Mais naus savons aussi qua nous n'y par
viendrons pas; des lors, cette cause, malheureusement, ne 
saurait etre plaidee en cette circonstance. 

Cessons d'opposer las vignerons les uns aux autres et, 
dans la mesure oll vignerons encaveurs et proprietaires 
reunis en cooperatives ou associatlons ont finalement une 
position semblable sur ies marches, des moyens en tout 
cas comparables, il me parait interessant d'explorer Ja 
suggestion de M. Junod et de ne pas prendre une deci
sion definitive qui maintiendrait une antinomie, une oppo
sition a laquelle, finalement, personne n'a un reel interE!t. 
C'est la raison pour laquelle je soutlens la proposition de 
M. Junod. 

Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich möchte mich kurz 
fassen. Sie haben gemerkt, wir stehen vor einer staatspoli
tisch sehr wichtigen Entscheidung, aber ich muss sie weit
gehend Ihnen selber überlassen. Der Bundesrat hat vorge
schlagen, die Grenze in Franken festzulegen, und zwar bei 
35 000 Franken, weil das die übliche Grenze ist, bei der 
die Warenumsatzsteuer beginnt. Dann gab es in der Kom
mission die Minderheit Nebiker, die 3 Hektaren vorschlägt. 
Das wäre dann nicht ein Umsatz von 35 000 Franken, son
dern je nach Region von 50 000 bis 150 000 Franken. Der 
Antrag Relchllng geht mit 5 Hektaren darüber hinaus, wäh
rend der Antrag Massy die Steuerunterstellung streichen 
möchte. 

Persönlich habe ich immer etwas Mühe gehabt mit dem 
Festlegen eines Frankenbetrages, aber die Mehrheit hat 
sich dafür entschieden. Vielleicht wäre es sinnvoll, sich zu 
überlegen, ob die Hektarenbeschränkung nicht besser wä
re. Das möchte ich Ihnen offen lassen. Die Kleinbauern 
mit ihren Familienbetrieben verdienen eine gewisse Scho
nung. Sehr wahrscheinlich wären sie mit 3 Hektaren abge
deckt, mit 5 Hektaren wären dann doch schon relativ gros
se Betriebe von der Steuer befreit. 

ich möchte Sie bitten, dem Antrag der Kommissionsmehr
heit zu folgen, und wenn Sie das nicht können, dann einen 
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Hektarenbetrag festzulegen, der dann wirklich den Kleinen 
dient und nicht wieder die Grossen mit ausnimmt, denn das 
ist das, was ja hier häufig passiert. 

M. de Chastonay, rapporteur: Nous nous trouvons en face 
de trois propositions: d'abord celle du Conseil federal et 
de la majorite de la commission, qui voudrait fixer pour 
l'assujettissement des vlgnerons encaveurs un critere de 
Iivraisons annuelles de plus de 35 000 francs; ia deuxieme 
proposition, celle de M. Massy, qui vise a 1-a suppression 
pure et simple de l'assujettissement des vignerons en
caveurs a cet impOt, partant a la suppression de ia lettre c 
de l'article 8; Ja troisieme propositlon entend fixer i'as
sujettissement de l'impOt, non plus en fon.ctlon d'un reve
nu, mais en fonction des hectares cultives; la proposition 
qui a ete falte par M. Nebiker fixe un maximum de 3 hec
tares, et celle de M. Reichling un maximum de 5 hectares, 
non imposables. Je regrette quelque peu que M. Junod 
n'ait pas fait valoir au sein de la commission - dont il est 
d'ailleurs membre - les interessantes remarques et obser
vations de fond qu'il nous adresse aujourd'hui en matiere 
d'imposition des vignerons encaveurs. De toute fac;:on, je 
constate que la cause des vignerons encaveurs et des viti
culteurs me parait extremement bien defendue dans cette 
salle, ce qui prouve blen le souci que nous apportons- aux 
professions touchant de fort pres a l'entreprise familiale ou 
au cercle de la famille. 
Nous sommes en presence d'une proposition de minorlte, 
a laquelle votre rapporteur de langue franc;:aise a souscrit, 
et qui demande d'assujettir a i'ICHA les viticulteurs enca
veurs cultlvant une surface superieure a 3 hectares -
selon le texte de la proposition de M. Nebiker. La majorite 
de la commission, quant a eile, a approuve la teneur du 
projet presente par le Conseil ederal, assujettissant les 
vignerons encaveurs dont ies Iivraisons annuelles depas
sent 35 000 francs de vin. 
II n'est pas dans nos Intentions de rallumer icl cette sorte 
de guerre sainte qui avait falt rage lors de la votatlon sur 
la defunte TVA, et qui avait ete incontestablement attisee 
par las vignerons-viticulteurs-encaveurs mecontents de la 
Iimite trop elevee que l'on avalt fixee, a l'epoque, ä leur 
assujettlssement au nouvel impOt. Je voudrais cependant 
vous inviter de maniere pressante a sulvre l'avls de la mi
norlte de la commission, representee par M. Nebiker, pour 
les ralsons suivantes: 
Tout d'abord, le message du Conseil federal, ä propos de 
l'assujettissement des vignerons encaveurs, n'est guere 
convaincant. On y souligne en effet que cette mesure n'a 
pas un caractere fiscal, puisqu'elle ne devralt rapporter ä 
la caisse federale que quelque 2 millions de francs par 
annee. Cela signifie bien, dans !'Idee du Conseil federal, 
que, vu sous son angle financier, l'assujettissement des 
vignerons ancaveurs ne constitue pas, au fond, un pro
bleme pour la caisse federale. Voilä dejä une raison de 
suivre la proposition de M. Nebiker, ä defaut de suivre 
celle de M. Massy. 
L'assujettissement A la somme de 35 000 francs - on l'a 
precise lci - constltue non seulement une llmltatlon trop 
basse, mais encore un critere trop imparfait pulsque, se
ien las estimations qui nous ont ete fournies, ce montant 
toucherait meme les vignerons encaveurs du dlmanche. 
Ce critere est surtout impartait en ce sens qu'il necessite
ra d'importants contrOles, une abondante paperasserle, 
elements pour lesquels le vitlculteur encaveur de par na
ture, qu'il soit petit ou moyen, n'a pas une vocation et un 
attachement particuliers. 
Si la minorite ne demande pas l'exoneration totale du viti
culteur encaveur devant l'ICHA, malgre le plaidoyer de M. 
Massy appuye par M. Pinl, dont ies propos fleuraient bon ie 
Meriot tessinois, ia raison en est due ä l'equite fiscale et 
au princlpe de l'egalite devant l'impOt, principes auxquels 
nous devons nous referer. 
M. Nebiker demande cependant de limiter a 3 hectares la 
barriere superieure des surtaces viticoles assujettlssant le 
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vigneron a l'impOt, ie critere de ia surtace s'avera-nt plus 
simple, plus rapide et plus faclla dans son appllcatlon. 
Trois hectares correspondent d'ailleurs grosso modo ä une 
production de l'ordre de 100 000 francs. 
Si cette minorite vous propose son nouveau texte, la rai
son en est egalement que, dans notre pays, les petits vl
gnerons et les petits encaveurs qui ne cuitivent que jusqu'ä 
3 hectares de vigne et qui ne vendent que leurs prodults 
ont droit, je crois, sans creer des inegalltes de traltement, 
a une consideration speciale. Je vous rappelle qu'lls ne 
sont que quelque 300 en Suisse, soit 80 en Suisse alema
nique, une dizalne au Tessin, et plus de 200 en Suisse 
romande, et que leur production ne represente que le 
1 pour cent de la consommation totale de notre pays. II con
vient donc de proteger cette categorie de travailleurs de 
la terre dans l'exercice d'une profession qui connait ac
tuellement bon nombre de problemes face aux grandes 
concentrations vini-vitlcoles, face aux imperatlfs du main
tien de la quallte de leur productlon, face aux coOts tou
jours plus eleves de leur production. 
Je crois que l'acceptation de la proposition de M. Nebiker 
demobiliserait une resistance importante a tout notre pro
jet lorsque celui-ci devra subir les affres de la votation po
puiaire. Enfin, je conclus en rappelant que le vin - on l'a dit 
egalement ici - est un produit de la terre. Or, dans sa polltl
que agrlcole et fiscale, la Confederation doit tenir campte 
de la difference des coOts de productlon entre les petites 
et les grandes entreprises, taute de quoi nous risquons 
fort de mettre en danger l'existence meme de ces petites 
entreprises. 
Je vous invite donc a faire cette petite fleur ä la 
boutonniere des vignerons encaveurs en acceptant pure
ment et simplement la proposition de M. Neblker. 

Begrüssung - Bienvenue 

Le presldent: J'ai le tres grand plalsir de saluer la pre
sence, dans la tribune diplomatique, d'une delegatlon de 
ia Knesseth, le Parlament d'lsraäl. Au nom de notre con
seil, je lui souhaite une cordiale bienvenue ainsi qu'un inte
ressant et agreable sejour dans notre pays. (App/audlsse
ments) 

Le presldent: Le Conseil federal renonce a prendre la pa-· 
role, nous passons donc au vote. 

Abstimmungen - Votes 
Eventuell - A t/tre prellmlnalre 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Reichling 

Eventuell - A titre prellminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antr-ag der Minderheit 

Definitiv - Deflnitivement 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Massy 

Art. 8 Abs. 3 Ingress, Iet. a 

Antrag der Kommission 
Bei der direkten Bundessteuer ... 

a .... 

- für Verheiratete 4000 Franken; 
- für jedes Kind 2000 Franken; 

78 Stimmen 
54 Stimmen 

43 Stimmen 
108 Stimmen 

96 Stimmen 
52 Stimmen 

- für jede unterstützun,gsbedürftige Person, 2000 Franken; 
- für ... Haushalt führen, 3000 Franken; 
- für Versicherungsprämien ... 
- für Verwitwete, Geschiedene oder Ledige 2500 Franken; 
- für Verheiratete 3000 Franken; 
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Mehrheit 

- vom Erwerbseinkommen der Ehefrau 4000 Franken; 

Minderheit 
(Jaeger, Aubry, Blei) 
- vom Erwerbseinkommen der Ehefrau 5000 Franken; 

Antrag Segmüller 
- für Verheiratete 4500 Franken; 

- vom Erwerbseinkommen der Ehefrau 4500 Franken; 

Antrag Darbe/lay 

Bst. a 
- für Verslche!J'ungsprämlen, Zinsen _von Sparkapitalien 
und den Mietwert der eigenen Wohnung zusammen: 

Art. 8 al. 3 pr6ambule, let. a 

Proposition de la commlsslon 
... , l'impOt tederal dlrect est etabli •.• 
a .... 
- pour las persohnes mariees, ä 4000 francs; 
- pour chaque enfant, ä 2000 francs; 
- pour ch-aque personne necesslteuse, ä 2000 francs; 
- pour les contrlbuables veufs, dlvorces ou cellbatalres 
vlvant en manage commun avec des enfants ou des per
sonnes necesslteuses, a 3000 francs; 
- pour les prlmes d'assurances et interfüs de capitaux 
d'epargne, au total: 
- pour les contribuables veufs, divorces ou cellbatalres, ä 
2500 francs; 
- pour les personnes marlees, a 3000 francs; 

Ma/orlte 
- pour le prodult du travaii de l'epouse, a 4000 francs; 

Mlnorlte 
(Jaeger, Aubry, Biel) 
- pour le prodult du trav-aii de l'epouse, a 5000 francs; 

Proposition Segmüller 
Let. a 
- pour les personnes marlees, ä 4500 francs; 

- pour le prodult du travail de l'epouse, a 4500 trancs; 

Proposition Darbel/ay 
Let. a 
- pour les primes d'assurances, les interäts de capitaux 
d'epargne et le revenu locatif de son propre logement, au 
total: 

Frau SegmOller: Es ist ein heikles Unterfangen, am 
schllessllch zustande gekommenen Kompromiss der vor
liegenden Finanzordnung noch Irgendwo rütteln zu wollen, 
dem mühsam in Gang gebrachten Zug quasi in letzter Mi
nute noch einen Wagen anzuhängen. Der Zeitpunkt meiner 
Intervention ergibt sich Jedoch rein zufällig aus der Tatsa
che, dass mein Anliegen, nämlich familiengerechte Sozial
abzüge, eben erst am Schluss der Vorlage an die Reihe 
kommt. Neben der unbestritten notwendigen Finanzbeschaf
fung für den Bund, als erstes Ziel dieser Vorlage, ist die 
gleichzeitige Entlastung der Familie mit dem Tellausgleich 
der kalten Progression ein ebenfalls primäres Anliegen. 
Der Bundesrat hat sich denn auch bereit erklärt - und 
dafür sei ihm herzlich gedankt -, die Motion der CVP für 
eine familiengerechte Besteuerung entgegenzunehmen. Es 
ist anerkennenswert, dass die Kommission sich bereit ge
funden hat, entgegen dem bundesrätlichen Giesskannen
rabatt bei der Steuerschuld, die Familie mit gezielter Erhö
hung der Sozialabzüge vom Einkommen zu entlasten. In 
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der Diskussion ging nun aber unter, was für konkrete Fol
gen die Tatsache hat, dass der den Verheirateten bisher 
gewährte Rabatt von 70 Franken auf der Steuerschuld ge
strichen wird. Diese Streichung hebt nämlich die Erhö
hung des Verheiratetenabzuges von 2500 Franken auf 4000 
Franken praktisch wieder auf. Der 70-Franken-Rabatt ko
stete den Bund bisher 115 Millionen, die vorgeschlagene 
Erhöhung des Verheiratetenabzuges kostet 121 Miillo
nen. 
Punkt 1 unserer Motion, Erhöhung des Abzuges für Verhei
ratete, wird dadurch nicht erfüllt. Es resultiert Im Endeffekt 
eine nochmalige Verschlechterung im Verhältnis der Steu
erbelastung zwischen verheirateten und frei zusammenle
benden Paaren. Wer heiratet, wird durch die vorliegende 
Finanzordnung nicht entlastet, sondern noch mehr bestraft 
als bisher. Das ist familienfeindlich. Der Staat aber hat ein 
eminentes Interesse an gesunden, stabilen Familien, nicht 
an möglichst zahlreichen ungebundenen, unverbindlichen 
Paarverhältnlssen auf Zeit. Es ist klar, grosse Aenderun
gen, Tarifkorrekturen, so nötig sie auch wären, liegen heu
te nicht drin. Eine kleine, aber spürbare Korrektur zugun
sten der Verheirateten ist aber mehr als angebracht, und 
dies noch aus einem anderen Grunde, gestern abend und 
heute morgen kam es hier in diesem Saal ausgiebig zur 
Sprache: Einerseits wird die kalte Progression Jetzt nicht 
voll ausgeglichen, die Erhöhung der Sozialabzüge macht 
sie nicht wett, anderseits aber muss auch in Zukunft - die 
negative Abstimmung über die schärfere Verpflichtung 
zum Ausgleich der kalten Progression hat es eben deut
lich gezeigt - der Bürger mit den Folgen der kalten Pro
gression leben und somit laufend eine reale Erhö
hung der Wehrsteuer tragen. Jemand kommt bei diesem 
Handel am schlechtesten weg: die verheirateten Paare, 
der Kern der Familie, die vielzitierte Urzelle des Staates. 
Eben sie bekommen Jetzt wegen der Streichung des bishe
rigen Rabattes nicht einmal eine reale Erhöhung ihres 
Abzuges. Deshalb schlage ich Ihnen vor, den Abzug für 
Verheiratete um 500 Franken, auf 4500 Franken, und denje
nigen für das Erwerbseinkommen der Ehefrau ebenfalls 
auf 4500 Franken zu erhöhen. Diese Ansätze von je 4500 
Franken wurden bereits 1978 beim zweiten Finanzpaket 
vorn Ständerat gutgeheissen. Unser Rat ging damals sogar 
auf 5000 Franken. Die Grössenordnung ist also durchaus 
nicht neu. Mein Vorschlag hat für Doppelverdiener den 
gleichen Effekt wie der Antrag Jaeger, da sich die beiden 
Vorzüge ja kumulieren. zweimal 500 gibt auch 1000. Mein 
Vorschlag ist aber farnilienfreundlicher als derjenige von 
Herrn Jaeger. Er kommt allen Familien zugute und bevor
zugt nicht einseitig die Doppelverdiener. 
Was kostet das? Laut Berechnungen der Verwaltung ko
stet das den Bund in den Jahren 1984/85 netto je 32 Millio
nen. Das heisst, es verbleiben an Mehreinnahmen für den 
Bund - Sie können das auf dem grünen Blatt, Seite 2 er
rechnen - 407 Millionen statt 439 Millionen (für 1985 437 
Millionen statt 469 Millionen}. Die Entlastung für die Steuer
zahler gernäss Vorschlag Bundesrat hätte 250 MIilionen 
betragen, gemäss Vorschlag der Nationalratskommission 
dagegen 230 Millionen, also weniger. Mein Vorschlag ent
lastet um 275 Millionen. 
Ich bitte Sie daher zugunsten einer farnlllenfreundlichen 
Finanzordnung, meinem Vorschlag zuzustimmen. 
Gestatten Sie mir zum Schluss noch eine kleine Anregung 
zur Terminologie( Wäre es nicht an der Zeit, In diesem 
Bundesbeschluss den überholten Ausdruck «Erwerbsein
kommen der Ehefrau» durch den zeitgernässeren ge
schlechtsneutralen Begriff «Erwerbseinkommen des zweit
verdienenden Ehegatten» zu ersetzen. Es ist so Ja auch im 
neuen Bundesgesetz über die Steuerharmonisierung vor
gesehen und von der Finanzdirektorenkonferenz bereits 
beschlossen worden. 

Jaeger, Sprecher der Minderheit: Die Minderheit schlägt 
Ihnen hier vor, den Abzug auch für erwerbstätige Ehefrau
en auf 5000 Franken zu erhöhen. 
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Frau Segmüller hat In ihrem Votum bereits verschiedene 
Argumente angeführt, die Ich an sich für den Vorschlag 
der Minderheit anbringen könnte. Nur einen Satz habe ich 
nicht richtig verstanden: Ich verstehe nicht, weshalb Ihr 
Antrag familienfreundlicher als der Antrag der Minderheit 
sein soll. Das Ist in keiner Weise der Fall, denn es geht 
einfach darum, dass wir das Gewicht oder den Akzent 
eher auf die E'rwerbstätigkeit der Ehefrau setzen, wogegen 
Frau Segmüller diesem Moment etwas weniger Gewicht 
verleiht. Wir sind der Auffassung, dass das mit Familien
freundlichkeit nicht allzu viel zu tun hat, sondern ein
fach wieder um eine Frage der Steuergerechtigkeit geht. 
Wir haben übrigens einen äh,1lichen Antrag schon Im Zu
sammenhang mit der Behandlung der Bundesfinanzreform 
1978 gestellt. Damals hat Herr Blei einen Abzug von 6000 
Franken vorgeschlagen. Wir sind jetzt von diesem Vor
schlag abgekommen und haben unsere Forderung redu
ziert. Wir sind aber der Auffassung, dass es durchaus, 
auch von selten der Belastung dieser Vorlage her, möglich 
sei, den Abzug auf 5000 Franken zu erhöhen. 
Wenn nun gesagt wird, es sei eben ein Steuerausfall zu 
erwarten - und dieser Steuerausfall beträgt Ja bekanntlich 
maximal 20 Millionen -, dann muss man einfach sagen, 
dass dieser Ausfall, nachdem Sie die Erhöhung der WUST
Sätze beschlossen haben, sicher verantwortet werden 
kann. Zumal auf diese Weise die Steuergerechtigkeit ver
bessert wird. 
Es Ist nicht einzusehen, weshalb das Einkommen zweier 
Eheleute ·überhaupt zusammengelegt werden soll, nur um 
eine höhere Belastung herbeizuführen. Wir wissen, dass In 
der Schweiz das Splitting und auch die getrennte Ehegat
tenbesteuerung nicht möglich sind. Aber auf diese Welse 
können wir doch vielleicht diesen Mangel der Steuerge
setzgebung etwas heilen. 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag der Minderheit zuzustim
men. Es wäre immerhin ein ganz kleiner Schritt In die 
Richtung, wie wir sie schon mit anderen Anträgen ver
sucht haben. 

M. Darbellay: Le 3 decembre 1972, le peuple sulsse lnstau
ralt le regime des trols plllers an ca qul concerne la pre
voyance soclale et il inscrivait dans la constitutlon, a l'arti
cle 34quater, 6e allnea, l'obligatlon pour Ja Confederation de 
favorlser l'epargne individuelle en prenant des masures 
flscales et en mettant en valeur une politique qul favorlse 
l'epargne et l'acces a Ja proprlete. La proJet qua nous 
avons · lcl tlent compte de cet lmperatif constitutionnel 
puisqu'il prevolt une deductlon de 2500 francs pour las 
personnes seules et de 3000 francs pour les couples, en 
ce qul concerne las primes d'assurances et les lnteräts 
des capitaux d'epargne. 
Un element, me sembie+il, a ete oublle. II s'aglt du reva
nu locatlf de son propre logement. Je propose par consä
quent de reparer cet oubll en completant la phrase qul 
nous est proposee. Je suis conscient de la portee relative
ment modeste de ma proposltlon, puisque les deductions 
prevues sont elles-mämes assez precalres, las prlmes 
d'assurances couvrant le plus souvent ces 2500 ou ces 
3000 francs. Mals II est lmportant que les beneficialres 
d'un logement personnel solent mls ·sur Je mäme pied qua 
ceux qui disposent d'interäts de capitaux d'epargne. Le 
tltulaire d'un carnet d'epargne peut obtenlr une certalne 
deductlon, s'il passe du carnet d'epargne ä la construc
tlon de la malson qu'il va occuper avec sa famllle; II dolt 
pouvoir beneficler de la mäme deductlon. Ma propositlon 
aura un avantage egalement pour les personnes ägees qul 
n'ont plus beaucoup d'autres assurances que l'assuranca
maladle et qui pourralent, pour Je logement qu'elles occu
pent, dedulre peut-atre 1000 ou 2000 francs. Ce probleme 
ayant ete oublle, je vous invite a accepter ma proposl
tion, 

M. Rlesen-Fribourg: Apres les dellberatlons de la commis
sion, las deductions sociales ne repondent pas aux at
tentes du groupe socialiste au nom duquel je rn'exprime 
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maintenant. La reglementatlon proposee par la commls
sion, teile qu'elle apparait sur le depllant, s'ecarte fonda
mentalement d'un principe qui nous tlent a cwur et qua 
nous avons defendu lors des deux dernleres tentatives de 
revision du regime financier de Ja Confederation. Ce prln
cipe fondamental, c'est celul des deductions sociales in
tervenant sur Je montant des lmpOfs a payer et non plus 
sur la somme lmposable. Une diminutlon du revenu impo
sable, du fait de la progression du bareme, profite blen 
plus aux beneficiaires de revenus eieves qu'a ceux qul 
sont contraints de vlvre modestement. Cela est choquant 
et injuste. Sans voulolr vous noyer dans les chiffres, vous 
me permettrez d'en citer quelques-uns Selon le systema 
de deductions sociales prevu dans le message, la diminu
tion de Ja charge pour un enfant est de 2 fr. 55 pour un 
revenu de 25 000 francs. En revanche, pour une mäme 
famllle, dlsposant d'un revenu de 100 000 francs, la diml
nution de la charge est alors de 67 fr. 35. Donc, les 
effets sont multlplies par 26 pour Je contrlbuable privllegle 
qui gagne deja 100 000 francs par an, par rapport au con
tribuable modeste qul ne dispose que de 30 000 francs. 
Cette multipllcation par 26 des effets des deductlons so
ciales en faveur de revenus qui sont deja confortables en 
eux-mämes, ne se justifle pas. C'est l'lllustratlon d'une 
fausse conceptlon du rOle des deductlons soclales, d'une 
conceptlon de la famllle qul s'arräte aux famllles riches. 
Le veritable rOle des deductlons devrait ätre la compensa
tion des charges sociales differentes, resultant d'une sl
tuation familiale donnee, par exemple dans le falt d'avolr 
un enfant. Les frais de base pour elever decemment un 
enfant ne variant pas de 1 a 26 selon que le revenu des 
parents varie de 30 000 a 100 000 francs. Avec ce systeme, 
la famille modeste est defavorlsee. On lul consent du bout 
des levres une aum0ne. En revanche, on falt un cadeau 
somptueux et inutile a la famllle qul est deja privileglee 
par le sort. Par Je systeme de Ja deduction In fine, sur Je 
montant de l'lmp0t a payer, on auralt pu corrlger ces lne
galltes choquantes. 
Le groupe soclaliste est realiste, II salt qu'a Jul seul, II ne 
pourra pas changer le courant et lmposer cette solutlon 
qul seralt hardle et plus juste. Tout au plus peut-11 regret
ter de ne pas avolr trouve !es appuis Indispensables pour 
mener a chef cette operation. II regrette en partlculler de 
ne pas avolr eveille l'interat du groupe democrate-chretlen 
qul se presente a l'ordinalre volontlers comme le champlon 
de ia polltique famillale. D'autre part, nous devons, en tant 
que groupe, nous occuper des lmperatlfs politlques et 
fixer des prlorltes. Dans cette optlque, Ja prernlere prlorl
te pour nous est la prorogatlon du regime des flnances 
federales. Nous savons qua c'est de la reallsatlon de cet 
objectif prloritaire qua dependent, dans l'avenlr Immediat, 
las potentlalites de notre Etat federal. La Confederatlon 
pourra-t-elle vlvre ou seulement vivoter ou va-t-elle ätre 
attelnte d'anemle pernlcieuse? Le groupe soclallste veut 
que la Confederation vive, qu'elle pulsse faire face a ses 
täches et continuer a remplir son röle, solt d'ätre le 
clment qul lle las cantons, le tralt d'unlon de nos popula
tlons. C'est pour ne pas remettre en cause la reallsatlon 
de cet obJectlf primordlal que nous nous rallions aux pro
positions de la majorlte de la commission. Nous ne vou
lons pas remettre en cause l'esprit du Beatenberg et le 
consensus favorable qul s'est degage depuls lors entre las 
partls representes au Conseil federal. 
Notre ralllement temolgne de notre sens des responsablli
tes. Pour l'avenir de la Suisse, nous renonc;:ons tempo
rairement et peut-ätre un peu plus facllement puisque l'on 
a limite la validite du regime financler a douze ans, a nos 
revendicatlons pour une plus grande Justlce sociale. 
En resume, nous alions donc soutenir las proposltlons de 
la majorite en ce qul concerne l'artlcle 8, 3e alinea, soit 
une deduction de 4000 francs pour las personnes mariees, 
de 2000 francs par enfant, de 3000 francs pour les per
sonnes necessiteuses et a la charge du contribuable et de 
2500 et 3000 francs pour les primes d'assurance. 
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Nous vous proposons d'en rester ä une deduction de 4000 
francs pour le prodult du travall de l'epouse et de rejeter 
les propositions de mlnorlte Jaeger, Auhry et Biel. Enfin, 
en ce qui concerne le taux maxlmum de l'imp0t de defen
se nationale, nous vous demandons de vous en tenir ä la 
propositlon de la majorlte de la commission et · de rejeter 
la proposition mlnorltaire Carobbio. 

Stucky: Elntachheitshalber kann ich mich auch gleich zu 
den Anträgen Segmüller und Jaeger sowie Darbellay äus
sern. 
Sehen Sie, die Steuergesetzgebung zu machen ist immer 
ein unerfreuliches Handwerk. Es gibt nur eine schöne Tä
tigkeit dabei: das Ist das Festsetzen der Abzüge. Es 
kommt mir so vor, wie wenn man einen versalzenen Ku
chen backen müsste und dann darüber noch ein paar Ro
sinen streuen kann. Und das machen nun Frau Segmüller 
und Herr Jaeger in grösserem Masse, wobei ich zugeben 
muss, dass wir uns hier In einem ausgesprochenen Ermes
sensbereich befinden; es Ist immer ein Abwägen, wie weit 
man gehen kann oder gehen will. Nur müssen wir uns klar 
sein, dass wir Irgendwo die Grenze ziehen müssen; die 
Kommission Ist sich auch klar gewesen, dass wir nicht 
allzu viele Steuermehreinnahmen aufgeben können. Man 
!<ann darüber streiten, ob wir diese 30 Millionen Franken -
je nach Rechnung sind es auch 45 Millionen, es kommt 
darauf an, von welcher Basis man ausgeht - ä tout prix 
haben müssen. Wenn ich aber jetzt abwäge, wie die Kom
mission vorgegangen ist, dann muss man doch klar erken
nen, dass sie hier Familienpolitik betrieben hat, sie ist der 
Familie nämlich ausgesprochen weit entgegengekommen. 
Hingegen haben alle Ledigen - und das sind ja nicht weni
ge unter den Stimmbürgern - den Kürzeren gezogen. Ich 
nehme einmal das Beispiel einer Familie mit zwei Kindern 
und einer erwerbstätigen Ehefrau. Hier wären Mehrabzüge 
von jetzt 6100 Franken nach Kommissionsantrag vorgese
hen (der Bundesrat wollte 1600 Fr. mehr geben), also 
praktisch das Vierfache, während die Ledigen ganze 
500 Franken mehr abziehen können als bisher. Das ist der 
einzige Ausgleich der kalten Progression. Hierzu darf man 
doch festhalten, dass man die Gewichte tatsächlich sehr 
zugunsten der Familie verstärkt oder verlagert hat. 
Ich kann aber auch noch an einem weiteren Beispiel -
und damit komme Ich speziell auf das Erwerbseinkommen 
- zeigen, dass die verheiratete, erwerbstätige Frau wesent
lich besser gestellt Ist als Ihre ledige Mitarbeiterin. Neh
men Sie einmal zwei Krankenschwestern, eine Verheirate
te und eine Ledige. Beide verdienen 30 000 Franken, die 
Verheiratete hat keine Kinder. Dann bezahlt nach meinen 
Rechnungen die Verheiratete mit den gegebenen Abzügen 
der Kommission noch 108 Franken Wehrsteuer, vorausge
setzt, der Ehemann sei nicht erwerbstätig, und die Ledige 
bezahlt 285 Franken, also beinahe das Dreifache. (Dabei 
müssen Sie auch sehen, dass sehr oft der Ehemann noch 
erwerbstätig Ist und damit entsprechend auch die wirt
schaftliche Situation dieser Familie - Ich habe gesagt: 
ohne Kinder - wesentlich verstärkt wird gegenüber dem 
Ledigen! 
Im Grunde genommen handelt es sich beim Abzug 
für Erwerbseinkommen einzig um den Ausgleich der 
Mehrkosten zufolge der Erwerbstätigkeit. Dabei stossen 
wir noch auf ein zusätzliches, sachliches Problem. Es Ist 
gestern kurz angeschnitten worden. Wir gewähren hier 
eine Pauschallerung. Das Ist aber grundsätzlich falsch. 
Nehmen Sie die Frau, die voll arbeitet, die tatsächlich het
zen muss, damit sie Arbeit und Famllle bewältigen kann. 
Sie Ist steuerrechtlich genau gleichgestellt wie die Frau, 
die zwei Stunden am Tag arbeiten geht und ohne weiteres 
ihren Haushalt daneben noch führen kann. Wenn wir 
schon in diesem Sektor Abzüge gewähren, dann sollte 
man doch Prozentabzüge gewähren. Ich will keinen ent
sprechenden Antrag stellen, weil das die Vorlage kompli
zieren würde. Ich halte aber dafür, dass den Ledigen in der 
ganzen Vorlage bis zur Grenze des Zumutbaren viel zuge-

mutet wird mit einer Vorlage, die wir ja Im Volk durchbrin
gen wollen. Ich habe aber darauf verzichtet, zugunsten der 
Ledigen einen Antrag zu stellen, weil eine gewisse Diszi
plin notwendig ist, um zu diesem Kompromiss der Kom
mission zu stehen. Und es handelt sich hier um einen 
Kompromiss mit allen Vor- und Nachteilen. 

Schliesslich darf ich auch den beiden Antragstellern Jae
ger und Segmüller sagen, dass sie natürlich nicht überse
hen dürfen, dass auch die Kantone beim Erwerbseinkom
men spezielle Abzüge gewähren und damit ein Kumula
tionseffekt entsteht, der wiederum Im Grunde genommen 
zulasten der Ledigen geht. 
Zum Schluss aber noch etwas, Frau Segmüller, wo Ich 
Ihnen voll zustimmen kann: nämlich formell zu sagen, dass 
es sich um den zweitverdienenden Ehegatten handeln soll. 
Es wäre gut, wenn wir diese Nomenklatur auch hier ein
führen würden, ich weiss aber nicht, ob Sie entsprechend 
schriftlich einen Antrag gestellt haben; ich hoffe es. 

Augsburger: In Artikel 8 Absatz 3 ist ein steuerfreier Be
trag vom Erwerbseinkommen der Ehefrau vorgesehen. Ich 
habe mich bei Kommlsslonsmltgliedern bemüht, eine au
thentische Interpretation des Begriffes «Erwerbseinkommen 
der Ehefrau» zu erhalten und feststellen müssen, dass die 
Meinungen hierüber auseinandergehen. Offenbar hat sich 
die Kommission in dieser Frage gar nicht ausgesprochen. 
Es hat aber den Anschein, als soll der Abzug von 4000 
Franken gemäss Mehrheit der Kommission nur Gültigkeit 
haben, wenn ein Lohnausweis vorliegt, oder anders ge
sagt, man beschränkt die Abzugsmöglichkeit auf die un
selbständig erwerbende Ehefrau. Wenn dem so sein sollte, 
frage ich mich, weshalb man dies in Absatz 3 des Arti
kels 8 nicht ausdrücklich sagt. 
Ich bin allerdings der Meinung, dass eine Lösung höchst 
ungerecht wäre, die zweierlei Recht schafft, speziell ange
sichts der Tatsache, dass nun die Abzüge doch eine be
achtliche Höhe erreichen. Warum soll ein unselbständig 
erwerbendes Ehepaar 4000 Franken vom Einkommen der 
Ehefrau in Abzug bringen können, aber ein selbständig 
erwerbendes Ehepaar in Landwirtschaft und Gewerbe, 
fa!ls das Erwerbseinkommen gemeinsam erarbeitet wird, 
leer ausgehen? Es gibt keinen stichhaltigen Grund, so zu 
handeln. Man darf nicht ständig davon reden, dass die 
selbständigen Existenzen erhalten bleiben müssen, und In 
der Praxis dann eine Politik einschlagen, die das Gegen• 
teil bewirkt. Oder will man Im Zeitpunkt, da gleiche Rechte 
für Mann und Frau zur Abstimmung kommen, einen Selb
ständigerwerbenden zwingen, über die Gesellschaftsform 
der AG die Ehefrau zur Angestellten zu machen, damit ein 
Steuerfreibetrag gewährt wird? Für mich Ist Erwerbsein
kommen Erwerbseinkommen, ob getrennt oder gemeinsam 
erarbeitet, ob es sich um selbständig oder unselbstän
dig erwerbende steuerpflichtige handelt. Man sage mir 
nicht, meine Auffassung sei wegen fehlender. Kontrollmög
lichkeiten in der Praxis nicht durchführbar. Alle Kantone, 
die ein modernes Steuergesetz haben - und mein Kanton 
Bern gehört dazu -, kennen diese Abzugsmöglichkeiten 
bei Kantons- und Gemeindesteuern, und es ist wirklich 
nicht einzusehen, dass etwas, das dem Kanton möglich Ist, 
beim Bund nicht möglich sein sollte. Ich wäre dankbar, 
wenn die Kommissionssprecher und Herr Bundesrat Rlt
schard meiner Interpretation von Absatz 3 zustimmen 
könnten. 

Mme Aubry: II est regrettable que la discussion de cet 
article se deroule alors que l'hemicycle est ä moitle 
vide. 
Je serai brave dans mes considerations, un certaln nom
bre de choses que je voulais dlre ayant dejä ete dites. 

Si j'ai soutenu la proposition de minorite Jaeger et Blei, 
c'est parce que je remplac;:ais un collegue membre de la 
commission et qu'il me semble juste de soutenir la famille, 
comme l'a demande Mme Segmüller. 
La difference entre le montant de la deduction pour le 
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travail de l'epouse propose par la majorite de Ja commis
slon - 4000 francs - et celui que propose Ja minorite -
5000 francs - n'est pas enorme, j'en conviens. Elle repre
sente cependant pour la Confederation une perte de 20 
millions. 
Je me suis ralliee a cette proposition parce que j'estime 
qu'il faut s'efforcer de favoriser les couples maries par 
rapport aux couples illegitimes. De plus en plus nombreux 
sont en effet les jeunes qui vivent ensemble, travaillent 
chacun de leur cöte et beneficlent de deux salaires sans 
etre soumls a la regle qui veut que les revenus des deux 
membres du couple soient additionnes pour le calcul du 
taux de l'impöt, si bien que ceux-ci dolvent payer plus 
d'impöts que les couples non maries. L'allegement de 5000 
francs demande par la minorite de Ja commission serait 
pour les couples legitimes une sorte d'encouragement non 
seulement sur le plan material, mals aussi sur le plan mo
ral. 
Je n'ignore pas que la caisse federale a de plus en plus 
besoin de rentrees fiscales, mals i'on devrait comprendre 
qu'une deduction trop minlme - et celle de 2500 francs 
proposee par le Conseil federal est trop minime - n'encou
rage pas ies jeunes a se marier. Elle les encourage bien 
plutöt a vivre en union libre. 
En outre, de plus en plus nombreuses sont les femmes qul 
travaillent, non seulement par plaisir ou pour se passer le 
temps, mais aussi parce que le salaire du mari n'est pas · 
toujours suffisant pour assurer la formation profession
nelle des enfants et meme simplement pour permettre 
d'elever dignement une famille. Nous n'en sommes pas 
encore a l'imposition separee des salalres des epoux qui 
travaillent et, en attendant le jour ou ce postulat sera 
realise - mais dans comblen d'annees le Conseil federal 
nous presentera-t-il un projet dans ce sens? - je vous 
demande d'appuyer la proposition presentee par la minori
te de la commisslon. Ce serait la un geste en faveur des 
couples dont les deux membres travaillent, situation qui ne 
comporte pas que des avantages. 

Hofmann: Es geht bei der zur Diskussion stehenden Erhö
hung der Sozialabzüge um ein Mittel zum teilweisen Aus
gleich der Folgen der kalten Progression. Bel der Gestal
tung einer Finanzvorlage sind stets verschiedene Besteue
rungsgrundsätze zu beachten. Es sind verschiedene Ziele 
zu verfolgen. Daraus ergeben sich auch Zielkonflikte. Die 
Ziele sind daher gegenseitig abzuwägen. Unter diesen 
Zielkonflikten leidet jeweils auch der Ausgleich der kalten 
Progression. Wenn wir die Besteuerungsgrundsätze be
trachten, so können wir erstens die ethlsch-sozlalpolitl
schen Grundsätze erwähnen. Es sind die Gerechtigkeits
postulate. Es geht um die Umverteilung von Einkommen 
über die Steuern durch unterschiedliche Belastungen. Da
her haben wir auch den progressiven Steuertarif und nicht 
einen proportionalen. Bel einem proportionalen Steuertarif 
hätten wir das Problem der kalten Progression nicht. 
Zu den ethisch-sozialpolitischen Grundsätzen gehört die 
Gestaltung der Sozialabzüge. Die Kommission hat den 
Weg über die Erhöhung der Sozialabzüge zum teilweisen 
Ausgleich der kalten Progression gewählt, um eine fami
llenpolitlsch bessere Lösung zu treffen, als sie der 
Bundesrat vorgeschlagen hat. Man muss zugestehen, dass 
auf den ersten Blick die Ledigen nun schlechter wegkom
men, weil die Minderbelastung im Maximum 66 Franken 
beträgt. Nimmt man aber ein Ehepaar ohne Kinder mit 
einem Erwerbseinkommen von 50 000 Franken, so sieht 
man, dass ein solches 550 Frank~n Steuern an den Bund 
zu entrichten hat, während als beide noch ledig waren und 
er 30 000 und sie 20 000 Franken Einkommen versteuerte, 
sie zusammen nur die Hälfte des Steuerbetrages zu ent
richten hatten, nämlich 328 Franken. Genau gleich ist es 
auch bei einem Gesamteinkommen von 80 000 oder 
100 000 Franken; es ergibt sich durch eine Verheiratung, 
sofern die Ehefrau erwerbstätig bleibt, rund die doppelte 
Steuerbelastung. Aus dieser Sicht ist die Lösung der Kom
mission verantwortbar. 

Wir haben zweitens auch fiskalisch-budgetäre Grundsätze 
zu beachten. Wir müssen eine deckungspolltische Anpas
sungsfähigkeit besitzen; der Auftrag zum Budgetausgleich 
besteht nach wie vor und ist in der Gesetzgebung veran
kert. Bei der Vornahme von Entlastungen dürfen wir unter 
Beachtung fiskalisch-budgetärer Grundsätze nicht zu weit 
gehen, weil wir anderseits auch bei der Einnahmenbe
schaffung Grundsätze zu beachten haben. Das sind vor 
allem, drittens, die wirtschaftspolitischen, die ordnungspoll
tischen Grundsätze. Wir haben festgestellt, dass wir die 
Warenumsatzsteuer, wollen wir eine Verzerrung des Wett
bewerbes verhüten, nicht beliebig erhöhen können (taxe 
occuite). Also können wir nicht auf der einen Seite beliebi
ge grosse Entlastungen vornehmen und sie anderseits 
durch beliebige Mehrbelastungen ausgleichen wollen. Da
her können wir den Anträgen Segmüller und Jaeger nicht 
zustimmen. 
Viertens führen steuerrechtliche und steuertechnische 
Grundsätze dazu, dass unter den heutigen Gegebenheiten 
nur eine zweijährige Veranlagung möglich Ist. Das mildert 
die Folgen der kalten Progression. 
Alle erwähnten Grundsätze führen dazu, dass wir von der 
SVP aus die Anträge der Mehrheit der Kommission unter
stützen. Die Anträge der Mehrheit der Kommission führen 
auch zu einer Entlastung der mittleren Einkommen; gerade 
sie leiden wegen der heutigen Gestaltung des Steuertarifs 
am stärksten unter den Folgen der kalten Progression. 
ich bitte Sie also, die Anträge der Mehrheit der Kommis
sion zu unterstützen und die anderslautenden Anträge ab
zulehnen. 

Blrcher: Ich bitte Sie schon, wenn wir jetzt an den Anträ
gen der Kommission herumdoktern, doch auf die Symme
trie zu schauen. Wir hätten ja Gelegenheit gehabt, beim 
Wehrsteuertarif Korrekturen zu machen, haben dort aber 
darauf verzichtet. Wenn wir jetzt hier auf die Linie der 
CVP einschwenken und zweimal Sozialabzugserhöhungen 
von je 500 Franken, also von 4000 auf 4500 Franken, bei 
den erwerbstätigen Ehefrauen, aber auch bei den nlchter
werbstätigen Ehefrauen gewähren, dann ist doch die ge
samte Symmetrie gestört. Ich möchte Ihnen sehr beliebt 
machen, auf den Antrag des Kollegen Jaeger einzu
schwenken. Er hat die Korrektur so gemacht, dass wir für 
die Verheirateten bei 4000 Franken bleiben, gemäss Kom
missionsantrag, aber bei den erwerbstätigen Ehefrauen auf 
5000 Franken gehen, weil ja gerade diese Ehepaare infol
ge der kalten Progression sehr viel stärker unter dem heu
tigen Wehrsteuertarif zu leiden haben. Wir haben auf die 
Ausmerzung der kalten Progression verzichtet, also rut
schen doch. Ehepaare, wo die Ehefrau erwerbstätig ist, 
sehr viel stärker in die Steuertarife hinauf, wo die kalte 
Progression nun wirklich zuschlägt. Deshalb wäre es ein 
gerechter Ausgleich, dort jetzt den starken Fünftausen
der-Abzug zu machen; damit würden wir die fehlende Ta
rifkorrektur ausgleichen. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag Jaeger/Aubry/Biel (Abzug 
von 5000 Franken für die erwerbstätige Ehefrau) zuzustim
men und es bei der verheirateten Ehefrau, die nicht er
werbstätig ist, beim Kommissionsantrag (4000 Franken) zu 
belassen. 

Kaufmann: Ich möchte mich ganz kurz halten. Die Aeusse
rung von Herrn Augsburger hat mich· bewogen, hier noch
mals auf die Tribüne zu steigen. Wir müssen klar feststel
len: Seit zehn oder zwanzig Jahren besteht die Wehrsteu
erpraxis, dass gewerbetreibende Eheleute und Bauern den 
Abzug für erwerbstätige Ehefrauen geltend machen kön
nen. 
Noch ein Wort zur Frage der Besteuerung der Ehegatten. 
Es ist behauptet worden, dass die Geschiedenen die Leid
tragenden seien. Man vergisst jedoch, dass die Ehegatten 
auf den Rabatt zu verzichten haben, so dass sie von die
ser Vorlage praktisch auch nicht profitieren. Ich glaube 
daher, dass vor allem die Ehegatten - nicht nur die er-



Regime financler 238 N 12 mars 1981 

werbstätlgen Ehegatten -, einen gewissen Anspruch ha
ben, auch von dieser kalten Progression etwas zurückzu
erhalten. 
Ich möchte Ihnen beliebt machen, dem Antrag von Frau 
Segmüller zuzustimmen. 

Frau SegmDller: Nachdem wenigstens meine Anregung zur 
Terminologie, die ja den Vorteil hat, nichts zu kosten, of
fensichtlich auf Wohlwollen stösst und im Hinblick auf das 
neue Eherecht geboten erscheint, stelle Ich den Antrag, 
den Ausdruck «Erwerbseinkommen der Ehefrau» abzuän
dern und «Erwerbseinkommen des zweitverdlenenden 
Ehegatten» zu sagen. Französisch würde das heissen «re
venu du travail du conjolnt». Ich hoffe, dass Sie diesem 
Antrag, der offiziell bereits abgesegnet Ist, zustimmen, 
obwohl er nicht schriftlich vorliegt. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Die von der Mehr
heit beantragten Sozialabzüge sind das Ergebnis eines 
sehr harten Ringens. Das Votum Riesen hat Ihnen klarge
macht, wo die Gründe liegen. Es war insbesondere für die 
Sozialdemokraten schwierig, dass man die Rabatte strich 
und die Sozialabzüge so stark erhöhte; denn aus unserer 
Sicht sind die Sozialabzüge so sozial eben auch nicht, 
weil die höheren Einkommen davon unverhältnlsmässig 
mehr profitieren. Es war denn auch kein Zufall, dass man 
In der Kommission ein .bisschen erschrak, als man In einer 
nächsten Sitzung sah, wie sich das auf die einzelnen Ein
kommenskategorien auswirkt. Dies führte zu einem Wle
dererwägungsantrag von selten der CVP, die Rabatte wie
der einzuführen, doch kam dieser Antrag zu spät, weil 
man sich bereits auf die höheren Sozialabzüge geeinigt 
hatte. Das zeigt ihnen aber auch, dass wir bei jeder Ver
änderung der Sozialabzüge sehr vorsichtig sein müssen, 
weil sich daraus sehr starke Steuertarifänderungen für die 
einzelnen Einkommenskategorien ergeben können. Wenn 
man das sieht, Ist man plötzlich nicht mehr ohne weiteres 
bereit, solche Abzüge· zu gewähren. Ich möchte Sie des
halb dringend bitten, bei den Abzügen zu bleiben, welche 
die Kommission ausgehandelt hat. 
Der Antrag von Frau Segmüller, den Verhelratetenabzug 
um nochmals 500 Franken zu erhöhen, würde den Bund 35 
Millionen Franken kosten. Hier muss Ich Herrn Stucky voll
kommen Recht geben: Wir müssen aufpassen, dass wir 
nicht die Opposition der Ledigen bekommen. Diese Vorla
ge Ist sehr famillenfreundlich geworden, während die Ledi
gen jetzt keinen grossen Ausgleich durch die teilweise 
Beseitigung der kalten Progression mehr haben. Sie wären 
bei der Rabattlösung besser gefahren. Ich bitte Sie also, 
diesen Antrag abzulehnen. 
Dagegen stimme Ich dem redaktionellen Abänderungsan
trag gerne zu. Wenn uns die Sache nichts kostet, sind wir 
meistens dafür. Es muss sicher helssen, dass man nicht 
einen Abzug vom Erwerbseinkommen der Ehefrau macht, 
sondern einen Abzug vom Erwerbseinkommen des zweit
verdienenden Ehegatten. Im Französischen kennt man 
hier, wie Immer, eine elegantere Formulierung und spricht 
vom «revenu du conjolnt». Dieser Ausdruck Ist für die 
französische Fassung genügend. Diese Textänderung er
scheint mir auch richtig Im Hinblick auf das neue Ehe
recht, das Ja partnerschaftlich werden soll und vielleicht 
auch in der Realität dazu führen wird, dass hie und da ein 
Mann den Haushalt führt und die Frau dem Erwerb nach
geht, wenn es den beiden so gefällt. 
Die Anträge von Frau Segmüiler, den Abzug um 500 Fran
ken zu erhöhen, wenn beide Ehegatten verdienen, kostet 
den Bund 10 Millionen Franken; der Antrag Jaeger hätte 
dagegen einen Einnahmenausfall von 20 Millionen Franken 
zur Folge. Das Ist ein heikles Problem. Wir haben das 
Splitting nicht, und Herr Stucky hat das vielleicht doch 
nicht ganz richtig dargestellt. Wenn zwei heiraten und bei
de arbeiten noch, dann kommen sie eben in eine sehr viel 
höhere Progression. Solange wir dieses Problem nicht ge
löst haben, Ist sehr wahrscheinlich die Besteuerung recht 

ungerecht, vor allem dort, wo die Frau voll erwerbstätig 
ist. 
Trotzdem möchte ich Sie bitten, auch diesen Antrag abzu
lehnen, weil er wiederum 20 Millionen Franken Ausfälle 
bringt und erneut dazu führt, dass vor allem die hohen 
Einkommen noch mehr entlastet werden. 
Es scheint mir aber auch ganz wichtig, dass man den An
trag Darbeliay ablehnt. Er sieht sehr harmlos aus, und 
vielleicht hat es He'rr Darbellay wirklich auch so gemeint. 
Er möchte, dass man nicht nur die Sparzinsen und die 
Versicherungszinsen abziehen kann; wie das in der jetzi
gen Vorlage vorgesehen ist, sondern dass man auch - Ich 
habe die Formulierung jetzt nicht mehr genau präsent -
den Mietwert der eigenen Wohnung einsetzen kann. Das 
tönt recht plausibel. Aber Sie müssen sich klar machen, 
dass damit eine grundlegende neue Aenderung hinein
kommt. Wir haben bis jetzt alles getan, keine grundlegen
den Aenderungen vorzunehmen. Ich möchte auch darauf 
hinweisen, dass jeder Kanton den Mietwert wieder anders 
einschätzt. In den einzelnen Kantonen finden darüber 
grosse Debatten statt. Wir führen In Zürich endlose Dis
kussionen über den Mietwert und wie hoch er bei den 
Steuern eingesetzt werden soll. Wenn Sie hier den Haus
besitzer privilegieren, dann kommen natürlich die Mieter 
und sagen: «Dann wir auch, aus Gründen der Gleichbe
handlungl» Man kann nicht gut für den Hausbesitzer ein 
Privileg schaffen, das man nicht auf andere ausdehnt, auf 
jene, die noch nicht soviel gespart haben, dass sie zu 
einem eigenen Haus gekommen sind. 
Ich würde also auch hier sagen: Verzichten wir auf Aende
rungen. Bleiben wir bei den von der Kommission in einer 
wirklich langen Arbeit und einer langen Auseinanderset
zung erarbeiteten Sozialabzügen. 

M. de Chastonay, rapporteur: Je precise que le Conseil fede
ral s'est rallle a la proposition de la commisslon en ce 
qui concerne la teneur et le contenu de l'article 8, chiffre 3, 
des dispositions transitoires dont nous debattons malnte
na:nt et qu-1 ont trait precisement a,ux deductions sociales. 
Alors que sur le plan global et total des deductions qul ont 

. ete faites, le projet du Conseil federal porte sur le montant 
de 120 miliions de francs, le projet de la commission porte, 
lul, sur 345 miliions, soft une difference positive en faveur 
du contribuabie de 225 milHons de francs. C'est dooo 
345 mil-tions de francs qlJ'e les contribuables suisses n'au
ron1 plus a debourser g,räce aux nourveHes deductions 
sociaies. 
Quand on sait qua ces contribuables sont pres de 
2 300 000 dans notre pays et qu'ils ont" paye chacun 865 
francs par an d'impöt federal direct pour la 18e periode, 
on mesure d'emblee ce que ces 345 millions de francs 
representent comme Impact dans le porte-monnale du 
contribuable suisse assujetti a l'impöt federai direct. 
Mme Segmüller nous propose de porter a 4500 francs las 
deductions pour las personnes marlees et a 4500 francs 
egalement les deductlons pour le produit du travall du 
conjoint. Elle a modifle sa proposition dans un sens plus 
general qui interesse a ia fois le mari et l'epouse. La pro
positlon de Mme Segmüller apparatt tres sympathique et 
l'on peut comprendre que l'on veuille avantager, par des 
deductions sociaies plus elevees, les personnes mariees 
et les conjolnts qui exercent une activite iucrative par rap
port aux celibataires, veufs ou autres, bien qua dans les 
discussions de la commlssion, le souci s'est egalement 
manifeste - notamment de la part de M. Jeimini - d'avan
tager queique peu ies celibataires par rapport aux per
sonnes marlees. Le probieme des deductions sociales, 
inutile de le dire, a retenu ionguement i'attention de la 
commission et les chiffres admis l'ont ete sur la base d'un 
compromls general qul tient compte, d'une part de l'lnci
dence financiere de ces deductions sur la caisse. federale 
- c'est un eiement important -, et d'autre part de notre 
soucl d'avantager la familie. 
Cela veut blen dire que l'on peut discuter vraiment a perte 
de vue pour savoir si l'on doit augmenter de 500 francs icl, 

LO 
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de 1000 francs la, ou sl l'on doit ameliorer !es deductions 
soclales en faveur de la personne mariee par rapport ä 
d'autres personnes. En fin de compte, je crols que c'est le 
resultat global qui doit nous preoccuper. 
Je vous demande donc de rejeter la proposition de Mme 
Segmüller malgre le souci que son auteur manifeste 
d'avantager la famille et les personnes mariees, categorle 
de contribuables qui, je dois le relever quand meme, a 
attire l'attention blenveillante de votre commission dont 
la majorite a ete bien plus ioin que le Conseil federal dans 
le montant des deductions proposees. Et puis, in cauda 
vananum, la proposition de Mme Segmüller nous coate 45 
millions de francs, 45 miliions dont nous privons ia Confe
deration. II y a la aussi un element dont vous devez tenir 
campte dans le refus de cette proposition que la majorite 
de la commission vous propose. 
J'en viens a la proposition Jaeger. Nous avons egalement 
largement debattu de ce probleme dans la commission. 
En intervenant dans ie domaine des deductlons, 
personnelles et en iaissant de cöte les reductions 11-
neaires qui ont ete proposees par le Conseil federal, nous 
avons estime que nous atteindrions mieux Ies buts qua 
nous nous sommes fixes, a savoir le degrevement fiscaf 
envers la famille ou ses membres. Cela correspond aussl, 
on l'a suffisamment dit et repete ici, ä une certaine com
pensation de la progression a froid. 
En rejetant ia proposition que notre collegue Siel a falte ä 
la seance du 19 janvier a Beatenberg et qui demandait de 
porter la deduction pour le produit du travall de l'epouse 
a 5000 francs, alors qua le Conseil federal proposalt 
2500 francs et que la majorite de la commission l'a portee 
ä 4000 francs, nous avons pratique ia politique du compro
mis face aux variantes qui nous etaient proposees dans 
qual:liment toutes les rubriques de la lettre a de l'article 8, 
3e alinea, des dispositions transitoires. La aussi un consen
sus a ete trouve qui, a notre avis, satisfait en definitive les 
optlons politiques des auteurs de ces propositions. Je 
vous signale que si la proposition Jaeger a ete rejetee par 
24 voix contre 4, c'est parce qu'en definitive les montants 
des deductions sociales qui atteignent deja plus de 345 
mllllons nous paraissent suffisants et nous amenent en 
definitive a une pure question d'appreciation et de do
sage, dosage qul a paru suffisant ä la majorite de ia com
mission. 

Je ne veux pas m'etendre davantage mals je voudrais 
simplement dire ä Mme Aubry que la p-roposition que vous 
soutenez n'encour-age pas le mariage. C'est bien plutöt l,a 
propositlon de Mme Segmüller qui encouragerait, comme 
l'a fait d'ailleurs la majorite de la commission, las per
sonnes mariees qui voient leurs deductions soclales passer 
de 3000 a 4000 francs. En tout etat de cause, la propositlon 
Jaeger coate a nouveau 20 millions de francs a la calsse 
federale. II convlent pour ies raisons citees tout a !'heure 
de la rejeter et d& voter pour la majorite de la commission, 
appuyee d'ailleurs par le Conseil federal. J'en viens main
tenant a la proposition de M. Darbellay. 

II faut rappeler tout d'abord que las deductions pour les 
primes d'assurance et lnterets de capitaux d'epargne ont 
ete instituees par l'arrete federal du 11 mars 1971, accepte 
par le peuple et les cantons en date du 6 juin 1971. 

Le message du Conseil federal precisait que par primes 
d'assurance et interets de capitaux, il ne fallait pas seule
ment entendre les primes d'assurance-accldents et ma
ladie, celles des caisses de pension et assurance
chömage mals encore les interets des capitaux d'epargne, 
solt les interets des avoirs d'epargne, des bons de dep0t, 
des bons de caisse, des carnets d'epargne et des obliga
tions etrangeres ou autres. 

L'intention du legislateur a l'epoque etait claire. Elle s'est 
manifestee en faveur d'une Interpretation extensive des 
deductions appliquees dans le domaine des primes d'as
surance et des lnterets de capitaux. De meme l'idee de 
depart dans ces deductions etait de favoriser la conclu-

slon d'assurances maladle-accidents ou ch0mage, de 
meme qu'elle devait encourager et favoriser l'epargne in
dividuelle. La proposltlon de M. Darbellay, aussi sedul
sante soit-elle, introduit un tout nouvel element dans notre 
projet, element qui ne s'lnscrit pas dans l'optlque ayant 
preside a prlvllegler soit las prlmes d'assurance, soit 
l'epargne. Des lors, II est apparu a la commisslon que le 
projet dont nous debattons ne se prete que fort peu ou 
meme mal aux Innovations qu'II Importe de discuter, non 
pas aujourd'hui mais dans le cadre, peut-etre, d'une legls
latlon d'executlon qui devrait etre mise sur pied en regard 
de tout le probleme de i'harmonisation fiscale. 

En tout etat, la propositlon Darbellay souleve diverses 
questions lmportantes, notamment celle de son applica
fion en fonctlon du princtpe de l'egallte de tralitement en
vers las Iocataires, prlnclpe qul ne serait respecte qua 
pour autant qua, face a une sltuatlon donnee, le meme 
revenu soit pris en consideration, ce qul sera extreme
ment difficlle a obtenir. L'on n'ignore pas en effet les 
grandes dlfferences qua notre pays connait en matlere de 
loyer. Je vous demande donc de rejeter la propositlon 
Darbellay en fonctlon de cette Importante Innovation 
qu'elle introduit dans le projet, Innovation Inedita qua la 
commission ne desirait pas. Je vous prle de vous ralller au 
texte de Ia majorite de Ia commlssion, appuye en cela par 
le Conseil ffederal. 

Bundesrat Rltschard: Der Bundesrat hatte ja bei dem Ra
battsystem eine Korrektur der kalten Progression vorge
schlagen. Die Kommission hat dann dieses System In das 
System der Abzüge hinein verwoben, so dass also der 
Antrag des Bundesrates wegfällt; wir haben uns den An
trägen der Kommission angeschlossen. 
Ich kann hier nicht viel Neues sagen. Alle jene, die schon 
an der Beratung von Steuergesetzen mitgewirkt haben, 
wissen, dass diese Fragen der Abzüge immer das schwie
rigste Problem darstellen, weil hier sehr viel Ermessen und 
auch relative sowie gelegentlich auch emotionale Vorstel
lungen und dergleichen Gültigkeit haben können. Es ist 
wahrscheinlich ausserordentlich schwierig, hier überhaupt 
die optimale Gerechtigkeit zu finden. Die Steuerverwal
tung, die ja einige Erfahrung hat, wie auch Ich persönlich 
- Im Bundesrat ist das auch diskutiert worden - haben 
den Eindruck, dass das System, das die Kommission nach 
langen Diskussionen da erarbeitet hat, eine gewisse Logik 
aufweist - sie ist jetzt dargelegt worden -, und dass jede 
Aenderung natürlich zu Verzerrungen führt. Ich sage das 
nicht allaln wegen der Ausfälle, die immerhin In der Grös
senordnung von über 30 Millionen Franken entstellen. Die
ser Betrag muss natürlich aooh wieder Irgendwie gedecikt 
werden d'urch andere. Wichtiger ist wohl d•as Gefühl, man 
komme zu gerechten, einigermassen logischen Abzügen. 
Man sollte hier bei den Abzügen bei der Wehrsteuer im
mer auch bedenken, dass sie eine Signalwirkung auf die 
Abzüge bei den Kantonen haben. Wenn bei der Bundes
steuer ein gewisser Abzug eine gewisse Höhe hat, übt das 
natürlich eine Sogwirkung aus. Von den Kantonen wird 
dann erwartet, dass sie ebenso hoch gehen. Das wäre an 
sich vielleicht nicht so dramatisch. Aber Irgend einmal 
wollen wir ja darauf hinarbeiten, die Steuern wenigstens In 
sehr rudimentären Fragen irgendwie zu harmonisieren. Je
des Auseinanderklappen führt natürlich dann zu Schwie
rigkeiten, weil vor allem finanzschwache Kantone solche 
Abzüge nicht gewähren können, wie sie der Bund hier 
gewährt. Soweit zu diesem Abzugssystem. Ich glaube also, 
dass das, was die Kommission hier mühevoll gefunden hat, 
richtig ist. 
Ich muss Herrn Darbellay auch enttäuschen. Er kommt mit 
einer ganz neuen Komponente in dieses Abzugssystem hin
ein, mit einem an sich guten Gedanken: Sparförderung 
oder Förderung des Eigentums. Er will den Mietwert der 
eigenen Wohnung Irgendwie da miteinbeziehen. Ich habe 
die Steuerverwaltung um einen Bericht darüber gebeten, 
was das für Folgen hätte. Sie schreibt, und das drängt 
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sich auf, dass man sorgfältig prüfen müsse, wie sich eine 
solche Neuerung unter dem Gesichtspunkt der Rechts
gleichheit mit den Mietern verhalte, ob da nicht eine Un
gleichheit entstehe. Die Rechtsgleichheit wäre wohl nur 
gewährleistet, wenn ganz allgemein ein entsprechender 
Abzug für hohe Auslagen gewährt würde. Das würde dann 
eben doch wieder zu weit führen und eine ganz andere 
Dimension auslösen, abgesehen davon, dass auch hier 
wahrscheinlich dann die Wirkungen auf die Kantone und 
ihre Steuergesetzgebung nicht ausbleiben würden. 
Ich möchte Sie bitten, den Anträgen der Kommission, die 
auch die Anträge des Bundesrates sind, zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
F0r den Antrag der Kommission 
F0r den Antrag SegmQller 

Abstimmung - Vota 
F0r den Antrag der Kommission 
F0r den Antrag Darbellay 

98 Stimmen 
30 Stimmen 

89 Stimmen 
38 Stimmen 

Le pr6sldent: Nous passons au produit du travail du con
Joint. Personne ne s'oppose a la nouvelle redaction propo
see, qul seralt ainsl adoptee. Au lieu du «travall de l'epou
se», II faudra donc llre «travall du conjolnt». 
Nous allons malntenant nous prononcer sur les montants 
des deductlons. 

Abstimmung - Vota 
Eventuell - A tltre prfll/mlnalre 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Segmüller 

Definitiv - Definltivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Segm0ller 

Art. 8 Abs. 3 BsL b 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Streichen 

Minderheit 
(Carobblo) 

36 Stimmen 
73 Stimmen 

98 Stimmen 
46 Stimmen 

Natürliche Personen: Die für ein Steuerjahr zu entrichten
de Steuer vom Einkommen beträgt: 

- bis 9699 Fr. Einkommen 0.- Fr.; 
- für 9700 Fr. Einkommen 22.- Fr. 

und für Je weitere 100 Fr. Einkommen 1.10 Fr. mehr; 
- für 22 000 Fr. Einkommen 157.30 Fr. 

und für je weitere 100 Fr. Einkommen 3.30 Fr. mehr; 
- für 38 500 Fr. Einkommen 701.80 Fr. 

und für je weitere 100 Fr. Einkommen 6.60 Fr. mehr; 
- für 55 000 Fr. Einkommen 1 790.80 Fr. 

und für je weitere 100 Fr. Einkommen 8.80 Fr. mehr; 
- für 71 500 Fr. Einkommen 3 242.80 Fr. 

und für je weitere 100 Fr. Einkommen 11.50 Fr. mehr; 
- für 80 000 Fr. Einkommen 4 220.30 Fr. 

und für Je weitere 100 Fr. Einkommen 13.- Fr. mehr 
- für 90 000 Fr. Einkommen 5 520.30 Fr. 

und für je weitere 100 Fr. Einkommen 14.50 Fr. mehr; 
- für 100 000 Fr. Einkommen 6 970.30 Fr. 

und für je weitere 100 Fr. Einkommen 16.- Fr. mehr 
- für 150 000 Fr. Einkommen 14 970.30 Fr. 

und für je weitere 100 Fr. Einkommen 16.50 Fr. mehr; 
- für 250 000 Fr. Einkommen 31 470.30 Fr. 

und für je weitere 100 Fr. Einkommen 17.- Fr. mehr; 
- für 367 600 Fr. Einkommen 51 642.30 Fr.; 
- für 367 700 Fr. Einkommen 51 478.- Fr. 

und für Je weitere 100 Fr. Einkommen 14.- Fr. mehr. 

Art. 8 al. 3 Iet. b 
Proposition de la commlss/on 

240 

Ma/orlte 
Bitter 

Mlnorite 
(Carobblo) 
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Personnes physlques: l'impöt sur le revenu net dQ pour 
une annee fiscale s'eleve: 

- jusqu'a 9699 fr. de revenu, a 
- pour 9700 fr. de revenu, a 

et, pour 100 fr. de revenu en plus 
- pour 22 000 fr. de revenu, a 

et, pour 100 fr. de revenu en plus 
- pour 38 500 fr. de revenu, a 

et, pour 100 fr. de revenu en plus 
- pour 55 000 fr. de revenu, a 

et, pour 100 fr. de revenu en plus 
- pour 71 500 fr. de revenu, a 

et, pour 100 fr. de revenu en plus 
- pour 80 000 fr. de revenu, a 

et, pour 100 fr. de revenu en plus 
- pour 90 000 fr. de revenu, a 

et, pour 100 fr. de revenu en plus 
- pour 100 000 fr. de revenu, a 

et, pour 100 fr. de revenu en plus 
- pour 150 000 fr. de revenu, ä 

et, pour 100 fr. de revenu en plus 
- pour 250 000 fr. de revenu, a 

et, pour 100 fr. de revenu en plus 
- pour 367 600 fr. de revenu, ä 
- pour 367 700 fr. de revenu, a 

et, pour 100 fr. de revenu en plus 

0.-fr.; 
22.-fr. 
1.10 fr. de plus; 

157.30 fr. 
3.30 fr. de plus; 

701.80 fr. 
6.60 fr. de plus; 

1 790.80 tr. 
8.80 fr. de plus; 

3242.80 tr. 
11.50 fr. de plus; 

4220.30 fr. 
13.- fr. de plus; 

5 520.30 fr. 
14.50 fr. de plus; 

6 970.30 fr. 
16.-fr. de plus; 

14 970.30 fr. 
16.50 fr. de plus; 

31 470.30 fr. 
17.- fr. de plus; 

51 642.30 fr.; 
51 478.-_fr. 

14.- fr. de plu1?. 

Le presldent: La propositlon de la minorite Carobblo a 
deja ete liquldee lors du vote precedent. 

Angenommen - Adopte 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
La debat sur cet ob/et est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12 Uhr 
La sflance est /evee a 12 heures 
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Art. 8 Abs. 3 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 8 al. 3 let. c 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 8 Abs. 3 Bst. c bis 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Ablehnung der Anträge der Minderheiten 

Minderheit I 
(Biel, Jaeger) 
Die Reinertragssteuer der Kapitalgesellschaften und Ge
nossenschaften beträgt: 
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1. 4 Prozent auf dem 4 Prozent des Kapitals und der 
Reserven nicht übersteigenden Teil des Reinertrages oder, 
wenn Kapital und Reserven 250 000 Franken nicht errei
chen, auf dem 10 000 Franken nicht übersteigenden Teil 
des Reinertrages, 
2. 10 Prozent auf dem übrigen Reinertrag; 

Minderheit II 
(Carobbio) 
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften entrichten 
auf der Steuer vom Reinertrag einen Zuschlag von 30 
Prozent; die Gesamtbelastung des Reinertrages beträgt 
höchstens 11,5 Prozent; 

Antrag Stich 
Bst. c bis 

Die Reinertragssteuer der Kapitalgesellschaften und Ge
nossenschaften beträgt 8,5 Prozent. 

Art. 8 al. 3 !et. c bis 

Proposition de Ja commission 

Majorite 
Rejet des proposltions de minorltes 

Mfnorite J 
{Blei, Jaeger) 

L'imp0t sur le rendement net des societes ä base de 
capitaux et des soch!ites cooperatives s'eleve a: 
1. 4 pour cent sur la partle du rendement net qui n'excede 
pas 4 pour cent du capital et des reserves ou, si le capital 
et les reserves sont inferleurs ä 250 000 francs, sur la 
partie du rendement net qui ri'excede pas 10 000 francs; 
2. 10 pour cent sur le rendement net restant; 

Minorite II 
(Carobblo) 
Les societes a base de capitaux et les soch~tes coopera
tives paient sur l'impOt annuel afferent au rendement net 
un supplement de 30 pour cent; l'impositlon globale du 
rendement net s'eleve au maximum a 11,5 pour cent; 

Proposition Stich 
Let. C bis 
L'imp0t sur le rendement net des socletes a base de 
capitaux et des societes cooperatlves s'eleve ä 8,5 pour 
cent. 

Blel, Sprecher der Minderheit 1: Wir haben den gleichen 
Antrag auch schon gestellt, wie viele Anträge, die wir hier 
diskutieren. Es geht um eine andere Besteuerung der ju
ristischen Personen, weil wir das heutige System für über
holt betrachten. Die Formulierung, die Ihnen hier von der 
Minderheit I vorgelegt wird, stammt übrigens von den kan
tonalen Finanzdirektoren; diese beabsichtigen, Im Rahmen 
einer Steuerharmonisierung - die übrigens längstens ver
sprochen ist - künftig in den Kantonen die juristischen 
Personen nach diesem sogenannten Zweistufentarif zu 
besteuern, und man beabsichtigt, auch beim Bund gele
gentlich auf dieses System überzugehen. So wie wir heute 
in der Schweiz die juristischen Personen besteuern, verlet
zen wir unseres Erachtens den Grundsatz der Besteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Es ist ja auch 
interessant, dass eigentlich nur .die Schweiz das System 
kennt, wonach man die juristischen Personen nach der 
sogenannten Rendite oder, Ertragsintensität besteuert. In 
den meisten Ländern kennt man eine proportionale Be
steuerung, wobei einzelne Länder einen Doppelsatz ken
nen, einen hohen Satz für die einbehaltenen Gewinne und 
einen tiefen Satz für die ausgeschütteten Gewinne, um die 
Doppelbesteuerung, die heute vorhanden ist, zu mildern. 
Was heisst im heutigen System die Besteuerung nach der 
Rendite oder der Rentabilität? Unter Rendite versteht man 
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hier das Verhältnis zwischen steuerbarem Reinertrag und 
steuerbarem Eigenkapital, das sich zusammensetzt aus 
dem Aktienkapital bzw. Genossenschaftskapital und den 
versteuerten Reserven. Der Anachronismus besteht nun 
darin, dass gleiches nicht gleich besteuert wird. Eine ar
beitsintensive Unternehmung zahlt ungleich mehr Steuern 
vom gleichen Reingewinn als eine kapitalintensive. Ein 
junges Unternehmen, das noch nicht Gelegenheit hatte, 
während Jahren Reserven anzusammeln, zahlt ungleich 
mehr Steuern als ein alteingesessenes, gut fundiertes Un
ternehmen. Meines Erachtens ist es endlich an der Zeit, 
diese ungleiche steuerliche Behandlung zu beseitigen. 

Dass sie ins Gewicht fällt, zeigen Ihnen die folgenden 
Zahlen: Gehen wir davon aus, dass drei Aktieng·esellschaften 
je 1 Million steuerbaren Reinertrag aufweisen. Nun nehmen 
Sie eine Unternehmung, die 10 Millionen Eigenkapital hat, 
also eine Rendite vo-n 10 Prozent. Die zahlt heute 6,77 Pro
zent des steuerbaren Reinertrages an Wehrsteuern. Hat 
das Unternehmen nur 4 Millionen Eigenkapital, also eine 
Rendite von 25 Prozent, zahlt es für den gleichen steuer
baren Reinertrag heute den Maximalsatz von 9,8 Prozent. 
Hat dagegen das Unternehmen (die Aktiengesellschaft) 20 
Millionen Eigenmittel, also eine Rendite von 5 Prozent, 
zahlt es nicht einmal ganz 4.4 Prozent des steuerbaren 
Reinertrages an Wehrsteuern. Das war ja auch der Grund, 
warum selbst die Finanzdirektoren zur Einsicht gekommen 
sind, dieses System sollte geändert werden. Sie schlagen 
einen Zweistufentarif vor, und zwar so wie wir ihn Ihnen 
unterbreitet haben. 
Was hätte nun für die gleichen Gesellschaften dieser 
Zweistufentarif für Folgen? Das Unternehmen mit 10 Millio
nen Eigenkapital, also einer Rendite von 10 Prozent, 
müsste statt 6, 77 Prozent 7,6 Prozent an Wehrsteuern zah
len, also etwas mehr. Das Unternehmen aber mit 4 Millio
nen Eigenkapital hätte noch rund 9,04 Prozent an Wehr
steuern zu entrichten, und das Unternehmen mit 20 Milllo
,nen Eigenkapital 5,2 Prozent ari Wehrsteuern. Die Verzer
rungen der Steuerbelastung würden etwas abgebaut. Sie 
bleiben immer noch bestehen, aber sie würden geringer. 
Zugleich hätte man den Vorteil, dass in allen Kantonen 
und auch beim Bund die Unternehmungen in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder Genossenschaft 
gleich behandelt würden. 
Ich glaube, man kann einige Gründe für diesen Zweistu
fentarif anführen, auch wenn ein proportionaler Steuer
satz eigentlich das richtige wäre. Es gibt ja die betriebs
wirtschaftliche Ueberlegung, wonach die Verzinsung des 
Eigenkapitals als Unkostenfaktor gilt, und aus dieser Sicht 
lässt sich ein tieferer Satz auf der Verzinsung des Eigen
kapitals rechtfertigen. 
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schatten bevorzugt und die kapitalschwachen benachtei
ligt sind. Herr Biel hat Ihnen hier bereits einige Zahlen 
genannt. 
Ich möchte nicht einmal die grossen Gesellschaften als 
Beispiel wählen, sondern kleine Aktiengesellschaften, 
wenn sie mit einem Reingewinn von 50 000 Franken rech
nen. Beträgt das Eigenkapital 100 000 Franken, dann zahlt 
man beispielsweise im Kanton Zürich - die Bundessteuer 
ist ja abhängig von der kantonalen Steuer, deshalb Ist sie 
unterschiedlich, weil die bezahlten Ste1J1ern als Aufwarn:I 
abgezogen werden können - mit 50 000 Franken Reinge
winn 3130 Franken. Hat die gleiche Gesellschaft 1 Million 
Eigenkapital und auch 50 000 Franken Reingewinn, dann 
zahlt sie 2244 Franken, also ziemlich genau zwei Drittel 
der Steuern, einzig und allein, weil sie kapitalstark Ist. Bel 
diesem Betrag ist sodann noch die Gesamtsteuer, also 
auch die Kapitalsteuer inbegriffen. Wenn man die Kapital
steuer berücksichtigt, sieht . es noch extremer aus. Im er
sten Fall mit 100 000 Franken Eigenkapital beträgt die Ka
pitalsteuer Fr. 82.50; es bleibt eine Ertragssteuer von 3048 
Franken. Bei der Aktiengesellschaft mit einer Million 
Eigenkapital beträgt die Kapitalsteuer 825 Franken, und 
die Reinertragsteuer beträgt dann noch 1419 Franken, d. h. 
die kleine Gesellschaft mit 100 000 Franken zahlt bei 
gleichviel Reinertrag mehr als doppelt soviel Reinertrag
steuer. Das ist einfach nicht haltbar. Deshalb ist die ganze 
Finanzwissenschaft durchaus der Meinung, dass einzig die 
proportionale Besteuerung den wirtschaftlichen Gegeben
heiten Rechnung trage. Ich selber bin der Auffassung, 
dass wir heute diesen Schritt tun sollten. Ich habe wenig 
Hoffnung auf die Steuerharmonisierung, besonders nach
dem Sie anlässlich dieser Debatte letzte Woche diese 
Steuer wieder bis 1994 befristet haben. Der Bundesrat 
wird natürlich sagen: Für eine befristete Steuer hat es 
ohnehin keinen Sinn, dass man zusätzliche Indexe erlässt. 
Er wird sich deshalb auch diese Frage schenken. Zudem 
scheint es mir aber richtig, dass man - wenn schon - den 
ganzen Schritt tut und wirklich einmal zu einer vernünfti
gen Steuerverordnung kommt. 
Ich weiss, was Sie darauf entgegnen werden. Sie werden 
sagen, dass man diese Vorlage nicht mit einer solchen 
Frag,e belasten dürfe. Das ist ein Argument, das ich hier 
schon unzählige Male gehört habe. Es ist auch von mir 
nicht das erste Mai, dass ich diesen Antrag hier vertrete. 
Umgekehrt muss ich Ihnen aber sagen, dass beispielswei
se von den letzten Vorlagen trotz allem die Vorlage, die 
wir dem Volk unterbreitet haben, die sogenannte Relch
tumssteuerinitiative, die wirklich eine Reform des Steuer
wesens gebracht hätte, prozentual am meisten Ja-Stimmen 
erreicht hat. Das sollte Ihnen doch auch bedeuten, dass 
das Volk auch bei einer Verlängerung einmal einen klei
nen Schritt vorwärts sehen möchte. Mir scheint, dass Sie 
hier diesen Schritt tun sollten. 

Alles in allem geht es um ein bescheidenes Schrittehen in 
Richtung der Steuerharmonisierung, die man uns seit Jah
ren verspricht, die man vorsieht, und ich sehe nicht ein, 
warum man In einem Augenblick, in dem man doch bereit Ich weiss, dass die von mir vorgeschlagenen 8,5 Prozent 
ist, eine neue Finanzordnung zu erlassen, diesen Schritt etwas über dem liegen, was die heutige durchschnittliche 
vom Bund aus nicht tun sollte. Wir beantragen Ihnen dar- Steuerbelastung mit 8,2 Prozent ausmacht, aber wenn wir 
um Zustimmung zu unserem Minderheitsantrag. ' schon die Konsumenten bei der Warenumsatzsteuer zu 

sehr mehr belasten, dann scheint mir eine gewisse Mehr
belastung auch hier im Interesse der Bundesfinanzen trag
bar und vertretbar zu sein. Aus diesen Ueberlegungen bitte 
ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Le presldent: Le probleme pose par la minorite II (Carob
bio) a ete liquicje par le vote sur l'article 41ter, Se alinea, 
lettre c. Par contre, nous avons une proposition de M. 
Stich. Je iui donne la parole. 

Stich: Im Namen und im Auftrag der sozialdemokratischen 
Fraktion beantrage ich Ihnen, hier zum proportionalen Steu
ertarif überzugehen und einen Satz von 8,5 Prozent festzu
legen. 
Herr Siel hat Ihnen soeben dargelegt, wie unsinnig unser 
heutiges Steuersystem ist. Zwar sagen wir in der Verfas
sung, dass jede Unternehmung nach Ihrer Leistungsfähig
keit besteuert werden soll. Leider Ist das ein schöner Satz, 
aber die Wirklichkeit sieht anders aus; denn heute ist es 
so, dass mit diesem Dreistufentarif, den wir heute kennen, 
der auf die· Rentabilität abstellt, alle kapitalstarken Gesell-

Schüle: Wir sind bis jetzt immer davon ausgegangen, dass 
wir die Finanzordnung möglichst unverändert weiterführen 
wollen, um sie nicht zu gefährden. Obwohl die durch diese 
Anträge betroffenen juristischen Personen natürlich kein 
Stimmrecht haben, wäre es problematisch, diesen Wehr
steuerbereich nun doch strukturell zu ändern. Herr Stich 
will künftig alle Aktiengesellschaften und Genossenschaf
ten diesem Einheitssatz von 8,5 Prozent unterstellen. Das 
überrascht eigentlich, da heute die besonders gut verdie
nenden Gesellschaften einer höheren Steuerbelastung bis 
zu maximal 9,8 Prozent unterliegen. Der Antrag Stich 
bringt diesen Gesellschaften Steuereinsparungen bis zu 13 
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Prozent, was wir allerdings noch in Kauf nehmen könn
ten. 
Gegen den Antrag Stich sprechen andere Gründe. Eine 
proportionale Besteuerung der juristischen Personen ist 
nur in einem System angebracht, wo das Problem der 
wirtschaftlichen Doppelbelastung gelöst Ist. Das ist bei
spielsweise in den umliegenden Ländern der Fall. In der 
Schweiz haben wir jedoch diese wirtschaftliche Doppelbe
lastung. · Ertrag und Kapital werden bei der juristischen 
Person besteuert. Zusätzlich aber unterliegt dieses gleiche 
Substrat als Vermögensertrag - und damit Einkommen -
sowie als Vermögen beim Aktionär oder Genossenschafter 
nochmals der Besteuerung. Früher, als die schweizerische 
Steuerbelastung noch mässig war, konnte dies in Kauf 
genommen werden. Bel den jetzt gültigen Steuersätzen 
kommt es aber schon heute vor, dass in gewissen Fällen 
über 70 Prozent des Reinertrages juristischer Personen 
vom Fiskus beansprucht werden. Diese wirtschaftliche 
Doppelbelastung wird durch den heutigen Dreistufentarif 
der Wehrsteuer etwas gemildert, Indem der Reinertrag bis 
4 Prozent einem Steuersatz von 3,63 Prozent unterliegt, 
der Reinertrag bis 8 Prozent dem doppelten Satz (7,26 
Prozent), während der darüber hinaus erwirtschaftete Ge
winn mit 12, 1 Prozent belastet wird, bis die steuerliche 
Gesamtbelastung bei einer Rendite von 23 Prozent dann 
den verfassungsmässigen Maximalsteuersatz von · 9,8 Pro
zent erreicht. 
Die üblicherweise bezahlt~n Dividenden liegen im Bereich 
der beiden ersten Renditestufen. Da die Dividenden beim 
Aktionär zusätzlich ais Einkommen erfasst werden, ist eine 
niedrigere Besteuerung bei der Gesellschaft angebracht 
für jenen Teil des Gewinnes, der einer normalen Verzin
sung entspricht. 
Ein weiteres Argument gegen den Antrag Stich ist die 
abzulehnende Benachtelllgung ertragsschwacher Unter
nehmen; das, was Sie unter dem Titel «Kapitalintensive 
Gesellschaften» gesagt haben, könnte eben auch auf er
tragsschwache Unternehmen zutreffen. Warum sollen ge
rade diese Gesellschaften, die auf ihrem Kapital nicht ein
mal eine Sparheft- oder eine Obligationenverzinsung errei
chen, In Zukunft eine gegenüber heute mehr als verdop
pelte Steuerbelastung tragen müssen? Man sollte nicht 
durch fiskalische Massnahmen ertragsschwache Unterneh
mungen und Wirtschaftszweige belasten und damit mögli
cherweise sogar Arbeitsplätze gefährden. Umgekehrt ist 
nicht einzusehen, warum die Steuerbelastung sehr gut ren
tierender Unternehmungen von bisher 9,8 Prozent auf neu 
8,5 Prozent gesenkt werden soll. 
Gegen den Antrag Biel sprechen In modifizierter Form 
dieselben Gründe. Wieweit Herrn Siel tatsächlich an der 
besseren Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit gelegen ist, werden wir dann ja bei der Beratung 
der Parlamentarischen Initiative Schärli sehen, die die Ge
nossenschaftsbesteuerung zum Thema hat. 
Ich bitte Sie darum, die Anträge Stich und Blei abzuleh
nen. 

Stucky: Ich kann es mir auch einfach machen und gleich 
zu den beiden Anträgen Siel und Stich Stellung nehmen. 
Ich muss allerdings bekennen, dass ich den Antrag Biel 
beinahe «contre creur» bekämpfe, weil - wie er zu Recht 
sagte - im Harmonlsierungsvorschlag der Finanzdirektoren 
tatsächlich der Zweistufentarif enthalten ist. Trotzdem 
muss ich aus Gründen der Konsequenz (um die Finanzord
nung nicht zu belasten) heute erklären: Die Zelt Ist noch 
nicht reif; wir sollten diese Vorschläge zusammen mit der 
Steuerharmonisierung behandeln. 
Beim Vorschlag Stich sind allerdings auch einige materiel
le Ueberlegungen anzustellen. Es ist etwas fragwürdig, ob 
wir diesem Vorschlag folgen sollen, der gewissermassen 
«aus dem Sattel heraus» erfolgt ist. Herr Schüle sagte 
nämlich zu Recht: Es sind nicht nur die kapitalstarken, 
sondern auch die ertragsschwachen Unternehmungen, die 
davon betroffen werden. Hier geraten Sie einfach in einen 
gewissen Konflikt, der nicht nur uns stört, sondern allen-
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falls auch die Kantone. Denken Sie beispielsweise daran, 
dass verschiedene Kantone sich bemühen, auf Ihrem Ge
bi.et neue Industrien anzusiedeln; ich erinnere an die Bei
spiele Solothurn und Neuenburg, wo Gesetze geschaffen 
wurden, um endlich Sitz neuer Industriebetrieb werden zu 
können, die dann natürlich am Anfang eher ertrags
schwach sind. Der Vorschlag Stich würde also dieser Ten
denz, neue Industrien anzusiedeln, zuwiderlaufen, weil er 
diese ertragsschwachen Betriebe natürlich auch trifft. 
Ich gebe zu, dass man über beide Vorschläge durchaus 
diskutieren kann; ja, ich gebe sogar zu - Herr Stich -, dass 
auch Ihre Ueberlegungen gewisse Vorteile enthalten. Aber 
Ich muss einfach wiederholen: Wir sollten konsequent sein 
und hier nicht noch ein neues Element In die Finanzord
nung hineinbringen. Unser Ziel ist es ja Immer noch, unbe
dingt diese Finanzordnung durchzubringen. Dieses Ziel 
darf ich vielleicht mit einem Bibelspruch noch etwas defi
nieren. (Ich weiss nicht ganz genau, wo er steht, vermut
lich im Hethiterbrief; Sie können ja Herrn Kollege Ott 
darnach fragen, der ist bibelfester als Ich.) Es sollte ein
fach so sein, wie es da heisst: Sie - die Hethiter - haben 
den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Vielleicht ist 
es dann auch beim Schweizervolk einmal so, dass es den 
Raub seiner Güter mit Freuden erduldet, wenn wir die 
Finanzordnung angenommen haben. Jedenfalls muss Ich -
damit wir dieses Ziel erreichen - Ihnen beantragen, der 
Konsequenz wegen beide Anträge abzulehnen und sie Im 
Rahmen der Steuerharmonisierung zu behandeln. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich glaube, es Ist in 
der Fachwelt unbestritten, dass das heutige Dreistufensy
stem nicht ideal ist. Es ist veraltet und stellt zu sehr auf 
die Rendite ab, wodurch eben tatsächlich kapitalstarke 
Unternehmen bevorzugt werden. 
Was die Herren Biet und Stich darlegten, dürfte von der 
fachlichen Seite her richtig sein. Es Ist übrigens nicht das 
erste Mal, dass wir hier diese Frage diskutieren, sondern 
schon das x-te Mal. Wir wissen eigentlich, dass der alte 
Dreistufentarif abgeändert werden sollte. Die Ideale Lö
sung wäre vermutlich die Proportionalsteuer. Wahrschein
lich werden wir eines Tages einen Kompromiss schaffen 
und das «halb Gute», d. h. den Zweistufentarif akzeptie
ren. 
In der Kommission wurde der Antrag Blel dem Antrag 
Stich gegenübergestellt; da obsiegte der Antrag Blei mit 
dem Zweistufentarif. In der Schlussabstlmmung blieb die 
Kommission dann aber beim Antrag des Bundesrates mit 
17 zu 10 Stimmen. 
Was Herr Stucky sagte, muss ich als Kommissionspräsi
dentin unterstreichen. Sie haben gesehen, dass auch bei 
dieser Frage sofort Interessenvertreter kommen, deren 
Sicht eben eine andere ist: Finanzdirektoren, Vertreter 
grosser Industrien, die sehr kapitalintensiv sind. Sie sehen 
die Probleme anders. Es ist ein heisses Elsen - wie es 
Herr Stucky sagte -; die Zeit ist in der Schweiz wirklich 
noch nicht reif. Das alles dauert bei uns eben sehr lange. 
Ich glaube, wir müssen uns gedulden und auch dieses 
Problem dann angehen, wenn das neue Wehrsteuergesetz 
geschaffen wird. 
Ich muss Ihnen beantragen, die beiden Anträge abzuleh
nen und nun nicht noch ein neues Element In die Finanz
ordnung aufzunehmen, das nach Diskussionen ruft und 
uns Schwierigkeiten bringt. 

M. de Chastonay, rapporteur: La proposltion de la minorite 1 
- puisqu'il est entendu maintenant que la proposition 
Carobbio a deja ete traitee - a ete rejetee par la commls
sion par 17 voix contre 10. Gatte propositfon tend a modl
fier la pratique actuelle en matiere de calcul de l'impöt tel 
que defini par les articles 57 et suivants de l'am~te con
cernant la perception de l'impöt de defense nationale. Elle 
tend aussi a aggraver las taux actuellement pratiques. 
Nous entrons la dans un domaine qui releve de la pure 
technique fiscale; je m'efforceral d'Eltre le plus clair possl
ble en cette matiere. 
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La mlnorite 1, pour l'appefer par son nom, soufeve a nou
veau le probfeme, maintes fois debattu an ca conseif, du 
systeme de prefevement de f'lmpOt federaf direct aupres 
des personnes morafes. On salt qu'actuelfement cet lmpöt 
est applique selon un bareme comportant trols pallers, 
mode de perceptlon gräce auquel l'on reallse une charge 
fiscale plus ou moins equlllbree entre les societes. Cer
tains milieux crltlquent ce systeme comblne. Salon eux, 
fes entreprlses qul possedent un capltal propre lmportant 
paient trop peu d'lmpöts. L'on afffrme egalement que 
f'impOt federal dlrect ne rapporte, selon les dfspositlons 
actueffement en vfgueur, qu'un montant refatlvement modl
que par rapport au capttaf propre. Enfln, f'on estlme qua 
la sofutfon des trois pallers avantage considerablement fes 
socletes ä capltal ·fort, par rapport a celfes dotees d'un 
capltaf plus faible. Je ne reviendral pas sur las propos 
tenus par M. Blei touf ä l'heure. En soi, cette augmenta
tion n'est pas sans fondement. II est cependant, je crols, 
difficile de vous proposer d'y souscrlre. 
En effet, un changement de systeme n'apparait pas lndl
que pour !"Instant, pulsqu'une flscalite pratlquee selon Je 
systeme des deux pallers, telle que proposee par Ja mlno
rite 1, aggraverait Ja charge fiscafe sur fes rendements Inte
rieurs ä 14 pour cent, afors que las rendements superleurs 
seralent avantages. On peut dlre sur Ja base des statlstl
ques qua nous avons rec;:ues qu'il y a un afourdissement 
fiscaf jusqu'a 14 pour cent, un allegement de la charge 
fiscafe de 14 a 120 pour cent et un afourdissement normal 
de Ja charge flscafe d°es 120 pour cent. 
Des fors, une flscalite plus lourde pour les petits et 
moyens rendements auralt des consequences qul, dans 
f'etat actuel de Ja conjoncture, lralent manifestement a 
f'encontre de ce qua l'on desire. Lorsque Ja rentabilite de 
f'entreprise est an balsse pour des ralsons conjonctu
relfes, et que se creuse le fasse entre Je rendement et Je 
capital propre, II parait inopportun de manlpuler le sys
teme d'imposltion a trols pallers, les remedes qua l'on 
tente d'apporter aux defauts du systeme se reveiant en 
definitive presque plus pernlcieux qua las desavantages 
dudit systeme que l'on cloue au piforl comme vfent de le 
faire M. Blei. 
Les statistiques montrent que, dans notre pays, pres de Ja 
moitie des personnes morales connalssent un taux de 
rendement de l'ordre de 15 pour cent, las autres se repar
tissant dans des taux affant de O a 14 pour cent, un taux 
au-defa de 16 pour cent ne concernant qu'une petlte mi
norite de ces personnes morales. Sans doute devrons
nous tenlr compte des avantages dont beneflcient les en
treprises qul engagent d'importants cap,ltaux et qul utilisent 
peu de main-d'amvre. Celles-ci sont favorisees par le sys
teme actuef, parce que Je rendement qul Interesse la fisca
llte est plutOt faible. ff faut aussi considerer las autres so
cietes qui recourent fa'iblement a:ux capitaux tou1 en distri
buant du travaif a une main-d'reuvre nombreuse. Celles-fa 
sont defavorisees. 
En tout etat de cause, ä quelques reserves pres, II faut 
bien eonvenir qu'en definitive Je systeme actuef est encore 
cetul qui est Je mleux adapte et le plus equltabfe vu Ja 
situatlon präsente. Pour certains, si je peux risquer une 
Image, if se revele le moins lnsatisfalsant. 
Je revlens a la proposltion de M. Stich: cent fols, Colfegue, 
sur le metier vous remettez votre ouvrage. M. Stich a 
depose une proposltlon en vue d'un impöt au taux de 8,5 
pour cent sur le rendement net des socletes ä ,.base de 
capltaux et des socletes cooperatlves. Cette propositfon 
n'est pas nouvelle; II vous souvlent qua vous l'avez deja 
dlscutee an septembre 1978, dans ce conseif, lors du 
grand debat sur la reforme des flnances federafes. Je dois 
egalement vous dlre que la proposltion Stich, confrontee a 
la propositlon Blei, a ete rejetee an commfsslon par 12 
voix contre 10. M. Stich nous propose un bareme a pifier 
unique, une sorte d'impOt proportlonnel. La commission 
n'a pas debattu de cette questlon, pour la bonne ralson 
que notre collegue n'a pas cru bon de lul soumettre cette 

modification du systeme applicable aux socletes de capl
taux et aux societes cooperatives. Le systeme preconlse 
du palier unique, s'il a pour fui une certalne slmpllficatlon, 
augmenterait la charge fiscale. Or, est-ce vralment ce que 
f'on deslre atteindre? Veut-on vralment frapper plus 
fourdement ies petites societes, les petites entreprises, les 
soch~tes a tres faible rendement qui n'etaient astrelntes, 
jusqu'icl, qu'a i'impOt de base? Celles-cl devraient donc, 
selon ia proposition de M. Stich, supporter une charge 
plus que doublee par rapport au systeme actuel, alors que 
la charge fiscale des entreprises realisant des rendements 
plus eleves serait allegee. C'est ainsi, pour ne vous clter 
qu'un exemple, qu'une entreprise au rendement net d'un 
milllon de francs, selon le droit en vlgueur, pale pres de 
98 000 francs d'impOts, alors que selon la proposltlon de 
notre collegue preconisant un nouveau taux, cette mlime 
societe ne paieralt plus qua 80 000 francs. Est-ce vralment 
la le but que nous recherchons ä !'heure actuelle? J'en· 
doute. De plus, ce n'est pas parce que, la taxe proportlon
nelle est malntenant introdulte dans de nombreux pays 
qu'il convient absolument de l'appllquer a notre fiscalite 
en la matiere. M~me en conslderant que la capacite eco-

. nomique et fiscale des personnes morales ne· croit pas 
dans la mlime proportlon qua le rendement, je pense que 
la proposition de M. Stich doit litre rejetee, les petites et 
les moyennes entreprises, au le rendement est falble, se 
passant volontiers d'une procedure de taxation qui, sl eile 
a l'avl;\ntage pour eile de la simpficite, contlent en sol les 
germes de trop d'inegalites. 
Je pense que taut ce probleme doit 6tre renvoye au debat 
qua nous aurons ulterieurement dans ce conseil, dans le 
cadre de l'harmonisation fiscaie. C'est une raison de plus 
pour vous demander de suivre la majorite de la commis
sion. 

Bundesrat Rltschard: Wir stehen eigentlich hier vor einem 
ähnlichen Problem wie bei der Frage um die zeitliche 
Befristung dieser Vorlage. Sachlich wäre es richtig gewe
sen, die Vorlage nicht mehr zu befristen; politisch betrach
tet spielt nun aber diese Befristung eine Rolle. Sachlich 
muss ich zugestehen, und die Steuerwissenschaft sagt das 
sehr deutlich, dass die proportionale Steuer oder auch 
dieser Zweistufentarif, wie ihn Herr Siel In Anlehnung an 
den Harmonisierungsentwurf unterbreitet, richtig wäre. 
Die Frage Ist offen, aber Ich möchte sie eben verneinen, 
ob es auch politisch sinnvoll wäre, diese Vorlage mit Tarif
diskussionen zu belasten. Wir standen vor dieser Frage 
auch im Bundesrat und auch bei der Vorberatung Im De
partement. An sich hätte man durchaus - vor allem auch 
wegen der kalten Progression - bei den natOrlichen Perso
nen einen anderen Tarif diskutieren oder zur Diskussion 
stellen müssen. Man hat es auch hier tun können, wie es 
getan worden ist, aber ich bin ganz sicher, dass jede 
Tarifdiskussion diese Vorlage belastet. Wir legen doch hier 
das Gewicht auf die Verlängerung, auf die ordnungsge
mässe Verlängerung dieser Finanzordnung, und wir sollten 
sie nun nicht mit Tarifproblemen belasten. 
Bel Tarifen ist es immer so, und das welss natürlich jeder 
Antragsteller, jeder rechnet das aus: Wann trifft es mich, 
wann entlastet es mich, und aufgrund dieser Rechnung 
stimmt er. Ich glaube, wir sollten uns diese Tarifdiskussion 
für den Moment vorbehalten, wo wir das Gesetz erlassen; 
das wird - immer sofern diese Vorlage die Gnade des 
Parlaments und des Volkes findet - im nächsten Jahr zu 
diskutieren sein; ich glaube, so lange kann man das noch 
so sein lassen. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell -A titre prelfmfnafre 
Für den Antrag der Minderheit 1 
Für den Antrag Stich · 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

49 Stimmen 
40 Stimmen 

89 Stimmen 
39 Stimmen 
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Art. 8 Abs. 3 BsL d, Abs. 4 

Antrag der Kommission 

Bst. d 

Der Eidgenössischen Erl-asskommission für die direkte 
Bundessteuer wird 
... Erlass der direkten Bundessteuer werden ... 

Abs. 4 

... ordnen. Die Bezeichnung «Wehrsteuer» wird in allen 
Erlassen durch «direkte Bundessteuer» ersetzt. 

Art. 8 al. 3 let. d, al. 4 
Proposition de Ja commlssion 

Let. d 

... l'impOt federal direct. Les a4torites ... 

... de l'impOt federal direct jusqu'a ... 

Al. 4 

... de l'impOt. L'expression «impOt pour la defense nationa
le» est partout remplacee par «impOt federal dlrect». 

Uchtenhagen, . Berichterstatterin: Vielleicht darf ich gerade 
zwei Neuerungen bei Buchstabe d bekanntgeben, um so 
Zeit zu sparen. 

Sie haben dort zum ersten Mal in der ersten Zeile das 
Wort «direkte Bundessteuer» statt «Wehrsteuer». Wir hat
ten dil;lsen Ausdruck schon einmal in Absatz 3. Am 
Schluss des Absatzes 4 finden Sie den Satz: «Die Bezeich
nung ,Wehrsteuer' wird in allen Erlassen durch ,direkte 
Bundessteuer' ersetzt.» Das geht auf zwei gleichlautende 
Anträge unserer Kollegen Riesen und Junod zurück, die 
fanden, man sollte - wir haben das ja schon einige Male 
versucht - den veralteten Namen «Wehrsteuer». durch «di
rekte Bundessteuer» ersetzen. Offensichtlich löst der Aus
druck «Wehrsteuer» falsche Assoziationen aus, indem die 
Leute meinen, das hätte etwas mit der Armee zu tun, und 
offensichtlich sind die Armee und das Steuerzahlen nicht 
überall so beliebt, so dass sich hier unerwünschte Neben
wirkungen ergeben, weshalb man es als korrekt und rich
tig anschaut, das zu ändern. Es wurde der Verwaltung 
immerhin gesagt, dass man das nicht so wörtlich nehmen 
solle und nun gleich hingehen und sämtliche alten Geset
ze neu überarbeiten und drucken müsse, wie das die Ver
waltung tun wollte, sondern dass man einfach in Zukunft 
und wann immer es zu einer Aenderung kommt, den neu
en Begriff «direkte Steuer» verwendet und nicht mehr von 
der «Wehrsteuer» spricht. 

Inhaltlich gibt es unter d noch eine Aenderung, indem 
beantragt wird, dass die eidgenössische Wehrsteuererlass
kommission durch einen Vizepräsidenten erweitert wird, 
der, wie der Präsident, durch das Bundesgericht zu be
zeichnen Ist. Gleichzeitig soll die Erlasskompetenz der 
Kantone von 200 Franken auf 1000 Franken erhöht werden. 
Wir hatten diese Neuregelung schon In der Bundesfinanz
reform-Botschaft vom 15. März 1978 und haben sie damals 
schon gutgeheissen, aber sie wurde vom Volk abgelehnt. 
Es geht darum, dass diese Erlasskommlssionen total' über
lastet sind; seit der Verwerfung vom 20. Mai 1979 hat sich 
die Lage noch verschlimmert. Es bestehen statt 416 jetzt 
748 Pendenzen; dem wHI man nun abhelfen, indem man die 
Kommission erweitert und die Kompetenz der Kantone er
höht. Ich bitte Sie, diesen beiden Neuerungen zuzustim
men. 

M. de Chastonay, rapporteur: Le preambule de l'arr6te du 
Conseil federal concernant la perception d'un impöt pour 
Ja defense nationale du 9 decembre 1940 precise ce qui 
suit: «Le Conseil federal suisse, vu l'article 3 de l'arr6te 
federal, etc... sur las mesures propres a assurer la se
curite du pays et le maintien de sa neutralite, vu son 
arr{lte du 30 avril 1940 prescrivant des mesures propres 
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a amortir les depenses militaires extraordinaires et a or
donner las finances federales.» 
Je ne vous apprends rien en vous disant que depuis 1940 
les choses ont bien change dans notre pays. En effet, le 
produit de l'lmpOt federal direct denomme Jusqu'lcl «impOt 
de defense nationale» n'a pas servi qu'a couvrir !es de
penses militaires, las depenses d'armement ou de defense 
nationale. Avec les annees, l'IDN s'est fondu globalement 
dans las ressources de la Confederatlon, ressources qui 
ont servi a la couverture, certes tres imparfaite, des nom
breuses autres depenses de la Confederation. II y aurait 
donc a tlrer definitiverhent le traft sur une appellation de 
l'impOt direct se referant a des depenses militaires, alors 
qua cela ne correspond plus a la realite des faits. D'autre 
part, a n'en poin't douter, la denomination «lmpOt de de
fense nationale» irrite quelque peu l'orellle de la Roman
dia, la fiscallte federale dlrecte ne constituant pas un 
impöt d'affectation. Au monent ou nous recherchons la 
toilette d'un projet fiscal constitutionnel qui seit suscepti
ble de recueiiiir la plus !arge adhesion populaire, Je pense 
qu'il est important que vous puisslez suivre l'avis de la 
!arge majorite, de l'unanimite mlime de la commission qui 
vous propose de remplacer las termes «irnpOt de defense 
nationale» par les termes ~impöt federal direct». En droit, 
et pour conciure, seien l'avis des eminents juristes de la 
couronne, rien ne s'oppose a la propositlon de la commis
sion concernant ce changement d'appellation de l'impöt 
direct. 

Le presldent: Le Conseil federal renonce a prendre Ia 
parole mais fait savoir qu'il se rallie a la proposition de la 
commission. 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Blocher) 

Abs. 1 
Die jährlichen Gesamtausgaben des Bundes in den Jahren 
1982 und 1983 dürfen - unter Gewährleistung der materiel
len Wehrbereitschaft - die budgetierten Gesamtausgaben 
des Jahres 1981 nicht überschreiten. 

Abs. 2 
Vorbehalten bleiben allfällige besondere Investitions- und 
Beschaffungsprogramme sowie Massnahmen infolge einer 
ausserordentlich hohen Teuerungsrate. 

Art. 9 
Proposition de la commission 

Ma/orite 
Rejet de la proposition de la mlnorite 

Minorite 
(Blocher) 

Al. 1 
Les depenses annuelles totales de ia Confederation durant 
fes annees 1982 et 1983 ne doivent pas exceder les depen
ses totales budgetees pour 1981, etant garantis las 
moyens materiels necessaires a la defense du pays. 

Al. 2 
Restant reserves d'eventuels programmes speciaux d'in
vestissement et d'approvisionnernent, de meme que des 
mesures qui devraient etre prises per suite d'un taux de 
rencherissement exceptionnellernent eleve. 
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Blocher, Sprecher der Minderheit: Der Zweck der Verlän
gerung der Finanzvorlage ist in erster Linie dem Bund, die 
bisherigen Steuern zu sichern, und in zweiter Linie schein
bar auch, dem Bund neue Mittel zu beschaffen. Der Grund 
für die neue Mittelbeschaffung liegt darin, dass der Bund 
In einer sehr schlechten Finanzlage ist. Er hat heute ein 
Gesamtdefizit von zirka 20 Milliarden und ein jährliches 
Defizit von zirka 1 Milliarde. In den nächsten Jahren wird 
es, wenn nicht neue Einnahmen kommen oder die Ausga
ben nicht im Zügel gehalten werden, mit der gleichen 
Grössenordnung weitergehen. 
Wegen der grossen Ausgaben im Bund werden jetzt also 
mit dieser Steuervorlage über die WUST der gesamten 
Wirtschaft zirka 700 Millionen entzogen; zirka 230 Millio
nen werden für den Ausgleich der kalten Progression ver
wendet, und der Rest sind Mehreinnahmen. Die 700 Millio
nen neue Mittel sind einfach Ausgaben, die die Wirtschaft 
zu tragen hat, und zwar auch dort, wo die W.UST überwälzt 
werden kann; dort kommt sie In Form der höheren Teue
rung wieder als Unkosten auf die Wirtschaft zurück. 
Ich bin der Auffassung - entgegen anderen Kritikern dieser 
verlängerten Bundesfinanzordnung -, dass wir dem Bund 
diese neuen Mittel geben sollten, aber nicht bedingungs
los, sondern unter der Bedingung, dass die 500 Millionen 
nicht für neue Ausgaben verwendet werden, sondern zum 
Abbau des Defizites und der Verringerung der Bundes
schuld. Darum, glaube ich, ist es richtig, in dieser ausser
ordentlichen Situation, in der der Bund steckt, in den 
Uebergangsbestlmmungen der Bundesverfassung einen 
Artikel einzufügen, weicher Gewähr bietet, dass das Parla
ment In den nächsten Jahren nur über limitierte Finanzen 
verfügen kann. Ich glaube, dass es deshalb verantwortbar 
wäre, In den Jahren 1982 und 1983 die jährlichen Gesamt
ausgaben einmal zu plafonieren. Damit man nicht einfach 
diese Planfonlerung dort vornimmt, wo es am besten geht, 
nämlich bei der Rüstungsbeschaffung, ist im Artikel 1 ein
gebaut: «Unter Gewährleistung der materiellen Wehrbe
reitschaft.» Das heisst nicht, dass im EMD nicht gespart 
werden sollte, aber die materielle Wehrbereitschaft ist auf
rechtzuerhalten, schllesslich Ist das der primäre Bundes
zweck überhaupt. 
Ich kenne a:ber auch die Gefahren einer solchen Plafo,nie
rung, weil man für 1982/83 noch nicht genau die Entwick
lung voraussehen kann; darum in einem Absatz 2: «Vorbe
halten bleiben allfällige besondere Investitions- und Be
schaffungsprogramme sowie Massnahmen infolge einer 
ausserordentlich hohen Teuerungsrate.» 
Diese Flexibilität könnte das Volk der Bundesversammlung 
mitgeben, Indem man sagt: Grundsatz ist die Plafonierung, 
die Aufrechterhaltung der materiellen Wehrbereitschaft, 
aber es gibt eine gewisse Flexibilität bei besonderen Pro
grammen und bei einer ausserordentlich hohen Teuerung, 
weil der Bundesrat in seinem Finanzplan lediglich mit einer 
Teuerung von 3 Prozent gerechnet hat. 
Man will eine solche Beschränkung mehrheitlich nicht ein
führen. Es kommen als gewichtige Gegenargumente fol
gende: Die Regelung sei zu starr; die anderen sagen, sie 
sei mit dem Absatz 2 zu flexibel. Man kann natürlich bei 
einer solchen Regelung immer das eine oder das andere 
oder beides behaupten; bessere Vorschläge sind ausge
blieben. Es wird behauptet, dieser Antrag stelle eine Ein
schränkung des Budgetrechtes der Bundesversammlung 
dar. Das ist richtig. Aber es ist nur insofern richtig, als Ich 
glaube, dass das Volk über eine Uebergangsbestimmung 
durchaus das Recht hat, dem Parlament einen Gesamtaus
gabenrahmen vorzulegen, und das Budgetrecht der Bun
desversammlung würde sich dann auf die Ausschöpfung 
dieses Budgetrahmens und auf die Ausschöpfung und Ver
teilung dieser Mittel beschränken. 
Herr Bundesrat Ritschard hat gesagt, es bestünde die Ge
fahr eines gewissen Staus, wenn man 1982 und 1983 ge
wisse Ausgaben nicht vornähme, die man dann 1984 und 
1985 vornehmen würde. Das ist richtig oder kann richtig 
sein. Ich glaube aber, wenn wir für 1982183 diese Plafo
nierung einführen würden und dann auf 1982 das An-
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schlussprogramm für die Jahre 1984 ff. angehen, dann 
haben wir die Möglichkeiten, eben das zu verhindern. 
Von sozialdemokratischer Seite, von Herrn Hubacher, ist 
gesagt worden, eine solche Bestimmung sei natürlich eine 
Kampferklärung. Ich glaube, um das zu verwirklichen, 
braucht es nicht in erster Linie eine politische, sondern 
zu allererst eine finanztechnische Auseinandersetzung. Es 
ginge darum, jetzt die Hauptausgaben des Bundes aufzuli
sten, bei diesen Ausgaben im Detail abzuklären, ob nicht 
gewisse Ausgaben billiger ausgeführt werden könnten, bei 
gleicher Wirkung. Das ist noch keine politische Frage. 
Wenn dann gewisse Abstriche gemacht werden müssen, 
dann folgt die politische Auseinandersetzung. Sie wäre 
aber kleiner, wenn man konkrete Fakten auf dem Papier 
hätte, als wenn man so allgemein über die Bundesaus
gaben und ihre Hauptgebiete diskutieren würde. 
Herr Hubacher, ich bin der Auffassung, dass man die 
Einstimmigkeit in diesem Parlament in bezug auf die Ver
längerung der Finanzordnung nicht überschätzen sollte. 
Sie haben kürzlich einen Vertreter als Politkabarettisten 
tituliert, weil er gegen diese Vorlage auftritt. Ich muss Ih
nen sagen: l.ch bin für diese neuen Ausgaben, aber nicht 
vorbehaltlos. Ich gebe mich keinen Illusionen hin, dass der 
Antrag hier die Mehrheit findet, aber wenn der Ständerat 
nicht in dieser Richtung etwas vornimmt und hierfür nicht 
die Gewähr bietet, dann werde auch ich diesem Kabarett 
beitreten, und Sie können sicher sein, noch eine ganze 
Reihe anderer Schweizer auch 1 

Auer: Herr Kollege Stucky hat sich vorher an den abwe
senden Theologen Heinrich Ott gewendet und sich nach 
einer Bibelstelle erkundigt. Herr Ott war Pfarrer in Aris
dorf, als ich Kirchensekretär in Liestal war. Er war zustän
dig für das Seelenheil und ich für das Hell der Pfarrer, 
also die Besoldung·en. (Heiterkeit) Die 'zitierte Bibelstelle 
befindet sich nicht im Brief des Apostels Paulus an die 
Epheser, Herr Stucky, sondern im Brief an die Hebräer, 
10. Kapitel, Vers 34: «Denn Ihr habt mit den Gebundenen 
Mitleiden gehabt und den Raub Eurer Güter mit Freuden 
erduldet, als dass Ihr wisset, dass Ihr bei Euch selbst eine 
bessere und bleibende Habe Im Himmel habt.» Es wird 
also hier noch eine Gegenleistung für das Jenseits ver
sprochen, welche im Antrag Blei und Stich nicht enthalten 
war. (Heiterkeit) 
Weil wir gerade bei der Bibel sind und ja auch Herr Bio
eher aus einer Pfarrerfamilie kommt, möchte ich 1. Petrus, 
Kapitel 5, Vers 8 zitieren: «Er geht umher wie ein brüllen
der Löwe.» Denn wir haben ja seinen Antrag schon In der 
Kommission ausführlich diskutiert, und Sie können sicher 
sein, dass er in freisinnigen Kreisen, was die Tendenz be
trifft, auf viel Sympathie gestossen ist. 
Wir haben aber die Finanzpläne überprüft. Der Finanzplan 
vom November 1979 - das ist noch nicht lange her - sah 
für 1982 Ausgaben von 19,5 Milliarden vor. Diese sind in 
den Finanzplänen vom letzten Jahr auf 18,7 und jetzt dank 
dem neuen Sparpaket auf 18,1 Milliarden reduziert wor
den. Im Budget 1981 sind 17,3 Milliarden, also 800 Millio
nen weniger enthalten. Wir müssten also bei Guthelssung 
des Antrags Biocher etwa 800 Millionen Franken einspa
ren. Nun kommen aber zu den budgetierten Ausgaben von 
1981 nächstes Jahr allein für die Sozialwerke 400 Millio
nen hinzu. Dies ergibt sich aus dem Gesetz und der zu
nehmenden Zahl von Rentnern. Die Kantonsanteile stei
gen um 135 Millionen, Entwicklungshilfe und Landesvertei
digung zusammen um 100 MIiiionen Franken. Die Teue
rung, nur mit 3 Prozent angenommen - sie wird ja leider 
höher sein -, ergibt zusätzlich 150 Millionen; zusammen 
also etwa 800 Millionen Franken. 
Dazu kommt aber solches, das nicht im Finanzplan 
enthalten ist, nämlich Reallohnerhöhungen - etwa 130 Mil
lionen (inklusive PTT, exklusive SBB; bei diesen wirken 
sich die Lohnerhöhungen ein Jahr später aus) -, wenn Sie 
zw;ätzlich noch 2 Prozent Teuerung dazurechnen, also 
5 Prozent statt 3 Prozent, macht das noch einmal rund 
140 Millionen Franken aus. Zudem hat sich der Wechsel-
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kurs gegenüber dem Pfund und dem Dollar - wenn Sie an 
unsere Rüstungsaufträge in England und in Amerika den
ken - zu unseren Ungunsten verschlechtert, das macht 
auch noch einmal schätzungsweise 80 Millionen Franken 
pro Jahr aus. Mit anderen Worten: Ohne neue Aufgaben 
und inklusive der Sparmassnahmen werden die Ausgaben 
1982 von 17,3 auf mindestens 18,4, 1983 auf mindestens 
18,7 Milliarden Franken steigen. 
Der Antrag Blocher, so sympathisch er Ist und so gut er 
auch abstimmungspolitlsch wäre, ist nicht realistisch. Er 
müsste uns schon sagen, wo wir denn noch sparen sollen. 
Es wären höchstens zeitliche Verschiebungen möglich, 
und dann gibt es diesen Stau, von dem er selbst gespro
chen hat. Wirtschaftlich und politisch wäre der Antrag 
wünschenswert, doch er geht einfach zu weit. Wir müssen 
dem Volk ganz offen sagen: es hat unter anderem bei der 
9. AHV-Revision zugestimmt, die nun eben In der Rech
nung und im Budget erscheint. 
Im übrigen wäre es auch staatsrechtlich etwas merkwür
dig, die Bundesverfassung mit einer derartigen Motion zu 
ergänzen. Soweit die Mehrheit der freisinnig-demokrati
schen Fraktion. Ich habe gesehen, dass Herr Otto Fischer 
sich eingeschrieben hat, wir werden also bald auch ande
re Argumente hören ... 

M. Bonnard: Au nom du groupe liberal,_Je vous demande 
de rejeter aussi la proposition de M. Blocher. Nous com
prenons bien votre souci, Monsieur Blocher, dans la me
sure Oll II exprime la necessite de conduire, au niveau de 
la Confederation, une politlque de stricte economie. Nous 
nous sommes exprimes ä ce sujet dans le cadre du debat 
d'entree en matiere. Nos Intentions sont parfaitement 
claires. Nous croyons que sans une teile politique d'eco
nomie, la situation des finances federales continuera a 
s'aggraver et nous ne voulons pas de cette aggravation. 
Mais nous jugeons votre proposition excessive, Monsieur 
Blocher, pour les motffs que vient de donner M. Auer. Je 
ne vals pas reprendre la demonstratioh qu'il vient de faire 
devant vous et qui etait parfaitement convaincante. Je 
remarque simplement qua vous ne proposez aucune me
sure concrete d'economie. Vous ne proposez pas, par 
exemple, de renoncer a l'augmentation de la part federale 
a l'AVS et d'augmenter les cotisations, ce qui serait possi
ble. Vous ne proposez pas non plus de desavouer le Con
seil federai et de refuser au personnel federal ce que le 
gouvernement lui a promis. 
Votre proposition, Monsieur Blocher, ne serait realisable 
que par une brusque diminution des depenses dans l'en
semble du domaine de la Confederation. Or, nous croyons 
que ce remede de cheval comporterait en definitive plus 

. d'inconvenlents qua d'avantages, en particuller sl l'on sen
ge ä l'inevitable reslliatfon d'un certain nombre de con
trats et aux indemnites qul automatiquement s'ensul
vralent. 
Au-dela de son caractere excessif, Monsieur Blocher - et 
cela nous paraTt plus grave - votre proposition nous sem
ble ouvrir la porte non seulement ä un ralentissement de 
la croissance de l'Etat federal, que notre groupe souhaite, 
mals ä une espece de demantelement que nous ne vou
lons pas. L'Etat central, croyons-nous, pourra se dechar
ger d'un certain nombre de täches qua d'autres pourront 
reprendre. Mals cela ne saurait se faire d'un Jour ä l'autre, 
brutalement. II sufflt de songer au temps qu'il aura fallu au 
Conseil federal pour deposer sur la table de notre conseil 
des propositions concernant 1a nouvelle repartition des 
täches entre cantons et Confederation. 
En definitive et c'est ceia qul est, a nos yeux determinant, 
la proposition de M. Blocher met en cause un principe 
esse.ntiel, celui de ia continuite de l'Etat. Nous ne croyons 
pas qua l'Etat gagne en autorite ä etendre son action 
dans toutes sortes de domalnes Oll il s'avere plus ou 
molns efficace. Nous preferons un Etat qul agit dans las 
matleres oll il est le seul ä pouvolr le faire. Mais nous vou
lons alors que son actlon soit continue, fondee sur le 
moyen et sur ie long terme et non pas brusquement re-
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mise en cause dans son prlncipe m~me. Et c'est ce ä quol 
nous exposeralt la propositlon de M. Blocher, c'est pour
quoi nous vous demandons de la rejeter. 

Fischer-Bern: Wenn Sie die heutige Geschäftsordnung an
sehen, stellen Sie fest, dass es heisst «Finanzordnung» und 
nicht «Steuerordnung». Den Finanzen gehören ja nicht nur 
die Einnahmen, sondern auch die Ausgaben an. Es ist 
absolut notwendig, dass über die Ausgabenseite gespro
chen wird und dass wir uns hier auch über die Ausgaben
seite verbindlich äussern. Der Antrag des Herrn Blocher 
gibt die Möglichkeit zu sagen, dass Sie nicht nur höhere 
Steuern wollen, sondern dass Sie auch die Ausgaben sta
bilisieren werden. Herr Blocher verlangt keine Reduktion 
der Ausgaben, sondern eine Stabilisierung auf dem heuti
gen Niveau. Nun haben wir soeben von den Herren Auer 
und Bonnard gehört, dass ja der Bund spare und spare 
und dass man unter gar keinen Umständen noch mehr 
sparen könne. Frau Uchtenhagen und Herr Bundesrat Rit
schard werden das auch noch erklären. 
Ich bin einer der älteren Krieger In diesem Hause und 
habe diese Worte schon manches Mal gehört. Man hat vor 
jeder Finanzordnung, wo Ja immer auch vom Sparen die 
Rede war, erklärt: Wir können nichts mehr sparen, es ist 
völlig ausgeschlossen, dass der Bund Irgendwo noch et
was herausholen könnte. Es gibt gesetzlich festgelegte 
Ausgaben, und wir können die Ausgaben nicht früher re
duzieren usw. Dann ist die Vorlage jeweils verworfen wor
den, zum grossen Leidwesen der meisten unter Ihnen, und 
dann wurde ein Sparprogramm vorgelegt. Nach ein oder 
zwei Jahren hat man das wieder vergessen, und man hat 
es wieder probiert mit einer neuen Einnahmenvorlage. Sie 
wurde wieder verworfen, und dann kam wieder ein neues 
Sparprogramm usw. usw. Wir haben etwa fünf Sparpro
gramme über die Bühne gehen lassen, und der Bundesrat 
hat mit Stolz schriftlich erklärt, dass In den letzten Jahren 
auf diese Weise 3 Milliarden eingespart worden seien. 
Sie geben mir doch nicht an, dass das die letzte Möglich
keit g,ewesen ist! Wenn die Vorlage im Dezember verwor
fen wird - was ich hoffe; ich werde meinen Beitrag dazu 
leiten - wird ein neues Sparprogramm kommen, das ga
rantiere Ich Ihnen heute schon. Herr Blocher will nichts 
anderes als ein gewisses Gleichgewicht zwischen Sparen 
und Einnahmenvermehrung herbeizuführen. Ich werde Ih
nen helfen, Im Dezember die Vorlage durchzubringen, 
aber nur dann, wenn Sie seinen Antrag annehmen. Es Ist 
doch völlig ausgeschlossen, dass wir so starke Einnah
menerhöhungen beschliessen und dann mit der Resigna
tion, die wir soeben gehört haben, feststellen, dass für die 
AHV, die Entwicklungshilfe, das MIiitär usw. Mehrausga
ben nötig sind. Dann müssen Sie eben anderswo sparen. 
Wir haben einen Transferbereich von 10 Mifüarden Frankien. 
Die Kantone erhalten 4,5 Milliarden Franken gegenüber 
etwa 2 bis 2,5 MIiiiarden Franken vor einigen Jahren. Sie 
werden mir doch nicht sagen wollen, dass da nichts mehr 
drin liegt. 
Ich werde Ihnen jetzt darlegen, wie man sparen muss. 
Man muss sparen, Indem man die neuen Ausgaben nach 
Prioritäten ordnet und nicht Dinge wie das Zivilschutzzen
trum Schwarzenburg oder die Aufhebung des Personal
stopps wie in der letzten Woche usw., akzeptiert. Wir dür
fen nur noch neue Aufgaben beschliessen, die wirklich 
dringlich sind. Wir müssen dafür sorgen, dass bei der 
Budgetgestaltung stärker gestrafft wird, und da liegt noch 
einiges drin. In diesen 4000 Positionen können Sie noch 
Hunderte von MIiiionen abstreichen. Das Wichtigste sind 
neue Sparprogramme. Ich !:>in der Auffassung, dass wir 
nächstes Jahr genau gleich wie das letzte Jahr ein neues 
Sparprogramm über die Bühne gehen lassen müssen. Es 
ist Aufgabe des Bundesrates und der Verwaltung, die Vor
lage zu schaffen, und wir haben die politischen Entschei
dungen zu treffen. Es ist nicht, Herr Auer, Aufgabe der Par
lamentarier, dem Bundesrat zu sagen, wo man sparen körm
te, sondern das ist die Aufgabe des Bundesrates aufgrund 
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der Vorgabe, die wir zu machen haben, zum Beispiel mit 
der Annahme des Antrages Blocher. Ich ersuche Sie, den 
Antrag Stocher zu unterstützen und zum Beschluss zu 
erheben. Er wird wieder auftauchen, das garantiere ich 
Ihnen, wenn Sie ihn verwerfen. Dann wird eben die ganze 
Auseinandersetzung im Dezember unter dem Motto stehen 
«Sparen oder Steuern•! Das Schweizervolk, nicht zuletzt 
die Anhänger von Herrn Hubacher, die wissen, wie hart es 
ist, das Geld zu verdienen, werden dann schon sagen, ob 
man in der Schweiz Steuern erheben darf ohne zusätzli
che Sparanstrengungen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wie Sie aus der 
Fahne ersehen, besteht die Minderheit Blocher nur aus 
Herrn Blocher. Der Antrag stless auf vehementen Wider
stand bei allen Kommissionsmitgliedern von links bis 
rechts. Neben den Gründen, wie sie Ihnen von den Kolle
gen Auer und Bonnard dargelegt wurden, gab es vor allem 
auch Bedenken juristischer und allgemein politischer Art. 
Die Juristen der Kommission meldeten Bedenken an, ob 
es überhaupt statthaft sei, derartige Vorschriften In die 
Uebergangsbestimmungen der Verfassung, die wir jetzt re
vidieren, aufzunehmen, weil die Einheit der Materie nicht 
gewährleistet sei. Es . wurde auch darauf verwiesen. - so
eben auch von Herrn Fischer -, dass Verwaltung und Pla
nung der Finanzen In die Kompetenz des Bundesrates 
fallen. Wir können deshalb nicht ohne weiteres diese Kom
petenz nun dem Volk und dem Parlament «zuschanzen». 
Umgekehrt, wenn für die verlangte Plafonierung Sparübun
gen notwendig werden - und das werden sie · selbstver
ständlich -, sind wir dafür ohnehin zuständig, unter Um
ständen sogar das Volk, wenn es um Verfassungsänderun
gen geht. Aus Erfahrung wissen wir, dass sich Sparpakete 
kaum mehr ohne Gesetzes- und Verfassungsänderungen 
«durchboxe_n» lassen. Wir haben ja schon einige Male sol
che Pakete verschnürt. Uebrigens haben wir im Hinblick 
auf diese Verfassungsvorlage das Sparpaket 1980 be
schlossen. Auch das möchte ich Ihnen zu bedenken ge
ben. 
Ganz allgemein muss aber auch die Frage aufgeworfen 
werden, wie sinnvoll es ist, Planungszahlen von zwei Jah
ren, die laufend revidiert und überarbeitet werden müssen, 
als Uebergangsbestimmungen In die Verfassung aufzuneh
men. 
Von zentraler Bedeutung ist aber sicher die polltlsche Fra
ge. Dazu möchte ich Ihnen folgendes ganz ernsthaft zu 
bedenken geben: Es geht selbstverständllch nicht an, dass 
Irgendeine Gruppe oder gar einzelne ihre Spar- und Auf
gabenprioritäten in die Verfassung hineindrücken, es sei 
denn, man verzichte zum vornherein auf die Erarbeitung 
von Lösungen, die vom Parlament und von den hier vertre
tenen Parteien und Gruppierungen akzeptiert werden kön
nen. Was Herr Blocher tut, könnte ebensogut ein Vertre
ter der Landwirtschaft verlangen. Er könnte sagen, wenn 
der Plafond nicht mehr reicht, sollten überall Abstriche 
erfolgen, jedoch nicht im Bereich der Landwirtschaft. Aber 
auch die Sozialdemokraten könnten gleich argumentieren 
und erklären, wenn das Geld nicht mehr reiche, müsse 
man überall sparen, nur nicht Im Bereich der sozialen Si
cherheit. Gleiches könnte man sagen In bezug auf die 
Ausbildung und die Forschung, welche die Schweiz nötig 
hat, oder die Infrastruktur, die auch der Wirtschaft dient, 
oder hinsichtlich der Förderungsmassnahmen für wirt
schaftlich schwache Gebiete. Daraus ersehen Sie, wie po
litisch unmöglich ein solcher Artikel 9 ist. Damit wäre al
les, was wir erarbeitet haben, praktisch Im Eimer; denn es 
ist für die Mehrheit von uns schllcht und einfach nicht 
annehmbar, dass man zum vornherein seinen eigenen Be
reich ausnimmt und ein Entgegenkommen nur von den 
andern erwartet. 
Wir müssen selbstverständlich weiterhin Sparanstrengun
gen unternehmen. Die beschlossenen Sparmassnahmen 
taufen ja zwischen 1983 und 1985 ab. Dafür müssen wir 
einen Ersatz finden. Es Ist aber nicht ehrlich, Herr Fischer, 
wenn Sie so tun, als ob überhaupt noch nicht gespart wor-
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den wäre. Es braucht eine gewisse Zeit, bis die getroffe
nen Massnahmen beim Bürger, in den Kantonen und Ge
meinden durchschlagen. Immerhin sind bereits Anzeichen 
festzustellen, und es gibt Grenzen, die aus staatspoliti
schen Gründen nicht unterschritten werden dürfen, wenn 
man nicht nur ganz kurzfristige Politik betreiben will. 
Der Antrag Blocher wurde in der Kommission mit 26 ge
gen 1 Stimme {die Stimme des Herrn Blocher) abgelehnt. 
Ich bitte Sie somit, auch hier der Kommissionsmehrheit zu 
folgen und den Antrag Stocher abzulehnen. 

M. de · Chastonay, rapporteur: La proposition de notre col
legue M. Stocher n'a vraiment pas trouve gräce devant la 
comrnission, qui l'a repoussee tres nettement par 26 voix 
contre 1. Bien qu'il estime que notre,,paquet financle'r 
serait plus credlble s'if etait assortl de disposltlons d'ordre 
tout a falt general ifmitant les depenses de la Confedera
tion an volume et dans le temps, notre collegue M. Bio
eher n'a pas reussl a convalncre la commlsslon de l'op
portunlte d'assortir notre projet financler constitutlonnel 
d'une teile reglementation. 
Si cette Idee peut parattre louable en sol,, il faut reconnai
tre qua le texte propose ne parait pas, dans sa forme, 
dans son contenu comme dans son esprit, Eitre en mesure 
d'atteindre les buts que vise son auteur. Depuls des an
nees, la Confederatlon s'efforce de llmiter ses depenses. 
Notre consell comme le Conseil des Etats, le peuple et les 
cantons enfln ont approuve cet effort. II apparait des lors 
inutile d'lmprimer dans la constitutlon, en une nouvelle 
dispositlon de la reglementatlon transitoire, cette volonte 
tres !arge ·et tres globale, tres vague aussl, d'economiser, 
volonte quf s'est deja concretisee, je le rappelle, de multi
ples fa9ons. Et l'inscription de ce prlnclpe constltutionnel 
- 11 s'agit de cela - ne rlmeralt · pas ä grand-chose. Le 
peuple deslre et veut des manifestatlons concretes de 
notre volonte d'economie. C'est a cela, je crois, qu'il con
vient de le senslbiliser. Mais II convient aussi de faire 
savoir au peupte et 'aux cantons qua le manage federal ne 
sera assainl que par la conjonction, Monsieur Fischer, 
d'economies llees ä des recettes nouvelles. On ne sortlra 
pas de cette equatlon. II ne faut pas non plus omettre le 
fait qua, le 90 pour cent des depenses federales sont llees 
a des lols et ne peuvent sans autre Eitre modifiees par 
l'artlcle constltutlonnel preconise par notre collegue M. 
Blocher. 
La plafonnement a deux ans des depenses de„ la Confede
ratlon, tel qu'il est presente, conduiralt a une sltuatlon tres 
difficile a resoudre, l'ac_cumulatlon des depenses bloquees 
ne faisant qu'engorger encore davantage l'impasse de nos 
finances pour les annees a venir. Je le repete, une dispo
sition constltutlonnelle de la nature de celle qul est propo
see par M. Blocher n'aboutirait qu'a susciter dans la po
pulation le sentiment fallacieux que des economies vont 
Eitre realisees, alors qu'en realite II est impossible de tes 
obtenlr en la forme proposee par M. Blocher. 
Je vous clte un seul exemple. M. Blocher demande que 
les depenses totales budgetees pour 1982 et 1983 ne de
passent pas celles qul figurent au budget 1981. Pour ces 
deux annees, on le sait, l'lndexatlon des.rentes AVS/AI est 
de !'ordre de 15 pour cent, conformem~nt a ce que nous 
avons declde icl et a ce que le peuple et las cantons ont 
vote. II en co0tera donc pres de 200 mlllions de francs a 
la caisse federale. Si les depenses totales sont bloquees, 
comment pourra-t-on couvrlr cette depense supplemen
talre? Je me le demande. Comment pourra-t-elle Eitre com
pensee par l'annulation d'autres depenses? Je me pose 
egalement cette question, a laquelle M. Blocher, je le re
grette, s'est blen garde de repondre. 
En sulvant la propositlon de notre collegue de l'UDC, nous 
introduirlons dans la constltution une disposition qul se 
trouve en pleine contradiction avec la legislation en vl
gueur dans de nombreux domalnes, legislatlon que nous 
avons votee et que le peuple et les cantons ont egalement 
acceptee. 
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Je dois dire pour terminer, Monsieur Fischer, que vous 
n·~tes pas toujours suivi par tous ies collegues de votre 
groupe. Je pense que i'eterneile et viellle recette qui con
siste simplement a fixer des priorites en vue de comprimer 
les depenses ne s'est pas toujours revelee suffisante ni 
toujours apte a equlllbrer les comptes de la Confedera
lion. II est, Collegue Fischer, des evidences auxqlällies ie 
simple bon sens commande de se conformer. Je demande 
an consequence au conseii de voter la propositlon de ia 
commission. 

Bundesrat Rltschard: Ich bin vollständig einverstanden mit 
Herrn Blocher in dem Punkt, wo er an diese Vorlage die 
Erwartung knüpft, dass sie nicht einfach Mittel bringe, um 
neue Aufgaben zu erfüllen oder damit der Bund wieder 
ausgabenfreudiger wird. Ich werde mich zusammen mit 
meinen Kollegen im Bundesrat dafür einsetzen, dass die 
Einnahmen als Folge dieses Verlängerungsbeschlusses für 
eine drastische Reduktion des Defizits, das heute immer 
noch über 1 Milliarde Franken beträgt, verwendet wer
den. 

Herrn Fischer pflichte ich bei; dass man in einer Verwal
tung von der Grösse der Bundesverwaltung Immer wieder 
Sparmöglichkeiten finden kann. ich könnte allerdings auch 
die Bibel zitieren und sagen: «Viele sind berufen, aber · 
wenige auserwählt.» Herr Fischer, Sie waren acht Jahre 
lang Mitglied der Finanzkommission, aber auch Mitglied 
der Finanzdelegation. Sie hatten also wie wenige andere in 
diesem Parlament die Möglichkeit, nicht nur bei der Bud
getberatung des Bundesrates Einsprache zu erheben. Sie 
bekamen die Mitberichte des Finanzdepartements. Da hat
ten Sie als Mitglied der Finanzdelegation die Möglichkeit, 
dem Bundesrat zu sagen, wo er sparen kann. So viel, dass 
Sie von den Dividenden leben könnten, haben Sie da auch 
nicht eingebracht. Sie sagen einfach, der Bundesrat soll 
sehen, wo er sparen kann, ihre Sache sei das nicht. So 

· 1eicht sollte man sich diese Uebung aber nicht machen. 
Der Bundesrat trägt immerhin die Verantwortung dafür, 
dass die Verfassung und die Gesetze eingehalten werden, 
und wir werden sie auch dann noch tragen, wenn Herr 
Otto Fischer im Lehnstuhl seine Memoiren schreiben 
wird. 
Man muss immer wieder bedenken, dass über 90 Prozent 
der ßudgetausgaben der Eidgenossenschaft gesetzlich ge
bundene Ausgaben sind. Wir müssen also, wenn wir die 
Ausgaben reduzieren wollen, Gesetze ändern und diese 
Gesetzesänderungen gegebenenfalls sogar dem Volk zur 
Abstimmung unterbreiten. Darüber müsste man also disku
tieren. Leider ist der Spielraum viel zu klein, um so rigoro
se Massnahmen, wie sie Herr Blocher mit seinem Zusatz 
vorschlägt, durchführen zu können. Das ist faktisch nicht 
möglich, es sei denn, man benütze eine solche Verfas
sungsbestimmung, um überhaupt die Gesetzgebung aus 
den Angeln zu heben und im nächsten Jahr die vielen 
gesetzlichen Bindungen; die heute existieren, einfach aus 
dem Wege zu räumen. Das Ist meines Erachtens Jedoch 
nicht angängig und In unserer Demokratie völlig undenk
bar. Ich gebe aber zu, dass viele Ausgabenbindungen, die 
heute noch bestehen, nicht gut sind. Wir kämpfen denn 
auch dagegen, dass man dem Bund nur zweckgebundene 
Einnahmen zur Verfügung stellt. Dagegen kämpft übrigens 
auch die Finanzwissenschaft seit Jahren, weil dadurch der 
Spielraum des Parlaments zu stark eingeengt wird. Gegen 
diese vielen Ausgabenbindungen, wie sie heute in uns&' 
rem Finanzhaushalt existieren, müssen wir kämpfen. Wir 
tun einiges. Sie respektieren das vielleicht etwas zu wenig. 
In allen neuen Erlassen oder Gesetzesrevisionen - ob Sie 
sie Immer akzeptiert haben, ist eine andere Frage -, wenn 
Sie das nachsehen, hat der Bundesrat Kann-Formulierun
gen bei den Ausgaben eingebaut, d. h. es werden keine 
Rechtsansprüche auf Bundesleistungen geschaffen. Zum 
Beispiel heisst es in sehr vielen Erlassen: «Der Bund kann 
Beiträge gewähren.» Das finden Sie im Bundesgesetz über 
die Investitionskredite an die Landwirtschaft, über die Be-

rufsbildung, über den Zivilschutz. Ueberail heisst es: «Der 
Bund kann ... » Wir treten auch sehr dafür e'in, dass man 
die Subventionsgesetze, also die Gesetze, in denen Sub
ventionen beschlossen werden, von der Finanzierung 
trennt, indem die Bereitstellung der Mittel, um diese Sub
ventionen zu bezahlen, dann über besondere, befristete 
Bundesbeschlüsse erfolgt. Auch das haben wir Immer wie
der vorgeschlagen. So sind z. B. die Grundbeiträge für die 
Hochschulförderung, für den Nationalfonds, auch für die 
Bewirtschaftungsbeiträge an die Landwirtschaft, an die 
Pro Helvetia, die Entwürfe für die Teilrevision der Kran
kenversicherung in diesem Sinne konzipiert. Ich habe ih
nen im Eintreten gesagt, dass wir die Automatismen sehr 
gründlich überprüfen und auch hier daran sind, dafür zu 
sorgen, dass Sie bei der Budgetberatung mehr Handlungs
freiheit erhalten. 
Ich sage es noch einmal: Der Antrag Blocher - er weiss 
es, denn er hat in der Kommission die entsprechenden 
Unterlagen auch erhalten - ist ohne Vollmachtanrecht 
überhaupt nicht möglich. Die Erhöhung des Beitrages des 
Bundes an die AHV von 13 auf 15 Prozent Ist ein Volksbe
schluss; das ist in einem Referendumskampf vom Volk 
beschlossen worden. Das kostet uns im nächsten Jahr 220 
Millionen. Diese Erhöhung wird uns natürlich Jedes Jahr 
belasten, denn Jedes Jahr gibt es ja 15 000 bis 16 000 neue 
Rentner, und die Durchschnittsrente beträgt 11 500 Fran
ken. Der Bundesbeitrag beträgt 15 Prozent. Dieser Betrag 
steigt, ohne dass wir etwas dagegen tun können und wol
len. Das wm ja auoh niemand; auch Herr Bloc_her nicht. 
Ich könnte von der Teuerung sprechen; Ich muss von den 
Zinskosten reden. Es gibt noch vieles andere. Herr Bio
eher sagt: «Ja, ja, natürlich auch bei den Mllltärausgaben; 
wir müssten das eben andernorts kompensieren.» Ich 
muss Ihnen sagen: Sie können es nicht tun, weil es ohne 
Gesetzesänderungen innerhalb dieser kurzen Frist über
haupt nicht möglich ist. 
Die Verwirklichung dieses Antrages ist nicht möglich, und 
deshalb muss Ich Sie bitten, diesen Antrag abzulehnen. 
ich erkläre aber ausdrücklich, dass das nicht heissen soll, 
dass Sie nicht ganz besonders mit dieser Vorlage auch 
die Verpflichtung übernehmen, dieser Ausgabenentwick
lung - es ist zitiert worden, dass wir das getan haben -
auch in Zukunft alle Beachtung schenken werden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Zlff. III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. III 
Proposition de la oommlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopt6 

Gesamtabstimmung - Vote sur fensemble 
Für die Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen · 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

Ad 80.088 

Motion I der Kommlsalon 
Umsatzbesteuerung. Revision 

124 Stimmen 
19 Stimmen 

131 Stimmen 
19 Stimmen 

Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Rä
ten raschmögllchst eine Revision der Umsatzbesteue·rung 
vorzulegen. Damit sollen die strukturellen Unebenheiten 
des geltenden Rechts (Insbesondere die taxe .. occuite) be
reinigt und die nachteiligen Folgen für den Wettbewerb 
der schweizerischen Wirtschaft gemildert werden. 



R4glme flnancler 

MoUon II der Kommission 
Sparmassnahmen 
Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten 
spätestens bis Ende 1982 Im Anschluss an die bisherigen 
Massnahmen zur Sanierung des Bundeshaushaltes zusätz
liche Einsparungen von dauerhafter Wirkung vorzuschla
gen. 

Ad 80.088 

Motion I de la commlsslon 
lmposltlon du chlffre d'affalres. Revision 
Le Conseil federal est charge de presenter aux Chambres 
federales, le plus rapldement possible, une revlslon de 
l'lmposltlon du chlffre d'affalres. Par celle-cl, II y aura lieu 
de corrlger les ln4galltes structurelles du drolt en vigueur 
(en particuller la taxe occulte) ainsl que d'attenuer las 
dlstorslons de concurrence defavorables a I'economie 
sulsse. 

Motion II de la commlsslon 
Mesures d'economle 
Le Conseil federal est lnvlte, en relatlon avec les mesures 
deja prlses pour assalnlr le manage federal, a proposer 
des economles supplementalres a effet durable, au plus 
tard Jusqu'ä fln 1982. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Die erste Motion be
auftragt den Bundesrat, den eidgenössischen Räten rasch
möglichst eine Revision der Umsatzsteuer vorzulegen, wel
che die strukturellen Unebenheiten des geltenden Rech
tes, Insbesondere die taxe occulte, beseitigt. Wie Sie alle 
wissen, beruht die heutige Warenumsatzsteuer auf einem 
veralteten Erhebungssystem. Sie führt zu Wettbewerbsver
zerrungen, und zwar vorwiegend In vier Bereichen. Da sie 
die Anlage- und die Betriebsmittel besteuert, führt sie zu 
einer versteckten steuer, der sogenannten taxe occulte, 
welche die Exportgüter belastet, weil sie nicht zurück er
stattet werden kann, welche aber auch andere Güter, auch 
die Freigüter, belastet (durchschnittlich ungefähr In der 
Höhe von 1,4 Prozent). Andere Wettbewerbsverzerrungen 
ergeben sich aus der fixen Marge von 50 Prozent zwi
schen Detailhandel und Engroshandel. Es entstehen Steu
erunterschiede, wenn die Marge grösser oder kleiner Ist. 
Bel überhöhten En,gros-Steuern kann der Detaillist sich frei
willig als· Grossist erklären und so ausweichen; wenn aber 
die Engros-Steuer niedriger Ist als die Detail-Steuer, gibt 
es nicht korrigierbare Unebenheiten. Andere Unebenheiten 
entstehen aus Lücken, aber auch Unstimmigkeiten etwa Im 
Bereich der Besteuerung von alkoholischen Getränken. 
Sie erinnern sich: wir haben hier versucht, eine kleine 
Korrektur anzubringen bei den selbstkelternden Weinbau
ern. Eine vierte Unebenheit ergibt sich daraus, dass die 
Dienstleistungen nicht det Steuer unterstellt sind. 
Alle diese Wettbewerbsverzerrungen und Unebenheiten 
wollten wir mit. der Mehrwertsteuer, die wir hier weitge
hend alle als System befürworteten, beseitigen. Nachdem 
diese zweimal vom Volk abgelehnt worden Ist, stehen wir 
vor einer relativ schwierigen Lage. Wir können auf Umwe
gen nach und nach die veraltete Warenumsatzsteuer mit 
Korrekturen verbessern und uns einer Mehrwertsteuer nä
hern oder zumindest einer Grosslstensteuer mit Vorsteuer
abzug. Diese Korrekturen kosten aber Geld; für die Besei
tigung aller Unebenheiten ungefähr 900 Millionen. 
Wir sind alle dafür, dass man diese Unebenheiten angeht; 
hingegen Ist nicht ganz klar, wer das dann bezahlen soll. 
Immerhin dürfen wir sagen, dass die Satzerhöhungen, die 
man dann nötig hätte - ungefähr 1 Prozent WUST -, wenn 
man damit bezahlen will, aber auch Tarifänderungen bei 
der direkten Bundessteuer, welche Mehrerträge bringen, 
wiederum Volk und Ständen vorgelegt werden müssten. 
Wir legen Ja die Sätze In der Verfassung fest. Das gleiche 
gilt für die Aufhebung der Frelllste. Auch dazu braucht es 
eine Verfassungsänderung. Ich glaube, es dürfte ziemlich 
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schwierig sein, das durchzudrücken. Man könnte aber zum 
Beispiel einzelne Veränderungen vornehmen oder die Frei
güterliste einschränken. Wir haben jetzt den Versuch ge
macht mit der Energie und da erlebt, wie schwierig es Ist, 
so etwas durchzuführen. Wir übertragen hier mit einer 
schön tönenden Motion dem Bundesrat eine fast unlösba
re Auf{labe. Aber man kann es so verstehen, dass es ein
fach ein Auftrag Ist, damit er sich an die Arbeit macht, wo 
und wie sich Unebenheiten korrigieren oder mildern las
sen. 
Ich bitte Sie, die Motion zu überweisen. 
Die zweite Motion, die sogenannte Sparmotion, ist relativ 
knapp angenommen worden, nämlich mit 12 zu 11 Stim
men. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es war nicht 
etwa so, dass nicht jeder gewisse Gebiete kennen würde, 
wo gespart werden könnte, oder dass nicht generell die 
Meinung bestünde, der Staat müsse mit den Steuergeldern 
haushälterisch umgehen. Aber es entstand natürlich die 
Befürchtung, dass nur auf einzelnen Gebieten gespart 
werde. Ferner waren es zum Teil auch Juristische oder 
ganz allgemeine Ueberiegungen. Dabei gilt es zu sehen: 
Mit dem Ueberwelsen von Sparmotionen allein ist noch 
nicht gespart. Wir haben schon verschiedene derartige 
Motionen überwiesen; eine fast gleichlautende freisinnige 
Motion ist kürzlich eingereicht worden. Das war auch ein 
Grund für viele, zu erklären: Was soll das? Warum sollen 
wir hier dasselbe noch einmal tun? Mit der Motion allein 
ist Ja noch nicht gespart; die eigentlichen Schwierigkeiten 
entstehen erst dann, wenn man daran geht, sich zu eini
gen oder wenigstens mehrheitlich zu einigen auf etwas, 
was man dann auch beim Stimmbürger durchbringt. 

Hier werden ja auch immer wieder die Kantone betroffen, 
die uns langsam ebenfalls erklären: Bitte nicht nu11 auf 
unserem Buckel sparen. 
Dass solche Sparpakete sehr schwierig zu verschnüren 
sind, wissen wir aus Erfahrung. Wir haben auch das Spar
paket 1980 nur mit grosser Mühe über die Bühne ge
bracht. Ich glaube, wir sollten nicht deklamieren, sondern 
politisieren. Deshalb diese relativ schwache Ueberwei
sung. Ich habe hier jedoch die Kommission zu vertreten 
und muss Sie darum bitten, diese Sparmotion zu überwei
sen. 

M. de Chastonay, rapporteur: Le texte de la motlon est, je 
crois, suffisamment clair pour que je me dispense de vous 
le llre ou de me livrer a de longs commentaires. J'almerals 
simplement vous dlre ici qu'il est notolre qua l'ICHA 
comporte diverses lmperfections qui decoulent de sa na
ture meme et qui se traduisent par des distorslons sur le 
plan de la concurrence. Le prlncipal element incrimine est 
ce qua l'on appelle la taxe occulte qui provlent de ce que 
l'impöt ne trappe pas seulement les biens de consomma
tion mais aussi la constructlon d'immeubles, l'acquisitlon 
de machines ainsi qua d'autres biens d'investissement et 
moyens de production. L'lmpöt est donc acquitte par las 
entreprises consommatrices de ces produits; formant ainsl 
un element constitutif des co0ts, il se repercute sur les 
marchandises produites ou vendues par ces entreprises, 
qu'il s'agisse de biens d'investlssement ou de biens de 
consommation. 
II y a donc cumul d'impöt ou taxe occulte, elements nega
tifs que la commission entend corrlger, du moins partieiie
ment, en acceptant par 22 voix contre 1 ia motion qui vous 
est presentee aujourd'hui. Nous sommes conscients qua 
rien ne sera faciie dans le traitement de cette motion par 
le Conseil federal; nous sommes consclents aussi qua, 
dans le projet legislatif faisant suite a la motion deposee, 
dans son projet de revision de l'ICHA, ie Conseil federal 
devra egalement tenlr compte de l'impact financler qua 
las nouvelles dispositions que nous lul demandons de 
prendre pour attenuer les defauts de i'ICHA ne manque
ront pas de comporter pour nos finanoes federales. NoU'S 
aurons cependant tout loisir d'en debattre lorsque le pro
Jet de loi nous sera soumis. Nous aurons egalement a de-
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battre des lncldences que la motion comporte sur l'etat 
des finances federales - pertes flscales pour la Confede
ration -. Nous aurons aussl a debattre des modificatlons 
eventuelles de la liste franche par rapport aux elements 
qu'elle comporte aujourd'hui. 
Je vous invite donc a accepter cette premiere motlon 
adoptee par la commission par 22 voix contre 1. 

En ce qui concerne la deuxieme motion de ia commlssion, 
je vous dirai que la commission etalt tres divisee sur la 
question de savolr s'il etait indique d'inviter, par cette voie, 
Je Conseil federal a proposer, en complement des mesures 
deja prises Jusqu'ici, des economies suppiementaires a ef
fet durable. C'est en effet par 12 voix contre 11 et quelques 
abstentlons que, finalement, ia motion a ete acceptee en 
commission. 

Cette motion represente en fait, il faut Je dire, une solution 
de compromis face a une proposition de nouvel artlcle 9 
des dispositions transltoires, falte en commlssion, et qui 
prevoyait de prolonger Ja validite des mesures a terme et 
adoptees par Je peuple en 1980, pour autant que ces me
sures ne soient pas remplacees par d'autres mesures «de 
meme portee financiere». On s'est toutefois vite rendu 
compte, en commission, de Ja charge polltique qu'une 
teile disposltion constituait face au projet d'assainisse
ment des finances federales dont nous debattons presente
ment, et surtout face a Ja reaction ulterieure du peuple et 
des cantons qul, en 1980, ont approuve des mesures d'eco
nomie qui sont expressivement limitees dans ie temps. 
lnscrire en effet dans des dispositions transitolres 
de Ja constitution une teile propositlon de -nouvel artlcle 9 
irait d'une part a l'encontre de Ja reelle motivation ma
nifestee par Je souverain lors du vote du 30 novembre 
1980. D'autre part, II n'est pas certain qu'elle recueilleralt 
l'adhesion des cantons dont les dlrecteurs des flnances 
avaient clairement laisse entendre que les economies pra
tlquees sur Je dos des finances cantonales devalent etre 
limitees dans Je temps. Enfin, II n'est pas opportun d'ins
crire et de fixer dans des dispositlon constitutionnelles, 
fussent-elles transitoires, tout un train d'economies gene
rales, qu'il incombe au Conseil federal d'amenager et, en 
definitive, aux Chambres d'approuver. 
A ce systeme trop bloque - II etait important que je re
vienne sur l'historique des debats de la commission - a ce 
systeme trop rigide, qui chargeait par trop !'Impact negatif 
de tout Je projet, Ja majorlte de Ja commlsslon, majorite 
tout de meme, a prefere Ja motion qul marque 'mieux la 
volonte politique · du Parlament de ne pas renoncer aux 
constants efforts d'economies auxquels nous sommes as
treints et qui devraient nous permettre, avec les recettes 
nouvelles dont nous avons debattu et qui ont ete votees 
tout a l'heure, d'assainir las finances federales. Cette mo
tion attenue donc Je reproche que l'on a entendu i;:a et Ja 
dans la populatlon selon lequel l'accent a trop ete mls, 
unllateraiement, sur les nouvelles recettes. 
Je vous demande donc d'accepter ces deux motlons tout 
en remerciant, avant de terminer, M. Ritschard, conseiller 
federal, ainsi que tout son etat-major, pour ia grande dis
poolbliite montree a l'egard des travaux de notre commis
sion lors de ses debats de janvier et fevrier derniers. 

MDller-Bern: Mir scheint das Ziel der Motion I sowohl 
sachlich wie sozialpolitisch höchst fragwürdig zu sein. Ich 
stelle hier aber keinen Antrag, weil Ich den «Geist von 
Beatenberg», der da über uns schwebte - mindestens 
über der jeweiligen Mehrheit -, in keiner Welse stören 
möchte. Einige Bemerkungen sind aber zu den mit der 
Motion verbundenen Absichten doch am Platz. 
Wenn die WUST ml.t der taxe occulte heute von einem Tag 
zum andern neu eingeführt werden sollte, dann würde das 
mit der Belastung der Investitionen einige Probleme für 
unsere Exportwirtschaft aufwerfen. Aber die WUST Ist ja 
nicht neu; sie besteht seit Jahrzehnten und Ist In das 
schweizerische Preisgefüge eingegangen. Dieses Preisge
füge mit den Tausenden von Ueberwälzungsmögllchkelten 
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hat die WUST-Belastung verteilt, ja sogar verwischt, eben
so die taxe occulte. 
Nun scheint es mir ein grosser Irrtum zu sein, plötzlich 
ein Manko von 900 Millionen Franken - wenn man die taxe 
occuite vollständig beseitigen wollte - verlangen zu wol
len. Man könnte das unter den Titel stellen: Kaum saniert, 
schon ruiniert. Kaum haben wir versucht, jetzt mit diesen 
Diskussionen die Finanzen des Bundes elnigermassen In 
Ordnung zu bringen, wollen wir schon wieder ein Loch 
von 900 Millionen Franken verursachen. 
Die Wirtschaft hat sich an diese Belastung durch die taxe 
occulte und die Ueberwälzungen gewöhnt. Ich bin 1977 
auch als «Wanderprediger» in der Schweiz herumgereist 
und habe die schlimmen Folgen der taxe occulte für unse
re Wirtschaft dem Volk, dem Stimmbürger darzulegen ver
sucht. Aber es hat ganz andere Schwierigkeiten gegeben, 
nämlich die unkontrollierten Währungsbewegungen. Den
ken wir etwa an den Herbst 1978 oder an die seitherigen 
Währungsbewegungen, wo oft Tagessprünge von plus/mi
nus 5 Prozent gegenüber Dollar oder Pfund zu verzeich
nen sind, die durch die Wirtschaft auch bewältigt werden 
müssen. Das sind viel schlimmere Folgen als die taxe oc
culte. 
Mir geht es aber um den sozialpolitischen Aspekt. Es Ist 
wohl auch den Promotoren dieser Motion klar, dass der 
Ausfall von 900 Millionen Franken lrgenciwie kompensiert 
werden müsste. Ich möchte hier unseren Finanzminister 
zitieren, der dem «Sonntags-Blick» sein wöchentliches In
terview gegeben hat und der sagte: «Der Bund kann es 
sich zurzeit nicht leisten, Steuergeschenke zu machen, 
ohne zu kompensieren.» Deshalb haben wir ja auch, ob
wohl das den Interessen der Arbeitnehmer widerspricht, 
nicht für die vollkommene Ausschaltung der kalten Pro
gression mit einem Ausfall von 800 Millionen Franken ge
stimmt, eben mit Rücksicht auf die notleidende Bundes
kasse. 
Jetzt will man einfach auf 900 Millionen verzichten. Das 
kann man nicht mit Sparmassnahmen beseitigen; vielleicht 
wüsste Herr Fischer hier ein Rezept; letztlich müsste man 
höhere Sätze bei den verbleibenden Konsumsteuern des 
einfachen Mannes einführen oder massiv die Freiliste anta
sten, die Dienstleistungen der WUST unterstellen, oder 
alles zur gleichen Zelt. Damit würde mit einem p'lötzllchen 
Zug der Druck der Indirekten Steuern sehr stark ver
schärft; die Belastung des Konsums müsste sich sofort 
kräftig auswirken, mit den entsprechenden Folgen für die 
Haushaltsbudgets der Familien und auf den Konsum gewis
ser Güter unserer Binnenindustrie. • 
Wenn die Sozialdemokraten in dieser Debatte einer Vorla
ge zugestimmt haben, die uns keineswegs befriedigen 
kann - so wenig wie die Freisinnigen und andere befriedigt 
sein werden -, und damit auch der Erhöhung der WUST
Sätze zugestimmt haben, dann unter anderem unter der 
Voraussetzung, dass beispielsweise die Freiliste nicht an
getastet werde. Sollte nun eine Vorlage kommen, die le
benswichtige Güter stark belasten würde mit der Neuord
nung der WUST, um den Einnahmenausfall der taxe occul
te zu kompensieren, dann müsste dieser Konsens in Fr~ge 
gestellt werden. 
Man komme im übrigen auch nicht mit dem Immer wieder
kehrenden Klagelied der hohen Belastung der Wirtschaft, 
besser: · der Privatwirtschaft; denn - abgesehen davon, 
dass die Schweiz den Vergleich mit dem Ausland noch gut 
aushält - dieser Rat hat gerade jetzt der Privatwirtschaft 
ein Steuergeschenk gemacht, das nicht einmal Präsident 
Reagan In den USA In diesem Ausmass zuwege bringt. In 
der Tat dürften die Steuerausfälle für den Bund infolge 
der im Herbst 1978 erleichterten Abschreibungsmöglich
keiten pro Jahr etwa 100 Millionen für die Privatfirmen 
betragen. Das ist mehr als der 10prozentlge Steuerra
batt, der In den USA den Firmen auf drei Jahre begrenzt 
gewährt werden soll. Das Ist öffentliche Unterstützung pri
vater Investitionen. Ich habe an und fQr sich nichts dage
gen. Aber diese öffentliche Unterstützung ist In einer kon-
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Junkturellen und währungsmässlgen Notzeit eingeführt 
worden und wlrd jetzt definitiv gemäss Artlkel 8 Absatz 1 
der Uebergangsbestlmmungen, denen Sie zugestimmt ha
ben, verlängert. 
Es Ist vom Leitgedanken einer antizyklischen Finanzpolitik 
her richtig gewesen, Erleichterungen zu gewähren. Wir 
haben auch nicht opponiert. Es Ist aber genauso wichtig 
und dringlich, In den guten Jahren solche Massnahmen 
ausser Kraft zu setzen. Hier sind also bereits Geschenke 
an die Wirtschaft gemacht worden. 
Nun, Ich möchte hier nicht auf Elnzelhelten der verlangten 
Revision der Umsatzbesteuerung eingehen; Ich wollte auf 
die Probleme aufmerksam machen, die entstehen könnten, 
wenn man das verwirklichen wlll, was die Initianten im 
Auge hatten. Jedenfalls wird sich die sozialdemokratische 
Fraktion energisch gegen Bestrebungen wenden, die die 
Exportindustrie auf dem Buckel der Konsumenten und Ar
beitnehmer entlasten werden. Bel Phlllppl sehen wir uns 
wieder, d. h. bei der Behandlung der entsprechenden Bot
schaft des Bundesrates. 

Breml: Zusammen mit Herrn Kollege Hofmann habe Ich In 
der Kommission diese Motion I eingereicht. Die Kommis
sion hat sie mit allen gegen eine Stimme gutgehelssen. 
Zusammen mit den Kollegen Kaufmann und Weber habe 
Ich die Motion II eingereicht. Sie Ist mit 12 zu 11 Stimmen 
gutgehelssen worden. Offenbar Ist die sozialdemokratische 
Fra~tlon über die In der Kommission gefundene Ueberein
stlmmung heute unsicher geworden. Herr Müller hat zwar 
keinen Antrag, sondern nur Fragen gestellt; Im Communl
que der sozialdemokratischen Fraktion war aber bedeu
tend deutlicher zu lesen, dass die Sozialdemokraten diese 
Motionen ablehnen. Wir möchten unsererseits klarstellen, 
dass In der freisinnigen Fraktion jene, die einer Warenum
satzsteuer von 6 Prozent und jene, die einer Warenumsatz
steuer von 6,2 Prozent zustimmten, übereinstimmend diese 
Motionen I und II als wesentliche Bestandteile der Finanz
ordnung betrachten. 
Unser Warenumsatzsteuersystem zeichnet sich dadurch 
aus, dass auch auf lnvestltlonen die Steuer zu entrichten 
Ist. Das Ist Im Ausland anders geregelt. Dadurch wären 
unsere schweizerischen Produkte mit Steuern belastet, 
von denen ausländische Produkte nicht belastet sind. Sehr 
deutlich Ist darauf hinzuweisen, dass davon also nicht nur 
die Exportwirtschaft betroffen Ist, sondern alle Unterneh
men, deren Produkte Irgendwo Im Ausland oder Im Inland 
In Konkurrenz zu ausländischen Produkten treten. Es wer
den also zum Beispiel auch schweizerische landwlrtschaft
Ilche Produkte betroffen, die In der Schweiz produziert 
und In der Schweiz konsumiert werden, sofern sie einem 
Importdruck ausgesetzt sind. 
Dies Ist aber bei weitem nicht die einzige Unebenheit In 
unserer Warenumsatzsteuer. In der vorliegenden Botschaft 
werden weitere Mängel dargestellt, insbesondere liegen 
ausführliche Berichte der Herren Böckll und Gerber vor, 
die die ganze Problematik darstellen und die auch auf 
LösungsmögIIchkelten hinweisen. Herr Kollege Müller be
fürchtet, dass unter diesem Titel die Bundeskasse geschä
digt werde. Tatsächlich handelt es sich bei der taxe oc
culte um etwa 900 MIiiionen Franken. Diese Summe wird 
noch steigen, wenn Jetzt die Steuer um 11 Prozent ange
hoben wird. Dazu Ist zweierlei zu sagen: 

1. Es wird kaum gelingen, die ganze taxe occulte auf 
einmal aufzuheben. Wir sprechen deshalb In der Motion 
ausdrücklich von MIiderung, nicht von Aufhebung. Trotz
dem werden auch durch eine MIiderung vorerst für die 
Bundeskasse Ertragsausfälle entstehen. Diese Ausfälle 
sind zu kompensieren. Wir wollen eine Bereinigung des 
Systems, ohne Veränderung der Erträge. Wir warden also 
auch entsprechenden Ertragszunahmen zustimmen. Der 
Bundesrat beabsichtigt gemäss Botschaft, diese · Bereini
gung vorzunehmen; unsere Motion greift also den von 
Bundesrat Rltschard ausdrQckIIch geäusserten Gedanken 
auf. 

2. Die Wettbewerbsbenachteiligung kann Mitarbeiter einer 
schweizerischen Unternehmung härter treffen als das Un
ternehmen selbst. Das Unternehmen kann viel eher aus
weichen, so auf eigene ausländische Produktionsstätten 
oder auf Zulieferungen aus fremden ausländischen Betrie
ben. Herr Kollega Müller: der schweizerische Aktionär 
oder die Unternehmung werden weniger unter Ihrem Antrag 
leiden als die Inländischen Arbeitnehmer, das inländische 
Gewerbe und die Inländische Landwirtschaft. Für einmal 
brauchen wir jetzt nicht über den Werkplatz Schweiz zu 
theoretisieren, wir können etwas Konkretes dafür tun. In 
der Bundesrepublik wurde vor einigen Jahren von Gewerk
schaftsseite verlangt, die indirekten Steuern seien von al
len Elementen zu befreien, die die bundesrepubllkanlsche 
Konkurrenzfähigkeit und damit die Arbeitsplätze gefähr
den. Das geschah auf Antrag von Herrn Vetter. Wir glau
ben, dass Ihre deutschen Kollegen diesen Mechanismus 
besser verstanden haben als die Schweizer Kollegen. In 
den USA - nebenbei - hat Präsident Reagan tatsächlich 
Steuergeschenke gemacht. Aber, Herr Müller, In der 
Schweiz wurden keine Steuergeschenke gemacht, sondern 
es wurden nur Steuern verschoben. Sie wissen es, wir 
wissen es auch, man darf das auch deutlich sagen. 
Herr Bundesrat Rltschard hat erklärt, er nehme diese Mo
tion entgegen. Die Kommission hat ihr mit 0berwältlgender 
Mehrheit zugestimmt. Herr Bundesrat Rltschard hat geäus
sert, er habe bereits eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe 
dafür eingesetzt. Ich bitte Sie nun, dieser Motion zuzustim
men. 
Zur Motion II nur wenige Bemerkungen. Wir haben den 
Antrag Blocher abgelehnt. Ich habe Ihn auch abgelehnt. 
Wir dürfen uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
das Volk von uns zusätzliche Einsparungen erwartet; dass 
sie auch möglich sind. Wir wollen hier zum Ausdruck brin
gen, dass wir den Ausgleich nicht nur durch mehr Einnah
men, sondern auch durch Einsparungen erreichen wollen. 
Hier geht es mit dieser WIiienserkiärung des Parlamentes 
wirklich darum, Im Volk das nötige Vertrauen zu finden, 
um diese Abstimmung zu gewinnen, die wir no.ch In die
sem Jahr über die Bühne zu bringen haben. Auch In die
ser Beziehung betrachtet es die Fraktion als eine Voraus
setzung für die Zustimmung zur ganzen Vorlage, dass wir 
die Motion II überweisen. 

Kühne: Ich äussere mich ausschllessllch zur Motion II, zu 
den Sparmassnahmen, zum Anschlussprogramm. Das 
Schuldenmachen unseres Staates Ist u. a. auch ein Gene
ratlonenproblem. Da ich noch im Sinne habe, möglichst 
viele Jahre Steuern zu zahlen, wäre Ich glücklich, wenn 
die Mittel für anderes eingesetzt werden können als für 
Zinsen und für Schuldamortisationen. Ich bin daher grund
sätzlich Befürworter von Sparmassnahmen, muss aber 
trotzdem einige Vorbehalte anbringen. Sparmassnahmen 
müssen gerecht sein, d. h. möglichst alle Kreise müssen 
möglichst glelchmässlg mittragen. 
Bel den linearen 10prozentlgen Kürzungen des Sparpro
grammes 1980 Ist diese Voraussetzung eindeutig nicht er

.füllt. Es Ist eine undifferenzierte Massnahme, welche ein
zelne kumulativ trifft, während beispielsweise ein Rentner, 
wenn er in Bern wohnt, offenbar wenig vom Sparen spürt. 
Diese Aeusserung wäre für Herrn Fischer-Bern gedacht 
gewesen. Sie zeigt aber auch, dass hier etwas nicht 
stimmt. Deshalb kann Zustimmung zur Motion II nicht pau
schal Zustimmung zur Verlängerung der Sparmassnahmen 
1980 sein. Benachteiligte Regionen und Berufsgruppen tra
gen relativ viel zu den Sparübungen bei. 
Einige Beispiele: Die Kürzungen der Mittel für Bachver
bauungen und Wohnbausanierungen Im Berggebiet treffen 
ländliche Regionen unverhältnlsmässlg mehr. ZusätzIIch 
sind Berechnungsgrundlagen für Gewässerschutzbelträge 
des Bundes, daran sind auch die Leistungen der Kantone 
gekoppelt, geändert worden. Dass es sich um Verschlech
terungen für die Empfänger handelt, ist klar. Dort, wo Ab
wassersanierungen einfach zu lösen waren, sind sie abge-
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schlossen und mit vollen Beiträgen amortisiert worden, 
während in schwierigen Verhältnissen die Arbeiten noch in 
vollem Gange sind. Die Auswirkungen sind entsprechend 
gravierend, da die Restkosten sehr weit auseinandergehen 
und somit der Hauseigentümer A für sein Abwasser bis zu 
fünfmal mehr bezahlt in ungünstigen Verhältnissen als sein 
Kollege B in einer günstigeren Gemeinde. Fünfmai soviel 
für die gleiche Leistung, das geht doch nicht! Durch die 
10prozentlgen Kürzungen haben wir diese Situation weiter 
verschlechtert. 

Nebst dem Erschwernis der benachteiligten Regionen 
trägt die Landwirtschaft eine Hauptlast der Sparmassnah
men, ist doch der Anteil für den Sektor Landwirtschaft und 
Ernährung von 8,9 Prozent 1980 auf 8,6 Prozent im Budget 
1981 zurückgegangen. Der Slogan lautet demnach nicht: 
überall sparen, nur nicht bei der Landwirtschaft, sondern, 
Frau Uchtenhagen, er müsste folgendermassen lauten: 
überall sparen und nicht nur bei der Landwirtschaft. Das 
ist nun auch etwas schwarz-welss gemalt, «nicht beinahe, 
nur bei der Landwirtschaft» wäre vielleicht etwas besser. 

Ich könnte Ihnen sehr viele konkrete Beispiele zeigen, wie 
namentlich unser Berufsstand durch die Sparmassnahmen 
getroffen worden ist. Da die Zeit jedoch weit fortgeschrit· 
ten Ist und die Aufmerksamkeit sich eher auf den Feier
abend richtet, als auf mögliche Referenten an diesem Pult, 
verzichte ich auf weitere Ausführungen. 

ich fasse zusammen und möchte sagen: Sparübungen - ri
gorose und pauschale - · als Massnahmen für drei Jahre 
können angehen. Von einem Anschlussprogramm, dessen 
Ende wir nicht absehen, erwarten wir mehr Ausgewogen
heit. Sparen ist sicher ein wichtiges Anliegen, Recht und 
Gerechtigkeit sind jedoch ein anderes. Möglicherweise ge
llngt es dem Bundesrat, beide Ziele unter einen Hut zu 
bringen; dann würde es mir um so leichter fallen, der Spar
motion zuzustimmen. 

Rlsl-Schwyz: Ich spreche zur Motion II, zusätzlich motiviert 
durch die verschiedenen Aeusserungen von Herrn Fischer
Bern. Es drängen sich doch einige Ueberlegungen auf. 
Heben wir mit dieser Motion nicht de facto die Befristung 
der gegenwärtig laufenden Sparübung auf? War mit der 
Befristung nicht auch die Entflechtung im Rahmen der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanton beinhaltet? 
Die jetzt durchberatene Finanzordnung unterliegt der Ab
stimmung von Volk und Ständen. Als dazumallge Wander
apostel werden wir vom Volk nicht nur gefragt, ob weiter 
gespart werden wird, sondern auch wo und wie. Die Ant
wort darauf kann heute noch nicht in allen Teilen gegeben 
werden, sie Ist aber vor der Abstimmung fällig. 

Die Frage, ob weiter gespart werden soll, scheint mir klar, 
ob aber nach der Fischersehen Theorie, wage ich zu be
zweifeln. Herr Fischer läutet mit seiner Forderung auf 
noch weiteres Sparen bis an die Grenze der staatllch ver
tretbaren Verschuldung meines Erachtens ein gefähr
liches Spiel ein. Glauben Herr Fischer und seine engere 
Gefolgschaft, dass seine zweite Forderung, nämlloh keine 
Abstriche bei der Rüstung zu machen, bei -einem solchen 
Gebaren durchgehalten werden kann? Wenn das so wei
tergeht: vielleicht noch heute und morgen - bestimmt aber 
nicht übermorgen! Es gehören auch Einnahmen dazu! Ist 
man sich der Folgen einer eventuell kommenden Allianz in 
der Rüstungsfrage bewusst, einer möglichen Allianz zwi
schen Jenen, die Abstriche heute schon fordern und Jenen, 
die, durch die Sparwut zu hart getroffen, in ihrer Ausweg
losigkeit dazu getrieben werden? Die Erfahrung bei dieser 
zehnprozentigen Sparübung, zu der ich grundsätzlich ste-

. he, ist auf verschiedenen Gebieten kumulativ derart aus
gefallen, dass sie nicht so akzeptiert werden kann, und 
zwar nicht etwa nur bei Bagatellsubventlonenl Ich gebe 
Ihnen nur einige Zahlen aus einem Beispiel, die Ich aus 
der Unterlage unseres kantonalen Melloratlonsamtes ent
nehme. Wir hatten Im Jahre 1976 einen Plafond von 5,2 
Millionen für unseren Kanton und sind nun Im Jahre 1980 

auf 2 600 000 heruntergegangen oder heruntergeschraubt 
worden, im Jahre 1979 auf 1980 allein um 20 Prozent. Da
bei sind die Vorhaben Im Bau von Güterstrassen, Wasser
versorgung, Tiefbauprojekte, Hochbau auf 124 300 000 
Franken geschätzt. Bei diesem Plafond von 2 600 000 wür
de das angemeldete Bauvolumen erst nach 15 Jahren oh
ne Neueingänge abgebaut sein (mit Einschuss der Kan
tonsbelträge und Restfinanzierung der Bauherren). Das 
Melloratlonsamt schreibt dazu: «Wir sind nun absolut der 
Meinung, dass trotz den Sparmassnahmen auf diesem Sek
tor etwas geschehen muss.» Was nützen uns die Flächen
beiträge, wenn die Gebiete nicht erschlossen sind oder in 
Gebäuden gewohnt und gewirtschaftet werden muss, die 
den heutigen Anforderungen bei weitem nicht mehr ge-

. recht werden? Jungen Landwirten und Mädchen wird die 
Freude an der Landwirtschaft genommen, wenn wir ihnen 
oder den Eltern laufend erklären müssen, dass sie zehn 
Jahre oder länger warten müssen. Ich glaube, bei der Zu
stimmung zu diesem Anschluss-Sparprogramm sind Rück
sichten auf die jetzige Situation und auf die künftigen 
Situationen zu nehmen. Wir haben gegenwärtig gegenüber 
den 56er Beiträgen über 50 Prozent der Einschüsse vom 
Bund verloren, und das in einem Berggebiet. Das Bergge
biet wird normalerweise grosszügiger behandelt - habe 
ich gehört - als das Talgebiet. 
Ich kann meinerseits dieser Sparmotion nicht zustim
men. 

Columberg: Ich spreche ebenfalls zur Motion II. Dieser 
kann in der vorliegenden, undifferenzierten Fassung nicht 
zugestimmt werden, und ich betone: wegen der Undifferen
ziertheit. Gewiss, die Sparbemühungen im Sinne einer stän
digen Ueberprüf.ung der EffizieniZ un<l der Notwendigkelteiner 
Aufgabe müssen fortgesetzt werden. Der Wortlaut des Vor
stosses lässt jedoch den Schluss zu, die geltenden Mass
nahmen sollten möglichst unverändert übernommen und 
weitergeführt werden. Dieser Absicht können wir nicht zu
stimmen. Die linearen Kürzungen wurden letztes Jahr 
ziemlich überstürzt erlassen. Sie sind viel zu schematisch 
und radikal. Sie nehmen auf die individuellen Verhältnisse 
der Subventionsempfänger überhaupt keine Rücksicht. Sie 
treffen die wirtschaftlich schwachen Bevölkerungskreise 
und die weniger entwickelten Regionen unverhältnlsmäs
sig stark. Dort, wo die Ansätze hoch sind, steigen die 
Restkosten überproportional. Herr Kühne hat auf diesen 
Sachverhalt hingewiesen. Neue Sparbeschlüsse müssen 
deshalb selektiv ausgestaltet werden. Sie müssen auf die 
unterschledllchen Leistungsfähigkeiten der Subventions
empfänger Rücksicht nehmen und auch Elemente des Fi
nanzausgleichs enthalten. Die Motion müsste somit minde
stens durch einen entsprechenden Zusatz ergänzt wer
den. 
Und noch ein weiteres Problem. In der letzten Zeit ist man 
bestrebt, die Beitragssätze alleln nach der Finanzkraft des 
betreffenden Kantons und nicht der Subventionsempfänger 
abzustufen. Die Beiträge sind meistens für kommunale 
Werke, für Meiioratlonsgenossenschaften oder für Private 
bestimmt. Bisher wurden diese aufgrund der Finanzkraft 
des Kantons und der Gemeinden bzw. der Subventions
empfänger festgesetzt. So zum Beispiel bei Gewässer
schutzmassnahmen und bei Forstprojekten. Im Rahmen 
der Sparmassnahmen hat die Verwaltung versucht, eine 
Systemänderung vorzunehmen und In Zukunft nur noch 
auf die Finanzkraft des Kantons abzustellen. Diese Idee Ist 
vermutllch Im Rahmen der Arbeiten für die Aufgabenneu
verteilung zwischen Bund und Kantonen entstanden. Sie 
bringt eine Vereinfachung. Falls man diese Systemände
rung mit den Sparmassnahmen koppeln will, muss man 
jedoch möglichst rasch mit den Kantonen in Kontakt tre
ten, denn solche Systemänderungen verlangen grosse Um
stellungen und meistens auch Gesetzesrevisionen In den 
Kantonen. 
Ich ersuche den Bundesrat, dieses Anllegen im Zusam
menhang mit der Fortführung der Sparmassnahmen zu be-
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achten und im übrigen die Motion In der vorliegenden un
differenzierten Fassung abzulehnen. 

M. Felber: Je m'exprlmeral tres rapldement sur la motlon II 
pour vous donner las ralsons pour lesquelles le groupe 
soclaliste s'oppose ä son adoptlon. Les sociallstes ne sont, 
au fond, pas du tout opposes ä entrer en matiere sur des 
economies, ils l'ont prouve lors de la dlscusslon des deux 
trains d'economles llneaires, Ja reduction des subventions 
federales et les modlficatlons constltutionnelles adoptees 
par le peuple. Nous sommes donc präts ä discuter d'eco
nomles, nous le ferons avec vous, dans cette salle, mais 
comme vous, qui appartenez ä d'autres groupes politlques 
qua le nOtre, nous sommes präts ä discuter de certaines . 
economles mais non pas de toutes les economies ou de 
n'importe quelles economles. 
Or, II se trouve qu'une motlon a un certaln caractere lm
peratlf et que celle-cl parle d'economies supplementalres. 
Nous pensons, avec le Conseil federal, avec les membres 
de la commlsslon, avec la plupart de ceux qul se sont lci 
exprimes, que Je programme d'economies actuellement en 
vlgueur ne pourra pas ätre purement et simplement suppri
me. Les flnances federales ont besoin de ces economles. 
Nous sommes, comme vous, persuades qu'II faudra dlscu
ter de nouvelles economies. Ce qua nous cralgnons, c'est 
que, dans ie caractere imperatif d'une motion on inscrlve 
Je mot «supplementalre» et que nous soyons ainsi lies par 
une declsion qul nous obligerait a entrer en matiere sur 
n'lmporte quelles economles. Nous desirons, jusqu'aux 
propositlons deposees par le Conseil federal, garder notre 
llberte sur ce plan. 

Motion I 

Le presldent: Le president et ie rapporteur de la commis
sion renoncent a prendre Ja parole. Le Conseil federal 
nous fait savolr qu'II accepte les deux motlons proposees 
par la commlsslon. La motion I est-elle combattue par un 
membre du consell? Ce n'est pas le cas. 

Ueberwlesen - Transmis 

Motion II 

Le presldent: La motlon II est-elle combattue? M. Falber 
s'oppose ä la motlon. 

LQchlnger: Ich habe mich nur für den Fall gemeldet, dass 
ein formeller Antrag gestellt wird, die Sparmotion abzuleh
nen. ich bedaure, dass ich jetzt das Wort ergreifen muss. 
Ich glaube, es wäre eleganter gewesen, diese Motion 
kampflos zu überweisen. Der Bundesrat hat sich ja bereit 
erklärt, sie entgegenzunehmen. 

Ich möchte Sie ganz dringend bitten, die Sparmotion, Mo
tion II, anzunehmen. Es geht hier Jetzt, nachdem die Mo
tion vor uns liegt und nachdem es zu einer Abstimmung 
kommt, um eine klare politische Willenskundgebung die
ses Rates. Es ist die Alternative geäussert worden, es ge
he um «Steuern oder Sparen». Ich bin der Meinung, dass 
wir uns mit dieser ganzen Finanzvorlage zum Grundsatz 
«Steuern und Sparen» bekennen. Wir haben jetzt der Ver
längerung der Bundesfinanzordnung in der Abstimmung 
zugestimmt und haben damit gesagt: Wir sind bereit, 
Steuern zu zahlen. Und jetzt haben wir eine Sparmotion 
vor uns; wenn Sie diese Sparmotion ablehnen, so bedeutet 
das: Wir wollen nicht mehr sparen. Einen anderen Schluss 
kann der Bürger nicht ziehen. 

Nun möchte Ich Sie doch an folgendes erinnern: Vor den 
Nationalratswahlen hat sowohl die FdP wie auch die CVP 
eine Sparmotion eingereicht. Ich erinnere die Kollegen 
von der CVP daran, dass Ihre Motion dahin lautete, 1 Mil
liarde Franken einzusparen. Das war vor den Natlonalrats
wahlen, und mit dieser Motion sind Sie in die Wahlen ge
zogen. Und in der Dezembersession 1979 wurden die bei-

den Motionen von diesem Rat mit grosser Mehrheit über
wiesen. An diese Ueberweisung, an diesen Entscheid die
ses Rates erinnert sich der Bürger. Wir . haben dann Im 
letzten Jahre das bekannte Sparpaket verabschiedet. Die
ses Sparpaket hat aber unsere Motionen nicht vollständig 
erfüllt, vor allem war es ja teilweise befristet. Wenn Sie 
nun die heutige Motion ablehnen, welche auf den Zeit
punkt des Ablaufes der Befristung zusätzliche Sparmass
nahmen verlangt, so schliesst der Bürger daraus, dass 
dieser Nationalrat nicht mehr sparen, sondern nur noch 
Steuern will. Das wäre falsch. 
Herrn Columberg möchte ich sagen: Diese Motion ist all
gemein gehalten. Es ist die Meinung, dass der Bundesrat 
sie konkretisieren muss. Diese Konkretisierung wird zu 
uns zurückkommen, und wir werden dann Gelegenheit ha
ben, dazu Stellung zu nehmen. Ich erinnere daran, dass 
wir im Kanton Zürich lange um ein Universitätsgesetz ge
rungen haben, und im letzten Moment ist wegen einer 
gleichen parlamentarischen Ungeschicklichkeit die Sache 
zum zweitenmal ins Wasser gefallen. Ich möchte Sie ganz 
dringend bitten, in diesem Rate nicht Anlass zu einer ähn
lichen Kehrtwendung zu geben. 

Feigenwinter: Die Motion II steht hier zur Debatte, diese 
sogenannte Sparmotion. Ursprünglich ging diese Motion 
eigentlich weiter, als man sie jetzt auslegt. Ihr Sinn, so wie 
wir es verstanden haben, ist die Weiterführung der Spar
massnahmen, die das Volk und wir im Jahre 1980 be
schlossen haben. Wenn nun drei Kollegen von der CVP 
gesagt haben, dass das eine undifferenzierte Motion sei, 
so glaube ich, dass sie einem Irrtum unterlegen sind. 
Die CVP steht hinter dieser Motion. Die CVP verlangt 
nur - das habe ich als Fraktionssprecher bereits Im Eintre
tensreferat deutlich gemacht -, dass diese Sparmassnah
men nicht derart undifferenziert weitergeführt werden, wie 
sie begonnen worden sind, nämlich zum Beispiel mit einer 
10prozentigen Kürzung der Subventionen, und zwar linear. 
Diese Massnahmen müssen entsprechend der Finanzkraft 
der betroffenen Kantone weitergeführt werden. Aber es 
geht nicht ohne diese Einsparungen im Ausmass von im
merhin rund 750 Millionen; ohne diese Einsparungen wer
den wir den Bundesfinanzhaushait nicht Ins Glelchge
wicht bringen. Wir sind deshalb für diese Sparmotion. 

Bundesrat Rltschard: Es könnte jetzt der Eindruck entste
hen, man möchte diese Motion hier nur zur Dekoration ba
schliessen. An sich habe ich Freude, dass die 10 Prozent 
wirken. Es war gewollt, dass die Reduktion der Subventio
nen um 10 Prozent vom Volk auch gespürt wird, vor allem 
von jenen, die bis jetzt Immer Nein gestimmt haben, wenn 
es um Finanzvorlagen ging. Es gibt keine Sparaktionen In 
diesem Bunde, die nicht irgend jemand spürt. Man kann 
nicht Hunderte von Millionen streichen, ohne dass das Je
mandem weh tut. Darüber muss man sich klar werden. 
Das Volk wird uns nie Einnahmenvorlagen in diesem Aus
mass abkaufen, wenn wir hier nicht klar den Willen zum 
Ausdruck bringen, dass wir auch sparen wollen, und das 
wollen ja alle. Wir haben immer gesagt, da gebe Ich Herrn 
Columberg und seinen Kollegen recht, dass die 10prozen
tige Kürzung der Subventionen eine undifferenzierte, gro
be Massnahme war, die man nicht einfach wiederholen 
oder verlängern kann. Dieses Opfer müssen jene. tragen, 
denen es um die Sanierung des Bundeshaushaltes ernst 
ist, und ohne dieses Opfer Ist das nicht möglich. Die neue 
Vorlage wird jedoch differenzierter sein. Sie wird den Fi
nanzausgleich zu berücksichtigen haben. Uebrlgens: schon 
die erste Motion macht das. Wir werden regionalpolltlsche 
Ueberlegungen einfliessen lassen müssen. Sie werden Ge
legenheit haben, bei der Beratung des Subventionsgeset• 
zes, zu der Sie, wie ich hoffe, im nächsten Jahr kommen 
werden, Ihre Akzente zu setzen. Aber - das will ich sehr 
deutlich unterstreichen - es ist gewollt, dass diese Spar
aktionen gespürt werden, und alle jene, die glauben, sie 
müssten zu dieser Vorlage nein sagen, well sie nicht spa-



ran wollen, die müssen jetzt schon wissen, dass das nach
her noch mehr weh tut, weil wir nämlich dann noch viel 
mehr sparen müssen, möglicherweise mit Vollmachtenbe
schlüssen, die das Parlament nicht einmal diskutieren 
kann. 
Immerhin bin ich froh, dass das gesagt worden Ist durch 
Herrn Feigenwinter, und ich bedaure es, dass die Sozialde
mokraten, meine Freunde, diese Motion ablehnen. Das Par
lament muss hier bekunden, dass es zu sparen gewillt ·ist; 
sonst kommen wir nie zu einer Sanierung des Bundeshaus
haltes. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Falber 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

92 Stimmen 
43 Stimmen 
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Botschaft und Beschlussentwurf vom 8. Dezember 1980 (881 ·1, 20) 
Message et projet d'arräte du 8 decembre 1980 {FF 1, 20) 

Beschluss des Nationalrates vom 16. März 1981 
Decislon du Conseil national du 16 mars 1981 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de /a commission 
Entrer en matiere 

Egll, Berichterstatter: Zum dritten Mal nach zwei misslun
genen Versuchen legt der Bundesrat dem Parlament und 
dem Volk eine neue Finanzordnung zur Annahme vor, wel
che die geltende, Ende 1982 ablaufende Ordnung ersetzen 
soll. Ich kann es mir ersparen, die Vorgeschichte nachzu
zeichnen; sie ist uns allen und den meisten von uns sogar 
in betrüblicher Erinnerung. Lassen Sie mich vorerst kurz die 
Grundzüge der bundesrätlichen Botschaft und des Ergeb
nisses der Beratun9en des Prioritätsrates darstellen, um 
anschliessend die Uberlegungen und Schlussfolgerungen 
Ihrer eigenen Kommission zu erläutern. 
Der Bundesrat stellt in seiner Botschaft einleitend fest, 
dass eine hinhaltende Sanierung des Bundeshaushaltes, 
welcher seit zehn Jahren regeimässig Ausgabenüber
schüsse zwischen 300 und 1700 Millionen Franken hinneh
men musste, nicht nur durch Einsparungen erreicht werden 
kann. Eine unveränderte Fortschreibung der bestehenden 
Ordnung ohne zusätzliche Einnahmen steht daher für den 
Bundesrat ausser Frage. Der Bundesrat sieht vorerst eine 
unbefristete Verankerung der Warenumsatzsteuer und der 
Wehrsteuer - von nun an direkte Bundessteuer genannt -
in der Verfassung vor. Den Satz der Warenumsatzsteuer 
wollte er auf 6,4 Prozent für Detaillieferungen und auf 9,6 
Prozent für Engroslieferungen festgesetzt sehen. Von klei
nen Änderungen für Kunstmaler, Bildhauer und selbstkel
ternde Bauern abgesehen, sollte im übrigen die bestehende 
Wust-Ordnung weitergelten. Auf den vollen Ausgleich der 
sogenannten kalten Progression soll verzichtet werden; an 
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deren Stelle schlägt der Bundesrat erhöhte Sozialabzüge 
vom Reineinkommen und einen gestaffelten Steuerrabatt in 
maximaler Höhe von 160 Franken vor. Eine so ausgestaltete 
Vorlage hätte dem Bund in den Jahren 1983 bis 1985 per 
Saldo jährliche Mehreinnahmen zwischen 665 und 760 Mil
lionen Franken eingebracht. 
Der Nationalrat als Prioritätsrat hat bei seinen Beratungen 
in der letzten Frühjahrssession vorerst die Befristung der 
Finanzordnung wiederum eingeführt, und zwar bis zum 
31. Dezember 1994. Die Sätze der Warenumsatzsteuer hat 
er gegenüber der bundesrätlichen Vorlage um 0,2 bzw. 0,3 
Prozent auf 6,2 bzw. 9,3 Prozent herabgesetzt, was gegen
über dem Bundesrat einen Ausfall von 200 Millionen Fran
ken, aber gegenüber der geltenden Ordnung immer noch 
einen Mehrertrag aus dieser Steuer zwischen 570 und 630 
Millionen Franken eingebracht hätte. Bei der Wehrsteuer 
hat der Nationalrat den vom Bundesrat vorgeschlagenen 
Steuerrabatt gestrichen, dafür aber die Sozialabzüge 
erhöht. Nach Berücksichtigung der Kantonsanteile an der 
Wehrsteuer ergibt sich aus den Beschlüssen des National
rates gegenüber der heutigen Ordnung ein Mindererlös aus 
dieser Steuer von zirka 230 Millionen Franken. 
Fassen wir das Ergebnis der nationalrätlichen Beschlüsse 
zusammen: Nach Kürzung des Satzes für die Warenum
satzsteuer, Streichung des Steuerrabattes und Erhöhung 
der Sozialabzüge bei der Wehrsteuer resultieren gegenüber 
der heutigen Ordnung Mehreinnahmen zwischen 470 und 
570 Millionen Franken, gegenüber dem bundesrätlichen 
Vorschlag aber 190 Millionen Franken weniger. 
Mit bemerkenswerter Konkordanz fand man sich in der 
nationalrätlichen Kommission sozusagen einstimmig zur 
vorgeschlagenen Lösung zusammen. Diese Lösung ging 
unter dem Namen «Der Geist von Beatenberg» in die 
Geschichte ein. Er wurde in der nationalrätlichen Plenums
sitzung wiederholt heraufbeschworen und wurde vom 
Schweizervoik mit einer gewissen Rührung zur Kenntnis 
genommen. 
Diese Rührung hielt auch die ständerätliche Kommission 
bei ihren zweitägigen Beratungen in Zug wenigstens eine 
Zeitlang in Bann. Es galt aber, aus der öffentlichen Diskus
sion, welche zu den nationalrätlichen Beschlüssen ein
setzte, politische Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist ja 
auch der Sinn der Zweitberatung. Im Ausgangspunkt zur 
Lagebeurteilung stimmten alle Kommissionsmitglieder 
überein, nämlich in der Erkenntnis, dass die finanzpolitische 
Priorität - wenn nicht sogar die Priorität unseres politischen 
Bemühens überhaupt - heute und in den kommenden 
Monaten auf der Durchsetzung der Finanzordnung liegen 
muss. Über den einzuschlagenden Weg waren die Meinun
gen aber, wenigstens in einem Punkt, geteilt. Eine Minder
heit hätte einer sozusagen ln-globo-Zustimmung zu den 
nationalrätlichen Beschlüssen den Vorzug gegeben. Man 
glaubte dort, dass auch nur die Änderung eines Jota den 
«Geist von Beatenberg» aus dem Gleichgewicht bringen 
könnte. Die Mehrheit indessen gelangte in Abwägung der 
öffentlichen Reaktion auf die nationalrätlichen Beschlüsse 
zur Auffassung, dass nur mit einer Geste zur Milderung der 
Folgen der kalten Progression die Annahme der Vorlage 
durch das Volk einigermassen gewährleistet werden 
könnte. Da dieses Problem der kalten Progression den 
weitaus grössten Diskussionspunkt der Kommission bildete 
und zur praktisch einzigen Differenz zum Nationalrat führte, 
möchte ich hierzu einige Bemerkungen anbringen. 
Der Auftrag zum periodischen Ausgleich der Folgen der 
kalten Progression für die Einkommenssteuern der natür
lichen Personen ist 1971 in unsere Verfassung geraten, und 
zwar unter Artikel 41ter Absatz 5 Buchstabe c letzter Satz. 
Bekannttich ist diese kalte Progression eine Folge der 
Teuerung, und diese macht heute, seit der Einführung die
ses Verfassungszusatzes, zirka 50 Prozent aus. Erstmals 
wurde diesem Verfassungsauftrag 1973 durch eine 10pro
zentige Streckung des Tarifs und nochmals 1975 durch Ein
führung eines Steuerrabattes für Verheiratete von maximal 
70 Franken wenigstens zum Teil nachgelebt. Die weiteren 
Versuche, nämlich mit den beiden Finanzvorlagen 1976 und 
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1978, welche ebenfalls darauf abzielende Massnahmen vor
sahen, scheiterten bekanntlich mit den Volksabstimmun
gen. Es fehlte also nicht an effektiven Taten und Versuchen 
von Regierung und Parlament zur Erfüllung dieses Verfas
sungsauftrages. 
Formell rechtlich besteht zwar kein zwingender Grund, eine 
Massnahme zur Milderung der Folgen der kalten Progres
sion in die neue, ab 1. Januar 1983 geltende Finanzordnung 
aufzunehmen; denn der erwähnte Verfassungsauftrag läuft 
mit der geltenden Finanzordnung am 31. Dezember 1982 
aus. Politisch erachtet es aber die Mehrheit Ihrer Kommis
sion als unumgänglich, in dieser Richtung mehr zu tun als 
der Nationalrat. Dies drängt sich übrigens auch aus sozial
politischen Gründen auf, wirken sich doch die Folgen der 
kalten Progression zu Ungunsten der kleinen und mittleren 
Einkommen aus. Einig ist man sich allerdings, dass ein vol
ler Ausgleich nicht in Frage kommen kann, würde dieser 
doch den Bund einen Aderlass zwischen 800 und 900 Millio
nen Franken kosten. 
Wo liegt nun aber das tragbare Mass? Die Kommission 
prüfte vier Lösungsmöglichkeiten, welche gegenüber dem 
Nationalrat weitere Abstriche zwischen 66 und 154 Millionen 
Franken gebracht hätten. Sie gelangte schliesslich zu einer 
mittleren Variante. Diese übernimmt den ursprünglich vom 
Bundesrat vorgeschlagenen Rabatt mit einer leicht verän
derten Staffelung, welche Sie aus Artikel 8 Absatz 3 Buch
stabe b der Überga,ngsbestimmung auf der Fahne entneh
men können. Der Maximalrabatt macht 140 Franken aus, 
anstatt 160 Franken wie nach Bundesrat. Der Minderbetrag 
der gesamten Steuereinnahmen des Bundes beträgt 
gegenüber der nationalrätlichen Lösung 126 Millionen Fran
ken. 
Wie wirkt sich nun dieser Rabatt zusammen mit den Sozial
abzügen beim einzelnen Steuerpflichtigen aus? Als Beispiel 
nehme ich den Fall eines Verheirateten mit zwei Kindern, 
dessen Ehefrau nicht berufstätig ist. Bei 25 000 Franken 
Bruttoerwerbseinkommen entsteht nach der bundesrätli
cben Lösung eine Entlastung von zirka 19 Prozent, nach 
Nationalrat von 55 Prozent und nach Ständeratskommission 
100 Prozent, also eine volle Beseitigung der Wehrsteuer. 
Bei 60 000 Franken beträgt die Entlastung nach Bundesrat 
15 Prozent, nach Nationalrat 18 Prozent und nach Ständerat 
29 Prozent. Bei den grossen Einkommen - ich nehme als 
Beispiel ein Einkommen von einer halben Million Franken -
macht die Entlastung nach Bundesrat 0,49 Prozent, nach 
Nationalrat 0,84 Prozent und nach der ständerätlichen 
Lösung noch rund 1 Prozent aus. Sie sehen also hieraus, 
dass die Hauptnutzniesser dieses Rabattes nach unserem 
Antrag die kleinen und mittleren Einkommensbezüger sind. 
Und doch ist auch bei grossen Einkommen dem Verfas
sungsauftrag zur Ausgleichung der kalten Progression 
noch in ganz geringem Umfange nachgelebt. 
In allen übrigen Punkten, abgesehen von einer kleinen Diffe
renz, die ich in der Detailberatung noch erläutern werde, 
stimmt die ständerätliche Kommission den nationalrätlichen 
Beschlüssen zu. Dies gilt insbesondere für die Befristung 
der neuen Finanzordnung, für die Ansätze der Warenum
satzsteuer und für die Sozialabzüge bei der Wehrsteuer. 
Wir schliessen uns der Auffassung an, dass zum Ausgleich 
der Einbusse bei der Wehrsteuer die Warenumsatzsteuer 
zu erhöhen ist, und zwar nicht nur im Umfange des Wehr
steuerausfalles; denn die Kommission verschliesst sich der 
Auffassung des Bundesrates nicht, wonach die Sanierung 
des Bundeshaushaltes nicht mehr nur über Einsparungen 
bei den Ausgaben bewerkstelligt werden kann. Ausserdem 
trägt diese Massnahme zu einem etwas besseren Verhältnis 
der indirekten zu den direkten Steuern bei. Die Schweiz 
liegt hier bekanntlich im internationalen Vergleich mit ihrem 
hohen Anteil der direkten Steuern einsam an der Spitze. 
Andererseits ist man aber der Auffassung, dass mit dem 
nun zugestandenen Ansatz der Warenumsatzsteuer jene 
Limite erreicht ist, welche mit Rücksicht auf die dieser 
Steuer inhärente Wettbewerbsverzerrung gerade noch trag
bar ist. Es darf nicht übersehen werden, dass behördlicher
seits bei der beabsichtigten Einführung der Mehrwertsteuer 
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stets mit der Behauptung argumentiert worden ist, dass die 
Struktur unserer Warenumsatzsteuer keine Satzerhöhun
gen mehr zulasse. Solche Überlegungen sind auch der 
Grund dafür, dass die ständerätliche Kommission der am 
Schluss der Fahne abgedruckten Motion I des Nationalrates 
zustimmt, welche den Bundesrat beauftragt, eine Revision 
der Umsatzbesteuerung zur Beseitigung der strukturellen 
Unebenheiten an die Hand zu nehmen. 
Die zahlenmässigen Auswirkungen der Anträge Ihrer Kom
mission können nochmals wie folgt zusammengefasst wer
den, wobei ich der Einfachheit halber die Zahlen per 1984 
vergleiche, in welchem Jahr sich die Neuerungen der Wehr
steuer erstmals auswirken: Die saldierten Mehreinnahmen 
machen aus: nach der Botschaft des Bundesrates 625 Mil
lionen, nach den Beschlüssen des Nationalrates 439 Millio
nen und nach den Anträgen Ihrer Kommission 313 Millio
nen. Sie ersehen daraus, dass unsere Anträge gegenüber 
den nationalrätlichen Beschlüssen einen Minderertrag von 
126 Millionen Franken und gegenüber dem Bundesrat einen 
solchen von 312 Millionen ausmachen. Wir haben volles 
Verständnis dafür, Herr Bundesrat Ritschard, dass cliese 
nochmalige Einbusse von 126 Millionen Franken Sie 
schmerzlich berührt. Aber glauben Sie uns, Herr Bundesrat, 
und ich hoffe, Sie haben sich bei unseren Beratungen 
davon überzeugen können, dass wir dies aus echter und 
aufrichtiger Sorge um das Schicksal Ihrer Vorlage getan 
haben, welche wir auch zur unsrigen machen möchten. 
Schliesslich muss dieser Betrag von 126 Millionen auch im 
Verhältnis zu den gesamten Bundeseinnahmen gesehen 
werden. Sie machen weniger als ein Prozent davon aus und 
ungefähr ein Prozent der gesamten Fiskaleinnahmen des 
Bundes. 
Es verbleibt mir noch zu sagen, dass die Kommission bei 
einer vollen Präsenz der Mitglieder von 15 der Vorlage mit 
10 Stimmen bei 5 Enthaltungen zugestimmt hat. Ich verrate 
hier kein Kommissionsgeheimnis mit der Enthüllung, dass 
diese Enthaltsamen annähernd gleichmässig in angemesse
ner Äquidistanz beidseits der Mitte lagen. Damit wäre 
eigentlich die für die helvetische Politik anzustrebende mitt
lere Unzufriedenheit hergestellt; .es sei denn, dass Sie, Herr 
Bundesrat, in Ihrem Votum diese Mitte pflichtgemäss noch 
etwas verschieben werden. 
Die nationalrätliche Kommissionssprecherin hat bei der Vor
stellung der Vorlage im Nationalrat erklärt, die Vorlage stelle 
keinen grossen Wurf dar. In Anlehnung an diese Feststel
lung und in leichter Abwandlung eines naturphilosophi
schen Grundsatzes erlaube ich mir die Aussage: Helvetia 
non facit sa/tus. Helvetia macht keine Sprünge. In der Tat, 
wenn Sie das Abbild dieser Dame auf der Rückseite des 
1-Franken-Stückes betrachten, kann man sie sich schwer
lich in grossen Sprüngen oder waagrecht über einer 
Sprunglatte vorstellen; wenigstens nicht in dieser Toilette. 
Ich glaube somit, dass wir uns auf einem sichereren und 
erfolgreicheren Weg befinden, wenn wir in kleinen Schritten 
die Sanierung unseres Bundeshaushaltes anstreben. Wir· 
wissen alle, dass wir nicht alles Heil von dieser Vorlage 
erwarten können. Lasst uns aber vorerst diese wichtigste 
aller Vorlagen, welche das Rückgrat der Bundesfinanzen 
bildet, heil und sicher unter Dach bringen. 

Gerber: Der Weiterführung der Bundesfinanzordnung 
kommt im ganzen Sanierungskonzept zweifellos erste Prio
rität zu. 
Warenumsatzsteuer und Wehrsteuer mit einem Ertrag von 
zusammen zirka 8,3 Milliarden nach dem Budget 1981 brin
gen mehr als 50 Prozent der Bundeseinnahmen ein. Die 
Vorlage muss so gestaltet werden, dass sie im ersten 
Anlauf von Volk und Ständen gutgeheissen wird. Soll das 
gelingen, dann darf die bisherige Vorlage nicht mit allzu ein
schneidenden Änderungen gekoppelt werden. Der 
Beschaffung von Mehreinnahmen sind nach meiner Beurtei
lung verhältnismässig enge Grenzen gesetzt. Beim vorlie
genden Entwurf stehen folgende Probleme in Vordergrund: 
Die Frage der Befristung der Vorlage: Aus abstimmungs
politischen Überlegungen (der Bürger sollte sich periodisch 
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über unsere wichtigsten finanzpolitischen Fragen äussern 
können) stimme ich für die bis Ende 1994 vorgesehene 
Befristung der Vorlage. 
Die Frage des Ausgleichs der kalten Progression: In der 
Kommission war man grossmehrheitlich der Meinung, dass 
nebst der vom Nationalrat vorgeschlagenen Erhöhung der 
Sozialabzüge noch eine Milderung der kalten Progression 
nötig sei. Ein weiterer 16.usgleich der kalten Progression 
wird von weiten Kreisen der Wirtschaft und der Bevölke
rung auch verlangt. Über das Ausmass der Ermässigung 
gingen die Meinungen auseinander. Obschon der von der 
Kommission beschlossene Rabatt nicht meinen ursprüngli
chen Vorstellungen entspricht, stelle ich mich heute hinter 
diesen Vorschlag. Er stellt nach meiner Meinung eine 
Lösung auf der Linie der mittleren Unzufriedenheit dar. 
Die Frage der Kompensation des Steuerausfalles: Der 
durch die erhöhten Sozialabzüge und den Rabatt entste
hende Steuerausfall ist durch eine Erhöhung der Wust
Sätze zu kompensieren. Umstritten ist die Frage, wie weit 
der Bund durch eine Erhöhung der Wust noch zusätzliche 
Einnahmen beschaffen soll. Je stärker wir die Sätze der 
Wust erhöhen, um so mehr gefährden wir die Annahme der 
Vorlage wegen der Steuermüdigkeit des Bürgers. Je stärker 
wir die Sätze der Wust erhöhen, um so mehr Widerstand ist 
wegen der zunehmenden Wettbewerbsverzerrung infolge 
der taxe occulte zu erwarten. Je höher wir die Wust-Sätze 
hinaufsetzen, um so mehr Gegner ergeben sich auch, weil 
die Wust indexrelevant ist. Diese Argumente sind zweifellos 
zu berücksichtigen. Andererseits ist zu bedenken, dass im 
Blick auf die zwingende Notwendigkeit der Sanierung unse
rer Bundesfinanzen eine Erhöhung der Wust nicht zu umge
hen ist. Ich möchte den von der Kommission und auch vom 
Nationalrat vorgeschlagenen Sätzen von 6,2 und· 9,3 Pro
zent zustimmen. Sie werden eine Nettoeinnahmenverbes
serung für den Bund von zirka 313 Millionen bringen. 
Ein Nebenproblem besteht noch bei den selbstkeiternden 
Weinbauern. Die Kommission schlägt Ihnen vor, diese 
Weinbauern wie bis anhin von der Wust-Pflicht zu befreien. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 
Gesamthaft gesehen, beantrage ich ihnen Eintreten auf die 
Vorlage. 

Guntem: Bei der Beratung dieser Vorlage stehen wir vor 
zwei Sachzwängen. Der eine Sachzwang ist die Finanznot, 
in der sich der Bund befindet, und das andere ist die Zeit
not, die Ihnen bekannt ist. Das Stichdatum ist der 1. Januar 
1983. Es ist somit verständlich, dass wir in bezug auf die 
Behandlung dieser Vorlage nicht sehr grosse Möglichkeiten 
haben. Das kam schon im Nationalrat zum Ausdruck. Wir 
konnten dort eine sehr grosse Kompromissbereitschaft 
feststellen. 
Auch meiner Ansicht nach können wir uns ein Volksnein zu 
diesen beiden Haupteinnahmequellen des Bundes nicht lei
sten. Es würde bedeuten, dass wir entweder mit Notrecht 
weiterarbeiten oder dass wir es mit einer andern, einer 
gestutzten Vorlage, deren Erfolg ebenfalls noch unsicher 
wäre, noch einmal versuchen müssten. Sicher würde der 
Bund damit weiter in die Schuldenwirtschaft getrieben und 
es müssten Abstriche an bereits Beschlossenem gemacht 
werden. 
Die Vorlage muss mehr noch als frühere Vorlagen auf die 
Volksabstimmung ausgerichtet werden. Ich bin überzeugt, 
dass die Gegner vor allem die Erhöhung der Wust-Sätze 
zum Anlass nehmen werden, um gegen diese Steuererhö
hung anzurennen. Man wird auch auf die früheren Botschaf
ten hinweisen, zum Beispiel auf die Botschaft von 1976 
über die Wust, wo über diese nicht viel Schmeichelhaftes 
geschrieben worden ist, wo man gesagt hat, es sei eine 
Investitionssteuer, welche zu Wettbewerbsverzerrungen 
zum Nachteil der schweizerischen 'Wirtschaft gegenüber 
der ausländischen Konkurrenz führe. Das war ja auch der 
Grund, warum man zur Mehrwertsteuer ausweichen wollte. 
Erlauben Sie mir noch zwei Bemerkungen: Ich bin über
zeugt, dass die Ausgangslage für die Volksabstimmung 
weit besser ist, wenn die Befristung eingebaut ist. Ich 
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glaube, dass damit den Gegnern der Vorlage wesentliche 
Argumente, vor allem das Argument des Abbaus der Demo
kratie, das so gerne angeführt wird, entzogen werden kann. 
Ich glaube auf der andern Seite, dass sich diese Befristung 
auch sachlich rechtfertigen lässt, denn die Art und Weise, 
wie diese Vorlage in beiden Räten behandelt worden ist, 
zeigt eindeutig, dass wir uns auf eine Verlängerung ausrich
ten und nicht auf eine definitive Regelung. Dementspre
chend konzentrieren wir uns auf einige wenige Punkte: auf 
den Steuertarif, die Sozialabzüge, die Wust-Sätze, die im 
Vordergrund stehen, und andere Probleme werden nicht 
überprüft. ich möchte nochmals hinweisen auf den mangel
haften Ausgleich der kalten Progression, auf die Probleme 
der taxe occulte, die Abzüge für doppelverdienende Ehe
gatten und alles weitere, was dazu gehört. In bezug auf die 
kalte Progression bin ich persönlich überzeugt, dass die 
Kommission den richtigen Weg eingeschlagen hat, weil uns 
sonst dieses Problem in der Volksabstimmung grosse 
Mühe bereiten würde. Ich teile die Auffassung, dass wir in 
den letzten sieben Jahren dem Verfassungsauftrag, die 
kalte Progression auszugleichen, nicht voll nachgekommen 
sind. In der Verfassung steht nun einmal der Satz, dass die 
kalte Progression periodisch auszugleichen ist. Das haben 
wir nicht getan. Die Argumentation mit den Mehrwert
steuervorlagen scheint mir nicht ganz stichhaltig zu sein, 
weil der Stimmbürger anlässlich der Abstimmung über die 
Mehrwertsteuervorlagen ja nicht die Möglichk~it hatte, sich 
zu dieser Frage zu äussern. Für mich ist es aber verständ
lich, dass dieser Ausgleich, nachdem wir derart verschuldet 
sind, nicht gewährt werden konnte. Im Zusammenhang mit 
dieser Vorlage muss die kalte Progression wenigstens teil
weise ausgeglichen werden. Ich begrüsse auch die Lösung, 
die die Kommission in bezug auf die selbstkelternden Wein
bauern gefunden hat. Damit werden die selbstkelternden 
Weinbauern den übrigen Landwirten gleichgestellt. 
Zum Schluss noch ein Wort zur Sparmotion II. Ich bin damit 
einverstanden, dass die Sparbemühungen weitergeführt 
werden müssen. Es ist dies ein ständiger Auftrag an uns, 
und dafür brauchten wir an und für sich keine neue Sparmo
tion. Ich bin aber dagegen, dass die geltenden Sparmass
nahmen tel que/ weitergeführt, also unverändert übernom
men werden. Die linearen Kürzungen sind letztes Jahr aus 
den Ärmeln geschüttet worden; sie nehmen auf die indivi
duellen Verhältnisse keine Rücksicht, auch nicht auf die 
jeweiligen Subventionsempfänger. Ich bin überzeugt, dass 
neue Sparbeschlüsse selektiv ausgestaltet werden müssen, 
unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Subven
tionsempfänger und der Elemente des Finanzausgleichs. 
Ich bin für Eintreten auf die Vorlage. 

Bürgi: Gestatten Sie mir, an Überlegungen anzuknüpfen, 
die ich gestern bei der Behandlung der Staatsrechnung 
zum Ausdruck brachte? Ich sprach von den Möglichkeiten 
und Grenzen der Referendumsdemokratie bei der Gestal
tung unserer Finanzpolitik und gab der Meinung Ausdruck, 
dass nur ein etappenweises Angehen der anstehenden Pro
bleme möglich ist. Die Verlängerung der Finanzordnung ist 
nun eine solche Etappe, und zwar eine höchst bedeutsame. 
Dies aus zwei Gründen: 
Zunächst geht es finanziell um die Sicherung der beiden 
Haupteinnahmequellen des Bundes. Es geht aber auch um 
die Wahrung eines wichtigen politischen Aspektes. Es soll 
eine sichere Etappe werden. Ein Misserfolg soll vermieden 
werden. Sonst entsteht nämlich ein Durcheinander für alle 
nachfolgenden Etappen, vor allem wird ein erheblicher Zeit
verlust eintreten. Aus diesem Grunde sollten keine unnöti
gen Risiken bei der Gestaltung dieser Etappe eingegangen 
werden. Das war die Leitlinie, die sich aus den Kommis
sionsberatungen herausgeschält hat. Dies kam, wie der 
Kommissionspräsident es schon ausführte, beispielsweise 
bei der Festlegung des Ansatzes für die Warenumsatz
steuer zum Ausdruck. Wir sind uns einig, dass die derzei
tige Wust bei nicht zu hohen Sätzen eine recht probate indi
rekte Steuer darstellt. Im Zusammenhang mit den beiden 
Abstimmungen über die Mehrwertsteuer sind uns indessen 
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die Grenzen dieses Systems klarer geworden als zuvor. 
Alle, oder beinahe fast alle von uns, mussten diese zusam
menhänge den Stimmbürgern darlegen, Einiges davon ist 
doch in den Ohren der Stimmbürger hängengeblieben. Das 
gilt vor allem für die unmittelbar Betroffenen, die Steuer
grossisten und die Steuerzahler der Warenumsatzsteuer, 
soweit sie sich dieser Tatsache bewusst werden. Ich glaube 
deshalb, dass der Satz vori 6,2/9,3 gerade an der Reiz
schwelle liegt, die keine grösseren Widerstände auslöst. Ich 
bin allerdings der Meinung, dass gewisse Korrekturen auf 
Gesetzesstufe rasch getroffen werden sollten, um gewisse 
negative Auswirkungen der schweizerischen Warenumsatz
steuer zu mildern. 
Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang wenige Sätze 
zum Problem der selbstkelternden Weinbauern. Wir haben 
die uns vorgeschlagene Regelung auf Verfassungsstufe 
gestrichen. Ich bin indessen der Meinung, dass es damit 
nicht sein Bewenden haben kann. Es besteht doch ein 
recht nachhaltiger Konkurrenznachteil der Steuergrossi
sten. Dieses Problem sollte im Rahmen der vorgesehenen 
Gesetzesrevision der Wust gelöst werden. Die Motion, die 
wir noch behandeln werden, möchte ich in diesem Sinne 
aufgefasst wissen. 
Die Hauptdebatte in der Kommission ging über die Wehr
steuer. Da sind zwei Auffassungen aufeinandergeprallt. Das 
Gros der Kommission will die Verlängerung sicherstellen 
und möchte damit den Etappenfahrplan einhalten. Dem 
Chef des Finanzdepartements ging es darum, möglichst 
viele zusätzliche Einnahmen sicherzustellen. Ich möchte die 
Frage aufwerfen, ob wir liederliche Finanzpolitiker sind, weil 
wir nicht so viele Mehreinnahmen vorzuweisen haben, wie 
es der Chef des Finanzdepartementes wünscht. Ich würde 
sagen: Wir sind keine liederlichen Finanzpolitiker, nur vor
sichtige Finanzpolitiker. Wir möchten eben den Erfolg 
sicherstellen. 
In diesem Zusammenhang gestatte ich mir doch den Hin
weis, dass in den letzten sechs Jahren - also von 1975 bis 
1980 - insgesamt 1,6 Milliarden Mehreinnahmen verwirklicht 
wurden, nämlich bei der Warenumsatzsteuer, bei der Wehr
steuer, bei der Verrechnungssteuer, bei den Stempelabga
ben, beim Tabak und bei den Preiszuschlägen auf fetten 
und Ölen. Der eine spürt es hier, der andere dort. Das ist 
der Grund, dass nun eine gewisse Sensibilisierung über die 
Steuerbelastung bei den Stimmbürgern besteht. Diese Sen
sibilisierung ist in ausgeprägter Weise vorhanden mit Bezug 
auf die Auswirkungen der kalten Progression, ganz beson
ders auch in Zeiten erhöhter Inflation, wie wir sie im Augen
blick leider haben. 
Die Anträge der Kommission wollen dieser Situation Rech
nung tragen. Wir möchten vermeiden, dass wir nächstes 
Jahr unter Zeitdruck im Eilverfahren eine neue Vorlage aus
arbeiten und den Stimmbürgern unterbreiten müssen. Kurz: 
Wir möchten festen Boden unter den Füssen behalten. In 
diesem Sinne bitte ich Sie, für Eintreten zu stimmen und 
sich den Anträgen der Kommission anzuschliessen. 

Weber: Wir sind im Begriff, 5 Minuten vor 12 die jetzt noch 
gültige Finanzordnung in einer etwas modifizierten Form in 
die Zukunft hinüberzuretten. 
Was erwartet der Stimmbürger, was erwartet der Politiker 
von dieser Lösung? Wahrscheinlich alles und nichts, oder 
er ist unsicher, was daraus wird. Die Zielsetzung für uns ist 
sicher gegeben. Es ist verschiedentlich die Sicherstellung 
der bedeutendsten Bundeseinnahmen über die Warenum
satzsteuer und die direkte Bundessteuer, dann eine teil
weise Linderung der kalten Progression und schliesslich die 
Erschliessung von Mehreinnahmen erwähnt worden, und 
dieser letzte Punkt scheint mir einer der wichtigsten zu 
sein. 
Nach der Beratung der Vorlage in der nationalrätlichen 
Kommission sprach man von einem kleinen politischen 
Wunder. Ein Wunder deshalb, weil über die Parteigrenzen 
hinweg die erwähnte dreiteilige Zielsetzung eingesehen und 
anerkannt wurde und durch die gefassten Beschlüsse auch 
die Instrumentarien geschaffen wurden, um die gesetzten 

Ziele, wenn nicht ganz, so doch teilweise zu erreichen. 
Nach der Behandlung der Finanzordnung im Nationalrat 
spürte man den mit Recht besungenen Geist vom Beaten
berg noch etwas nachwirken, obschon man die dritte Ziel
setzung, nämlich die Erschliessung von neuen Einnahmen 
etwas weniger ernst zu nehmen schien. Man kann diesen 
Geist vom Beatenberg belächeln; für mich war er ein echter 
Lichtblick. Ich muss das hier einfach betonen. Nach den 
Beratungen in unserer Kommission war ich gar nicht mehr 
so sicher, ob es in der Schweiz noch möglich wäre, in 
gemeinsamen Anstrengungen den Geist vom Beatenberg 
bis zum guten Ende aufrechtzuerhalten. 
Voller Hoffnung und mit dem festen Willen, zum echt eidge
nössischen Kompromiss Hand zu bieten, bin ich am 6. April 
nach Zug gereist. Ich habe dabei noch ein ganzes Körb
chen an Wünschen und Begehren mitgenommen, die wir 
gerne in der alten neuen oder neuen alten Finanzordnung 
verwirklicht gesehen hätten. War ich zu bescheiden, dass 
ich diese Wünsche und Begehren nicht in Anträge einge
packt und sie eingebracht habe, weil ich glaubte, Zurück
haltung werde auch von anderer Seite geübt? War ich zu 
vertrauensvoll, wenn ich annahm, dass Verzicht auf weitere 
Forderungen im Interesse der Sache auf allen Seiten geübt 
werden könnte? War das so wirklichkeitsfremd, wenn ich 
annahm, jedermann hätte nun begriffen, dass auch Mehr
einnahmen zur Gesundung der Staatsfinanzen dringend 
nötig seien? Ich war verunsichert. 
Ich stelle mir die Frage: Ist es so, dass es Leute geben 
kann, die gar nicht daran interessiert sind, dass der Staat 
jene Mittel bekommt, die er zur Gesundung der Finanzen 
dringend benötigt? Der Bund hat 20 Milliarden Franken 
Schulden. Der Bund hat jährlich über 1 Milliarde Defizit. Der 
gleiche Bund braucht in den nächsten Jahren mehr Geld. 
Herr Bürgi hat diesen Mehrbedarf gestern im Zusammen
hang mit der Staatsrechnung im einzelnen erwähnt. 
Gesamthaft sind es etwa 900 Millionen Franken Mehrein
nahmen, die künftig benötigt werden. Mit weiteren Spar
massnahmen können wir vielleicht die Defizite etwas herab
setzen; mit Sparmassnahmen können wir aber nicht den 
Mehrbedarf decken. Mit Sparmassnahmen werden wir aber 
vor allem die enormen Schulden nie tilQen können. 20 Mil
liarden Franken Schulden, 1 Milliarde Schuldenzinsen pro 
Jahr, wer hat ein Interesse an diesem Zustand? Wer? Ich 
kann diese Frage nicht beantworten. 
20 Milliarden Franken Schulden, 1 Milliarde Franken Schul
denzinsen! Was heisst eine Milliarde, 1000 Millionen Fran
ken? Herr Nationalrat Schmid hat eine Rechnung angestellt 
und behauptet, dass man gar nicht in der Lage sei, sich 1 
Milliarde vorzustellen. Er hat dann einen interessanten Ver
gleich angestellt, wenn er sagt, ein Franken, das sei wenig -
verglichen mit der Zeitmessung einer Sekunde -; eine 
Sekunde ist auch wenig. Wenn wir das übertragen, 20 Mil
liarden Franken gleich 20 Milliarden Sekunden, dann sind 
diese 20 Milliarden Sekunden 660 Jahre. Vielleicht gibt das 
einen Begriff von dieser Zahl. Mich hat dieser Vergleich 
beeindruckt. 
In der Kommission selber hat uns Herr Bundesrat Ritschard 
eindrücklich die Bedeutung der folgenden jährlichen Defi
zite dargelegt. Ich will gar nicht versuchen, das hier wieder
zugeben. Wir haben ihn, so hoffe ich wenigstens, verstan
den. Der Finanzminister hat anlässlich der B~ndesratspar
teiengespräche den Mehrbedarf aufgezeigt. Herr Bürgi hat 
8$ gestern ja auch getan. Ich habe bereits darauf hingewie
sen. Man spricht viel von Sparen; und wir haben bewiesen, 
dass wir auch fürs Sparen sind. Ich meine, man sollte auch 
diese 1 Milliarde Franken für die jährlichen Schuldenzinsen 
zu sparen versuchen. 
Unter dem Eindruck dieser unerfreulichen Notsituation 
glaubte ich wirklich an die Möglichkeit, die Vorlage, wie sie 
aus den nationalrätlichen Beratungen hervorgegangen ist, 
unverändert übernehmen zu können, dies als einmalige 
gemeinsame Tat auch verantworten zu können. Aber die 
Mehreinnahmen wurden im Verlaufe der Behandlungen der 
bundesrätlichen Vorlage sukzessive herabgemindert. Der 
Bundesrat erwartete noch 760 Millionen bis 665 Millionen. 
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der Nationalrat reduzierte auf 440 Millionen, und nach dem 
Willen der ständerätlichen Kommission sollen es ]loch 340 
Millionen Franken sein. In den Zahlen sind die Kürzungen 
der Kantonsanteile von 123 Millionen Franken bereits inbe
griffen, so dass eigentlich lediglich 200 Millionen Franken 
Mehrerträge vorzuweisen sind. Die Frage stellt sich: Wollen 
wir heute weiter markten, oder haben wir nun das Markten 
abgeschlossen? 
Wir sehen in dieser Vorlage keine Finanzreform, da sind wir 
uns einig; dass wir so die taxe occulte nicht angehen kön
nen, ist auch klar. Ich möchte mich darüber nicht auslassen. 
Bleibt die Ausmerzung der kalten Progression. Dies ist 
nicht nur eine politische, es ist auch eine juristische Frage. 
Ich verzichte, darüber zu philosophieren, nachdem nun 
wenigstens über zwei Wege ein Teil der kalten Progression 
berücksichtigt wird. Ich hoffe auf eine baldige Finanzreform, 
eine echte Finanzreform, bei der die Frage der kalten Pro-
gression gelöst werden kann. · 
Bezüglich der Befristung bin ich etwas anderer Meinung als 
die Mehrheit der Kommission und wahrscheinlich hier im 
Rat. Eine Befristung erweckt falsche Hoffnung im Volk, 
nämlich dass nach Ablauf dieser Frist, 1994, auf Wust und 
Mehrwertsteuer verzichtet werden könne. Etwas, das befri
stet wird, ist nach Ablauf nicht mehr nötig; und die Vergan
genheit hat bewiesen, dass wir eben auf diese zwei Ein
nahmequellen nicht verzichten können. Die lange Frist lädt 
uns und unsere Nachfolger in diesen Räten ein, dieses 
heisse Eisen der Finanzreform möglichst lange nicht anzu
rühren, solange bis wieder 5 Minuten vor 12 eine Notlösung 
gesucht werden muss. Wenn schon Frist, dann müsste 
diese eigentlich weniger lang sein. Aber eben, ich will keine 
neue Debatte darüber heraufbeschwören; ich füge mich 
dem Entscheid der Kommission, einem Entscheid, der 
wahrscheinlich auch hier im Rate eine Mehrheit finden wird. 
Bei der Frage der selbstkelternden oder selbsteinkellern
den Weinbauern lohnt es sich nicht, hier eine Redeschlacht 
zu entfesseln. Vermutlich wird sich der Nationalrat noch ein
mal mit diesem Punkt befassen müssen; denn Gegner die
ser Streichung sagen, dass damit eine Ungerechtigkeit 
geschaffen werde. Der Erstrat soll sich dann noch einmal 
damit befassen. 
Zur Erhöhung der Sozialabzüge und Gewährung eines 
Steuerrabattes: Es wird behauptet, die Erhöhung der 
Sozialabzüge sei familienfreundlich. Das sind sie aber nicht, 
wenigstens nicht für die kleinen Wehrsteuerzahler. Ein 
Abzug vom steuerbaren Einkommen entlastet die grossen 
Steuerzahler, nicht aber die kleineren, weil eben die Abzüge 
in ganz andere Progressionsstufen fallen. Bei kleinen Ein
kommen werden die kleinen Sätze angewendet, bei den 
grossen hingegen werden die Höchstsätze angewendet. 
Diese Erhöhungen tragen der kalten Progression in diesem 
Sinne auch nicht genügend Rechnung. Jetzt etwas daran 
ändern zu wollen, dessen bin ich mir bewusst, wäre politi
scher Selbstmord, weil der Steuerzahler der irrigen Auffas
sung verfallen ist, das Heil hänge von diesen Sozialabzügen 
ab. Richtig sind sicher die Rabatte auf dem Steuerbetreff
nis. Es• war immer unsere Auffassung, es sei ein Schön-. 
heitsfehler, dass diese nun kumulativ mit den zusätzlichen 
erhöhten Sozialabzügen kommen, zusätzlich deshalb, weil 
ja auch der Bundesrat dies bereits vorgeschlagen hatte, da 
zusätzliche 130 Millionen Franken für den Bund verlorenge
hen. Daran sollte jetzt nichts mehr geändert werden. 
Sie sehen, wir stellen keine Abänderungsanträge. Wir sind 
bescheiden, bescheiden deshalb, weil wir den Bund nicht 
auf Sparflamme setzen wollen, bescheiden, weil wir unse
ren Beitrag zu einem Konsens oder zu einem Kompromiss 
leisten möchten. Bei der Beratung der Regierungsrichtli
nien habe ich erklärt, Regierungspartei sein heisse nach 
einem Konsens suchen und nicht einfach die Mehrheit 
durchsetzen wollen. Auch Mehrheiten müssen Opfer brin
gen. Auch wir Sozialdemokraten haben für diese Vorlage 
unsere Vorstellungen gehabt und Hoffnung gehegt, wir 
haben sehr viel Zeit• aufgewendet, Verzicht zu üben, Ver
zicht auf Wünschbares, aber auch Verzicht auf Nötiges. 
Hoffen wir, dass wir nicht allein verzichten müssen. Wir ver-
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zichten auf das Einbringen jeglicher Abänderungsanträge. 
Das heisst nicht, dass wir resignieren, und hoffentlich wird 
es nicht soweit kommen, dass wir resignieren müssen. 
Unterstützung der Vorlage bedeutet nicht, dass auf die Vor
schläge für neue Steuern (Schwerverkehrsabgabe, Banken
steuer usw.) verzichtet wird, sondern es bedeutet, dass wir 
dem Bund auch nach 1982 die in Frage gestellten Einnah
men sichern wollen. Wir haben in unseren Kreisen darüber 
diskutiert, ob man bei der Wust nicht wieder auf die vom 
Bundesrat vorgeschlagenen Sätze oder wenigstens auf 
einen Mittelsatz zwischen Bundesrat und Nationalrat gehen 
sollte, um den Ausfall durch den Einbau der Rabatte wett
machen zu können. Wir verzichten darauf. Wir können dies 
um so leichter tun, als auch von anderer Seite keine weite
ren Anträge gestellt worden sind. 
Über den Antrag meines solothurnischen Kollegen Affolter 
werden wir uns bei der Detailberatung unterhalten müssen. 
Ich bin für Eintreten und für Zustimmung zur Vorlage. 

M. Aubert: Je me prononce aussi pour l'entree en matiere 
et je voudrais vous dire en quelques mots dans quel esprit 
j'accepte Je projet. 
Au fond, ce projet vise trois buts tres differents les uns des 
autres. D'abord, il vise la prolongation de la base constitu
tionnelle qui permet ä la Confederation de percevoir deux 
impöts importants: l'impöt direct et l'impöt sur le chiffre 
d'affaires. Ensuite, c'est une tentative pour retablir l'equili
bre des finances de la Confederation. Enfin, c'est une tenta
tive pour corriger partiellement les effets de la progression 
ä froid dans le cas de l'imposition directe. Et ces trois buts 
sont tellement differents les uns des autres qu'on aurait pu 
imaginer que !'Assemblee delibere de trois arretes distincts 
- etant bien entendu que l'arrete sur l'augmentation du taux 
de l'impöt sur le chiffre d'affaires et l'arrete sur la correction 
de la progression a froid auraient du etre subordonnes a 
l'entree en vigueur du premier, sur la prolongation du 
regime constitutionnel actuel. On aurait pu faire trois 
arretes, mais je ne ferai pas de proposition sur ce point et 
j'accepterai le projet tel qu'il nous est propose. 
Je reprends maintenant chacun des buts. Le premier -
j'insiste sur ce point - est essentiel, c'est celui pour lequel 
nous sommes reunis aujourd'hui; il s'agit de prolonger la 
competence de la Confederation. Nous devons cet etat de 
fait a une curiosite de notre regime constitutionnel, qui veut 
que deux impöts importants ne puissent etre perc;:us que 
pendant une duree limitee. Le delai actuel echoit le 
31 decembre 1982. A cause de cela, nous nous trouvons -
comme plusieurs l'ont dejä fait observer - dans une situa
tion de contrainte. Le systeme est mauvais, nous l'avons dit 
naguere; pourquoi n'en demandons-nous pas l'abolition? 
Parce que le Conseil federal, qui en a lui-meme propose Ja 
suppression, a oublie de defendre cette partie du projet. 
Nous ne nous sentons pas la vocation de le faire a sa place. 
Quoi qu'il en soit, nous avons aujourd'hui ce systeme de la 
duree limitee et nous devons en tirer la consequence: la 
prolongation est necessaire, indispensable, indiscutable. 
Voilä pour le premier but. 
En ce qui concerne le deuxieme but, la tentative de retablir 
l'equilibre des finances de la Confederation, je le considere 
ici comme secondaire, tant je suis convaincu qu'apres cette 
revision, qui est une prolongation, nous devrons proceder a 
une deuxieme revision, qui Sera une reforme. Pour l'instant, 
la questlon de l'augmentation du taux de l'impöt sur le chif
tre d'affaires n'est qu'accessoire par rapport a la premiere 
partie du projet. 
Enfin, j'en arrive au troisieme but de ce projet, qui est la 
tentative d'operer une correction partielle de la progression 
a froid. lci, nous nous trouvons egalement dans une situa
tion etrange. Depuis 1971, la constitution federale nous fait 
l'obligation de proceder periodiquement a cette correction. 
Normalement, celle-ci devait etre faite par le Conseil 
federal, eventuellement par le legislateur. Or, maintenant, 
c'est le constituant lui-meme qui s'apprete a l'operer. II 
s'ensuit que, si nous sommes moralement obliges de suivre 
la ligne politique que nous nous sommes fixee en 1971, 
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nous sommes juridiquement immunises contre toute sanc
tion dans le cas ou nous ne l'observerions pas! Car, si nous 
ne procedons a aucune correction de la progression a froid 
et qu'ensuite le peuple et les cantons acceptent le projet 
que nous leur soumettons, l'inobservation du principe 
constitutionnel de 1971 sera regularisee. 
Cependant, il ne taut pas considerer seulement le droit; il 
taut aussi voir la morale politique. La commission unanime a 
estime que nous devions agir afin de mieux corriger les 
effets de cette progression. Le Conseil federal a deja fait un 
pas en ce sens; le Conseil national est alle un peu plus loin 
pour les contribuables maries. Nous avons pense que nous 
devions combiner la proposition du Conseil federal avec 
celle du Conseil national et retablir le rabais sur la dette 
d'impöt aussi pour les celibataires. La consequence en est 
assurement un manque-a-gagner, que nous evaluons a 
environ 125 millions de francs par rapport au resultat de la 
deliberation du Conseil national. Neanmoins, tout cela nous 
parait coherent, puisque les points 2 et 3 du projet qui nous 
est presente sont des accessoires de la partie principale. 
C'est dans cet esprit-lä que j'accepte l'entree en matiere. 

PIiier: Der Bundesrat hatte die Absicht, mit dieser Vorlage 
einerseits die heutige Finanzordnung zu sanieren und ande
rerseits der Bundeskasse zirka 650 Millionen jährlich mehr 
zufliessen zu lassen. Die Weiterführung selbst war weder im 
Nationalrat noch in der ständerätlichen Kommission bestrit
ten. Die ganze Diskussion drehte sich im wesentlichen um 
die anvisierter:i Mehreinnahmen. 
Persönlich hatte ich sehr viel Verständnis für die Absichten 
des Bundesrates und war bereit, die Vorlage voll zu unter
stützen, obwohl ich eine sozialere Ausgestaltung natürlich 
auch sehr gerne gesehen hätte. Manchmal' gilt es aber zu 
wählen. Ich wählte die Mehreinnahmen des Bundes. Der 
Nationalrat hat nun mit seinen Beschlüssen bei den Sozial
abzügen die Mehreinnahmen beträchtlich reduziert, und die 
ständerätliche Kommission schlägt über die Gewährung 
von Rabatten eine weitere Reduktion vor, so dass letztlich 
noch zirka 340 Millionen an zusätzlichen Einnahmen übrig
bleiben, dies bei einem jährlichen Milliardendefizit. Ich 
bedauere diese salamitaktische Reduktion sehr, bin mir 
aber bewusst, dass heute hier kaum eine Umkehr möglich 
ist, und verzichte deshalb auf diesbezügliche Anträge. Fol
gende Feststellungen möchte ich aber machen, die meines 
Erachtens notwendig sind, damit nicht der Eindruck ent
steht, die Vorlage sei durch die eidgenössischen Räte 
sozial verbessert worden, wie dies bereits in einem 
Presse-Erzeugnis des Schweize.rischen Gewerbeverbandes 
zu lesen war. 
Zu den Erhöhungen der Sozialabzüge des Nationalrates: 
1802 schrieb Johann Heinrich Pestalozzi: «Eine gute 
Finanzpolitik ist in erster. Linie bestrebt, den einzelnen 
Steuerzahler in der Weise zu schonen, dass die Staatsein
nahmen für ihn nicht zu einer drückenden Last werden. Sie 
fordert wenig vom finanzschwachen, dafür um so mehr vom 
Bürger, der im Überfluss lebt.» Eine Forderung, die man 
sicher heute noch voll unterschreiben kann. Wer ist aber 
bei uns finanzschwach? Nebst den Senioren, die nur von 
der AHV-Rente leben müssen, sind es sicher die Familien, 
die über kleine bis mittlere Einkommen verfügen. Es wurde 
hier im Saale und auch in der grossen Kammer schon viel 
von der Familie als Keimzelle des Staates gesprochen. Eine 
wirksame materielle Unterstützung oder steuerliche Entla
stung blieb aber bis heute weitgehend aus. Auch die vom 
Nationalrat beschlossene Erhöhung begünstigt die Familie 
am wenigsten. Profitieren tun in erster Linie die Gutverdie
nenden und eventuell noch kinderlose Ehepaare. Ein Zah
lenbeispiel möge dies illustrieren. Ich möchte hier im 
Gegensatz zum Kommissionspräsidenten in absoluten Zah
len rechnen. Mit Prozenten kauft man nämlich kein Brot und 
keine Milch: 
Eine vierköpfige Familie, bei der nur der Vater verdient und 
die über ein Bruttoeinkommen von jährlich 25 000 Franken 
verfügt - solche Familien gibt es in unserem Lande noch 
viele -, erfährt eine Reduktion von zirka 28 Franken pro 
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Steuerjahr. Das erlaubt nicht einmal, einem Kinde ein Paar 
Schuhe zu kaufen oder eine Schulreise zu finanzieren. Wäre 
das gleiche Ehepaar kinderlos und würde die Ehefrau mit
verdienen, so wäre beim gleichen Einkommen die Reduk
tion bereits 34 Franken. Würde die gleiche vierköpfige Fami
lie durch den alleinigen Verdienst des Vaters über 100 000 
Franken jährlich verfügen, so betrüge die Reduktion immer
hin bereits 381 Franken. Ohne Kinder und mit Verdienst der 
Ehefrau stiege die Reduktion auf 425 Franken. Mit Prozen
ten lässt sich allerhand beweisen, aber es müssen effektiv 
die absoluten Zahlen angesehen werden. 
Wer behauptet, die vom Nationalrat beschlossenen Sozial
abzüge hätten die Vorlage sozialer gemacht, versteht ganz 
sicher unter sozial nicht das gleiche wie Pestalozzi vor 180 
Jahren und wie die grosse Mehrheit des Schweizervolkes. 
Durch die Erhöhung der Abzüge für die Ehefrau und auf 
deren Mitverdienst wird wahrscheinlich das Heiraten finan
ziell etwas attraktiver. Was ist das aber für eine Moral. wenn 
man das Heiraten über steuerliche Erleichterungen attrakti
ver machen will, das Kinder-Haben indessen so schlecht 
honoriert wird? Die vom Nationalrat beschlossenen zusätz
lichen Reduktionen via Sozialabzüge kommen somit in 
erster Linie denjenigen zugute, die nicht unbedingt auf der 
finanziellen Schattenseite stehen. Hätte man die nun der 
Bundeskasse fehlende Differenz wirklich für soziale Verbes
serungen eingesetzt, dann wäre der Weg über die Abzüge 
auf dem Steuerbetrag der einzig richtige gewesen, und die 
steuerliche Besserstellung der Familie hätte mit einbezogen 
werden müssen. Dies ist leider nicht erfolgt. 
Zu den von der ständerätlichen Kommission vorgeschlage
nen Ermässigungen auf den Steuerbetrag: Hier geht es 
darum, einen Teil der kalten Progression auszugleichen. An 
sich ist der Ausgleich. der kalten Progression eine Forde
rung, die meine Partei und auch ich selbst stets gestellt 
haben. Ich konnte aber in der Kommission dem vorliegen
den Vorschlag nicht zustimmen, weil erstens für mich der 
Abbau des Milliardendefizites in der Bundeskasse Priorität 
hat und weil zweitens mit diesem Miniausgleich, der dem 
Verfassungsauftrag sowieso nicht nachkommt, nicht diffe
renziert wurde zwischen Ledigen und Verheirateten, und 
schon gar nicht auf die erhöhten Lebenskosten der Fami
lien Rücksicht genommen wurde. 
Die beiden Einnahmenabstriche, die wir an der bundesrätli
chen Vorlage zu tun im Begriffe sind, sind meines Erach
tens kaum mehr verantwortbar. Zusammen mit der von die
sem Rate bereits abgelehnten Bankensteuer und der 
Zurückweisung der Schwerverkehrssteuer lässt sich der 
Schluss ziehen, dass unser Staat finanziell ausgetrocknet 
werden soll. Milliardendefizite führen letztlich zur inflationä
ren Schuldentilgung, die wiederum den Kleinsparer treffen, 
während derjenige, der in Sachwerte investieren konnte, 
davon profitiert. Chronische Finanzknappheit beim Bund 
macht aber auch die finanzschwachen Glieder unseres 
Staates noch schwächer, da der längst notwendige Finanz
ausgleich unter den Kantonen noch weiter in die Ferne 
rückt. Föderalismus in Ehren, aber zurück zum Staaten-

. bund wollen wir doch nicht. Immer wieder Sparen beim 
Bund wird verlangt. Ich glaube, hier wird beim Volke die fal
sche Hoffnung geweckt, die Bundesfinanzen könnten über 
das Sparen saniert werden. Persönlich bin ich sehr wohl 
fürs Sparen, aber wo soll denn noch-echt gespart werden? 
Das Volk sagt: beim Militär, aber hier sind die meisten Politi
ker - vielleicht sogar mit Recht - auf beiden Ohren taub. 
Sparen bei den Sozialausgaben? Hat wirklich nur einer hier 
im Saale die Ansicht, die Renten der AHV seien zu hoch? 
Sparen bei der Landwirtschaft? Hier liessen sich sehr wohl 
über differenzierte Preise wenigstens die berechtigten Ein
kommensbegehren für Klein- und Mittelbetriebe erfüllen. 
Aber bis heute ist diesem Ansinnen stets eine mehrheitli
che Ablehnung widerfahren. 
Letztes Jahr habe ich eine bescheidene Einsparung ver
langt, die darin bestand, auf die Mercedes beim lnstruk
tionskorps der Armee zu verzichten. Man versprach, die 
Sache zu studieren. Gegenwärtig evaluiert man Ersatzwa
gen wie beispielsweise den Opel Senator 2,8 Liter. Nicht 
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einmal diese Einsparung soll sich realisieren lassen. Es 
sprechen eben viele vom Sparen, aber nicht alle verstehen 
darunter das gleiche. 
Wie ich schon eingangs gesagt habe, verzichte ich auf neue 
Anträge, da sie in der gegenwärtigen Situation aussichtslos 
sind. Es wird aber im Anschluss an die Inkraftsetzung die
ser Vorlage darum gehen·, alles zu unternehmen, um dem 
Bund die notwendigen Mehreinnahmen zu geben, damit er 
die Aufgaben erfüllen kann, die die Mehrheit des Volkes von 
ihm erwartet, nämlich den Schwachen zu schützen und ihm 
eine minimale materielle Sicherheit zu bieten. 

Kündlg: Nach der zweimaligen Ablehnung der Mehrwert
steuer, der ich persönlich gegenüber der heute vorliegen: 
den Vorlage den Vorzug gegeben hätte, möchte ich mich 
hinter die bundesrätliche Vorlage mit den vom Nationalrat 
bzw. von der ständerätlichen Kommission vorgenommenen 
Änderungen stellen. Ich tue dies aus Überzeugung, da alles 
daran gesetzt werden muss, das bestehende Recht mit 
möglichst geringen Änderungen fortsetzen zu können, 
bevor irgendwelche konstruktiven Änderungen am Steuer
system durchgeführt werden. Ich bin auch überzeugt, dass 
ein massives zusätzliches Abschöpfen durch Steuern im 
heutigen Zeitpunkt wirtschaftlich besonders belastend wir
ken müsste. 
Wir müssen uns immer wieder klar darüber werden, dass 
jede Erhöhung der Verbrauchssteuern fast automatisch ,in 
den Lebenskostenindex überfliesst, sofern sie nicht im vor
neherein von der Wirtschaft verkraftet werden muss, also 
höchstens indirekt auf den Konsumenten übertragen wer
den kann. So oder so wird sie entweder durch Zunahme der 
Produktivität erarbeitet oder aber durch inflationäre Auswir
kungen abgegolten werden müssen. Wir erreichen ohnehin 
sehr schnell die Grenzen der Umsatzsteuer, die besonders 
durch die taxe occulte zu namhaften Wettbewerbsverzer
rungen führt. Bei der direkten Bundessteuer, deren Umbe
nennung ich begrüsse, stossen wir - wie wir dies auch auf 
Seite 16 der Vorlage finden - auf ganz besondere Pro
bleme, indem die Verlagerung der Steuerbelastung 
zunehmend in Richtung direkter Steuern geht. Während die 
gesamten direkten Steuern in den Gemeinden, Kantonen 
und im Bunde im Jahre 1.960 61,8 Prozent der Steuerein
künfte ausmachten, so sind sie im Jahre 1970 auf 66,4 Pro
zent angestiegen und haben im Jahre 1978 bereits 72,4 Pro
zent erreicht. Dies ist eine Veränderung des Steueranteiles 
an direkten Steuern, also auf Einkommen und Vermögen, 
von 16,3 Prozent innerhalb von 18 Jahren. Gleichzeitig ist 
die indirekte Belastung der Umsatzbesteuerung entspre
chend rückläufig. Durch die neue Vorlage soll nun eine 
geringe Korrektur eintreten, indem die Erhöhung der Wust
Sätze einerseits, andererseits die vom Nationalrat 
beschlossene Erhöhung der Sozialabzüge und die von der 
ständerätlichen Kommission zusätzlich vorgeschlagenen 
Massnahmen zum Abbau der kalten Progression eine Entla
stung im Bereich der direkten Steuern bringen werden. 
Diese Korrekturen dürften auch deshalb in die richtige Rich
tung weisen, weil ein Teil der Entlastung durch die direkte 
Bundessteuer von den Kantonen zu verkraften sein wird, 
deren Finanzsituation wesentlich positiver ist als die des 
Bundes. 
Ich bin mir bewusst, dass das heute vorliegende Finanzpa
ket allein nicht genügt, um die Finanzsituation endgültig zu 
regeln, und dass weitere Schritte notwendig sein werden, 
um neben dem erstrebenswerten Ausgleich des Bundes
haushaltes auch noch den Abbau der heutigen Verschul
dung zu ermöglichen. Wenn wir mittelfristig eine Besserung 
erreichen wollen, so wird dies nur mit klarer Entflechtung 
der Aufgaben und Kompetenzen einerseits und der Ver
wirklichung der Finanzabgrenzung andererseits möglich 
sein. Der Sparauftrag, der - so hoffe ich - vom Bundesrat 
als Dauerauftrag betrachtet wird, spielt dabei eine sehr 
bedeutungsvolle Rolle. Eine klare Aufgabenteilung ist und 
bleibt Grundvoraussetzung für eine Gesundung der Bun

. desfinanzen. Erste Voraussetzung bleibt jedoch, dass die 
heutige Bundesfinanzordnung über die Bühne geht. Dies ist 
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viel bedeutungsvoller als der Erfolg in partiellen Einzelfra
gen. Es dürfte jedoch richtig sein, wenn die heute erkann
ten Mängel zuhanden der folgenden gesetzlichen Neurege
lung angemeldet werden, ohne dass man deren Verwirkli
chung in einem Schritt fordern würde. Dies auch aus der 
Überlegung heraus, dass ja alle anderen Einzelmassnah
men und Modifikationen erst nach der grundsätzlichen Ver
längerung der Bundesfinanzordnung in die Beratung der 
eidgenössischen Räte einbezogen werden sollten. 
Zur Umsatzsteuer: Dem Grundsatz der Besteuerung des 
Warenumsatzes ist sicher zuzustimmen. Die Frage bleibt, 
ob sie nach dem Prinzip der Mehrwertbesteuerung zu erfol
gen habe oder nach dem heutigen schweizerischen 
Umsatzsteuerprinzip. Es wäre auch denkbar, da voraus
sichtlich während längerer Zeit keine Systemveränderung 
zum Mehrwertsteuersystem mehr möglich sein wird, dass 
eine Änderung der Warenumsatzsteuer in dieser Richtung 
möglich wäre. Begrüssenswert wäre es auf jeden Fall, wenn 
die grundsätzlichen Korrekturen am System bald auf Geset
zesebene und wenn notwendig auch auf Verfassungsebene 
erfolgen würden. Ich denke hier insbesondere an die Frage 
der taxe occulte, an die Probleme des Zweistufentarifs, der 
zweistufigen Sätze in der Warenumsatzsteuer, an die Lük
ken der Besteuerung der alkoholischen Getränke, an die 
steuerlichen Ungereimtheiten im Bereiche der Dienstlei
stungen und die offenen Fragen der Steuerfreiliste und der 
unterschiedlichen Steuersätze. Die Beseitigung der Doppel
belastung insbesondere der Anlageinvestitionen und der 
Betriebsmittel, zum Beispiel Maschinen, Werkzeuge, Appa
rate durch die taxe occulte, trifft vorab Mittel- und Kleinbe
triebe, die weniger als Grossbetriebe in der Lage sind, 
diese Betriebsmittel selbst herzustellen. Es sollte auch die 
wettbewerbsmässige Benachteiligung der lnlandwirtschaft 
gegenüber der Auslandkonkurrenz ausgeschaltet werden. 
Diese Wettbewerbsbenachteiligung trifft nicht nur unsere 
Exportwirtschaft, sondern auch die gesamte lnlandwirt
schaft, da die Importe ausländischer Produkte ohne Basis
belastung mit den schweizerischen Produkten in Konkur
renz treten. 
Unter den strukturellen Mängeln der Wust steht eindeutig 
die Eliminierung der taxe occulte an erster Stelle der Dring
lichkeit, wobei es nicht einfach sein wird, den dadurch ein
tretenden Steuerausfall unverzüglich wieder auszugleichen. 
Als Einzelprobleme stellt sich zum Beispiel bei der Bearbei
tung der Gesetzesvorlage die Besteuerung der Weinpro
duktion. Der vom Ständerat vorgeschlagene Weg, nämlich 
Belassung der bisherigen Regelung, ist im Zusammenhang 
mit der Behandlung dieser Finanzvorlage zwar verständlich, 
geht jedoch in die falsche Richtung. Ich glaube, dass es 
deshalb notwendig ist, auf Gesetzesebene diese Frage neu 
zu regeln, da sich eine klare Differenzierung zwischen der 
eigentlichen Urproduktion, deren Handel warenumsatz
steuerfrei ist, und der -Weinproduktion, deren Handel 
schlussendlich steuerpflichtig ist, aufdrängt. Ich glaube 
auch, dass die Begründung, der Weinhandel hätte bessere 
Möglichkeiten, die Wust zu verkraften, nicht gerechtfertigt 
ist. Die Regelung, die durch den Nationalrat eingeführt 
wurde, dass die Anbaufläche bestimmend sein soll, ob ein 
Produzent steuerpflichtig ist oder nicht, scheint mir kein 
gangbarer Weg zu sein, insbesondere weil unser Warenum
satzsteuersystem grundsätzlich von einem Mindestumsatz 
ausgeht. Obwohl der Antrag der ständerätlichen Kommis
sion - den ich unterstütze - in die falsche Richtung geht, 
möchte ich Zustimmung beantragen, jedoch den Bundesrat 
ersuchen, bei der Behandlung der Probleme der Besteue
rung der Weinproduktion seine volle Aufmerksamkeit zu 
schenken, da es notwendig ist, dass diese wettbewerbsver
zerrenden Bestimmungen wieder aufgehoben werden. 
Ein ähnliches Problem stellt sich im Moment bei der Waren
umsatzsteuer von Büchern. Auch hier geht es darum, im 
Rahmen dieser Beratungen anzumelden, dass die heutige 
Besteuerung der Bücher mangelhaft ist und dass eine 
Regelung nach international gültigen Bewertungssätzen 
nötig wäre. Die Details dazu sind der Steuerverwaltung 
bekannt; ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass auch 
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dieses Problem spätestens im Rahmen der Gesetzesbera
tung zu regeln sein wird. 
Aber auch die Abgrenzung zwischen den Begriffen «Werk
stoff» und «Betriebsmittel» bietet zunehmende Schwierig
keiten in der Auslegung der Warenumsatzsteuer. Die 
Linienproduktion ist gegenuber der Teilproduktion wesent
lich bevorteilt, so zum Beispiel in der grafischen Branche 
bei der Produktion von Fotolithos. Sobald die Satzherstel
lung eines Zulieferanten als Betriebsmittel ausgelegt wird, 
kommt es zu namhaften Wettbewerbsverzerrungen, die 
durch jede weitere Erhöhung des Warenumsatzsteuersat
zes noch schwerwiegender werden. Auch diese Fragen 
sollten im Rahmen der gesetzlichen Beratungen unbedingt 
einer Revision unterzogen werden. 
Zur Wehrsteuer: Wie bereits erwähnt, stelle ich mich hinter 
die Vorlage und damit hinter die befristete Verankerung der 
direkten Bundessteuer. Dies, obwohl ich grundsätzlich 
befürworte, dass die indirekten Steuern dem Bund und die 
direkten Steuern den Kantonen und Gemeinden zufliessen. 
Zurzeit dürfte keine andere Lösung realistisch sein, da ein 
Ansteigen der Warenumsatzsteuer unweigerlich schwere 
wirtschaftliche Probleme mit sich bringen würde. 
Das Problem, das heute bei der Behandlung der direkten 
Bundessteuern im Vordergrund steht, ist die kalte Progres
sion. Als wir im Vorfeld der Beratungen der ständerätlichen 
Kommission die veröffentlichten Unterlagen studierten, 
stellten wir fest, dass es unbedingt notwendig ist, einen 
gewissen Ausgleich der kalten Progression anzustreben. 
Die Sozialabzüge, die ich Ihnen zur Annahme empfehle, 
sind zu wenig weitgehend, um diesem Problem Rechnung 
zu tragen. Sie gleichen im wesentlichen die Teuerung auf 
dem Stand von ·1971 aus. Zusätzliche Massnahmen sind 
daher unbedingt notwendig. Die Auswirkungen der kalten 
Progression werden insbesondere sichtbar, wenn wir den 
Steuerertragsvergleich der letzten zehn Jahre vornehmen. 
Während in den Jahren 1970 und 1971. die Erträgnisse der 
15. Periode der Wehrsteuer mit 1,583 Milliarden Franken 
veranschlagt wurden, so sind sie in der 20. Periode 1980/81 
bereits auf 4,788 Milliarden angestiegen, was eine Zunahme 
von 100 auf 302,4 Prozent entspricht, während der Lebens
kostenindex im gleichen Zeitraum von 100 auf 160 Prozent 
angestiegen ist. Aus diesem Wehrsteuerertrag wird ersicht

· lich, dass die Mehrbelastung den Steuerpflichtigen hart 
trifft, wobei insbesondere die tieferen und mittleren Ein
kommen durch die sehr steile Wehrsteuerprogression nam
hafte Mehrb!3lastungen auf sich nehmen mussten. Ein teil
weises Ausgleichen der kalten Progression scheint mir des
halb im heutigen Zeitpunkt auch aus politischen Überlegun
gen ein Erfordernis zu sein. 
Systemmässig wäre eine Tariferstreckung, die die Inflations
rate mindestens teilweise ausgeglichen hätte, der richtige 
Weg gewesen. Ich bin mir jedoch bewusst, dass eine Tarif
erstreckung zu endlosen politischen Diskussionen führen 
muss, so dass der indirekte Weg, nämlich die Gewährung 
von Steuerrabatten, als gangbare Möglichkeit zu betrachten 
ist. Ein linearer Abzug, also ein einheitlicher Steuerrabatt für 
alle Einkommensstufen, wäre zwar die gerechtere Lösung; 
ich glaube aber, dass im Sinne einer Verständigung eine 
zusätzliche Reduktion auf der steuerlichen Belastung der 
kleineren Einkommen beschlossen werden sollte. 
Wenn wir die politische Landschaft zu diesem Entscheid 
betrachten, so müssen wir bekennen, dass die Frage der 
Berücksichtigung des Ausgleiches der kalten Progression 
die Hauptgegnerschaft gegen die Finanzordnung 1981 auf 
den Plan gerufen hat. Neben den unmissverständlichen For
derungen der Angestelltenverbände würden - davon bin ich 
überzeugt - auch bald die Gewerkschaften einen nachhalti
gen Kampf für den Ausgleich der kalten Progression im 
Interesse der von ihnen vertretenen Einkommensschichten 
aufnehmen müssen. Aber auch von seiten des Gewerbes 
und der Industrie ist ein ebenso grosser Druck in dieser 
Richtung zu erwarten. Wenn die heutige Vorlage aus politi
scher Sicht eine gewisse Chance haben soll, so ist deshalb 
ein teilweises Ausgleichen dieser zunehmenden massiven 
steuerlichen Belastung auf Einkommen eine unumgängliche 

Notwendigkeit. Ich ersuche Sie aus diesem Grunde, der 
Vorlage, wie sie von der ständerätlichen Kommission bean
tragt wurde, unverändert zuzustimmen. 

Stuckl: Es ist der vorberatenden Kommission zweifellos 
gelungen, durch die Wiederaufnahme der Rabattlösung des 
Bundesrates in einer etwas modifizierten und auch leicht 
abgeschwächten Form eine Minderung der Folgen der kal
ten Progression herbeizuführen. Mit diesem Vorschlag wird 
der seit 1971 bestehenden Verfassungsbestimmung zur 
Beseitigung der kalten Progression im Rahmen des Mögli
chen teilweise nachgelebt, und ich glaube, gesamthaft 
gesehen liegt nun ein politisch tragbarer Konsens vor. Den
noch zwei Punkte, die einiges Bedenken erregen, ob diese 
Vorlage wirklich richtig liegt. 
Zum ersten: Die ursprüngliche Vorlage des Bundesrates 
zur Sanierung des Bundeshaushaltes hatte zum Ziel, jährli
che Mehreinnahmen von rund 650 Millionen Franken zu 
sichern.' Inzwischen - wir haben das gehört - ist das finanz
politische Saldoziel recht wacker zurückgesteckt worden. 
Mehreinnahmen für die Bundeskasse betragen jetzt noch 
knapp die Hälfte dieses ursprünglichen Saldoziels. Ich 
möchte feststellen, dass im Blick auf das Bundesdefizit und 
die sich aufgrund der sichtbar werdenden massiveren Teue
rungsimpulse verschlechternde Ausgabenseite - wir haben 
darüber gestern gesprochen - nun mit diesem Konzept die 
erforderliche Reduktion des Defizits sich nicht erreichen 
lässt. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass trotz dieser Vor

, lage die Fehlbeträge des Bundesfinanzhaushalts mittelfri
stig unweigerlich wieder massiv ansteigen werden. Also die 
Feststellung, dass das zweite Hauptziel dieses Bundesbe
schlusses, neben der Weiterführung der Finanzordnung 
einen Beitrag leisten zu können zur Verbesserung des Bun
deshaushaltes - wie übrigens diese Botschaft auch über
schrieben ist im zweiten Teil des Titels - dass das durch 
unsere Anträge, durch die Reduktionen, natürlich an ent
scheidendem Gehalt verliert. Das ist um so mehr zu bedau
ern, als die zumindest kürzerfristigen Sanierungsperspekti
ven sich eher wieder ungünstiger präsentieren. Realisie
rung neuer Verkehrssteuern braucht mehr Zeit, bringt mehr 
Schwierigkeiten, als man ursprünglich angenommen hat. 
Die Eröffnung weiterer Einnahmenquellen ist teilweise 
unzweckmässig oder kaum möglich, die Neuverteilung der 
Aufgaben zwischen Bund und Kantonen erfordert ebenfalls 
mehr Zeit und befindet sich überdies - meines Erachtens -
in einer recht kritischen Phase. Schliesslich meine ich, wer
den die konjunkturellen Perspektiven allgemein ungünstiger 
beurteilt. 
Ein zweiter Punkt: Es ist ein langfristiges und auch allge~ 
mein anerkanntes Ziel der schweizerischen Fiskalpolitik, 
dass grundsätzlich dem Bund die indirekten Steuern, den 
Kantonen und Gemeinden die direkten Steuern als Ein
nahmequellen zukommen sollen. Der Bundesrat hat ja auch 
auf den Seiten 16 und 17 zutreffend darauf hingewiesen. 
Der Anteil der direkten Bundessteuern an den eidgenössi
schen Fiskaleinnahmen nimmt jedoch ständig zu. Herr Kün
dig hat darüber bereits Ausführungen gemacht. Immerhin 
ist es erfreulich, dass dieser Trend mit dieser Vorlage 
wenigstens kurzfristig etwas gebrochen wird. Hier hätte 
man an sich mit dieser Vorlage die Möglichkeit gehabt, 
natürlich noch eine stärkere Umsteuerung dieses an sich 
ungünstigen Trends herbeizuführen, und gleichzeitig hätte 
sich dann auch eine Kompensationsmöglichkeit ergeben 
gegenüber den Einnahmenausfällen, die nun entstehen 
wegen der wiederaufgenommenen Rabattgewährung. Wenn 
man trotzdem darauf verzichten sollte, hier noch ein Ma
növer zu veranstalten mit höheren Wustsätzen, dann ganz 
einfach deshalb, weil wir ja bereits an der Grenze von wett
bewerbsverzerrenden Wirkungen sind, und auch wegen der 
realpolitischen Überlegungen. Man würde hier zweifellos 
die jetzt erzielte, als politischen Kompromiss zu benen
nende Lösung gefährden und auch das Risiko einer Ableh
nung der Weiterführung der Finanzordnung würde erheblich 
grösser. Dieses Risiko, glaube ich, dürfen wir einfach nicht 
eingehen. Oder anders gesagt: lieber den Spatz in der 
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Hand als die Taube auf dem Dach. Immerhin ist ja auch der 
Spatz bei der gegebenen Sachlage noch bedeutungsvoll 
genug. 
zusammenfassend: Man wird sich bewusst sein müssen, 
dass mit der nun vorliegenden Kommissionsvorlage in 
bezug auf die Sanierung unserer Bundesfinanzen noch 
nicht zur Tagesordnung übergegangen werden kann. Nebst 
dem Dauerauftrag der sparsamen Mittelverwendung im 
Bundeshaushalt (man sollte eigentlich gar nicht über so 
etwas reden müssen, das ist eine selbstverständliche Auf
gabe) wird zweifellos der finanzpolitische Druck in verschie
denen Richtungen durch ein wieder anwachsendes Defizit 
grösser werden. Zum ersten wird dieser finanzpolitische 
Druck grösser werden auf andere zur Diskussion stehende 
Einnahmemöglichkeiten, andere Einnahmequellen. Zum 
zweiten wird der finanzpolitische Druck grösser werden im 
sogenannten Transferbereich, also allen finanzpolitischen 
Partnern im Zusammenhang mit Bundesbeiträgen. Das sind 
Kantone, Gemeinden und andere Institutionen. Zum dritten 
wird der Druck grösser werden vis-ä-vis der Aufgabentei
lungsdiskussion, weil natürlich dort - man merkt das heute 
schon - von der ursprünglichen Zielsetzung dieser Aufga
benneuverteilung, die ursprünglich allein staatspolitische 
Überlegungen zum Ziele hatte, abgewichen wird. Man 
kommt mehr und mehr zu finanzpolitischen Überlegungen, 
quasi zu einer finanzpolitischen Flurbereinigung zwischen 
dem Bund und den Kantonen, selbstverständlich zulasten 
der Kantone. 
Ich bin deshalb der Meinung, dass nicht nochmals Abmage
rungskuren bei der Wehrsteuer vorgenommen werden sol
len, weil sonst eben dieser finanzpolitische Druck in vielerlei 
Richtungen noch verstärkt wird. Es ist in diesem Zusam
menhang wieder einmal daran zu erinnern, dass natürlich 
die Kantone an diesem Wehrsteuergeschäft recht massiv 
beteiligt sind. Die Kantone haben 30 Prozent der Wehr
steuereinnahmen zugute, nach der heutigen Regelung, das 
macht gemäss Staatsrechnung 1980 eine runde Milliarde für 
alle Kantone zusammengerechnet aus. Wenn wir also hier 
Abmagerungskuren vornehmen, dann geht das zu einem 
knappen Drittel auf die Kappe der Kantone. 
Es ist etwas Weiteres zu beachten. Von den mittelstarken 
und finanzschwächeren Kantonen (30 Prozent) kann rund 
ein Viertel ausgeschieden werden wegen des interkantona
len Finanzausgleiches. Wenn Sie also an diesen Wehrsteu
ern Reduktionen vornehmen, dann pflanzt sich das fort. 
Schlussendlich ist in der heutigen Situation besonders 
bemerkenswert, dass die finanzschwächeren Kantone nun 
auch noch die Wirkung der Subventionskürzungen in recht 
massiver Weise zu spüren bekommen. Dies gilt es zu 
beachten bei der Beurteilung der Bundesdefizite, die um so 
höher sind, je mehr sich nun ein Druck auf die finanzschwa
chen Kantone ergibt. 
Alles in allem: Man kann den Kommissionsvorschlag nicht 
in jeder Hinsicht als Ideallösung bezeichnen, aber unter den 
gegebenen Umständen ist die Zustimmung zu dieser Vor
lage ein Akt der Vernunft. 

M. Reymond: Les orateurs precedents se sont bien 
exprimes au sujet de la necessite imperieuse de prolonger. 
a partir de 1983, la possibilite, pour la Confederation, de 
prelever l'impöt federal direct et l'impöt sur le chiffre 
d'affaires. Jene reviendrai pas sur cette necessite; la situa
tion financiere de !'Etat central est suffisamment preoccu
pante pour justifier a elle seule la prorogation dudit regime. 
J'aimerais m'arreter sur deux point particuliers pour les
quels, dans notre canton, une sensibilite profonde se mani
feste. L'intention premiere du Conseil federal, M. Jean
Franc;ois Aubert l'a rappele taut ä !'heure, etait d'obtenir la 
competence de percevoir les deux impöts sans limite de 
duree. Le Conseil national et notre commission nous propo
sent de maintenir, au contraire, le caractere temporaire de 
l'arrete sur l'article constitutionnel jusqu'en 1994, c'est
ä-dire pour douze ans. 
A mes yeux, il est essential qua le peuple et les cantons 
conservent leur pouvoir de contröle et de decision dans ce 
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domaine. lls se sont d'ailleurs montres toujours raisonna
bles, quoi qu'on en dise, et ont accepte. lorsqu'ils le 
jugeaient necessaire. les charges nouvelles qui leur etaient 
demandees. 
Au moment ou nous attendons beaucoup, en taut cas dans 
nos regions, de la repartition des täches entre les cantons 
et la Confederation, il n'aurait pas ete admissible pour nous 
de renoncer a la limitation dans le temps. En effet, il nous 
taut constater un fait important, rarement mis en evidence 
dans ce Parlament: si l'on additionne taut ce que les can
tons rec;oivent de la Confederation, dont une partie d'all
leurs ne fait que transiter par eux (pour aboutir aux com
munes, voire a des particuliers), nous constatons que !'Etat 
central leur paie, bon an mal an, des montants qui corres
pondent precisement et pratiquement ä l'impöt federal 
direct. Des lors, si nous reussissons la repartition des 
täches, c'est-ä-dire si nous avons le courage politique, 
indispensable a mes yeux, de sauvegarder le caractere 
helvetique de respect des minorites qui sont toujours can
tonales chez nous, si nous avons, dis-je, le courage de res
tituer aux cantons des täches transmises en nombre ä la 
Confederation pendant les annees de «vaches grasses» 
pour alle, alors nous devrons aboutir, un jour, ä une reduc
tion importante de l'impöt de defense nationale, lequel ne 
devrait etre maintenu que pour les necessites, que per
sonne ne conteste, de la perequation financiere intercanto
nale. Pour le surplus, il n'y a pas de raison, encore une fois, 
si nous reussissons la repartition des täches, de maintenir 
une recette federale qui empiete sur les ressources natu
relles des cantons. Dans cette optique, la limitation dans le 
temps du regime financier est essentielle. 
J'aimerais encore m'arreter sur un autre point, en en lais
sant de cöte d'autres pour donner suite aux injonctions de 
notre president, qui nous a demande d'etre brefs, a savoir 
sur la proposition relative aux vignerons encaveurs. Notre 
commission demande de maintenir le statu qua, c'est
ä-dire de continuer ä exonerer las vignerons independants 
du paiement de l'ICHA. A mes yeux, cette proposition est la 
sagesse meme. En taut etat de cause, eile est preferable, 
et d'un bon baut, a la solution du Conseil national, car la 
limite de 3 hectares de culture, a partir desquels les vigne
rons encaveurs auraient ete soumis a l'ICHA, creerait une 
inegalite nouvelle, une inegalite entre certaines regions viti
coles ou la structure des domaines est differente et une 
inegalite ä l'interieur des regions, entre des domaines de 
dimensions forcement inegales. 
Certes, le probleme de l'exoneration des vignerons enca
veurs sera repris, peut-etre, dans le cadre de l'arrete sur le 
chiffre d'affaires. On sait, en effet, que certains se sont 
plaints de la situation actuelle, en particulier les marchands 
de vin et les cooperatives viticoles. II appartiendra au 
Conseil federal d'etudier et de demontrer d'abord en quoi la 
situation des vignerons independants est differente de celle 
des marchands et des cooperatives (prix de revient, cou
pages, droits d'importation, etc.). II faudra aussi supputer, 
et c'est important, les consequences d'un eventuel assujet
tissement des vignerons encaveurs a l'ICHA, etant entendu 
que ces consequences pourraient se reveler negatives sur 
un certain nombre de points touchant directement aussi 
bien les cooperatives que les marchands. 
Ainsi, par exemple, il est evident que, s'il etait soumis a 
l'impöt sur le chiffre d'affaires. le vigneron encaveur pren
drait immediatement une patente, deviendrait des lors lui
meme marchand de vin et perdrait ainsi les attributs qui font 
son originalite et son authenticite legendaire. C'est un peu, 
et c'est cela que le Conseil federal devra examiner, de notre 
patrimoine qui disparaitrait. 
En terminant, je souscris pleinement aux propositions de 
notre commission, qui me sont apparues favorables a notre 
Etat federal parce que taut empreintes de mesure et de 
sagesse. 

Bundesrat Rltschard: Ich weiss, dass in unserem aufgeklär
ten 20. Jahrhundert keine Wunder mehr geschehen. Trotz
dem bin ich ähnlich wie mein Freund Walter Weber als poli-
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tisch offenbar hoffnungslos naiver Mensch an die Sitzung 
Ihrer Kommission nach Zug gereist, in der Hoffnung, es 
würde sich hier das Wunder von Beatenberg - Herr Egli hat 
es zu einer Konkordanz degradiert - wiederholen, das 
bekanntlich darin bestand, dass sich eine 29köpfige, hete
rogen - nicht nur parteipolitisch, auch vom Temperament 
her - zusammengesetzte nationalrätliche Kommissio11 ein
stimmig zu einem Kompromiss durchgerungen hatte, der 
auf dem Gebiet der Finanzpolitik in diesem Lande wahr
scheinlich einmalig gewesen war. Ich hatte gehofft, hier 
einen Halt gefunden zu haben. Aber die schöne und gastli
che Stadt Zug ist nicht etwa schuld daran, dass meine Mit
arbeiter und ich entzaubert und eher verwundert als bewun
dernd nach Bern zurückgezogen sind. Die höchste Weisheit 
sei die Einfalt des Herzens, sagt man. In dieser Einfalt 
müsste ich eigentlich jetzt versuchen, Sie zu bitten,. doch 
wieder auf den Tag dieses Wunders - nicht der Tugend -, 
d. h. auf die Beschlüsse des Nationalrates zurückkommen 
oder vielleicht sogar wieder einmal die Beschlüsse oder die 
Anträge des Bundesrates zu lesen. Wenn ich hier diesen 
Wunsch ausspreche, könnte ich mich dabei auf einen Bun
desrat stützen, der diese Auffassung vorbehaltlos und ein
stimmig vertritt. Vielleicht nehmen Sie andere Anträge auf 
oder wenigstens jene des Nationalrates. Aber wenn ich sie 
hier vertreten wollte, würde ich Ihnen wahrscheinlich ausser 
Zeit kaum viel abgerungen haben. Ich spreche hier eher pro 
memoria. Es ist wahrscheinlich so, wie Herr Ständerat Egli -
ich bewundere ihn immer wieder - treffend gesagt hat: Die 
Mutter Heivetia macht keine grossen Sprünge, sie nimmt 
zwar unheimlich lange Anläufe, sie steht früh auf, aber 
erwacht meistens sehr spät. Das ist auch eine schweizeri
sche Eigenschaft. 
Die Verlängerung der Finanzordnung und die Einnahmen, 
die sie hätte bringen sollen, bildeten Eckpfeiler des Sanie
rungspaketes, das wir Ihnen mit dem Finanzplan im letzten 
Jahr vorgelegt haben. Sie haben diesen Finanzplan auch in 
diesem Saale beraten. Ich bin immer davon ausgegangen, 
mit dem Bundesrat, dass wir am Tage X, an dem wir diese 
Verlängerung der Finanzordnung dem Volke· und den Stän
den unterbreiten würden, drei Dinge müssten deutlich 
machen können: 
Erstens den Erfolg unserer Sparbemühungen. Diesen 
Erfolg können wir ausweisen. Der Bundesrat hatte bei der 
Beratung des Finanzplanes die Ausgaben in eigener Kom
petenz um rund 1 Milliarde Franken reduziert. Das war keine 
Kosmetik, wie jedermann weiss. Fragen Sie den Militärmini
ster. Ein weiteres Sparpaket haben Sie beraten, und das 
Volk hat ihm zugestimmt. Es wird dieses Jahr wirksam sein. 
Das war das erste, das wir zeigen müssten. 
zweitens sollten - immer nach dem Finanzplan - einige 
neue Einnahmen verwirklicht sein, wie sie die eidgenössi
schen Räte zum Teil mit Motionen angeregt haben: die 
Schwerverkehrsabgabe, die Bankensteuer, die Warenum
satzsteuer auf der Energie. Hier hatten wir bekanntlich 
Gegenwind; es ist überhaupt nichts verwirklicht. 
Drittens, und das wäre vielleicht das Entscheidende an die
sem Sanierungskonzpt gewesen: Mit dieser Finanzordnung 
sollte dem Volk ein Lichtschim.mer aus dem Defizittunnel 
heraus, in dem wir nun seit über zehn Jahren stecken, 
gezeigt werden können, die Hoffnung auf eine Lösung. Die 
Vorlage zeigt aber kein Licht. Wir können uns - wir, nicht 
Sie - höchstens mit der alten Weisheit trösten: Wer von der 
Hoffnung lebt, wird wenigstens nicht dick. 
Die knappen 350 Millionen Franken Mehreinnahmen, die Sie 
hier beschliessen werden, lösen das Problem nicht. Man 
muss nur sehen - ich will es gar nicht lange ausdeutschen 
-, was auf uns zukommt. Herr Bürgi und Herr Weber haben 
gestern davon gesprochen, soeben auch Herr Stucki. 
Unser Finanzplan sieht für das Jahr 1982, weil die Warenum
satzsteuer auf der Energie noch nicht beschlossen ist, ein 
Defizit von 1190 Millionen Franken vor. Das basiert auf der 
Planung aus dem Jahre 1979. Manches konnte man damals 
nicht voraussehen. Es ging meinem Vorgänger nicht besser 
als mir. Inzwischen haben sich die Zinssätze massiv erhöht, 
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und die Teuerung ist viel stärker gestiegen - fast doppelt so 
stark -, als wir angenommen hatten. Aber auch der Dollar 
hat sich verteuert und verteuert sich weiter, wodurch sich 
auch unsere Rüstungskäufe aus dem Ausland verteuern. 
Schliesslich verweise ich auf das Öl und seine Nebenpro
dukte und alles andere, was wir importieren. Ich habe mir 
von meinen fachlich ausgewiesenen Funktionären wie Herrn 
Bieri vom Finanzdepartement zusammenstellen lassen, was 
uns das Jahr 1982 im Lichte dessen, was wir jetzt wissen, 
bringen wird. Ich sträube mich vorläufig - und Sie vermut
lich auch -, die Liste dieser neuen, jetzt schon sichtbaren 
Ausgaben, die da auf uns zukommen sollen, zu akzeptieren. 
Ich sage das ganz offen. Sie selber müssen ebenfalls beur
teilen, ob ich hier etwas ablese, das realistisch ist oder das 
von der schwarzen Brille eines desillusionierten Finanzmini
sters gefärbt ist. Die Verzinsung wird uns im Jahre 1982 
wegen der höheren Defizite, weil die notwendigen Einnah
men nicht hereinkamen, 130 Millionen Franken mehr kosten 
als wir im Finanzplan vorgesehen hatten. Die Personalaus
gaben werden um 95 Millionen Franken höher sein, der 
Reallohn, sofern er beschlossen wird, und natürlich auch 
die Teuerungszulagen kosten zusätzlich 40 Millionen Fran
ken. Die Betriebsausgaben, das sind summarische Schät
zungen, sind um etwa 50 Millionen höher, die Kantonsan
teile steigen um 50 Millionen, die Sozialversicherung, vor 
allem die Rentenanpassung an die AHV und die IV, wird uns 
230 Millionen Franken mehr kosten als ursprünglich im 
Finanzplan aufgeführt. Dieser Finanzplan hatte vorgesehen, 
dass die Renten um 7 Prozent angepasst werden müssten. 
Damals haben wir mit 3 Prozent Teuerung gerechnet, jetzt 
müssten sie um 13,6 Prozent angepasst werden, und 
zusätzlich müssen die Ergänzungsleistungen entsprechend 
erhöht werden. Das führt zu weiteren 80 Millionen Franken 
Mehrausgaben. Das Kriegsmaterial - immer unter der Vor
aussetzung, dass kein neues Rüstungsprogramm wirksam 
wird - kostet 185 Millionen Franken mehr, wegen des Dol
larkurses, als wir im Finanzplan vorgesehen hatten, und 
dann wird das S88-Defizit wegen Reallohnerhöhungen, 
wegen der höheren Teuerungszulagen trotz einer Tarifver
besserung, die beschlossen worden ist, um 120 Millionen 
Franken höher sein als wir dies im Finanzplan vorgesehen 
hatten. Die Landwirtschaft wird 185 Millionen Franken mehr 
kosten, 90 Millionen bei der Milchverwertung, die Anbauprä
mien kosten uns 16 Millionen mehr, die Massnahmen im 
Bereich der Viehwirtschaft 64 Millionen, zu den Preisbegeh
ren aus dem Frühjahr will ich die Summe jetzt nicht nennen, 
die Bauern kennen sie noch nicht, ich will sie nicht jetzt 
schon böse machen, also insgesamt etwa 185 Millionen 
Franken mehr. Dazu kommen verschiedene Ausgaben, 
Berufsbildung, Stipendien, Gewässerschutz, Flugplätze 
usw., 100 Millionen Franken. 
Das sind total 1150 Millionen Franken Mehrausgaben als im 
Finanzplan 1982 vorgesehen sind. Natürlich stehen diesen 
Ausgaben auch Einnahmen gegen.über, wenn die Teuerung 
steigt, dann steigen auch die Einnahmen aus der Warenum
satzsteuer, und auch die Wehrsteuer steigt an, die Verrech
nungssteuer wegen der höheren Zinsen ebenso. Ich nehme 
auch an, dass Mehreinnahmen aus dem Treibstoffzoll ein
gehen. Meine Mitarbeiter schätzen die mutmasslichen 
Mehreinnahmen - ich kann und will mich da in keiner Weise 
festlegen - auf etwa 500 Millionen Franken. Das wird dann 
aber immerhin dazu führen, dass wir mit dem geplanten 
Defizit plus dem Saldo aus diesen Mehrausgaben und die
sen Mehreinnahmen im Jahre 1982 an sich wieder ein Defi
zit von 1,8 Milliarden Franken ausweisen müssen. Sie wer
den ja dieses Budget beraten und Sie werden hoffentlich, 
wie ich selber auch, mit aller Härte dahinter gehen, aber 
selbst wenn das Defizit nicht 1,8, sondern nur 1,7 Milliarden 
oder weniger ausmacht, ist es immer noch mehr als genug. 
Auf jeden Fall, das sollten wir erkennen, sind wir, auch 
wenn diese Finanzvorlage beschlossen ist, vom Sanie
rungsziel, das wir uns gesteckt haben, weit, weit entfernt. 
Die Einnahmen aus dieser Vorlage, die Sie jetzt beraten, 
genügen nicht einmal, um die Mehrausgaben zu decken, 
die ohne Ihre Schuld und auch ohne Zutun des Bundesra-
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tes im nächsten Jahr anfallen werden. Das, was ich hier 
abgelesen habe, das ist ja nicht beeinflussbar, das sind 
Automatismen, Sie müssten Verfassungen und Gesetze 
ändern, wenn Sie diesen Tatbestand korrigieren wollten. Wir 
werden das auch versuchen, aber die Einnahmen genügen 
nicht, um die Mehrausgaben, die ich genannt habe, zu dek
ken. Sie verstehen sicher meine Enttäuschung darüber, 
dass man trotz dieser Neubelastung die Einnahmen, die der 
Bundesrat vorgeschlagen hatte - es waren rund 650 Millio
nen Franken - so stark reduziert hat. Es bleibt, ich habe es 
gesagt, vorläufig bei diesem Milliardendefizit. 
_Ich weiss, Sie alle haben in bester Absicht gehandelt. Ich 
habe nicht gesagt, Paul Bürgi, Sie hätten liederliche Finanz
politik betrieben! Ich würde nie so etwas von einem Stände
rat, auch nicht von einem einzelnen sagen. Ich weiss es, Sie 
wollen kein Nein bei dieser Finanzordnung riskieren, Sie 
wollen der Verfassungsbestimmung bezüglich der kalten 
Progression nachleben. Ich bin persönlich nicht so sicher, 
dass diese Rechnung juristiscb und politisch aufgeht! 
Die Verfassung schreibt ja, um das vorauszunehmen, unter 
anderem auch vor - ich zitiere Artikel 42bis - : «Der Fehlbe
trag der Bilanz des Bundes ist abzutragen. Dabei ist auf die 
Lage der Wirtschaft Rücksicht zu nehmen.» Sie werden 
nicht sagen wollen, dass gegenwärtig die Lage der Wirt
schaft so sei, dass wir verpflichtet wären oder es nötig hät
ten, noch mehr neue Schulden zu machen. Die Wirtschaft 
läuft vorläufig noch. Wir sollten also nach Verfassung, die 
wir ja alle ernst nehmen wollen, nicht nur neue Schulden 
machen, sondern wir sollten auch noch alte Schulden 
zurückzahlen; können wir solches? Davon träumen wahr
scheinlich Sie und ich nicht einmal in den schönsten Träu
men! Aber wenn wir beides machen wollen, wenn wir uns 
verfassungstreu verhalten wollen, was ich von jedem 
annehme, dann müssen wir erstens die kalte Progression 
beseitigen und die Einnahmen um etwa 800 oder 900 Millio
nen Franken unter diesem Titel reduzieren - es bleibt dann 
nichts mehr-, und wir müssen dann gleichzeitig, immer der 
Verfassung nachlebend nach Artikel 42bis, die Steuersätze 
und den Tarif derart erhöhen, dass wir nicht nur den Ausfall 
durch die kalte Progression wieder kompensieren, sondern 
dass wir dann gleichzeitig auch noch rund 600 oder 700 Mil
lionen Franken an Mehreinnahmen haben, als wir sie jetzt 
mit dieser Vorlage bekommen würden. Das wäre ein kompli
zierter Umweg, und das Beste daran wäre ja, dass es weit
gehend die gleichen Mitbürgerinnen und Mitbürger treffen 
würde, die einerseits durch die Beseitigung der kalten Pro
gression entlastet würden, anderseits durch höhe(e Tarife 
wieder zu Mehrleistungen herangezogen werden müssten. 
Schauen Sie sich eine Statistik an, und prüfen Sie diese Ein
kommensskalen. Sie·werden darauf stossen, dass es immer 
jene Einkommen sind, die Sie jetzt entlasten wollen, die 
auch den Hauptharst der Einnahmen tragen müssen. Von 
der Verfassung her können Sie sagen, dass es so sein 
müsse, aber ich möchte doch von Ihnen verlangen, dass 
Sie auch den Artikel 42bis ansehen. Hier heisst es:« ... ist 
abzutragen», in Artikel 41ter heisst es wohl: «Die Folgen 
der kalten Progression ... sind periodisch auszugleichen.» 
Ich bin auch gar nicht so sicher, ob Ihre politische Beurtei
lung stimmt, dass eine reduzierte Vorlage beim Volk 
Annahme finde. Wir meinen immer, man könne dem Volke 
nur noch Steuervorlagen unterbreiten, wenn man mit diesen 
möglichst viele Geschenke in Form höherer Abzüge, 
Rabatte und anderem mache. Dabei wird mit der berühmten 
helvetischen mittleren Unzufriedenheit, die man in unserem 
Land zu einer staatspolitischen Tugend hochstilisieren will, 
operiert. Ich bin also wirklich nicht sicher, dass dem so ist. 
Unser Volk weiss und muss es wenigstens wissen, dass es 
in den vergangenen Jahren über seine Verhältnisse gelebt 
und der Bund heute Milliardendefizite hat. Es weiss, was 
Walter Weber gesagt hat, dass uns die Verzinsung der heu
tigen Schulden, dieser 20 Milliarden Franken, jedes Jahr 
1 Milliarde Franken an Zinsen kostet. Ich bin also ganz 
sicher, oder dann kenne ich unser Volk schlecht, dass die 
Entwicklung unserer Staatsfinanzen dem Schweizervolk bis 
in die Seele hinein zuwider ist. Da bin ich sicher. Wir sind 

nicht ein Volk von Zechprellern. Der Schweizer hat gesunde 
Auffassungen, wenn es ums Geld geht. Ich glaube daran, 
dass man den Schweizer und die Schweizerin davon über
zeugen könnte, dass wir das Geld, das wir mit einer solchen 
Vorlage von ihm verlangen, nicht brauchen, um neue Aus
gaben zu tätigen, noch mehr Staat zu machen und diesen 
Zentralapparat noch mehr aufzublähen. Dieses Volk Hesse 
sich davon überzeugen, man könnte es ihm vorrechnen und 
beweisen, dass das Geld gebraucht wird zur Deckung von 
Ausgaben, von denen jeder Bürger jetzt schon und zum Teil 
seit Jahren profitiert. Wenn wir dem Volk noch beweisen, 
dass es uns mit dem Sparwillen wirklich ernst ist, dann bin 
ich persönlich überzeugt, dass wir auch das Vertrauen fin
den, das schliesslich zu einem Ja für eine solche Vorlage 
führen würde. Ich gehe davon aus, dass der Schweizer wis
sen will, woran er ist. Man soll ihm nicht etwas vorgaukeln; 
er will nicht Beschönigungen, auch in Bundesfinanzsachen 
nicht. Er will Fakten. Das ist meine Überzeugung, und es ist 
ein Faktum, dass Sie erstens Milliarden nie sparen können, 
ohne Amputationen an diesem Bund vorzunehmen, Ampu
tationen die niemand will; und es ist ein Faktum, dass wir 
mit diesen 313 Millionen Franken den Bundeshaushalt nicht 
sanieren. Ich hätte gerne meinen Teil dazu beigetragen, das 
Schweizervolk davon zu überzeugen, dass man nicht immer 
nur öffentliche Leistungen beanspruchen und konsumieren 
kann, sondern dass sie auch irgendeinmal bezahlt werden 
müssen, wenn man nicht weiterhin in Milliardenhöhe Zinsen 
bezahlen will. 
Das Schuldenmachen ist kein Problem - leider ist es kein 
Problem. Der Kapitalmarkt verschafft uns jede Anleihe, die 
wir - sofern wir die Bedingungen, die man uns stellt, akzep
tieren - aufnehmen möchten. Und wir machen das. Aber 
niemar\d fragt die Finanzverwaltung und den Bundesrat, für 
was er das Geld braucht. Es ist jenen, die unsere Bundes
anleihen immer wieder zeichnen, vollständig gleich, ob wir 
das Geld für Konsumausgaben verwenden oder ob wir mit 
diesem Geld, war wir allerdings nur zu einem kleinen Teil 
tun, Investitionen tätigen, die dann auch noch kommenden 
Generationen dienen würden. Wir sollten bedenken, dass 
diese Defizitwirtschaft, die wir nun zehn Jahre lang prakti
ziert haben, den Bund bei den treuen und pflichtbewussten 
Schweizern, die zu diesem Staat stehen, mehr und mehr in 
Misskredit bringt, und zwar deshalb, weil wir auch Aufga
ben, die für die Zukunft unseres Landes notwendig, wichtig 
und vielleicht auch zeitlich dringend wären - ich denke an 
den Umweltschutz u. a. -, nicht mehr lösen können, weil wir 
alles, was wir hier in diesem Lande tun, dem Rechnungs
ausgleich unterordnen müssen. 
Wir diskutieren fast nur über die Finanzen. Das schadet 
dem Ansehen des Bundes, und wir sollten vor allem auch 
daran denken, dass wir einer jungen Generation, die nun 
auch langsam in die Verantwortung hineinwächst, die. 
Hände binden, weil wir ihr nur einen Schuldenberg und 
gewaltig angestiegene Zinsbelastung überlassen und dazu 
vielleicht noch Konzeptionen - da sind wir Meister. Diese 
Jugend wird und kann keine Freude haben an dieser Politik. 
Es ist schön zu sagen, dass unsere Kinder den Staat ihrer 
Väter und Vorväter übernehmen. Wir sagen das immer wie
der mit einem gewissen Stolz. Aber erinnern Sie sich an 
Ihre eigene Jugend. Mancher vergisst auch noch, dass er 
einmal jung gewesen ist; das ist ja das Schönste am Alter. 
Wenn man der Jugend keine Gelegenheit gibt, diesen Staat 
der Vorväter und der Väter in ihrem Sinn zu gestalten, dann 
wird früher oder später diese Jugend diesen Staat nlcht 
mehr als ihren Staat betrachten, sondern als den Staat ihrer 
Väter und. Vorväter, der eigentlich nicht so gut war, wie es in 
den Schulbüchern steht. Wir sollten uns doch langsam um 
den Leumund des Bundes im Volke kümmern. Dieses Volk 
hat nicht nur alle vier Jahre ein neues Parlament zu wählen, 
wie das im Ausland der Fall ist, sondern muss auch noch 
über Sachfragen entscheiden. Ich fürchte einfach, dass wir 
das Vertrauen nicht finden können, wenn wir weiterhin der
art mit Defiziten funktionieren müssen, wenn wir keine Hoff
nung zeigen können, dass es langsam doch etwas besser 
wird. Ich bitte Sie, doch einmal mehr zu bedenken, dass 
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uns jede neue Defizitmilliarde rund 60 Millionen Franken 
Zinsen pro Jahr kostet. Diese 60 Millionen Franken kommen 
jedes Jahr neu, in fünf Jahren also zusammen 300 Millionen 
Franken, die sich auf die heutige Milliarde aufstocken. Diese 
Kurve der Zinsausgaben wird steiler und steiler, und wir 
haben nichts dafür gekauft als fremdes Geld. 
Ich weiss, dass mein Freund Hans Latsch und andere die 
Dinge etwas anders sehen. Ich nehme das keinem übel. Ich 
bin in diesen Finanzfragen offenbar ein hoffnunglos konser
vativer und vielleicht auch ein wenig desillusionierter 
Mensch. Niemand ist glücklicher als ich, wenn jene Leute 
recht bekommen, die es besser wissen. Ich fürchte nur 
eines: Sie verfolgen vielleicht jetzt die Entwicklung in der 
Bundesrepublik Deutschland. Ich mache nicht gerne Ver
gleiche mit dem Ausland, weil das meistens nicht stimmt. 
Vor allem stimmt es deshalb nicht, weil nirgends Volksab
stimmungen durchgeführt werden müssen, wenn neue 
Steuererhöhungen nötig sind. Ich habe hier einige Zei
tungsausschnitte vor mir über das, was in der Bundesrepu
blik passiert. Ich gebe zu, dort sind Sozialdemokraten und 
Liberale am Ruder; die können das schon nicht so gut wie 
wir. Ich nehme einen beliebigen Titel: «Ende 1980 rund 454 
Milliarden Mark Staatsschulden... Aber jetzt muss man 
hören: Von den 454 Milliarden Staatsschulden Ende 1980 
entfallen 230 Milliarden Mark auf den Bund, 136 Milliarden 
auf die Länder, 84,5 Milliarden auf die Gemeinden. Eine 
andere Zeitung, die «Frankfurter Allgemeine": «Diskussion 
über Staatsfinanzen wird hitziger ... «Irreführung: Reichs
bund schlägt Alarm", "Alle Parteien besorgt über Staatsver
schuldung», .. steht Bund vor dem Staatsbankrott?", «Koali
tion gibt Scheitern des Haushaltes 1981 zu." Ich könnte das 
beliebig vermehren. Die Bundesrepublik Deutschland hat 
jetzt also insgesamt 460 Milliarden Schulden, das sind 429 
Milliarden Schweizerfranken. Das sind pro Kopf der Bevöl
kerung 7000 Schweizerfranken. Wir haben heute in unse
rem lande, wenn die Kantone mitgezählt werden, nicht 
7000 Franken wie die Bundesrepublik, sondern 11 092 Fran
)<en Schulden pro Kopf der Bevölkerung, und wenn Sie den 
Bund allein nehmen, dann hat die Bundesrepublik jetzt 3500 
Franken und wir beim Bund 3350 Franken Schulden. 
Wir sind also nahe an dem, was man in der Bundesrepublik 
Deutschland als Staatsbankrott bezeichnet: "Sicherheit in 
den achtziger Jahren: Militärisch auf-, sozial abrüsten?" Ist 
das auch unser Weg? Mir dürfen Sie glauben, dass mein 
Bekenntnis zur Landesverteidigung echt ist, denn ich gehe 
davon aus, dass in keinem Land eine Armee nur ein Territo
rium verteidigen kann. Diese Armee muss den Inhalt dieses 
Territoriums auch verteidigen können. Und dieser Inhalt ist 
machbar. Die Politik muss das Territorium verteidigungs
würdig machen; und unser Territorium ist vorbehaltlos ver
teidigungswürdig. Wenn das eintritt, was hier über die 
Sicherheit in den achtziger Jahren geschrieben wird, «Mili
tärisch auf-, sozial abrüsten», bin ich nicht mehr so sicher, 
ob dieses klare Bekenntnis zur Landesverteidigung überall 
noch in gleichem Masse vorhanden ist wie heute. 
Ich danke Ihnen, dass Sie wenigstens auf diese Vorlage ein
treten. 
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Art. 41ter Abs. 1 
Antrag der Kommission 
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Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 41ter al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Egli, Berichterstatter: In Buchstabe c geht es um die Frage 
der Befristung. Im Nationalrat war die Frage umstritten. Die 
Befristung wurde schliesslich mit 77 zu 54 Stimmen einge
führt. Man muss zugeben, dass für beide Lösungen gute 
Gründe angeführt werden können. Wir glauben aber, dass 
die Gründe für die Befristung überwiegen: Vorerst einmal 
dürfen wir feststellen, dass die ganze Ordnung, die wir 
ihnen vorlegen, irgendwie den Stempel des Provisorischen 
trägt. Allein schon die Tatsache, dass die Materie zur 
Hauptsache in einer Übergangsbestimmung der Verfassung 
untergebracht ist, weist darauf hin. Auch Sie, Herr Weber, 
haben heute erklärt, dass es sich bei dieser Ordnung nicht 
um eine Finanzreform handeln könnt~. obwohl Sie sich zwar 
eher gegen eine Befristung ausgesprochen haben. Die 
Befristung zwingt den Verfassungsgesetzgeber, gelegent
lich wieder einmal das ganze Steuersystem zu überprüfen. 
Und schliesslich: niemand in diesem Saale wird glauben, 
dass die Ordnung, die zu beschliessen wir nun im Begriffe 
sind, bis zum Jahre 1994 unangetastet bleiben wird. So 
oder anders wird es vor Ablauf dieser zwölfjährigen Frist zu 
einem überdenken unserer Finanzordnung kommen. Es 
lohnt sich deshalb nicht, diesbezüglich gegenüber dem 
Nationalrat eine Differenz zu schaffen. Ich empfehle Ihnen 
daher, dem Beschluss des Nationalrates zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 41ter Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 41ter al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Egli, Berichterstatter: Nebst der im Eintretensreferat 
erwähnten Änderung des Steuersatzes ist hier hervorzuhe
ben, dass es sich dabei, abweichend vom geltenden Text, 
um Höchstsätze handelt. Man will flexibel bleiben. Wir 
geben uns zwar kaum der Illusion hin, dass in absehbarer 
Zeit diese Sätze wieder herabgesetzt werden könnten. Aber 
es besteht auch hier kein Grund, gegenüber dem National
rat eine Differenz zu schaffen. Ich beantrage Ihnen Zustim
mung. 

Präsident: Hält der Bundesrat an seinem Antrag fest? 

Bundesrat Rltschard: Ja. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag des Bundesrates 
Für den Antrag der Kommission 

Zlff. II Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II preambule 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

8 Stimmen 
28 Stimmen 
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Präsident: Wir kommen nun zu.m Antrag Affolter, der Artikel 
41ter Absatz 5 betrifft. Von der Sache her könnte dieser 
Antrag auch am Schluss der Vorlage, das heisst vor der Zif
fer III, behandelt werden. Ich möchte den Antragsteller und 
den Kommissionspräsidenten fragen, wie sie sich zum Vor
gehen stellen. 

Affolter: Ich möchte darum bitten, diesen Antrag vor der 
Ziffer lll, das heisst nach der materiellen Behandlung der 
Vorlage, zu beraten. 

Egll, Berichterstatter: Ich bin einverstanden. 

Präsident: Wird aus der Mitte des Rates dazu das Wort 
gewünscht? - Es ist nicht der Fall. Sie haben damit diesem 
Vorgehen zugestimmt. 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Abs. 2 Bst. c 
Streichen 

Abs. 3 Bst. b 
auf der von natürlichen Personen geschuldeten Steuer wird 
eine Ermässigung gewährt; diese beträgt 
- 30 Prozent auf den ersten 100 Franken Jahressteuer, 
- 20 Prozent auf den nächsten 300 Franken Jahressteuer, 
- 10 Prozent auf den nächsten 500 Franken Jahressteuer; 

Für den Rest von Art. 8: Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrates 

Art.8 
Proposition de la commission 

Al. 2 let. c 
Bitter 

Al. 3 let. b 
Une reduction est accordee sur le montant de l'impöt du 
par les personnes physiques; celle-ci s'eleve: 
- a 30 pour cent sur les 100 premiers francs de l'impöt 
annuel, 
- a 20 pour cent sur les 300 francs suivants de l'impöt 
annuel, 
- a 10 pour cent sur les 500 francs suivants de l'impöt 
annuel; 

Pour Je reste de l'art. 8: Adherer a la decision du Conseil 
national 

Abs. 1 ,- Al. 1 

Angenommen - Adopte 

Abs. 2 Bst. a - Al. 2 /et. a 

Egll, Berichterstatter: Dieser Text ist die logische Folge 
unseres Beschlusses unter Artikel 41ter Absatz 3. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 2 Bst. b - Al. 2 !et. b 

Angenommen - Adopte 

Abs. 2 Bst. c - Al. 2 !et. c 

Egll, Berichterstatter: In Litera c hat unsere Kommission 
eine Differenz geschaffen. Es hat sich hier ein kleiner 
Nebenkriegsschauplatz entwickelt. Gemäss dem Warenum
satzsteuerbeschluss unterstehen Landwirte dieser Steuer 
nicht und demzufolge auch die Weinbauern nicht. Nach 
Ansicht des Weinhandels entsteht daraus für die selbstkel
ternden Weinbauern ein Wettbewerbsvorteil. Der Bundesrat 
hat versucht, diese Unebenheit auszugleichen, und er 
schlägt deshalb vor, dass von einem bestimmten Umsatz an 

die selbstkelternden Weinbauern der Warenumsatzsteuer 
unterstellt werden. Der Nationalrat glaubt nun, dass das 
richtige Kriterium nicht eine bestimmte Umsatzsumme, son
dern eine bestimmte Anbaufläche sei. Er setzte diese 
Grenze der Anbaufläche auf 3 Hektaren fest. Nun wurde 
dagegen eingewendet, dass die Ertragsintensität nicht in 
der ganzen Schweiz dieselbe sei, so dass neue Unebenhei
ten zwischen den einzelnen Landesteilen entstehen. Um 
diesem Streit ein kurzes Ende zu bereiten, beantragt Ihnen 
unsere Kommission, es einstweilen bei der geltenden 
Regelung bewenden zu lassen, d. h. die ganze Litera zu 
streichen. Es soll im Rahmen einer Totalrevision geprüft 
werden, ob und wie diesem Anliegen stattgegeben werden 
kann. 
Wir beantragen Ihnen also Streichung von Buchstabe c. 

Mme Bauer: Si, d'une maniere generale, je suis opposee 
aux passe-droits et aux privileges de quelque nature qu'ils 
soient, force m'est pourtant de reconnartre · que les argu
ments des vignerons encaveurs sont pertinents et que 
ceux-ci peuvent a bon droit demander d'etre exemptes de 
l'impöt sur le chiffre d'affaires. 
II importe tout d'abord de marquer une nette difference 
entre les cooperatives agricoles et les negocia11ts en vins, 
d'une part, et les vignerons encaveurs independants, de 
l'autre. A Geneve, par exemple, troisieme canton vinicole 
apres le Valais et Vaud, sur 400 viticulteurs, les premiers 
representent le 90 pour cent tandis que les vignerons enca
veurs ne representent que le 10 pour cent. II taut rappeler 
que leur recolte n'est pas vendue en vrac, mais qu'elle est 
mise en bouteilles et vendue en bouteilles uniquement. lls 
proposent une grande variete d'etiquettes correspondant 
aux divers cepages cultives dans notre pays. Cette diver
site, ce travail artisanal, cette recherche de la qualite 
entrafnent inevitablement une augmentation des coüts de 
production, de vinification et de vente, qui peut atteindre 
jusqu'a 90 centimes de plus par bouteille. 
II faut souligner, d'autre part, que la surface financiere des 
vignerons encaveurs independants est plus faible et leur 
autofinancement limite. Les frais sont plus eleves, tant pour 
les equipements que pour les amortissements, assumes 
par eux seuls. En cas de recolte abondante, leurs possibi
lites d'encavage sont reduites et si la recolte est mauvaise, 
ils n'ont le droit d'utiliser qu'une quantite tres limitee de vin 
etranger afin de conserver leur clientele. 
Lors de la session de mars, la majorite du Conseil national a 
propose qu'ils paient l'impöt sur le chiffre d'affaires pour 
autant qu'ils livrent annuellement pour plus de 35 000 francs 
de vin, selon la version du Conseil federal, tandis que la 
minorite souhaite y assujettir les viticulteurs encaveurs des 
le moment ou la surface de leurs vignes depasse 3 hec
tares. 
II taut admettre que ces normes sont arbitraires, car les 
conditions de production different considerablement d'une 
region du pays ä l'autre. II en est d'ailleurs de meme des 
prix de vente du vin. Le prix du vin genevois, par exemple, 
dont la qualite n'a cesse de s'ameliorer au cours des 
dernieres decennies et dont certains cepages sont 
apprecies maintenant bien au-delä de nos frontieres, est le 
plus bas de Suisse. Les viticulteurs encaveurs genevois 
seraient donc penalises. 
II nous semble donc juste que, dans sa politique agricole et 
fiscale, la Confederation tienne compte des differences 
entre les couts de production et des disparites regionales. 
Ainsi seulement pourra etre enrayee la disparition des 
petites et moyennes entreprises viticoles artisanales qui 
participent, ä leur maniere, ä la preservation de zones 
vertes et de paysages qui font la beaute et l'originalite de 
certaines regions du pays. Notons encore que, dans la 
majorite des cas, il s'agit d'entreprises familiales ou, ä cöte 
du chef d'exploitation, travaillent femmes et enfants. Ces 
arguments justifient ä nos yeux le maintien du statu quo et 
l'exemption des vignerons encaveurs de l'impöt sur le chif
fre d'affaires. 
Angenommen - Adopte 

.Arvl 
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Abs. 3 Bst. a - Al. 3 /et. a 

Egli, Berichterstatter: Da hier keine Gegenanträge vorlie
gen, empfehle ich, über diese Sozialabzüge in globo 
abstimmen zu lassen. Ich habe jedoch noch eine Bemer
kung anzubringen zur letzten Zeile «Erwerbseinkommen 
des zweitverdienenden Ehegatten 4000 Franken.» Und zwar 
berührt meine Bemerkung den französischen Text. Es 
besteht nach den Anträgen des Nationalrates nämlich eine 
materielle Differenz zwischen dem französischen und dem 
deutschen Text, die unserer Kommission entgangen ist. 
Der Beschluss des Nationalrates beruht auf folgender Über
legung: Nach dem Text des Bundesrates würde der Abzug 
schon zugelassen, wenn die Ehefrau berufstätig ist, unab
hängig davon, ob auch der Ehemann berufstätig ist oder 
nicht. Die Meinung ist natürlich, dass dieser Abzug nur 

- dann zuzulassen wäre, wenn beide Ehegatten berufstsätig 
sind. Darum kam der Nationalrat zum Ausdruck «der zweit
verdienende Ehegatte». Der französische Text lautet nun 
aber lediglich «pour le revenu du travail du conjoint». Der 
Gedanke, dass es sich um einen zweitverdienenden Ehe
gatten handeln muss, kommt damit nicht zum Ausdruck. 
Ich möchte der Redaktionskommission empfehlen, die 
Übereinstimmung der beiden Sprachen herbeizuführen. Der 
französische Text könnte dann etwa lauten: «pour le revenu 
du travail du conjoint a 4000 francs, lorsque les deux epoux 
exercent une activite lucrative». In diesem Sinne möchte ich 
Ihnen Zustimmung zum Nationalrat beantragen. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 3 Bst. b - Al. 3 /et. b 

Egli, Berichterstatter: Buchstabe b enthält nun den neuen 
von Ihrer Kommission beantragten Rabatt in einer vom Bun
desrat etwas abweichenden Staffelung. 

Präsident: Der Bundesrat hat sich hier für die Lösung des 
Nationalrates ausgesprochen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

Abs. 3 Bst. c - Al. 3 /et. c 

Angenommen - Adopte 

Abs. 3 Bst. d - Al. 3 /et. d 

29 Stimmen 
0 Stimmen 

Egli, Berichterstatter: Buchstabe d enthält gegenüber dem 
Bundesrat lediglich eine terminologische Anpassung, die 
die Folge des Beschlusses unter Absatz 4 ist: Die Wehr
steuer soll künftig «Direkte Bundessteuer» heissen. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 4-AI. 4 

Angenommen - Adopte 

Antrag Aftolter 
Art. 41ter Abs. 5 Bst. c letzter Satz 
Den Folgen der kalten Progression für die Steuer vom Ein
kommen der natürlichen Personen ist auf Beginn jeder Ver
anlagungsperiode bei der Festsetzung der Tarife und 
Sozialabzüge Rechnung zu tragen. 

Proposition Affo/ter 
Art. 4 fter al. 5 /et. c derniere phrase 
On tiendra compte des effets de la progression ä. froid sur 
les impöts preleves sur le revenu des personnes physiques 
pour fixer les tarifs et les deductions sociales au debut de 
chaque periode de taxation. 

Präsident: Wir kämen nun zum Antrag Affolter. Ich erteile 
ihm das Wort zur Begründung seines Antrages. 
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Affolter: Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung zu diesem 
Antrag, um etwaigen Missverständnissen zum vorneherein 
zu begegnen. 
Dieser Antrag hat an sich nichts oder nur indirekt zu tun mit 
dem, was wir soeben beschlossen haben oder was die eid
genössischen Räte nach der Differenzbereinigung hinsicht
lich Sozialabzüge oder Rabattlösungen schlussendlich ab 
1983 beschliessen werden. Es darf und - nach meiner Auf
fassung - muss sogar davon ausgegangen werden, dass 
mit dem, was jetzt in dieser Beziehung beschlossen und 
dem Volk vorzulegen sein wird, den Folgen der kalten Pro
gression für die Periode 1983 bis 1984 Rechnung getragen 
ist. Eine Verfassungsänderung gemäss meinem Antrag -
sie beinhaltet eine Neufassung von Absatz 5, letzter Satz, 
des Artikels 41ter BV - ist auf die Zukunft gerichtet und 
kann Wirkungen erst ab dem Jahr 1985 entfalten, mit den 
Jahren 1983 bis 1984 als Bemessungsjahre. Eine Über
gangsbestimmung erübrigt sich damit auch. 
Um die Frage des Ausgleichs der kalten Progression ist in 
den eidgenössischen Räten, Kommissionen und im Plenum, 
aber auch in Presse und Öffentlichkeit schon sehr viel und 
leidenschaftlich diskutiert worden. Wir haben das auch der 
heutigen Debatte entnehmen können. Die Frage wird mit 
Sicherheit auch im Vorfeld der Volksabstimmung heftig dis
kutiert und dort hineingetragen werden. Befriedigende 
Lösungen für dieses wichtige Problem sind bis jetzt nicht 
angeboten worden. Auch unsere soeben beschlossene 
ständerätliche Kommissionslösung stellt im Grundegenom-' 
men - und dessen war sich ja die Kommission auch 
bewusst - hinsichtlich der kalten Progression ein Palliativ
mittel dar. Die Problematik liegt darin, dass ausgerechnet 
zum Zeitpunkt, als die verfassungsrechtliche Pflicht zum 
periodischen Ausgleich der kalten Progression im Jahre 
1971 begründet wurde, auch die Wende zum Schlimmeren 
in den Bundesfinanzen eintrat. Sie wissen es, und es wurde 
heute schon dargelegt: Es blieb beim praktisch vollen Aus
gleich der kalten Progression im Jahre 1973, schon 1975 
wurde nur noch teilweise ausgeglichen und seither über
haupt nicht mehr, weil dem Bund, und das wurde von Herrn 
Bundesrat Ritschard deutlich genug gesagt, diese Mehrein
nahmen aufgrund der ständig sich verschlechternden 
Finanzlage des Bundes höchst willkommen waren. Geblie
ben ist jedoch auch die Verankerung der Pflicht zum perio
dischen Ausgleich der kalten Progression in der Bundes
verfassung, und ausräumen lässt sich der Vorwurf nicht, 
dass dem Verfassungsauftrag in den letzten zehn Jahren 
nicht oder nur unzulänglich, nur fragmentarisch nachge
kommen worden ist, von der Beachtung des Gebotes der 
Periodizität gar nicht zu reden. Periodisch heisst nach mei
nem Sprachgefühl eben nicht «von Zeit zu Zeit», wie das im 
Nationalrat erklärt wurde, sondern es heisst in meinen 
Augen «in bestimmten Zeitabständen». 
Es wäre nun meines Erachtens aber völlig verfehlt, hiefür 
den schwarzen Peter herumzureichen odet den Bund als 
üblen Profiteur der Inflation hinzustellen oder von einem 
Betrug an der Demokratie zu reden. Es kann auch gar nicht 
darum gehen, in der Vergangenheit zu grübeln oder gar auf 
Rückerstattung der angeblich etwa 800 Millionen Franken 
zu dringen, die dem Steuerzahler wegen der kalten Pro
gression seit 1973 aus der Tasche genommen worden 
seien. 
Was wir aber jetzt tun müssen - darum kommen wir nicht 
herum, wenn wir ab 1983 bei Null beginnen möchten und 
gleichzeitig vom Stimmbürger die Weiterführung der 
Finanzordnung verlangen wollen - ist folgendes: Wir wer
den dem Steuerzahler die Gewissheit verschaffen müssen, 
dass unter dem Regime der weiterzuführenden Finanzord
nung dem von keiner Seite je bestrittenen, iri jeder Weise 
berechtigten Anliegen auf Berücksichtigung der Folgen der 
kalten Progression tatsächlich Rechnung getragen wird. 
Diese Gewissheit verschaffen wir nicht mit blossen Lippen
bekenntnissen, nämlich dass wir dann dem Verfassungsauf
trag schon von Zeit zu Zeit nachkommen würden. 
Ich glaube, der Stimmbürger und Steuerzahler nimmt uns 
diese seit bald zehn Jahren bestehende Diskrepanz zwi-
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sehen geschriebener Verfassungsnorm und politischer 
Wirklichkeit nicht mehr ab. Diese Gewissheit verschaffen 
wir oder können wir nur mit ausdrücklicher Aufnahme und 
klarer Umschreibung der Periodizität in der Verfassung ver
schaffen. Und damit bin ich bei meinem Antrag, den ich 
Ihnen hier als Nicht-Kommissionsmitglied unterbreite, quasi 
als Einzelmaske, mit allen Nachteilen, die damit bekanntlich 
verknüpft sind. Als solche Zeitabschnitte, nach denen die 
Inflation und ihre steuerlichen Folgen zu überprüfen sind, 
bieten sich praktisch nur die zweijährigen Veranlagungsper
ioden an. Wir haben auch andere Kriterien geprüft (wie das 
Erreichen bestimmter Inflationsquoten oder längere Zyklen 
u. a. m.), doch glaube ich, sie sind kaum realisierbar oder 
nicht zweckdienlich. In meinem Textvorschlag ist absicht
lich nicht mehr die Rede - im Gegensatz zu ähnlichen 
Anträgen im Nationalrat - von einem Ausgleich der kalten 
Progression, ein Ausdruck, der - konsequent angewendet 
- zu einem weiteren dieser unheiligen Automatismen führen 
würde. Ich möchte mit meiner Formulierung dem Gesetzge
ber etwas mehr Spiel- und Ermessensraum belassen und 
so auch verhüten, dass wir rasch an die verfassungsmässi
gen Höchstsätze stossen und diese ins Wanken bringen. 
Die Kantone haben mit dieser flexibleren Lösung - soviel 
ich gehört habe - recht gute Erfahrungen gemacht. Es 
scheint mir schlussendlich, was hier vorgeschlagen wird, 
eine ehrlichere Lösung zu sein als eine nur auf dem Papier 
bestehende Verpflichtung zum Ausgleich der Folgen der 
kalten Progression. Das wird wohl auf einige Zeit hinaus gar 
nicht im Bereich des Erreichbaren lieQ_en. Den Folgen kann 
Rechnung getragen werden durch Anderung der Tarife, 
durch Streckung, mittels Anpassung der Sozialabzüge oder 
durch Kombination solcher Vorkehren. 
Ich bin Ihnen noch schuldig, zu erwähnen, wie eine Realisa
tion eines solchen Verfassungsauftrages aussehen würde 
oder könnte. Nach dem geltender. Absatz 6 von Artikel 
41ter der Bundesverfassung ist die Ausführung dieses Ver
fassungsartikels Sache der Bundesgesetzgebung. In bezug 
auf Absatz 5 letzter Satz (kalte Progression), fehlt bis jetzt 
ein solcher Ausführungserlass. Die eidgenössischen Räte 
hätten rechtzeitig im Jahre 1984 ein Bundesgesetz zu 
beschliessen, das die Einzelheiten dieser periodischen 
Berücksichtigung der Folgen der kalten Progression ord
nen würde. Dort könnte ohne weiteres auch das Vorliegen 
einer Mindestteuerung von vielleicht 5 oder 10 Prozent als 
Voraussetzung für allfällige Korrekturen vorgesehen wer
den, aber auch andere Kriterien. 
Um nun das Parlament nicht alle zwei Jahre mit diesen Fra
gen befassen zu müssen, wäre für die effektive Realisierung 
an eine präzise Kompetenzdelegation an den Bundesrat zu 
denken. Dieser Weg über den Bundesgesetzgeber ist 
jedenfEJlls einer direkten Ermächtigung des Bundesrates in 
der Verfassung selbst vorzuziehen, wie sie im Nationalrat 
vorgeschlagen worden ist. Es wäre falsch, hier mit Zahlen 
zu hausieren, welche finanziellen Auswirkungen eine so 
ausgestaltete Berücksichtigung der kalten Progression für 
den Bund ab dem Jahre 1985 haben würde. Wir kennen ja 
heute die Entwicklung und auch das Ausmass der Inflation 
in den nächsten Jahren gar nicht. 
Die Präsidentin der nationairätlichen Kommission, Frau 
Uchtenhagen, hat im Plenum des Nationalrates ehrlicher
weise erklärt, dass die. Kommission das Problem, wie man 
den Ausgleich der kalten Progression bewältigen soll, unter 
Zeitdruck nicht sorgfältig geprüft habe. l,Jnd andere natio
nalrätliche Redner haben in ihren Voten merkbar nach dem 
Ständerat geschielt, von dem eine Lösung erwartet wird. 
Eine solche Lösung, auf die Zukunft gerichtet, glaube ich, 
liegt hier vor, wobei gewisse Schwächen der im Nationalrat 
behandelten Anträge, die in gleicher Richtung zielten, mei
ner Meinung nach eliminiert worden sind. Und wenn Sie 
zustimmen, erhält auch der Nationalrat nochmals Gelegen
heit zur Stellungnahme, was verschiedentlich, wie ich hörte 
auch von Sozialdemokraten, begrüsst wurde. 
Bei meinem Antrag wurde ich nicht von «pressure groups» 
oder irgendwelchen Verbandsbegehren inspiriert. Ich 
wurde auch nicht von Kreisen der Angestelltenschaft ange-
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gangen. Mein Antrag entspringt dem Empfinden, dass wir 
jahrelang begangene Unterlassungssünden nicht auch 
noch in die Verlängerung der Bundesfinanzordnung über
führen und quasi perpetuieren sollten. Der Antrag sollte 
auch dazu beitragen, dieser Vorlage möglichst gute Aus
gangschancen zu verschaffen, sie unbeschadet über die 
Bühne zu bringen und ihr nicht wieder den Mühlstein des 
Misstrauens an den Hals zu hängen, eines Misstrauens, von 
dem viele Steuerzahler der unteren und mittleren Einkom
mensschichten zweifellos befangen sind. Angestellte, 
Gewerbetreibende und, wie heute gesagt wurde, auch 
Angehörige der Gewerkschaften. Wir haben, um diese 
Finanzvorlage durchzubringen, das Wohlwollen auch dieser 
Leute nötig. Herr Bundesrat Ritschard hat heute den 
Schweizern eine gesunde Auffassung in finanziellen Dingen 
attestiert. Es wäre aber im gleichen Atemzug zu sagen, 
dass dieselben senkrechten Schweizer auch ihre ganz 
bestimmten Vorstellungen über die Verbindlichkeit von Ver
fassungsaufträgen haben. Zu den drei Dingen, die Herr 
Bundesrat Ritschard vorhin erwähnt hat und die wir dem 
Volk vor der Abstimmung zeigen müssten, gehört meines 
Erachtens auch noch ein Viertes: nämlich zu zeigen, dass 
man es in Zukunft ernst nimmt mit einem bisher vernachläs
sigten Verfassungsauftrag. 

Egli, Berichterstatter: Der Antrag Affolter bedeutet eine 
Wiederaufnahme in gemilderter Form von Anträgen, die 
bereits im Nationalrat gestellt worden sind. In unserer Kom
mission kam eine Neuformulierung des Verfassungsauftra
ges zur Milderung der Folgen der kalten Progression nicht 
zur Sprache. Ich kann Ihnen also nur meine persönliche 
Meinung bekanntgeben, glaube aber doch, dass ich damit 
die Mehrheit der Kommission hinter mir habe. Es steht den 
Kommissionsmitgliedern selbstverständlich frei, mich 
anschliessend zu korrigieren. Ich möchte Herrn Affolter 
empfehlen, auf diesen Antrag zu verzichten, dies aus for
mellen und materiellen Gründen. 
Formell aus folgenden Gründen: Wir haben wohl zur Kennt
nis genommen, dass nach Ihrer Ansicht, Herr Affolter, die 
Korrektur erstmals für das Jahr 1985 vorgenommen werden 
müsste, da unsere Rabatte, die wir ja nun soeben beschlos
sen haben, für die Erhebungsjahre 1983 und 1984 gelten 
werden. Das ist wohl die authentische Interpretation Ihres 
Textes. Ich möchte aber bitten, zu beachten, dass ein Ver
fassungstext vorerst nach seinem unmittelbaren Wortlaut 
ausgelegt wird. Die unmittelbare Aussage des Textes ist 
vorerst massgebend. Der Text Ihrer Version stände der Auf
fassung nicht entgegen, dass schon 1983 eine Anpassung 
an die Teuerung verlangt werden könnte. Das ist aber zwei
fellos nicht Ihre Absicht. Wenn alle Zweifel beseitigt werden 
wollten, müsste wahrscheinlich noch eine Übergangsbe
stimmung beigefügt werden. 
Ein zweiter formeller Grund: Sie übersehen wohl, Herr Affol
ter, dass Ihre Fassung gegenüber dem geltenden Text die 
Möglichkeit zur Ausgleichung der kalten Progression eher 
einschränkt als ausweitet: Lassen wir den heutigen Verfas
sungstext unberührt, dann bezieht er sich - mindestens 
theoretisch - auf die ganze Teuerung, welche seit der letz
ten Anpassung im Jahre 1973 aufgelaufen ist. Formulieren 
Sie aber heute einen neuen Verfassungsauftrag, so kann er 
sich offenbar nur auf die seit seinem Inkrafttreten aufgelau
fene Teuerung beziehen. Diese Auffassung ist jedenfalls 
vertretbar. Mindestens aber besteht eine gewisse Unsicher
heit darüber, von welchem Indexstand auszugehen ist. 
Eine weitere Unsicherheit besteht auch in folgendem: Der 
vorgeschlagene Text sagt nichts darüber aus, auf welchem 
Weg diese Anpassung vorgenommen werden soll. Ich 
weiss, nach der Auffassung des Antragstellers sollte dies 
auf dem Wege der ordentlichen Gesetzgebung geschehen 
durch eine Anpassung des Wehrsteuerbeschlusses, der ja 
heute Gesetzgeb•ungsstufe hat. Aber ist diese Aussage 
ohne weiteres aus dem Text abzuleiten? Wenn der Aus
gleich auf dem Gesetzgebungsweg vorgenommen wird, 
steht doch der neue Text im Widerspruch zur Verfassung, 
die in der heutiqen Fassunq bestehen bliebe. Es könnte 
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also Unsicherheit darüber aufkommen, ob die Anpassung 
auf dem Gesetzgebungswege geschehen kann, oder ob es 
einer Verfassungsänderung bedarf. 
Einen weiteren formellen Mangel sehe ich in Folgendem: 
Neu im vorgeschlagenen gegenüber dem bisherigen Text 
wird ausgesagt, dass die Anpassung «bei der Festsetzung 
der Tarife und Sozialabzüge» geschehen soll. Sie wissen, 
dass eine Anpassung auf vier Wegen geschehen kann: 
1. durch einen neuen Tarif, 
2. durch Rabatte, 
3. durch Sozialabzüge, und 

4. durch eine Kombination, wie wir sie jetzt vorsehen, von 
Rabatten und Sozialabzügen. 
Lautet nun der Verfassungstext: «bei Festsetzung der 
Tarife und Sozialabzüge», könnte die Meinung aufkommen, 
dass eine Anpassung auf dem Wege von Rabatten ausge
schlossen sei. 
Ich bezeichne Ihre Auffassung, Herr Affolter, nicht etwa als 
abwegig, aber ich muss auf die Unsicherheiten hinweisen, 
die sie offenlässt. 
Materiell: Zugegeben, Ihr Antrag hat den Vorteil, dass er 
Herrn Bundesrat Ritschard etwas weniger erschüttert als 
urisere übrigen Anträge, da er ja nach Ihrer Interpretation 
frühestens im Jahre 1985 Ausfälle zur Folge hätte. Wir wür
den also bis und mit 1984 Ruhe haben, und das wollen Sie 
ja auch richtigerweise damit erreichen. Aber läuft dies nicht 
auf eine Politik «apres nous le deluge» hinaus? Wir wollen 
doch der Vorsehung keine Grenzen setzen! Der eine oder 
andere Herr oder die eine oder andere Dame dieses Saales, 
vielleicht auch Herr Bundesrat Ritschard, wird diese Suppe 
ab 1984 auslöffeln müssen, die wir uns heute einbrocken. 
Wollen Sie tatsächlich vom Jahre 1984 an alle zwei Jahre an 
unserem Tarif, an unseren Rabatten oder an unseren 
Sozialabzügen herumbasteln? Stellen Sie sich dazu noch 
vor, wie es erst herauskäme, wenn dies auf dem Wege der 
Verfassungsrevision geschehen müsste. Der Bundesrat 
müsste schon jeweils im ersten Jahr der neuen Steuer
periode wieder mit der neuen Gesetzgebung beginnen, 
damit sie bis zum übernächsten Steuerjahr Rechtskraft 
erlangen kann. Ich glaube, solche Fesseln sollten wir dem 
künftigen Parlament nicht anlegen. 
Die fiskalischen Auswirkungen Ihres Antrages: Dazu 
möchte ich mich nicht äussern. Nach der Kapuzinerpredigt 
von Herrn Bundesrat Ritschard in der Eintretensdebatte 
wird er Ihnen dazu wahrscheinlich auch noch etwas zu 
erzählen haben. 
Ich möchte empfehlen, diesen Antrag abzulehnen. 

Letsch: Es gibt meines Erachtens zwei wichtige Gründe, 
weshalb wir künftig die Folgen der kalten Progression 
ernsthafter korrigieren sollten als bisher, nämlich finanz
rechtliche und finanzwirtschaftliche einerseits und politi
sche andererseits. 
Einige Erwägungen zum ersten Grund: Die kalte Progres
sion bewirkt ja, dass eine bewusst gewählte und durch den 
politischen Willensbildungsprozess klar verankerte Steuer
struktur und Steuerbelastung auf kaltem Wege einfach 
geändert wird, nämlich durch die Teuerung, also nicht das 
durch reale Einkommensverbesserungen bedingte Hinein
rutschen in eine höhere Progressionsstufe. Sie bewirkt fer
ner, dass sich der Staat auf diesem Wege mehr zusätzliche 
Mittel erschleicht, als ihm die Teuerung ohnehin 
zuschwemmt. Das ist rechtlich nicht sauber, denn es wird 
ohne ausdrückliche, bewusste Willensäusserung des Sou
veräns die reale Steuerbelastung für den grossen Teil der 
Steuerzahler verschärft, und es werden die Gewichte der 
Steuerbelastung völlig willkürlich verschoben. Das ist aber 
auch finanzwirtschaftlich gefährlich, weil der Staat um die
sen Teil der Mehreinnahmen nicht kämpfen muss. 
Die realen Mehreinnahmen fliessen ihm durch die Hintertür 
der Inflation bequem, automatisch zu. Wenn er aber nicht 
darum kämpfen muss, dann wächst auch die Gefahr, diese 
Mittel unbeschwerter wieder auszugeben. Mit dem Antrag 
Affolter, der den Bund zwingt, den Folgen der kalten Pro-
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gression auf Beginn jeder Veranlagungsperiode Rechnung 
zu tragen, verhindern wir die nach bisherioem Recht und 
bisheriger Praxis allzu üppige Bereicherung des Staates 
aus der kalten Progression. 
In diesem Zusammenhang gestatte ich mir nun eine Bemer
kung zum Hinweis von Herrn Bundesrat Ritschard auf Arti
kel 42bis, der vorschreibt, der Fehlbetrag der Bilanz des 
Bundes sei abzutragen, wobei auf die Lage der Wirtschaft 
Rücksicht zu nehmen sei. Mit dem Hinweis auf diesen Ver
fassungsartikel wollte Herr Bundesrat Ritschard eine 
gewisse Widersprüchlichkeit aufzeigen zwischen dem 
Anliegen betreffend die kalte Progression und dem, was 
bezüglich des Abbaus des Fehlbetrages der Bilanz 
geschieht. Da muss ich nun einfach daran erinnern, dass 
dieser Fehlbetrag der Bilanz, der ja nicht identisch ist mit 
den Schulden, die der Bund aufnimmt - der Fehlbetrag der 
Bilanz ist das Gesamtergebnis der Finanz- und der Vermö
gensveränderungsrechnung -, bis 1974 kontinuierlich ver
mindert wurde von einem Höchststand in der Grössenord
nung von 8 Milliarden, einige Jahre nach dem Krieg, auf 
1,6 Milliarden im Jahre 1974. Dann kam die Rezession, Lind 
im Zuge dieser Rezession mit den anschliessenden Struk
turproblemen, mit denen unsere Wirtschaft heute noch kon
frontiert ist, hat dann dieser Fehlbetrag der Bilanz wieder 
zugenommen. Aber wenn Sie schon von den Schulden in 
Deutschland reden, Herr Bundesrat Ritschard, denen Inve
stitionen gegenüberstehen, so möchte ich doch daran erin
nern, dass selbst im Bund - ich komme nachher noch auf 
Bund, Kantone und Gemeinden zurück - die Ausgaben mit 
Investitionscharakter bisher immer wesentlich höher waren 
als die jährlichen Defizite und die zur Finanzierung der Defi
zite aufzunehmenden Schulden. Es stehen also auch bei 
uns diesen Schulden Investitionen gegenüber. In Bund, 
Kantonen und Gemeinden zusammen betrug der Eigen
finanzierungsgrad im Jahre 1978 94 Prozent. Mit anderen 
Worten: 94 Prozent sämtlicher öffentlicher Investitionen 
sind aus laufenden Einnahmen finanziert worden, der Rest 
aus Schulden. 
Sie haben auch gesagt, wir hätten noch keine Lichtblicke zu 
verzeichnen. Ich möchte Sie doch bitten, nicht allzu pessi
mistisch zu sein. Nach dem Finanzplan des Jahres 1976 
hätten die Ausgaben des Bundes im laufenden Jahr etwa 
21 Milliarden betragen, und das jährliche Defizit im Jahre 
1981 hätte 4 bis 5 Milliarden betragen. Nun sind wir dank 
verschiedenen Sparbemühungen und dank verschiedenen 
Mehreinnahmen zu einem Ausgabenplafond von etwas über 
17 Milliarden gekommen statt 21 Milliarden, und zu einem 
Defizit von 1,2 Milliarden statt 4 bis 5 Milliarden. Ich meine, 
dass das Grund zu Optimismus sei, dass wir nun nicht die 
Nerven verlieren wollen, sondern dass wir auf dem einge
schlagenen Weg der beharrlichen Ausgabendisziplin weiter
gehen und in Verbindung damit - wie wir das ja soeben 
beschlossen haben - mit gewissen Mehreinnahmen einen 
weiteren Beitrag zur Verminderung des Defizites leisten sol
len. Das eine Randbemerkung aufgrund der Hinweise von 
Herrn Bundesrat Ritschard. 
Nun noch ein Wort zur zweiten Frage, nämlich zu den politi
schen Überlegungen. Im Zuge der fiskalischen Eskalation 
der letzten 10 bis 15 Jahre ist verständlicherweise das 
Steuerbewusstsein in breitesten Kreisen unserer Bevölke
rung grösser geworden. Wir haben eben unseren Staat bis
her nicht ausgehungert, Frau Lieberherr, wie Sie das 
gestern an unsere Adresse angedeutet haben, sondern wir 
haben ihm immer wieder und immer mehr, und zwar real, 
Mittel zugeführt. Erinnern wir uns doch daran, dass die 
gesamte Fiskalbelastung in diesem Land, also das, was 
durch Steuern und obligatorische Sozialversicherungsabga
ben dem Bund, den Kantonen und Gemeinden zufloss, 
gemessen am Bruttoinlandprodukt seit 1965 um über 
50 Prozent zugenommen hat, d. h. dass die Steuerquote um 
über 50 Prozent grösser geworden ist. Das ist mehr als in 
allen vergleichbaren Staaten. So sind heute Anzeichen der 
Steuermüdigkeit nun einfach unverkennbar, und diese 
Anzeichen der Steuermüdigkeit setzen weiteren Steuerer
höhungen Grenzen. Im Zuge dieser Entwicklung ist auch 
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der Arbeitnehmer hellhöriger geworden, und zwar vor allem 
wegen der Folgen der kalten Progression. Wenn wir diesem 
durch die Verfassung schon heute grundsätzlich legitimier
ten Empfinden Rechnung tragen und damit möglichst gün
stige Voraussetzungen für die Annahme der Finanzordnung 
in der Volksabstimmung schaffen wollen, so sollten wir 
diesbezüglich nun zwei Dinge tun: Wir müssen erstens die 
Auswirkungen der bis heute aufgelaufenen kalten Progres
sion auf den 1. Januar 1983 mindestens im Ausmass der 
von uns nun beschlossenen Korrekturen milden,. Ich hoffe, 
dass der Nationalrat hier einlenken wird. Wir sollten zwei
tens für die Zukunft eine etwas klarere Verfassungsbestim
mung im Sinne des Antrages Affolter schaffen, klarer vor 
allem bezüglich des Zeitpunktes, wann Korrekturen vorge
nommen werden sollen. Diese Forderungen und Erwartun
gen sind legitim und sachlich gerechtfertigt. Ich sage das 
als einer, der unter den Folgen der kalten Progression weni
ger leidet als das Gros der Arbeitnehmer. Das hindert mich 
aber nicht daran, aus finanzrechtlichen und finanzwirt
schaftlichen, aber auch aus politischen Überlegungen die 
skizzierten Anliegen zu vertreten. Es wäre schade, wenn 
jene, die sich sonst recht lautstark als Anwälte der Arbeit
nehmer brüsten, heute Mühe bekunden sollten, diese Anlie
gen mitzutragen und eben dadurch auch günstigere Vor
aussetzungen für die längerfristige Erhaltung eines tragfähi-

. gen finanzieUen Fundamentes unseres Staates zu schaffen. 
Ich beantrage Ihnen also Zustimmung zum Antrag von 
Herrn Affolter, selbst wenn vielleicht dieser Antrag in for
meller Beziehung noch nicht der Weisheit letzten Schluss 
darstellen sollte. Wir dürfen aber dem Nationalrat hier Gele
genheit geben, sich nochmals mit diesen Problemen zu 
befassen, wobei die formellen Bedenken, Herr Egli, die Sie 
vorgebracht haben, mindestens vom Direktor der Eidge
nössischen Steuerverwaltung nicht geteilt werden. 

M. Aubert: Je vous invite ä rejeter la proposition de 
M. Affolter. 
Nous reprenons donc le debat sur la correction de la pro
gression a froid et, avant de m'adresser a M. Affolter, 
j'aimerais dire deux mots d'un argument que le chef du 
departement a developpe taut a !'heure. 
J'ai de la peine a accepter, Monsieur le Conseiller federal, 
qu'on oppose l'article 42bis sur l'amoryissement du decou
vert a l'article 41t0 r sur la correction de la progression a 
froid. Vous ne pouvez pas invoquer la disposition generale 
de l'article 42bis contre la disposition speciale de l'arti
cle 411er. Quand je lis, a l'article 42b1s: «La Confederation doit 
amortir le decouvert de son bilan», je suppose qu'elle doit 
Je faire a l'aide de recettes qu'elle a pen;;ues conformement 
et non pas contrairement a la constitution. II est evident que 
l'article· 41ter est une disposition speciale qui doit etre res
pectee, y compris cette fameuse phrase sur la correction 
de la progression a froid. Peut-etre avons-nous eu tort de 
l'inserer dans Ja constitution en 1971, peut-etre n'en 
avons-nous pas mesure exactement les consequences 
financieres. Mais eile est la et, meme si nous ne l'avons pas 
respectee depuis longtemps, nous ne pouvons pas faire 
oomme si alle n'existait pas. 
Je m'adresse maintenant a M. Affolter, qui demande de 
remplacer la petite phrase de 1971 par une autre, tout aussi 
petite, mais a la fois plus precise et moins precise. Ma 
premiere raison de voter contre votre amendement releve 
de l'intuition politique. Avec la phrase que vous nous propo
sez, nous jouons sur des dizaines, peut-etre sur des cen
taines de millions de francs. Avant de me determiner, je 
voudrais bien savoir ce que signifie une correction tous les 
deux ans, tous les quatre ans, tous les six ans. Je suis sur 
qua les differences sont enormes. Nous ne pouvons pas 
accepter un texte dont nous ne connaissons pas les effets 
financiers. II ne suffit pas non plus de penser que le Conseil 
national pourra corriger les consequences de notre precipi
tation. Je tiens ä fonder ma decision sur un minimum 
d'informations. Dans le cas precis, nous ne les avons pas. 
La deuxieme raison, je la trouve dans ce que votre texte 
comporte de trop precis. La constitution actuelle demande 
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une correction periodique. Que veut dire «periodique
ment»? Deux ans, quatre ans? J'estime qu'il appartient au 
legislateur de le dire, non pas au constituant. En effet, et la 
je donnerai partiellement raison a M. Ritschard: peut-etre le 
legislateur pourra-t-il tenir compte de l'obligation d'amortir 
Je decouvert de la Confederation en prevoyant, par exem
ple, des periodes plus longues que celles que propose 
M. Affolter. Je vous trouve trop precis, avec vos deux ans. 
C'est au legislateur de fixer cette periode. 
Enfin, votre proposition a un autre defaut. Elle est trop 
imprecise par le verbe que vous utilisez. Dans le text~ 
actuel de la constitution, on dit «compenser» (auszuglei
chen). Chacun sait ce que c'est qua la compensation, 
meme si on ne la fait pas. Nous avons une regle qua nous 
violons, c'est entendu, mais que nous comprenons! Tandis 
que «tenir campte», c'est imprecis. Que signifie «tenir 
campte de la progression a froid»? Est-ce qu'en disant 
«Rechnung tragen», vous voulez assouplir l'expression 
«ausgleichen»? Je l'ignore. Et alors, avec un terme aussi 
imprecis, il importe de savoir qui procederait periodique
ment a la correction. Si ce doit etre le constituant, il est inu
tile de le dire dans la constitution. Si ce doit etre le Conseil 
federal en tant qu'organe d'execution, votre phrase est trop 
vague. Donc vous renvoyez cette täche au legislateur. A 
mon avis, il vaudrait mieux tout renvoyer au legislateur, y 
compris la mesure de Ja periodicite. 
Voila les raisons pour lesquelles je vous invite a rejeter la 
proposition de M. Affolter. 

Affolter: Ich muss noch etwas zu den Ausführungen des 
Herrn Kommissionspräsidenten sagen. Man kann natürlich 
Anträge auch bekämpfen und zu bodigen versuchen, indem 
man formelle Zweifel erhebt und von gewissen Unsicherhei
ten spricht. Ich glaube nicht, dass solche Unsicherheiten 
gemäss meinem Textvorschlag bestehen. Er ist in formeller 
Hinsicht genau überprüft worden; ich stütze mich dabei 
nicht nur auf meine eigene juristische Beurteilung, sondern 
auch auf die anderer Kollegen und Kapazitäten im Steuer
recht. Anträge, die nicht durch die Mühle der Kommission 
gegangen sind, müssen deswegen nicht auch weniger 
durchdacht sein. Ich glaube, Herr Egli hat übersehen, dass 
die neue Formulierung erst auf den 1. Januar 1983 in Kraft 
tritt, so dass automatisch, es ist gar nicht anders denkbar, 
erst der Beginn der Veranlagungsperiode 1985/86 massge
bend sein kann. Was den Vorbehalt der Bundesgesetzge
bung in Absatz 6 anbetrifft, so sollte schon nach der jetzt 
gültigen Verfassung - und mir scheint das der saubere Weg 
zu sein, nicht etwa der wie er im Nationalrat seinerzeit vor
geschlagen wurde, dass der Bundesrat verfassungsmässig 
ermächtigt ist, solche Korrekturen anzubringen - den eid
genössischen Räten ein Bundesgesetz über diese Materie 
vorgelegt werden, was bis jetzt nie geschehen ist. Dass 
sich die eidgenössischen Räte dannzumal damit auseinan
dersetzen können, wie in Zukunft diese Korrekturen erfol
gen sollen - das ist auch meine Antwort an Herrn Aubert, 
der mehr Informationen haben wollte -, das ist eine cura 
posterior, eine spätere Sorge des Bundesgesetzgebers im 
Jahre 1984; das Ziel ist jedenfalls klar! Man hat mir entgeg
net, die Rabatte seien nicht aufgeführt; sie sind bewusst 
nicht erwähnt, weil ich glaube, dass die Rabatte zur Fest
setzung der Tarife gehören, wobei das allerdings ein Punkt 
ist, der notfalls ohne weiteres zu korrigieren wäre. 
Zu Herrn Aubert: Herr Aubert hat davon gesprochen, dass 
Ausgleich der Folgen der kalten Progression ein klarerer 
Ausdruck wäre. Das weiss ich selbstverständlich auch. 
Aber sehen Sie mal, was mit dieser Vorschrift zum «Aus
gleich» in den letzten zehn Jahren gemacht worden ist! Wir 
haben einmal voll ausgeglichen und nachher nie mehr! Und 
wir gleichen auch heute nicht ganz aus! Und wenn man von 
Ausgleich spricht, dann meint man Ausgleich und nicht 
etwas anderes. Deshalb habe ich eine Formulierung 
gewählt, die besser der politischen Wirklichkeit entspricht 
als eine Verfassungsverpflichtung, von der wir zum vorne
herein wissen, dass ihr nicht nachgelebt wird. 
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Ich möchte also bitten, dass man hier nicht Unsicherheiten 
oder formelle Zweifel zum Ausgangspunkt einer Ablehnung 
meines Antrages macht. Er wird ja ohnehin in der Differenz
bereinigung auch noch, sollte er angenommen werden, den 
Nationalrat beschäftigen. Was die materiellen Einwände zu 
diesem Antrag anbetrifft, verweise ich die Herren Egli und 
Aubert auf meine Begründung, wo das Notwendige gesagt 
worden ist. 

Egli, Berichterstatter: Herr Latsch, Sie rufen gegen mich 
die Eidgenössische Steuerverwaltung als Zeugen dafür an, 
dass ich mit meinen formellen Bedenken unrecht habe. 
Wenn Sie in den Entscheidungen des Bundesgerichtes 
nachblättern, können Sie feststellen, dass es auch schon 
einfachen Rechtsuchenden gelungen ist, nachzuweisen, 
dass die Eidgenössische Steuerverwaltung nicht recht hat. 
Es fällt mir übrigens auch auf, dass heute nur auf meine for
mellen Bedenken eingegangen worden ist. Hätte ich nur 
diese anzubringen und wäre materiell mit dem Anliegen von 
Herrn Affolter einverstanden, so würde ich mit ihm nach 
einer Lösung suchen. Aber ich habe doch ganz ernsthafte 
materielle Bedenken dagegen vorgebracht, zu welchen nie
mand Stellung genommen hat, nämlich die Frage, ob wir 
wirklich alle zwei Jahre notwendigerweise eine Steuerre
form - sei das auf dem Gesetzgebungsweg, wenn nicht 
sogar auf dem Verwaltungsweg - durchführen wollen. Und 
Ihr lateinisches Sprichwort, Herr Affolter, cura posterior, ist 
eigentlich nur eine lateinische Übersetzung meiner französi
schen Version «Apres nous le deluge». 

Weber: Herr Latsch hat uns vermutlich aus dem Busch 
klopfen wollen mit seiner Bemerkung, dass jene, die sich 
bis jetzt lautstark als Vertreter der Arbeitnehmerkreise auf
gespielt hätten, sich jetzt auch für den Antrag Affolter 
erwärmen sollten. Ich will hier gestehe'l. ich bin verunsi
chert, und ich möchte betonen, dass uns die Ausmerzung 
der kalten Progression ein echtes Anliegen ist und dass wir 
immer und jederzeit zu dem stehen. 
Warum haben wir diesbezüglich keinen Antrag eingereicht? 
Weil wir nicht die Sache komplizieren wollten und weil wir 
sahen, und das ist heute verschiedentlich betont worden, 
dass diese Finanzordnung nicht das bringt, was der Bund 
absolut nötig hat, so dass wir auf diese Situation auch 
Rücksicht nehmen. 

Der zweite Grund ist der, dass wir glauben, dass der bishe
rige Verfassungstext genügt; er gibt die Gelegenheit, die 
kalte Progression auszumerzen, und wenn Herr Affolter 
jetzt darauf hinweist, dass nur einmal die kalte Progression 
ausgemerzt worden sei, dann hängt das nicht vom schlech
ten Willen des Bundesrates und des Parlamentes ab, son
dern hat damit zu tun, dass das Volk zweimal die Gelegen
heit verpasst hat und zweimal nein gesagt hat, denn dort in 
den Finanzplänen war klar und deutlich vorgesehen, die 
kalte· Progression auszumerzen. 
Ich habe hier etwas Mühe, und ich bin durch den Wortstreit 
der Juristen - es ist vergnüglich, ihnen zuzuhören - eher 
verunsichert worden. Aber ich neige eher dazu, man sollte 
sich darauf besinnen, dass .der jetzige Verfassungstext 
genügen sollte. Ich bin für die Ausmerzung der kalten Pro
gression! Wenn durch die .Materialien dieser Diskussion 
etwas dazu beigetragen werden könnte, dass sich Bundes
rat und Parlament in Zukunft darauf besinnen würden, dass 
es der Wunsch und der erste Wille des Parlaments ist, dem 
Rechnung zu tragen, dann war das die Diskussion hier 
wert, und die Verfassungsgrundlage sollte genügen. 
Es spricht noch ein weiterer Grund hierfür. Jedes Land ist 
in Notzeiten bereit, vermehrt Opfer zu bringen, und unser 
Volk müsste auch verstehen. dass man heute nicht allen 
Wünschen Rechnung tragen kann. Auch wenn der Wunsch 
ausgesprochen wird, muss man sich in Geduld üben. Herr 
Latsch, wir sind für den Gedanken der Ausmerzung der kal
ten Progression, tragen uns aber: Genügt das nicht, was 
jetzt in der Verfassung steht. sollten wir uns nicht an das 
halten? Ich kann juristisch nichts Entscheidendes zur 
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Debatte beitragen, da muss ich die Juristen sprechen las
sen. 

Bundesrat Rltschard: Wenn Herr Direktor Locher, was ich 
wirklich nicht glaube, über meinen Kopf hinweg einen 
Antrag abgesegnet hat, ohne mir das zu melden, dann 
werde ich ihn heute nachmittag zitieren und ihm sagen, 
dass das nicht zulässig sei. Wenn er Ihnen, Herr Letsch, 
urbi et orbi seinen Segen erteilt, dann soll er mir das bitte 
melden. 
Um es vorwegzunehmen: Ich bin dagegen, eine Verfas
sungsbestimmung aufzunehmen, in der, wie es Herr Egli als 
Jurist ausgeführt hat, so viele Unklarheiten und Unsicher
heiten stecken. Das, glaube ich, wäre falsch. Es ist übrigens 
auch falsch zu behaupten, der Bund habe nie etwas für den 
Abbau der kalten Progression getan. Er hat mit der Finanz
ordnung von 1971 etwas getan, er hat 1973 die Tarife um 
10 Prozent gestreckt und 1975 den Rabatt für die Verheira
teten eingeführt sowie mit der Mehrwertsteuervorlage 1977 
diese kalte Progression beseitigen wollen; das Volk hat sie 
abgelehnt. Er hatte auch in der Vorlage 1979 die Beseiti
gung dieser kalten Progression eingebaut; das Volk hat 
auch diese Vorlage abgelehnt. Dazwischen hätte kaum Zeit 
bestanden, noch eine Vorlage darüber auszuarbeiten. 
Die kalte Progression ausgleichen heisst, dass man den 
Tarif im Ausmass der Teuerung streckt und die Sozialab
züge entsprechend erhöht. Man muss sich dabei darüber 
klar sein, dass diese Progression unter anderem dann 
springt, wenn die durch die Teuerung erhöhten steuerbaren 
Einkommen eine Stufe überspringen. Wir haben Stufen von 
9700, 22 000, 38 500, 55 000, 71 500, 93 500 und dann 
393 000 Franken. Es dauert natürlich immer eine gewisse 
Zeit, bis eine solche Stufe übersprungen wird. Ich kenne 
aber auch viele Arbeiter, Herr Latsch, wenn man an die 
Dauer, die ein Steuergesetz in Kraft ist, denkt, nie die Stufe 
von 22 000 bis 38 500 Franken überspringen. Ein Briefträger 
kann sie mit seinem Einkommen nie erreichen. Herr Latsch, 
unser Staat hat auch Teuerung. Die Löhne steigen auch 
beim Staat. Wir müssen die Renten erhöhen. Auch die 
Landwirtschaft muss ihre Preise der Teuerung anpassen. 
Wie soll eigentlich der Staat seine Teuerung ausgleichen? 
Wie soll er das machen? Soll er dann jedes Mal, wenn er die 
Renten erhöht, gleichzeitig auch die Steuern erhöhen? Ich 
weiss nicht, wie sich das an sich machen liesse. Der Kanton 
Basel-Land hatte ein Steuergesetz, bei dem er ganz konse
quent diese kalte Progression ausgleichen musste, mit dem 
Erfolg, dass sich dieser Kanton Base:-Land innert rund 15 
Jahren unglaublich verschuldete. 
Ich will mich nicht noch einmal mit Herrn Latsch auseinan
dersetzen wegen der Investitionen, die wir da auch finanzie
ren. Ich gebe sofort zu, es ist etwas vereinfacht und viel
leicht sogar demagogisch, wenn ich es so formuliere. Wir 
geben Geld an Kantone oder Dritte. Ich denke an einen 
Landwirt, der einen Siedlungshof erstellt und eine Subven
tion vom Bund erhält: das ist eine Investition. Wir geben 
Geld für Gewässerschutzanlagen aus, die nachher den Kan
tonen gehören. Wenn ich als Privatmann zu einem Bankier 
gehen würde und diesem Bankier erzählte, ich hätte da mei
nen Verwandten geholfen, jener hätte das gebaut und jener 
das; ich hätte zwar damit kein Vermögen gemacht, aber die 
Verwandten, und nun solle er mir da Geld leihen, damit ich 
es weiterhin diesen Verwandten geben könne, würde mir 
der Bankier einige Fragen stellen. 
Der Bund selber hat etwa 350 Millionen Franken Investitio
nen getätigt. Und wenn Sie die Rüstungsausgaben als Inve
stitionen bezeichnen, dann steht das im Widerspruch zu 
dem, was der Bund bisher ger.,acht hat, er hat diese Inve
stitionen nie aktiviert. Und ich glaube, wir sollten dies auch 
in Zukunft nicht machen. Die Defizite wären dann noch ent
sprechend höher. 
Ich stelle mir die wirklich sehr simple Frage, die sich wahr
scheinlich auch der einfache Bürger stellt: Wollen wir das 
bezahlen, was wir gesetzlich verpflichtet sind auszugeben, 
oder wollen wir weiter verbrauchen und ausgeben, ohne 
dass wir es bezahlen? Das ist meine simple Milchmädchen-



3. Juni 1981 s 

rechnung. Nachdem diese Eidgenossenschaft über zehn 
Jahre lang mehr ausgibt, als sie einnimmt, und damit nicht 
oder nicht vorwiegend eigene Investitionen finanziert, 
scheint es mir wirklich dringend geboten und notwendig 
geworden zu sein, die Einnahmen und die Ausgaben - wie 
man sie gesetzlich festgelegt hat - einigermassen auszu
gleichen. 
Mir tut es ehrlich gesagt immer etwas weh, wenn gewisse 
Leute immer wieder vom Staat als einem Gegner reden, von 
jemandem, der wie ein Moloch alles an sich reissen will, der 
sich bereichern will, der dem Bürger zu Unrecht Geld 
abnimmt. Ja, um Gottes Willen, wer ist eigentlich dieser 
Staat? Sind das die sieben Bundesräte? Oder sind Sie als 
Vertreter der Kantone und der Nationalrat als Vertreter des 
Volkes, sind wir nicht gemeinsam dieser Staat? Ich brauche 
nie die Terminologie Staat als ein Abstraktum, ich sage 
immer: Wir sind der Staat. Wir bilden diese Gemeinschaft. 
Alles, was in diesem Staat gemacht worden ist, hat das Volk 
irgendwann stillschweigend oder mit dem Stimmzettel 
sanktioniert. Man darf sicher diesem Volk sagen, dass 
etwas jetzt Geld kostet. Oder- will man diesem Schweizer
volk sagen, dieser Staat will sich an ihm bereichern? Dann 
verstehe ich auch, dass da ein naiver Bürger sagt, diesem 
Staat wolle er es schon zeigen. 
Also ich lasse diese Art von Gegenüberstellung nicht zu, 
sie ist nicht berechtigt, sie stimmt nicht. In diesem Land ist 
der Staatsgedanke noch vorhanden, der Gedanke, dass wir 
eine Gemeinschaft, auf weiten Strecken eine Schicksalsge
meinschaft, bilden; jedenfalls haben wir das immer ganz 
deutlich gespürt, wenn von aussen her irgendwelche 
Bedrohungen auf uns zukamen. Und solche Bedrohungen 
bestehen ja auch heute; nicht nur solche militärischer, son
dern auch solche wirtschaftlicher Art. Denken wir nur daran, 
dass heute in Amerika die Zinsen auf 20 Prozent angestie
gen sind und uns das Spargeld davonläuft, unsere Hypothe
karzinsen steigen und das Schweizervolk zu 70 Prozent aus 
Mietern besteht und nur noch ein paar tausend Wohnungen 
leer sind. Die grosse Schwierigkeit besteht darin, Wohnun
gen zu finden, dazu noch familienfreundliche Wohnungen. 
Da. müssen Sie mir nicht sagen, dass wir nicht auch einiges 
nötig hätten, das zu tun wäre. Wir sind eine Schicksalsge
meinschaft und sollten uns vermehrt wieder als solche 
empfinden, dann würden wir nicht anhaltend von diesem 
bösen Staate reden, der von sieben bösen Männern irgend
wie regiert wird. Ich werde da mit ruhigem Gewissen in den 
Himmel kommen, das garantiere ich Ihnen. 

Letsch: Es kann keine Rede davon sein, dass Herr Direktor 
Locher diesen Antrag abgesegnet hätte. Im Gegenteil, er 
hat sich materiell ausdrücklich davon distanziert. Aber wenn 
ein Parlamentarier ihn als Steuerjuristen konsultiert, um die 
formellen Fragen zu klären, so wird das hoffentlich in die
sem Rat noch gestattet sein. Ich habe mich ausdrücklich 
bei der formellen Seite auf ihn berufen; materiell hat er sich 
mit diesem Antrag in aller Form nicht identifiziert. Im 
Zusammenhang mit dem Grundproblem der kalten Progres
sion will ich jetzt nicht eine Kontroverse über den «bösen 
Staat» entfachen. Vielleicht gibt es in einem privaten 
Gespräch einmal Gelegenheit, mit Herrn Bundesrat Rit
schard noch einige Klärungen vorzunehmen, was die kalte 
Progression ist. 

Abstimmung - Vbte 
Für den Antrag Affolter 
Dagegen 

Zlff. III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. III 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

9 Stimmen 
28 Stimmen 
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Gesamtabstimmung - Vote sur /'e17semble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 34 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

Ad 80.088 

Motion I des Nationalrates (Kommission) 
Umsatzbesteuerung. Revision 
Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten 
raschmöglichst eine Revision der Umsatzbesteuerung vor
zulegen. Damit sollen die strukturellen Unebenheiten des 
geltenden Rechts (insbesondere die taxe occulte) bereinigt 
und die nachteiligen Folgen für den Wettbewerb der 
schweizerischen Wirtschaft gemildert werden. 

Motion II des Nationalrates (Kommission) 
Sparmassnahmen 
Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten 
spätestens bis Ende 1982 im Anschluss an die bisherigen 
Massnahmen zur Sanierung des Bundeshaushaltes zusätz
liche Einsparungen von dauerhafter Wirkung vorzuschla
gen. 

Ad 80.088 

Motion I du Conseil national (Commlsslon) 
lmposition du chiffre d'affaires. Revision 
Le Conseil federal est charge de presenter aux Chambres 
federales, le plus rapidement possible, une revision de 
l'imposition du chiffre d;affaires. Par celle-ci, il y aura lieu de 
corriger les inegalites structurelles du droit en vigueur (en 
particulier la taxe occulte) ainsi que d'attenuer les distor
sions de concurrence defavorables ä l'economie suisse. 

Motion II du Conseil national (Commlsslon) 
Mesures d'economie 
Le Conseil federal est invite, en relation avec les mesures 
deja prises pour assainir le manage federal, a proposer des 
economies supplementaires a effet durable, au plus tard 
d'ici a la fin 1982. 

Motion I 

Egli, Berichterstatter: Die Kommission stimmt der Motion 1 
zu. Die Begründung habe ich bereits in meinem Eintretens
referat gegeben. 

Überwiesen - Transmis 

Motion II 

Egli, Berichterstatter: Die Kommission stimmt dieser 
Motion II zu, hat mich aber beauftragt, folgende präzisie
rende Erklärung abzugeben: 
Mit der Zustimmung zu dieser Motion wird nicht etwa die 
Auffassung vertreten, dass die bisherigen Sparbemühun
gen unverändert in ein neues Programm zu übernehmen 
wären; denn die bisherigen Sparbeschlüsse bedürfen zwei
fellos nach den gemachten und den noch zu machenden 
Erfahrungen gewisser Differenzierungen und Präzisierun
gen. Anderseits ist man aber überzeugt, dass die Sparbe
mühungen fortzusetzen sind. 
Herr Bundesrat, gestatten Sie mir noch eine abschlies
sende Bemerkung meinerseits als Präsident der Kommis
sion. Wir haben Ihre Klagen zu Herzen genommen, und wir 
sehen, dass es Ihnen ernst war. Aber wir dürfen Sie doch 
bitten, auch von uns zu glauben, dass es uns ernst ist. Im 
Ergebnis der politischen Lagebeurteilung gehen wir offen
bar auseinander. Aber, Herr Bundesrat, wir Politiker und 
Parlamentarier wurden nun schon zweimal als Rufer in die 
Wüste geschickt und vom Volk nicht angenommen. Die 
meisten von uns sind beide Male zum Bundesrat gestan-



Regime financier 

d~~• und wir möchten es auch diesmal wieder tun. Aber wir 
mochte,:i. nun endlich einmal auch Erfolg haben. Das sind 
unsere Uberlegungen. 

. Wenn ~ir lhn~n nochmals 126 Millionen «abgezwackt» 
haben, 1st damit doch noch kein irreparabler Schaden ent
standen. Sie wissen, dass das Parlament bereit und auch 
schon an der Arbeit ist, Ihnen weitere Einnahmequellen zu 
v?rschaffen. Sie sehen daraus, auch «Zechpreller» haben 
em Herz. 

M. Meylan: Je vous invite a rejeter la motion II du Conseil 
national. J'etais membre de la commission de notre conseil 
et si je n'ai pas fait cette proposition plus tot, c'est que 
nous avons termine nos travaux un peu rapidement· notre 
president m'en donnera acte. ' 
En revoyant ce dossier, je trouve qua les auteurs de cette 
motion sont des impertinents et des gens qui feraient 
mieux de balayer devant leur porte avant de venir donner 
des lec;:ons a autrui. En effet, s'il s'agissait pour l'autorite 
federale de maintenir, de prolong·er les effets des mesures 
d'economie, qui sont en realite des transferts de charges 
aux cantons, cette motion aurait un sens. Nous serions 
peut-etre avec ceitaines hesitations, favorables ä une pro~ 
longati.on des mesures prises au debut de la legislature 
pour a1der la Confederation a assainir ses finances. 
Mais dans cette motion, il ne s'agit pas de cela. On repete 
que la Confederation doit faire de nouvelles economies des 
1982. C'est incorrect, c'est malhonnete parce qu'on ne 
nous dit pas Oll eile doit faire ces economies. Vous nous 
avez dit qu'on ne toucherait pas aux acquis sociaux. Puis
que vous ·nous l'avez dit, je le crois. Moi, je n'ai pas l'habi
tuoe d.e soupc;:onner les collegues des autres groupes 
quand. 1ls font une dec.laration de principe. Donc, on ne peut 

· pas faire des econom1es dans ce secteur. 
En matiere militaire, le Conseil federal nous explique que 
nous arriverons de justesse, avec les moyens actuels, ä 
assurer notre defense nationale durant les prochaines 
annees. 11 n'y a pas si longtemps qua, au cours d'un debat, 
M. Gassmann, qui s'etait permis d'en douter, s'etait fait 
remettre en place d'une belle fac;:on par le representant du 
Conseil federal. C'est probablement mon ami Gassmann 
qui avait tort. 
Quant a la recherche fondamentale, vous ne trouverez 
aucun universitaire serieux qui ne profitera de votre qualite 
de parlementaire pour vous faire remarquer qu'en aucun 
cas, il ne taut trancher dans les credits en taveur de la 
recherche fondamentale, la Suisse etant dejä en train de 
perdre l'avance qu'elle avait dans ce secteur. Vous savez 
tres bien que tous les responsables - M. Reverdin nous l'a 
repete ici - disent qua non seulement il ne taut pas dimi
nuer les credits dans ce domaine mais qu'il faudrait au 
contraire las augmenter. 
Faut-il reduire las effectifs du personnel federal? Je ne veux 
pas m'enerver ä ce propos. M. Chevallaz, lorsqu'il etait res
ponsable du Departement des finances, nous a dit qu'ä 
l'epoque oll il a pris la tete de ce departement, les engage
ments etaient si nombreux que des mesures de blocage se 
justifiaient pleinement, mais il a constate par la suite qu'il 
etait impossible de continuer de las appliquer d'une 
maniere absolument rigoureuse. Je ne cite pas M. le 
conseiller federal responsable actuellement du departe
ment; je cite son predecesseur. 
En ce qui concerne les subventions, peut-etre faut-il les 
reduire dans l'agriculture. Je voterai avec empressement le 
moment venu la motion de M. Guntern qui demande l'etude 
de prix agricoles differentiels. L'introduction de prix 
differentiels dans l'agriculture permettra peut-etre a la 
Confederation de verser moins de subventions aux gros 
paysans de plaine sans pour autant defavoriser les paysans 
de montagne. Voilä peut-etre une possibilite de realiser des 
economies. 

Pouvons-nous toucher aux subventions dont beneticient 
las chemins de fer? On nous dit qu'il taut avantager les 
transports publics par rapport aux transports prives en rai-
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son de la crise du petrole. On ne veut donc pas faire des 
economies dans ce secteur. 
Las interets de la dette ne peuvent pas etre reduits tant qua 
vous voterez contre toute proposition visant ä instituer de 
nouveaux impöts. Toutes les fois qu'on vous propose de 
nouveaux impöts, vous las refusez. 
Deposer dans ces circonstances une teile motion c'est 
laisser entendre qu'on n'a pas fait assez d'economie~ dans 
la gestion de !'Etat, donc qua !'Etat est mal gare. La 
Confederation, ä ma connaissance, n'est pas mal geree. 
Las gens qui ont parle devant le Conseil national sont des 
gens qui viennent de l'industrie privee. Vous savez ce qui 
se passe dans l'industrie privee en tait de gaspillage 
d'argent, de mauvaise gestion. Je vais vous reveler deux 
faits qu'on vous cache dans vos propres milieux, que vous 
cachent vos propres journaux. Le premier exemple est celui 
de la gestion de la SSIH ä Bienne, deuxieme groupe horlo
ger de Suisse, qui a fait 161 millions de deficit en une 
annee. Vous aurez lu cette nouvelle dans Finanz und Wirt
schaft et dans la NZZ si vous etes attentifs aux problemes 
economiques et financiers, mais ce qui n'a pas ete ecrit, 
c'est que le directeur, qui, parmi d'autres, a conduit ce 
groupe ä la taillite, recevait un salaire annuel de 340 000 
trancs et qu'un de ses adjoints touchait 360 000 francs. 
~oi, je le savais parce que l'article a paru dans L 'lmpartial, 
Journal de La Chaux-de-Fonds, de tendance radicale. Ce 
tait n'a pas ete signale dans les journaux qui passent leur 
temps ä critiquer la gestion de la Confederation. L'econo
mie d'une region est affaiblie, des postes de travail sont 
supprimes, des cadres valables sont mis ä la porte, tout 
cela par la taute d'incompetents et ces memes 
incompetents viennent nous faire la lec;:on sur la tac;:on de 
garer la Confederation ! 
L'autre · exemple - c.e n'est pas moi qui l'ai invente - est 
celui de l'entreprise Bulova, qua je connais aussi un peu. 
J'.ai meme assiste ä une occupation de son usine. L '/mpar
t,a/ de ce jour, citant l'hebdomadaire americain des affaires 
Business Week, ecrit ceci ä son propos: «Bulova a ete 
conduit par un groupe de directeurs dont la plupart ne 
connaissaient rien aux affaires horlogeres. Bulova a 
continue ä perdre de l'argent.» Voilä encore des pertes 
d'emploi ä la cle. C'est un journal regional qui nous rap
porte ce fait; les grands journaux de Suisse alemanique le 
cachent. 
Dire aujourd'hui qu'il taut faire des economies dans le cadre 
de la gestion de la Confederation, c'est de l'impertinence. 
En pensant aux conseillers nationaux qui soutiennent la 
motion, je vous invite ä la rejeter. 

Bürgl: Zur Diskussion steht die Erheblicherklärung dieser 
~otion. Ich möchte unserem verehrten Kollegen Meylan 
indessen sagen: Ich habe sehr viel Wertschätzung für ihn. 
Ich respektiere seine im allgemeinen sehr abgewogenen 
Interventionen. Heute schien es mir, dass er dem verständli
chen Unmut über gewisse Sondererscheinungen in der 
regionalen Wirtschaft seines Kantons etwas zum Opfer 
gefallen ist. Mit Bezug auf diese Motion war seine Überle
gung doch etwa die: Es sind alle Sparmöglichkeiten ausge
schöpft. Es gibt keine weiteren mehr. Demzufolge ist es 
sinnlos, diese Motion erheblich zu erklären. 
Sparen ist immer eine relative Sache. Man kann immer wei
tersparen, sei es in einer Unternehmung, in der Familie oder 
im Staat. Es ist ein Problem des Abwägens, ob es klug oder 
zumutbar ist. Ich bestreite nicht, dass jede Sparrunde 
schwieriger wird. Sie trifft mehr Kreise, denen der zugemu
tete Abbau. unsymp~thisch ist, weil er mit gewissen Opfern 
verbunden 1st. Aber ich glaube, es geht zu weit, kategorisch 
zu erklären: Es kann im Bundeshaushalt nicht mehr weiter 
gespart werden. Mit dem Akzent «es kann nicht mehr wei
ter gespart werden» die Motion nicht erheblich zu erklären 
wäre ~irklich eine völlig falsche Erklärung an die schweizeri~ 
sehe Öffentlichkeit. Das würde heissen «Ende der Sparpoli
tik» und wäre von mir aus gesehen der denkbar schlechte
s!e Auftakt für die Abstimmung über die Verlängerung der 
Fmanzordnung. Schon aus diesen politischen Gründen, um 
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falsche Signale nach aussen zu verhindern. müssen wir die
ser Motion zustimmen. Ich bitte Sie sehr darum. 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Motion 
Dagegen 

An den Bundesrat - Au ConseH federal 

22 Stimmen 
14 Stimmen 
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Siebente Sitzung - Septleme seance 

Donnerstag, 11. Juni 1981, Vormittag 
Jeudl 11 Juln 1981, matln 
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Vorsitz - Presidence: Herr Butty 

80.088 

Finanzordnung - Regime flnancler 

Siehe Seit 247 hiervor - Voir page 247 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 3. Juni 1981 
Decision du Conseil des Etats du 3 juin 1981 

Differenzen - Divergences 

Art. 8 Abs. 2 Bst. c und Abs. 3 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 8 al. 2 let. c et al. 3 let. b 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Nach der Behand
lung der Finanzlage im Ständerat ergeben sich zwei Diffe
renzen sowie eine Anpassung des französischen Textes an 
den deutschen bei Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a. 
Die erste Differenz haben wir bei Artikel 8 Absatz 2 Buch
stabe c. Wie Sie wissen, wollte der Bundesrat die Weinbau
ern in Zukunft ebenfalls der Warenumsatzsteuerpflicht 
unterstellen, und zwar wenn ein Weinbauer einen Umsatz 
von mehr als 35 000 Franken erzielt. Der Nationalrat hat 
beschlossen, für diese Unterstellung die Anbaufläche als 
Kriterium zu nehmen in dem Sinn, dass ein Weinbauer 
steuerpflichtig wird, wenn er mehr als 3 Hektaren selber 
bewirtschaftet und selbst keltert. Der Ständerat hat nun die
sen Absatz gestrichen. Ihre Kommission beantragt Ihnen, 
dem Ständerat zu folgen und die Weinbauern nicht mehr 
der Steuerpflicht zu unterstellen. Das Problem der Wettbe
werbsverzerrungen zwischen Handel und selbstkelternden 
Weinbauern soll bei der anstehenden Gesetzesrevision 
angegangen werden. 

M. de Chastonay, rapporteur: Nous abordons maintenant la 
procedure de traitement des divergences du regime finan
cier de la Confederation. II vous souvient qu'ä la suite de 
nos debats de mars dernier et des deliberations du Conseil 
des Etats, nous avons ete amenes ä constater des diver
gemies, qui portent sur les points suivants. 
Sur le plan forme! tout d'abord, l'article 8, 3• alinea, lettre a, 
des dispositions transitoires tel qu'il a ete adopte par notre 
conseil parle «des deductions ä operer pour le revenu du 
conjoint». La version allemande de cet article parle des 
deductions sociales s'appliquant aux «zweitverdienende 
Ehegatten». Le texte franc;:ais a donc ete modifie en conse
quence et a rec;:u la teneur suivante: «pour le revenu du tra
vail du conjoint lorsque les deux epoux exercent une acti
vite lucrative». 
Sur le fond ensuite, la chambre des cantons a biffe la lettre 
c de l'article 8 des dispositions transitoires de Ja constitu
tion, exonerant ainsi totalement de l'impöt federal direct les 
viticulteurs encaveurs, alors que nous avions admis lors de 
nos debats de ne les cohsiderer comme contribuables que 
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si la surface cultivee est de 3 hectares ou plus. En outre, le 
Conseil des Etats a de nouveau introduit dans le projet la 
«Rabattlösung», c'est-a-dire la reduction accordee sur le 
montant de l'impöt direct dü par les personnes physiques, 
reduction qui s'eleve ä 30 pour cent pour les premiers 100 
francs d'impöt, a 20 pour cent pour les 300 francs suivants 
et a 10 pour cent pour les 500 francs suivants. Je rappelle 
que le projet du Conseil federal prevoyait 30 pour cent pour 
les premiers 1_00 francs, 20 pour cent pour les 400 francs 
suivants - c'est la que reside cette double divergence entre 
le texte du Conseil des Etats, celui du Conseil federal et 
celui de notre conseil - et 10 pour cent pour les 500 francs 
suivants. 
Lors de la seance qu'elle a tenue le 9 juin dernier en pre
sence de M. Ritschard, conseiller federal, votre commission 
a decide d'adherer aux solutions preconisees par la cham
bre des cantons, par 13 voix contre 8 en ce qui concerne 
les viticulteurs encaveurs et a l'unanimite pour ce qui a trait 
au rabais general. 

Nous ne sommes plus dans un debat d'entree en matiere; 
je ne reviendrai donc pas sur les arguments developpes 
lors de nos discussions du 12 mars dernier a propos de 
l'assujettissement ou du non-assujettissement des viticul
teurs encaveurs. La majorite de votre commission - je dirai 
meme l'unanimite puisque aucune prdposition de minorite 
n'a ete deposee devant le plenum - est donc d'avis qu'il ne 
convient pas de charger une disposition constitutionnelle, 
malgre son caractere transitoire, de normes ou de regles 
d'assujettissement qui doivent normalement figurer dans la 
legislation ordinaire. II convient de le repeter clairement ici: 
la prorogation de notre regime financier, dont la validite 
expire, selon notre decision et celle du Conseil des Etats, a 
la finde 1994, ne constitue qu'un pas vers une refonte com
plete de l'impöt federal direct; cette reforme comportera 
egalement la correction des defauts et des tares que nous 
avons denonces a propos de la fiscalite grevant le chiffre 
d'affaires. Je vous rappelle a ce sujet le texte de la motion 1 
que nous avons adoptee. 

A ceux. qui, a l'avenir, voudront denoncer les inegalites de 
traitement creees par une fiscalite qui epargnera la produc
tion du viticulteur encaveur mais grevera celle du societaire 
d'une grande cooperative, je dirai que ce probleme pourra 
toujours etre traite ou revu au cours des debats ulterieurs 
sur la refonte de la fiscalite sur le chiffre d'affaires. · 
J'en arrive maintenant a la derniere divergence. Nos 
finances sont mal en point, nous le savons. Notre chance
lier de l'Echiquier hesite, comme nous d'ailleurs, a trop 
avancer ses pions sur le jeu tant est grand le desir d'ame
liorer les previsions pessimistes des budgets futurs a l'aide 
de rentrees fiscales süres et suffisantes, tant il est douteux 
que le souverain accepte le nouveau «paquet» que nous lui 
presentons. Dans cette optique, au printemps dernier, nous 
avons ete genereux s'agissant des deductions sociales, 
sans cependant nous prononcer en faveur de la reduction 
generale. Le Conseil des Etats, de son cöte, n'a pas hesite 
a aller plus loin que nous. Nous ne lui en tiendrons pas 
rigueur puisque, a l'unanimite, votre commission vous pro
pose aujourd'hui d'approuver la reduction generale accor
dee sur l'impöt direct des personnes physiques, selon l'arti
cle 8, chiffre 3, lettre b, des dispositions transitoires tel qu'il 
a ete adopte par la chambre des cantons. 

Alors que notre projet pouvait apporter a la Confederation 
un supplement de recettes de 570 millions en 1983, de 439 
en 1984 et de 469 en 1985, voila que ces sommes sont res
pectivement ramenees a 313 millions pour 1984 et 343 mil
lions pour 1985. Je note en passant que notre solution 
ramenait la quote-part des cantons a l'IDN ä 69 millions par 
an pour 1984 et 1985, alors que la decision du Conseil des 
Etats reduit cette meme quote-part ä la somme de 123 mil
lions de francs. Ce montant n'est pas negligeable. Ne sont 
pas non plus negligeables en definitive les diminutions de la 
charge fiscale grevant le revenu du contribuable celibataire, 
marie avec ou sans enfant, avec ou sans revenu du travail 
de l'epouse - diminutions qui sont de l'ordre de 50 ä 16 
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pour cent pour une plage de revenus s'etendant de 25 000 
a 100 000 francs. 
Je vous invite donc a suivre les propositions de votre com
mission, qui se range a l'avis du Conseil des Etats en ce qui 
concerne aussi bien l'alinea 2, lettre c, que l'alinea 3, lettre 
b, de l'article 8 des dispositions transitoires de la constitu
tion. 

M. Kohler Raoul: Vous vous en souvenez certainement, lors 
de. l'examen par notre conseil du projet de prorogation du 
regime financier, j'avais fait de serieuses reserves au sujet 
de la compensation des effets de la progression a froid. 
J'avais constate que le mandat constitutionnel inscrit a 
l'article 41 18', 5° alinea, lettre b, comportant la compensation 
periodique des effets de la progression a froid, n'avait pas 
ete execute et que, de ce fait, la charge fiscale se trouvait 
etre toujours plus injustement repartie. J'avais egalement · 
exprime la crainte de voir, lors de la consultation populaire, 
notre projet mal accueilli. Avec d'autres collegues, j'avais 
propose une modification des articles 41 181 de la constitu
tion et 8 des dispositions transitoires. Cette proposition 
visait la compensation integrale et reguliere a partir de 
1985, soit a chaque periode de taxation, des effets de la 
progression a froid. 
Cette disposition aurait eu le double avantage de ne pas 
reduire dans !'immediat le supplement de recettes fiscales 
qui devait permettre d'ameliorer la situation des finances 
federales et de donner aux contribuables a revenu modeste 
ou moyen l'assurance qu'a l'avenir les effets de la progres
sion a froid seraient compenses. Malheureusement, notre 
conseil n'en a pas voulu. Une proposition analogue,. plus 
souple, presentee devant le Conseil des Etats, n'a pas ete 
retenue non plus, de sorte que, taute de divergence, il n'est 
plus possible de reprendre les propositions que nous 
avions faites ici au cours de la session de printemps. Je le 
regrette vivement car, comme l'a releve la presidente de 
notre commission - les debats au Conseil des Etats ront 
montre aussi - tout au long de l'examen du projet de proro
gation du regime financier, on n'a pas consacre le temps 
necessaire a une etude serieuse de la question de la com
pensation des effets de la progression a froid. 
Le rabais sur le montant de l'impöt dQ par les personnes 
physiques decide par le Conseil des Etats, auquel notre 
oommission nous propose de nous rallier, ne compense 
pas les effets de la progression a froid. II les attenue un 
peu, ce que je reconnais bien volontiers. Je m'y rallie 
cependant, taute de mieux, mais je ne suis pas persuade 
qu'il suffira a rassurer tous ceux qui doutent de la sincerite 
du Conseil federal et du Parlement quant a leur volonte de 
respecter le mandat constitutionnel. 

Stich: Die sozialdemokratische Fraktion bedauert an sich, 
dass der Geist von Beatenberg offenbar den Ständerat 
nicht erreicht hat und die Mehreinnahmen weiter reduziert 
worden sind. Persönlich habe ich in der Kommission noch 
versucht, die Unterstellung der selbstkelternden Weinbau
ern unter die Warenumsatzsteuer zu erreichen. Leider ist 
dieser Antrag in der Kommission auch mit 13 zu 8 Stimmen 
abgelehnt worden. Ich verzichte heute darauf, diesen 
Antrag wiederaufzunehmen, möchte aber doch meiner Ent
täuschung und auch der Enttäuschung meiner Fraktion 
Ausdruck geben, dass wieder einmal eine Interessen
gruppe ihre Privilegien hier durchgesetzt hat. Heute ist es 
der landwirtschaftliche Klub, und nächste Woche wird es 
die Bankiervereinigung sein. Man muss sich bewusst sein, 
dass mit solchen Privilegien zugunsten einzelner, jetzt eben 
der selbstkelternden Weinbauern, Leute Privilegien erhal
ten, die sich auch nicht genieren, Bundessubventionen für 
die Anpflanzung von Reben entgegenzunehmen. Auf der 
andern Seite sind dann jene Weinbauern diskriminiert, die 
ihre Trauben an die Genossenschaften abliefern. Diskrimi
niert sind aber auch die Genossenschaften selber sowie die 
Weinhändler und die Wirte, die ihren Wein vom Weinhandel 
beziehen. Das muss man hier einfach feststellen. Wenn man 
gewisse Privilegien schafft, schafft man damit auf der 

andern Seite auch Diskriminierungen. Man muss sich des
halb überlegen: Ist es auf die Dauer für eine Demokratie 
tragbar, wenn man auf diese Art und Weise Privilegien 
durchsetzt; das möchte ich Ihnen für die Zukunft zu beden
ken geben. 

M. Magnln: Notre groupe est, certes, favorable a la correc
tion de la progression a froid; nous l'avons dit lors du debat 
sur le regime financier au sein de notre conseil. Nous ne 
saurions, par contre, accepter le rabais general, qui a ete 
refuse par notre conseil mais admis par le Conseil des Etats 
et approuve par notre commission. Nous pensons qu'il ne 
saurait etre general. Nous considerons au contraire que 
l'ensemble du probleme doit etre resolu par la voie d'une 
revision generale des baremes, celle-ci devant avoir pour 
objectif de frapper davantage les tres gros revenus qui ne 
sont pas, aujourd'hui, imposes suffisamment. Lors du debat 
general, nous avions d'ailleurs fait des propositions dans ce 
sens. Celles-ci etaient tout a fait raisonnables, mais elles 
n'ont malheureusement pas ete retenues. Nous nous eton
nons qu'aujourd'hui on n'hesite pas a nous proposer de 
renoncer a une recette annuelle de plus de 100 millions de 
francs pour faire des cadeaux a tous les contribuables et 
meme aux beneficiaires des plus gros revenus. 
Voila pourquoi notre groupe rejette cette proposition. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich glaube, wir kön
nen nun zur Differenzbereinigung übergehen. Die erste 
Differenz - das habe ich Ihnen bereits gesagt - besteht bei 
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c. Ihre Kommission schlägt 
Ihnen vor, dem Ständerat zu folgen, Buchstabe c zu strei
chen und das Problem auf dem Gesetzeswege zu regeln. 
Bei Absatz 3 in Artikel 8 ergibt sich eine Änderung im fran
zösischen Text. Sie ist bereits vorgenommen worden. Es 
heisst dort im letzten Abschnitt nicht mehr: «Pour le revenu 
du travail du conjoint a 4000 francs», sondern man fügt 
noch bei: «Lorsque les deux epoux exercent une activite 
lucrative», um dem deutschen Text genau zu entsprechen, 
weil dieser Abzug nur dann gewährleistet sein soll, wenn 
beide Ehegatten einem Verdienst nachgehen. 
Die zweite Differenz, die sich zum Ständerat ergibt, ist 
durch die Wiedereinführung eines Rabattes entstanden. 
Der Ständerat hat einen Rabatt von 30 Prozent auf den 
ersten 100 Franken eingeführt, 20 Prozent auf den nächsten 
300 und 10 Prozent auf den nächsten 500 Franken. Das 
heisst: er will maximal einen .Rabatt von 140 Franken 
gewähren bis zu einem Steuerbetrag von 900 Franken. Aus 
diesem neuen Rabatt ergeben sich Mindereinnahmen von 
126 Millionen Franken; es verbleiben der notleidenden Bun
deskasse ungefähr die Hälfte von dem, was die bundesrätli
che Vorlage anvisierte, nämlich nur noch 313 Millionen Fran- · 
ken, bzw. 343 Millionen Franken für die Jahre 1984 und 
1985. Die Kommission schlägt Ihnen vor, auch hier dem 
Ständerat zu folgen. Der Ständerat hat diesen Rabatt aus 
zwei Gründen eingeführt: Erstens um die Ledigen auch 
etwas zu beteiligen, denn bei den erhöhten Sozialabzügen 
gehen sie leer aus, und zweitens um einen weiteren Beitrag 
zu bringen zur Milderung der kalten Progression. 
Wie Sie wissen, hatte die Vorlage zwei Ziele: die Weiterfüh
rung der Bundesfinanzen und die Sanierung. Wir müssen 
heute zugeben, dass wir grosse Kompromisse gemacht 
haben beim zweiten Ziel, bei der Sanierung, in der Hoff
nung, dass wir das erste Ziel realisieren können, nämlich 
die Weiterführung der Bundesfinanzen, die dem Bundesrat 
die Kompetenz gibt, weiterhin eine direkte Steuer und eine 
Warenumsatzsteuer zu erheben. Ich möchte der Hoffnung 
Ausdruck geben, dass wir uns alle sehr einsetzen, um 
zumindest diese Vorlage durchzubringen, und dass wir dar
überhinaus ernsthafte Anstrengungen unternehmen, um die 
Bundesfinanzen tatsächlich zu sanieren. Die Inflation bringt 
im nächsten Jahr sehr stark steigende Ausgaben, während 
die Steuereinnahmen, vor allem bei der direkten Steuer, 
dahinter zurückbleiben, da sie sich auf Einkommen bezie
hen, die drei, vier, fünf Jahre vorher erzielt wurden. Man 
rechnet wieder mit einem zunehmenden Defizit von 1,6 bis 
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1,8 Milliarden Franken. Damit sind wtr von einer Sanierung 
je länger, je weiter entfernt, und wir alle wissen, dass wir die 
Sanierung nur durchsetzen können, wenn es uns gelingt, 
weitere Einnahmen zu realisieren. Nur mit Sparübungen 
lässt sich das strukturelle Ungleichgewicht nicht beseitigen. 
Nur noch ein Wort zu Herrn Kohler. Ich glaube, dass der 
Ausgleich der kalten Progression unser aller Anliegen ist. 
Wir wissen, dass es die kleinen und die mittleren Einkom
men sind, die darunter am meisten leiden. Wir haben dafür 
Verständnis. Aber niemand, der sich seriös mit diesen Fra
gen auseinandergesetzt hat - auch der Ständerat nicht -, 
war bereit, eine Lösung übers Knie zu brechen, bevor wir 
dieses strukturelle Ungleichgewicht beseitigt haben. Wenn 
wir die Folgen der kalten Progression für die Vergangenheit 
ausgeglichen hätten, hätte uns das 800 Millionen Franken 
gekostet. Das bedeutet 800 Millionen Franken mehr an 
Staatsschulden, die wir dann auch wieder verzinsen müss
ten. 
Wenn wir das Problem für die Zukunft lösen wollen, müssen 
wir es auf seriöse Art und Weise angehen. Ein Automatis
mus, der nicht berücksichtigt, dass wir nicht die Gegen
wartsbesteuerung haben, kann nicht ohne weiteres aufge
nommen werden. Beim Ständerat haben sich vor allem die 
Juristen vehement gewehrt, dass man etwas übers Knie 
bricht und dann sagt: «apres nous le deluge», weil man 
nicht voraussieht, was das weiter für Folgen hat. Ich glaube, 
das Wichtigste wäre, wenn uns diese Kreise. die heute 
Opposition machen, helfen würden, die Bundesfinanzen zu 
sanieren; dann wäre der Bund tatsächlich in der Lage, die
ses Problem anzugehen, und ich glaube, beide Räte wären 
bereit, hier eine Lösung zu finden. Wenn wir das aber zum 
Beispiel nur durch die Streckung der Tarife machen, Herr 
Kohler, dann heisst das letztlich, da wir die Tarife ja oben 
nicht anheben können (die Maximaltarife sind in der Verfas
sung festgelegt), dass das. was man braucht, um den Aus
gleich der kalten Progression sicherzustellen. immer mehr 
bei den mittleren Einkommen geholt werden muss. Letztlich 
bezahlen die dann mehr, als sie bekommen. Deswegen ist 
es nicht im Interesse der mittleren Einkommen, wenn man 
ohne eine strukturelle Veränderung der Besteuerung den 
Ausgleich der kalten Progression durchsetzen würde. Ich 
hoffe, dass es gelingt, unseren Stimmbürgern diese Zusam
menhänge klarzumachen; mit leeren Kassen lässt sich 
keine andere Politik betreiben. Es ist unser aller Pflicht. die
ses Problem endlich anzugehen. 

M. de Chastonay, rapporteur: J'aimera1s rappeler a M. 
Raoul Kahler que les debats qui se sont deroules ici au 
mois de mars et devant le Conseil des Etats ont demontre 
le souci de compenser, dans les limites du possible, les 
effets de la progression a froid. Je ne veux pas revenir sur 
toutes les discussions auxquelles ont donne lieu au sein de 
notre conseil les deductions sur le revenu des personnes 
physiques ou la reduction accordee sur le montant de 
l'impöt. Cette reduction sera donc maintenant appliquee 
puisqu'elle a ete approuvee par le Conseil des Etats. 
Ces deux elements - il taut le noter - representent une 
diminution de !'ordre de 410 millions de francs du surplus 
de recettes escomptees par notre projet, diminution dont 
beneficie incontestablement le contribuable. Si nous 
n'avons pas pu compenser integralement les effets de la 
progression a froid, nous avons neanmoins fait un grand 
pas dans ce sens. J'aimerais que M. Raoul Kahler en soit 
tout a fait conscient et mesure la portee de notre effort. 
A M. Stich et a M. Magnin, je dirai qu'on peut ettectivement 
regretter dans une certaine mesure que l'esprit de Beaten
berg n·ait pas toujours souffle dans le sens souhaite. II ne 
taut pas oublier toutefois que nous ne faisons que proro
ger. moyennant certains amenagements en faveur du 
contribuable. un regime financier qui arrive a son echeance 
et qui perrnet de percevoir la plus grande partie des 
recettes fiscales federales. Je note aussi que la porte est 
ouverte aux reformes de structure de l'impöt qui ont ete 
demandees par plusieurs orateurs. Ces reformes de struc
ture sont d'ailleurs clairement prevues dans le texte de la 
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mot,on I qui a ete adoptee par les deux chambres. Je vous 
invite donc a vous ranger a l'avis de la commission. 

Le prltsldent: La proposition de la commission relative a la 
lettre c n'est pas combattue. Elle est adoptee. Celle qui 
concerne l'alinea 3, lettre d, n'est pas non plus combattue. 
Elle est egalement adoptee. Ainsi, les deliberations sur les 
divergences ont permis d'aboutir ä un accord. 
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Präsident: Herr Nationalrat Junod hat im Nationalrat eine 
Motion eingereicht (Nr. 80.386, Warenumsatzsteuer. Künst
ler). Diese Motion wurde an den Ständerat überwiesen. Mit 
Ihrem vorherigen Beschluss betreffend Annahme dieser 
Finanzordnung ist diese Motion hinfällig geworden. Erge
ben sich dagegen Einwendungen? - Dies ist nicht der Fall. 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 
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Die Motion Junod (Nr. 80.386, Warenumsatzsteuer. Künst
ler) wird stillschweigend abgeschrieben. 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 




